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Rechtfertigung der Themenwahl; Ziel der Tagung 

Professor Dr. Klaus Tipke, Köln 

I. 

1. Die D,eutsche Steuerjuristische Gesellschaft ist eine im deutschen Sprachraum 
wirkende Vereinigung von Steuerrechtswissenschaftlern und von Praktikern des 
Steuerrechts, die steuerrechtswissenschaftlich interessiert sind. Zu den wesentli
chen Satzungszwecken der Deutschen Steuerjuristischen Gesellschaft gehören die 
Förderung der steuerrechtlichen Forschung und die Umsetzung steuerrechtswis
senschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis. Auch den Erfahrungsaustausch von 
Wissenschaft und Praxis will die Gesellschaft fördern. Sie ist keine Standesvertre
tung, die für die Mehrung der materiellen Güter von Steuerjuristen eintritt. 

Der Forschungsrückstand im Steuerrecht ist groß. Die systematische Theorie, auch 
als Dogmatik bezeichnet, und eine dieser Dogmatik entsprechende präzise Termi
nologie haben weithin noch nicht den erwünschten Reifegrad erreicht. Wenn wir 
den wissenschaftlichen Reifegrad eines Rechtszweiges allerdings an der Zahl der 
existierenden Fachzeitschriften und an der Zahl der geschriebenen - meist kompi
lierenden, reproduzierenden - Aufsätze sowie an der Zahl der abgehaltenen Fach
tagungen und Fachkongresse, an der Zahl der gehaltenen Vorträge messen wür
den, die deutsche Steuerjurisprudenz wäre zweifellos eine der reifsten Wissen
schaften det Welt. 

Der Forschungsrückstand, vor allem im Besonderen Steuerrecht, ist eine Folge 
mangelhafter Wissenschaftsorganisation und Wissenschaftsplanung. Wer es ge
schehen läßt, daß manche Äcker der Rechtswissenschaft mit Theoretikern so 
übervölkert sind, daß die gleichen Schollen immer wieder umgewendet werden, 
gleichzeitig aber andere Äcker weitgehend im Urzustand oder als Brachland her
umliegen läßt, der organisiert und plant schlecht und verschwendet Steuergelder. 
Es gibt nicht wenige Vertreter der Jurisprudenz, die sich in ihrem Fach.die Frage 
Faust's immer wieder stellen können: ,, Wer kann was Dummes, wer was Kluges 
denken, das nicht die Vorwelt schon gedacht?" In dieser Verlegenheit befinden 
wir uns im Steuerrecht wahrlich weithin nicht. Weder die wenigen Theoretiker, 
noch die Praktiker des Steuerrechts haben den bestehenden Zustand persönlich zu 
vertreten. Voraussichtlich wird der Fachegoismus der tradierten, etablierten Fä
cher die wissenschaftliche Durchdringung des Steuerrechts noch lange behindern. 
Weil wir in Anbetracht der bestehenden Misere besonders effektiv arbeiten müs
sen, haben wir es auch nicht für richtig gehalten, in der Deutschen Steuerjuristi-
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sehen Gesellschaft nur die wenigen Theoretiker zu versammeln, sondern Theore
tiker und Praktiker zu gemeinsamer Anstrengung vereinigt. Die Grenzen zwi
schen Theorie und Praxis sind ohnehin nicht nur fließend, Theorie und Praxis 
können auch gegenseitig voneinander lernen 1 . Weil wir besonders effektiv arbei
ten müssen, können wir es uns auch nicht leisten, Themen zu behandeln, die kei
nen praktischen Gebrauchswert haben oder von minderer praktischer Bedeutung 
sind. Wir müssen Theorie für die Praxis treiben. Dazu gehört das Bemühen, auch 
höchst Kompliziertes oder Problematisches einfach und klar zu formulieren. Es 
gehört dazu ferner, daß auch die Praxis selbst zu Wort kommt. 

2. Die Abgrenzung der Betriebs- oder Berufssphäre von der Privatsphäre ist für 
das Steuerrecht fundamental. Sie berührt jeden Steuerpflichtigen. 

Da alle Streitfälle bisher durch die Finanzämter und Finanzgerichte entschieden 
worden sind, könnte man bei vordergründiger Betrachtung freilich meinen, für 
die Behandlung des Themas bestehe kein dringender Grund. Mindestens mit dem 
Rechtsgefühl lasse sich doch alles erledigen. Dem Engländer McMillian wird der 
Satz zugeschrieben: ,,Es ist unendlich schwer, einen Elefanten zu definieren, aber 
wenn man einen sieht, so weiß man sofort, um was für ein Tier es sich handelt." So 
mag der eine oder andere unter uns denken: Es ist sehr schwer zu defininieren, was 
Betriebsausgaben, was Werbungskosten sind - wie schwer das in der Tat ist, wird 
sich noch zeigen-, aber wenn man einen entsprechenden Fall hat, weiß man doch 
gleich kraft Rechtsgefühls, ob es sich um abzieh bare Ausgaben handelt oder nicht. 
Die Abgrenzungs-Rechtsunsicherheit ist jedoch beträchtlich. Offenbar ist nicht 
nur die Terminologie unbefriedigend, das Rechtsgefühl geht auch erheblich aus
einander. Wie sollte man die immens vielen Prozesse zu unserem Gegenstand 
sonst erklären? Wenn irgendwo, dann fehlt es hier an Grundlagenarbeit. Die Viel
zahl der Urteile, die unübersehbare Kasuistik erklärt sich daraus, daß es an Prinzi
pien, an Rationalität fehlt und daß auch die mangelhafte Terminologie viele Zwei
fel schafft. Ganz allgemein läßt sich feststellen, daß es im Steuerrecht nicht so sehr 
an Arbeiten auf großer Abstraktionshöhe mangelt; die hochabstrakte Besinnung 
haben uns oft schon die Finanzwissenschaftler abgenommen. Erst recht fehlt es 
nicht an bloß fremde Meinungen kompilierenden, reproduzierenden, topisch-

1 Über den Wert des „wechselseitigen Gesprächs" zwischen theoretischer Jurisprudenz 
und Rechtsanwendungspraxis (vornehmlich der Gerichte) ausführlich K. Larenz, Me
thodenlehre der Rechtswissenschaft, 3. Aufl., Berlin/Heidelberg/New York 1975, 
215 ff. 

2 Im Sachregister des Standardwerks von Heinz Haller, Die Steuern, 2. Aufl., Tübingen 
1973 kommt nur der Begriff „Betriebsunkosten" (mehr beiläufig erwähnt auf S. 331) 
vor. Der Begriff„ Werbungskosten" taucht nicht auf. Die kurzen einschlägigen Ausfüh
rungen von Fritz Neumark, Grundsätze gerechter und ökonomisch rationaler Steuerpo
litik, Tübingen 1970, 159 f, sind ganz allgemein gehalten und münden in den Satz: ,,Auf 
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technizistischen Aufsätzen zu praktischen Einzelfragen, etwa an ABCs der Be
triebsausgaben und der Werbungskosten und einschlägigen Übersichten von Abis 
Z. Unsere zahlreichen Steuerzeitschriften sind mit solchen Dingen angefüllt. Im 
Steuerrecht wird offensichtlich besonders häufig gegen den Grundsatz verstoßen, 
daß man nur dann etwas schreiben sollte, wenn man neue Gedanken hat, oder 
wenn man Gedanken besser darzustellen oder auszudrücken vermag, als es bisher 
geschehen ist. Die eigentliche Schwäche liegt weithin, und dies gilt auch für unser 1 

Thema, darin, daß - sicher mitverursacht durch die Mängel des Gesetzes - die \1.•.' 
Theorie bruchstückhaft und lückenhaft ist, daß Inkonsequenzen nicht haben 

1
1(. 

überwunden werden können. AB Cs und Darstellungen von Abis Z schaffen keine 
innere Ordnung. Wenn Baumaterial nach dem Alphabet aufgestapelt wird, wird '{ 
auch niemand behaupten, daß dies ein Bauwerk sei. Um die innere Ordnung muß 
sich die steuerrechtswiss~nschaftliche Dogmatik bemühen. Das Strafrecht arbeitet 
seit 1873 mit der Bedingungs- und Äquivalenztheorie, das Zivilrecht seit etwa der
selben Zeit mit der Adäquanztheorie. Auch das Steuerrecht braucht eine Theorie, 
seine Theorie, keine Kopie. Von einer völlig überlasteten Finanzgerichtsbarkeit 
kann man natürlich nicht erwarten, daß sie die dogmatische Grundlagenarbeit 
übernimmt, die die Rechtswissenschaft nicht leistet. Wenn solche Arbeit gleich
wohl von den Gerichten nicht selten vorbildlich erledigt wird, so verdient das gro
ßen Respekt. Der Gesetzgeber macht es uns allen nicht leicht. Ohne klare dogma
tische Konzeption kann ein (möglichst) klares Gesetz, kann eine (möglichst) klare 
Gesetzessprache nicht entstehen. Ein Teil der terminologischen Konfusion erklärt 
sich wohl schon daraus. Im übrigen hapert es mit der Weiterentwicklung der Ter
minologie. Die Begriffssprache steckte bei Einführung der Einkommensteuer na
turgemäß in den Kinderschuhen. Sie wird darin steckenbleiben, wenn im wesent
lichen die alten Begriffe weitergeschleppt und nicht an der Entwicklung einer adä
quaten, präzisen Terminologie gearbeitet wird. Die Entwicklung einer solchen 
Terminologie ist eine rechtswissenschaftliche Elementararbeit. Sie dient auch dem 
Gesetzgeber. 

Einzelheiten einzugehen, ist hier nicht der Ort. Es genüge der Hinweis auf die einschlä
gige Literatur und auf einige wenige Beispiele" (S. 160 oben). Die Betriebswirtschaft 
kennt die Begriffe „Kosten" und „Aufwand", hat aber, wenn ich es richtig sehe, in die 
Abgrenzung der betrieblichen von den betriebsfremden Kosten bzw. die Abgrenzung 
des betrieblichen vom betriebsfremden Aufwand keine besonderen Anstrengungen inve
stiert. Dasselbe läßt sich wohl feststellen für die Zuordnung von betrieblichen Einzelko
sten zu „Kostenträgern". Das Handelsrecht kennt den Entnalimebegriff (§ 122 HGB), 
hat daran aber ebenfalls keine Abgrenzungsbemühungen geknüpft. 
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II. 

Von fehlender dogmatischer Konzeption und terminologischer Konfusion habe 
ich gesprochen. Für solches Werturteil bin ich den Beweis schuldig: 

1. Das deutsche und das österreichische Einkommensteuerrecht sind geprägt 
durch einen Dualismus der Einkunftsarten; sie unterscheiden zwischen Gewinn
einkünften und Überschußeinkünften (§ 2 II dEStG; § 2 IV öEStG). Innerhalb der 
Gewinneinkünfte wird zwischen dem Betriebsvermögensvergleich (§§ 4 I; 5 I 
dEStG; §§ 4 I; 5 öEStG) und der Betriebseinnahmen/Betriebsausgaben-Über
schußrechnung (§ 4 III dEStG; § 4 III öEStG) unterschieden. Mit den unter
schiedlichen Einkünfteermittlungsarten sind unterschiedliche Begriffsbestim
mungen verbunden. 

Der Betriebsvermögensvergleich knüpft nicht - wie die Betriebseinnahmen/Be
triebsausgaben-Überschußrechnung - an Betriebseinnahmen und Betriebsausga
ben an, sondern an Betriebsvermögensmehrungen (Erträge) und Betriebsvermö
gensminderungen (Aufwand). Das ergibt sich aus§ 5 I dEStG; § 5 öEStG, die auf 
die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung verweisen. § 4 
I EStG enthält keinerlei Verweisung; jedoch erklärt§ 141 I 2 der deutschen Abga
benordnung 1977 die§§ 38-41 HGB für entsprechend anwendbar. Was dies prä
zise bedeutet, erscheint mir unklar. 

Insgesamt ergeben sich danach folgende Untersche_idungen: 

§ 2 II Nr. 1 dEStG 
i. V. mit §§ 4 I; 5 I dEStG 

Erträge 
Aufwand 

§ 2 II Nr. 1 dEStG 
i. V. mit§ 4 III dEStG 

Betriebseinnahmen 
Betriebsausgaben 

§ 2 II Nr. 2 dEStG 
i. V. mit§§ 8, 9 dEStG; 
§§ 15, 16 öEStG 
Einnahmen 
Werbungskosten 2

• 

Was Erträge sind, sagt das Einkommensteuergesetz nicht. Betriebseinnahmen 
werden eb!,mfalls nicht definiert. Demgegenüber heißt es in § 8 dEStG: ,,Einnah
men sind alle Güter, die ... dem Steuerpflichtigen im Rahmen einer der Ein
kunftsarten des § 2 Abs. 1 Nr. 4-7 zufließen" (inhaltsgleich § 15 I öEStG). 
Was Aufwand ist, sagt das Einkommensteuergesetz nicht. Es definiert in§ 4 IV 
EStG (= § 4 IV 1 öEStG) aber die Betriebsausgaben als „Aufwendungen, die 
durch den Betrieb veranlaßt sind". Obwohl§§ 4 I 4; 5 IV dEStG die Vorschriften 
über Betriebsausgaben auch im Rahmen des Vermögensvergleichs für ~nwendbar 
erklären (,,sind zu befolgen"), paßt doch die Betriebsausgabendefinition nicht 

2a § 11 dEStG (§ 19 öEStG) spricht nur von „Einnahmen" und „Ausgaben", unterschei
det also nicht zwischen Betriebs- und anderen Einnahmen, nicht zwischen Betriebsaus
gaben und .Werbungskosten. 
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unmittelbar für diesen Vergleich3
• §§ 4 I 4; 5 IV dEStG sind insoweit irreführend. 

Abweichend von der Definition des§ 4 IV dEStG sind Werbungskosten(= Er
werbungskosten) ,,Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der 
Einnahmen"(§ 9 I 1 dEStG; § 9 I 1 öEStG). In den Sondertatbeständen des§ 9 
dEStG finden sich auch andere Wendungen: ,,mit einer Einkunftsart in wirt
schaftlichem Zusammenhang stehen"(§ 9 I Nr. 1), ,,sich auf ... Gegenstände be
ziehen, die dem Steuerpflichtigen zur Einnahmeerzielung dienen" (§ 9 I Nr. 2). 
§ 21 a III dEStG spricht von „in wirtschaftlichem Zusammenhang stehende 
Schuldzinsen", der neu eingefügte§ 22 Nr. 4 dEStG von den „durch das Mandat 
veranlaßten Aufwendungen". 

Ausgaben, Aufwendungen, Kosten (Werbungskosten, Herstellungs- und Anschaffungsko
sten), Aufwand (Herstellungs- und Erhaltungsaufwand, s. auch§ 22 Nr. 4 EStG)-diese Be
griffe werden offenbar ziemlich beliebig verwendet, auch wenn dasselbe gemeint ist. 
2. Die Minderung der Einkommensteuer-Bemessungsgrundlage durch betriebli
chen Aufwand, Betriebsausgaben oder Werbungskosten dient der Verwirklichung 
des Nettoprinzips: Abstrahiert man vom konkreten Gesetzesbegriff des Einkom
mens, so läßt sich unter Einkommen jeder Vermögenszuwachs verstehen, der sei
nen Bezieher befähigt, sein privates Leben zu führen, d. h. seine Lebensbedürf
nisse durch Konsumieren, durch privates Investieren, durch Sparen, durch Rei
sen, durch Besuch sportlicher oder kultureller Veranstaltungen, durch Lektüre 
und/oder auf jede andere individuelle Art zu befriedigen. Die an diese Bemes
sungsgrundlage anknüpfende Einkommensteuer schränkt die Möglichkeit der Le
bensführung, der privaten Bedürfnisbefriedigung ein. Was der Steuerpflichtige für 
unternehmerische oder berufliche Zwecke ausgibt, kann er indessen nicht zugleich 
für private Zwecke, zur privaten Bedürfnisbefriedigung ausgeben. Solche Ausga
ben müssen daher vor allem aus diesem Grunde die Bemessungsgrundlage „Ein
kommen" schmälern. Das Nettoprinzip dient zugleich auch der Pflege der Ein
kunftsquelle, auf die die Besteuerung angewiesen ist. Schließlich ist, was für den 
Betrieb oder Beruf ausgegeben wird, für die Steuerzahlung nicht disponibel. 
Die Privatausgaben (Privataufwand) sollen hingegengrundsätzlich nicht abgezo
gen werden können. Daher sind die Entnahmen der Betriebsvermögens-Differenz 
hinzuzurechnen (§§ 4 I 1; 5 IV dEStG; §§ 4 I 1; 5 öEStG). 

Entnahmen sind Wirtschaftsgüter, die der Steuerpflichtige „dem Betrieb für sich, 
für seinen Haushalt oder für andere betriebsfremde Zwecke . .. entnommen hat" 
(§ 412 dEStG; § 4I2öEStG). Nach§ 12 Satz 1 dEStG; § 20 !Nr. 1 öEStGkönnen 
nicht abgezogen werden: ,,die für den Haushalt des Steuerpflichtigen und für den 
Unterhalt seiner Familienangehörigen aufgewendeten Beträge". 

3 Dazu Tipke, StuW 1979, 195 li. Sp.; Tipke, Steuerrecht, 7. Aufl., Köln 1979, 224 unten. 
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Bedenkt man, unter welchen Umständen die unterschiedlichen Formulierungen 
zustande gekommen sind, dann sollte eigentlich einleuchten, daß mit dem 
Grimm'schen Wörterbuch keine verständigen, sinnvollen Lösungen zu erzielen 
sind4 • In Stu W 1979, 195 ff habe ich mich um den Nachweis bemüht, daß die der 
Sphärenabgrenzung dienenden Begriffe und Formulierungen inhaltlich aus
tauschbar sind5

• 

Ich bin in StuW 1979, 193 ff im übrigen zu folgenden Ergebnissen gekommen: 
Kein Aufwand, keine Ausgabe ohne Ursache ( ohne Ursachen). Es geht im Steuer
recht indes vor allem darum, die festgestellten Ursachen der Berufssphäre oder der 
Privatsphäre zuzuordnen. Dazu genügt es nicht, abstrakt von „betrieblich verur
sacht" oder „privat verursacht" zu sprechen. Man muß die Ursachenfaktoren 
nennen, die relevanten Faktoren auswählen und sie - nach einem Maßstab - der 
Berufssphäre oder der Privatsphäre zuordnen. Dabei muß man m. E. von der Er
kenntnis ausgehen, daß alles Wirtschaften, daß jegliche Berufsausübung, aber 
auch jegliche private Lebensführung in motiviertem (veranlaßtem) oder finalem 
Handeln besteht'a. Dieses Handeln kann Ausgaben (Aufwand) verursachen. Be
triebsausgaben oder Werbungskosten sind Ausgaben dann, wenn sie durch ein 
Handeln verursacht oder bewirkt werden, das betrieblich (beruflich) motiviert ist 
oder betrieblichen (beruflichen) Zwecken dient. Entnahmen sind Betriebsvermö
gensminderungen, die durch ein Handeln verursacht oder bewirkt werden, das 
privat oder sonst betriebsfremd motiviert ist. Verdeckte Gewinnausschüttungen -
um auch dies einzubeziehen sind Vermögensminderungen, die durch ein Han
deln verursacht oder bewirkt werden, das betriebsfremd motiviert ist oder be
triebsfremden Zwecken dient6

• 

Diese Formulierungen berücksichtigen nicht, daß theoretisch zwischen Motiv 
( causa movens) und Zweck ( causa finalis) unterschieden werden kann. Im Steuer
recht läuft es m. E. praktisch aber auf das gleiche hinaus, ob man an das Hand
lungsmotiv oder an den Handluri.gszweck anknüpft. Entschließt man sich für eine 
Orientierung am Handlungszweck, so ergibt sich folgendes Bild: 

4 Das Arbeiten mit dem Wörterbuch erinnert mich an den Vortrag eines Steuerbevoll
mächtigten vor dem Finanzgericht, in dem es auch um die Anwendbarkeit des§ 12 Nr. 1 
EStG ging: Mit Hilfe eines Lexikons versuchte der Bevollmächtigte zu beweisen, daß 
keine Lebensführungskosten vorlägen. Dazu las er vor, was er im Lexikon zu den Stich
wörtern „Leben" und „Führung" gefunden hatte. 

5 Vgl. auch Tipke, Steuerrecht (Fußn. 3), 225. 
Sa Zu diesen Handlungen gehören in einem Gewerbebetrieb z. B. der Gebrauch und die 

Nutzung von Wirtschaftsgütern und Arbeitsleistungen. 
6 Vgl. Tipke, Steuerrecht (Fußn. 3), 280 f. 
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Daraus, daß es auf die Motivation des Steuerpflichtigen, auf den von ihm verfolgten Zweck 
ankommt, ergibt sich, daß betriebliche Handlungen nicht nur solche sind, die dem Betrieb 
objektiv dienen, sondern auch solche, die ihm vom Standpunkt desHandelnden aus dienlich 
sind; auf die Notwendigkeit, üblichkeit oder Zweckmäßigkeit der Handlung kommt es 
nicht an. Das Gesetz verläßt sich prinzipiell darauf, daß die Steuerpflichtigen uneigennützig 
handeln und keine unnützen Betriebsausgaben machen. Ausnahmen ergeben sich aber aus 
§ 4 V EStG. 

Die Rechtsprechung verlangt nicht selten auch einen objektiven Zusammenhang mit dem 
Beruf. Dabei handelt es sich, richtig verstanden, aber um eine Beweisfrage. Will die Rechts
anwendung sich nicht bloßen Behauptungen über Motive oder Zwecke ausliefern, so muß sie 
verlangen, daß der subjektive Tatbestand durch objektive Kriterien erwiesen wird. Das ist 
nicht anders als etwa bei der Ermittlung der „Gewinnerzielungsabsicht". 

Durch ein Verschulden verliert eine Handlung nicht den betrieblichen Charakter7
• 

Probleme ergeben sich, wenn eine Ausgabe ursächlich auf mehreren Handlungen 
beruht, die zum Teil betrieblich, zum Teil privat motiviert sind. Abzustellen ist 
dann m. E. auf diejenige Handlung, die die Ausgabe wese_ntlich verursacht hat. 
Beispiel: Ein Gewerbetreibender fährt mit seinem Pkw zu einem Kunden. Auf der Rückfahrt 
kehrt er in ein Lokal ein und betrinkt sich; danach setzt er die Fahrt fort und es kommt zu ei
nem Unfall. Der Unfall ist sowohl durch die Betriebsfahrt als auch durch den Alkoholge
nuß verursacht worden. Die wesentliche Ursache war aber der Alkoholgenuß. Betriebsfahr
ten führen für sich im allgemeinen nicht zu einem Unfall. Der betriebliche Charakter der 
Fahrt war auch hier unwesentlich. Da der Alkoholgenuß der privaten Bedürfnisbefriedigung 
diente, sind Unfallaufwand und zu leistender Schadensersatz Privatausgaben. 

Meine „finale Handlungstheorie" muß mit dem Einwand rechnen, es gebe be
trieblichen Aufwand (oder Betriebsausgaben), der ursächlich durch Handlungen 
Dritter entstehe oder durch Naturereignisse. Ich verkenne nicht, daß auf diese 
Weise Aufwand (Betriebsausgaben) dadurch entstehen kann (können), daß Wirt
schaftsgüter des Betriebsvermögens im Wert geschmälert oder entwertet werden. 
Jedoch meine ich, meine Theorie sei durch diesen Einwand nicht widerlegt. Das 

7 Dazu Tipke, Steuerrecht (Fußn. 3), 226. 
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Handeln von Erfüllungsgehilfen ist dem Betriebsinhaber zuzurechnen. Das Han
deln Fremder und Naturereignisse sind zwar Ursachen, sie sind aber keine wesent
lichen (relevanten) Ursachen, die bei der Zuordnung zur Betriebssphäre oder zur 
Privatsphäre verwertet werden dürfen. Wesentlich ist, wenn betrieblicher Auf
wand durch Beeinträchtigung von Betriebsvermögen entsteht, die Tatsache, daß 
der Steuerpflichtige das beeinträchtigte Wirtschaftsgut dem Betrieb zugeführt hat. 
Diese Zuführung ist die wesentliche Handlung. 

§ 9 I 1 EStG ist m.E. insb. insofern mißverständlich, als er unmittelbar auf den Zweck des 
Erwerbs, der Sicherung oder Erhaltung von Einnahmen abstellt, nicht auf den Berufszweck 
(wie § 4 IV EStG auf den Betriebszweck). Diesen Bezug unmittelbar auf die Einnahmen 
muß eine Definition der Werbungskosten m. E. vor allem beseitigen8 • Auf diese Weise wer
den dann auch die Friktionen mit den Formulierungen der Einzeltatbestände des§ 9 EStG 
vermieden9 • 

3. Die normalen Ausgaben für den Unterhalt des Steuerpflichtigen und seiner 
Familie behandelt das Gesetz als Privatausgaben (§ 12 dEStG; § 20 öEStG). Sie 
können aber, da sie existentiell notwendig sind, von der Bemessungsgrundlage ab
gezogen werden(§§ 32 I-III, VIII; 32 a I Nr. 1 EStG). über das Existenzmini
mum hinausgehende Mehrausgaben, die auf Handlungen beruhen, die privaten 
Zwecken dienen, sind außergewöhnliche Belastungen, wenn sie zwangsläufig sind 
(§§ 33, 33 a EStG). Solche Mehrausgaben sind Betriebsausgaben,-wenn sie auf 
Handlungen beruhen, die betrieblichen Zwecken dienen.§ 4 V Nr. 5 EStG i. V. 
mit§ 8 EStDV; § 9 IV EStG i. V. mit§ 5 LStDV; § 9 I Nr. 5 EStG i. V. mit§ 6 
LStDV; Abschn. 19 EStR sind nur Ausdruck eines allgemeinen, freilich lücken
haft artikulierten Prinzips 19 • 

4. Aus~ 12 Nr._ 1_ Satz 2 dEStG (entspr. § 20 I Nr. 2 öEStG) leitet die Rechtspre
chung emprmzipielles Aufteilungsverbot ab. Diese Ableitung bedarf m. E. drin
gend einer Überprüfung. Die Vorschrift ist nämlich nur eingeführt worden, um 
sog. Repräsentationsausgaben vom Abzug auszuschließen (s. RStBl. 1935 I, 41). 
Die Vorschrift trifft auch keine Unterscheidung danach, ob es sich um laufende 
Ausgaben oder um Ausgaben für die Anschaffung eines (nicht kurzlebigen) Wirt
schaftsguts handelt; ferner unterscheidet sie nicht danach, ob die Ausgaben auf 
G:rund ein und derselben oder auf Grund mehrerer Handlungen entstehen, auch 
mcht danach, ob ein Wirtschaftsgut gleichzeitig oder nacheinander beruflich oder 
privat genutzt wird. Die Floskel von der Notwendigkeit der leicht nachprüfbaren 
Trennu?g hat m. E. nur zu oft, und zwar zugunsten des Fiskus, zu ungerechten 
Ergebmssen geführt und auch nicht durchweg praktikable Ergebnisse gebracht11 . 

8 Dazu Tipke, Steuerrecht (Fußn. 3), 242 mit Beispielen. 
9 Dazu Tipke, Steuerrecht (Fußn. 3), 243. 

10 Dazu näher Tipke, StuW 1979, 202; Steuerrecht (Fußn. 3), 227. 
11 Nach meiner Auffassung ist man mit dem Aufteilungsverbot etwas zu sehr mit dem dik-

Ziel der Tagung 9 

Das Aufteilungsverbot ist. aber eine praktische Erfindung zur Ausräumung von 
Beweisschwierigkeiten durch Meistbegünstigung des Fiskus. Steht fest, daß der 
Steuerpflichtige sowohl zu beruflichen als auch zu privaten Zwecken gehandelt 
hat, so sollten die Anteile gerechterweise entsprechend aufgeteilt werden, nötigen
falls durch Schätzung. Zu prüfen ist, ob die festen Kosten eines gemischtgenutzten 
Wirtschaftsguts auch dann aufgeteilt werden dürfen, wenn das Wirtschaftsgut 
ohne Rücksicht auf seine (auch) berufliche Verwendung ohnehin aitch allein für 
private Zwecke angeschafft worden wäre, also keine Doppelmotivation vorliegt. 
Die festen Ausgaben wären dann in gleicher Höhe angefallen, wenn man die be
triebliche Nutzung wegdenkt. 

Wenn wir auf die Floskel der „leicht nachprüfbaren Trennbarkeit" verzichten, 
wird allerdings die Beweisfrage, die in unserem Problemkreis überhaupt eine er
hebliche Rolle spielt, noch gravierender 12

• 

5. Ein Sonderreferat gilt der Frage des Abzugs von Geldstrafen und Geldbußen. 
Wir haben schon den Satz überwunden, daß alles schuldhafte, strafbare Handeln 
privat sei. Aber offenbar hat die Rechtsprechung doch nicht zu einer überzeugen
den Begründung gefunden. Wie sonst wäre die vehemente Kritik zu erklären? Und 
wie ist es mit gebührenpflichtigen Verwarnungen, mit Verteidigerkosten? Auch 
da, wo eine überzeugende Dogmatik noch fehlt, ist das Rechtsgefühl doch immer 
lebendig, intra muros etwa mit dem Satz: Wo kämeri wir denn hin, wenn alle, die 
sich strafbar machen, dafür steuerlich prämiert würden? Da gibt es - natürlich 
auch nur intra muros - wohl auch die , ,Schweinehundtheorie": Sie führt dazu, daß 
Verteidigerkosten nur bei Freispruch abgezogen werden können. Ich bin zuver
sichtlich, daß wir hier eine überzeugende Begründung auf hohem Niveau geliefert 
bekommen 13

• M. E. können Geldstrafen und Geldbußen nicht abgezogen wer
den. Das einkommensteuerpflichtige Nettoprinzip gerät mit einem strafrecht
lichen Prinzip in Konflikt, und der Konflikt muß m. E. zugunsten des Strafrechts 
zu lösen sein. Unabhängig davon, ob die Strafe oder Geldbuße mit dem Beruf zu
sammenhängt oder nicht, soll sie jeden gleich treffen (Art. 3 I GG). Die Frage, ob 
die Geldstrafe oder Geldbuße als Betriebsausgabe/Werbungskosten abgezogen 
werden kann, wird bei der Bemessung der Strafe oder Buße nicht berücksichtigt. 

6. Der Dualismus, von dem schon die Rede war, trennt scharf zwischenBetriebs
vermögen und Privatvermögen. Wer etwa ein zum Betriebsvermögen gehörendes 
Grundstück für 300 000 DM veräußert, muß den Gewinn versteuern; wer ein zum 

ken Daumen auf der Waage der Justitia. Was es bedeutet, sich von Entscheidungen des 
Großen Senats abzusetzen oder sich mit ihnen in Widerspruch zu setzen, weiß ich wohl. 
Nur: Roma locuta, causa finita gilt nicht für die Wissenschaft, sollte auch für die Recht
sprechung nicht ein für allemal gelten. 

12 Vgl. dazu das Beweisreferat von Dieter Rönitz, S. 297 ff. 
13 Vgl. Referat Michael Tanzer, S. 227 ff. 
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Privatvermögen gehörendes Grundstück veräußert, braucht den Gewinn nicht zu 
versteuern, es sei denn, § 23 EStG träfe ausnahmsweise zu. Viele von uns haben 
sich wohl an diesen Dualismus gewöhnt; dabei ist er alles andere als unanfecht
bar14. 

Wenn man sich indessen auf den gesetzlichen Boden des Dualismus stellt, muß 
man auch die Trennungsfrage präzise lösen. Die Rechtsprechung unterscheidet 
bekanntlich zwischen notwendigem Betriebsvermögen, gewillkürtem Betriebs
vermögen und notwendigem Privatvermögen. Das Gesetz selbst schweigt dazu, es 
setzt den Begriff „Betriebsvermögen" voraus, so in § 6 EStG (Eingangssatz). 

Der Hinweis auf die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh
rung, auf die§ 5 I dEStG; § 5 öEStG verweisen, geht m. E. ins Leere, denn das 
Handelsrecht hält keine Antwort bereit; es gibt keine einschlägigen handelsrecht
lichen Grundsätze. Für Freiberufler würden sie ohnehin nicht gelten. Also kann 
nur das {lückenhafte) System des Einkommensteuerrechts selbst weiterhelfen. 
Auch§ 9 I Nr. 7 dEStG (§ 16 I Nr. 8 öEStG) verlangt nach einer Antwort. 

Zu Betriebsvermögen können Wirtschaftsgüter dadurch werden, daß sie für das 
Betriebsvermögen angeschafft oder hergestellt werden oder daß sie dem Betrieb
als Einlagen -zugeführt werden. Für den Betrieb angeschafft oder hergestellt oder 
„dem Betrieb zugeführt" werden Wirtschaftsgüter dann, wenn - mit den Worten 
des § 4 IV EStG - die Anschaffung, Herstellung oder Zuführung „durch den 
Betrieb veranlaßt" war - oder in Anpassung an die obige Formulierung (s. S. 6): 
wenn sie betrieblich motiviert war oder betrieblichen Zwecken diente. Betriebli
chen Zwecken dient die Anschaffung, Herstellung oder Zuführung eines Wirt
schaftsguts dann, wenn das Wirtschaftsgut für den Betrieb verwendet oder genutzt 
werden soll (s. auch die Formulierung des§ 711 EStG). Zugleich steht es dann i. S. 
§ 103 I BewG mit dem Betrieb „in wirtschaftlichem Zusammenhang". 

Unter dieser Prämisse erscheint mir die Unterscheidung zwischen notwendigem 
und gewillkürtem Betriebsvermögen nicht nur überflüssig. Wer- wie Woerner 15 -

den bloßen Widmungsakt in Buchführung und Bilanz für den allein relevanten 
Gesichtspunkt hält, läßt zu, daß die Wirklichkeit an der Buchführung und der Bi
lanz orientiert wird, während doch richtigerweise Buchfühi;ung und Bilanz die 
Wirklichkeit widerspiegeln müssen. Er läßt damit zugleich zu, daß die Höhe der 
Steuerschuld nicht dem Gesetz entnommen, sondern vom Steuerpflichtigen frei 
gewählt wird. Der Hinweis, gewillkürtes Betriebsvermögen sei nicht identisch mit 
willkürlichem Betriebsvermögen, schwächt diese Feststellung nur ganz unwesent
lich ab. Der Bundesfinanzhof hat bisher „einen gewissen objektiven Zusammen
hang mit dem Betrieb" verlangt. Das ist in der Tat eine vage Formel. Diese Formel 

14 Dazu das Referat von Peter Böckli, S. 339 ff. 
15 StbJb. 1974/75, 321; BB 1976, 220. 
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darf m. E. aber nicht durch gänzlichen Verzicht auf den wirklichen Zusammen
hang mit dem Betrieb ersetzt werden. Vielmehr muß die Lösungsregel für die 
Zuordnung von Betriebsvermögen der Lösungsregel für die Zuordnung von Ein
nahmen und Ausgaben (Aufwand und Ertrag) zum Betrieb angepaßt werden. 

Von der Zuordnung von Wirtschaftsgütern zum Betriebsvermögen oder zum Privatvermö
gen hängt ab, wie der Veräußerungsgewinn und wie Wertminderungen zu behandeln sind; 
von ihr soll auch abhängen, ob die mit dem Wirtschaftsgut zusammenhängenden Ausgaben 
Betriebsausgaben sind. Gerade hier zeigt sich der Zusammenhang. Ist ein Wirtschaftsgut nur 
qua Buchführung und Bilanz dem Betrieb gewidmet worden, wird es aber nicht wirklich für 
den Betrieb verwendet oder genutzt, so ist eine dieses Wirtschaftsgut betreffende Ausgabe 
m. E. nicht durch den Betrieb veranlaßt. 

Man wird sich danach auch fragen müssen, ob Wirtschaftsgüter, die bisher dem Betrieb ge
dient haben, aber vermietet oder verpachtet werden, als vermietete oder verpachtete Güter 
noch dem Betrieb dienen, d. h.: noch für den Betrieb verwendet oder genutzt werden. Fer
ner wird man sich fragen müssen, ob die Rechtsprechung zur Betriebsverpachtung aufrecht
erhalten werden kann 16

• Auf die Erklärung des Steuerpflichtigen kann es m. E. nicht (einmal 
indiziell) ankommen, wenn sie der Wirklichkeit widerspricht. Das Wahlrecht- m. a. W. die 
Einräumung des Rechts, die Höhe der Steuer zu wählen ist ohnedies suspekt, eine Billig
keitslösung allenfalls. 

Die Verweisung des§ 9 I Nr. 7 EStG läßt offen, auf welche Wirtschaftsgüter sich 
die Absetzungen beziehen können. Betriebsvermögen haben die Werbungsko
sten-Steuerpflichtigen nicht. Insoweit könnte man sich auf die Formulierung des 
§ 9 I Nr. 2 zurückziehen: Die Absetzung müßte sich „auf Gegenstände beziehen, 
die dem Steuerpflichtigen zur Einnahmeerzielung dienen". 

7. Der Bericht über das einschlägige ausländische Steuerrecht soll dazu dienen, 
uns vor Augen zu führen, daß nicht alle unsere Regelungen naturgegeben richtig 
sind; wir können aus abweichenden ausländischen Regelungen Denkanstöße er
halten. Wir können aus dem Rechtsvergleich m. E. - jedenfalls, was unseren heu
tigen Gegenstand betrifft - ferner lernen, daß die Verhältnisse im Ausland keines
wegs besser liegen als bei uns. Steuerrecht ist überall in der Welt der westlichen In
dustrieländer schnelles Praktikerrecht mit wenig grundsätzlicher Konzeption. 

8. Es wird wohl niemand erwarten, daß alle Referenten hier die gleiche Theorie 
vortragen werden. Ich denke, über die Ergebnisse wird man sich noch am einfach
sten einigen können, vielleicht schon nicht immer mehr über die einzelnen Gedan
kenschritte auf dem Wege zum Ergebnis. W eiche von verschiedenen ausgebreite
ten Theorien sich einmal durchsetzen wird, läßt sich heute nicht voraussagen. 
Theorie muß sich in der Praxis erst bewähren - an einer Vielzahl von verschiede
nen Fällen. Schon ein einziger Fall kann eine Theorie mitunter besser als falsch er
weisen als alle Gegentheorie. Theorie ist erst hieb- und stichfest, wenn durch Jahre 
hindurch die Probe aufs Exempel gemacht worden ist. 

16 Dazu der auf die Rechtsprechung gegründete Abschn. 139 IV EStR. 
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Die erste gründliche Befassung mit dem Problemkreis wird sicher noch keine 
unumstrittene Zuordnungsformel liefern. Mir schiene schon viel gewonnen, wenn 
die vielen verschiedenen Formulierungen vom Gesetzgeber auf einen losen Nen
ner gebracht würden, der es der Wissenschaft und der Rechtsprechung ermögli
chen würde, die Details künftig unbeirrt durch die zur Zeit bestehenden divergie
renden Formulierungen auszuformen. Die einheitliche Formel, an die ich denke, 
sollte nicht mehr als den Zusammenhang mit dem Betrieb oder Beruf verlangen. 
Beispiele: Betrieblicher Ertrag ist der Ertrag, der mit dem Betrieb zusammenhängt. Be
triebseinnahmen sind Einnahmen, die mit dem Betrieb zusammenhängen. Eihnahmen sind 
Güter, die mit einer Einkunftsart des§ 2 I Nm. 4-7 EStG zusammenhängen. Betrieblicher 
Aufwand ist Aufwand, der mit dem Betrieb zusammenhängt. Betriebsausgaben sind Ausga
ben, die mit dem Betrieb zusammenhängen. Werbungskosten sind Aufwendungen, die mit 
dem Beruf zusammenhängen. 

Ich denke, daß diese Tagung- auch wenn sie keine allseits akzeptierte Formel her
vorbringt - doch eins für sich in Anspruch nehmen kann: Nie zuvor seit Einfüh
rung der Einkommensteuer ist, wenn ich es irgend richtig sehe, über unseren Ge
genstand so intensiv und so umfassend nachgedacht worden, weder im Inland 
noch im Ausland. 
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Betriebsausgaben sind nach § 4 Abs. 4 EStG „die Aufwendungen, die durch den 
Betrieb veranlaßt sind". Spitaler hat diese Vorschrift im Jahr 1953 wie folgt cha
rakterisiert: ,, Wäre eine gesetzliche Bestimmung ein weibliches Wesen, so müßte 
einen der besondere Charme gerade dieser Dame entzücken. Sie ist schlicht, ein
fach, klar, wohlgebaut und obendrein auch noch großzügig ... 1 ." 25 Jahre später 
ist offensichtlich, daß § 4 Abs. 4 EStG das Wichtigste „verschweigt". Welche 
Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Aufwendungen durch den Betrieb 
veranlaßt und folglich Betriebsausgaben sind? 

Die Entstehungsgeschichte ist insoweit unergiebig: Der Gesetzgeber hat erstmals 
in § 4 Abs. 4 EStG 19342 den Betriebsausgabenbegriff mit den Worten „Aufwen
dungen, die durch den Betrieb veranlaßt sind" umschrieben, ohne diese Wort}'.>;ahl 

1 StbJb. 1953/54, 289 (290). 
2 Gesetz v . .16. 10. 1934, RGBI. 1934 I, 1005. 
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zu begründen3 , und verwendet diese Definition - ibhne jede Begründung - bis 
lieüte ·unverändert weiter4

• ·sicher ist, daß der A~sdruck „veranlassen" den 
Schlüssel zum Verständnis des § 4 Abs. 4 EStG liefert5

, und der V eranlassungsbe
griff steht deshalb auch seit jeher im Mittelpunkt der Diskussion um die Auslegung 
des § 4 Abs. 4 EStG und- damit notwendig verbunden - der Abgrenzung der Be
triebsausgaben von den Privatausgaben. 

In der Steuerrechtsprechung wird der Veranlassungsbegriff verschiedentlich- mit 
oder ohne Begründung- mit dem Ausdruck verursachen gleichgesetzt6 ; auch das 
Bundesverfassungsgericht geht hiervon wie sdb~tverstän'dlich aus 7. Im allgemei
nen wiederholen aber die Steuergerichte lediglich den Wortlaut des § 4 Abs. 4 
EStG, ohne_ d~nY!'!ranlassungsbegriff zu definieren oder allgemein zu umschrei
ben. Symptomatisch ist •insofern der Beschluß des Großen Senats des BFH vom 
28. 11. 1977 GrS 2-3/778 zur Abzugsfähigkeit von Unfallkosten9

• 

Im Schrifttum wird „veranlassen" ganz überwiegend i. S. von „verursachen" in-,,'..' 
terpretiert10 und für eine durch§ 12 EStG- modifizierte-Anwendung der Bedin-f 

l 

3 In der Amtlichen Begründung (RStBI. 1935, 33 (36 f) fehlt eine Stellungnahme zu § 4 
Abs. 4 EStG. 

4 § 4 Abs. 4 des geltenden Einkommensteuergesetzes (EStG 1977) stimmt im Wortlaut mit 
§ 4 Abs. 4 EStG 1934 überein. 

5 Weil er die für das Vorliegen von Betriebsausgaben notwendige Beziehung zwischen 
,,Aui"':10,11rig€!1!.'' .und „Betrieb" herstellt (Tanz er, QS!2,'.JV5, 50). 

6 Vgl. z.B. BFH v. 13. 5. 59 IV 131/58 U, BStBI. III 1959, 269; BFH v. 21. 7. 67 VI R 
307/66, BStBI. III 1967, 734; BFH v. 21. 2. 69 VI R 113/66, BStBI. II 1969, 316; BFH v. 
15. 1. 70 IV R 32/69, BStBI. II 1970, 379; FG Schlesw.-Holst. v. 26. 11. 74 III 
106-107/73, EFG 1975, 105 f; FG Rh.-Pf. v. 11. 8. 75 II 89/72, EFG 1975, 564 (565); 
Nds. FGv. 11. 7. 78 VIE 320/77, EFG 1979, 17; FG Münsterv. 23. 8. 78 VII 2063/76 E, 
EFG 1979, 119. Vgl. aber auch FG Rh.-Pf. v. 11. 10. 63 II 204-208/61, EFG 1964, 
113. 

7 BVerfG v. 11. 10. 77 1 BrR 343/73, 83/74, 183 und 428/75, BVerfGE 41, 1 (25, 29). 
8 BStBI. II 1978, 105 (108). 
9 Vgl. insoweit die zutreffende Kritik von Lange, DB 1978, 1854 (1855, 1856)undKröger, 

Stu W 1978, 289 (293 ). 
10 Vgl. - mit eingehender Begründung - Tanzer, OStZ 1975, 50 ff, ferner: Bauer, Der 

Dualismus Betriebsausgaben - Werbungskosten, 1974, S. 37; Becker, FR 1979, 521 
(522);]udeich, Wpg 1962, 532 (533); Lange, BB 1971, 405 ff.; ders., DB 1978, 1854 ff; 
Plückebaum, StBp 1963, Sonderbeilage zu Heft 3, S. 3; Stöcker, BB 1970, 966; Tipke, 
Steuerrecht, 6. Auflage, 1978, S. 227 f; nicht eindeutig Uelner, StbJb. 1971/72, 389 
( 407). Völlig unergiebig insoweit Wetter, Die Abgrenzung der Betriebsausgaben von den 
Kosten der Lebensführung in ihrer steuerlichen Bedeutung, Dissertation München 1958. 
Tanz er (aaO) untersucht, welcher logischen Kategorie der Ausdruck „veranlassen" zu
zuordnen ist, der der „Kausalität" (Ursache - Wirkung), der der „Konsekutivität" 
(Grund- Folge) oder der der „Konditionalität" (Bedingung- Bedingtem). Sein Ergeb
nis: Weil der Betriebsausgabenbegriff in seiner gesetzlichen Ausformung die Feststellung 
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gungs- oder Äquivalenztheorie plädiert, während si~h Tipke
1

'. kürzlich für eine 
Heranziehung der Kausalitätsth~~rie von der wese~tlic~en Bedmgung ausgespr~; 
chen hat. Grundsätzlich gegenteiliger Auffassung smd msb. Herrmann-Heuer 
und Offerhaus 13 : Zwischen veranlassen und verursache? müsse u~ter~chieden 
werden. Im Regelfall entscheide (so Herrmann-Heuer) em Steuerpfhchuger auf
grund eines freien Entschlusses, ob eine Betriebsausgabe anfalle. Deshalb enthalte 
das Merkmal der Veranlassung ein subjektives Element14

, so daß das Gesetz rich
tigerweise nicht von verursachen, sonaer11-V011 '~Eanfass~n spreche. § 4 Abs. 4 
EStG verlange nicht, einem komplizierten Kausalzusammenhang (Kausalkette) 
nachzugehen, vielmehr komme es auf den , ,Anlaß" einer Ausgabe an 15

, und dieser 
Anlaß könne mit „auslösendem Moment"16 umschrieben werden 1 7 

. .Ähnlich Of
ferhaus: 18 Anlaß und Ursache könnten durchaus verschieden sein, wenn auch der 
Anlaß der „nächste Nachbar" der Ursache sein solle, und wenn auch derjenige, 
der den Anfang mache bzw. den Anlaß gebe, leicht zum Verursacher werden kön
ne. Das W:ort Veranlassung komme von veranlassen, d. h. von beginnen. Die Ver
anlassung sei deshalb als das auslösende Moment, als der „äußere Anstoß" zu ver
stehen. ,Pje Ursache sei dagegen „der Grund einer Sache schlechthin". 

Kurzum: Welche Veranlassungs- oder Kausalitätstheorie gilt, ist kontrovers. Was 
im Steuerrecht fehlt, ist eine anerkannte, allgemein gültige Aussage zu der Frage, 
wann Aufwendungen „durch den Betrieb veranlaßt" (§ 4 Abs. 4 EStG) und- des
halb - Betriebsausgaben sind19 • Diese allgemein gültige Aussage zu liefern lind er
forderlichenfalls durch eine Fallgruppenbildung abzusichern, soll im folgenden 
verursacht werden. Eine Fallgruppenbildung statt einer allgemein gültigen Aus
sage ist keine akzeptable Alternative. 

verlange, ob eine Ausgab~ im Einzelfall tatsächlich betrieblich veranlaßt sei, könne die in 
§ 4 Abs. 4 EStG angesprochene Relation nur ein Kausalverhältnis sein: Ausschließlich 
der objektive Zusammenhang einer Aufwendung mit dem Betrieb, d. h. die sachliche 
Ursachenbeziehung sei maßgebend (aaO, S. 51). 

11 StuW 1979, 193 (201); Steuerrecht, 7. Auflage, 1979, S. 225 f. Vgl. ferner bereits Tipke, 
StRK-Anm. EStG § 4 R. 344. 

12 Kommen.tar zur Einkommensteuer und Körperschaftssteuer, 18. Auflage, Köln 
1950/77, § 4EStG Anm. 46 g-i. Vgl. fernerKröger, DStR 1979, 400 f, sowie Merten, FR 
1979, 365 (370). 

13 BB 1979, 617 (620). 
14 Vgl. ferner FG Düss. v. 5. 4. 78 VII 359/75 E, EFG 1978, 536 (Aufwendungen sind nur 

bewußte und gewollte Vermögensaufwendungen urid keirie Vermögensverluste). 
15 Ähnlich bereits Woemer, DStZ (A) 1959, 181. 
16 Zustimmend Kröger, StuW 1978, 289 (290 f). 
17 Zu dieser Konzeption vgl. (kritisch) Tanzer, OStZ 1975, 50 (51). 
18 AaO. Vgl. aber auch (abschwächend) Offerhaus, StBp 1979, 115 f. 
19 So zuletzt Kröger, StuW 1978, 189 (190). 
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B. Der Grundsatz der Besteuerung nach der objektiven Leistungsfähigkeit 
- Allgemeines -

Ob und wann „durch den Betrieb veranlaßte" Aufwendungen vorliegen, ist 
durch eine isolierte Betrachtung des§ 4 Abs. 4 EStG nicht verifizierbar. Insb. läßt 
der Wortlaut dieser Vorschrift keine sicheren Schlüs_se auf ihren Inhalt zu. Das gilt 
auc1- für den Ausdn1ckv~ranlassen. Selbst wenn im allgemeinen Sprachgebrauch 
zwischen veranlassen und verursachen scharf unterschieden würde (was keines
falls zutrifft), ist eine inhaltliche Verschiedenheit dieser Begriffe im steuergesetzli
chen Sprachgebrauch nicht zwangsläufig oder bewiesen. Deshalb ist es nicht mög
lich, allein aus Definitionen in Deutschen Wörterbüchern auf eine inhaltliche Ver
schiedenheit von verursachen und veranlassen im Einkommensteuerrecht(!) und 
auf einen bestimmten Inhalt des steuergesetzlichen Begriffs veranlassen zu schlie
ßen20. Vielmehr muß eine Auslegung des Begriffs veranlassen in§ 4 Abs. 4 EStG 
auf das insoweit primär einschlägige systemtragende Prinzip des Einkommensteu
ergesetzes zurückgreifen: den Grund~atz der Besteuerung nach der objektiven 
Leistu~g,sf1hig,keit21 • · · · · 

Steuerliche Leistungsfähigkeit zerfällt im Einkommensteuerrecht in zwei Grund
aspekte, in die objektive und die subjektive steuerliche Leistungsfähigkeit22. 
Während die persönlichen Verhältnisse de1."Einkommensbeziehers über seine sub
jektive Leistungsfähigkeit entscheiden23 - dieser Aspekt kann hier vernachlässigt 
werden -, sind die Reineinkünfte die - ideale - Basisgröße der objektiven Lei-

20 A. A.: Offerhaus, BB 1979, 617 (620). 
21 Das Prinzip der Besteuerung nach der - finanziellen - Leistungsfäliigkeit, d. h. nach der 

Fäliigkeit, Steuern zählen zu können (wirtschaftliche Leistungsfäliigkeit, vgl. Tipke, 
Steuerrecht, 6. Auflage, aaO, S. 23) ist als „Fundamentalprinzip der Besteuerung" - je
denfalls in dem Sinne, daß es eine „gerechte Besteuerung" konkretisiert (K. Vogel, DStZ 
(A) 1977, 5 [9]) - außer Streit. Zumindest die Steuergesetze in ihrer Gesamtheit müssen 
dem Leistungsfähigkeitsprinzip entsprechen, (Tipke, aaO), ob auch jede einzelne Steuer 
die Leistungsfähigkeit der Betroffenen berücksichtigen muß, ist fraglich. Fü_r die Ein
kommensteuer, mit der der Steuergesetzgeber dieses Prinzip verwirklichen.will ·(Lang, 
StuW 1975, 293 [297] sowie zuletzt BVerfG v. 11. io. 771 BrR 343/73, 83/74, 183 und 
428/75, BVerfGE 47, 1 [29] m. w. N.), ist das Leistungsfäliigkeitsprinzip indessen ein 
unverzichtbares Wesensmerkmal, weil die Mehrheit der Bevölkerung nur Einkommen
steuer (Lohnsteuer) zalilt (und sich der steuerlichen Belastung durch die Umsatzsteuer 
und spezielle Verbrauchssteuern nicht entziehen kann) und die finanzielle Fäliigkeit, 
diese Steuern zu zahlen, eine Orientierung am Leistungsfäliigkeitsprinzip im grundsätz
lichen zwingend voraussetzt (vgl. aber auch BVerfG v. 2. 10. 69 1 BvL 12/68, BVedGE 
27, 58 [ 68]: keine verfassungsrechtliche Verpflichtung des Gesetzgebers zu einer „reinen 
Verwirklichung" des Leistungsfäliigkeitsprinzips ). 

22 Friauf, StuW 1973, 97 (107); Lang, StuW 1975, 293 (298). 
23 Lang, aaO. Im Körperschaftssteuerrecht entfällt diese Komponente des Leistungsfäliig

keitsprinzips „kraft Natur der Sache" (vgl. Friauf, aaO, m. w. N.). 
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stungsfähigkeit im Einkommensteuer- wie im Körperschaftsteuerrecht24 . Die Be
steuerung darf deshalb grundsätzlich nicht bereits an die (Brutto )Einnahmen, 
sondern erst an die (Rein)Einkünfte, d. h. an die Differenz zwischen Erträgen und 
den hierfür eingesetzten Aufwendungen anknüpfen: Nur die (Rein)Einkünfte 
sind ein zutreffender Indikator objektiver steuerlicher Leistungsfähigkeit. Was für 
die Einnahmenerzielung aufgewendet worden ist, ,steht nicht mehr zur Steuerzah
lung zur Verfügung, lediglich der Saldo ist ein„ wirksamer Wertzufluß"25 , ein tat
sächlicher Zuwachs an wirtschaftlicher (finanzieller) Leistungsfähigkeit26 . Das 
sog. Nettoprinzip ist deshalb jedenfalls als Regel (Grundsatz) ein unverzichtbarer · 
Bestandteil des Einkommensteuerrechts27 , - und ein verfassungsrechtlich veran
kertes - rechtliches - Besteuerungsprinzip, das für die Auslegung des Einkom
mensteuergesetzes maßgebend sein muß. Eine Durchbrechung dieses Prinzips im 
Einzelfall ist dem Gesetzgeber zwar nicht überhaupt verwehrt. Jede Durchbre-
1 -- ... 1chuni;_. muß aber als Ausnahme von der Regel durch sachlich einleuchtende 
!Gründe gerechtfertigt sein28 . 

24 Das „Einkommen" ist eine Größe, die zusätzlich die subjektive Leistungsfähigkeit des 
Steuerpflichtigen berücksichtigt(§ 2 Abs. 4 EStG 1977). Vgl. zuletzt Tipke, StuW 1979, 
193 (194). 

25 Gerhards, Der Begriff der Betriebsausgaben nach deutschem und schweizerischem Ein
kommensteuerrecht, Dissertation Freiburg (Schweiz), 1964, S. 79 f. 

26 Vgl. bereits Becker, Das Einkommensteuergesetz v. 10. 8. 1925, 1928, Band II, S. 163, 
483; ferner Bauer, aaO, S. 44. 

27 Friauf, StuW 1973, 97 (105); Tipke, StuW 1974, 85 (86); ders., StuW 1979, 193 (194). 
28 BVerfGv. 2. 10 .. 69 lBvL 12/68, BVerfGE 27, 58 (65). A. A.: BVerfGv. 7. 11. 72 lBvR 

338/1968, BVerfGE 34, 103 (115). Zu diesem Beschluß ist folgendes anzumerken: Daß 
dem Einkommensteuerrecht ein Nettoprinzip in dem strikten Sinne, daß der Gesetzge
ber jegliche Durchbrechung, für die keine besonderen sachlichen Gründe vorliegen, un
terlassen müsse, nicht entnommen werden könne, und daß bei einer „rechtlichen Be
trachtung" der Gesetzeslage die allgemeine Definition der Betriebsausgaben und der 
Werbungskosten und die speziellen, ,,ergänzenden und modifizierenden" Vorschriften 
nicht im Verhältnis von Regel und Ausnahme stünden, sondern als „gleichwertige Nor
men selbst eine einheitliche Regelung" bildeten (aaO, S. 117), ist in sich widersprüchlich, 
inkonsequent und steuersystematisch wie verfassungsrechtlich inakzeptabel. Soll die 
Einkommensteuer die objektive wirtschaftliche (finanzielle) Leistungsfähigkeit erfassen, 
ist das diese Leistungsfähigkeit individualisierende Nettoprinzip als Regel ein unerläßli
ches Merkmal der vom Bundesverfassungsgericht so bezeichneten , , Grundstruktur" des 
Einkommensteuerrechts, (Friauf, StuW 1973, 97 (105); Tipke, Stu W 1974, 85 [86]), und 
deshalb als „Regel" für den Gesetzgeber indisponibel. Wäre es anders, d. h. stünde das 
Nettoprinzip überhaupt zur Disposition des einfachen Gesetzgebers, oder anders ge
wendet: hätte der Gesetzgeber hinsichtlich der Festlegung der als Betriebsausgaben 
(Werbungskosten) abzugsfähigen Ausgaben „völlig freie Hand" (so Gerhards, aaO, S. 
81 ), könnte der steuerliche Zugriff- konsequent zu Ende gedacht- selbst an einer (Brut
to )Größe ansetzen, die keinerlei wirtschaftliche (finanzielle) Leistungsfähigkeit vermit
telt, weil und wenn im Einzelfall die Aufwendungen die (Brutto )Einnahmen erreichen 
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C. Die „Kausalitätsfrage" in § 4 Abs. 4 EStG - Kausalität und Kausalitäts-
theorien 

Aus dem Grundsatz der Besteuerung nach der objektiven Leistungsfähigkeit folgt 
für den Betriebsausgabenbegriff: Betriebsausgaben sind eine „Hilfsgröße" zur 
Ermittlung der objektiven Leistungsfäliiglie1t eines Si:euerpflichtigen, d. h. zur 
Berechnung seiner (Rein)Einkünfte. In dieser Eigenschaft soll und muß der Be
triebsausgabenbegriff - positiv - alle Aufwendungen erfassen, die einem Steuer
pflichtigen - wissentlich oder ·ohne sein Wissen, gewollt oder ohne bzw. gegen 
seinen Willen (,,aufgezwungene Betriebsausgaben"29) - im Zusammenhang (in 
einem bestimmten Zusammenhang) mit der Erzielung steuerbarer betrieblicher 
Einnahmen (= aus den Einkunftsarten des § 2 Abs. 3 Nr. 1-3 EStG) erwach
sen3031: Ohne „irgendeinen" Zusammenhang mit der Erzielung steuerbarer Ein
nahmen können Aufwendungen jedenfalls keine Betriebsausgaben sein. 

Dieser Zusammenhang zwischen Aufwendungen und Einnahmenerzielung setzt 
immer und mindestens eine Verursachung der Aufwendungen durch den Betrieb 
im Sinne des philosophisch-logisch-naturwissenschaftlichen Kausalitätsbegriffs 
voraus32 , durch den Betrieb veranlaßte Aufwendungen müssen jedenfalls - im 
Sinne dieses Kausalitätsbegriffs - durch den Betrieb verursachte Aufwendungen 
sein. Genauer: Aufwendungen müssen allgemein durch ein final auf Einnahmen
erzielung gerichtetes Handeln des Steuerpflichtigen33 und im besonderen durch 
ein diesem betrieblichen Handeln zuzuordnenden Ereignis (Faktor, Umstand)-

oder gar übersteigen. Das wäre nicht nur das Gegenteil einer Besteuerung nach der ob
jektiven Leistungsfähigkeit für die Masse der Nur-Einkommensbezieher und eine Zer
störung der „Grundstruktur" der (unserer) Einkommensteuer, sondern für die „Nur
Einkommensbezieher" auch die Auferlegung einer unerfüllbaren (unmöglichen) und 
folglich verfassungswidrig auferlegten Zahlungspflicht (vgl. auch Friauf, aaO, S. 98). In 
der Geltung des Nettoprinzips als Regel findet deshalb die Gestaltungsfreiheit des einfa
chen Gesetzgebers eine feste Grenze (vgl. BVerfG v. 23. 11. 761 BvR 150/75, BVerfGE 
43, 108 [ 119]); nur ein Regel-Ausnahme-Verhältnis ist verfassungsrechtlich und steuer
systematisch tolerabel (vgl. ferner Schick, StRK-Anm. EStG § 4 Betr. Aus. R 71). 

29 Beispiel: Testamentsvollstreckervergütung für die Verwaltung eines im Erbwege erwor
benen Handelsgeschäftes (BFH v. 1. 6. 78 IV R 36/73, BStBI. II 1978, 499). 

30 Vgl. zuletzt (zum Werbungskostenbegriff) FG Düss. v. 8. 11. 78 VIII 613/75, 792/76, 
730/77, 732/77 E, EFG 1979, 95. 

31 ;von der Frage, ob begrifflich Betriebsausgaben vorliegen, ist die nach der Abzugsfähig-, 
;keit von Betriebsausgaben zu unterscheiden: Aufwendungen, die begrifflich Betriebs- 1 
, ausgaben sind, sind von den (Brutto )Einnahmen abzugsfähig, soweit die Abzugsfähig- \ 
keit nicht ausnahmsweise untersagt ist (vgl. dazu Kirchhof unten S. 201 ff. und Tanz er \ 
unten S. 227 ff.). 

32 So - mit überzeugender Begründung Tanzer, OStZ 1975, 50 ff. 
33 Vgl. Tipke, StuW 1979, 193 (199); ders., Steuerrecht, 7. Auflage 1979, S. 225 f. 
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das kann eine Handlung des Steuerpflichtigen (z. B.: Vornahme einer Betriebs
fahrt), die Handlung eines Dritten (z. B.: Beschädigung einer Betriebsvorrichtung 
durch einen Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen) oder ein sonstiger Umstand 
(z.B.: Erkrankung des Steuerpflichtigen an einer typischen Berufskrankheit) sein 
- tatsächlich verursacht sein. Ein völliges Abrücken von jeder Kausalbetrachtung 
kann es nicht geben 34

, und auch der Große Senat des BFH hat in seinem Beschluß 
vom 28. 11. 1977 GrS 2-3/7735 keineswegs von einer Kausalbetrachtung endgültig 
abrücken wollen36 und können. 

Kausalität in diesem Sinne ist die Verknüpfung von Ursache und Wirkung, eine 
,,gewisse gesetzmäßige Verkettung zweier Ereignisse", wobei das frühere Ereig
nis als Ursache, das spätere als Wirkung bezeichnet wird37

, Ursache folglich jede 
Bedingung ist38, die zum Erfolg beigetragen hat und zwar so, daß dieser Erfolg 
ohne diese Bedingung nicht eingetreten wäre (conditio sine qua non). Keine Be
dingung des Erfolges ist vor anderen ausgezeichnet. Jede Wertung einer Ursache 
ist diesem Ursachenbegriff fremd. Jede einzelne Ursache ist eine gleichwertige 
Teilursache. Dieser Ursachenbegriff (der Logik und der Naturwissenschaften) ist 
erkenntnistheoretisch der einzige Ursachenbegriff; eine besondere juristische 
Kausalität gibt es nicht39

• Aber nicht alle naturwissenschaftlichen Kausalverläufe 
müssen rechtserheblich sein. Die Rechtsordnung kann zwar - einerseits - natur
wissenschaftlich erwiesene Kausalbeziehungen nicht leugnen oder einen Kausal
zusammenhang annehmen, wo er nach naturwissenschaftlichen Erkenntnissen 
fehlt, darf aber- andererseits - naturwissenschaftlich gegebene Kausalfaktoren im 
Hinblick auf ihre Rechtserheblichkeit bewerten und nur diejenigen Faktoren, die 
hiernach als rechtlich wesentlich erachtet werden, als allein kausal im rechtlichen 
Sinne qualifizieren40

• Jede juristische Kausaltheorie muß (lediglich) auf der natur
gesetzlichen Kausalität aufbauen, kann aber den philosophisch-logisch-naturwis
senschaftlichen Kausalitätsbegriff mehr oder weniger einschränken41

• 

34 A. A.: Offerhaus, BB 1979, 617 (620); ders. StBp 1979, 115. 
35 BStBl. II 1978, 105. 
36 A. A.: Offerhaus, aaO. 
37 Planck, Der Kausalitäts begriff in der Physik, in: Max Planck, Vorträge und Reden, her

ausgegeben von der Max-Planck-Gesellschaft, Braunschweig, 1958, S. 219. 
38 Zur begrifflichen Unterscheidung von Bedingung und Ursache vgl. Tanz er, OStZ 1975, 

50 f. 
39 Welzel, Das Deutsche Strafrecht, 11. Auflage 1969, S. 43. 
40 Vgl. statt vieler Staudinger, Bürgerliches Gesetzbuch, 10./11. Auflage, 1967, Vorb. vor 

§§ 249-327, RdNr. 20 ff m. w. N. 
41 Juristische Kausalitätsbegriffe müssen nicht mit dem philosophisch-logisch-naturwis

senschaftlichen Kausalitäts begriff identisch sein. Im Gegenteil, sie weichen je nach dem, 
welche Funktion sie in einem Rechtsgebiet ausüben, hiervon ab, weil die Zahl der U:rsa
chen im philosophisch-logisch-naturwissenschaftlichen Sinne für die Anknüpfung von 
Rechtsfolgen zu groß wäre. Der philosophisch-logisch-naturwissenschaftliche Kausali-
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D. Betriebliche Verursachung - betriebliche Veranlassung 

Daraus folgt zunächst: Wie jedes andere Rechtsgebiet muß auch das Einkommen
steuerrecht in§ 4 Abs. 4 EStG (und in§ 9 Abs. 1 EStG) vom philosophisch-lo
gisch-naturwissenschaftlichen Kausalitäts begriff ausgehen42

• Die Feststellung ei
nes philosophisch-logisch-naturwissenschaftlichen Ursachenzusammenhangs 
muß notwendigerweise am Anfang stehen43

. Kausalität i. d. S. ist weder eine wirt
schaftliche noch überhaupt eine juristische Qualifikation, sondern eine Seinskate
gorie. Ohne eine Verknüpfung von „Aufwendungen" und „Betrieb" im Sinne 
dieses Kausalitätsbegriffs sind Betriebsausgaben nicht möglich44

, und erst wenn 
dieser Kausalzusammenhang feststeht, stellt sich die weitere Frage, ob jede Ursa
che für die Entstehung von Aufwendungen zugleich Ursache im Rechtssinne ist 
oder eine U nterscheidurig zwischen steuerrechtlich relevanten und steuerrechtlich 
irrelevanten Ursachen, d. h. eine Selektion unter den philosophisch-logisch-na
turwissenschaftlichen Ursachen von Aufwendungen notwendig ist4546

• Oder als 

tätsbegriff wird erst-durch eine Korrektur für die Rechtsordnung praktikabel. Eine recht
liche Kausalitätstheorie ist folglich eine Zweckschöpfung. Sie widerspricht, soweit sie 
den naturwissenschaftlichen Kausalitätsbegriff einschränkt, einer naturwissenschaftli
chen Betrachtungsweise von Ursache und Wirkung und stützt sich (deshalb) nicht auf die 
Gesetze der Logik (deshalb sind Einwände gegen die Möglichkeit „juristischer Kausali
tätstheorien", die sich auf die Gesetze der Logik berufen, nicht stichhaltig). Sie rechtfer
tigt sich vielmehr erst und nur aus dem Zweck, dem sie in einem Rechtsgebiet dienen soll 
(FG Rh.-Pf. v. 11. 8. 75 II 89/72, EFG 1975, 564 (565); Wolff-Bachof, Verwaltungs
recht I, 9. Auflage 1974, S. 258. Vgl. ferner Kröger, StuW 1979, 289 (290]), d. h., sie ist 
eine im Wege einer teleologischen Bewertung gewonnene, durch den jeweiligen Norm
zweck begründete und gerechtfertigte „juristische Zweckschöpfung" (Watermann, 
aaü, S. 75), die den philosophisch-logisch-naturwissenschaftlichen Ursachenbegriff 
,,teleologisch-normativ" korrigiert (Wallerath, NJW 19lJ, 228; Watermann, aaü, S. 
D~ u 

42 Der Umstand, daß Aufwendungen ihrer Art nach durch den Betrieb verursacht sein 
könnten, ist unzureichend, eine tatsächliche Verursachung durch den Betrieb jedenfalls 
erforderlich (vgl. auch FG Schlesw.-Holst. v. 26. 11. 74 III 106-107/73, EFG 1975, 105 
[ 106]). 

43 Lange, BB 1971, 405 (406); ders., DB 1978, 1854 (1855); Plückebaum, StBp 1963, Son
derbeilage zu Heft 3, S. 4. 

44 Aufwendungen sind folglich nicht allein deshalb durch den Betrieb veranlaßt, weil sie 
dem Steuerpflichtigen durch eine von seinem Willensentschluß unabhängige Anordnung 
zwangsläufig erwachsen (BFH v. 1. 6. 78 IV R 36/73, BStBl. II 1978, 499 (501]); a. A. 
(für die Kosten einer Testamentsvollstreckung): RFH v. 19. 6. 35, VIA 1020/34, RStBl. 
1935, 1357; RFH v. 23. 6. 33 VIA 735/33, RStBl. 1933, 991; Ebeling, Jahrbuch der 
Fachanwälte für Steuerrecht, 1969/70, S. 312 ff; ders., BB 1970, 344; ders., BB 1973, 
459 ff); eine tatsächliche Verursachung durch den Betrieb ist unabdingbar. 

45 Lange, BB 1971, 405 (406). 
46 Die Formel des 4. Senats des BFH, daß ein „objektiver tatsächlicher oder ein wirtschaft

licher Zusammenhang zwischen Aufwendung und Betrieb bestehen müsse (BFH v. 6. 5. 
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Frage formuliert: Ist veranlassen in § 4 Abs. 4 EStG (nur) ein Verursachen im 
Sinne des philosophisch-logisch-naturwissenschaftlichen Kausalitätsbegriffs, 
d. h. gilt in§ 4 Abs. 4 EStG- nur- die Bedingungs- oder Äquivalenztheorie, oder 
ist der Veranlassungsbegriff enger47 ? 

I. Die Äquivalenz- oder Bedingungstheorie - Allgemeines -

Dem philosophisch-logisch-naturwissenschaftlichen Kausalitäts begriff entspricht 
die insb. im Strafrecht vorherrschende Äquivalenz- oder Bedingungstheorie. Ur
sache ist danach jede Bedingung, die nicht hinweggedacht werden kann, ohne daß 
der Erfolg entfiele (conditio sine qua non)48

. Jede einzelne Bedingung ist Teilursa
che. Im Ursachenzusammenhang ist jede der für eine Wirkung ursächlichen Be
dingungen eine für den Erfolg gleich notwendige Ursache. Alle Bedingungen sind 
kausal „gleichwertig" (= Äquivalenztheorie)49

. Ist die Äquivalenztheorie in § 4 
Abs. 4 EStG einschlägig, wäre eine Aufwendung durch den Betrieb veranlaßt, 
wenn die Ausgaben ohne den Betrieb nicht gemacht worden wären50

, oder umge-

76 IV R 79/73, BStBI. II 1976, 560; FG Hamburg v. 6. 12. 76 I 145/74, EFG 1977, 153 
[ 154]) ist folglich zumindest irreführend. Ein tatsächlicher Zusammenhang i. S. des phi
losophisch-logisch-naturwissenschaftlichen Kausalitätsbegriffs ist immer erforderlich, 
und ein wirtschaftlicher Zusammenhang (so BFH v. 1. 6. 78 IV R 36/73, BStBl. II 1978, 
499 [500], ferner: Herrmann-Heuer, aaü, § 4 EStG Anm. 46 n; Offerhaus, BB 1979, 
617 [ 621]; Stöcker, BB 1970, 966; Doralt-Ruppe, Grundriß des österreichischen Steuer
rechts, Band I 1978, S. 52. Das FG München v. 4. 6. 78 VII 177/77, EFG 1978, 536, ver
langt einen „inneren wirtschaftlichen Zusammenhang"), setzt jedenfalls eine tatsächliche 
Verursachung i. S. des philosophisch-logisch-naturwissenschaftlichen Kausalitätsbe
griffs voraus. Der wirtschaftliche Zusammenhang ist tatsächlich (nur) das Kriterium für 
die Zuordnung einer Ursache zum Betrieb, und besagt im übrigen, daß einerseits ein 
rechtlicher Zusammenhang nicht erforderlich und andererseits ein bloß zufälliger Zu
sammenhang nicht ausreichend ist. 

47 Offerhaus, (BB 1979, 617 [620]). Wenn Offerhaus für eine Veranlassung i. S. eines „äu
ßeren Anstoßes" einen „Zusammenhang mit dem Betrieb" fordert, setzt dies jedenfalls 
und mindestens (auch) einen Kausalzusammenhang zwischen Aufwendungen und Be
trieb voraus, und mit der Formel, daß Aufwendungen betrieblich veranlaßt sind, sofern 
sie ohne den Betrieb nicht entstanden wären, verwendet er klassische Umschreibungen 
der Äquivalenztheorie, so daß sich wiederum und erst recht die Frage nach der Anwend
barkeit dieser Kausalitätstheorie im Einkommensteuerrecht stellt. 

48 Vgl. bereits RG v. 14. 12 10 II 1214/10, RGSt 44, 230 (244). 
49 Vgl. statt vieler Staudinger, aaü, RdNr. 24 m. w. N. 
50 FG Schlesw.-Holst. v. 26. 11. 74 III 106-107/73, EFG 1975, 105 (106); Offerhaus, BB 

1979, 617 (620). 
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kehrt formuliert: Eine Ausgabe wäre nicht durch den Betrieb veranlaßt, falls sie 
auch dann entstanden wäre, wenn man den Betrieb hinwegdenkt5152

• 

II. Zur Anwendung der Äquivalenztheorie in § 4 Abs. 4 EStG 

1. Der Wortlaut des§ 4 Abs. 4 EStG 

Ob die Bedingungstheorie in § 4 Abs. 4 EStG Anwendung findet, ist durch eine 
grammatikalische Auslegung nicht zu entscheiden. Die Verwendung des Aus
drucks veranlassen statt verursachen spricht - entgegen H errmann-H euer53 und 
Offerhaus 54 

- noch nicht für einen inhaltlichen Unterschied zwischen veranlassen 
und verursachen oder gegen die Äquivalenztheorie, selbst wenn im allgemeinen 
Sprachgebrauch insofern scharf unterschieden würde (was nur bedingt der Fall 
ist); denn allgemeiner Sprachgebrauch und steuergesetzlicher Sprachgebrauch 
müssen sich keinesfalls decken. Was das Steuergesetz ausdrücken will, ist ent
scheidend. Für die Annahme, daß der Steuergesetzgeber insoweit bewußt habe 
differenzieren wollen, fehlt aber jeder Anhaltspunkt. Die Formulierung des § 4 
Abs. 4 EStG 1934 dürfte aus dem RFH-Urteil vom 9. 2. 27 VIA 60/2755 über
nommen worden sein. Indes: Die Stellungnahmen des RFH und des Schrifttums 
zum Betriebsausgabenbegriff vor 1934 zeigen keinerlei gewollte Unterscheidun
gen zwischen veranlassen und verursachen56

• Das Gegenteil ist der Fall! Anderer-

51 So die überwiegende Meinung im Schrifttum, vgl. insbesondere: Bauer, aaü, S. 37; 
Lange, BB 1971, 405 ff; ders. DB 1978, 1954 ff; Tanzer, ÖStZ 1975, 50 ff; Tiedtke, FR 
1978, 493 (498); Tipke, Steuerrecht, 6. Aufl. aaü, S. 227f. Ablehnend: Herr
mann-Heuer, aaO, § 4 EStG Anm. 46 g (2); FG Rh.-Pf. v. 11. 10. 63 II 204-208/61, 
EFG 1964, 113. Bei dieser Formel handelt es sich, was häufig übersehen wird, keines
wegs um eine exakte Definition der Kausalität, sondern , ,nur um eine die Rechtsanwen
dung erleichternde, weil leicht faßliche und für die große Masse der Fälle zureichende 
Umschreibung, eben um eine Faustregel" (Larenz, Lehrbuch des Schuldrechts, Bd. I, 
Allgemeiner Teil, 11. Auflage, 1976, S. 352 f). Die „Faustregel" versagt insbesondere, 
wenn ein Ereignis durch zwei Vorgänge gleichermaßen herbeigeführt wird. Dies zeigt die 
Unzulänglichkeiten der „conditio-sine-qua-non-Formel", spricht aber (deshalb) noch 
nicht gegen eine Anwendbarkeit der Äquivalenztheorie. A. A. aber Ruppe unten 
s. 129 ff. 

52 Daß der Begriff „veranlassen" weiter reiche als der der Verursachung (so Speich, FR 
1963, 351), ist unzutreffend, wenn man den philosophisch-logisch-naturwissenschaftli
chen Ursachenbegriff zugrundelegt. 

53 Aaü, § 4 EStG Anm. 46 g (1). 
54 BB 1979, 617 (620). 
55 RFHE 20, 208 (210). 
56 Vgl. z. B. RFH v. 19. 10. 22 III A 371/22, RFHE 11,238 (242): Ausgaben, die ein Un

ternehmer im Betrieb des Unternehmens wegen bzw. für den Betrieb macht; RFH v. 
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seits: Spräche § 4 Abs. 4 ESt<? ni_cht von veranla~~en'. sondern vo:1 :er~r~ach~~• 
würde dies nicht zwangsläufig die Geltung der Aqmvalenztheone md1z1eren . 
Was verursachen in der Sprache des Gesetzes bedeutet, ist immer eine Frage der 
Auslegung, für den Veranlassungsbegriff gilt nichts anderes, und Auslegung end:t 
nicht mit einer Wortlautinterpretation. Deshalb ist eine Argumentation nur mit 
dem Wort veranlassen für sich allein ein Spiel mit Worten ohne sachliche Aussage
kraft. 

2. Folgerungen aus dem Zweck des § 4 Abs. 4 EStG 

Jede Suche nach einer allgemein gültigen Aussage zur Kausalität muß vielmehr 
vom Zweck des § 4 Abs. 4 EStG ausgehen. Das gilt auch für die Frage nach der 
Anwendbarkeit der Aquivalenztheorie58

• 

Zur Verwirklichung einer Besteuerung nach der objektiven Leistungsfähigkeit 
muß der Betriebsausgabenbegriff positiv alle Aufwendungen erfassen, die die ob-

7. 7. 26 VIA 727/25, RFHE 19, 201 (203): sachlich bzw. objektiv mit dem Betrieb zu
sammenhängendeAusgaben;RFHv. 17. 3. 27VIA 95/27, RFHE21, 84 spricht im Leit
satz von Ausgaben, zu denen jemand auf Grund eines Ehrenamtes „veranlaßt" wird, und 
in den Gründen der Entscheidung von den durch diese Tätigkeit „ wirtschaftliche verur
sachten" Ausgaben, Strutz, (Kommentar zum Einkommensteuergesetz vom 10. 8. 
1925, 1927, § 12 Anm. 11 a) von den durch die Zwecke der Erzielung, Sicherung und Er
haltung von Betriebseinnahmen „verursachten" Ausgaben, und Blümich-Schachian 
(Das Einkommensteuergesetz vom 10. 8. 1925, § 12 Anm. 2 Abs. 9) definieren Betriebs
ausgaben als alle durch den Betrieb unmittelbar oder mittelbar durch die Zwecke der Er
zielung, Sicherung und Erwerbung von Einnahmen „verursachten" Ausgaben. 

57 A. A. FG Rh.-Pf. v. 11. 10. 63 II 204-208/61, EFG 1964, 113. 
58 Der Große Senat des BFH hat in seinem Beschluß vom 28. 11. 77 GrS 2-3/77 (BStBL II 

1978, 105 [108]) die Auffassung des 6. Senats im Urteil vom 16. 2. 70 VI R 254/68 (BStBl. 
II 1970, 663), daß der Auslegung der Begriffe Betriebsausgaben und Werbungskosten 
nicht „allein" durch Heranziehung der im Strafrecht angewendeten Bedingungstheorie 
oder der im bürgerlichen Recht anerkannten Adäquanztheorie Rechnung getragen wer
den könne, nicht nur bestätigt, sondern mit den Worten, ,,daß die Frage, ob Unfallko
sten als Werbungskosten oder Betriebsausgaben abgezogen werden können, nicht durch 

' die Heranziehung strafrechtlicher oder zivilrechtlicher Bedingungstheorien zu beant
worten" sei, eher noch verschärft. Aber da der Groß~ Senat weder auf die einschlägigen 
Untersuchungen von Lange (BB 1971, 405 ff) und Tanzer (OStZ 1975, 50 ff) eingegan
gen ist noch eine eigene Kausalitäts- oder Veranlassungstheorie aufstellt, sondern in eine 
Fallgruppenbildung „ausweicht", ist nach wie vor offen, ob und gegebenenfalls welche 
Kausalitätslehre in § 4 Abs. 4 EStG gilt. Daß der Große Senat von einer Kausalitätsbe
trachtung überhaupt abrücken wolle (so Offerhaus, BB 1979, 617 [620]) und dies nach 
der bisherigen Entwicklung der Rechtssprechung zur , , Veranlassung" konsequent wäre 
(so Kröger, Stu W 1978, 289 [290]) trifft jedenfalls nicht zu. Im Gegenteil, der BFH prak
tiziert tatsächlich eine „besondere einkommensteuerrechtliche Kausalitätstheorie" 
(s. unten S. 66 ff.). · 
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jektive Leistungsfähigkeit eines Steuerpflichtigen beeinflussen59
• Diese Aussage 

ist durch eine negative Formulierung zu ergänzen: Der Betriebsausgabenbegriff 
darf keine Ausgaben umfassen, die für die objektive Leistungsfähigkeit eines Steu
erpflichtigen irrelevant sind. Allgemeiner ausgedrückt: § 4 Abs. 4 EStG ist eine 
Vorschrift für die Einkünfteermittlung. Durch den Betriebsausgabenbegriff will 
§ 4 Abs. 4 EStG die betriebliche von der privaten Sphäre des Steuerpflichtigen 
trennen. Betriebliche Aufwendungen werden von den privaten Aufwendungen 
definitorisch - durch die Fassung des Betriebsausgabenbegriffs - abgegrenzt, um 
zu der für eine Besteuerung nach der objektiven Leistungsfähigkeit richtigen 
Wertgröße (= Reineinkünfte) zu gelangen60

• 

Daraus folgt: 

(1) Der Schlüssel zur Auslegung des§ 4 Abs. 4 EStG liegt in den Worten „durch 
den Betrieb veranlaßt", nicht allein im Veranlassungsbegriff. , ,Durch den Betrieb 
veranlaßt" ist hierbei als Gegensatz zu „durch den Steuerpflichtigen privat veran
laßt" zu verstehen, so daß die Auslegung des Betriebsbegriffs61 nicht weiter inter
essiert und zum besseren Verständnis die gängige Ausdrucksweise „ betrieblich 
veranlaßt" verwendet werden kann. 

(2) Aufwendungen müssen mindestens i. S. der Aquivalenztheorie betrieblich 
verursacht sein, um überhaupt Betriebsausgaben sein zu können. Genauer: Das 
Vorliegen von Betriebsausgaben setzt jedenfalls voraus, daß sie allgemein durch 
ein dem betrieblichen Handeln des Steuerpflichtigen zuzuordnendes Ereignis 
(Faktor, Umstand) tatsächlich verursacht worden sind, während Aufwendungen, 
die allgemein durch das private Handeln des Steuerpflichtigen und im besonderen 
durch ein Ereignis (Faktor, Umstand), das diesem privaten Handeln zuzuordnen 
ist - das kann eine Handlung des Steuerpflichtigen (z. B.: Vornahme einer Ur
laubsreise), die Handlung eines Dritten (z.B.: Entführung eines vermögenden 
Steuerpflichtigen) oder ein sonstiger Umstand (z.B.: eine „normale" Erkrankung 
des Steuerpflichtigen) sein- tatsächlich verursacht sind, jedenfalls keine Betriebs
ausgaben sein können, sondern Privatausgaben sind62 63

• Die Abgrenzung der Be
triebsausgaben von den Privatausgaben ist folglich insoweit eine Frage der Zuord
nung der tatsächlichen Ursachen von Aufwendungen zur betrieblichen oder priva-

59 Vgl. oben S. 19. 
60 Tipke, Steuerrecht, 6. Auflage, aaO, S. 226. 
61 Vgl. dazu statt aller Herrmann-Heuer, aaO, § 4 EStG Anm. 46 m. 
62 A. A. neuerdings Kramer DStR, 363 (369 ff) für gemischt genutzte Wirtschaftsgüter. 

Diese Auffassung steht in offenem Widerspruch zu § 4 Abs. 4 EStG. 
63 Ein Prinzip des Vorrangs von Betriebsausgaben kann es unter Kausalitätsgesichtspulj,k

ten nicht geben: entweder liegen Betriebsausgaben vor oder die Voraussetzungen des Be
triebsausgabenbegriffs sind nicht (alle) erfüllt (a. A. offenbar Uelner, StbJb. 1971/72, 
389 [ 406 f] auf Grund einer typisierenden Betrachtungsweise). 
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ten Sphäre des Steuerpflichtigen, und wenn für d_as Vorliegen_ von Bet_riebsaus
gaben ein wirtschaftlicher Zusammenhang oder e'.n innerer wirt~ch:[tlicher Z~
sammenhang zwischen Aufwendungen und Betrieb verlangt wird , stellt dies 
folglich keineswegs die notwendige tatsächliche betriebliche Verursachung in Fra
ge: Der (innere) wirtschaftliche Zusammenhang ist vielmehr (erst) das sachge
rechte Kriterium für eine Zuordnung der tatsächlichen Erfolgsursachen (der die 
Aufwendungen verursachenden „Bedingungen") zur betrieblichen Sphäre, und 
besagt, daß einerseits kein rechtlicher Zusammenhang erforderlich und anderer
seits kein bloßer zufälliger Zusammenhang ausreichend ist, sondern - entspre
c_hend der steuerlichen Anknüpfung an wirtschaftliche Vorgänge - ein wirtschaft
licher Zusammenhang zwischen Ausgabe und Betrieb vorliegen muß, aber auch 
genügt. Kurz gesagt: Ein wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen Aufwendun
gen und Betrieb indiziert eine Verursachung der Aufwendungen durch den Be
trieb. 

So wenig durch den Steuerpflichtigen privat verursachte Aufwendungen Betriebs
ausgaben sein können, ist eine Zuordnung privat verursachter Aufwendungen zu 
den Werbungskosten möglich, da solche Ausgaben für die objektive Leistungsfä
higkeit irrelevant sind. Ein Unterschied zwischen Betriebsausgaben und Wer
bungskosten besteht insoweit nicht65 66 • 

(3) Ob Aufwendungen durch den Steuerpflichtigen privat verursacht sind, ist 
nach objektiven bzw. objektivierbaren Merkmalen zu bestimmen67 • Sie müssen 
tatsächlich durch ein privates Handeln des Steuerpflichtigen verursacht sein. 

64 Vgl. die Nachweise in FN 46. 
65 Vgl. u. a.: BFH v. 16. 12. 60 VI 166/60 U, BStBI. III 1961, 63 (64); BFH v. 2. 3. 62 VI 

79/60 S, BStBI. III 1962, 192 (194); BFH v. 26. 7. 62, IV 438/60, StRK EStG § 4 R. 554; 
BFH v. 21. 7. 67VI R 307/66, BStBI. III 1967, 734 (735). BFH v. 28. 11. 77 GrS 2-3/77, 
BStBI. II 1978, 105 (108); BFH v. 27. 1L 78 GrS 8/77, BStBI. II 1979. Vgl. ferner Tiedt
ke, FR 978, 493; unklar Littmann, Das Einkommensteuerrecht, 12. Auflage, Band 1, 
1978, §§ 4, 5, RdNr. 739. 

66 Betriebsausgaben (Werbungskosten) und private Aufwendungen sind alternative Be
griffe. Ein Prinzip des „Vorrangs" für Betriebsausgaben (Werbungskosten), das sich da
hin auswirken soll, daß Aufwendungen des Steuerpflichtigen primär darauf geprüft wer
den müssen, ob sie die Tatbestände Betriebsausgaben (Werbungskosten) erfüllen, be
steht nicht (a. A.: U einer, Stb Jb. 1971/72, 389 [ 407]), und jede weitere Kategorisierung 
privater Aufwendungen ist unter Kausalitätsgesichtspunkten weder nötig noch richtig· 
(a. A.: Uelner, aaü, S. 409). 

67 Vgl. BFH v. 27. 11. 78 GrS 8/77, BStBl. II 1979, 213 (216) m. w. N. sowie (zur Abgren
zung von Betriebsvermögen und Privatvermögen): BFH v. 7. 5. 65 VI 217/64 U, BStBI. 
III 1965, 445; BFH v. 22. 7. 66 VI 12/65, BStBl. III 1966, 542; BFH v. 18. 10. 72 IR 
237/70, BStBI. II 1973, 136; BFH v. 5. 10. 73 VIII R 30/70, BStBl. II 1974, 88; BFH v. 
1. 6. 78 VIR 109/74, BStBI. II 1978, 618 (619)sowiezuletztFGMünsterv. 31. 1. 79II 
1895/76 G, EFG 1979, 288. 
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Daraus folgt einmal: Daß der Steuerpflichtige subjektiv Privatausgaben tätigen 
will, ist ein erstes und wichtiges Indiz, aber keine notwendige Voraussetzung für 
das Vorliegen von Privatausgaben68

• Aufwendungen sind Privatausgaben, wenn 
sie im Einzelfall durch ein dem privaten Handeln des Steuerpflichtigen zuzuord
nendes Ereignis (Faktor, Umstand) verursacht werden. Nur das private Handeln 
eines Steuerpflichtigen ist final (subjektiv), die im tatsächlichen (objektiven) Zu
sammenhang mit diesem privaten Handeln entstehenden Aufwendungen sind Pri
vatausgaben, selbst wenn sie ohne Wissen und/oder gegen den Willen des Steuer
pflichtigen anfallen. Deshalb ist die tatsächliche (objektive) Verursachung durch 
ein der privaten Sphäre zuzuordnendes Ereignis (Faktor, Umstand) auch keine 
bloße Beweisfrage69

• 

Die tatsächliche (obje)uive) Verursachung kann sich jeweils aus objektiven 
und/oder subjektiven Faktoren ergeben; maßgebend sind die (alle) Umstände des 
Einzelfalles. 69

a Ein rechtlicher Zusammenhang zwischen Aufwendungen und 
Privatsphäre ist nicht erforderlich, ein bloß zufälliger Zusammenhang nicht aus
reichend, ein wirtschaftlicher Zusammenhang mit der betrieblichen Sphäre darf 
nicht bestehen. 

Zum anderen können Aufwendungen, die objektiv durch den Steuerpflichtigen 
privat verursacht worden sind, nicht allein durch eine Willensentscheidung des 
Steuerpflichtigen zu betrieblich verursachten Aufwendungen werden70

, und um
gekehrt. Ob Aufwendungen tatsächlich privat verursacht sind oder nicht, ist der 
Willensentscheidung des Steuerpflichtigen entzogen und durch die Finanzbehör
den nach objektiven Gesichtspunkten zu entscheiden71

• Daß Aufwendungen 
,,nach den Vorstellungen des Steuerpflichtigen" mit dem Betrieb zusammenhän
gen, indiziert das Vorliegen von Betriebsausgaben noch nicht72

• 

(4) Sind Aufwendungen tatsächlich betrieblich und nicht zugleich durch den 
Steuerpflichtigen privat (mit)verursacht, liegen durch den Betrieb veranlaßte 
Ausgaben i. S. des§ 4 Abs. 4 EStG vor. Das Vorliegen von Betriebsausgaben ist in 
diesen Fällen nach den Grundsätzen der Äquivalenztheorie zu entscheiden. Eine 
engere Auslegung des Veranlassungsbegriffs würde zu einer Verengung des Be-

68 A. A.: Offerhaus, BB 1979, 667 (668). 
69 A. A. insoweit Tipke, StuW 1979, 193 (199); ders. Steuerrecht, 7. Auflage, aaO, 

s. 226. 
69a Vgl. im einzelnen Ruppe unten S. 134 ff. 
70 BFHv. 13. 10. 60IV 196/59S, BStBI. III 1960, 511;FGHamburgv.11. 1. 77161/74, 

EFG 1977, 525. 
71 BFH v. 13. 10. 60, aaO; BFH v. 4. 9. 56 I 63/56 U, BStBl. III 1956, 304 (305); BFH v, 

24. 4. 56 I 228/55 U, BStBI. III 1956, 195; BFH v. 14. 10. 54 IV 352/53 U, BStBI. III 
1954, 358. 

72 A. A.: Tipke, Steuerrecht, 6. Auflage, aaO, S. 226. 
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triebsausgabenbegriffs führen, die dem in§ 4 Abs. 4 EStG konkretisierten Prinzip 
der Besteuerung nach der objektiven Leistungsfähigkeit zuwiderliefe. 
Daraus folgt einmal: Für Betriebsausgaben ist nicht begriffswesentlich, daß der 
Steuerpflichtige mit einer (jeder) Ausgabe jeweils subjektiv seinen Betrieb fördern 
will73

, so daß Aufwendungen, die ohne Wissen und/oder Willen des Steuerpflich
tigen (nur) durch den Betrieb verursacht werden, Betriebsausgaben sind, -und sein 
müssen, weil sie die objektive Leistungsfähigkeit vermindern74

• Nur das auf Ein
nahmenerzielung gerichtete Handeln ist final gesteuert (subjektiv); für das V orlie
gen von Betriebsausgaben ist erforderlich, aber auch ausreichend, daß sie durch 
ein diesem betrieblichen Handeln des Steuerpflichtigen zuzuordnendes Ereignis 
(Faktor, Umstand) tatsächlich (objektiv) verursacht sind. Daß der Steuerpflichtige 
mit Aufwendungen seinen Betrieb fördern will, ist lediglich die Regel und indi
ziert bei fehlender tatsächlich privater (Mit)Verursachung das Vorliegen von Be
triebsausgaben, einerlei, ob die Aufwendungen für den Betrieb förderlich sind 
oder nicht. Ein subjektives Element ist ein im allgemeinen vorhandenes, aber kein 
notwendiges Merkmal des Betriebsausgabenbegriffs, und der Betriebsausgaben
begriff folglich trotz der Bedeutung, die die persönliche Entscheidung des Steuer
pflichtigen für die Entstehung von Betriebsausgaben im Einzelfall spielen kann, 
objektiv 75

• Die subjektiven Vorstellungen, Absichten, Ziele usw. des Steuer
pflichtigen sind immer nur ein - widerlegbares- Indiz für oder gegen eine objektiv 
private oder objektiv betriebliche Verursachung von Aufwendungen, so daß die 
subjektive betriebliche Verursachung nicht allein maßgebend und die objektive 
betriebliche Verursachung keine bloße Beweisfrage sein kann76 • 

Die notwendige objektive Verursachung durch den Betrieb bedeutet zum anderen 
nicht, daß ungewöhnliche, unzweckmäßige, unwirtschaftliche oder vergebliche 
Aufwendungen keine Betriebsausgaben sein können; denn ungewöhnliche, unan
gemessene, unzweckmäßige oder vergebliche Aufwendungen sind nicht begriff
lich oder zwangsläufig durch den Steuerpflichtigen privat verursachte Aufwen
dungen, weil sie gleichwohl ausschließlich betrieblich verursacht sein können. Für 
Aufwendungen, die nicht objektiv privat verursacht sind, besteht (deshalb) ein 
„Entscheidungsspielraum" des Steuerpflichtigen. Insoweit ist ein subjektives 
Merkmal für die Qualifizierung von Aufwendungen mitentscheidend77 • Das Ob 
und das Wieviel betrieblich verursachter Aufwendungen kann der Steuerpflichtige 
bestimmen, in der Wahl der Gestaltung von Aufwendungen, die objektiv keine 

73 A. A.: Offerhaus, BB 1979, 617 (621). 
74 Ebenso (für Werbungskosten) FG Düsseldorf vom 11. 1. 79·n 33/75 L, EFG 1979, 

440. 
75 A.A.: Görlich, DB 1979, 711 (712). 
76 A. A.: wohl Tipke, StuW 1979, 193 (199); ders. Steuerrecht, 7. Auflage, aaO, S. 226. 
77 Z. T. a.A.: Görlich, DB 1979, 711.(712). 
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Privatausgaben sind, ist der Steuerpflichtige frei78
• Daß Aufwendungen, die nicht 

objektiv privat verursacht sind, den Betrieb des Steuerpflichtigen tatsächlich för
dern, ist folglich nicht notwendig. Insoweit ist vielmehr erforderlich, aber auch 
ausreichend, daß die Aufwendungen nach den Vorstellungen des Steuerpflichtigen 
den Betrieb fördern, daß sie der Steuerpflichtige für seinen Betrieb für zweckdien
lich hält. Daß betrieblich verursachte Aufwendungen das notwendige oder übliche 
Maß übersteigen, oder ungewöhnlich, unzweckmäßig, unwirtschaftlich, unan
gemessen oder unsinnig sind, stellt das begriffliche Vorliegen von Betriebsausga
ben für sich allein nicht in Frage798081

, 

(5) Daraus ergibt sich weiter, daß die betriebliche Verursachung ausschließlich 
betrieblich verursachter Aufwendungen nicht adäquat sein muß. 

Obwohl der Adäquanzgedanke dem Steuerrecht nicht fremd, sondern z.B. für 
den Umfang (Höhe) abzugsfähiger Aufwendungen mitentscheidend ist, und die 
Unüblichkeit von Aufwendungen ein Indiz für eine tatsächliche private Verursa
chung von Aufwendungen sein kann82

, ist die im Zivilrecht vorherrschende Ad
äquanztheorie für eine Beantwortung der Frage, ob betrieblich verursachte Auf
wendungen i. S. der Aquivalenztheorie auch i. S. des§ 4 Abs. 4 EStG betrieblich 
veranlaßt sind, unbrauchbar83

. Zur Begründung folgendes: Nach der Adäquanz-

78 Stoll, aaO, S. 16. 
79 RFH v. 19. 10. 22 III A 371/22, RFHE 11, 238 (242); RFH v. 18. 2. 25 VI B 44/25, 

RFHE 15, 291 (292); BFH V. 13. 10. 60, IV 63/59 s, BStBl. III 1961, 18 (20); BFH V. 

17. 11. 60 IV 316/58, BStBl. III 1961 123 (124); BFH v. 28. 10. 76 IV R 35/76, BStBl. II 
1977, 238 (239); BFH v. 4. 8. 77 IV R 157/74, BStBl. II 1978, 93 (95); BFH v. 27. 11. 78 
GrS 8/77, BStBl. II 1979, 213 (216); FG München v. 14. 11. 77 V (IX) 440/76 L, EFG 
1978, 266 (267). Die Einkünfte sollen grundsätzlich so erfaßt werden, wie sie der Steuer
pflichtige tatsächlich erzielt, nicht wie er sie hätte erzielen können (RFH v. 18. 2. 25 VI B 
44/25, RFHE 15,291 [292]; Heuer, FR 1960, 358). Vgl. aber auch FG Berlin v. 25. 3. 77 
III 21/77, EFG 1977, 473. 

80 Unüblichkeit, Unzweckmäßigkeit, fehlende Notwendigkeit usw. können allenfalls ein 
Indiz dafür sein, daß die Aufwendungen tatsächlich privat mitverursacht sind (BFH v. 
11. 10. 73 VIII R 187/71, BStBl. II 1974, 200; BFH v. 28. 10. 76 IV R 35/76, BStBl. II 
1977, 238 (239). Vgl. ferner Herrmann-Heuer, aaO, § 4 EStG Anm. 48 b (2) und zu
letzt Offerhaus, BB 1979, 617 (621). 

81 Ob durch betrieblich verursachte Aufwendungen tatsächlich Einnahmen erzielt werden,. 
ist für den Betriebsausgabenbegriff ohne Bedeutung, daß Aufwendungen nicht zu dem 
beabsichtigten Erfolg führen, unschädlich. Auch vergebliche, betrieblich verursachte 
Aufwendungen sind Betriebsausgaben (vgl. statt vieler BFH v. 13. 11. 73 VHIR 157/70, 
BStBl. II 1974, 161 f; FG Berlin v. 14. 3. 78 V 184/77, EFG 1978, 485). 

82 BFH v. 1. 10. 73 VIII R 187/71, BStBl. II 1974, 200; BFH v. 28. 10. 76 IV R 35/76, 
BStBl. II 1977, 238 (239). Vgl. ferner Herrmann-Heuer, aaO, § 4 EStG Anm. 48 b 
(2). 

83 Soim Ergebnis auch Herrmann-Heuer, aaO, § 4EStGAnm. 46 g(2); Lange, BB 1971, 
405 (407); Tanzer, OStZ 1975, 50 (54); Tipke, Steuerrecht, 6. Auflage, aaO, S. 226; FG 
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theorie ist eine Bedingung für einen Erfolg ursächlich, wenn sie die objektive Mög
lichkeit eines Erfolges von der Art des eingetretenen Erfolges generell in nicht un
erheblicher Weise erhöht hat, oder umgekehrt formuliert: Eine Bedingung ist 
nicht ursächlich, falls sie ihrer allgemeinen Natur nach für die Entstehung eines be
stimmten Erfolges ganz gleichgültig (indifferent) war und nur unter besonders ei
genartigen, ganz unwahrscheinlichen und nach dem regelmäßigen Lauf der Dinge 
außer Betracht zu lassenden Umständen zur Herbeiführung des Erfolges geeignet 
ist84 . Durch diesen - engeren - Kausalitätsbegriff soll die Haftung des Schädigers 
auf die „billigerweise zumutbaren und zurechenbaren Folgen" beschränkt wer
den. Sie ist ein Korrektiv, das eine negative Schutzfunktion zugunsten des Schädi
gers ausü bt85 und wie eine positive Haftungsbeschränkung wirkt86 , in dem sie eine 
Haftung verneint, wenn das Verhalten des Schädigers nur durch eine außerge
wöhnliche Verkettung der Umstände zu einer Bedingung des Erfolges geworden 
ist87 . 

Diese Zielsetzung der Adäquanztheorie ist dem Betriebsausgabenbegriff des gel
tenden Einkommensteuerrechts fremd, und daß selbst ungewöhnliche und unüb
liche Aufwendungen Betriebsausgaben sein können, ist außer Streit. Mit anderen 
Worten:§ 4 Abs. 4 EStG setzt de lege lata nicht voraus, daß Aufwendungen ad
äquat betrieblich verursacht sind; eine inadäquate betriebliche Verursachung 
schließt betrieblich veranlaßte Aufwendungen i. S. des § 4 Abs. 4 EStG nicht von 
vorneherein (begrifflich) aus. 

(6) Das - erste-Fazit: Solange Aufwendungen nicht durch den Steuerpflichtigen 
privat mitverursacht werden, ist für das Vorliegen von Betriebsausgaben eine be
triebliche Verursachung i. S. der Äquivalenz- oder Bedingungstheorie erforder
lich, aber auch ausreichend. Jede engere Kausalitätstheorie oder eine finale Be
trachtungsweise implizieren eine mit dem in § 4 Abs. 4 EStG konkretisierten 

Rh.-Pf. v. 11. 10. 63 II 204---208/61, EFG 1964, 113; a. A.: Plückebaum, StBp 1963, 
Sonderbeilage zu Heft 3 S. 4; FG Hamburg v. 19. 12. 58 III 326/57, EFG 1959, 269 
(270). . 

84 Vgl. z.B.: BGH v. 23. 10. 51 1 ZR 31/51, BGHZ 3, 261; BGH v. 25. 9. 52 III ZR 
322/51, BGHZ 7, 198 (205); BGH v. 19. 11. 71 V ZR 100/69, BGHZ 57, 245 (255). 

85 Watermann, aaO, S. 92 ff. 
86 Pesch, NJW 1958, 1074. 
87 Im Zivilrecht ist zwischenzeitlich außer Streit, daß die Adäquanztheorie nicht alle 

Zuordnungsprobleme lösen kann. Deshalb werden im Einzelfall zusätzlich oder statt 
dessen der „Schutzzweck der Norm" (Schutzzwecklehre) und/oder die Lehre vom 
,,Rechtswidrigkeitszusammenhang" benutzt (vgl. Esser-Schmidt, Schuldrecht, Band 1, 
Allgemeiner Teil, Teilband 2, 1976, S. 177 ff; Fikentscher, Schuldrecht, 6. Auflage, 
1976, S. 250 ff; Larenz, Schuldrecht, Band 1, Allgemeiner Teil, 11. Auflage 1976, 
S. 353 ff; Staudinger, Bürgerliches Gesetzbuch, 10./11. Auflage 1975, Vorb. vor §§ 
823-853 RdNr 79 ff), um eine Korrektur der nach der Adäquanztheorie erzielten, aber 
unerwünschten Ergebnisse zu erreichen: 
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Grundsatz der Besteuerung nach der objektiven Leistungsfähigkeit unvereinbare 
Verengung des Betriebsausgabenbegriffs. 

3. Gleichsetzung von Betriebsausgaben und Werbungskosten 

Ob Betriebsausgaben und Werbungskosten insoweit gleichzusetzen sind, ob 
m. a. W. in§ 9 Abs. 1 EStG für Aufwendungen, die der Steuerpflichtige nicht pri
vat mitverursacht hat, eine berufliche Verursachung (tatsächliche Verursachung 
durch ein der beruflichen Sphäre zuzuordnendes Ereignis (Faktor, Umstand)) er
forderlich und ausreichend ist, könnte wegen des Wortlauts der Vorschrift 
(,,Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen") 
zweifelhaft sein. Hier soll dazu nur soviel gesagt werden88 : Die Rechtssprechung 
des RFH89 und des BFH90 hat den Begriff der Werbungskosten mehr und mehr 
dem Betriebsausgabenbegriff angepaßt, z. T. wird§ 4 Abs. 4 EStG einfach über
tragen91. Für diese Entwicklung spricht nicht nur die Geschichte des Werbungs
kostenbegriffs92: Jede pauschale Einschränkung des W erbungskostenbegriffs wi
derstreitet dem Grundsatz der Besteuerung nach der objektiven Leistungsfähig
keit und indiziert eine steuerliche Ungleichbehandlung, es sei denn, für über
schußeinkünfte ließe sich ihrer Art nach zur Ermittlung der objektiven Leistungs
fähigkeitsgröße eine engere Fassung des Werbungskostenbegriffs allgemein oder 
für einzelne Einkunftsarten rechtfertigen. Das ist jedoch nicht der Fall93 . 

88 Vgl. im einzelnen Offerhaus, BB 1979, 617 (618 f); Tipke, StuW 1979, 193 (195 f, 199 f) 
und v. Bornhaupt unten S. 149 ff. jeweils mit weiteren Nachweisen. 

89 Vgl. RFH v. 19. 10. 22 III A 371/22, StuW 1923 Nr. 394, ferner Becker Das Einkom
mensteuergesetz v. 10. 8. 25, aaO, Band II, S. 146 (,,einfach gleichzusetzen"). 

90 Vgl. BFH v. 2. 3. 62 VI 79/60 S, BStBl. III 1962, 192 (194); BFH v. 16. 2. 70 VI R 
254/68, BStBI. II 1970, 662 (663); BFH v. 19. 10. 70 GrS 2/70, BStBl. II 1971, 17 (18); 
BFH v. 25. 7. 72 VIII R 56/68, BStBI. II 1972, 880; BFH v. 31. 1. 75 VI R 42/72, BStBI. 
II 1975, 421; BFH v. 22. 4. 75 VIIIR 110/70, BStBl.111975, 603; BFH v. 28. 11. 77 GrS 
2-3/77, BStBI. II 1978, 105; BFH v. 27. 11. 78 GrS 8/77, BStBI. II 1979, 213; vgl. ferner 
FG Berlin v. 14. 3. 78 V 184/77, EFG 1978, 485; Nds. FGv. 11. 6. 78 VIE 320/77, EFG 
1979, 17. 

91 Vgl. z.B. BFH v. 16. 2. 70 VIR 254/68, BStBl.111970, 662 (663): ,,Werbungskosten ei
nes Arbeitnehmers sind alle Aufwendungen, die durch das Arbeitsverhältnis veranlaßt 
sind." Vgl. fernerBFHv. 9. 11. 71 VIR 96/70,BStBl. II 1972, 134;BFH v. 25. 7. 72 
VIII R 56/68, BStBl. II 1972, 880; BFH v. 22. 4. 75 VIII R 110/70, BStBl. II 1975, 663; 
BFH v. 3. 6. 75, VIII R 274/71, BStBl. II 1975, 664; BFH v. 17. 12. 76 VI R 145/74, 
BStBl. II 1977, 294; BFH v. 28. 11. 77 GrS 2-3/77, BStBI. II 1978, 105. 

92 Vgl. insoweit BFH v. 2. 3. 62 VI 79/60 S, BStBl. III 1962, 192 (194) m. N. 
93 Vgl. im einzelnen v. Bornhaupt unten S. 179 ff. 
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E. Aufwendungen, die betrieblich und privat veranlaßt sind 

Die „Nagelprobe" einer steuerrechtlichen Kausalitätstheorie sind weder Auf
wendungen, die nur betrieblich verursacht sind ~nd_folglich B~trie_bsaus_gaben sein 
müssen, noch Aufwendungen, die der Steuerpfüchuge ausschließlich privat verur
sacht hat, so daß sie keine Betriebsausgaben sein können, sondern Aufwendun
gen, die betrieblich und privat verursacht sind. Diese Unterscheidung zwischen 
betrieblichen und privaten Ursachen ist vorab durch die Kategorie der , , sonstigen 
außerbetrieblichen Ursachen" zu präzisieren. 

I. Einwirkungen durch höhere Gewalt oder Dritte (,,sonstige außerbetriebli-
che Ursachen") 

Beispiel: 

Ein zum Betriebsvermögen gehörender PKW wird in der (Betriebs) Garage durch 
einen Blitzschlag, einen Brand o. ä. oder auf einer Betriebsfahrt durch einen ent
wurzelten Baum, einem Steinschlag o. ä. beschädigt oder zerstört. Für den einge
tretenen Schaden und etwaige Reparaturkosten sind 
1) die betriebliche Kraftwagenhaltung und 
2) der Blitzschlag, der Brand usw. 

i. S. des philosophisch-logisch-naturwissenschaftlichen Kausalitätsbegriffs ur
sächlich. 

Da§ 4 Abs. 4 EStG betriebliche und private Aufwendungen des Steuerpflichtigen 
voneinander abgrenzen will und muß, um die objektive Leistungsfähigkeit des 
Steuerpflichtigen korrekt zu erfassen, ist für das Vorliegen von Betriebsausgaben 
erforderlich und ausreichend, daß Aufwendungen betrieblich und nicht auch 
durch den Steuerpflichtigen privat verursacht sind. Außerbetriebliche Ursachen, 
die nicht zu den durch den Steuerpflichtigen gesetzten privaten Ursachen zählen, 
sind weder betriebliche noch in die private Sphäre des Steuerpflichtigen fallende 
Ursachen. Sie reichen folglich einerseits zur Entstehung von Betriebsausgaben für 
sich allein nicht aus, und sind andererseits für das Vorliegen von Betriebsausgaben 
unschädlich, falls die Aufwendungen auch betrieblich verursacht sind. Denn nur 
die durch den Steuerpflichtigen privat verursachten Aufwendungen sind für seine 
objektive Leistungsfähigkeit irrelevant und müssen deshalb bei der Ermittlung 
seiner objektiven Leistungsfähigkeit (Reineinkünfte) außer Ansatz bleiben. In§ 4 
Abs. 4 EStG gilt folglich der Grundsatz der „Neutralität außerbetrieblicher Ur
sachen 94

, die keine der Privatsphäre des Steuerpflichtigen zuzuordnende Ursachen 

94 Ebenso Lange, DB 1978, 1854 (1855) sowie (bei einer Unfallverursachung durch Dritte): 
BFH v. 16. 2. 70 VI R 254/68, BStBL II 1970, 662 (663); Woerner, DStZ (A) 1959, 181 
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sind95
• Erst und nur durch den Steuerpflichtigen außerbetrieblich (privat) verur

sachte Erfolgsbedingungen können das Vorliegen von Betriebsausgaben aus
schließen9697. Das bedeutet für die Fallösung: 

(1) Die Reparaturaufwendungen sind Betriebsausgaben, weil sie tatsächlich be
trieblich verursacht sind und die außerbetriebliche Mitverursachung (Blitzschlag, 
Brand usw.) eine „neutrale Erfolgsbedingung" ist98 . 

(2) Die am betrieblichen (und nur betrieblich genutzten) PKW eingetretene 
Wertminderung ist gewinnmindernd. 

II. Der Begriff „Aufwendungen" 

Daß Wertminderungen gewinnmindernd sind, besagt allerdings nicht, daß inso
weit überhaupt Aufwendungen vorliegen. Aufwendungen i. S. des § 4 Abs. 4 
EStG sind nämlich nur tatsächlich aufgewendete (abfließende) Beträge (Ausgaben) 
in Geld oder Geldeswert99 , oder anders und vereinfacht ausgedrückt: Aufwen
dungen sind Ausgaben 100

• Während Teilwertabschreibungen nach allgemeiner 
Auffassung keine Ausgaben i. d. S. darstellen 10

1
, ist die Zuordnung der AfA(§ 7 

(182). Ist die Einwirkung eines Dritten durch den Steuerpflichtigen privat provoziert 
worden, ist die Verursachung dem Steuerpflichtigen wie eine eigene private Verursa
chung zuzurechnen (a. A. offenbar Tiedtke, FR 1978 493 [ 496]). 

95 Einerlei, ob Aufwendungen durch höhere Gewalt oder durch Dritte außerbetrieblich 
mitverursacht werden. Beispiel: Der 4-jährige haftungsunfähige Sohn des Nachbarn be
schädigt einen zum Betriebsvermögen gehörenden PKW des Steuerpflichtigen. 

96 Vgl. bereits Woerner, aaO. Ob das Handeln eines Angehörigen einer privaten Verursa
chung durch den Steuerpflichtigen gleichzusetzen oder eine „neutrale" außerbetriebli
che Ursache ist, hängt von den Umständen des Einzelfalles ab. 

97 Für das Körperschaftsteuerrecht bedeutet das: Aufwendungen sind begrifflich keine Be
triebsausgaben, falls sie durch die Körperschaft außerbetrieblich verursacht sind (vgl. 
insbesondere BFH v. 2. 11. 65 I 221/62 S, BStBL II 1966, 255 [256]; Herrmann-Heuer, 
aaO, § 12 KStG Anm. 2-4; ferner BFH v. 4. 3. 70 IR 123/68, BStBL II 1970, 470). 

98 Zur Beschädigung oder Zerstörung eines betrieblich und privat genutzten PKW in der 
Betriebsgarage durch höhere Gewalt oder fremde Dritte vgl. unten S. 92. 

99 Herrmann-Heuer, aaO, § 4 EStG Anm. 46 c; Tipke, Steuerrecht, 7. Auflage, aaO, S. 
225; ders., StuW 1979, 193 (194); Offerhaus, BB 1979, 617. Der betriebswirtschaftliche 
Aufwandsbegriff und der steuerrechtliche Begriff der „Aufwendung" (§§ 4 Abs. 4, 9 
Abs. 1, 12 Nr. 1 EStG) decken sich nicht (Herrmann-Heuer, aaO, Tipke, StuW 1979, 
193 [194]. Vgl. zuletzt Offerhaus, BB 1979, 617 m. w. N.). 

100 Tipke, Stu W 1979, 193 (194 f). 
101 Vgl. stattvielerRFHv.14. 12. 371250/37, RStBL 1938,67;BFHv.17. 9.691189/65, 

BStBL II 1970, 107 (109); Becker, Das Einkommensteuergesetz vom 10. 8. 1925, aaO, 
Band II, S. 486; Herrmann-Heuer, aaO, § 4 EStG Anm. 46.c. 
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EStG) zu den Betriebsausgaben102 umstritten. Insbesondere Herrmann-Heu
er 103 schließen aus dem Wortlaut des § 4 Abs. 1 und 3, daß die AfA nach § 7 nicht 
zu den Betriebsausgaben gehöre104

• Herrmann-Heuer unterscheiden deshalb 
zwischen Betriebsausgaben i. e. S. (= sofort abzugsfähigen Aufwendungen) und 
Betriebsausgaben i. w. S. (= Aufwendungen, die nicht oder nur teilweise sofort 
abzugsfähig sind)105

• Während Doralt-Ruppe 106 darin eine mehr terminologische 
Streitfrage sehen, wollen Herrmann-Heuer aus dieser Unterscheidung prakti
sche Folgerungen ziehen: Weil eine Absetzung für außergewöhnliche Abnutzung 
(§ 7 Abs. 1 Satz 2 EStG) lediglich zu den Betriebsausgaben i. w. S. zähle, setze ihre 
Zulässigkeit keine betriebliche Veranlassung i. S. des § 4 Abs. 4 EStG voraus107

• 

Für die nicht unter den Betriebsausgabenbegriff fallende Teilwertabschreibung 
gelte dies erst recht108

• 

Eine nicht in einer Wortlautinterpretation verharrende - teleologische - Ausle
gung der§§ 4 Abs. 1, 3 und 4 sowie des§ 12 EStG ergibt jedoch das Gegenteil: Die 
Frage des Kausalzusammenhangs stellt sich für Aufwand ebenso und nicht anders 
wie für Aufwendungen109

• Was§ 4 Abs. 4 EStG für Ausgaben verlangt, gilt in 
gleicher Weise für Aufwand110

, denn: Betrieblich verursachte Wertabgaben (Aus
gaben) und betrieblich verursachter Werteverzehr (Aufwand) mindern die objek
tive Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen; durch den Steuerpflichtigen privat 
verursachte Ausgaben und privat verursachter Aufwand nicht. Da Gewinn i. S. 
des§ 4 Abs. 1 EStG (teleologisch betrachtet) der durch den Betrieb erwirtschaftete 
Gewinn ist, sein soll und sein muß, darf nur ein durch die Leistungserstellung 
(= betrieblich) verursachter Wertverzehr (Aufwand) den Gewinn mindern; eine 
Gewinnminderung durch einen vom Steuerpflichtigen privat verursachten Werte
verzehr widerstreitet dem durch den Grundsatz der Besteuerung nach der objekti
ven Leistungsfähigkeit inhaltlich determinierten Gewinnbegriff des § 4 Abs. 1 
EStG. So wenig ein Wirtschaftsgut trotz seiner privatrechtlichen Zugehörigkeit 

102 So: BFH v. 13. 4. 61 IV 54/60 U, BStBl. III 961,308; BFH v. 22. 5. 68 I 59/65, BStBl. II 
1968, 727; Bauer, aaü, S. 5; Düchting, BB 1964, 1376; Becker, Das Einkommensteu
ergesetz vom 10. 8. 1925, aaü, Band II, S. 486,489; Düchting, BB 1964, 1376; Strutz, 
Das Einkommensteuergesetz vom 10. 8. 1925, aaü, § 12 Anm. 12. 

103 Aaü, § 4 EStG Anm. 46 c. 
104 Vgl. ferner FG Düss. v. 5. 4. 78 VII 359/75 E, EFG 1978, 539 und zuletzt Offerhaus, 

BB 1979, 617 (618). 
105 Aaü, § 4 EStG Anm. 48 d. Offerhaus (aaü) hält diese Begriffsbildung für entbehrlich, 

wenn man die Ausdrücke „Aufwendungen" und „Aufwand" zutreffend verwende. 
106 Aaü, S. 51. 
107 Aaü, § 4 EStG, Anm. 46 d, 62 (2). Ebenso Heinrich, BB 1965, 1354. 
108 Aaü, § 4 EStG Anm. 46 d. 
109 Tipke, Steuerrecht, 6. Auflage, aaü, S. 228; ders. StuW 1979, 193 (195). 
110 Tipke, aaO; Woerner, DStZ (A) 1959, 181 (182); im Ergebnis auch Speich, FR 1963, 

351 (352). 
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zum Gesamthandsvermögen einer Personengesellschaft Betriebsvermögen im 
einkommensteuerrechtlichen Sinne(§ 4 Abs. 1 EStG) ist, wenn seine Anschaffung 
nicht betrieblich veranlaßt war (teleologische Auslegung des steuerrechtlichen Be
griffs „Betriebsvermögen " 111 

), kann ein durch den Steuerpflichtigen privat veran
laßter Aufwand gewinnmindernd sein (teleologische Auslegung des steuerrechtli
chen Begriffs „Gewinn"112

). Aufwendungen und Aufwand müssen betrieblich 
verursacht sein, wenn sie gewinnmindernd sein sollen 113

• Daraus folgt weiter: Für 
die betriebliche Veranlassung von Aufwand ist ein subjektives Merkmal nicht be
griffswesentlich, denn Aufwand entsteht nicht lediglich auf Grund eines freien 
Entschlusses des Steuerpflichtigen. 

III. Aufteilbare und untrennbare Mischausgaben 

Zurück zu den betrieblichen und durch den Steuerpflichtigen privat verursachten 
Aufwendungen, den sog. Mischausgaben. Bei Aufwendungen, die betrieblich 
und durch den Steuerpflichtigen privat verursacht werden, sind zwei Fallgruppen 
zu unterscheiden: 

(1) Aufwendungen, die in einen ausschließlich betrieblich und einen ausschließ
lich privat verursachten Teil aufteilbar sind. Das ist die Mehrzahl der Fälle. Solche 
Aufwendungen müssen aufgeteilt werden 114

• Die Schwierigkeiten liegen in der 
Aufteilung. Ein zusätzliches Kausalitätsproblem stellt sich nicht. 
(2) Aufwendungen, die nicht quantitativ in einen ausschließlich betrieblich und 
einen ausschließlich privat verursachten Teil aufteilbar sind (sog. untrennbar be
trieblich und privat verursachten Aufwendungen, oder (abgekürzt): untrennbare 
Mischausgaben). 

Daß -Aufwendungen „gleichzeitig" betrieblich und privat verursacht werden, ist 
- lediglich - ein Indiz für Unaufteilbarkeit und Abzugsverbot 115

, ein zeitliches 

111 So zuletzt BFH v. 15. 11. 78 IR 57/76, BStBI. II 1979, 257 (258) m. w. N. aus der 
Rechtsprechung. 

112 Vgl. bereits Becker, Grundlagen der Einkommensteuer, 1940, S. 29: ,,Der den Vor
schriften über die Entnahme zugrundeliegende Gedanke führt weiter und verbietet, den 
Betrieb für betriebsfremde Zwecke mit irgendetwas zu belasten, was nicht den Betrieb, 
sondern überwiegend andere Belange angeht." 

113 Ob sich dies aus § 4 Abs. 1 Satz 4 EStG schließen läßt - danach sind bei der Gewinner
mittlung durch Vermögensvergleich „die Vorschriften über Betriebsausgaben" zu be
folgen -, ist eine Auslegungsfrage (a. A. zur Bedeutung des § 4 Abs. 1 Satz 4 EStG 
Herrmann-Heuer, aaü, § 4EStGAnm. 46 a-b). Vgl. ferner Kramer, DStR 1979, 363 
(366). 

114 Vgl. unten S. 59 ff. 
115 A. A.: Offerhaus, BB 1979, 667 (668 f). Vgl. aber (wie hier) Tipke, StuW 1979, 193 

(204 f); ders. Steuerrecht, 7. Auflage, aaü, S. 226; FG Schlesw.-Holst. v. 12. 6. 79 III 
32/73, EFG 1979, 488 (490). 
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Nacheinander von betrieblicher und privater Verursachung indiziert die Ab
trennbarkeit des Betriebsausgabenanteils116

• 

Lange 117
, der für eine durch § 12 EStG modifizierte Äquivalenztheorie plä

diert118, will Fälle, in denen Aufwendungen betrieblich und privat verursacht 
sind, mit Hilfe „alternativer" und „kumulativer" Kausalität119 lösen. Auf diese 
Weise sollen (so Lange) die steuerrechtlich relevanten Ursachen durch § 12 EStG 
,,abgegrenzt" werden120

• Diese Konzeption soll zunächst - ohne sie in ihren Ein
zelheiten zu überprüfen - mit drei Entscheidungen aus der jüngeren Rechtsspre
chung des BFH konfrontiert werden: 

1. Fall: Der Steuerpflichtige unternimmt mit seinem PKW eine Betriebsfahrt und 
verursacht einen Unfall, als ihm während der Fahrt eine brennende Zigarette her
unterfällt. Der Große Senat des BFH121 will in einem solchen Fall die betriebliche 
Verursachung der Unfallkosten nicht in Frage stellen, obwohl das Herabfallen ei
ner brennenden Zigarette eine private Unfallursache ist. Lange müßte von einem 
kumulativ betrieblich (Betriebsfahrt) und privat (Herabfallen der Zigarette) verur
sachten Unfall ausgehen und mangels Trennbarkeit einen Abzug der Unfallkosten 
als Betriebsausgaben nach § 12 Nr. 1 EStG versagen. 

2. Fall: Ein Steuerpflichtiger kehrt wegen Herzbeschwerden vorzeitig von einer 
mit seinem PKW unternommenen Berufsfahrt zurück und fährt infolge eines 
Schwächeanfalls gegen die Garagenrückwand. Der 6. Senat des BFH hat die Auf
wendungen zur Beseitigung der Schäden an PKW und der Garagenrückwand im 

116 So im Ergebnis auch Offerhaus, BB 1979, 667 (668 f). 
117 BB 1971, 405 ff; ders., DB 1978, 1854 ff. 
118 Ebenso im Ergebnis Tanz er, OStZ 1975, 50 ff. Vgl. ferner Tiedtke, FR 1978, 493 (496), 

der für die „reine" Bedingungslehre votiert, aber mit einer in sich widersprüchlichen 
und (deshalb) unhaltbaren Begründung. Jeder Unfall sei (so Tiedtke, aaO) betrieblich 
oder beruflich veranlaßt, wenn die Fahrt, auf der der Unfall eingetreten sei, ihrerseits 
durch den Betrieb oder Beruf veranlaßt war. Ohne diese Fahrt wäre es nicht zu dem Un
fall gekommen. Es spiele „folglich" keine Rolle, ob der Unfall auch durch private Vor
gänge herbeigeführt worden sei. Diese Behauptung ist ein Widerspruch in sich, weil 
Tiedtke eine private Mitverursachung des Unfalls ignorieren will, obwohl i. S. der 
Äquivalenztheorie alle Ursachen eines Erfolges gleichwertig sind, und unhaltbar, weil 
eine Vernachlässigung jeder privaten Mitverursachung von Aufwendungen in krassem 
Widerspruch zum Zweck der§§ 4 Abs. 4, 9 Abs. 1 EStG und zu dem in diesen Vor
schriften konkretisierten Grundsatz der Besteuerung nach der objektiven Leistungsfä
higkeit steht. 

119 Alternative Kausalität liegt vor, wenn mehrere Ursachen zwar alternativ, nicht aber 
kumulativ hinweggedacht werden können, ohne daß der Erfolg entfiele, kumulative 
Kausalität, falls mehrere Ursachen eines Erfolges nicht für sich allein, sondern nur zu
sammen geeignet sind, einen Erfolg herbeizuführen. 

120 DB 1978, 1854 (1855). 
121 BStB!. H 1978, 105 (108). 
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Urteil vom 10. 3. 1978 VI R 239/74122 als Werbungskosten zum Abzug zugelas
sen 123

• Ist der Schwächeanfall des Steuerpflichtigen auf seinen allgemein schlech
ten Gesundheitszustand zurückzuführen (so war es im Streitfall), ist der Schwä
cheanfall eine private Unfallursache124

, so daß Lange einen kumulativ beruflich 
(Berufsfahrt) und privat verursachten Unfall unterstellen müßte, der mangels 
Trennbarkeit der Aufwendungen zu einem Abzugsverbot der Unfallkosten füh
ren würde. 

3. Fall: Ein Steuerpflichtiger verunglückt mit seinem privaten PKW auf der Fahrt 
von seiner Wohnung zum Betrieb (Arbeitsstätte). Die Unfallkosten sind Betriebs
ausgaben (Werbungskosten)125

, obwohl die private Kfz-Haltung für die Aufwen
dungen i. S. der Äquivalenztheorie mitursächlich ist, und einerlei, ob der Unfall 
auf einen Fahrfehler, einen ungewöhnlichen und/oder plötzlich auftretenden De
fekt oder auf allgemeine Verschleißerscheinungen zurückzuführen ist. Daß den
noch allein die betriebliche (berufliche) Verursachung der Fahrt das Vorliegen von 
Betriebsausgaben (Werbungskosten) indiziert, widerstreitet den Grundsätzen der 
Äquivalenztheorie. 

Alles in allem: Der BFH qualifiziert die entstandenen Aufwendungen jeweils als 
Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten, während bei Anwendung einer durch 
§ 12 Nr. 1 EStG „modifizierten Äquivalenztheorie" in allen Fällen einen Abzug 
dieser Aufwendungen nach§ 12 Nr. 1 EStG versagen werden muß. Das braucht 
nicht unbedingt gegen die Äquivalenztheorie sprechen, sollte indessen skeptisch 
machen-um so mehr, als der BFH pro Steuerzahler entscheidet-, und rechtfertigt 
jedenfalls die Ansicht des Großen Senats des BFH im Beschluß vom 28. 11. 77 GrS 
2-3/77126

, daß der Auslegung der Begriffe Betriebsausgaben und Werbungskosten 
nicht allein durch eine Heranziehung der Bedingungstheorie Rechnung getragen 
werden könne. Allerdings: Die Rechtsprechung des BFH ist unter Kausalitätsge
sichtspunkten zumindest prima vista nicht auf einen gemeinsamen Nenner zu 
bringen. Deshalb muß anders angesetzt werden, um die in dieser Judikatur impli
zierte Kausalitäts- oder Veranlassungstheorie offenzulegen, etwaige Unterschiede 
zur Äquivalenztheorie festzustellen, die Brauchbarkeit und Rechtfertigung der 

122 BStB!. II 1978, 381 (382). 
123 Vgl. dazu unten S. 96 f. 
124 Im gesetzlichen Unfallversicherungsrecht läge kein versicherter Arbeitsunfall vor, weil 

(und wenn) der Schwächeanfall auf dem allgemein schlechten Gesundheitszustand des 
Betroffenen beruht. · 

125 Vgl. (zu§ 9 Abs. 1 EStG): BFH v. 2. 3. 62 IV 79/60 S, BStBI. III, 1962, 192; BFH v. 
16. 2. 70 VI R 254/68, BStB!. II 1970, 662; BFH v. 28. 11. 77 GrS 2-3/77, BStB!. II 
1978, 105 (108); BFH v. 24. 2. 78 VI R 177/73, BStB!. II 1978, 380 (381); BFH v. 23. 6. 
78 VI R 133/76, BStB!. II 1978, 457; BFH v. 14. 7. 78 VI R 158/76, BStB!. II 1978, 595 
(596). 

126 BStB!. II 1978, 105 (108). 
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implizit vertretenen Kausalitätsvorstellungen zu prüfen und - falls möglich - eine 
allgemein gültige Aussage zur Kausalität bzw. Veranlassung zu finden. 

IV. Untrennbar betrieblich und privat veranlaßte Aufwendungen; verursa-
chen und veranlassen 

Wiederholen wir: Der Betriebsausgabenbegriff ist eine Hilfsgröße zur Ermittlung 
der objektiven Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen. In dieser Eigenschaft muß 
er einerseits alle Aufwendungen erfassen, die betrieblich verursacht sind127

, wäh
rend andererseits durch den Steuerpflichtigen privat verursachte Aufwendungen 
begrifflich keine Betriebsausgaben sein können und dürfen128

• Daraus folgt, daß 
bei Anwendung der im steuerrechtlichen Schrifttum vorherrschend vertretenen 
Äquivalenztheorie jede rechtserhebliche private Mitverursachung von Aufwen
dungen durch den Steuerpflichtigen das Vorliegen von Betriebsausgaben begriff
lich ausschließt, wenn sich die Aufwendungen nicht quantitativ in einen aus
schließlich betrieblich und einen ausschließlich privat verursachten Teil aufteilen 
lassen 129

• Denn Aufwendungen, die untrennbar betrieblich und durch den Steu
erpflichtigen privat verursacht sind, können als solche nicht (mehr) nur dem Sta
dium der Einnahmenerzielung zugeordnet werden, sie sind als solche keine nur 
die objektive Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen beeinflussende Faktoren, 
sie erfüllen - so der Große Senat des BFH im Beschluß vom 19. 10. 1970 GrS 
2/70130 

- die tatbestandlichen Voraussetzungen von Betriebsausgaben lediglich 
teilweise, sie dienen als solche nach gängiger Terminologie zugleich und untrenn-

, bar sowohl der Einnahmenerzielung wie der Einkommensverwendung. Das be
deutet: Das Fehlen einer rechterheblichen privaten Mitverursachung von Auf
wendungen durch den Steuerpflichtigen ist ein negatives Begriffsmerkmal des Be
triebsausgabenbegriffs. Durch den Betrieb veranlaßte Aufwendungen i. S. des § 4 
Abs. E EStG dürfen nach dem Zweck dieser Vorschrift(= Ermittlung der objek
tiven Leistungsfähigkeit: Reineinkünfte) nicht zugleich und untrennbar durch den 
Steuerpflichtigen in rechtserheblicher Weise privat mitverursacht sein. 

Daraus folgt: 

127 Zur (scheinbaren) Ausnahme bei untergeordneter betrieblicher Mitveranlassung vgl. 
unten S. 76 f. 

128 Daß betrieblich und beruflich verursachte Aufwendungen „stets" abgesetzt werden 
können (so Tiedtke, FR 1978, 493 [ 498]), ist nur richtig, solange der Steuerpflichtige 
diese Aufwendungen nicht untrennbar privat mitveranlaßt hat. 

129 Das übersieht Tiedtke, FR 1978, 493 (498). 
130 BStBI. II 1971, 17 (18). 
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(1) Die Annahme, daß für das Vorliegen von Betriebsausgaben eine „überwie
gende" betriebliche Veranlassung ausreiche131

, daß Betriebsausgaben lediglich 
,,in erster Linie" betrieblich veranlaßt sein müßten132 oder gar genüge, daß Auf
wendungen„ u. a." betrieblich veranlaßt seien 133

, ist bei Anwendung der Äquiva
lenztheorie mit dem Grundsatz der Besteuerung nach der objektiven Leistungsfä
higkeit unvereinbar, und noch weniger kann es darauf ankommen, ob z. B. ein 
Wirtschaftsgut „mehr" dem privaten Interesse oder „mehr" dem Betrieb dient134

, 

ob die Beseitigung eines Schadens im betrieblichen oder im privaten Interesse liegt 
bzw. ob das eine oder das andere Interesse „stärker im Vordergrund steht"135 , 

oder welchen Zweck Aufwendungen verfolgen136
• Die Verursachung von Auf

wendungen ist jeweils entscheidend, und Aufwendungen, die untrennbar betrieb
lich und durch den Steuerpflichtigen privat verursacht sind, fallen als unteilbare 
Wertgröße nicht unter d~n Begriff Betriebsausgaben 137

• Sie sind weder Betriebs
ausgaben noch Privatausgaben, sondern gemischte Aufwendungen, die schon als 

131 So (mit unterschiedlicher Begründung): Becker, Grundlagen der Einkommensteuer, 
1940, S. 28; Georgi, StuW 1975, 17 (18); Herrmann-Heuer, aaO, § 4 EStG, Anm. 62, 
Stichwort „Spenden"; Judeich, Wpg 1962, 532 (534); Oswald, Die Versicherungspra
xis 1975, 81 (82); Rudalph, BB 1978, 1614 (1615); Stuhrmann, FR 1973, 492; Stall, 
Forschungszuwendungen als steuerliche Abzugsposten, 1978, S. 22; vgl. auch RFH v. 
20. 3. 30 VIA 147/30, RFHE 27, 82 (83 f). 

132 So:RFHv. 24. 1. 23IIIA587/22,StuW 1922Nr. 544;RFHv.28. 9. 37und31. 5. 381 
A 186, 187/37, RStBl. 1938, 1044 (1045); Stall, aaO, S. 22. Vgl. ferner Daralt-Ruppe, 
aaO, S. 114. 

133 So Herrmann-Heuer, aaO, § 4 EStG Anm. 46 g (1); im Ergebnis auch Tiedtke, FR 
1978, 493 (498). 

134 A. A. zuletzt BFH v. 29. 4. 77 VI R 208/75, BStBI. II 1977, 716 (713); Tiedtke, FR 
1978, 493 (498). 

135 Die insoweit vom RFH insbesondere für die Qualifikation von Kosten zur Abwehr eh
renrühriger Angriffe praktizierte Interessenabwägung (vgl. RFH v. 6. 5. 36 IV A 
734/35, RStBI. 1936, 936; RFH v. 6. 9. 39 und 15. 11. 39 VI 572/39, RStBI. 1940, 28 f) 
war unter Kausalitätsgesichtspunkten verfehlt. Abwehrkosten sind Betriebsausgaben 
(Werbungskosten), wenn die Rufschmälerung betrieblich (beruflich) veranlaßt ist (vgl. 
auch BFH v. 22. 9. 59, StRK EStG § 4 R. 292; nur z. T. übereinstimmend Herr
mann-Heuer, aaO, § 4 EStG Anm. 62, Stichwort „Abwehrkosten"). Daß die Wieder
herstellung der „Ehre" den betrieblichen (beruflichen) und privaten Interessen des 
Steuerpflichtigen zugute kommt, ist nicht (mehr) entscheidend. 

136 Falls man zwischen „Zweck" und „Ursache" unterscheiden will. A. A. zuletzt Krö
ger, StuW 1978, 289 (290 f). Die Behauptung, daß Aufwendungen mehreren Zwecken 
dienen können, obwohl nur ein Anlaß für sie bestehe (so Schlesw.-Holst. FGv. 26. 11. 
74 III 106-107/73., EFG 1975, 105 (106]), ist nicht falsch, aber ungenau und mißver
ständlich formuliert. 

137 Das gilt nicht erst für den Fall, daß die betriebliche Ursache nur „nachrangig" ist (a. A.: 
Stöcker, BB 1970, 966). Jede steuerlich relevante private Mitveranlassung schließt das 
Vorliegen von Betriebsausgaben (Werbungskosten) aus. 
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solche nicht abzugsfähig sind und sein dürfen, ohne daß die betriebliche M itverur
sachung verneint werden muß oder könnte138

. 

(2) Daß§ 4 Abs. 4 EStG von veranlassen und nicht von verursachen spricht, än
dert an diesem Ergebnis nichts. Denn es fehlen Anhaltspunkte dafür, daß der 
Steuergesetzgeber durch diese Wortwahl eine inhaltliche Verschiedenheit zwi
schen veranlassen und verursachen normieren wollte139

• Im Gegenteil, eine 
zweckkonforme (teleologische) Auslegung des § 4 Abs. 4 EStG spricht für eine 
inhaltliche Identität von veranlassen und verursachen. Die Begriffe veranlassen 
und verursachen sind austauschbar, veranlassen ist verursachen, Anlaß ist Ursa
che, das Veranlassungsprinzip ein Kausalitätsprinzip und die Veranlassungstheo
rie eine einkommensteuerrechtliche Kausalitätstheorie. Der Wortlaut des § 4 
Abs. 4 EStG spricht nur für die praktizierte Ausdrucksweise - veranlassen- Ver
anlassungsprinzip - Veranlassungstheorie -, und (nur) deshalb soll im weiteren 
der Ausdruck „ veranlassen" statt „verursachen" verwendet werden. Eineinhalt
liche Verschiedenheit von veranlassen und verursachen besteht nicht. Die gegen
teilige Auffassung im Schrifttum ist weder bewiesen noch begründbar, eine reine 
Wortlautinterpretation ohne materielle Absicherung, und sollte aufgegeben wer
den, weil sie die Problemlösung allenfalls erschwert. 

V. Das Abzugsverbot für untrennbar betrieblich und privat veranlaßte Auf-
wendungen - Grundsätzliches -

Daß untrennbare Mischausgaben keine Betriebsausgaben und nicht abzugsfähig 
sind, ist als Grundsatz sachlich gerechtfertigt140

• Denn die Berücksichtigung pri
vat mitveranlaßter Aufwendungen bei der Einkünfteermittlung widerspräche der 
steuerlichen Gerechtigkeit, verletzt den Grundsatz der Besteuerung nach der ob
jektiven Leistungsfähigkeit und schließt eine steuerliche Ungleichbehandlung, 
d. h. eine Bevorzugung der Betroffenen vor anderen Steuerpflichtigen ein. 

Andererseits: Die Nichtberücksichtigung von Aufwendungen, die (zwar durch 
den Steuerpflichtigen privat mitveranlaßt, aber) auch betrieblich veranlaßt sind, ist 
ihrerseits steuerlich ungerecht, kann einer Besteuerung nach der objektiven Lei
stungsfähigkeit nicht voll entsprechen und behandelt die betroffenen Steuerpflich
tigen ungleich, d. h. nachteilig. 

138 Der vorschnelle Rekurs auf den Wortlaut des § 12 Nr. 1 EStG verdeckt dies meist, vgl. 
zuletzt Kröger, StuW 1978, 289 und DStR 1979, 400 (40l)sowieBFH v. 27. 11. 78 GrS 
8/77, BStBI. II 1979, 213 (218). 

139 Vgl. oben S. 23 f. 
140 Vgl. BFH v. 19. 10. 70 GrS 2/70, BStBI. II 1971, 17 (19), sowie zuletzt BFH v. 27. 11. 

78 GrS 8/77, BStBI. II 1979, 213 (216). 
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Dieser Befund ist als solcher zweifelsfrei und kann nicht durch eine einseitige Be
trachtungsweise ignoriert oder gar negiert werden. Indes: Für untrennbar betrieb
lich und privat veranlaßte Aufwendungen kann es keine „ideale" Lösung geben, 
weil die Untrennbarkeit eine sachgerechte Aufteilung ausschließt und sowohl die 
Nichtabzugsfähigkeit als auch die Abzugsfähigkeit zu einer Kollision mit der steu
erlichen Gerechtigkeit, dem Grundsatz der Besteuerung nach der objektiven Lei
stungsfähigkeit und dem Gleichbehandlungsgrundsatz führt. Die im geltenden 
Einkommensteuerrecht vorgesehene Nichtabzugsfähigkeit von untrennbar be
trieblich und privat veranlaßten Aufwendungen kann lediglich die besseren 
Gründe für sich haben und insoweit jedenfalls sachlich gerechtfertigt sein. Das ist 
der Fall. Aber wenn diese Regelung (irgend)eine Friktion mit den Fundamental
prinzipien der Besteuerung impliziert, muß eine Nichtberücksichtigung untrenn
barer Mischausgaben auf das notwendige Minimum beschränkt bleiben. Jedes 
Übermaß wäre unzulässig und eine Annäherung an eine reinere Verwirklichung 
übergreifender Besteuerungsgrundsätze jedenfalls vorzuziehen. 

VI. Die Bedeutung des§ 12 Nr. 1 EStG 

Diese bewußt vorläufig formulierten Feststellungen weisen zunächst unmißver
ständlich auf§ 12 Nr. 1 EStG und sind im übrigen - das soll im weiteren deutlich 
werden - Ansatz und Schlüssel zu einer steuerrechtlichen Veranlassungstheorie 
(Kausalitätstheorie ), die wiederum aufs engste mit§ 12 Nr. 1 EStG verknüpft ist, 
so daß vorweg Sinn und Zweck dieser Vorschrift offenzulegen sind. 

1. Deklaratorische oder/und konstitutive Rechtsnatur? 

Zu der Kontroverse, ob§ 12 Nr. 1 EStG insgesamt deklaratorisch141 oder jeden
falls§ 12 Nr. 1 Satz 2 EStG konstitutiv ist142 

- zumindest, soweit untrennbar be-

141 FG Schlesw.-Holst. v. 26. 11. 74 III 106-107/73, EFG 1975, 105 (106); ferner Blüm
lich-Falk, Einkommensteuergesetz, 11. Aufl. 1977, § 12Anm. II;Friauf, StuW 1973, 
97 (105); Kottke, DB 1971, 839 (840); Kramer, DStR 1979, 363 (365); Lang, StuW 
1975, 293 (312); Stuhrmann, FR 1973, 492; Wetter, aaO, S. 33. Vgl. aber auch Becker, 
Das Einkommensteuergesetz vom 10. 8. 1925, aaO, Band II, S. 428 (,,überwiegend" 
komme§ 18 Abs. 1 NL 2 EStG 1925 klarstellende Bedeutung zu), sowie Strutz, Das 
Einkommensteuergesetz vom 10. 8. 1925, aaO, § 18 Anm. 7 (ob § 18 Abs. 1 Nr. 2 
EStG 1925 nur als klarstellend aufgefaßt werden könne, sei zweifelhaft). 

142 BFH v. 19. 10. 70 GrS 2/70, BStBI. II 1971, 17 (18 ff), BFH v. 19. 10. 70 GrS 3/70, 
BStBI. II 1971, 21 (22); Littmann, Das Einkommensteuerrecht, aaO, § 12 RdNr. 3. 
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trieblich und privat veranlaßte Aufwendungen vorliegen143144
, bzw. ob§ 12 Nr. 1 

EStG den Betriebsausgabenbegriff einschränkt145 oder lediglich klarstellend gegen 
die privaten Aufwendungen abgrenzt146

, ist nach den bisherigen Untersuchungen 
folgendes festzustellen: 
(1) § 12 Nr. 1 ist deklaratorisch, soweit ein Abzug für ausschließlich durch den 
Steuerpflichtigen privat veranlaßte Aufwendungen verboten wird, denn private 
Aufwendungen können keine Betriebsausgaben sein und wären auch ohne diese 
Vorschrift nicht- als Betriebsausgaben - abzugsfähig147

. § 12 Nr. 1 dient insoweit 
der Klarstellung des Einkünftebegriffs, in dem er Aufwendungen, die nicht mit 
der Erzielung steuerbarer Einnahmen zusammenhängen (können), durch ein Ab
zugsverbot von den abzugsfähigen Betriebsausgaben trennt. 

(2) § 12 Nr. 1 ist außerdem deklaratorisch, soweit der Abzug von Aufwendungen 
verboten wird, die untrennbar betrieblich und durch den Steuerpflichtigen privat 
veranlaßt sind. Denn jede steuerlich relevante private Mitveranlassung von Auf
wendungen schließt bei U ntrennbarkeit der Mischausgaben das Vorliegen von Be
triebsausgaben begrifflich aus148 und folglich auch die Abzugsfähigkeit solcher 
Aufwendungen als Betriebsausgaben. Nur betrieblich veranlaßte Aufwendungen, 
die nicht zugleich und untrennbar durch den Steuerpflichtigen privat mitveranlaßt 
sind, fallen unter den Betriebsausgabenbegriff und sind abzugsfähig, falls sie nicht 
- konstitutiv ( !) - vom Abzug ausgeschlossen werden. 

143 Herrmann-Heuer, aaO, § 12 EStG Anm. 3 c (5); Rudolph, BB 1978, 1614 (1615); 
Tanz er, OStZ 1975, 50 (55); wohl auchStoll, aaO, S. 34und zuletzt Görlich, DB 1979, 
711 (713). 

144 Noch anders Uelner, StbJb. 1971/72, 389 (408): § 12 Nr. 1 EStG sei konstitutiv, wenn 
bei Aufwendungen eine ausschließliche Zuordnung zum Bereich der privaten Lebens
führung oder zum Bereich der Einkünfteerzielung nicht selbstverständlich sei. Auf
wendungen, bei denen zwar Auswirkungen auf die Einkunftserzielung vorhanden sei
en, die aber „primär" zur Erfüllung typischer individueller Grundbedürfnisse als Le
benshaltungskosten entstünden, und deren Wirkung auf den Bereich der Einkünfteer
zielung und den Bereich der Lebenshaltung quantitativ auch nicht annähernd voneinan
der unterschieden werden könnten, ordne§ 12 Nr. 1 EStG mit konstitutiver Wirkung 
den nicht abziehbaren Lebenshaltungskosten zu. Für eine Ausgabe, die keine Berüh
rungspunkte mit Betriebsausgaben oder Werbungskosten habe, sei§ 12 Nr. 1 EStG nur 
deklaratorisch. 

145 So Tanz er, OStZ 1975, 50 (58) für§ 12 Nr. 1 Satz 2EStG. Vgl. auchBFH v. 19. 12. 77 
VI R 198/76, BStBl. II 1978, 287 (288), wo der 6. Senat von einer „Durchbrechung" des 
in§ 9 Abs. 1 EStG aufgestellten Prinzips durch das Abzugsverbot in§ 12 Nr. 1 Satz 2 
EStG spricht, ferner Stall, aaü, S. 34 und Tipke, StRK-Anm. EStG § 4 R. 344. 

146 So insbesondere FG Schlesw.-Holst. v. 26. 11. 74, aaü; FG Schlesw.-Holst. v. 12. 6. 
79 III 32/73, EFG 1979, 488 (489), Kottke, DB 1971, 839 (840). 

147 BFH v. 19. 10. 70 GrS 2/70, BStBl. II 1971, 17 (19). 
148 A. A.: Herrmann-Heuer, aaO, § 12 EStG Anm. 3 c (5); Tanzer, OStZ 1975, 50 

(55). 
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(3) § 12 Nr. 1 wäre konstitutiv, wenn die Vorschrift Aufwendungen, die nur be
trieblich veranlaßt sind(= Betriebsausgaben i. S. des§ 4 Abs. 4 EStG), vom Ab
zug ausschließen sollte 149

• Daß dies und die Auslegung des§ 12 Nr. 1 EStG über
haupt umstritten ist, hat mehrere Ursachen: § 12 Nr. 1 ist nicht kausalitätskon
form formuliert, die für die Auslegung dieser Vorschrift (mit)entscheidende Kau
salitätsfrage wird nicht oder nicht richtig gestellt und die enge Verknüpfung von 
Sinn und Zweck des§ 12 Nr. 1 mit übergreifenden Besteuerungsgrundsätzen ver
nachlässigt. Entstehungsgeschichte und Handhabung des § 12 Nr. 1 zeigen dies 
zweifelsfrei: 

2. Entstehungsgeschichte und Handhabung des§ 12 Nr. 1 Satz 1 EStG 

§ 12 Nr. 1 Satz 1 EStG ist in seiner heutigen Fassung aus § 12 Nr. 1 EStG 1934 
übernommen worden. Vorläufer waren§ 9 Abs. 2 Nr. 2 Preuß. EStG 18911

.
50

, § 8 
Abs. 3 Nr. 2 Preuß. EStG 1906151

, § 15 Nr. 3 EStG 1920152 und§ 18 Abs. 1 Nr. 2 
EStG 1925153

• Selbst im Wortlaut differieren diese Vorschriften nur unwesentlich 
d. h. seit fast 90 Jahren (wenn man das Preußische Einkommensteuerrecht einbe~ 
zieht) dürfen im deutschen Einkommensteuerrecht Aufwendungen „zur Bestrei
tung des Haushalts des Steuerpflichtigen und für den Unterhalt der Familienange
hörigen" nicht bei der Einkünfteermittlung abgezogen werden. Dieses ehrwür
dige Alter hat indessen auch seinen Preis: Der Wortlaut der Vorschrift, mit der 
nach der amtlichen Begründung des Preuß. EStG 1891 einem „häufig vorkom
menden Mißverständnis begegnet werden" sollte, weil nämlich „noch vielfach die 
irrtümliche Anschauung verbreitet ist, als ob die zur Bestreitung des Haus
halts ... gemachten Ausgaben in Abzug zu bringen ... seien"154

, war und ist seit 
90 Jahren mißglückt. Darauf hat bereits Strutz (zu§ 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG 1920) 
hingewiesen 155

, ohne allerdings den eigentlichen Formulierungsmangel zu präzi
sieren. § 12 Nr. 1 Satz 1 EStG ist in seinem Wortlaut mißverständlich, weil er nicht 
mit den§§ 4 Abs. 4, 9 Abs. 1 EStG abgestimmt ist, obwohl er zusammen mit die
sen Vorschriften betriebliche (berufliche) und private Vorgänge beim Steuer
pflichtigen voneinander abgrenzen soll und will, um eine für die Besteuerung nach 
der objektiven Leistungsfähigkeit richtige Wertgröße(= Reineinkünfte) zu errei
chen. Während§ 4 Abs. 4 und§ 9 Abs. 1 EStG für Betriebsausgaben und Wer
bungskosten zweckadäquat (wenn auch unterschiedlich) einen Kausal- oder Ver-

149 So wohl Tipke, StRK-Anm. EStG § 4 R. 344. 
150 Preuß. Einkommensteuergesetz v. 24. 6. 1891, GS 1891, S. 175. 
151 Preuß. Einkommensteuergesetz v. 19. 6. 1906, GS 1906, S. 259. 
152 Gesetz v. 29. 3. 20 (RGBI. 1920, S. 359). 
153 Einkommensteuergesetz v. 10. 8. 1925, RGBI. I 1925, S. 189. 
154 Vgl. Fuisting, Das preußische Einkommensteuergesetz, 2. Auflage 1892, S. 152. 
155 Das Einkommensteuergesetz vom 10. 8. 1925, aaü, § 18 Anm. 19. 
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anlassungszusammenhangformulieren, stellt§ 12 Nr. 1 Satz 1 ein Abzugsverbot 
für bestimmte Arten von Aufwendungen auf, obwohl für die Nichtabzugsfähig
keit von Aufwendungen entsprechend dem Grundsatz der Besteuerung nach der 
objektiven Leistungsfähigkeit die private Verursachung (= Veranlassung) oder 
Mitverursachung (= Mitveranlassung) immer und notwendigerweise entschei
dend ist und sein muß. Dieser Einwand ist keinesfalls rein theoretisch, denn: Auf
wendungen „für den Haushalt des Steuerpflichtigen" sind nur selten von Natur 
aus und notwendigerweise durch den Steuerpflichtigen privat veranlaßte Aufwen
dungen (sog. geborene Privataufwendungen), während sie regelmäßig zwar privat 
veranlaßt sein können (sog. gekorene Privataufwendungen), aber nicht privat 
veranlaßt sein müssen, weil eine ausschließliche betriebliche Veranlassung mög
lich ist156157

• Ohne eine kausalitätskonforme Auslegung des§ 12 Nr. 1 EStG wa
ren und sind (deshalb) Schwierigkeiten in der Handhabung dieser Vorschrift 
zwangsläufig. Dazu zwei Beispiele aus der Diskussion unter der Geltung des EStG 
1925158

. 

a) Aufwendungen zur Erhaltung der Gesundheit 

Aufwendungen für die Gesundheit oder deren Erhaltung, z.B. die Kosten für eine 
ärztliche Behandlung, für Erholungsreisen, Kuren, Diätkosten u. ä. ordnete der 
RFH grundsätzlich - ebenso wie die Kosten der Ernährung- den nichtabzugsfä
higen „Kosten des Haushalts" zu, weil ein Steuerpflichtiger diese Aufwendungen 
„für die Fortführung des täglichen Lebens" mache, um sich ein „nennenswertes 
Leben" zu sichern. Das gelte auch für den Fall, daß der Steuerpflichtige durch per
sönliche Arbeit Einkommen erziele und folglich seine Gesundheit erhalten müsse 
und erhalte, um Einkünfte zu erzielen. Ob die Störung oder Schwächung der Ge
sundheit auf einer Tätigkeit beruhe, die zur Erzielung von Einkünften vorge
nommen werde oder auf andere Ursachen zurückzuführen sei, spiele keine Rolle. 
Zwischen Ausgaben, die der Gesundheit im allgemeinen dienen und solchen, die 

156 So können z. B. selbst Aufwendungen für normale Kleidung im Einzelfall ausschließ
lich beruflich veranlaßt sein (BFH v. 11. 11. 76 IV R 3/73, BB 1978, 1293 ). 

157 Die Ansicht, daß Aufwendungen für den Haushalt des Steuerpflichtigen nicht abzugs
fähig seien, selbst wenn sie die Voraussetzungen für einen Abzug als Betriebsausgaben 
(Werbungskosten) erfüllen (so Littmann, aaO, § 12 RdNr. 3), ist deshalb irreführend 
und falsch. Privat mitveranlaßte Aufwendungen erfüllen den Betriebsausgabenbegriff 
(Werbungskostenbegriff) nur teilweise (= keine Betriebsausgaben/Werbungskosten), 
während Aufwendungen, die keine „geborenen Privataufwendungen" sind, im Einzel
fall tatsächlich ausschließlich betrieblich (beruflich) verursacht sein können (Betriebs
ausgaben/Werbungskosten). 

158 Daß alle Aufwendungen zur Befriedigung persönlicher Bedürfnisse im weitesten Um
fang erfaßt werden sollten, war trotz des enger scheinenden Wortlauts der einschlägigen 
Vorschrift außer Streit (Becker, Das Einkommensteuergesetz vom 10. 8. 1925, aaO, 
Band II, S. 497). 

gemischte Aufwendungen 45 

nur die Leistungsfähigkeit im Beruf erhalten sollen, könne- zumindest regelmäßig 
- keine Grenze gezogen werden159

. Etwas anderes galt nach der Rechtsprechung 
des RFH lediglich bei sog. typischen Berufskrankheiten 160 • 

Strutz 161 hat für diese Judikatur ins Feld geführt, daß das Verbot des Abzugs von 
Aufwendungen für persönliche Zwecke einen gewissen Vorrang vor dem Grund
satz, daß alle objektiv als Werbungskosten sich darstellenden Aufwendungen ab
zugsfähig seien, zukomme. Unter Kausalitätsgesichtspunkten ist aber weder dies 
noch die Argumentation des RFH stichhaltig- allerdings durch den Wortlaut des 
(heutigen) § 12 Nr. 1 Satz 1 vorgegeben-: Aufwendungen zur Erhaltung und 
Wiederherstellung der Gesundheit sind Betriebsausgaben, falls sie (einerseits) be
trieblich veranlaßt und andererseits nicht durch den Steuerpflichtigen privat mit
veranlaßt sind, - nicht hingegen ist entscheidend (um dies zu wiederholen), ob die 
Wiederherstellung der Gesundheit im betrieblichen oder im privaten Interesse 
liegt. Ist eine Erkrankung nicht nur - wie im Falle einer sog. typischen Berufs
krankheit- ausschließlich betrieblich veranlaßt, so ist sie entweder rein privat oder 
aber - und das dürfte für einen arbeitenden Steuerpflichtigen eher die Regel sein -
untrennbar betrieblich und privat veranlaßt, so daß die tatbestandlichen Voraus
setzungen für das Vorliegen von Betriebsausgaben nicht voll erfüllt sind, und die 
Aufwendungen zur Wiederherstellung der Gesundheit begrifflich keine B~triebs
ausgaben sein können. Die Frage eines Vorrangs des Abzugsverbots für Aufwen
dungen zu persönlichen Zwecken stellt sich nicht. Aufwendungen zur Erhaltung 
und Wiederherstellung der Gesundheit können begrifflich nur dann Betriebsaus
gaben sein, wenn eine betrieblich veranlaßte Schwächung oder Schädigung der 
Gesundheit ( darauf kommt es an!) nicht zugleich und untrennbar privat mitveran
laßt ist. Diese Voraussetzung ist bei typischen Berufskrankheiten, Berufsunfällen 
u. ä. regelmäßig erfüllt162

, im allgemeinen ist aber die BJ!rufstätigkeit für eine Er
krankung des Steuerpflichtigen allenfalls mit ursächlich, d. h. ein schlechter allge
meiner Gesundheitszustand oder eine Erkrankung werden sozusagen von Natur 

159 RFH v. 20. 9. 23 VI e A 73/23, RFHE 12, 333 f; RFH v. 14. 3. 23 III A 56/23, StuW 
1923 Nr. 545; RFH v. 10. 10. 23 VI eA 120/23, StuW 1923 Nr. 959; RFH v. 7. 7. 27VI 
A 255/27, StuW 1927 Nr. 356. Ebenso: Becker, Das Einkommensteuergesetz vom 
10. 8. 1925, aaO, Band II, S. 497; Pißel-Koppe, Das Einkommensteuergesetz vom 
10., 8. 1925, 4. Auflage, 1931, § 16 Anm. 15; Strutz, Das Einkommensteuergesetz vom 
10. 8. 1925, aaO, § 18 Anm. 7. 

160 Vgl. Pißel-Koppe, aaO, § 16 Anm. 15, § 18 Anm. 9, BFH v. 13. 10. 60 IV 196/59 S. 
BStBI. III 1960, 511 und Herrmann-Heuer, aaO, § 4 EStG Anm. 62, Stichwort 
,,Krankheitskosten", jeweils m. w. N. 

161 Das Einkommensteuergesetz vom 10. 8. 1925, aaO, § 18 Anm. 9. 
162 Vgl. statt vieler BFH v. 13. 10. 60 IV 196/59 S, BStBI. III 1960, 511-, immer vorausge

setzt, daß eine sog. typische Berufskrankheit im Einzelfall auch tatsächlich durch die 
berufliche Tätigkeit des Steuerpflichtigen verursacht worden ist (vgl. BFH v. 6. 6. 57 IV 
158/56 U, BStBI. II 1957, 286). 
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aus durch in der Person des Steuerpflichtigen liegende private Faktoren mitveran
laßt. Aufwendungen zur Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit sind 
deshalb- soweit keine typischen Berufskrankheiten o. ä. vorliegen - ein geradezu 
klassisches Beispiel für untrennbar betrieblich und privat veranlaßte Aufwendun
gen163, die weder insgesamt Betriebsausgaben sind noch teilweise, weil eine quan
titative Aufteilung in einen ausschließlich betrieblich und einen ausschließlich pri

vat veranlaßten Anteil nicht möglich ist. 

Ein weiteres Beispiel: Das FG Hamburg hat in einem Urteil vom 11. 1. 1977 I 
61/74164 folgenden Fall entschieden: Zwei- jüngere- Mitbegründe~ einer OHG 
(Wirtschaftsprüfergesellschaft) hatten vom dritten Mitbegründer wegen dessen 
Alters eine ärztliche Untersuchung vor Eingehung eines Gesellschaftsverhältnis
ses verlangt. Die Anerkennung der Aufwendungen für diese ärztliche Untersu
chung als Sonderbetriebsausgaben lehnte das FG Hamburg ab. Der BFH habe Ko
sten, die ein Angehöriger eines freien Berufs aufwende, um seine Gesundheit wie
derherzustellen, nur dann als Betriebsausgaben anerkannt, wenn es sich um eine 
typische Berufskrankheit handele, oder wenn der Zusammenhang zwischen Er
krankung und dem Beruf eindeutig feststehe. Deshalb könnten auch Aufwendun
gen für Vorsorgeuntersuchungen nur dann als Betriebsausgaben berücksichtigt 
werden, wenn sich hierbei eine bisher verdeckte typische Berufskrankheit oder 
eine andere mit dem ausgeübten Beruf zusammenhängende Krankheit heraus

stelle. 

Diese Begründung überzeugt nur z. T. 165 . Durch die ärztliche Untersuchung 
sollte die gesundheitliche Tauglichkeit des Betroffenen für eine Gesellschaftser
stellung festgestellt werden. Die Aufwendungen für diese ärztliche Untersuchung 
sind nicht deshalb keine Betriebsausgaben, weil keine Berufskrankheit o. a. ent
deckt wurde166 . Entscheidend ist, ob die Aufwendungen ausschließlich betrieb
lich oder zumindest auch und zugleich durch den betroffenen Mitbegründer der 
OHG privat mitveranlaßt worden sind. Das Verlangen der Mitbegründer, vor 
Eingehung eines Gesellschaftsverhältnisses eine ärztliche Untersuchung durch
führen zu lassen, ist jedenfalls eine betriebliche Ursache der Untersuchung und 
(deshalb) für die Entstehung der Aufwendungen. Die ärztliche Untersuchung war 
jedoch zugleich durch das vorgerückte Alter des Betroffenen veranlaßt, und das ist 
eine in der privaten Sphäre des Mitbegründers liegende Ursache. Folglich waren 
die Aufwendungen für die ärztliche Untersuchung untrennbar betrieblich und 

163 So im Ergebnis auch Herrmann-Heuer, aaO, § 4 EStG Anm. 62, Stichwort „Krank-
heitskosten". 

164 EFG 1977, 525. 
165 Vgl. aber auch Offerhaus, StBp 1978, 45; ders. BB 1979, 667 (668). 
166 Ebenso Rautenberg, DB 1978, 517. 
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durch den Steuerpflichtigen privat veranlaßt167. Anders wäre zu entscheiden, 
wenn durch eine ärztliche Untersuchung festgestellt werden soll, ob sich ein Steu
erpflichtiger im Betrieb eine typische Berufskrankheit o. ä. zugezogen hat. Daß 
dies tatsächlich der Fall ist, ist für das Vorliegen von Betriebsausgaben nicht erfor
derlich. 

Aus der Feststellung, daß untrennbar betrieblich und durch den Steuerpflichtigen 
privat veranlaßte Aufwendungen keine Betriebsausgaben sein können, folgt für 
die Auslegung des§ 12 Nr. 1 Satz 1 EStG und seiner Vorläufer. Verbieten bzw. 
verboten diese Vorschriften nur den Abzug von Aufwendungen, die der Steuer
pflichtige ausschließlich privat veranlaßt hat168, sind bzw. waren sie bei untrenn
bar betrieblicher und privater Verursachung von Aufwendungen unanwendbar, 
ohne daß sich im Ergebnis etwas ändern würde: die Nichtabzugsfähigkeit der un
trennbar betrieblich und privat veranlaßten Aufwendungen zur Wiederherstel
lung der Gesundheit folgt zwangsläufig (schon) daraus, daß keine Betriebsausga
ben i. S. des § 4 Abs. 4 EStG vorliegen. Soll § 12 Nr. 1 Satz 1 EStG einschlägig 
sein, muß für die Nichtabzugsfähigkeit eine untrennbar mit einer betrieblichen 
Veranlassung verbundenen privaten Mitveranlassung ausreichen, so daß Aufwen
dungen „für den Haushalt des Steuerpflichtigen und für den Unterhalt seiner Fa
milienangehörigen" entweder nur privat oder untrennbar betrieblich (beruflich) 
und privat veranlaßte Aufwendungen sind169 . 

b) Aufwendungen für Essen und Trinken auf Geschäftsreisen 

Enno Becker hielt§ 18 Abs. 1 Nr. 2 EStG 1925 (= § 12 Nr. 1 EStG) dann von Be
deutung, wenn Aufwendungen „zugleich Werbungskosten oder z. T. Werbungs
kosten darstellen"170. Falls z.B. ein Kaufmann eine Geschäftsreise mache so 
seien die Kosten, die während dieser Reise durch seinen Lebensunterhalt ents:ün
den, ,,an sich Werbungskosten". Er werde aber, ,,eben weil die Kosten der Le
benshaltung nicht abzugsfähig seien, grundsätzlich nicht den vollen Betrag abzie
hen dürfen, sondern er müsse zunächst das, was er an Lebenshaltungskosten er
spare, abziehen". Anders ausgedrückt: Nur der betrieblich bedingte Mehrauf
wand sollte abzugsfähig sein. Der RFH teilte diese Ansicht171 . Die Stellungnahme 
Becker's ist jedoch ungenau, weil er den Kausalzusammenhang vernachlässigt, 

167 A. A.: Rautenberg, aaO. 
168 So z.B. Herrmann-Heuer, aaO, § 12 EStG Anm. 3 c (1). 
169 Mit der Folge, daß§ 12 Nr. 1 Satz 1 insoweit kein Aufteilungsverbot aufstellt, sondern 

von der Unaufteilbarkeit der Aufwendungen ausgeht (a. A.: Schick, StRK-Anm. § 4 
BetrAusg. R. 71). 

170 Das Einkommensteuergesetz vom 10. 8. 1925, aaO, Band II, S. 428. 
171 RFH v. 28. 2. 23IIIA567/22, StuW 1923Nr. 546;RFHv. 12. 8. 27VIA394/27, StuW 

1927 Nr. 434. Vgl. ferner Pißel-Koppe, aaO, § 16 Anm. 7. 
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und seine Behauptung, daß Lebenshaltungskosten, die mit dem Beruf des Steuer
pflichtigen zusammenhängen, ohne das „Verbot" des § 18 Abs. 1 Nr. 2 EStG 
1925 „schlechthin Werbungskosten" wären,172

, ist (schlechthin) falsch. Aufwen
dungen für Essen und Trinken sind nicht „an sich" Betriebsausgaben, nur weil 
und wenn sie auf einer Geschäftsreise entstehen. Jeder Steuerpflichtige muß essen 

und trinken, ob er arbeitet oder nicht. Dieser Normalaufwand für Essen und 
Trinken ist folglich notwendigerweise auch durch den Steuerpflichtigen privat 
veranlaßt - einerlei, wo sich der Steuerpflichtige im Zeitpunkt der Nahrungsauf
nahme usw. aufhält-, so daß insoweit allenfalls untrennbar betrieblich und privat 
veranlaßte Aufwendungen vorliegen, - und solcm Aufwendungen erfüllen nicht 
alle begrifflichen Voraussetzungen von Betriebsausgaben. Sie sind nicht „an sich" 
Betriebsausgaben, sondern keine Betriebsausgaben. Lediglich der ausschließlich 
betrieblich veranlaßte Mehraufwand ist Betriebsausgabe, falls dieser Anteil quan
titativ abgrenzbar ist173 174

• Daß eine solche Ausscheidung des nur betrieblich ver
anlaßten Aufwandes für Essen und Trinken möglich war, obwohl die Aufwen
dungen insgesamt durch einen tatsächlichen Vorgang (Essen, Trinken) entstehen, 
war im übrigen offenbar selbstverständlich. Für den RFH stand jedenfalls außer 

172 AaO, S. 498. 
173 Die Nichtabzugsfähigkeit des „Normalaufwands" ist zudem teleologisch-systematisch 

geboten, weil diese Kosten durch das steuerfreie Existenzminimum bereits unbelastet 
sind (vgl. Tipke, Steuerrecht, 6. Auflage, aaO, S. 250 f). (Nur) Für den Mehraufwand 
gilt dies nicht. 

174 Daß ein Steuerpflichtiger nicht geltend machen könne, daß er, um erwerbsfähig zu blei
ben, und Einkünfte zu erzielen, Aufwendungen zum Lebensunterhalt machen müsse, 
ist im Ergebnis richtig, die Schlußfolgerung des RFH, daß insoweit§ 18 Abs. 1 Nr. 2 
EStG 1925 den Bestimmungen über die Werbungskosten „ unbedingt vorgehe" (RFH 
v. 6. 10. 26 VIA 451/26, RFHE 19, 323 [324 f]; RFH v. 23. 1. 29 VIA 719/27, RStBI. 
1929, 448; RFH v. 20. 3. 30 VIA 147/30, RFHE 27, 82 [83 f]; RFH v. 23. 6. 33 VIA 
1493/30, RStBI. 1933, 811 [812]; RFH v. 23. 6. 33 VIA 170/32, RStBI. 1933, 812 [814]), 
unzutreffend. Aufwendungen, die untrennbar betrieblich (beruflich) und durch den 
Steuerpflichtigen privat veranlaßt werden, sind keine Betriebsausgaben (Werbungsko
sten). DerRFH stützt die angebliche Vorrangigkeitdes § 18 Abs. 1 Nr. 2EStG 1925 auf 
die Behauptung, daß eine Untersuchung darüber, inwieweit Ausgaben für den Unter
halt als Unterhaltung der Arbeitskraft erforderlich oder als zur Steigerung der Erwerbs
fähigkeit gemacht anzusehen sind, ein „peinliches und praktisch kaum durchführbares 
Eindringen in die persönlichen Verhältnisse des Steuerpflichtigen erfordern würde" 
(RFH v. 6. 10. 26 VIA 451/26, RFHE 19, 323 [325]; vgl. ferner [zur Abzugsfähigkeit 
von Spenden] :RFHv. 20. 3. 30 VIA 147/30, RFHE27, 82 [83 f];RFHv. 4. 5. 32 VIA 
1646/31, RStBI. 1932, 727 [728]; RFH v. 23. 6. 33 VIA 493/30, RStBI. 1933, 811 [812]; 
RFH v. 23. 6. 33 VIA 170/32, RStBI. 1933, 812 [814]). Diese Argumentation überzeugt 
im Beispielsfalle schon deshalb nicht, weil der „Normalaufwand" für Essen und Trin
ken untrennbar privat mitveranlaßt ist. 
Zur Aufteilung vgl. im übrigen unten S. 59 ff. 
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Frage, daß die private Mitveranlassung der Aufwendungen „nur dazu führen 
könnte, den W erbungskostenanteil zu schätzen " 175

• 

3. Sinn und Zweck des§ 12 Nr. 1 Satz 2 EStG 

Das EStG 1934 hat§ 18 Abs. 1 Nr. 2 EStG 1925 unverändert als§ 12 Nr. 1 Satz 1 
EStG übernommen und Satz 2 (,,Dazu gehören auch die Aufwendungen für die 
Lebensführung, die die wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung des Steuer
pflichtigen mit sich bringt, auch wenn sie zur Förderung des Berufs oder der Tä
tigkeit des Steuerpflichtigen erfolgen") hinzugefügt. Sinn und Zweck dieser Er
gänzung werden in der Amtlichen Begründung176 wie folgt erläutert: 

(1) In§ 12 Nr. 1 sind „entsprechend der Rechtssprechung des Reichsfinanzhofs 
als nicht abzugsfähig aufgeführt die Aufwendungen für die Lebensführung, die die 
wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung des Steuerpflichtigen mit sich 
bringt, auch wenn sie zur Förderung des Berufs oder der Tätigkeit des Steuer
pflichtigen erfolgen" (Satz 2 der Amtlichen Begründung). Die Vorschrift soll mit 
a. W. nach dem Willen der Gesetzesverfasser nur klarstellen, was bereits vorher 
galt und praktiziert worden ist177

• In concreto: Die Rechtsprechung des RFH, daß 
sog. Repräsentationsaufwendungen, d. h. Aufwendungen für die Lebensführung, 
die die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung des Steuerpflichtigen und die 
daraus sich ergebenden Leistungen für das Auftreten nach außen - in und.außer 
dem Haus -,- mit sich bringen 178

, nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden 
konnten 179

, weil sie (so der RFH) ,,zum großen Teil Kosten einer durch die so
ziale Stellung bedingten standesgemäßen allgemeinen Lebensführung" sind, sollte 
- weil der Wortlaut des heutigen§ 12 Nr. 1 Satz 1 EStG diese Fälle nicht unmiß
verständlich erfaßte - klarstellend in das Gesetz aufgenommen, oder anders ge
wendet: Die bis 1934 auf den heutigen§ 12 Nr. 1 Satz 1 EStG gestützte Rechts
sprechung des RFH zu den „Repräsentationskosten" sollte im Wortlaut des§ 12 
Nr. 1 expressis verbis festgeschrieben werden. 

(2) Deshalb heißt es in Satz 3 der Amtlichen Begründung: ,,Damit ist klargestellt, 
daß die sog. Repräsentationsaufwendungen nur dann zu den Betriebsausgaben ge
rechnet werden können, wenn sie ausschließlich zur landwirtschaftlichen, ge-

175 RFH v. 12. 8. 27 VIA 394/27, StuW 1927 Nr. 434. 
176 RStBI. 1935, 33 (41). 
177 So auch Herrmann-Heuer, aaO, § 12 EStG Anm. 3 c (1). 
178 So die Definition des RFH im Urteil v. 8. 4. 36 VIA 253/36, RStBI. 1936, 814 (815). 

Beispiele: Einladungen und Gastereien, Ausflüge mit Geschäftsfreunden, Aufwand für 
Kleidung, übliche Gelegenheitsgeschenke, Jagd u. ä. 

179 RFH v. 1. 3. 23 Ill A 52/23, StuW 1923 Nr. 398;RFH v. 19. 6. 23 IV eA 32/23, StuW 
1923 Nr. 804; RFH V. 4. 10. 23 III A 320, 321/23, RFHE 13, 90 (94); RFH v. 26. 4. 23 
III A 29/23, RFHE 12, 152 (153). 
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werblichen oder beruflichen Tätigkeit gehören und nichts mit dem Privatleben zu 
tun haben." Denn der RFH hatte seit dem Jahre 1923 judiziert, daß lediglich das 
,,Mehr" an Aufwendungen, das über die allgemeinen, dem Stande (Einkommen) 
entsprechenden Lebenshaltungskosten hinausging, sog. Dienstaufwand war und 
zu den Werbungskosten (= Betriebsausgaben) gehöre, weil dieses „Mehr" an 

Aufwendungen im Gegensatz zu den „normalen Lebenshaltungskosten" aus
schließlich betrieblich (beruflich) veranlaßt war. 

(3) Der 4. und letzte Satz der Amtlichen Begründung, daß in den Fällen, in denen 
, , bei Repräsentationskosten private und berufliche Gründe zusammenwirken und 
eine Trennung nicht erfolgen kann"(!), die Ausgaben insgesamt nicht abzugsfähig 
sind, ist eine Wiederholung und zusätzliche Erläuterung des 2. Satzes der Amtli
chen Begründung speziell für Repräsentationsaufwendungen·: Untrennbar be
trieblich (beruflich) und privat veranlaßte Repräsentationsaufwendungen können 
nicht abgezogen werden, weil sie die Begriffsmerkmale von Betriebsausgaben 
(Werbungskosten) nicht voll erfüllen. Daraus folgt im Umkehrschluß: Sind be
trieblich (beruflich) und privat verursachte Aufwendungen quantitativ in einen 
betrieblichen (beruflichen) und einen privaten Anteil aufteilbar, müssen diese 
Aufwendungen „entsprechend der Rechtsprechung des RFH" aufgeteilt werden: 
Der ausschließlich betrieblich (beruflich) verursachte Teil ist Betriebsausgabe 
(Werbungskosten). 

Diese - historische- Auslegung des § 12 Nr. 1 Satz 2 EStG- die der RFH in einem 
Urteil vom 8. 4. 1936 VIA 253/36180 im Ergebnis bestätigt hat- ist unter Kausali
tätsgesichtspunkten allein folgerichtig und zweckadäquat. Aufwendungen, die 
untrennbar betrieblich (beruflich) und durch den Steuerpflichtigen privat veran
laßt werden, erfüllen die Voraussetzungen des Betriebsausgabenbegriffs (Wer
bungskostenbegriffs) nur teilweise, ein quantitativ ausgrenzbarer, ausschließlich 
betrieblich veranlaßter Aufwendungsanteil ist Betriebsausgabe. Das bedeutet zu
gleich:§ 12 Nr. 1 Satz 2 EStG unterscheidet sich von Satz 1 (in der bis 1934 prakti
zierten Auslegung) nur in einem Punkt: Satz 2 erfaßt lediglich untrennbar betrieb
lich (beruflich) und privat veranlaßte Aufwendungen, während Satz 1 auch aus
schließlich privat veranlaßte Aufwendungen (private Aufwendungen i. e. S.) vom 
Abzug ausschließt. Im übrigen stellen sowohl Satz 1 als auch Satz 2 klar, was im
plizite bereits die§§ 4 Abs. 4 und 9 Abs. 1 EStG bestimmen: Aufwendungen, die 
rein privat oder zumindest untrennbar privat mitveranlaßt sind, dürfen bei der 
Einkünfteermittlung nicht abgezogen werden, weil sie die begrifflichen Voraus
setzungen von Betriebsausgaben (Werbungskosten) nicht bzw. nicht voll erfüllen, 
so daß ihre Berücksichtigung im Stadium der Einkünfteermittlung den Grundsatz 
der Besteuerung nach der objektiven Leistungsfähigkeit verletzen würde. § 12 
Nr. 1 Satz 2 EStG kann folglich nur deklaratorisch sein. Zur Abstimmung mit den 

180 RStBl. 1936, 814 (815). 
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korrespondierenden Vorschriften der §§ 4 Abs. 4 und 9 Abs. 1 EStG müßte die 
Vorschrift etwa wie folgt lauten: 

,,Soweit ... dürfen weder bei den einzelnen Einkunftsarten noch vom Gesamtbe

trag der Einkünfte abgezogen werden 

1. Aufwendungen, die durch den Steuerpflichtigen privat veranlaßt, und Auf
wendungen, die untrennbar betrieblich/beruflich und durch den Steuerpflich
tigen privat veranlaßt sind." 

Der Begriff Lebensführungskosten und die Formulierung des § 12 Nr. 1 über
haupt sind mißverständlich, weil immer die private (Mit)Veranlassung das Ab
zugsverbot auslöst und lediglich bei sog. geborenen Privataufwendungen die pri
vate Veranlassung begriffsimmanent ist, während im übrigen Aufwendungen, die 
ihrer Art nach Lebenshaltungskosten sind, untrennbar privat und betrieblich (be
ruflich) oder ausschließlich betrieblich (beruflich) veranlaßt sein können 181 . 

4. Insbesondere: Der Beschluß des Großen Senats des BFH vom 19. 10. 70 GrS 
2/70182 

Der unter Kausalitätsaspekten verfehlte Wortlaut des § 12 Nr. 1 EStG war seit 
dem Jahre 1934 für Mißverständnisse, Fehlinterpretationen der Entstehungsge
schichte und eine insgesamt kontroverse Auslegung des § 12 Nr. 1 EStG ursäch
lich 183

. Der Beschluß des Großen Senats des BFH vom 19. 10. 70 GrS 2/70184 bil-

181 Nur deshalb können z. B. Aufwendungen für normale Kleidung (BFH v. 11. 11. 76 IV 
R3/73, BB 1978, 1293)oderfürdieWohnungeinesSteuerpflichtigen(BFHv. 9. 10. 74 
IR 129/73, BStBl. II 1975, 172 [173); BFH v. 12. 6. 75 IV R 159/74, BStBl. II 1975, 
769 f m. w. N.; FG Rh.-Pf. v. 3. 5. 78158/78, EFG 1978, 537)-obwohlihrer Art nach 
Lebenshaltungskosten - im Einzelfall ganz oder teilweise Betriebsausgaben (Wer
bungskosten) seien, weil und wenn sie ausschließlich betrieblich (beruflich) veranlaßt 
sind. Aber: Unter teleologisch-systematischen Aspekten sind Aufwendungen für Klei
dung und Wohnung nicht abzugsfähig, soweit sie bereits durch das steuerfreie Exi
stenzminimum von der Besteuerung freigestellt werden (Tipke, Steuerrecht, 6. Aufla
ge, aaO, S. 250 f). Nur das „Mehr" darf eine abzugsfähige Betriebsausgabe (Wer
bungskosten) sein. 

182 BStBl. II 1971, 17; ferner BFH v. 19. 10. 70 GrS 3/70 BStBl. II 1971, 21. 
183 So ist es z.B. unverständlich und offensichtlich falsch, wenn Blümich in seinem Kom

mentar zum EStG 1934 behauptet, der „Kreis der überhaupt nicht abzugsfähigen Pri
vatausgaben sei durch § 12 gegenüber dem früheren Recht erweitert worden, so daß 
auch Ausgaben vom Abzug ausgeschlossen seien, die früher noch als Betriebsausgaben 
oder Werbungskosten anerkannt worden seien" (Einkommensteuergesetz, 5. Auflage, 
1943, § 4 Anm. 31), und dies damit begründet, daß§ 12 Nr. 1 Satz 2 EStG „worauf 
auch die Gesetzesbegründung" hinweise, eine Verschärfung des Rechtszustandes ge
genüber dem EStG 1925 darstelle (aaO, § 12 Anm. 1). Denn: Die Amtliche Begründung 
(RStBl. 1935, 33 [ 41)), daß Satz 2 des§ 12 Nr. 1 „entsprechend der Rechtssprechung 
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dete insoweit einen - vorläufigen - Höhepunkt. Zu diesem Beschluß ist ergänzend 
anzumerken: 

(1) Unter§ 12 Nr. 1 Satz 2 sollen (so der Große Senat des BFH) solche Aufwen
dungen fallen, die die private Lebensführung, aber auch den Beruf fördern. Die 
Bedeutung der Vorschrift liege in der steuerlichen Behandlung dieser „gemischten 
Aufwendungen". In§ 12 Nr. 1 Satz 2 heißt es aber: ,,Dazu gehören auch Auf
wendungen für die Lebensführung, die die wirtschaftliche oder gesellschaftliche 
Stellung des Steuerpflichtigen mit sich bringt, auch wenn sie zur Förderung des Be
rufs oder der Tätigkeit des Steuerpflichtigen erfolgen." Der Wortlaut des Satz 2 ist 
folglich enger als vom Großen Senat des BFH behauptet, da nur eine bestimmte 
Art sog. gemischter Aufwendungen, die Repräsentationsaufwendungen ange
sprochen werden185

• Die Entstehungsgeschichte bestätigt dies. Der RFH hat 
(deshalb im Urteil vom 14. 12. 1938 VI 739/38186

) zur Frage der Abzugsfähigkeit 
von Kfz-Unfallkosten bezeichnenderweise ausgeführt: ,,Wenn eine solche Fahrt 
aber private und betriebliche Zwecke betrifft, so muß „in entsprechender Anwen
dung des§ 12 Nr. 1 EStG" ein Abzug der Unfallkosten ausscheiden,- offensicht
lich, weil der Wortlaut der Vorschrift einer unmittelbaren Anwendung im Wege 
stand. Eine entsprechende Anwendung ist jedoch nur zulässig, falls und soweit 
§ 12 Nr. 1 Satz 2 EStG lediglich deklatorisch ist. Ist die Vorschrift konstitutiv, 
d. h. verbietet sie den Abzug von Aufwendungen, die ohne diese Vorschrift als Be
triebsausgaben (Werbungskosten) abgezogen werden könnten, wäre eine entspre
chende Anwendung auf sonstige oder sämtliche gemischten Aufwendungen eine 
unzulässige Analogie. 

des RFH" (insbesondere) die Behandlung sog. Repräsentationsaufwendungen klarstel
len soll, besagt das genaue Gegenteil. Im Ergebnis liegt allerdings auch Blümich auf der 
Linie des RFH und der Entstehungsgeschichte des§ 12 Nr. 1 EStG, wenn er diese Vor
schrift so auslegt, daß „Aufwendungen, die wirklich als Lebenshaltungsaufwand ge
macht worden sind, vom Abzug ausgeschlossen sein sollen, und zwar auch dann, wenn 
sie zugleich dem Beruf des Steuerpflichtigen dienen" (aaO, § 12 Anm. 2). Weiter heißt 
es bei Blümich: ,,Das (seil. das Abzugsverbot) gilt aber nur, falls bei dem Aufwand eine 
befriedigende Trennung zwischen den Kosten der Lebensführung und betrieblichem 
Au~w_and nicht mö?lich ist. Ist die Trennung möglich, so müssen Aufwendungen, die 
lediglich aus beruflichen oder gewerblichen Gründen erwachsen sind, als Betriebsaus
gaben oder Werbungskosten anerkannt werden" (aaO unter Hinweis auf: RFH v. 8. 4. 
36 VIA 253/36, RStBI. 1936, 814 (815]; RFH v. 14. 12. 38VI 739/38, RStBl.1939, 212; 
RFH v. 6. 9. 39 und 15. 11. 39 572/39 RStBI. 1940, 28 [29]). 

184 BStBI. II 1971, 17, ferner BFH v. 19. 10. 70 GrS 3/70, BStBI. II 1971, 21 sowie zuletzt 
BFH v. 27. 11. 78 GrS 8/77, BStBI. II 1979, 213 (216). 

185 So auch Littmann, DStR 1971, 179 (180) und zuletzt Tipke, Steuerrecht, 7. Auflage, 
aaO, S. 227. 

186 RStBI. 1939, 212. 
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(2) Die Annahme des Großen Senats, daß die Frage, ob Aufwendungen zur An
schaffung eines bestimmten Wirtschaftsgutes unter§ 12 Nr. 1 Satz 2 EStG fallen, 
nur in seltenen Fällen aus der „Art des Wirtschaftsgutes" beantwortet werden 
könne, weil die Vorschrift „entscheidend auf den Verwendungszweck" (für die 
Lebensführung) abstelle, ist unter Kausalitätsgesichtspunkten im Ergebnis richtig: 
Aus der Art eines Wirtschaftsgutes läßt sich nur bei Wirtschaftsgütern, die wegen 
ihrer (Eigen)Art lediglich im Rahmen eines Betriebes einsetzbar sind (sog. geko
rene Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens) auf das Fehlen einer privaten Mit
veranlassung der Anschaffungsaufwendungen schließen. In der Mehrzahl der 
Fälle sind Wirtschaftsgüter ihrer Art nach betrieblich oder privat verwendungsfä
hig (sog. gekorene Wirtschaftsgüter des Betriebs- oder Privatvermögens), so daß 
nur ihre tatsächliche Verwendung im Einzelfall (,,konkrete Funktion") darüber 
entscheiden kann, ob die Aufwendungen für die Anschaffung des Wirtschaftsgu
tes betrieblich oder durch den Steuerpflichtigen privat veranlaßt worden sind187

• 

Der objektive Charakter (Art) eines Wirtschaftsgutes kann insoweit im allgemei
nen lediglich Indizwirkung haben 188

• 

(3) Die Argumentation des Großen Senats, daß „die Gestaltung der Lebensfüh
rung" i. S. des§ 12 Nr. 1 Satz 2 der Verwepdungszweck sein müsse, ist zumindest 
irreführend, weil diese Aussage den Kausalzusammenhang nicht aufdeckt und 
verdeckt, daß eine „Mitgestaltung betrieblicher Zwecke" die Anwendung des 
§ 12 Nr. 1 Satz 2 EStG keineswegs ausschließt, wenn und solange die Aufwen
dungen zugleich und untrennbar privat mitveranlaßt werden 189

• § 12 Nr. 1 Satz 2 
EStG setzt weder voraus, daß „zunächst" Lebensführungskosten vorliegen 190 

(was immer man sich darunter vorstellen soll) noch ist diese Vorschrift bereits 
dann unanwendbar, wenn Aufwendungen betrieblich (beruflich) mitveranlaßt 
sind191

• Schon eine untrennbare private Mitveranlassung von Aufwendungen 
schließt das Vorliegen von Betriebsausgaben (Werbungskosten) begrifflich aus. 

187 Vgl. bereits Vangerow, StuW 1961, 481 (483). Ob Aufwendungen auch ohne die be
triebliche Verursachung entstanden wären, ist nicht maßgebend: auf die tatsächliche 
Verursachung kommt es an. 

188 Deshalb verbietet es sich, Aufwendungen für Wirtschaftsgüter den privaten Aufwen
dungen zuzuordnen, nur weil sie typischerweise oder regelmäßig private Aufwendun
gen sind. 

189 Die Annahme, daß in§ 12 Nr. 1 Satz 2 die private Lebensführung der „Anlaß" einer 
Ausgabe sein müsse und die wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung des Steuer
pflichtigen die Aufwendungen nur als „Nebenfolge" mit sich bringen dürfe (so FG 
Schleswig-Holst. v. 26. 11. 74 III 106-107/73, EFG 1975, 105(106] unter Hinweis auf: 
Brockhoff, StbJb. 1963/64, 317 [337]; Herrmann-Heuer, aaO, § 12 EStG Anm. 3 c; 
Kottke, BB 1959, 664; ders., DB 1971, 839; Spielberg, StuWa 1962, 162), ist für die 
Kausalitätsfrage unergiebig. 

190 A. A.: Kottke, DB 1971, 839. 
191 A. A.: Kottke, aaO. 
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(4) So richtig die Feststellung des Großen Senats ist, daß§ 12 Nr. 1 Satz 2 EStG 
Aufwendungen erfassen will, die der privaten Lebensführung dienen, aber auch 
den Beruf fördern, so fragwürdig ist die Aussage, daß die Bedeutung der Vor
schrift gerade in einem Aufteilungsverbot bestehe, weil „ohne diese Vorschrift 
... , wenn Aufwendungen sowohl durch die Lebensführung als auch durch den 
Beruf veranlaßt sind, nach den allgemeinen Grundsätzen der Rechtsprechung eine 
Aufteilung i. d. R. erforderlich" sei192, und eine Aufteilung im allgemeinen auch 
nicht mit der Begründung versagt werden könne, daß sie schwierig sei, daß sich 
keine objektiven Anhaltspunkte finden lassen oder ein zu tiefes Eindringen in die 
private Sphäre für eine Aufteilung notwendig wäre. Daß der Große Senat für diese 
Auslegung des§ 12 Nr. 1 Satz 2 EStG nicht auf die Rechtssprechung desRFH und 
des BFH verweist- im Gegenteil, er moniert, daß RFH und BFH , ,im allgemeinen 
nicht sehr ausführlich zu dem eigentlichen Sinn und Zweck dieses Aufteilungsver
bots und seiner steuerlichen Berechtigung Stellung genommen" hätten, ,,obwohl 
doch gerade Sinn und Zweck des Verbots für seine Auslegung und Abgrenzung 
gegenüber dem sonst geltenden Grundsatz der Aufteilbarkeit von erheblicher Be
deutung" seien-, und daß er die Entstehungsgeschichte des§ 12 Nr. 1 EStG glatt 
unterschlägt, kommt nicht von ungefähr. Für das behauptete Aufteilungsverbot 
findet sich in den Materialien nicht nur kein Anhaltspunkt: § 12 Nr. 1 Satz 2 EStG 
sollte nach der Amtlichen Begründung nur das von der Rechtssprechung des RFH 
schon vor 1934 praktizierte Abzugsverbot für nicht aufteilbare, betrieblich (be
ruflich) und privat veranlaßter Repräsentationskosten klarstellen. Nicht ein Auf
teilungsverbot für aufteilbare Aufwendungen, sondern ein Abzugsverbot für nicht 
aufteilbare Repräsentationsaufwendungen war erklärtermaßen das mit§ 12 Nr. 1 
Satz 2 EStG verfolgte Ziel. Anders ausgedrückt: § 12 Nr. 1 Satz 2 EStG setzt die 
Unteilbarkeit betrieblich (beruflich) und privat veranlaßter Aufwendungen voraus 
und verbietet den Abzug nur dieser- untrennbaren - Mischausgaben 193. Ein Auf
teilungsverbots problem stellt sich nicht 194. In der Argumentation des Großen Se
nats spricht alles dafür, daß er sein - erwünschtes -Auslegungsergebnis zunächst 

192 Ebenso zuletzt Offerhaus, BB 1979, 667. 
193 Ehlers, DStR 1973, 269 ff; Herrmann-Heuer, aaO, § 12 EStG Anm. 3 c (1) und (5)

aber widersprüchlich-; Littmann, DStR 1971, 179 ( 181 )- aber offenbar anders in: Das 
Einkommensteuerrecht, aaO, § 12 RdNr. 3 15 b; Stall, aaO, S. 13 f; Tanzer, OStZ 
1975, 50 (56); FG Schlesw.-Holst. v. 12. 6. 79 III 32/73, EFG 1979, 488 (489); nur im 
Ergebnis auch Uelner, Stb]b. 1971/72, 389 (411). Vgl. ferner BFH v. 9. 11. 78 VI R 
195/77, BStBl. II 1979, 149 (für aufteilbare Gesprächsgebühren gilt§ 12 Nr. 1 Satz 2 
EStG nicht). 

194 Schleswig-Holst. FG v. 26. 11. 74 III 106-107/73, EFG 1975, 105 (107); FG 
Schlesw.-Holst. v. 12. 6. 79, aaO. Deshalb ist immer vorab zu prüfen, ob Aufwendun
gen unteilbar sind (vgl. auch Littmann, DStR 1971, 179 (108]; Mattem, BB 1971, 715 
[716]). 
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in§ 12 Nr. 1 Satz 2 EStG hineingelesen und dann hinausinterpretiert hat, und der 
Hinweis, daß ohne eine solche Auslegung bei gemischten Aufwendungen nach 
den allgemeinen Grundsätzen der Rechtssprechung eine Aufteilung in der Regel 
erforderlich sei, ist jedenfalls keine Begründung. Ob und wie Aufwendungen auf
zuteilen bzw. abzugsfähig sind, entscheidet das Gesetz. Ist die gesetzliche Lösung 
nicht optimal, ist es ausschließlich Sache des Gesetzgebers, dies zu korrigieren. 
Hinzu kommt, daß§ 12 Nr. 1 Satz 2 EStG mit dem von den Gesetzesverfassern 
gewollten Inhalt(= Abzugsverbot für unteilbare Aufwendungen) dem in den§§ 4 
Abs. 4 und§ 9 Abs. 1 und 12 Nr. 1 EStG konkretisierten, übergreifenden Prinzip 
der Besteuerung nach der objektiven Leistungsfähigkeit - zumindest weitestge
hend - entspricht, ohne die Grundsätze richtiger und gleichmäßiger Besteuerung 
ernsthaft in Frage zu stellen, während das vom Großen Senat propagierte Auftei
lungsverbot dem Sinn und Zweck des§ 12 Nr. 1 Satz 2 EStG tatsächlich zuwider
läuft und steuerliche Ungerechtigkeit sowie Ungleichmäßigkeit verstärkt. Das er
gibt sich aus folgendem: 

(a) Besteuerung nach der objektiven Leistungsfähigkeit gebietet, daß alle betrieb
lich (beruflich) veranlaßten Aufwendungen Betriebsausgaben (Werbungskosten) 
sind und verbietet, daß durch den Steuerpflichtigen privat veranlaßte Aufwen
dungen zu den Betriebsausgaben (Werbungskosten) zählen; privat veranlaßte 
Aufwendungen dürfen bei der Einkünfteermittlung nicht abzugsfähig sein, be
trieblich (beruflich) verarilaßte Aufwendungen sind Betriebsausgaben (Wer
bungskosten) und müssen jedenfalls grundsätzlich abgezogen werden können. 
Sind Aufwendungen betrieblich (beruflich) und privat veranlaßt und sind sie 
quantitativ in einen nur betrieblich (beruflich) und einen nur privat verursachten 
Teil aufteilbar, ist aufzuteilen, d. h. eine mögliche Zerstückelung von Aufwen
dungen ist vorrangig195 , denn ein quantitativ abgrenzbarer, ausschließlich betrieb
lich (beruflich) veranlaßter Ausgabenteil ist als solcher Betriebsausgabe (Wer
bungskosten)196, so daß eine Nichtabzugsfähigkeit dieser Aufwendungen mit 
Hilfe eines (angeblichen) Aufteilungsverbots nach der Entstehungsgeschichte des 
§ 12 Nr. 1 Satz 2 EStG nicht gewollt war und dem Grundsatz der Besteuerung 
nach der objektiven Leistungsfähigkeit, der steuerlichen Gerechtigkeit und dem 
Gleichbehandlungsgrundsatz widerspräche. EinAufteilungsverbot für aufteilbare 
betrieblich (beruflich) und privat veranlaßte Aufwendungen verfehlt m. a. W. den 
objektivierten Willen des Gesetzes, so wie er sich im Zusammenhang mit §§ 4 
Abs. 4, 9 Abs. 1 EStG i. V. mit dem übergreifenden Grundsatz der Besteuerung 

195 Vgl.-auch Kröger, StuW 1978, 289 und Görlich, DB 1979, 711 (713) sowie BFH v. 
27. 11. 78 GrS 8/77, BStBl. II 1979, 213 (219) zu einzelnen, abgrenzbaren, ausschließ
lich betrieblich (beruflich) veranlaßten Aufwendungen im Zusammenhang mit einer 
nicht (allein) betrieblich (beruflich) veranlaßten „Gesamtreise". 

196 BFH v. 9. 11. 78 VI R 195/77, BStBl. II 1979, 149. 
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nach der objektiven Leistungsfähigkeit ergibt. Sinn und Zweck des§ 12 Nr. 1 
Satz 2 EStG kann nur ein ( deklaratorisches) Abzugsverbot für unteilbare 
Mischausgaben sein, nicht aber ein Aufteilungsverbot für aufteilbare Aufwen
dungen. 197 

(b) Selbst diese Aussage ist aber noch ergänzungsbedürftig: Aufwendungen, die 
untrennbar betrieblich (beruflich) und privat veranlaßt sind, können als solche die 
tatbestandlichen Voraussetzungen von Betriebsausgaben (Werbungskosten) nicht 
voll erfüllen; die private Mitveranlassung verbietet es, diese Aufwendungen unter 
die Betriebsausgaben (Werbungskosten) zu fassen, da die Ermittlung der objekti
ven Leistungsfähigkeit eines Steuerpflichtigen nicht durch in der Privatsphäre des 
Steuerpflichtigen liegende Faktoren beeinflußt werden kann und darf. Aber diese 
Aufwendungen sind immerhin betrieblich (beruflich) mitveranlaßt. Daß sie bei 
der Einkünfteermittlung unberücksichtigt bleiben, weil sie auch privat mitveran
laßt sind, läßt sich als Grundsatz mit den vom Großen Senat für das behauptete 
Aufteilungsverbot angeführten Gründen sachlich rechtfertigen. Das Abzugsver
bot dient der steuerlichen Gerechtigkeit und der steuerlichen Gleichbehandlung, 
indem vermieden wird, daß Steuerpflichtige durch eine mehr oder weniger zufällig 
oder bewußt herbeigeführte Verbindung von beruflichen und privaten Erwägun
gen Aufwendungen für die Lebensführung in den Bereich der Einkünfteermitt
lung verlagern können198 . Das ist aber nur eine Seite der Medaille, denn die Nicht
berücksichtigung von Aufwendungen, die auch betrieblich (beruflich) mitveran
lagt sind, durchbricht insoweit zugleich den Grundsatz der Besteuerung nach der 
objektiven Leistungsfähigkeit199, ist steuerlich ungerecht299 und impliziert eine 
steuerliche Benachteiligung der Betroffenen. Das Abzugsverbot für untrennbar 
betrieblich (beruflich) und privat veranlaßte Aufwendungen hat allenfalls die bes
seren Gründe für sich, weil eine reine Verwirklichung des Grundsatzes der Be
steuerung nach der objektiven Leistungsfähigkeit unmöglich ist und mehr für als 
gegen ein Abzugsverbot spricht. Irgendeine Friktion mit übergreifenden Besteue
rungsgrundsätzen ist indessen unvermeidlich. 

197 Das gilt auch, wenn der abgrenzbare Betriebsausgabenanteil nur geringfügig ist (vgl. 
unten S. 76 f. ). 

198 Vgl. auch Kramer, DStR 1978, 249 (253) sowie zuletzt BFH v. 27. 11. 78 GrS 8/77, 
BStBl. II 1979, 213 (216). 

199 So insbesondere Stall, aaO, S. 14; ferner: Brockhoff, StbJb. 1963/64, 333 (337 ff); 
Herrmann-Heuer, aaO, § 12 EStG Anm. 3 c (3); Littmann, DStR 1971, 179 (181); 
ders.; Das Einkommensteuerrecht, aaO, § 12 RdNr. 15 b; FG Schlesw.-Holst. v. 
28. 11. 74 III 106--10, 1973, EFG 1975, 105 (106); FG Schleswig-Holst. v. 12. 6. 79 III 
32/73, EFG 1979, 488 (490). 

200 Brockhoff, aaO; Herrmann-Heuer, aaO; Littmann, DStR 1971, 179 (181); FG 
Schlesw.-Holst. v. 28. 11. 74, aaO; FG Rh.-Pf. v. 26. 4. 77 II 24/75, EFG 1977, 360; 
FG Schlesw.-Holst. v. 12. 6. 79, aaO; vgl. ferner Kramer, DStR 1978, 249 (153) und 
bereits Vogt, StuW 1957, 565 (572), aber auch Offerhaus, BB 1979, 667 (668). 
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(c) Daraus folgt aber zwangsläufig, daß ein Abzugsverbot für quantitativ in einen 
ausschließlich betrieblich (beruflich) und einen ausschließlich privat veranlaßten 
Teil trennbare Aufwendungen mit den Grundsätzen steuerlicher Gerechtigkeit, 
steuerlicher Gleichbehandlung und der Besteuerung nach der objektiven Lei
stungsfähigkeit schlechterdings unvereinbar ist, und§ 12 Nr. 1 Satz 2 EStG folg
lich - zweck- und verfassungskonform ausgelegt - keinesfalls den Abzug einen 
quantitativ abgrenzbaren Betriebsausgabenteils (Werbungskostenanteils) unmit
telbar oder über ein Aufteilungsverbot verbieten will und kann. § 12 Nr. 1 Satz 2 
EStG darf nur ein - deklaratorisches - Abzugsverbot für untrennbar betrieblich 
(beruflich) und privat veranlaßte Aufwendungen enthalten. 

(d) Ob gemischte Aufwendungen unteilbar sind odernicht, ist folglich die für den 
Anwendungsbereich des.§ 12 Nr. 1 EStG entscheidende Frage. Insoweit müssen 
zwei Fallgruppen unterschieden werden: 

1. Fallgruppe: 

Die betrieblichen (beruflichen) und privaten Ursachen (Anlässe) von Aufwendun
gen entziehen sich überhaupt und für jedermann einer Quantifizierung, d. h. die 
Teilursachen (Teilanlässe) von Mischausgaben sind objektiv nicht quantifizier
bar201, weil (sachgerechte) objektive bzw. objektivierbare Aufteilungskriterien 
fehlen. 
Beispiele: Unfallkosten, die durch einen auf einer Betriebsfahrt (Berufsfahrt) vom 
Steuerpflichtigen privat (mit)veranlaßten U nfall202 und Aufwendungen, die durch 
die Beschädigung eines betrieblichen PKW auf einer Privatfahrt des Steuerpflich
tigen entstehen203 , Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungsaufwendungen, falls 
der Steuerpflichtige am Zielort betriebliche (berufliche) und private Zwecke ver
folgt204; Aufwendungen des Betriebsinhabers im Krankheitsfalle, solange keine 
typische Berufskrankheit vorliegt, die Mitgliedsbeiträge, die ein Rechtsanwalt 
oder ein Steuerberater in einem Tennis- oder Golfclub zahlt, wenn die Mitglied
schaft zugleich der Anbahnung geschäftlicher Kontakte dient, die Kosten für ein 
häusliches Arbeitszimmer205206 . Aus dem Bereich der Werbungskosten: Die 

201 Vgl. auch Littmann, Das Einkommensteuerrecht, aaü, § 12 RdNr. 15, ferner Herr
mann-Heuer (aaü, § 12 EStG Anm. 3 c [5]), die- ungenau-von einer doppelten Na
tur der Aufwendungen sprechen. In diesen Fällen wird zudem entgegen Herr
mann-Heuer (aaO) eine Aufteilung nicht durch§ 12 Nr. 1 Satz 2 EStG ausgeschlos
sen, sondern die U naufteilbarkeit vorausgesetzt. 

202 Vgl. unten S. 80 f., 84 f., 96 f. 
203 Vgl. unten S. 86 ff. 
204 A. A.: Herrmann-Heuer, aaO, § 4 EStG Anm. 62 Stichwort „Autokosten" (2). 
205 Vgl. unten S. 98 f. 
206 Vgl. auch FG Düss. v. 12. 7. 78 VII 404/76 E, EFG 1979, 21 (für Versicherungsprämi

en, die bei zugeteiltem Bausparvertrag für einen Risikolebensversicherungszuschlag ge
zahlt werden). 
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Ausgaben für einen Ferienaufenthalt in den USA, falls der Steuerpflichtige Engli
schlehrer ist und auf diese Weise seine Englischkenntnisse vervollkommnen will, 
die Aufwendungen für ein Konzertabonnement einer auch privat musikbegeister
ten Musiklehrerin. 

Soweit der Große Senat des BFH Auslandsgruppenreisen als Einheit beurteilt207
, 

ist dies bei untrennbar betrieblicher (beruflicher) und privater Veranlassung• der 
Reisekosten ebenso konsequent (und nur eine Umschreibung der U ntrennbarkeit) 
wie die Annahme, daß „einzelne abgrenzbare Aufwendungen, die ausschließlich 
betrieblich (beruflich) veranlaßt sind, als Betriebsausgaben (Werbungskosten) ab
zugsfähig" sind und sein müssen 208

• Fraglich ist jedoch, ob der Große Sen;it mit 
dem (neuen) Kriterium der „einheitlichen" Reise nicht tatsächlich objektiv ab
grenzbare Betriebsausgabenanteile (Werbungskostenanteile) in die untrennbar 
gemischt veranlaßten Ausgaben einbezieht. Außer Frage steht allerdings, daß 
z. B. die Reisekosten für eine Fahrt ins Ausland (im Inland) nicht ohne weiteres 
nach dem Verhältnis der betrieblich (beruflich) und privat im Ausland (im inländi
schen Reiseziel) verbrachten Tage oder Stunden aufgeteilt werden können, weil 
Zeiteinheiten im allgemeinen kein sachgerechtes objektives Aufteilungskriterium 
sein können. Deshalb hat der 4. Senat des BFH im Urteil vom 12. 4. 1979 IV R 
106/77209 die Reiseaufwendungen eines Facharztes für eine Vortragsreise ins Aus
land zutr.effend nicht nach Tagen aufgeteilt, nur weil die zwischen den einzelnen 
Vortragsveranstaltungen liegende Zeit für private Unternehmungen genutzt wer
den konnte und genutzt wurde. Die Reisekosten waren vielmehr objektiv unteil
bar. 

In den aktuellen Entführungsfällen mit Lösegeldzahlungen ist zu differenzieren. 
Die Lösegeldzahlungen (Aufwendungen) werden durch die Entführung veran
laßt. Sollen Betriebsausgaben vorliegen, muß die Entführung(= der die Zahlun
gen veranlassende Vorfall) betrieblich, nicht aber durch den Steuerpflichtigen pri
vat oder zugleich privat (= durch in der „Privatperson" des Entführten liegende 
Gründe) veranlaßt sein. 
(1) Ist der Entführte ein vermögender Steuerpflichtiger (so war es in dem vom FG 
Hamburg im Urteil vom 6. 12. 76 I 145/74210 entschiedenen Fall), ist die Vermö
genslage des Entführten ein in der Privatperson des Entführten liegender privater 
Anlaß (Ursache) für die Entführung und die Innehabung eines Betriebs allenfalls 
eine hiermit untrennbar verbundene betriebliche Mitursache der Entführung. Die 
Lösegeldzahlung ist folglich eine Ausgabe, die durch einen der privaten Sphäre des 

207 BFH v. 27. 11. 78 GrS 8/77, BStBI. II 1979, 213. Vgl. dazu Offerhaus, StBp 1979, 
115 ff. 

208 Vgl. ferner Offerhaus, StBp 1979, 113 (116 ff). 
209 BStBI. II 1979, 513. 
210 EFG 1977, 153 f. 
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Steuerpflichtigen zuzuordnenden Faktor veranlaßt und allenfalls untrennbar be
trieblich mitveranlaßt ist, so daß begrifflich keine Betriebsausgaben (entsprechen
des gilt für Werbungskosten) vorliegen211

• 

Daß die Lösegeldzahlung der Rettung des Lebens des Entführten und zu seiner 
Zuriickgewinnung für den Betrieb dient, ist nicht maßgebend212

, spräche im übri
gen aber' auch gegen das Vorliegen von Betriebsausgaben213

• 

(2) Anders ist zu entscheiden, wenn z.B. der (vermögenslose) Direktor eines be
deutenden (zahlungskräftigen) Unternehmers entführt wird, um von diesem Un
ternehmen ein Lösegeld zu erpressen. Die Entführung ist in einem solchen Fall 
ausschließlich betrieblich, d. h. durch die Position des Entführten im Betrieb ver
ursacht. Die zur Auslösung des Entführten vom Unternehmen gezahlten Gelder 
sind deshalb betrieblich veranlaßte Aufwendungen i. S. des§ 4 Abs. 4 EStG. Daß 
die Zahlungen zugleich das (private) Leben des Entführten retten, ändert an die
sem Ergebnis nichts mehr. 

2. Fallgruppe: 

Eine quantitative Aufteilung von Aufwendungen in einen ausschließlich betrieb
lich (beruflich) und einen ausschließlich privaten Anteil ist objektiv (theoretisch) 
möglich, aber subjektiv - für Steuerpflichtige und/ oder Finanzbehörden - schwie
rig, d. h. die Teilanlässe (Teilursachen) von Mischausgaben sind lediglich und al
lenfalls betragsmäßig nicht zweifelsfrei quantifizierbar, während dem Grunde 
nach feststeht, daß ein Teil der Ausgaben nur betrieblich veranlaßt ist. 

Beispiele: Die laufenden und fixen Unterhaltungskosten für einen betrieblich (be
ruflich) und privat benutzten PKW, die Telefon-Kosten für ein betrieblich (beruf
lich) mitbenutztes privates Telefon (Gesprächsgebühren214 und Grundgebüh-

211 So auch FG Hamburg v. 6. 12. 76, aaO; Kahler, OStZ 1979, 211. 
212 A. A.: Offerhaus, BB 1979, 667 (668). 
213 Offerhaus, aaO. 
214 So: BFH v. 19. 12. 77 VI R 198/76, BStBI. II 1978, 287; BFH v. 9. 11. 78 VI R 195/77, 

BStBI. II 1979, 149 sowie bereits: BFH v. 8. 11. 55 I 176/55 U, BStBI. III 1955, 379; 
BFH v. 16. 12. 66 VI 133/64, BStBI. III 1967, 249 (250); FG München v. 22. 7. 76 VI 
71/75 E, EFG 1976, 600; FG Rh.-Pf. v. 22. 9. 76 IV 47/76, EFG 1977, 15; FG Nürn
berg v. 28. 9. 76 II 10/76, EFG 1977, 56; FG Rh.-Pf. v. 26. 4. 77 II 24/75, EFG 1977, 
360 f; Hess. FG v. 26. 5. 77 VIII 31/77, EFG 1977, 579; FG Nürnberg v. 20. 7. 77 V 
244/76, EFG 1978, 15; FG Münster v. 20. 10. 78 II 4557/77 E, EFG 1979, 274 (275). 
Vgl. ferner bereits RFH v. 15. 5. 29 VIA 694/28, RFHE 25, 199 (200). A. A.: FG Mün
chen v. 16. 11. 73 VII (V) 122/70, EFG 1974, 200; Kramer, DStR 1978, 249 (251 ff); 
Rößler, DStZ (A) 1977, 48 ff (grundsätzlich). Vgl. außerdem Nds. FG v. 19. 1. 77 IV 
96/76, EFG 1977, 529 (530) und Nds. FG v. 16. 6. 77 VII 18/75, EFG 1978, 162. 
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ren21s), Aufwendungen für rein betri_eblich_ (be_ruflich) veranlaßte Teile einer im 
··b · · at veranlaßten Reise216 die betrieblich veranlaßten Mehraufwendun-u ngenpnv , 
gen für Essen, Kleidung usw. 

Zur Aufteilbarkeit von Telefongebühren ist zur Klarstellung hinzuzufügen, daß 
die objektive Aufteilbarkeit der Grundgebühren so wenig zweifelhaft ist wie die 
der laufenden Gebühren. Allenfalls die subjektiven Schwierigkeiten einer Auftei
lung sind unterschiedlich groß. Der 6. Senat des BFH217 hat die Unteilbarkeit von 
Grundgebühren unter Hinweis auf den Beschluß des Großen Senats des BFH vom 
19. 10. 70 GrS 2/70218 unterstellt (offensichtlich um einer Konfrontation mit dem 
Großen Senat aus dem Wege zu gehen). Indes: Selbst wenn der Beschluß des Gro
ßen Senats v. 19. 10. 70218 mit dem postulierten Aufteilungsverbot nicht ohnehin 
den Sinn und Zweck des § 12 Nr. 1 Satz 2 verfehlen würde, ist die Rechtsspre
chung des 6. Senats zu den Telefon-Grundgebühren jedenfalls widersprüchlich 
und nicht überzeugend. Sind die Grundgebühren für ein vom Arbeitgeber in der 
Wohnung des Arbeitnehmers installiertes Telefon, das privat und dienstlich be
nutzt wird, aufteilbar219, können die Grundgebühren für ein beruflich und privat 
genutztes Telefon nicht objektiv unteilbar sein. Zu Lasten des Steuerpflichtigen 
schärfere Anforderungen an die Aufteilbarkeit zu stellen, wäre überdies willkür
lich und ohne steuergesetzliche Grundlage. Hinzu kommt: Die Annahme des 6. 
Senats, daß sich ein Steuerpflichtiger nicht auf die Rechtsprechung zur Aufteilung 
der fixen Kfz. Kosten berufen könne, weil der Große Senat im Beschluß vom 
19. 10. 70218 nur für fixe Kfz-Kosten eine Ausnahme vom Aufteilungs- und Ab
zugsverbot zugelassen habe, ist schlechterdings inakzeptabel. Ist eine Aufteilung 
der fixen Kfz-Kosten möglich, muß aufgeteilt werden; diesen Gesetzesbefehl dür
fen die Gerichte nicht ignorieren. Sind fixe Kfz-Kosten unteilbar, stellt sich die 
Frage einer ausnahmsweisen Aufteilung nicht. Jedenfalls wäre eine Aufteilung 
contra legem. Wenn überhaupt sind fixe Kfz-Kosten und Telefongebühren nur 
deshalb nicht ohne weiteres vergleichbar, weil eine Aufteilung der Grundgebüh
ren nicht nur die ausgehenden Gespräche (Aktivgespräche), sondern auch die 

215 So: BFH v. 16. 12. 66 VI 133/64, BStB!. III 1967, 249 (250); FG Rh.-Pf. v. 22. 9. 76 IV 
47/75, EFG 1977, 15; FG Nürnberg v. 28. 9. 76 II 70/76, EFG 1977, 56 (57); FG Mün
chen v. 22. 7. 76 VI 71/75 E, EFG 1976, 600; FG Rh.-Pf. v. 26. 4. 77 II 24/75, EFG 
1977, 360; Offerhaus, BB 1979, 667 (670); Rudolph, BB 1978, 1614 (1616); ders., BB 
1979, 869; Sauer, FR 1977, 543 f. A. A.: BFH v. 19. 12. 77, aaO; BFH v. 9. 11. 78, 
aaO; vgl. ferner Balke, FR 1979, 319 ff; FG Münster v. 20. 10. 78 II 4557/77 E, EFG 
1979, 274 (275). 

216 Vgl. BFH v. 27. 11. 78 GrS 8/77, BStBl. II 1979, 213 (219). 
217 Vgl. die Nachweise in FN 214. 
218 BStB!. II 1971, 17. 
219 So BFH v. 26. 7. 74 VI R 170/71, BStBl. II 1974, 777 (778); BFH v. 20. 5. 76 VI R 

221/74, BStBl. II 1976, 507 (508). 
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empfangenen Gespräche (Passivgespräche) berücksichtigen muß, eine Aufteilung 
der fixen Kfz-Kosten hingegen lediglich die gefahrenen km220 . 

Für diese 2. Fallgruppe gilt§ 12 Nr. 1 Satz 2 EStG nicht. Aufteilbare Mischausga
ben sind- nur - richtig aufzuteilen, und das ist eine Frage der Tatsachenfeststel
lung, der Beweiswürdigung221 und der Schätzung. Dazu ist im grundsätzlichen 
festzustellen: 

aa) Die Finanzbehörden sind verpflichtet, einen Sachverhalt wahrheitsgemäß zu 
ermitteln und festzustellen222 . Ist nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrschein
lichkeit feststellbar, ob Aufwendungen überhaupt betrieblich (beruflich) veran
laßt sind, geht diese Unaufgeklärtheit und Unaufklärbarkeit des Vorliegens von 
Betriebsausgaben (Werbungskosten) dem Grunde nach nach den Regeln über die 
objektive Beweislast223 zu Lasten des Steuerpflichtigen: Die Aufwendungen kön
nen und dürfen nicht - als Betriebsausgaben (Werbungskosten)- abgezogen wer
den224, ohne daß§ 12 Nr. 1 Satz 2 EStG bemüht werden muß. Denn die Nichtab
zugsfähigkeit besagt nicht, daß es sich um private Aufwendungen handelt225 , son
dern nur, daß eine betriebliche Veranlassung der Aufwendungen nicht zur Über
zeugung der Finanzbehörde feststeht226 . Eine Schätzung dem Grunde nach, d. h. 
eine schätzungsweise Feststellung, daß überhaupt Betriebsausgaben (Werbungs
kosten) angefallen sind, ist hier wie allgemein nicht möglich227 . 
bb) Steht fest, daß Aufwendungen betrieblich (beruflich) mitveranlaßt sind 
(Mischausgaben) und daß eine Aufteilung in einen nur betrieblich_un~ einen n~r 
privat veranlaßten Teil objektiv möglich ist, weil sachgerechte obJekt1ve Aufte1-
lungskriterien zur Verfügung stehen, sind Betriebsausgaben (Werbungskosten) 
dem Grunde nach entstanden. Die Höhe des Betriebsausgabenanteils (Wer
bungskostenanteils) ist durch die Finanzbehörden festzustellen. Diese ~eststel
lungspflicht ist ein integraler Bestandteil der finanzbehördliche_n Verpflichtung 
zur wahrheitsgemäßen Sachverhaltsaufklärung(§ 8 8 AO ). Daß die Feststellungen 

220 Vgl. auch Görlich, DB 1979, 711 (714) sowie zuletzt Balke, FR 1979, 319 (322). 
221 Herrmann-Heuer, aaO, § 12 EStG Anm. 3 c (4); Littmann, DStR 1971, 179 (181); 

Mattern, BB 1971, 715 (717). 
222 §§ 85, 88 AO, vgl. Söhn, Hübschmann-Hepp-Spitaler, Kommentar zur Abgaben

ordnung und Finanzgerichtsordnung, 7. Auflage, 1951/77, § 88 AO Anm. 28, 70. 
223 Söhn, aaO, § 88 AO Anm. 134 ffm. w. N. sowie zuletztBFH v. 20. 1. 78 IVR 193/74, 

BStBl. II 1978, 338 und BFH v. 9. 11. 78 VI R 195/77, BStBl. II 1979, 149. 
224 Ebenso FG Schlesw.-Holst. v. 28. 11. 74 III 106-107/73, EFG 1975, 105 (106 f); FG 

Münster v. 23. 8. 78 VII 2063/76 E, EFG 1979, 119 (120). 
225 Ungenau BFH v. 29. 4. 77 VI R 208/75, BStBl. II 1977, 716 (717); BFH v. 9. 11. 78 VI 

R 195/77, BStBl. II 1979, 149. 
226 A. A.: Plückebaum, StBp 1963, Sonderbeilage zu Heft 3, S. 3. 
227 Vgl.Söhn, aaO, § 88AOAnm. 80 ffm. w. N. sowieneuerdingsBFHv.19. 10. 78VR 

39/75, BStBl. II 1979, 345. 
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schwierig sind, stellt die finanzbehördliche Aufklärungspflicht nicht in Frag~. Die 
Finanzbehörden müssen alle zugänglichen, nicht mit einem übermäßigen oder un
zumutbaren Arbeitsaufwand verbundenen Aufklärungsmittel einsetzen228

, nicht 
zuletzt und gerade in schwierigen Fällen. Daß die Finanzbehörden ihre Aufklä
rungspflicht ohne Rücksicht auf den Schwierigkeitsgrad der erforderlichen Er
mittlungen erfüllen müssen, ist zwingendes Recht229

. Sind der Betriebsausgaben
anteil (Werbungskostenanteil) und der privat veranlaßte Anteil gemischter Auf
wendungen nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Höhe nach 
feststellbar, geht dies nach den Regeln über die objektive Beweislast zu Lasten des 
Steuerpflichtigen. Denn die Folgen der Beweislosigkeit einer den Steuerpflichti
gen entlastenden (steueraufhebenden oder steuermindernden) Tatsache trägt der 
Steuerpflichtige230

. 

cc) Sofern die Finanzbehörde die Höhe des Betriebsausgabenanteils (Werbungs
kostenanteils) bei dem Grunde nach aufteilbaren Mischausgaben nicht ermitteln 
oder berechnen kann, führt dies aber nicht zur Nichtberücksichtigung des dem 
Grunde nach feststehenden Betriebsausgabenanteils (Werbungskostenanteil), 
sondern zur Schätzung der Höhe dieser Ausgaben231

• Diese Schätzung ist gerade 
vorgesehen, falls die Finanzbehörden die Besteuerungsgrundlagen nicht ermitteln 
oder berechnen können, und sie ist zwingend (,,hat", vgl. § 162 Abs. 1 AO). An
ders ausgedrückt: Der Steuerpflichtige hat einen Anspruch darauf, daß betrieblich 
(beruflich) veranlaßte Aufwendungen in der mit der erforderlichen Sicherheit fest
stellbaren oder in der mit der nötigen Wahrscheinlichkeit schätzbaren Höhe im 
Rahmen der Einkünfteermittlung berücksichtigt werden. Schätzen ist das Anset
zen von Besteuerungsgrundlagen nach Wahrscheinlichkeitsschlüssen232

; unter 
Berücksichtigung aller Umstände sind die Beträge anzusetzen, die die größte 
Wahrscheinljchkeit der Richtigkeit für sich haben233

• Ziel einer Schätzung ist es, 
diejenigen Werte zu ermitteln oder ihnen möglichst nahe zu kommen, die sich er
geben würden, falls die Besteuerungsgrundlagen auf Grund einwandfreier Unter
lagen ermittelt werden könnten234

• Jeder tatsächliche Anhaltspunkt ist für eine 
Schätzung mit größtmöglicher Richtigkeitswahrscheinlichkeit verwendbar235

. 

228 Vgl. Söhn, aaO, § 88 AO Anm. 45 ff. 
229 Herrmann-Heuer, aaO, § 12 EStG Anm. 3 c (3); Littmann, DStR 1971, 179 (181); 

Mattem, BB 1971, 715 (718) sowie bereits Vangerow, StuW 1961, 481 (483, 485). 
230 Vgl. zuletzt BFH v. 9. 11. 78 VI R 195/77, BStBI. II 1979, 149. 
231 BFH v. 9. 11. 78, aaO; FG Schlesw.-Holst. v. 12. 6. 79 III 32/73, EFG 1979, 488 

(490). 
232 Vgl. bereits RFH v. 17. 9. 25 VI B 158/25, StuW 1925 Nr. 610. 
233 BFH v. 9. 11. 78, aaO, m. w. N. 
234 V. Wallis, Hübschmann-Hepp-Spitaler, aaO, § 162 AO, Anm. 3. 
235 So liefern z. B. eine abwechselnde betriebliche (berufliche) und private Nutzung oder 

ein Nacheinander der betrieblichen (beruflichen) und privaten Nutzung von Wirt-
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Schätzung setzt nicht voraus, daß der Steuerpflichtige tatsächliche (objektive) An
haltspunkte für einen zutreffenden Aufteilungsmaßstab beibringt. Die Schät
zungsvorschriften nehmen vielmehr in Kauf, daß tatsächliche Anhaltspunkte feh
len und das Schätzen „nur noch in bloßer Mutmaßung, in griffweisem Bestimmen 
oder Greifen" (Tipke-Kruse) besteht. Es liegt im Wesen einer Schätzung, daß die 
auf diese Weise ermittelten Größen die tatsächlich erzielten Ergebnisse nur bis zu 
einem mehr oder weniger großen Genauigkeitsgrad erreichen können236

• In con
creto: Falls ein „zuverlässiger, leicht feststellbarer und nachprüfbarer Maßstab" 
für eine Aufteilung fehlt und eine Schätzung (deshalb) schwierig ist, darf nicht von 
vorneherein auf eine Schätzung verzichtet werden237

• Solange eine Schätzung an 
Hand irgendwelcher Umstände möglich ist, muß geschätzt werden238

• Ein griff
weises Schätzen ist nicht a priori verboten239

, ein sehr niedriger Ansatz des Be
triebsausgabenanteils (Werbungskostenanteil) immer richtiger (,, wahrscheinli
cher") als eine Nichtberücksichtigung von dem Grunde nach nachweislich ent
standenen Betriebsausgaben (Werbungskosten). Das vom Großen Senat des BFH 
behauptete Aufteilungsverbot unterläuft tatsächlich und bewußt, aber in unzuläs
siger Weise die Geltung der Schätzungsvorschriften, wenn feststeht, daß Betriebs
ausgaben (Werbungskosten) dem Grunde nach entstanden sind. 

5. Neue Tendenzen in der Rechtssprechung des BFH? 

Die insgesamt harsche Kritik an der Auslegung des § 12 Nr. 1 EStG durch den 
Großen Senat des BFH im Beschluß v. 19. 10. 70 GrS 2/70240 sollte die zwischen
zeitliche Entwicklung in der Rechtsprechung der Einzelsenate des BFH nicht 
ignorieren. Während der Große Senat von dem behaupteten Aufteilungsverbot 

schaftsgütern einen objektiven Aufteilungsmaßstab (vgl. auch Offerhaus, BB 1979, 667 
[669]), während umgekehrt die gleichzeitige betriebliche (berufliche) und private Nut
zung eines Wirtschaftsgutes oder eine sonstige betriebliche (berufliche) und private 
Veranlassung von Aufwendungen , , uno actu" vielfach die objektive Unteilbarkeit indi
ziert, ohne daß indessen Ausnahmen ausgeschlossen sind (z.B.: beruflicher Verpfle
gungsmehraufwand, vgl. ferner den sog. Waschmaschinenfall [BFH v. 13. 4. 61 IV 
54/60 U, BStBI. III 1961, 308; BFH v. 13. 3. 64 IV 158/616, BStBI. III 1964, 455]). 

236 Osterr. VGH v. 6. 6. 78, 1951, 1952, 2238, 2239/77, Beilage zur OStZ 1979, 11. 
237 So jetzt auch BFH v. 9. 1. 78, aaO. Vgl. aber demgegenüber BFH v. 27. 11. 78 GrS 

8/77, BStBI. II 1979, 213 (216,218); BFH v. 29. 3. 79 IV R 137/77, FR 1979, 464 (466); 
BFH v. 29. 3. 79 IV R 103/75, BStBI. II 1979, 512 f. 

238 Vgl. auch Wenzig, StBp. 1979, 4(6)sowiezuletzt Tipke, StuW 1979, 193 (204)undFG 
Schlesw.-Holst. v. 12. 6. 79 III 32/73, EFG 1979, 488 (490). 

239 A. A.: Schlesw.-Holst. v. 18. 8. 76 I 71/75, EFG 1977, 11 und zuletztBFH v. 29. 3. 79 
IVR 137/77, FR 1979, 464 (466); BFH v. 29. 3. 79 IVR 103/75, BStBI. II 1979, 512 f. 

240 BStBI. II 1971, 17. 
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nur dann eine allgemeine Ausnahme für gerechtfertigt hält, , , wenn die private Be
nutzung von ganz untergeordneter Bedeutung ist", und eine Aufteilung selbst in 
den Fällen, in denen ein zuverlässiger, leicht feststellbarer und nachprüfbarer Auf
teilungsmaßstab vorliegt, mit dem grundsätzlichen Aufteilungsverbot „nur 
schwer vereinbar", , , bedenklich" und „nicht folgerichtig" sein soll, behauptet der 
6. Senat des BFH im Urteil vom 19. 12. 77 VI R 198/76241

, der Große Senat habe 
für diesen, letzten Fall eine „allgemeine Ausnahme" machen wollen242

, und der 4. 
Senat des BFH hat in einem - mit 2-jähriger Verspätung und im BStBl. aus welchen 
Gründen auch immer gar nicht veröffentlichten - Urteil vom 11. 11. 77 IV R 
3/73243 die vom Großen Senat postulierten Grundsätze zwar nicht in Frage ge
stellt, es heißt aber: ,,Das Aufteilungs- und Abzugsverbot des § 12 Nr. 1 Satz 2 
kann jedoch nach dem aus dem Art. 3 Abs. 1 GG abzuleitenden Grundsatz der 
Steuergerechtigkeit dann nicht gelten, wenn es zu einer offensichtlich unzutref
fenden Besteuerung führt. Das würde gegen das Gebot der materiellen Gerechtig
keit und damit gegen ein höherrangiges Rechtsprinzip verstoßen." Diese Feststel
lungen sollten der Anfang vom Ende des vom Großen Senat postulierten Auftei
lungsverbot für objektiv aufteilbare Mischausgaben sein, und sprechen für folgen
des vorläufiges Fazit: 

(1) Eine Nichtberücksichtigung des Teils von Mischausgaben, der betrieblich (be
ruflich) veranlaßt ist, und der sich von dem privat veranlaßten Teil der Gesamt
aufwendungen trennen läßt, führt zu einer „offensichtlich unzutreffenden Be
steuerung". 

(2) Aufteilbare Aufwendungen sind aufzuteilen. Das gilt auch; wenn der Be
triebsausgabenanteil nur geringfügig ist. Die Höhe des Betriebsausgabenanteils 
(Werbungskostenanteils) ist erforderlichenfalls zu schätzen244

. 

(3) Nur eine Beschränkung des Abzugsverbots auf privat veranlaßte Aufwendun
gen und - allenfalls - auf untrennbare Mischausgaben kann übergreifenden Be
steuerungsgrundsätzen und einer zweckkonformen Auslegung des § 12 Nr. 1 
EStG gerecht werden. 

241 BStBI. II 1978, 287 (288). Vgl. jetzt aber auch BFH v. 27. 11. 78 GrS 8/77, BStBI. II 
1979, 213 (216, 218). 

242 Vgl. ferner (aus der jüngeren Rechtssprechung): BFH v. 4. 8. 77IV R 157/74, BStBI. II 
1978, 93 (94); BFH v. 11. 1. 77IV R 3/73, BB 1978, 1293; BFH v. 10. 3. 78 VIR 111/76 
BStBI. II 1978, 459 (460); BFH v. 23. 6. 78 VI R 133/76, BStBI. II 1979, 457, (458); 
BFH v. 9. 11. 78 VI R 195/77, BStBI. II 1979, 149. 

243 BB 1978, 1293. 
244 So insbesondere die Rechtssprechung des 6. Senats des BFH in seinen „Telefon-Ent

scheidungen" (BFH v. 19. 12. 77VI R 198/76, BStBI. II 1978, 287undBFH v. 9. 11. 78 
VI R 195/77, BStBI. II 1979, 149). 
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Allerdings: Der Beschluß des Großen Senats v. 27. 11. 78 GrS 8/77245 ist durch 
die unreflektierte Übernahme des Beschlusses des Großen Senats v. 19. 10. 70 GrS 
2/70246 tendenziell eher ein Rückschritt. 

F. Zur Entwicklung einer einkommensteuerrechtlichen Veranlassungstheorie 
(Kausalitätslehre) 

I. Äquivalenztheorie und Abzugsverbot 

Die Feststellung, daß untrennbar betrieblich (beruflich) und privat veranlaßte 
Aufwendungen die begrifflichen Voraussetzungen von Betriebsausgaben (Wer
bungskosten) nicht voll erfüllen (können), und das in§ 12 Nr. 1 EStG wiederholte 
Abzugsverbot für diese Aufwendungen zwar (einerseits) sachlich gerechtfertigt 
ist, aber (andererseits) Friktionen mit den Grundsätzen steuerlicher Gerechtig
keit, steuerlicher Gleichbehandlung und der Besteuerung nach der objektiven Lei
stungsfähigkeit einschließt, weil eine betriebliche (berufliche) Mitveranlassüng 
von Aufwendungen bei der Einkünfteermittlung „ unter den Tisch fällt", wirft die 
Frage auf, ob die Äquivalenztheorie tatsächlich die steuerrechtlichen Kausalitäts
bzw. Veranlassungsprobleme sachgerecht lösen kann. Denn das Abzugsverbot für 
untrennbar betrieblich (beruflich) und privat veranlaßte Aufwendungen ist nach 
der im Schrifttum überwiegend vertretenen Äquivalenztheorie zwangsläufig. Die 
Äquivalenztheorie duldet keine Ausnahme. Ist veranlassen in § 4 Abs. 4 EStG 
immer und nur ein verursachen i. S. der Äquivalenztheorie, indiziert jede private 
Mitverursachung(= Mitveranlassung) von Aufwendungen bei Unteilbarkeit die
ser Aufwendungen zu Lasten des Steuerpflichtigen ein Abzugsverbot. Der Äqui
valenztheorie ist die Gleichwertigkeit aller Teilursachen des Erfolges begriffsim
manent. Wer dies leugnen wollte24 7

, spricht sich tatsächlich für eine besondere 
steuerrechtliche Ka usalitätstheorie aus248

. 

245 BStBI. II 1979, 213. 
246 BStBI. II 1971, 17. 
247 So Tiedtke, FR 1978, 493 (498). 
248 Wenn Tiedke (aaO) für die „reine Bedingungslehre" eintritt, wonach jede Bedingung 

Ursache ist, die nicht hinweggedacht ";'erden kann, ohne daß der Erfolg entfiele, ist 
seine Schlußfolgerung, daß jeder Unfall betrieblich oder beruflich veranlaßt sei, falls die 
Fahrt, auf der der Unfall eingetreten ist, ihrerseits durch den Betrieb oder Beruf des 
Steuerpflichtigen veranlaßt war, und daß es „deshalb" keine Rolle spiele, ob der Unfall 
auch durch private Vorgänge herbeigeführt worden sei, ein Widerspruch in sich und mit 
der reinen Bedingungslehre unvereinbar. Denn Tiedtke ignoriert eine private Mitverur
sachung der Unfallkosten. Daß Unfallkosten, die betrieblich oder beruflich verursacht 
sind, Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten sein sollen, selbst wenn sie „in nicht un
bedeutendem Ausmaß" privat mitverursacht sind (so Tiedtke, aaO, S. 499), steht über-
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II. Modifizierung der Äquivalenztheorie durch die Steuerrechtsprechung 

Daß die Äquivalenztheorie die Basis einer steuerrechtlic?en Veranlas~~ngstheorie 
(Kausalitätstheorie) sein kann, und daß „durch den Betneb veranlaßt (§ 4 Abs. 4 
EStG) jedenfalls positiv eine tatsächliche betriebliche Verursachung von Aufwen
dungen i. S. der Äquivalenztheorie voraussetzt, ist zweifelsfrei249 . Fraglich ist 
aber, ob die Äquivalenztheorie mehr als die positive Feststellung einer tatsächli
chen betrieblichen Veranlassung leisten, und ob sie insbesondere die Fälle un
trennbarer Mischausgaben sachgerecht lösen kann. Zur Illustration_ dieser Frage 
zunächst vier Beispiele aus der höchstrichterlichen Rechtsprechung: 

J. Beispiel: Werden Wirtschaftsgüter betrieblich (beruflich) und privat genutzt, 
soll nach Ansicht des BFH „eine ganz untergeordnete, gelegentliche private Mit
benutzung"250 bzw. ,,ein unbedeutendes und nicht ins Gewichtfallendes Mithin
einspielen der Lebensführung"251 oder eine „ganz in den Hindergrund tretende 
Förderung der Lebensführung"252 unberücksichtigt bleiben. Die Aufwendungen 
werden - trotz privater Mitveranlassung- in vollem Umfang als Betriebsausgaben 
(Werbungskosten) zum Abzug zugelassen. 

2. Beispiel: Reisekosten werden in vollem Umfang als Betriebsausgaben (Wer
bungskosten) anerkannt, wenn die Reise nach ihrem Gesamtbild „ausschließlich 
oder zumindest weitaus überwiegend betrieblich (beruflich) veranlaßt", d. h. falls 
die Verfolgung privater Interessen (z.B. Erholung, Bildung und Erweiterung des 
allgemeinen Gesichtskreises u.ä.) nach dem Anlaß der Reise, dem vorgesehenen 
Programm und der tatsächlichen Durchführung nachweislich „nahezu ausge
schlossen" ist253 . 

dies in einem offensichtlichen Widerspruch zum Zweck der §§ 4 Abs. 4, 9 Abs. 1, 12 
Nr. 1 EStG und zum übergreifenden Grundsatz der Besteuerung nach der objektiven 
Leistungsfähigkeit. Durch den Steuerpflichtigen privat mitveranlaßte Aufwendungen 
fallen keineswegs nur in das Stadium der Einkünfteerzielung. 

249 Daß die· ,,conditio sine qua non-Formel" (Ursache ist jede Bedingung, die zum Erfolg 
beigetragen hat und zwar so, daß dieser Erfolg ohne diese Bedingung nicht eingetreten 
wäre) versagt, wenn ein Ereignis durch zwei Vorgänge gleichermaßen herbeigeführt 
wird, stellt dies nicht in Frage, weil die Formel eine bloße „Faustregel" ist, die die 
Äquivalenztheorie nur für die Masse der Fälle zureichend umschreibt (vgl. FN 51)! 
A. A. aber Ruppe unten S. 129 ff. 

250 BFH v. 13. 3. 64 IV 158/61 S, BStBI. III 1964, 455; BFH v. 19. 10. GrS 2/70, BStBl. II 
1971, 17 (19); BFH v. 29. 1. 71 VIR6/68, BStBI. II 1971, 459 (461);BFH v. 29. 4. 77VI 
R 208/75, BStBI. II 1977, 716 (717). 

251 BFH v. 19. 10 70 GrS 2/70, BStBI. II 1971, 17 (20); BFH v. 10. 3. 78 VI R 111/76, 
BStBI. II 1978, 459 (460). Vgl. ferner FG München v. 19. 9. 75 II 1829/74 E, EFG 1976, 
178 sowie bereits Vogt, StuW 1957, 565 (567). 

252 BFH v. 19. 10. 70 aaO; BFH v. 10. 3. 78, aaO. 
253 Vgl. z.B.: BFH v. 18. 2. 65 IV 36/64 U, BStBI. III 1965, 279 (281); BFH v. 22. 7. 65 IV 
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3. Beispiel: Aufwendungen zur Beseitigung von Schäden an einem auf einer Be
triebsfahrt (Berufsfahrt) beschädigten PKW sind nach Ansicht des Großen Senats 
des BFH254 keine Betriebsausgaben (Werbungskosten), wenn „der Unfall (jeden
falls auch) in nicht nur unbedeutendem Maße auf einer privaten, der Lebensfüh
rung des Steuerpflichtigen zuzurechnenden Veranlassung beruht"255 . 

4. Beispiel: Der 4. Senat des BFH hat in einem Urteil vom 1. 6. 78 IV R 36/73256 

die einem Testamentsvollstreckedür die Verwaltung eines zum Nachlaß gehören
den Handelsgeschäft gezahlte Vergütung als Betriebsausgaben qualifiziert, weil 
die im Erbfall und in der Einsetzung eines Testamentvollstreckers liegende private 
Mitverursachung der Aufwendungen „in den Hintergrund trete". 
Unter Kausalitätsaspekten (Veranlassungszusammenhang) hat diese Judikatur ei
nen gemeinsamen Nenner: Der BFH läßt eine private Mitveranlassung von Auf
wendungen wegen ihrer„ untergeordneten Bedeutung" unberücksichtigt, d. h. er 
nimmt eine Auswahl der Anlässe (= Ursachenauswahl) vor, indem er einer ;,un
bedeutenden privaten Mitveranlassung" (= Mitverursachung) von Aufwendun
gen die Qualifikation eines steuerrechtlichen relevanten Anlasses ( = Ursache) ab
spricht257, so daß die Aufwendungen nur noch betrieblich (beruflich) veranlaßt 
(= verursacht) und in vollem Umfang Betriebsausgaben (Werbungskosten) sind. 
Allgemeiner ausgedrückt: Der BFH praktiziert einen Grundsatz der Nichtbe
rücksichtigung oder Verdrängung einer unwesentlichen Mitveranlassung (= Mit
verursachung)258. Das ist aber- wie jede Selektion unter den tatsächlichen U rsa
chen i. S. des philosophisch-logisch-naturwissenschaftlichen Kausalitätsbegriffs
eine Einschränkung der Äquivalenztheorie, eine besondere Kausalitätstheorie. Sie 
besagt - ihre Richtigkeit und Zulässigkeit zunächst einmal unterstellt-, daß nicht 

269/64 U, BStBI. III 1965, 644 (645); BFH v. 5. 12. 68 IV R 46/67, BStBI. II 1979, 235; 
BFH v. 22. 5. 74 IR 212/72, BStBI. II 1975, 70 (71); BFH v. 28. 10. 76 IV R 35/76, 
BStBI. II 1977, 238 (239); BFH v. 4. 8. 77 IV R30/76, BStBI. II 1977, 829 (830); BFH v. 
15. 7. 76 IV R 90/73, BStBI. II 1977, 54 (56); BFH v. 27. 11. 78 GrS 8/77, BStBI. II 
1979, 213 (216 ff). Vgl. ferner FG. Düss. v. 20. 1. 77 X 109/73 E, EFG 1978, 159 (160) 
und FG Bad.-Württ. v. 15. 12. 77 III 146/76, EFG 1978, 161. 

254 BFH v. 28. 11. 77 GrS 2-3/77, BStBI. II 1978, 105 (108). 
255 Vgl. ferner FG Nürnberg, v. 16. 4. 71 III 268/68, DStZ (E) 1972, 128. 
256 BStBI. II 1978, 499. 
257 So auch Tipke, StuW 1979, 193 (201). Vgl. im übrigen bereits Strutz, Das Einkommen

steuergesetz vom 10. 8. 1925, aaO, § 18 Anm. 20 mit Nachweisen aus der Rechtspre
chung des Preuß. OVG: überwiegt ... die Benutzung für den einen Zweck derartig 
über denjenigen für den anderen Zweck, daß die Verwendung für den letzteren im Ver
gleich zu demjenigen für den ersteren nur unerheblich erscheint, dann wäre es verkehrt, 
auf die unerhebliche Mitbenutzung steuerlich Gewicht zu legen. Vgl. ferner RFH v. 
12. 8. 27 VIA 394/27, RStBI. 1927, 212. 

258 Vgl. ferner BVerfG v. 11. 10. 771 BvR 343/73, 83/74, 183/75, BVerfGE 47, 1 ff sowie 
zuletzt Kröger, DStR 1979, 400 (401). 
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jede Ursache im philosophisch-logisch-naturwissenschaftlichen Sinne auch eine 
steuerrechtlich relevante Veranlassung(= Verursachung) ist; sie bedeutet nicht, 
daß für das Vorliegen von Betriebsausgaben (Werbungskosten) eine „überwie
gende betriebliche (berufliche) Veranlassung" reichen würde259, daß Betriebsaus
gaben (Werbungskosten) nur „in erster Linie" betrieblich (beruflich) veranlaßt 
sein müssen260, daß entscheidend ist, ob Aufwendungen mehr im betrieblichen 
(beruflichen) oder im privaten Interesse entstehen261 oder daß es genügt, wenn 
Aufwendungen „u. a." auch betrieblich (beruflich) veranlaßt sind262. Im Gegen
teil: Für das Vorliegen von Betriebsausgaben (Werbungskosten) ist eine „über
wiegende betriebliche (berufliche) Veranlassung" einerseits nicht immer erforder
lich, weil z.B. (irgend)eine betriebliche (berufliche) Veranlassung reicht, solange 
eine private Mitveranlassung fehlt, selbst wenn eine mitursächliche Einwirkung 
durch höhere Gewalt oder einen Dritten (,,sonstige außerbetriebliche Ursa
chen")263 überwiegen sollte, und andererseits nicht ausreichend, weil jede steuer
rechtlich relevante private Mitveranlassung eine Zuordnung von - unteilbaren -
Aufwendungen zu den Betriebsausgaben (Werbungskosten) ausschließt. Auf
wendungen sind nur dann Betriebsausgaben (Werbungskosten), wenn sie tatsäch
lich betrieblich veranlaßt und nicht untrennbar durch den Steuerpflichtigen privat 
mitveranlaßt sind. Soll eine tatsächliche private Mitveranlassung unberücksichtigt 
bleiben, muß ihre steuerliche Rechtserheblichkeit verneint werden können, so daß 
lediglich betriebliche und u. U. sonstige außerbetriebliche Faktoren die für die 
Entstehung der Aufwendungen rechtserheblichen Anlässe (= Ursachen) sind 
(Veranlassung [ = Verursachung] im Rechtssinne). 

Die Rechtssprechung praktiziert die Nichtberücksichtigung einer „geringfügigen 
privaten Mitveranlassung"; eine Begründung fehlt indessen. Für sonstige Lö
sungsvorschläge, insbesondere für die verbreitete Annahme, daß eine überwie-

259 A. A.: (mit unterschiedlichen Begründungen) Becker, Grundlagen der Einkommen
steuer, 1940, S. 28; Geargi, StuW 1975, 17, (18); Herrmann-Heuer, aaO, § 4 EStG 
Anm. 62, Stichwort „Spenden"; Judeich, Wpg 1962, 532 (534); Kröger, DStR 1979, 
400 (401); Oswald, Die Versicherungspraxis 1975, 81 (82); Stuhrmann, FR 1973, 492; 
Stall, aaO, S. 22. Vgl. ferner RFH v. 20. 3. 30, VIA 147/30, RFHE 27, 82 (83). 

260 A. A.: RFH v. 24. 1. 23 III A 587/22, StuW 1922 Nr. 544; RFH v. 28. 9. 37und 31. 5. 
38 I A 186, 187/37, RStBI. 1938, 1044 (1045). Vgl. aber auch (mißverständlich) BFH v. 
5. 7. 57 VI 39/56 U, BStBI. III 1957, 328 (329); BFH v. 19. 10. 70, GrS 2/70, BStBI. II 
1971, 17 (19); BFH v. 29. 4. 77 VI R 208/75, BStBI. II 1977, 716 (717). Vgl.ferner Stall, 
aaO, S. 22 sowie Daralt-Ruppe, aaO, S. 114 (es müsse sich um Aufwendungen han
deln, bei denen die betriebliche [berufliche] Veranlassung „eindeutig im Vordergrund" 
stehe und „denen daher der Charakter von Betriebsausgaben oder Werbungskosten" 
zukomme). 

261 A. A.: Wetter, aaO, S. 28. 
262 A. A.: Herrmann-Heuer, aaO, § 4 EStG Anm. 46 g (1). 
263 Vgl. oben S. 32 f. 
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gende betriebliche Veranlassung ausreiche264, gilt nichts anderes: Sie sind bloße 
Behauptungen, die zu praktikablen Ergebnissen führen mögen, aber ohne Be~ 
gründung, d. h. ohne eine mit übergreifenden Besteuerungsgrundsätzen (Besteue
rung nach der objektiven Leistungsfähigkeit, steuerliche Gerechtigkeit, steuerli
che Gleichbehandlung) in Einklang stehende steuerrechtliche Rechtfertigung 
inakzeptabel bleiben müssen, weil sie nicht erklären, warum eine private Mitver
anlassung ignoriert werden darf 

III. Die Theorie von der Nichtberücksichtigung einer unwesentlichen priva
ten Mitveranlassung (Veranlassungstheorie - Kausalitätstheorie) 

Damit stellen sich zunächst zwei Fragen: 

(1) Ist eine Unterscheidung von wesentlichen und unwesentlichen Anlässen 
(= Ursachen) möglich und praktikabel? 

und 

(2) Ist eine solche Unterscheidung in§ 4 Abs. 4 EStG (§ 9 Abs. 1 EStG) notwen
dig und gerechtfertigt? 

1. Die Unterscheidung von wesentlichen und unwesentlichen Ursachen in au-
ßersteuerrechtlichen Rechtsgebieten 

Die erste Frage ist oft gestellt und unterschiedlich beantwortet worden. Ursachen 
im philosophisch-logisch-naturwissenschaftlichen Sinne sind gleichwertig. Jede 
Aufteilung in wesentliche, weniger wesentliche oder unwesentliche Ursachen ist 
nach diesem Ursachenbegriff begriffsunmöglich265 . Sie widerstreitet dem philo
sophisch-logisch-naturwissenschaftlichen Kausalitätsbegriff, weil es im Wesen 
dieses Kausalitätsbegriffs liegt, daß es nur ein „Entweder- Oder" geben kann: Ir
gendein Umstand ist für einen Erfolg kausal oder nicht266 . 

Dieser Kausalitätsbegriff ist für den Gesetzgeber nicht verfügbar, aber: nicht jede 1 
Ursache im philosophisch-logisch-naturwissenschaftlichen Sinne muß rechtser- 1 

heblich sein. Der Rechtsordnung ist es nicht verwehrt, Ursachen rechtlich zu ge
wichten urtd alle sog. juristischen Kausalitätstheorien nehmen eine Selektion unter 
den Ursachen im philosophisch-logisch-naturwissenschaftlichen Sinne vor, erklä
ren einzelne Ursachen für rechtlich bedeutsam, andere für rechtlich irrelevant267 . 

264 Vgl. die Nachweise in FN 259. 
265 Lange, BB 1971, 405 (407). 
266 Watermann, aaO, S. 98. 
267 Daß eine solche Gewichtung von Ursachen unmöglich sei (so Lange, DB 1978, 1854 

[1857]), ist unzutreffend und widerspricht der Rechtswirklichkeit. 
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Daß es sich hier nicht eigentlich um eine Frage der Ursächlichkeit handelt, sondern 
um Zurechnungs- und Zuordnungsprobleme, die eine wertende Betrachtungs
weise vorausssetzen, und daß der Ausdruck Kausalitätstheorie strenggenommen 
ungenau und mißverständlich ist, steht außer Frage, spricht indessen nicht gegen 
sog. juristische Kausalitätstheorien. 

Eine juristische Kausalitätstheorie, die wesentliche und unwesentliche Ursachen 
im Rechtssinne unterscheidet, ist im bürgerlich-rechtlichen Schadensersatzrecht 
schon frühzeitig als unbrauchbar verworfen worden268

, im gesetzlichen Unfall
versicherungsrecht, im Kriegsopferversorgungsrecht und im Recht der beamten
rechtlichen Unfallfürsorge wird eine Kausalitätstheorie von der wesentlichen Be
dingung seit Jahrzehnten praktiziert269

. Sie besagt (kurz gefaßt): Ursache im 
Rechtssinn ist nur die Ursache im philosophisch-logisch-naturwissenschaftlichen 
Sinne, die im jeweiligen Einzelfall wegen ihrer besonderen Beziehung zum kon
kreten Erfolg bei natürlicher Betrachtung zu dessen Eintritt wesentlich mitgewirkt 
hat. Haben mehrere Bedingungen in annähernd gleichem Maße auf den Erfolg 
hingewirkt, so ist jede von ihnen (Mit)Ursache im Rechtssinn. Hat eine der als Ur
sachen in Betracht gezogenen Umstände in überragender Weise zum Erfolg beige
tragen, so ist sie als alleinige Ursache im Rechtssinne zu bewerten. Alle übrigen 
Ursachen (im philosophisch-logisch-naturwissenschaftlichen Sinne) scheiden als 
Ursachen im Rechtssinne aus270

. 

Daß diese Kausalitätstheorie rechtlich möglich und zulässig sowie tatsächlich 
brauchbar ist, kann für die Rechtsgebiete der gesetzlichen Unfallversicherung, der 
Kriegsopferversorgung und der beamtenrechtlichen Unfallfürsorge nicht (mehr) 

268 Vgl. statt vieler Esser-Schmidt, aaü, S. 172 f. 
269 Die Behauptung Langes (DB 1978, 1984 [1857)), daß Versuche, den Ursachen eines Er

folges unterschiedliche Wirksamkeit zuzuerkennen, der „Geschichte angehören", ist 
insofern offenkundig falsch. 

270 Vgl. - grundlegend- BSozG v. 14. 7. 55 Az. 8 RV 177/54, BSozGE 1, 150 (156 f), fer
ner: BSozG v. 30. 10. 62 Az. 2 RU 205/61 BSozGE 18, 101 (103); BSozG v. 25. 1. 74 
Az. 10 RV 261/73, BSozGE 37, 80 (82 f)m. w. N.; Haueisen, JZ 1961, 9 ff; Wallerath, 
NJW 1971, 229; Watermann, aaO, S. 97 ff, 122 ff; Weishäupl, Die Kausalität in der 
Kriegsopferversorgung 1958, S. 67 ff, 188 ff; Tanzer, OStZ 1975, 50 (54), sowie (zum 
Dienstunfallrecht); BVerwGv. 20. 5. 58 VI C 360/56, BVerwGE 7, 48 (49 f) und OVG 
Münsterv. 16. 9. 75 VIA 957/73, ZBR 1976, 59 m. w. N. Die Theorie von der wesent
lichen Bedingung ist eine selbständige Ursachenlehre, insbesondere kein Minus oder 
Maius gegenüber der im Zivilrecht vorherrschenden Adäquanztheorie. Während die 
Adäquanztheorie die Bedingungslehre dahin einschränkt, daß nur die Ursache, die ge
nerell für den Erfolg typisch ist, rechtlich erheblich ist, engt die Theorie von der wesent
lichen Bedingung die Adäquanztheorie in der Weise ein, daß nur die Ursachen, die im 
Einzelfall von wesentlicher Bedeutung waren, als rechtlich wirksam angesehen wer
den. 
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zweifelhaft sein, fraglich ist (nur), ob in § 4 Abs. 4 EStG (§ 9 Abs. 1 EStG) eine 
U~te~scheid~.n~ von wesentli~hen und unwesentlichen Anlässen (= Ursachen) 
moghch, zulass1g (gerechtfertigt) und brauchbar ist271272 . 

2. Die Rechtfertigung juristischer Kausalitätstheorien 

Welches Ausleseprinzip eine sog. juristische Kausalitätstheorie für eine Selektion 
~er Kausalfaktoren verwendet, richtet sich nach dem Zweck (,,normative Funk
t~o~"), der mit dieser juristischen Kausalitätstheorie verfolgt werden soll. Jede ju
nst1sche Kausalitätstheorie ist eine juristische Zweckschöpfung, und das zur 
Zwe~kverwirklichung notwendige Ausleseprinzip erklärt und rechtfertigt die in
tendierte Auswahl der rec.htserheblichen Ursachen unter der Vielzahl der tatsäch
lichen Ursachen. Normzweck und Normsituation sind in den einzelnen Rechts
gebieten unterschiedlich. Dies verhindert sowohl die Ausbildung einer allgemein 
gü~t~~en Ka~s~litätstheorie wie auch eine schlichte Übernahme (irgend)einer Kau
~ahtatstheone m das Steuerrecht. Jedoch wäre möglich, daß eine inhaltliche und in 
ihrer normativen Zielsetzung enge Verwandtschaft des Steuerrechts mit einem 
sonstigen Rechtsgebiet die - unveränderte oder modifizierte - Übernahme einer 
außersteuerrechtlichen Kausalitätstheorie nahelegt. Insoweit scheidet die im Zivil
r~cht_ vorherrschende Adäquanztheorie aus, weil sie über die objektive Gewich
tigkeit von Ursachen nichts aussagt, während sich die insbesondere im U nfallver
sich_erungsrecht praktizierte Kausalitätstheorie von der wesentlichen Bedingung 
anbietet. Indes: Die Zielsetzung dieser Kausalitätstheorie, die versicherten Risi
ken durch eine Zuordnung der Schadensursachen in den Risikobereich des Versi
cherungsträgers oder des Versicherten zu begrenzen273 , ist im Steuerrecht ohne 
Parallele, mit der Konsequenz, daß eine Unterscheidung von wesentlichen und 
unwesentlichen Anlässen(= Ursachen) in§ 4Abs. 4EStG (§ 9 Abs. 1 EStG) steu
errechtlich gerechtfertigt werden muß, wenn sie zulässig sein soll274 • 

271 Vgl. insofern bereits BFH v. 16. 2. 70 VI R 254/68, BStBI. II 1970, 662 (663), ferner 
BFH v. 28. 11. 77 GrS 2-3/77, BStBI. II 1978, 105 (108), sowie Tipke, StRK-Anm. 
EStG § 4 R. 344; ders., StuW 1979, 193 (201); ders.; Steuerrecht 7. Auflage aaü 
S. 225 f. ' ' ' 

272 Lange's Einwand, es könne nicht darauf abgestellt werden, ob die „berufliche Veran
lassung zurücktritt oder ganz ungewichtig" erscheine, weil eine Gewichtung von U rsa
chen 1;1nden~bar sei: (B~ 1971, 405 [ 409)) ist keinesfalls stichhaltig. Lange unterstellt, 
daß d1? Gle1chw?rt1gke1t von Ursachen in philosophisch-logisch-naturwissenschaftli
~hen Smne ".ernemt werden solle, während tatsächlich eine Unterscheidung von recht
lich wesentlichen und rechtlich unwesentlichen Ursachen gemeint ist. 

273 Vgl. Pesch, NJW 1958, 1074 f; Wallerath, NJW 1971, 228 (229)· Watermann aaü 
S. 103 ff. ' ' ' 

274 Das ist bislang noch nicht geschehen! 
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3. Unterscheidung von wesentlicher und unwesentlicher Veranlassung im Be-
triebsausgabenbegriff? 

Tanzer hat die Zulässigkeit einer „positiven Auslese gegebener Ursachen" ver
neint, weil die nach Kriterien vorgenommen werde, die dem Steuerrecht fremd 
seien. Aus dem Betriebsausgabenbegriff lasse sich eine Beschränkung auf wesent
liche Ursachen nicht ableiten275

• Diese Aussage ist nicht falsch, sie deckt jedoch 
den Kern der Sache nicht auf. Die positive Feststellung, daß Aufwendungen tat
sächlich betrieblich veranlaßt sind, kann mit Hilfe der Äquivalenztheorie ent
schieden werden. Insoweit genügt zunächst jede betriebliche Veranlassung, eine 
adäquate oder wesentliche betriebliche Veranlassung ist nicht erforderlich. Das 
Vorliegen von Betriebsausgaben (Werbungskosten) setzt aber- nach eben diesem 
Grundsatz der Besteuerung nach der objektiven Leistungsfähigkeit - zusätzlich 
voraus, daß tatsächlich betrieblich veranlaßte Aufwendungen nicht zugleich und 
untrennbar durch den Steuerpflichtigen privat mitveranlaßt sind. Untrennbar be
trieblich und privat veranlaßte Aufwendungen können begrifflich keine Betriebs
ausgaben (Werbungskosten) sein, es sei denn, die private (Mit)Veranlassung ist 
keine Veranlassung im Rechtssinne, ist eine steuerrechtlich irrelevante Veranlas
sung. Anders gewendet: Durch die Unterscheidung von wesentlicher und unwe
sentlicher Veranlassung (= Ursachen) soll nicht der Betriebsausgabenbegriff 
(W erbungskostenbegriff) eingeschränkt werden, sondern es sollen - im Gegenteil 
-Aufwendungen, die bei einer Anwendung der Äquivalenztheorie die Vorausset
zungen des Betriebsausgabenbegriffs (Werbungskostenbegriffs) nicht voll erfül
len können, weil sie privat mitveranlaß t sind, als Betriebsausgaben (W erbungsko
sten) qualifiziert werden, in dem die private Mitveranlassung als eine rechtlich 
unwesentliche Veranlassung klassifiziert wird. Was die Verfechter der Äquiva
lenztheorie pauschal und undifferenziert gegen eine Unterscheidung von unwe
sentlichen und wesentlichen Ursachen vorbringen, richtet sich insoweit - sicher
lich unbeabsichtigt - gegen die Annahme von Betriebsausgaben (W erbungsko
sten) zu Lasten des Steuerpflichtigen. Denn nach der reinen Bedingungslehre 
(Äquivalenztheorie) schließt jede private Mitveranlassung (= Mitverursachung) 
das Vorliegen von Betriebsausgaben (Werbungskosten) begrifflich aus276

• 

275 OStZ 1975, 50 (54). Ähnlich (im Ergebnis) Tiedtke, FR 1978, 493 (498). 
276 Insbesondere ist nicht erst eine „überwiegende" private Mitverursachung schädlich (so 

im Ergebnis auch BFH v. 19. 10. 70 GrS 2/70, BStBl. II 1971, 17 [ 20]). A. A. - im An
satz wie in der Begründung- Tiedtke, FR 1978, 493 (498). 
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4. Steuerrechtliche Rechtfertigung einer besonderen Veranlassungstheorie 
( einkommensteuerrechtliche Kausalitätstheorie) 

Das Abzugsverbot für untrennbar betrieblich (beruflich) und privat veranlaßte 
Aufwendungen ist als Grundsatz sachlich gerechtfertigt, weil es die Prinzipien 
steuerlicher Gerechtigkeit, steuerlicher .Gleichbehandlung und der Besteuerung 
nach der objektiven Leistungsfähigkeit verwirklichen (helfen) soll. Durch dieses 
Abzugsverbot werden jedoch zugleich und zwangsläufig die Grundsätze steuerli
cher Gerechtigkeit, steuerlicher Gleichbehandlung und der Besteuerung nach der 
objektiven Leistungsfähigkeit durchbrochen, weil die Aufwendungen zwar durch 
den Steuerpflichtigen privat, aber auch betrieblich (beruflich) veranlaßt sind. Eine 
mit diesen übergreifenden Besteuerungsgrundsätzen vollharmonisierte, kolli
sionsfreie Lösung ist nicht möglich. Daraus folgt: Das Abzugsverbot für untrenn
bar betrieblich (beruflich) und privat veranlaßte Aufwendungen ist zulässig (ge
rechtfertigt), darf jedoch nicht weiter als unbedingt erforderlich gehen, um die 
übergreifenden Grundsätze steuerlicher Gerechtigkeit, steuerlicher Gleichbe
handlung und der Besteuerung nach der objektiven Leistungsfähigkeit möglichst 
rein zu verwirklichen (Übermaßverbot), und dieses (Verfassungs)Gebotfordert 
und rechtfertigt, mit Hilfe einer besonderen einkommensteuerrechtlichen Veran
lassungstheorie (Kausalitätstheorie) einer unwesentlichen privaten Mitveranlas
sung die Qualität einer Veranlassung ( = Verursachung) im Rechtssinne abzuspre
chen, um auf diese Weise das rigorose Abzugsverbot auf einen dem Zweck dieses 
Verbots angemessenen Umfang zu reduzieren, und die Verletzung übergreifender 
Besteuerungsgrundsätze zu minimieren. 

Mit wenigen Worten: Was die Steuerrechtssprechung kasuistisch und ohne ein
heitliche Linie praktiziert, ist eine besondere Veranlassungstheorie ( = Kausalitäts
theorie) von der Nichtberücksichtigung einer unwesentlichen privaten Mitveran
lassung (Mitverursachung)277

, die sich aus übergreifenden, in den §§ 4 Abs. 4, 9 
Abs. 1 EStG konkretisierten Besteuerungsgrundsätzen erklärt und rechtfertigt. 
Sind Aufwendungen untrennbar betrieblich (beruflich) und privat veranlaßt, darf 
eine nur unwesentliche private Mitveranlassung unberücksichtigt bleiben: Die 
Aufwendungen sind insgesamt Betriebsausgaben. Oder noch anders formuliert: 
Sollen untrennbar betrieblich (beruflich) und privat veranlaßte Aufwendungen 
Betriebsausgaben (Werbungskosten) sein, muß die betriebliche (berufliche) Ver
anlassung in so überragender Weise zur Entstehung der Aufwendungen beigetra
gen haben, daß sie im Vergleich zu der privaten Mitveranlassung als alleinige Ver
anlassung im Rechtssinne zu bewerten ist278

. D. h.: 

277 So im Ergebnis auch Tipke, StuW 1979, 193 (201), ders., Steuerrecht, 7. Auflage, aaO, 
S. 226. 

278 So - nur - im Ergebnis Herrmann-Heuer (aaO, § 4 EStG Anm. 46 g-i), denn der An
laß von Aufwendungen i. S. von „auslösendem Moment" muß der Anlai'I (Ursache) 
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(1) Die betriebliche Veranlassung muß beim Zusammentreffen mit privaten U rsa
chen nicht nur eine wesentliche Bedingung für die Entstehung von Aufwendun
gen sein, sondern die rechtlich allein wesentliche Erfolgsbedingung279

• 

(2) Sind nur betriebliche und „sonstige außerbetriebliche" Anlässe(= Ursachen), 
jedoch kein der Privatsphäre des Steuerpflichtigen zuzuordnender Faktor für die 
Entstehung von Aufwendungen ursächlich, genügt jede betriebliche Veranlas
sung; die betriebliche Veranlassung muß in diesen Fällen nicht wesentlich sein. 

Die insbesondere im gesetzlichen Unfallversicherungsrecht praktizierte Kausali
tätstheorie von der wesentlichen Bedingung ist deshalb nur in einer Variante und 
eingeschränkt in das Einkommensteuerrecht übertragbar: Die betriebliche Veran
lassung muß beim Zusammentreffen mit einer privaten Veranlassung jeweils der 
(nicht nur ein) wesentliche Anlaß sein. 

(3) Daraus folgt zugleich: Die Aquivalenztheorie ist zur Lösung der eigentlichen 
Problemfälle - das sind die untrennbaren Mischausgaben - untauglich! 

5. Zur Qualifikation einer privaten Mitveranlassung als „unwesentlich" 

Die Kardinalfrage lautet folglich: Wann ist eine private Mitveranlassung von Auf
wendungen unwesentlich? Die Rechtssprechung arbeitet in sog. Nutzungsfällen, 
d. h. in Fällen, in denen Aufwendungen für betrieblich (beruflich) und privat ge
nutzte Wirtschaftsgüter entstanden sind, mit einer quantifizierenden Betrach
tungsweise. Ist die private Mitbenutzung quantitativ nur von untergeordneter Be
deutung, wird sie nicht berücksichtigt: die Aufwendungen sind in vollem Umfang 
Betriebsausgaben (Werbungskosten)280

• Bei Aufwendungen, die untrennbar be
trieblich (beruflich) und privat veranlaßt sind, insbesondere bei betrieblich (beruf-

sein, der als alleinige Veranlassung im Rechtssinne zu bewerten ist. Die Verwendung 
des Wortes veranlassen rechtfertigt diese Anlaßauswahl (= Ursachenauswahl) indessen 
nicht, weil der Veranlassungsbegriff im allgemeinen Sprachgebrauch nicht eindeutig ist, 
der Steuergesetzgeber mit dieser Wortwahl keine inhaltliche Verschiedenheit zum Ver
ursachungsbegriff normieren wollte, und das behauptete „subjektive Merkmal" im 
Veranlassungsbegriff nicht begriffswesentlich sein kann, weil Betriebsausgaben auch 
gegen den Willen des Steuerpflichtigen entstehen können. Der behauptete Unterschied 
von veranlassen und verursachen ist allenfalls verwirrend, und die Umschreibung des 
Veranlassungsbegriffs mit „auslösendem Moment" eliminiert weder den notwendigen 
Ursachenzusammenhang noch besagt er etwas anderes als einen „speziellen" Ursa
chenzusammenhang. Diese Einwände gelten in gleicher Weise für die Konzeption von 
Offerhaus, BB 1979, 617 (620 ff). 

279 Ob eine wesentliche private Mitveranlassung den betrieblichen (beruflichen) Ursachen 
gleichwertig ist, spielt keine Rolle (a. A.: Tiedtke, FR 1978, 493 [ 496], der insoweit Pa
rallelen zum Unfallversicherungsrecht ziehen will). 

280 Vgl. die Nachweise FN 250--252. 
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lieh) und privat veranlaßten Verkehrsunfällen, Reisen, Tagungen usw. ist indessen 
eine quantifizierende Betrachtungsweise definitionsgemäß nicht möglich, weil 
sich die betrieblichen (beruflichen) und privaten Ursachen nicht quantifizieren las
sen. Deshalb muß die Frage, ob eine private Mitverursachung von Aufwendungen 
unwesentlich ist, überhaupt und allgemein durch eine qualifizierende Betrach
tungsweise281 entschieden werden: Welchen Wert haben die Anlässe(= Ursachen) 
im jeweiligen Einzelfall für den eingetretenen Erfolg? Ist eine private Mitveranlas
sung bei einem Vergleich mit den betrieblichen (beruflichen) und sonstigen außer
betrieblichen Bedingungen des Erfolges qualitativ unwesentlich oder nicht? Kurz 
gesagt: Ob eine private Mitveranlassung von Aufwendungen unwesentlich ist, ist 
eine Wertungsfrage 282 . Die Besonderheit der sog. Nutzungsfälle liegt darin, daß 
jeweils der Wert der privaten Mitveranlassung der Aufwendungen durch die meß
bare Nutzung des Wirt;chaftsgutes quantitativ meßbar ist. Ist eine quantitative 
Messung des Werts einer Veranlassung nicht möglich, müssen die Anlässe ( = Ur
sachen) von Aufwendungen unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalles 
materiell gewertet werden. 

Wi'e jede Wertung von Ursachen nach den Umständen des Einzelfalles schließt 
dies einfache Lösungsformeln aus. Die vom Großen Senat des BFH im Beschluß 
vom 28. 11. 77 GrS 2-3/77283 praktizierte Fallgruppenbildung ist folglich ein -
richtiger und notwendiger-Weg zu mehr Praktikabilität in dieser W ertungsfrage, 
und die vom 4. Senat im Urteil v. 12. 4. 1979 IV R 106/77284 angestellten Erwä
gungen zu der Frage, ob Reiseaufwendungen betrieblich oder auch und in wel
chem Umfang privat veranlaßt sind, sind ein Musterbeispiel für eine materielle 
Wertung betrieblicher und privater Anlässe (= Ursachen) bei unteilbaren Misch
ausgaben. Diese Zustimmung gilt aber nur mit der Einschränkung, daß zunächst 
eine allgemein gültige Aussage zur steuerrechtlichen Veranlassung(= Kausalität) 
verifiziert werden muß. Daß der Große Senat statt dessen unter Verzicht auf eine 
allgemein gültige Aussage die Flucht in eine reine Fallgruppenbildung angetreten 
hat, ist die offenbare Schwäche dieses Beschlusses und um so unverständlicher, als 
das Gericht die Theorie von der Nichtberücksichtigung einer unwesentlichen pri
vaten Mitveranlassung (für Unfallkosten) präzise umschreibt: ,,Es kommt für die 
steuerliche Beurteilung der Unfallkosten darauf an, ob der Unfall (jedenfalls auch) 

281 Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Entwicklung einschließlich aller Besonder
heiten des Einzelfalles (ex nunc). 

282 So im Ergebnis auch Kröger, DStR 1979, 400 (403) und Herrmann-Heuer, aaO, § 4 
EStG Anm. 46 g-i, sowie zuletzt FG Schlesw.-Holst. v. 12. 6. 79 III 32/73, EFG 1979, 
488 (489, 490). Vgl. im übrigen (zur Kausalitätstheorie von der wesentlichen Bedin
gung) Haueisen, JZ 1961, 9 (11). 

283 BStBI. II 1978, 105 (108 f). 
284 BStBI. II 1979, 513 (514 f). 
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in nicht nur unbedeutendem Maße auf einer privaten, der Lebensführung des 
Steuerpflichtigen zuzurechnenden Veranlassung beruht!" 

G. Folgerungen 

I. Der Betriebsausgabenbegriff (Werbungskostenbegriff) 

Für das Vorliegen von Betriebsausgaben (Werbungskosten) ist erforderlich, daß 
die Aufwendungen positiv tatsächlich betrieblich (beruflich) veranlaßt (Äquiva
lenztheorie) und eine etwaige private Mitveranlassung qualitativ unwesentlich ist 
(Theorie von der Nichtberücksichtigung einer unwesentlichen privaten Mitveran
lassung). Eine sonstige außerbetriebliche Mitveranlassung (Einwirkung durch hö
here Gewalt oder Dritte) ist begriffsneutral. 

II. Untergeordnete betriebliche (berufliche) Nutzung von Wirtschaftsgütern 

Für Wirtschaftsgüter, die betrieblich (beruflich) und durch den Steuerpflichtigen 
privat genutzt werden, gilt folgendes: 

(1) Sind Aufwendungen untrennbar betrieblich (beruflich) und privat veranlaßt, 
zählen sie (nur dann) in vollem Umfang zu den Betriebsausgaben (Werbungsko
sten), wenn die private Mitveranlassung qualitativ unwesentlich ist. Sie sind in 
vollem Umfang keine Betriebsausgaben/Werbungskosten, falls die private Mit
veranlassung qualitativ wesentlich ist285

• Die betriebliche Mitveranlassung kann in 
diesem zweiten Fall (wesentliche private Mitveranlassung) unwesentlich oder we
sentlich sein. Für den Ausschluß von Betriebsausgaben ist nicht erforderlich, daß 
die private Mitveranlassung überwiegt bzw. die allein wesentliche Veranlassung 
ist. Daß eine betriebliche (berufliche) Verursachung nur von untergeordneter Be
deutung ist, spielt bei untrennbar betrieblich (beruflich) und privat verursachten 
Aufwendungen keine Rolle. Bereits eine nicht nur unwesentliche private Mitver
ursachung der Aufwendungen schließt das Vorliegen von Betriebsausgaben (Wer
bungskosten) begrifflich aus. 

(2) Sind Aufwendungen quantitativ in einen ausschließlich betrieblich (beruflich) 
und in einen ausschließlich privat veranlaßten Teil aufteilbar, ist der betrieblich 
(beruflich) veranlaßte Teil Betriebsausgabe (Werbungskosten); die Aufteilung ist 
(insbesondere) zur Verwirklichung einer Besteuerung nach der objektiven Lei
stungsfähigkeit des Steuerpflichtigen zwingend. Das gilt auch, wenn die betriebli
che (berufliche) Veranlassung von Aufwendungen, z. B. die betriebliche (berufli-

285 Selbst wenn auch eine wesentliche betriebliche (berufliche) Veranlassung vorliegt. Ähn-
lich Kröger, DStR 1979, 400 (401). 
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ehe) Nutzung eines Wirtschaftsgutes, nur unbedeutend ist. Sollte in diesen Fällen 
über ein Aufteilungsverbot ein Abzugsverbot postuliert werden286

, nur weil der 
betriebliche (berufliche) Nutzungsanteil nicht ins Gewicht fällt287

, kann dies al
lenfalls aus Praktikabilitätsgründen tolerabel sein. Der für eine unwesentliche pri
vate Mitveranlassung von Aufwendungen geltende Grundsatz(= Nichtberück
sichtigung) ist jedenfalls nicht umkehrbar, weil ein Abzugsverbot für einen Be
triebsausgabenanteil (W erbungskostenanteil) immer und notwendigerweise dem 
Grundsatz der Besteuerung nach der objektiven Leistungsfähigkeit des Steuer
pflichtigen widerspricht, so daß eine Aufteilung immer zulässig (gerechtfertigt) 
ist288

• Während die Nichtberücksichtigung einer unwesentlichen privaten Mitver
anlassung die Friktionen des Abzugsverbots für untrennbar betrieblich (beruf
lich) und privat veranlaßre Aufwendungen mit den Grundsätzen steuerlicher Ge
rechtigkeit, steuerlicher Gleichbehandlung und der Besteuerung nach der objekti
ven Leistungsfähigkeit minimiert, läuft die Nichtberücksichtigung einer betriebli
chen (beruflichen) Veranlassung bei Aufteilbarkeit der Aufwendungen diesen 
übergreifenden Besteuerungsgrundsätzen zuwider, selbst wenn der Betriebsaus
gabenanteil nur geringfügig ist. Andererseits kann auch die Nichtberücksichti
gung einer untergeordneten privaten Mitveranlassung bei Aufteilbarkeit der Auf
wendungen nur aus Praktikabilitätsgründen zulässig sein. Steuersystematisch ist 
diese Praxis nicht zu rechtfertigen. 

III. Die zeitliche Reihenfolge der Anlässe (Ursachenkette) 

Die zeitliche Reihenfolge, in der Anlässe (= Ursachen) für einen Erfolg gesetzt 
werden, kann für die Qualifikation einer Veranlassung als wesentlich oder unwe
sentlich maßgebend sein, muß es aber nicht. Das bedeutet einerseits: Zeitlich zu
rückliegende private Mitanlässe(= Mitursachen) können vernachlässigt werden, 
weil und sofern sie für die Aufwendungen qualitativ unwesentlich sind. Daß die 
Kausalkette , , bis zum Nullpunkt" zurückverfolgt wird, ist nicht erforderlich, die 
allseits praktizierte Beschränkung auf die zeitlich aktuellsten Anlässe (= Ursa
chen) zulässig. Andererseits: Eine apriorische Beschränkung auf den zeitlich letz
ten (auslösenden) Anlaß(= Ursache) ist unzulässig. Die einen Erfolg auslösende 
Ursache kann im Einzelfall ein betrieblicher (beruflicher) oder ein wesentlicher 
oder ein unwesentlicher privater Anlaß sein. Eine Bedingung ist nicht nur deshalb 

286 Vgl. z.B. zuletzt Kramer, DStR 1978, 249 (254). 
287 So z.B. BFH v. 13. 3. 64 IV 158/61 S, BStBl. III 1964, 455; BFH v. 16. 12. 66 VI 

133/64, BStBl. III 1967, 249 (250); BFH v. 27. 11. 78 GrS 8/77, BStBl. II 1979, 213; fer
ner Rudolph, BB 1978, 1614 (1616). 

288 A. A.: BFH v. 16. 12. 66, aaO. 
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ein Anlaß ( = u rsache) im Rechtssinne, weil er der letzte gewesen ist, der zu ande
ren hinzugekommen ist und den Erfolg ausgelöst hat289

, und umgekehrt. 

IV. Sog. Gelegenheitsursachen 

Die Unterscheidung zwischen steuererheblichen Anlässen(= Ursachen) und sog. 
Gelegenheitsursachen fügt sich die Lehre von der Nichtberücksichtigung einer 
unwesentlichen privaten Mitveranlassung zwanglos ein: Eine Gelegenheitsursa
che ist nichts anderes als eine qualitativ unwesentliche Mitveranlassung290

• 

H. Einzelfälle 

Kausalitätstheorien müssen praktikabel sein. Für die in §§ 4, 9 Abs. 1 EStG gel
tende Veranlassungstheorie ist die Unterscheidung von wesentlichen und unwe
sentlichen privaten Teilursachen die praktische Problemstelle. Sie muß - wie im 
gesetzlichen Unfallversicherungsrecht, im Recht der Kriegsopferversorgung und 
im Recht der beamtenrechtlichen Unfallfürsorge- durch eine Fallgruppenbildung 
für alle Beteiligten verständlich und für eine möglichst einfache Handhabung kon
kretisiert werden. Ob und inwieweit dies in der Steuerrechtssprechung praktiziert 
wird, soll an einigen wichtigen Fällen demonstriert werden. 

I. Unfallkosten 

1. Allgemeines 

Sollten Unfallkosten Betriebsausgaben (Werbungskosten) sein, müssen sie tat
sächlich betrieblich (beruflich) veranlaßt und eine etwaige private Mitveranlassung 
darf nur qualitativ unwesentlich sein. Die· Grundthese des Großen Senats des 
BFH, daß es für die Frage, ob Unfallkosten Betriebsausgaben (Werbungskosten) 
sind, entscheidend darauf ankomme, ,,ob der Unfall nicht (jedenfalls auch) in 
nicht nur unbedeutendem Maß auf einer privaten, der Lebensführung des Steuer
pflichtigen zuzurechnenden Veranlassung beruht"291

, besagt nichts anderes. 

289 Hau eisen, JZ 1961, 9 (11 ). 
290 Vgl. Watermann, aaO, S. 106. 
291 BFH v. 28. 11. 77 GrS 2-3/77, BStBl. II 1978, 105 (108). Vgl. ferner BFH v. 23. 6. 78 

VI R 133/76, BStBl. II 1978, 457 (458). A. A.: Tiedtke, FR 1978, 493 (498 f). Daß Un
fallkosten, die auf einer Betriebsfahrt (Berufsfahrt) entstehen, stets ausschließlich be
trieblich (beruflich) verursacht sind (so Tiedtke, FR 1978, 493 [ 498]), ist unter Kausali
tätsgesichtspunkten nicht zu halten und mit der von Tiedtke vertretenen „reinen Be
dingungslehre" unvereinbar. 
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Allgemein ist ergänzend hinzuzufügen: Sind Unfallkosten in nicht nur unbedeu
tendem Maße durch den Steuerpflichtigen privat mitveranlaßt, liegen nach den 
Formulierungen des Großen Senats292 keine Betriebsausgaben (Werbungskosten) 
vor, weil der Veranlassungszusammenhang „unterbrochen" sei293

• 

Diese Ausdrucksweise ist (1) mißverständlich294
• Der juristische Begriff der„ Un

terbrechung des Kausalzusammenhangs" (der ursprünglich im Zusammenhang 
mit der Adäquanztheorie entwickelt worden ist) soll besagen, daß die Ursächlich
keit des Umstandes für den eingetretenen Erfolg völlig unerheblich war, weil eine 
neue Bedingung jede Beziehung der ersten Ursache zum Erfolg so durchschnitten 
hat, daß der Erfolg seine zureichende Begründung allein in der letzten Bedingung 
findet295

• Das bedeutet: Zweck dieser Rechtsfigur ist es, eine frühere Ursache 
durch eine später hinzutretende Ursache zu verdrängen, die frühere Ursache als 
unwesentlich für den Erfolg zu qualifizieren, so daß nur die letzte Bedingung Ur
sache im Rechtssinne ist. 

Die Verwendung des Begriffs „Unterbrechung des Veranlassungszusammen
hangs" ist (2) u. U. verfehlt, denn auch der auslösende (letzte) Anlaß kann für den 
eingetretenen Erfolg unwesentlich sein296

• 

Weil es für die steuerrechtliche Beurteilung der Unfallkosten darauf ankommt, ob 
der Unfall auf einer Betriebsfahrt (Berufsfahrt) lediglich unwesentlich durch den 
Steuerpflichtigen privat mitveranlaßt worden ist, ist nicht eine Aufhebung oder 
Unterbrechung der betrieblichen (beruflichen) Veranlassung maßgebend, sondern 
die Frage, ob die jedenfalls betrieblich (beruflich) veranlaßten Aufwendungen we
sentlich oder unwesentlich durch den Steuerpflichtigen privat mitveranlaßt wur
den. Das ist durch eine Wertung, d. h. durch einen qualitativen Vergleich derbe
trieblichen und sonstigen außerbetrieblichen Anlässe mit der privaten Mitveran
lassung zu entscheiden. 

292 AaO (FN 291). 
293 Vgl. fernerBFHv. 27. 7. 67VIR307/66, BStBl. II 1967, 734 (735)undBFHv.16. 2. 

70 VI R 254/68, BStBl. II 1970, 662, wo von einer „Lockerung" des Zusammenhangs 
mit dem Betrieb (Beruf) die Rede ist. 

294 Vgl. bereits Lange, DB 1978, 1854 (1855 f). 
295 BGH v. 13. 7. 71 VI ZR 125/70, BGHZ 57, 25 (29 f); BGH v. 16. 2. 72 VI ZR 128/70, 

BGHZ 57, 162 (165 f) sowie statt vieler Staudinger, BGB, 10./11. Auflage, 1967, Vor
bern. vor§§ 249-327 RdNr. 45 m. w. N. 

296 Selbst im Zivilrecht wird in Schadensfällen, in denen der Schaden durch den Verletzten 
selbst oder einen Dritten vergrößert wird, nicht (mehr) von einer „Unterbrechung des 
Kausalzusammenhangs" gesprochen, sondern darauf abgestellt, ob das eigenverant
wortliche Tun des Geschädigten bzw. die Verantwortung des Dritten für die von ihm 
ausgelösten Folgen so , ,überwiegt", daß der Beitrag des Erstschädigers zum Kausalver
lauf als „unbeachtlich" erscheinen muß (Larenz, aaO, S. 264). 
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Der Steuerpflichtige fährt auf dem Weg zum Betrieb (Arbeitsstätte) einen Umweg 
und verunglückt auf dieser Umwegstrecke. 

Die - nicht endgültig aufgegebene - Fahrt zum Betrieb (Arbeitsstätte) ist ein tat
sächlicher betrieblicher (beruflicher) Anlaß (Ursache) für die entstandenen Un
fallkosten. Hat der Steuerpflichtige den Umweg aus privaten Gründen gemacht, 
ist der Unfall zusätzlich durch den Steuerpflichtigen privat mitveranlaßt worden. 
Sonstige außerbetriebliche (außerberufliche) Ursachen sind als solche für die Fra
ge, ob Betriebskosten (Werbungskosten) vorliegen oder nicht, ,,neutral "297 • 

Für die Unfallkosten gilt (deshalb) folgendes: Das Fahren einer privaten Umweg
strecke ist für einen Unfall auf der U mwegstrecke allgemein ein qualitativ wesent
licher, wenn nicht der überragende (allein rechtserhebliche) Anlaß (= Ursache) 
überhaupt, weil das beschädigte Wirtschaftsgut im Zeitpunkt des Schadensein
tritts tatsächlich privat benutzt wird. Die Unfallkosten sind folglich keine Be
triebsausgaben (Werbungskosten)298

• 

Jede weitere Differenzierung der Unfallursachen, z. B. danach, ob ein unerwarte
ter technischer Defekt, allgemeine Verschleißerscheinungen, eine schlechte Fahr
bahn, ein Fahrfehler des Steuerpflichtigen usw. für den Unfall mitursächlich wa
ren, ist ohne Bedeutung, weil sie nichts an der wesentlichen privaten Mitveranlas
sung des Unfalls ändert: Wer aus privaten Gründen einen Umweg fährt, hat einen 
Unfall auf der Umwegstrecke immer wesentlich privat mitveranlaßt. 

297 Der vom Großen Senat des BFH im Beschluß v. 28. 11. 77 GrS 2-3/77 (BStBI. II 1978, 
105 (108)) verwendete Ausdruck „nichtberufliche Gründe" ist ungenau, weil nur ein 
der Privatsphäre des Steuerpflichtigen zuzuordnender Anlaß ( = Ursache) für das Vor
liegen von Betriebsausgaben (Werbungskosten) schädlich sein kann, nicht aber eine 
Mitveranlassung der Unfallkosten durch „sonstige außerbetriebliche (außerberufliche) 
Faktoren". Wer z.B. einen Umweg fährt, weil die kürzere Strecke durch einen Ver
kehrsunfall blockiert oder aus anderen Gründen nicht (sicher) befahrbar ist, hat einen 
Unfall auf dieser Umwegstrecke nicht privat mitveranlaßt, so daß Unfallkosten in voller 
Höhe Betriebsausgaben (Werbungskosten) sind (vgl. auch BSozGv. 22. 1. 57 Az. 2 RU 
92/55, BSozGE 4,219 (222]). Deshalb ist es auch unrichtig, Unfallkosten allgemein be
reits deshalb zu den nichtabzugsfähigen Aufwendungen der privaten Lebensführung zu 
zählen, weil und wenn ein Steuerpflichtiger eine andere als die kürzeste Strecke zwi
schen Wohnung und Arbeitsstätte wählt (a. A.: Lohmeyer, Inf. 1976, 1531). 

298 Ob dies eine „erfreuliche Parallele" zum Wegeunfall in der gesetzlichen Unfallversiche
rung ist (so Anm. in HFR 1978, 145), soll dahinstehen. Jedenfalls ist anzumerken, daß 
es im Unfallversicherungsrecht bei einem Umweg zur Arbeitsstrecke bereits an einer 
versicherten Tätigkeit fehlt, so daß sich die Kausalitätsfrage nicht mehr stellt (Walle
rath, NJW 1971, 228 (230]). 
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Falls ein Steuerpflichtiger auf der Fahrt von seiner Wohnung zum Betrieb (Ar
beitsstätte) nicht aus privaten Gründen einen Umweg fährt, sondern lediglich un
terwegs anhält, um private Angelegenheiten zu erledigen (z. B. Einkauf für den 
Haushalt, Besuch eines Arztes, von Freunden, Verwandten u. ä.), ist ein Schaden, 
der an seinem geparkten Fahrzeug entsteht, untrennbar betrieblich (beruflich)_und 
privat veranlaßt. Die private Mitveranlassung ist in einem solchen Fall qualitativ 
wesentlich, weil erst das privat verursachte Parken das Schadensrisiko begründet 
hat299 , und die Gefahr eines Parkschadens ,ccdcr gcringfi'igig noch selten ist. 

2. Beispiel: 

Der Steuerpflichtige fährt auf einer Betriebsfahrt (Berufsfahrt) einen anderen V er
kehrsteilnehmer „aus Rache" an, oder er verursacht einen Unfall, als er einem 
Mitfahrer die Höchstgeschwindigkeit seines Autos demonstrieren will oder als er 
aus sportlichem Ehrgeiz eine Wettfahrt mit einem anderen Verkehrsteilnehmer 
unternimmt. 

In diesen Fällen wird zwar die betriebliche (berufliche) Veranlassung des Unfalls 
nicht aufgehoben oder unterbrochen300

, weil und solange der Steuerpflichtige die 
Betriebsfahrt (Berufsfahrt) nicht abbricht. Die privaten Unfallursachen (private 
Mitveranlassung) sind aber in allen Fällen qualitativ nicht nur unwesentlich301

, da 
sie das Unfallrisiko erheblich und regelmäßig vergrößern. Die Unfallkosten sind 
deshalb keine Betriebsausgaben. 

3. Beispiel: 

Der Steuerpflichtige fährt zu schnell, auf einem verbotenen Weg, ohne Führer
schein oder unter Verstoß gegen sonstige Verbots- und/ oder Strafvorschriften, um 
rechtzeitig im Betrieb, bei einem Geschäftskunden, an seiner Arbeitsstätte usw. zu 
sein, und verunglückt. 

299 Ebenso im Ergebnis Tiedtke, FR 1978, 493 (494). Die Fortsetzung einer aus privaten 
Gründen unterbrochenen Fahrt zum Betrieb (Arbeitsstätte) ist Betriebsfahrt (Berufs
fahrt), so daß bei einem Unfall auf dieser Fahrt die Unfallkosten Betriebsausgaben 
(Werbungskosten) sind. Zweck und Dauer der Unterbrechung der Fahrt stellen das 
Vorliegen einer Betriebsfahrt (Berufsfahrt) nicht in Frage (Tiedtke, FR 1978, 493 
[ 494]). 

300 A. A.: BFH v. 28. 11. 77, BStBI. II 1978, 105 (108); Tiedtke, FR 1978, 493 (494). BFH 
v. 16. 2. 70 VI R 254/68 (BStBI. II 1970, 662 (663]) spricht davon, daß die berufliche 
Veranlassung der Fahrt als solcher gegenüber dem nicht beruflich veranlaßten Ent
schluß, einen anderen Verkehrsteilnehmer zu schädigen usw., ,,zurücktritt und ganz 
ungewichtig" erscheine, daß der Schaden „nur gelegentlich einer Dienstfahrt" eintrete. 
Diese Formulierungen sind unter Kausalitätsgesichtspunkten treffender als die des 
Großen Senats im Beschluß v. 28. 11. 77 (aaO). Gegen diese Rechtssprechung aber 
Tiedtke, FR 1978, 493 (497f). 
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Die Unfallkosten sind betrieblich (beruflich) veranlaßt, weil die Fahrt betrieblich 

(be fl' h) eranlaßt ist und folglich Betriebsausgaben (Werbungskosten). Etwas 
ru IC v h 'd · · h d · h ldh anderes müßte gelten, falls ein rec tsw1 nges, em rec tswi ng-sc u aftes, ein 

strafbares oder ein (nur) moralisch vorwerfba~es Verhalten immer und notwendi-
erweise ein privates Handeln wäre, d. h. kem nur betrieblich (beruflich) veran

faßtes Verhalten sein könnte. Die Rechtssprechung hat über Jahrzehnte die An
sicht vertreten, daß Unfallkosten, die durch einen vorsätzlichen oder einen grob 
fahrlässigen Verstoß gegen Verkehrsvorschriften verursacht worden sind (begriff
lich) keine Betriebsausgaben (Werbungskosten) sind, sondern in die private 
Sphäre des Steuerpflichtigen fallen301

• Diese Judikatur hat der Große Senat des 
BFH im Beschluß vom 28. 11. 1977 GrS 2-3/77302 für grobfahrlässig verursachte 
Unfallschäden aufgegeben303

• Das ist unter Kausalitätsgesichtspunkten nur folge
richtig. Rechtswidrigkeit, Verschulden, Strafbarkeit, moralische Vorwerfbarkeit 
sind als solche Wertungen eines Verhaltens. Sie werten eine Ursache, ohne selbst 
Ursache zu sein. Ist ein Handeln des Steuerpflichtigen tatsächlich betrieblich (be
ruflich) und nicht privat veranlaßt, wird dies durch die Wertung „rechtswidrig, 
schuldhaft, strafbar oder moralisch vorwerfbar" nicht (mehr) berührt. In concre
to: §§ 4 Abs. 4, 9 Abs. 1 EStG verlangen (irgend)eine betriebliche (berufliche) 
Veranlassung, keine rechtmäßige oder moralisch „einwandfreie" Veranlassung. 
Jede tatsächlich betriebliche (berufliche,) Veranlassung ist insoweit erforderlich 
und ausreichend. §§ 4 Abs. 1, 9 Abs. 1 EStG wollen nicht die für jedermann gel
tende staatsbürgerliche Verpflichtung, das Gebotene zu tun und das Verbotene 
und Strafbare zu unterlassen, durchsetzen304 

- insofern ist der Betriebsausgaben
begriff (W erbungskostenbegriff) , , wertfrei "305

, oder anders ausgedrückt: Für ei
nen Veranlassungszusammenhang ist nicht notwendig, daß sich der Steuerpflich-

301 Vgl. z.B. RFH v. 14. 11. 34 VIA 195/34, RStBI. 1935, 823; BFH v. 2. 3. 62, VI 79/60 
S, BStBI. III 1962, 192;BFHv. 21. 7. 67VIR307/66, BStBI. III 1967, 734(735);BFH 
v. 21. 2. 69 VI R 113/66, BStBI. II 1969, 316; BFH v. 16. 2. 70 VI R 254/68, BStBI. II 
1970, 662; BFH v. 17. 10. 73 VI R 49/70, BStBI. II 1974, 184 f. Vgl. ferner Nissen, 
DStZ (A) 1970, 354; Offerhaus, StBp 1969, 165 (166), aber auch Herrmann-Heuer, 
aaO, § 4 EStG Anm. 49 b (2) bei verkehrsrechtlichen „Massendelikten". 

302 BStBI. II 1978, 105 (108 f). 
303 Vgl. bereits früher: FG Rh.-Pf. v. 11. 8. 75 II 89/72, EFG 1972, 564 (565), ferner: 

Blencke, FR 1968, 314 f; Herrmann-Heuer, aaO, § 4 EStG Anm. 62, Stichwort „Au
tounfall"; Hofmann, FR 1961, 431;Jaencke, StRK-Anm. EStG§ 9S. 1 und2R.172; 
Judeich, Wpg 1962, 532 (538); Krebs, VersR 1963, 20 (21); Lange, BB 1971, 40 ff; 
ders., DB 1978, 1854 (1855 f); Martens, FR 1970, 149 (152); Merkert, BB 1965, 823 
(825); Mittelbach/Oswald, StuW 1965, 451 (455 f); Oswald, StBp 1978, 40; Schu
mann, StBp 1976, 39 (42); Tanzer, OStZ 1975, 50 ff; Thaddey, FR 1970, 572 (573 f); 
Tipke, StRK Anm. EStG § 4 R. 344; Vangerow, StRK-Anm. EStG § 4 R. 678; ders., 
Stu W 1970, 165 (169). 

304 Vgl. bereits Krebs, VersR 1963, 20 (22). 
305 Stöcker, BB 1970, 966. 
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tige im Rahmen der Gesetze hält306
• Das rechtswidrige, schuldhafte, strafbare und 

moralisch vorwerfbare Handeln darf lediglich nicht durch den Steuerpflichtigen 
(wesentlich) privat (mit)veranlaßt sein307

. Darüber sagen jedoch die Rechtswi
drigkeit, die Schuldhaftigkeit, die Strafbarkeit oder die moralische Vorwerfbarkeit 
als solche nichts aus. Das bedeutet für die Qualifikation von Unfallkosten: Die für 
die Entstehung der Unfallkosten mitursächliche Verletzung von Verbots- und 
Strafvorschriften darf nicht privat veranlaßt sein. Ob dies der Fall ist, hängt davon 
ab, warum der Steuerpflichtige z.B. die Vorfahrtsregeln mißachtet, zu schnell 
fährt usw. Die Strafbarkeit dieses Verhaltens kann diese Frage nicht beantworten. 
Im Gegenteil, die Annahme, daß ein grob fahrlässiges oder ein vorsätzliches straf
bares Handeln begrifflich ein privates Handeln sei308

, ist eine petitio principii und 
offensichtlich falsch, wenn und solange ein Steuerpflichtiger lediglich mit verbo
tenen oder strafbaren Mitteln Einnahmen erzielen will309 

- einerlei, ob ein Auf
wendungen veranlassendes Verhalten mit Geldbuße oder mit einer kriminellen 
Strafe bedroht310 ist, ob der Steuerpflichtige fahrlässig oder vorsätzlich handelt311

. 

Der Verschuldensgrad ist als solcher unter Kausalitätsaspekten überhaupt irrele
vant, maßgebend immer nur eine tatsächliche betriebliche (berufliche) Veranlas
sung von Aufwendungen durch ein rechtmäßiges oder ein rechtswidriges, ein 
schuldloses oder ein schuldhaftes, ein strafloses oder ein strafbares Verhalten des 
Steuerpflichtigen. Selbst eine bewußte und gewollte Verletzung von Verkehrsvor
schriften stellt die tatsächliche und alleinige betriebliche (berufliche) Veranlassung 
von Unfallkosten nicht in Frage, wenn der Steuerpflichtige z.B. verunglückt ist, 
als er eine Ampel bei Rot überfährt, die zulässige Höchstgeschwindigkeit über
schreitet, die Einbahnstraße in falscher Richtung benutzt u. ä., (nur) um einenge
schäftlichen oder beruflichen Termin wahren zu können312

. Die Unfallkosten sind 

306 Thaddey, FR 1970, 572 (574). 
307 Beispiel: Der Steuerpflichtige begeht im Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätig

keit eine (strafbare) Unterschlagung (BFH v. 14. 7. 66 IV344/62, BStBI. III 1966, 590 
[591]). 

308 Vgl. zuletzt Runge, BB 1972, 1181 (1182). 
309 Vgl. bereits Martens, FR 1970, 149 (152); Thaddey, FR 1970, 572 (574). 
310 Die Bestätigung eines kriminell strafbaren Willens fällt nicht von vorneherein in das 

Gebiet der privaten Lebensgestaltung (a. A.: Tipke-Kruse, Abgabenordnung, Finanz
gerichtsordnung, 9. Auflage 1965/78, § 40 Anm. 70). 

311 A. A.: (bei Vorsatz) Nds. FG v. 19. 4. 73 VII 97/71, EFG 1973, 480 (481); Jaenke, 
StRK-Anm. EStG § 9 S. 1 und 2. R. 172;]udeich, Wpg 1962, 532 (538); Krebs, VersR. 
1963, 20 (21); Mittelbach, FR 1969, 476 (477); Mittelbach/Oswald, StuW 1965, 451 
(455 f); Schumann, StBp 1976, 39 (42); Tipke, StRK-Anm. EStG § 4 R. 344; Vange
row, StRK-Anm. EStG § 4 R. 678. Vgl. aber bereits (wie hier): Herrmann-Heuer, 
aaO, § 4Anm. 62, Stichwort „Autounfall"; Martens, FR 1970, 149 (152); FG Berlin v. 
20. 10. 70 III 63/68, EFG 1971, 172 f; Offerhaus, BB 1979, 667 (671); im Ergebnis auch 
Offerhaus, StBp 1977, 263 (264). 

312 So auch Anm. in HFR 1978, 145. Vgl. ferner Balke, FR 1979, 424 f. 
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in solchen Fällen ausschließlich betrieblich (beruflich) veranlaßt und folglich Be
triebsausgaben (Werbungskosten), weil die bußgeld- oder strafbewehrte Verlet
zung von Verkehrsvorschriften zur Erzielung von Einnahmen keine private Un
fallursache ist und sein kann. 

Fazit: Sämtliche Aufwendungen, die durch einen Verkehrsunfall auf einer Be
tri~bsfahrt (Ber~fsf~hrt) verursacht werden, sind begrifflich Betriebsausgaben, 
weil ~nd we?n sie mcht ~urch den Steuerpflichtigen (wesentlich) privat mitveran
laßt smd. Die Strafbarkeit der Unfallverursachung ist als solche keine private Ur
sache noch überhaupt eine Ursache, sondern lediglich eine Wertung tatsächlicher 
Ursachen. 

Ob die im Zusammenhang mit einem betrieblich (beruflich) verursachten Ver
~~~rsu?fall _ents:ehenden Betriebsausgaben (Werbungskosten) insgesamt abzugs
fahig smd, 1st eme zweite Frage. Si<:_is_t zu verneinen313 . 

4. Beispiel: 

Der Steuerpflichtige verunglückt auf einer Betriebsfahrt (Berufsfahrt), weil seine 
Fahrtüchtigkeit durch Alkoholgenuß beeinträchtigt war314 . 

Die Aufnahme von Alkohol ist regelmäßig privat veranlaßt, einerlei ob der Steu
e~flichtige den_ Alkohol zu Hause oder im Betrieb (Arbeitsstätte) ;rinkt, so daß 
e_~n U_nfa~ auf emer B~triebsfahrt (Berufsfahrt) infolge alkoholbedingter Fahrun
~cht'.gke'.t (n~gelmä~ig) durch eine privat veranlaßte alkoholbedingte Fahrun
tucht1gke1t pnvat mttveranlaßt ist. 

~iese private Mitveranlassung eines Unfalls auf einer Betriebsfahrt (Berufsfahrt) 
JSt_- regelmäßig_-: qualitativ wesentlich, weil eine alkoholbedingte Fahruntüchtig
keit das Unfallns1ko erheblich und regelmäßig vergrößert315, so daß die Unfallko
sten - schon deshalb- keine Betriebsausgaben (Werbungskosten) sind316 . Daß die 
alkoho_lbedingte Fahruntüchtigkeit die betriebliche (berufliche) Unfallursache „in 
den Hmtergrund drängt", ist nicht notwendig317. 

313 Vgl. Tanzer, unten S. 239 ff. m. a. W. 

314 Vgl. BFH v. 16. 2. 70 VI R 254/68, BStBl. II 1970, 662 (663); BFH v. 28. 11. 77 GrS 
2-3/77, BStBl. II 1978, 105 (109); FG Münster v. 23. 8. 78 VII 2063/76 E EFG 1979 
119. Zu diesem Fall wird der 6. Senat des BFH in Kürze Stellung nehmen (BFH v. 27. / 
79 VI R 142/78, BStBI. II 1979, 519). 

315 A. A.: Offerhaus, BB 1979, 667 (671). 
316 So im Ergebnis auch FG Münsterv. 23. 8. 78 VII 2063/76 E, EFG 1979, 119 f. A. A.: 

Tiedtke, FR 1978, 493 (499). 

317 Vgl. a~er Tipke, _StRK-Anm. EStG § 4 R. 344. Im Steuerrecht gilt insoweit etwas ande
res als 1m gesetzlichen Unfallversicherungsrecht: Der Versicherungsschutz ist erst aus
geschlossen, wenn die alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit für den Eintritt eines Unfalls 
die „einzige rechtliche relevante Ursache" ist (vgl. BSozG v. 30. 10. 62 Az. 2 RU 
205/61, BSozGE 18. 101 [103]). 

.,. 
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Daß ein Steuerpflichtiger zu schnell fährt, um einen geschäftlichen Termin zu 
wahren, ist mit der Vornahme einer Betriebsfahrt durch einen betrunkenen Steu
erpflichtigen nicht vergleichbar318 , weil und wenn die Aufnahme des Alkohols 
privat veranlaßt war; denn das überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindig
keit zur Wahrung eines Geschäftstermins ist keine private Unfallursache, wohl 
aber die durch Alkoholgenuß verursachte Fahruntüchtigkeit; und eine Parallele 
zum strafbaren Verhalten scheitert überhaupt318 , da das Alkoholtrinken infolge 
seiner Auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit eine tatsächliche Unfallursache ist, 
während die Strafbarkeit eines Verhaltens lediglich eine Unfallursache wertet. 
D. h., der Abzug von Unfallkosten als Betriebsausgaben wird nicht versagt, weil 
der Alkoholgenuß moralisch verwerfbar und das Fahren unter Alkohol strafbar 
ist, sondern weil der Steuerpflichtige durch die Aufnahme von Alkohl und die da
durch verursachte Fahruntüchtigkeit den Unfall auf einer Betriebsfahrt (Berufs
fahrt) wesentlich privat mitveranlaßt. 

(Nur) in Ausnahmefällen kann eine alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit aus
schließlich betrieblich (beruflich) veranlaßt oder zumindest ein unwesentlicher 
privater Mitanlaß für einen Unfall sein, so daß Unfallkosten, die auf einer Be
triebsfahrt bzw. Berufsfahrt(= betriebliche bzw. berufliche Veranlassung) ent
stehen, Betriebsausgaben (Werbungskosten) sind. Ob der Steuerpflichtige vor
sätzlich oder nur fahrlässig zu viel Alkohol getrunken hat, ist insoweit ein Indiz, 
aber nicht immer entscheidend319 . Maßgebend ist jeweils die tatsächliche Ursache 
der alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit und/oder ihre Gewichtigkeit im Ver
gleich zu der betrieblichen (beruflichen) Veranlassung der Aufwendungen320 . 
Deshalb können z.B. Unfallkosten eines Arztes, der aus einer Stammtischrunde 
zu einem Krankenbesuch gerufen wird und alkoholbedingt verunglückt, je nach 
den Umständen des Einzelfalles ausnahmsweise Betriebsausgaben sein321 . 

5. Beispiel: 

Der Steuerpflichtige verunglückt auf einer Betriebsfahrt (Berufsfahrt), als ihm 
während der Fahrt eine brennende Zigarette herabfällt322. Der Unfall ist untrenn
bar betrieblich (beruflich) und durch den Steuerpflichtigen privat veranlaßt: Die 
Vornahme der Betriebsfahrt (Berufsfahrt) ist ein betrieblicher (beruflicher) Anlaß 
für den Unfall; das Zigarettenrauchen und das Herabfallen einer brennenden Ziga
rette sind private Unfallanlässe(= U nfallursachen)323 , aber: Sie sind im Vergleich 
zu der betrieblichen (beruflichen) Veranlassung qualitativ unwesentlich, weil das 

318 A. A.: Offerhaus, BB 1979, 667 (771). 
319 A. A.: Herrmann-Heuer, aaO, § 4 EStG Anm. 62, Stichwort „Autounfall" (1). 
320 Vgl. auch FG Münster v. 23. 8. 78 VII 2063/76 E, EFG 1979, 119 f. 
321 Grundsätzlich a. A. Offerhaus, BB 1979, 667 (671). 
322 Vgl. BFH v. 28. 11. 77 GrS 2-3/77, BStBI. II 1978, 105 (108). 
323 Offerhaus, BB 1979, 667 (670) verneint eine private Veranlassung. 
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Rauchen im PKW das Unfallrisiko nur geringfügig und in seltenen Fällen vergrö
ßert. Oder mit den Worten des Großen Senats ausgedrückt324 : Rauchen ist eine 
auf der Betriebsfahrt (Berufsfahrt) mögliche Handlungsweise, die gewisse unfall
auslösende Gefahren in sich birgt, den Zusammenhang mit der betrieblichen (be
ruflichen) Veranlassung der Fahrt aber nicht „aufhebt". 

Ahnliche Beispiele: 

Der Steuerpflichtige verunglückt auf einer Betriebsfahrt (Berufsfahrt), als er den 
Kassettenrekorder bedient oder weil er infolge einer starken Erkältung, familiärer 
Schwierigkeiten oder wegen Übermüdung unkonzentriert fährt. Der Steuer
pflichtige raucht in seinen Betriebsräumen, obwohl das Rauchen feuerpolizeilich 
verboten ist; die Betriebsräume werden durch eine herabfallende Zigarette in 
Brand gesetzt (Grenzfall)325 . 

6. Beispiel: 

Der Steuerpflichtige benutzt einen zum Betriebsvermögen gehörenden PKW für 
eine Privatfahrt. Auf dieser Privatfahrt wird das Auto durch einen Unfall beschä
digt oder zerstört. Die Aufwendungen zur Schadensbeseitigung sind nach ständi
ger Rechtssprechung keine (abzugsfähigen) Betriebsausgaben, weil der Unfall 
, ,ausschließlich in den privaten Bereich der Lebensgestaltung" falle326 . Eine Auf
teilung der auf einer Privatfahrt eingetretenen Unfallschäden im Verhältnis derbe
trieblichen und privaten Nutzungsanteile finde nicht statt327 . Nur durch den Be
trieb veranlaßte Vorgänge dürften den Gewinn beeinflussen. Die Zerstörung eines 
betrieblichen PKW auf einer Privatfahrt sei ein Verlust außerhalb der betrieblichen 
Sphäre, der den Gewinn nicht mindern könne. Für Versicherungsansprüche aus 
einer bezüglich des Fahrzeugs abgeschlossenen Insassenunfallversicherung gelte 

324 AaO (FN 322). 
325 Ähnlich im Ergebnis Hartz, DB 1964, 1210 (1211). 
326 RFHv.13. 8. 42IV62/42,RStBl.1942, 923;BFHv.12. 4. 56IV611/54 U,BStBI.III 

1956, 176 (177); BFH v. 13. 5. 59 IV 131/58 U, BStBI. III 1959, 269 (270); BFH v. 
23. 11. 61 IV 344/58 U, BStBI. III 1962, 123 (124); BFH v. 28. 2. 64 VI 180/63 S, BStBI. 
III 1964, 453 (454); BFH v. 17. 10. 73 VI R 395/70, BStBI. II 1974, 185 (186); BFH v. 
1. 5. 77 IV R 78/74, BStBI. II 1978, 212 (213). Vgl. ferner: FG München v. 15. 9. 54 III 
185/54, DStZ (E), 527; FG Karlsruhev. 5. 8. 55 II 81/55, EFG 1955, 536; FG Hannover 
v. 17. 12. 58 VII (VI) 131/55, EFG 1959, 267; FG Düss. v. 24. 1. 61 VII 197/60 E, EFG 
1961, 395; FG Rh.-Pf. v. 13. 2. 62 III 248/61, EFG 1962, 389; FG Rh.-Pf. v. 11. 10. 63 
II 204-208/61, EFG 1964, 113 (114); FG Nürnberg v. 16. 4. 71 III 268/68, DStZ (E) 
1972, 128; Baltzer, DstZ (A) 1954, 317; Hartz, DB 1964, 1210; Mittelbach, RWP-Bl. 
14 D II B 34; Plückebaum, StBp 1965, 182; Reher, StuWa 1958, 170; Runge, BB 1972, 
1181; Vangerow, StRK-Anm. EStG § 4 R. 678; ders., StuW 1965, 201 ff. 

327 A. A. insoweit FG Berlin v. 20. 10. 70 III 63/68, EFG 1971, 172 (173). 
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nichts anderes: Ereigne sich der Unfall auf einer Privatfahrt, gehöre der Versiche
rungsanspruch nicht zum Betriebsvermögen, selbst wenn der Versicherungsver
trag als Betriebsvorgang behandelt worden sei328 ; erleide der Versicherungsneh
mer auf einer Betriebsfahrt einen Unfall, so sei die Versicherungssumme eine Be
triebseinnahme329. 

Diese Rechtssprechung ist auf starke und anhaltende Kritik im Schrifttum gesto
ßen: Sie lasse sich (so die Haupteinwände) rechtssystematisch allenfalls halten, 
wenn nicht nur die Kfz-Nutzung, sondern das Fahrzeug selbst bei Beginn der Pri
vatfahrt oder spätestens im Zeitpunkt des Unfalls der Substanz nach entnommen 
werde330. Eine Entnahme des Fahrzeugs selbst331 liege aber nicht vor332. Das Ein
kommensteuergesetz kenne nur die Alternative „Betriebsausgabe - Entnah
me"333. Sei eine Minderung des Betriebsvermögens Betriebsausgabe, so mindere 
sie den Gewinn, sei sie eine Entnahme, mindere sie den Gewinn nicht. Die Kor
rektur einer durch Wertminderung bei einem Wirtschaftsgut des Betriebsvermö-

328 BFH v. 15. 12. 77 IV R 78/74, BStBI. 1978, 212 (213); vgl. ferner: FG München v. 
30. 9. 75 VII 47/71, EFG 1976, 118; Söffing, DStZ (A) 1972), 313 (317); Woerner, 
DStZ (A) 1959, 181 (183). A. A.: Düchting, BB 1964, 1376 (1377); Groh, StuWa 1958, 
127; Herrmann-Heuer, aaO, § 4 EStG Anm. 6 a, Stichwort „Autounfall" (2); Runge, 
BB 1972, 1181 (1182 f). 

329 BFH v. 18. 11. 71 IVR 132/66, BStBI. II 1972, 277 (278); BFH v. 15. 12. 77, aaO. 
330 Düchting, BB 1964, 1376. 
331 So: FG Karlsruhe v. 5. 8. 55, aaO; Grieger, DStZ (A) 1964), 317; Irmler, DStZ (A) 

1959), 327 (328); Mittelbach, RWP-Bl. D II B 34; Mittelbach/Oswald, StuW 1965, 
451 (483); Woerner, DStZ (A) 959, 181 (182). Söffing, (DStZ [A) 1972, 313 (315)) plä
diert für einen „extensiven Entnahmebegriff": Unter Entnahme sei jede Wertabgabe 
aus dem Betrieb zu betriebsfremden Zwecken zu verstehen (falls eine eindeutige Ent
nahmehandlung vorliege). Ähnlich bereits Woerner, aaO (,,Wird durch privat veran
laßte Aufwendungen etwas dem Betrieb entführt, so handelt es sich um Privatentnah
me") und zuletzt Montag, Stu W 1979, 35 (teleologische Auslegung des Entnahmebe
griffs). 

332 So insbesondere: Düchting, aaü, S. 1377; Groh, StuW 1958, 127; Hartz, DB 1964, 
1210; lrmler, BB 1959, 981; Judeich, BB 1960, 82 (anders bei vorsätzlicher Zerstö
rung); Montag, StuW 1979, 35; Plückebaum, StBp 1965, 182; Runge, BB 1972, 1181; 
H. Schmidt, StBp 1969, 272; Tipke, Das Kraftfahrzeugrecht im Steuerrecht, 1959, S. 50 
(anders bei vorsätzlicher Zerstörung). Der BFH hat im Urteil v. 28. 2. 64 VI 180/63 S 
(BStBI. III 1964, 453 [ 454)) offengelassen, ob und gegebenenfalls zu welchem Zeitpunkt 
der zerstörte PKW aus dem Betriebsvermögen in das Privatvermögen überführt worden 
sei und mit dem Gedanken der „Abgrenzung von Risikobereichen" argumentiert (vgl. 
dazu- befürwortend- Hartz, DB 1964, 1210). In der neueren Rechtssprechung ist die 
Entnahmefrage nicht mehr aufgeworfen und eine Entnahme des PKW offensichtlich 
implicite verneint worden. 

333 Bordewin, StuW 1978, 270 (271); Heuer, FR 1963, 350; Kaatz, FR 1960, 71 (72); Mon
tag, StuW 1979, 35; im Ergebnis auch Woerner, DStZ (A) 1959, (182). Vgl. ferner Run
ge, BB 1972, 1181 (1182). 
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g · t Gewinnminderung durch Hinzurechnung dürfe nach „ unse-ens emgetre enen 
E . k ensteuergesetz" nur vorgenommen werden, falls sich die Wertmin-rem m omm . . 

d l nl. chtabzugsfäh1ge Betriebsausgabe oder als Entnahme darstelle334 . erung a s . . .. . 
W de im Beispielsfalle das Kfz mcht (selbst) entnommen, mußten folglich der 
u::allschaden ein Betriebsverlust und die Schadensaufwendungen eine gewinn
mindernde Betriebsausgabe sein335 . Daraus folge: Die Zugehörigkeit eines PKW 
zum Betriebsvermögen sei für die steuerliche Behandlung eines Unfallschadens 
entscheidend336. Wenn ein Wirtschaftsgut zum Betriebsvermögen gehöre, müß
ten etwaige Reparaturkosten und/ oder wertmindernde Abschreibungen als Be
triebsausgaben behandelt werden337 . Eine Reparatur liege im betrieblichen Inter
esse und der Betrieb trage den Schaden338 . Verluste an Wirtschaftsgütern des Be
triebsvermögens seien stets Betriebsausgaben. Selbst wenn eine Schadensursache 
im privaten Bereich liege, fehle keineswegs eine betriebliche Veranlassung i. S. des 
§ 4 Abs. 4 EStG. Der Aufwand werde weniger durch die Privatfahrt als solche als 
durch das schädigende Verhalten des Steuerpflichtigen verursacht. Dieses Verhal
ten bilde die gewichtigere Ursache, müsse daher steuerlich „isoliert" bewertet 
werden, und die fahrlässige Beschädigung eines PKW des Betriebsvermögens sei 
immer Betriebsausgabe, gleichgültig, bei welcher Gelegenheit der Steuerpflichtige 
das Fahrzeug beschädige339. Weder eine Teilwertabschreibung noch das Vorliegen 
von Erhaltungsaufwand sei bei Wirtschaftsgütern des Betriebsvermögens davon 
abhängig, wie der Schaden entstanden sei340. Die Annahme, daß Verluste aus der 
Abschreibung von Wirtschaftsgütern nur betrieblicher Aufwand seien, sofern sie 
betrieblich veranlaßt seien, finde im Gesetz keine Stütze341 . 

334 Runge, aaO; Söffing, DStZ (A) 1972, 313 (315). 
335 Bordewin, aaO; Groh, StuWa 1958, 127; Kaatz, FR 1956, 472; ders., FR 1960, 71. 

Vgl. ferner Kröger, StuW 1978, 289 (294): Die Abschreibungen auf ein Wirtschaftsgut 
minderten den Gewinn, wenn das Wirtschaftsgut zum Betriebsvermögen gehöre. Es 
könne aber nur dazu gehören, falls die Abschreibungen den Gewinn mindern dürf
ten. 

336 Groh, StuWa 1958, 127;Heinrich, BB 1965, 1354;Herrmann-Heuer, aaO, § 4EStG 
Anm. 6 a, Stichwort „Autounfall" (2); Judeich, BB 1960, 82; ders., Wpg 1962, 532 
(535, 537); H. Schmidt, DStZ (A) 1967, 68 (69); im Ergebnis auch Kaatz, FR 1956, 
472. 

337 So im Ergebnis auch Kröger, StuW 1978, 289 (294). 
338 H. Schmidt, DStZ (A) 1967, 68 (70). 
339 Herrmann-Heuer, aaO, § 4 EStG Anm. 62, Stichwort „Autounfall" (2). Vgl. auch 

Kramer, DStR 1979, 363 (369 f), der aber eine Nutzungsentnahme annimmt. 
340 Judeich, Wpg 1962, 532 (535, 537); im Ergebnis auch Kaatz, FR 1960, 71. 
341 Heinrich, BB 1965, 1354. 
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Zu dieser Kontroverse ist folgendes festzustellen: 

Der Vorwurf, daß man eine Ableitung der von der Rechtssprechung vertretenen 
Auffassung aus dem Einkommensteuergesetz „nur vermuten" könne342 , ist ver
ständlich, weil sich der BFH kurz faßt und seine Kritiker durchweg ignoriert. In
des: Die Gegenposition im Schrifttum ist vielfach eine reine petitio principii und 
kann jedenfalls unter Kausalitätsgesichtspunkten nicht überzeugen: 

(1) Reparaturaufwendungen sind nur dann - begrifflich - Betriebsausgaben 
(Werbungskosten), wenn sie betrieblich (beruflich) veranlaßt und nicht durch den 
Steuerpflichtigen privat mitveranlaßt sind. Nur eine qualitativ unwesentliche pri
vate Mitveranlassung ist keine Veranlassung im Rechtssinne und folglich irrele
vant. 

(a) Die Beschädigung eines zum Betriebsvermögen gehörenden PKW ist immer 
betrieblich mitveranlaßt, weil in der betrieblichen Fahrzeughaltung eine tatsächli
che Ursache des Unfalls liegt. Solange ein Unfall nicht privat mitveranlaßt wird, 
sind folglich Schadensaufwendungen Betriebsausgaben. Sonstige außerbetriebli
che Ursachen (Einwirkungen durch Dritte und/oder höhere Gewalt) stellen als 
solche das Vorliegen von Betriebsausgaben nicht in Frage, weil sie keine der Pri
vatsphäre des Steuerpflichtigen zuzuordnenden Schadensursachen sind343 . Inso
fern reicht die Zugehörigkeit eines PKW zum Betriebsvermögen(= betriebliche 
Veranlassung des Schadens) für eine Qualifikation der Schadensaufwendungen als 
Betriebsausgaben344 . 

(b) Anders ist es (erst), sobald die Beschädigung eines zum Betriebsvermögen ge
hörenden PKW durch den Steuerpflichtigen privat mitveranlaßt wird. In diesem 
Fall sind die Schadensaufwendungen untrennbar betrieblich und privat veranlaßt, 
weil der Unfall(= Schadensursache) untrennbar betrieblich und privat veranlaßt 
ist, - mit der Konsequenz, daß begrifflich keine Betriebsausgaben vorliegen, falls 
die private Mitveranlassung qualitativ wesentlich ist. 

Die Vornahme einer Privatfahrt ist im Vergleich zu der betrieblichen Veranlas
sung des Unfalls (betriebliche Kfz-Haltung) immer eine qualitativ wesentliche 
private Mitveranlassung des Schadenseintritt, wenn nicht der überhaupt allein 
rechtserhebliche Anlaß, da das beschädigte Fahrzeug im Zeitpunkt des Schadens
eintritts tatsächlich ausschließlich privat benutzt wurde. Die gegenteilige Annah
me, daß der schadensbegründende Vorfall ohne steuerliche Bedeutung sein sol
le345, ist eine unbewiesene und unbeweisbare Behauptung und unter Kausalitäts-

342 So Herrmann-Heuer, aaO, § 4 EStG Anm. 62, Stichwort „Autounfall" (2). 
343 Verfehlt deshalb Groh, StuWa 1958, 170 f. 
344 Das übersieht insbesondere Söffing, DStZ (A) 1972, 313 (315). 
345 So ]udeich, BB 1960, 82, vgl. ferner FG Schlesw.-Holst. v. 12. 6. 79 III 32/73, EFG 

1979, 488 (489). 
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aspekten (Veranlassungszusammenhang) ebenso unrichtig wie die Annahme, daß 

nicht der Unfallvorgang entscheidend sei, sondern „ wo der Schaden eingetreten" 
sei bzw. ob die Reparatur im betrieblichen oder im privaten Interesse liege346 • 

Maßgebend sind immer und nur die Schadensursachen, und die in der Vornahme 
einer Privatfahrt liegende private Mitveranlassung des Unfalls ist eine tatsächliche 

Unfallursache, die für den Schadenseintritt allgemein qualitativ wesentlich ist. In
soweit gilt nichts anderes und kann nichts anderes gelten als in den Fällen, in denen 
ein Steuerpflichtiger auf der Fahrt zum Betrieb (Arbeitsstätte) aus privaten Grün
den einen Umweg fährt und auf dieser Umwegstrecke einen Unfall. erleidet. So
wohl das Fahren einer privaten Umwegstrecke wie die Privatfahrt sind ein qualita
tiv wesentlicher Anlaß (U rsac~e) für einen Unfall auf der U mwegstrecke bzw. auf 
der Privatfahrt. Daraus folgt, daß die Unfallkosten keine Betriebsausgaben 
sind

34 7 348 
- weder insgesamt noch teilweise348a, denn für eine Aufteilung der un

trennbar betrieblich und privat veranlaßten Unfallkosten im Verhältnis der be
trieblichen und privaten Nutzung des PKW fehlen sachgerechte objektive Auftei
lungskriterien (untrennbare Mischausgaben)-, und daß die bilanzielle Behand
lung des PKW nicht (mehr) maßgebend sein kann. 

(c) Daß ein Unfall auf einer Privatfahrt des Steuerpflichtigen durch einen Bedie
nungsfehler ausgelöst worden oder auf allgemeine Verschleißerscheinungen, eine 
mangelhafte Wartung des PKW im Betrieb des Steuerpflichtigen o. ä. zurückzu
führen ist, sind lediglich weitere Ursachen des Schadenseintritts, die die in der 
Vornahme der Privatfahrt liegende wesentliche private Mitveranlassung des Un
falls keineswegs eliminieren können, so daß eine zusätzliche Differenzierung der 

346 A. A.: Judeich, Wpg 1062, 533 (534); H. Schmidt, DStZ (A) 1967, 68 (69), vgl. ferner 
FG Schlesw.-Holst. v. 12. 6. 79, aaO. 

347 Lange, (BB 1971, 405 ( 409]) behauptet eine alternative Bedingtheit der Schadensauf
wendungen: Sowohl die private Urlaubsfahrt als auch die Zugehörigkeit des PKW zum 
Betriebsvermögen seien für die Aufwendungen kausal. Da die Unfallkosten aber auch 
entstanden wären, wenn der PKW nicht zum Betriebsvermögen gehört hätte, seien die 
Aufwendungen nicht als Betriebsausgaben abziehbar (ebenso Tipke, Steuerrecht, 6. 
Auflage, aaO, S. 227). Diese Argumentation ist nicht kausalitätskonform: Die betrieb
liche Kfz-Haltung ist tatsächlich mitursächlich, eine private Kfz-Haltung wäre mög
lich, liegt aber tatsächlich nicht vor. Zur Feststellung eines tatsächlichen Ursachenzu
sammenhangs ist indessen stets von den verwirklichten Umständen auszugehen, wäh
rend mögliche Umstände, die nicht eingetreten sind, nicht hinzugedacht werden kön
nen (Welzel, aaO, S. 44). Bei der Vornahme einer Privatfahrt mit einem betrieblichen 
PKW liegt zudem tatsächlich keine alternative, sondern kumulative Kausalität vor, da 
der Unfall untrennbar privat und betrieblich verursacht ist. Das führt zu dem auch von 
Lange befürworteten Abzugsverbot. 

348 Das gilt auch, wenn die Beschädigung eines sonstigen Wirtschaftsgutes des Betriebs
vermögens vom Steuerpflichtigen wesentlich privat mitveranlaßt wird (A. A.: Hartz, 
DB 1964, 1210; H. Schmidt, DStZ [A] 1969, 272 (274 f]). 

348" A. A.: FG Schlesw.-Holst. v. 12. 6. 79 III 32/73, EFG 1979, 488 (490). 

gemischte Aufwendungen 91 

Schadensursachen für das Ergebnis (= keine Betriebsausgaben) ohne Bedeutung 

bleibt349
• 

Und ob z.B. schlechte Bremsen auch auf der nächsten Betriebsfahrt zum Unfall 
geführt hätten, ist unter Kausalitätsaspekten unbeachtlich: mögliche Ursachen 

sind irrelevant, tatsächliche Ursachen allein entscheidend350
• 

(d) Die in der Vornahme einer Privatfahrt liegende wesentliche private Mitveran
lassung der Unfallkosten schließt das Vorliegen von Betriebsausgaben auch dann 
aus, wenn der PKW auf einer Privatfahrt des Steuerpflichtigen durch einen seiner 
Arbeitnehmer gesteuert wurde351 oder ein Dritter oder höhere Gewalt den Unfall 
mitveranlassen352

. Die Annahme, daß hier nicht eine Handlung des Steuerpflich
tigen, sondern ein vom Steuerpflichtigen nicht beherrschbares Ereignis (z. B. h~
here Gewalt) für den Schaden ursächlich geworden sei, und in solchen Fällen die 
Privatfahrt als mögliche Bedingung für den Schadenseintritt ausfalle353

, ist unter 
Kausalitätsaspekten (Veranlassungszusammenhang) ein Widerspruch in sich und 
inakzeptabel: Der Eintritt der Schadensursache „höhere Gewalt" kann die Scha
densursache „Privatfahrt" nicht mehr ungeschehen machen; ohne die Vornahme 
der Privatfahrt wäre der Schaden nicht eingetreten. Für die (modifizierte) Bedin
gungstheorie ist deshalb die Mitursächlichkeit der Privatfahrt für die U_nfallkosten 

zwangsläufig. Wenn überhaupt, könnte man allenfalls erwägen, der~ der V?~
nahme der Privatfahrt liegenden privaten Mitveranlassung des Unfalls die Quahtat 
einer unwesentlichen Mitverlassung zuzusprechen. Das ist aber nicht möglich, 
weil eine Privatfahrt für einen Schadenseintritt auf dieser Privatfahrt immer quali
tativ wesentlich ist. 

Daß die Beschädigung eines zum Betriebsvermögen gehörenden PKW durch hö
here Gewalt unterschiedlich zu beurteilen ist, je nachdem, ob der PKW in der Be
triebsgarage, auf einer Betriebsfahrt oder auf einer Privatfahrt zu Schaden kommt, 
ist in kausaler Sicht auch nur folgerichtig354

, ebenso die Rechtssprechung des 
BFH, daß keine Betriebsausgaben vorliegen, falls der im Betrieb des Steuerpflich
tigen angestellte Fahrer den PKW gelegentlich einer Privatfahrt des Steuerpflich

tigen ohne dessen Wissen und Wollen für eine Schwarzfahrt benutzt und verun-

349 A. A.: Herrmann-Heuer, aaO, § 4 EStG, Anm. 62, Stichwort „Autounfall" (3); 
Littmann, Das Einkommensteuerrecht, aaO, §§ 4, 5 RdNr. 890 a. 

350 A. A.: Düchting, BB 1964, 1376 (1377); ähnlich Hartz, DB 1964, 1210 f. 
351 Mittelbach, DB 1962, 1416. 
352 Mittelbach, aaO, a. A.: Balke, FR 1979, 424 (425); Judeich, BB 1960, 82; Speich, FR 

1963, 224 (225). 
353 So Balke, FR 1979, 424 (425). 
354 A. A.: ]udeich, aaO. 



92 Söhn, Betriebsausgaben, Privatausgaben, 

glückt3ss, oder der Steuerpflichtige die Verwendung des betrieblichen PKW durch 
einen Dritten aus privaten Gründen erlaubt356. . 

(e) Anders ist es nur, wenn ein Arbeitnehmer ein betriebliches Fahrzeug auf einer 
Betriebsfahrt eigenmächtig für private Zwecke nutzt, denn in einem solchen Fall 
hat der Steuerpflichtige keine private Ursache für einen Unfall auf der Schwarz
fahrt des Arbeitnehmers gesetzt. Eine Privatfahrt bzw. ein einer Privatfahrt des 
Steuerpflichtigen gleichzusetzender Fall liegt nur vor, wenn der Steuerpflichtige 
selbst oder mit seinem Einverständnis ein Dritter das betriebliche Fahrzeug für 
private Zwecke benutzen357 358 . 

(f) Etwas anderes gilt ferner für den Fall, daß ein betrieblich und privat genutzter 
PKW weder während einer Betriebsfahrt noch auf einer Privatfahrt, sondern in 
der Betriebsgarage oder in der häuslichen privaten Garage durch einen Blitzschlag, 
einen Brand o. ä. oder durch einen fremden Dritten (Einbrecher) beschädigt oder 
zerstört wird. In diesen Fällen werden die Schadensaufwendungen durch die be
triebliche Kraftwagenhaltung (betriebliche Veranlassung), die Nutzung des PKW 
zu privaten Zwecken (private Veranlassung) und durch einen „sonstigen außerbe
trieblichen Faktor" (Blitzschlag, Brand, Einwirkung Dritter) veranlaßt. Diebe
triebliche und die private Veranlassung sind , ,gleich gewichtig", weil der PKW im 
Zeitpunkt des Schadenseintritts weder betrieblich noch privat benutzt wurde; eine 
„neutrale sonstige außerbetriebliche Ursache" ist allein schadensauslösend. Das 
verlangt, rechtfertigt und ermöglicht eine Aufteilung der Schadensaufwendungen 
entsprechend der tatsächlichen betrieblichen und privaten Nutzung in Betrieb
sausgaben und Privatausgaben359. Auf die bilanzielle Behandlung des PKW kann 
es nicht ankommen. 

355 BFH v. 13. 5. 59 IV 131/58 U, BStBI. III 1959, 269; Speich, FR 1963, 224. A. A.: 
Hartz, DB 1964, 1210 (1211); Herrmann-Heuer, aaü, § 4 EStG Anm. 62, Stichwort 
„Autounfall" (4); Vangerow, StRK-Anm. EStG § 4 R. 678; ferner Ruppe unten 
s. 139 f. 

356 Vgl. BFH v. 23. 11. 61 IV 344/58 U, BStBI. III 1962, 123. Ein durch den Steuerpflichti
gen privat mitveranlaßter Unfall liegt ferner vor, falls der Steuerpflichtige seinen be
trieblichen PKW einem Dritten aus privaten Gründen überläßt und dieser Dritte verun
glückt (H. Schmidt, StBp 1969, 272 [273]). 

357 Nds. FG v. 17. 12. 58 VII (VI) 131/55, EFG 1959, 267; FG Rh.-Pf. v. 13. 2. 62 III 
248/61, EFG 1962, 389. 

358 Falls Familienangehörige des Steuerpflichtigen mit einem betrieblichen PKW verun
glücken (vgl. FG Karlsruhe v. 5. 8. 55 II 81/55, EFG 1955, 356 [357]; FG München v. 
15. 9. 54 III 185/54, DStZ [E] 1954, 527; Hartz, DB 1964, 111), gelten keine Beson
derheiten. Ereignet sich der Unfall auf einer Betriebsfahrt, sind die Unfallkosten aus
schließlich bedingt veranlaßt (FG Bad.-Württ. v. 29. 10. 69 III 36/69, EFG 1970, 60). 

359 Tipke, StuW 1979, 193 (202); ders., Steuerrecht, 7. Auflage, aaü, S. 226 f. 
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Entsprechend ist bei der Beschädigung sonstiger gemischt genutzter Wirtschafts
güter durch ein „sonstiges außerbetriebliches Ereignis" zu verfahren, wenn das 
Wirtschaftsgut im Zeitpunkt des Schadenseintritts weder betrieblich noch privat 
genutzt wird. 

(2) Die in der Beschädigung oder Zerstörung eines zum Betriebsvermögen gehö
renden PKW auf einer Privatfahrt des Steuerpflichtigen liegende Minderung des 
Betriebsvermögens ist betrieblich und durch den Steuerpflichtigen wesentlich pri
vat veranlaßt. Deshalb darf diese Wertminderung den Gewinn nicht schmälern. 
Montag 360 fordert insoweit eine teleologische Auslegung des Entnahmebegriffs: 
Im Beispielsfalle werde das „Nutzungspotential" aus dem betrieblichen in den be
triebsfremden Bereich entnommen. Bis zum Zeitpunkt des Wiederbeginns derbe
trieblichen Nutzung seien alle Wertabgänge nicht betrieblich veranlaßt und daher 
Entnahme. Das entspricht der gebotenen teleologischen Auslegung des steuerge
setzlichen Gewinnbegriffs (§ 4 Abs. 1 EStG)361 . Denn danach muß das, was für 
Ausgaben gilt, auch für Aufwand gelten362. Das übergreifende Prinzip der Be
steuerung nach der objektiven Leistungsfähigkeit und eine teleologische Ausle
gung des Gewinnbegriffs fordern, daß Aufwand betrieblich veranlaßt363 ist: Der 
Gewinn darf nicht durch vom Steuerpflichtigen wesentlich privat mitveranlaßten 
Vorgänge beeinflußt werden. Daß ein zerstörtes Wirtschaftsgut zum Betriebs
vermögen gehört, rechtfertigt für sich allein die Annahme eines gewinnmindern
den Aufwands nicht364 , und die Vornahme einer Privatfahrt impliziert eine we
sentliche private Mitveranlassung des Aufwands, so daß die Wertminderung des 
PKW den Gewinn nicht schmälern darf. Die gegenteilige Auffassung im Schrift
tum ist Ausdruck einer reinen Wortlautinterpretation, die dem Sinn und Zweck 
der Gewinnermittlung nicht gerecht werden kann365 . 

(3) Ergänzend ist hinzuzufügen: Für die Beschädigung oder Zerstörung eines 
sonstigen Wirtschaftsguts des Betriebsvermögens durch den Steuerpflichtigen 
kann nichts anderes gelten366 . Falls z. B. ein Steuerpflichtiger aus privaten Grün
den ein Wirtschaftsgut des Betriebsvermögens beschädigt oder zerstört, sind die 

360 StuW 1979, 35 (36); ferner Balke, FR 1979, 424 (426); vgl. auch Kramer, DStR 1979, 
363 (369 f), der die private Nutzung von Wirtschaftsgütern des Betriebsvermögens all
gemein und nur unter die Entnalimevorschriften fassen will. 

361 Vgl. oben S. 34 f. 
362 Tipke, Steuerrecht, 6. Auflage, aaO, S. 226, 227 f. 
363 A. A.: Heinrich, BB 1965, 1354. 
364 Speich, Fr 1963, 351; ders., FR 1963, 224 (225). 
365 Auch die Zerstörung eines betrieblichen PKW auf einer Privatfahrt durch höhere Ge

walt oder einen Dritten und der Diebstahl des Fahrzeugs während einer Privatfalirt füh
ren nicht zu einem den Gewinn mindernden Aufwand (Vangerow, StRK Anm. EStG 
§ 4 R. 678), weil der Aufwand nicht nur unwesentlich privat mitveranlaßt ist. 

366 A. A.: Hartz, DB 1964, 1210; H. Schmidt, StBp 1969, 272 (274 f). 
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Instandsetzungskosten keine Betriebsausgaben und die Wertminderung des Be
triebsvermögens darf den Gewinn nicht mindern, weil und wenn der Aufwand 
wesentlich privat veranlaßt ist367 368

• 

7. Beispiel: 

Der Steuerpflichtige benutzt seinen privaten PKW für eine Betriebsfahrt (Berufs
fahrt) und verunglückt. 

Der Schadenseintritt ist untrennbar durch die private Kraftfahrzeughaltung und 
durch die Vornahme einer Betriebsfahrt (Berufsfahrt) veranlaßt. Aber: Diebe
triebliche (berufliche) Veranlassung des Unfalls ist die allein rechtserhebliche Ver
anlassung, weil der PKW im Zeitpunkt des Schadenseintritts ausschließlich 
betrieblich (beruflich) genutzt wurde, oder anders ausgedrückt: Die private 
Kraftfahrzeughaltung (Mitursache) ist für den Schadenseintritt qualitativ unwe
sentlich, so daß die Unfallkosten insgesamt Betriebsausgaben (Werbungskosten) 
· d369370 S . . M. h d U f 11 . d h dl h sm . onst1ge pnvate 1tursac en es n a s sm unsc ä ic , solange die 

das Unfallrisiko nicht erheblich und regelmäßig vergrößern371 . 

8. Beispiel: 

Ein Steuerpflichtiger, der seinen PKW für Fahrten zwischen Wohnung und Ar
beitsstätte und gelegentlich dienstlich nutzte, gab dem Garagenmeister seines Ar-

367 A. A.: Herrmann-Heuer, aaO, § 4 EStG Anm. 62, Stichwort „Autounfall" (1). 
368 In dem von Lange (BB 1971, [ 409]) angeführten Beispiel, daß ein Steuerpflichtiger seine 

alte Werkstatt hoch versichert und vorsätzlich in Brand steckt, um mit Hilfe der Versi
cherungssumme eine neue Werkstatt zu bauen, ist deshalb wie folgt zu entscheiden: Für 
den Verlust der Werkstatt ist die Brandlegung durch den Steuerpflichtigen mitursäch
lich. Der Verlust ist betrieblicher Aufwand, falls die Brandlegung betrieblich veranlaßt 
ist (vgl. auch Offerhaus, StBp 1977, 263 [164]). Daß der Verlust ohne den Betrieb nicht 
entstanden wäre, reicht für die Annahme eines betrieblich verursachten Aufwands nicht 
aus (a. A.: Lange, BB 1971, 405 [ 409]; Tipke, Steuerrecht, 6. Auflage, aaO, S. 227). Die 
Brandlegung darf vielmehr nicht durch den Steuerpflichtigen privat wesentlich veran
laßt sein (ebenso [im Ergebnis] Hartz, DB 1964, 1210 [1211]). 

369 BFHv. 2. 3. 62 VI79/60S, BStB!. III 1962, 192;BFHv. 16. 2. 70VIR254/68, BStB!. 
II 1970, 662, BFH v. 24. 2. 78 VIR 177/73, BStB!.II 1978, 380 (381); BFH v. 23. 6. 78, 
aaO; BFH v. 28. 11. 77 GrS 2-3/77, BStB!. II 1978, 105 (108). Vgl. ferner Offerhaus, 
StBp 1978, 263. 

370 Lange, (BB 1971, 405 [ 409)) müßte kumulative Kausalität annehmen, die ein Abzugs
verbot(§ 12 Nr. 1 EStG) nach sich zöge. Die „Formel", daß betrieblicher Aufwand 
vorliege, weil die Aufwendungen auch dann entstanden wären, wenn der PKW nicht 
zum Privatvermögen gehört hätte, ist kausalitätsinkonform, solange tatsächlich eine 
private Kfz-Haltung vorliegt. 

371 Ob im Einzelfall überhaupt eine Betriebsfahrt (Berufsfahrt) vorliegt, ist danach zu beur
teilen, ob die Fahrt als solche betrieblich (beruflich) veranlaßt und allenfalls unwesent
lich durch den Steuerpflichtigen privat mitveranlaßt ist (vgl. auch FG Rh.-Pf. v. 11. 10. 
63 II 204-c208/61, EFG 1963, 113). 
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beitgebers vor Antritt einer Dienstreise den PKW zur Überprüfung der Bremsan
lagen, weil er zuvor ein leichtes Ausbrechen des Wagens beim Bremsen festgestellt 
hatte. Der Garagenmeister verursachte nach Ausführung der Arbeiten beim Ein

parken des PKW einen Unfall372
• Aufwendungen zur Beseitigung eines Unfall

schadens an einem auf einer beruflich (betrieblich) veranlaßten Fahrt beschädigten 

PKW sind Werbungskosten (Betriebsausgaben)373
• Im Beispielsfall verneinte der 

6. Senat des BFH das Vorliegen von Werbungskosten374
, einmal (Leitsatz), weil 

ein ursächlicher Zusammenhang des Unfalls mit einer beruflich veranlaßten Fahrt 
fehle, wenn der Steuerpflichtige sein Fahrzeug vor Antritt einer Dienstreise über
prüfen lasse, und zweitens (so in den Gründen der Entscheidung), da die vom Ga
ragenmeister durchgeführte Reparatur - wie die durch eine private Werkstatt vor
genommene Inspektion - sowohl den beruflichen wie in den privaten Fahrten des 
Steuerpflichtigen zugutekomme bzw. auch im privaten Interesse des Fahrzeughal
ters liege, d. h. für die Privatnutzung des Fahrzeugs von Vorteil sei375

• Kurz ge
sagt: Die Aufwendungen seien - so der BFH - untrennbar privat und betrieblich 
veranlaßt, so daß § 12 Nr. 1 EStG einen Abzug der Aufwendungen verbiete. 

Diese Argumentation ist ungenau und z. T. unrichtig, das Ergebnis richtig. 

(1) Ein ursächlicher Zusammenhang des Schadenseintritts mit den Fahrten zwi
schen Wohnung und Arbeitsstätte bzw. mit den Dienstfahrten steht außer Frage, 
weil das berufliche Fahren für die defekten Bremsen mitursächlich war376

• Wer
bungskosten liegen indessen nur vor, wenn die Aufwendungen nicht zugleich un
trennbar durch den Steuerpflichtigen privat mitveranlaßt sind. Die vom BFH an
gestellte „Interessen- und Nutzungsabwägungen" sind unter Kausalitätsgesichts
punkten ein ungeeigneter Ansatz; entscheidend ist allein die Veranlassung der 
Aufwendungen. Im Beispielsfalle waren u. a. die tatsächlich defekten Bremsanla
gen für den Unfallschaden mitursächlich, d. h. eine typische Verschleißerschei
nung. Dies ist bei einem zu beruflichen und privaten Fahrten benutzten PKW im
mer und notwendig beruflich und privat veranlaßt, so daß zwar die Aufwendun
gen für die Reparatur der defekten Bremsen entsprechend der beruflichen und pri
vaten Nutzung aufteilbar sind377

, die im Zusammenhang mit der Beseitigung die
ses Defekts entstehenden Unfallschäden jedoch zwangsläufig untrennbar beruf
lich und- nicht nur unwesentlich- privat veranlaßt werden. Werbungskosten lie
gen folglich insoweit nicht vor. Ob eine solche Reparatur vor, während oder nach 

372 BFH v. 23. 6. 78 VI R 133/76, BStB!. II 1978, 457. 
373 Vgl. die Nachweise in FN 369. 
374 A. A.: FG Bad.-Württ. v. 24. 6. 76 III 180/75, EFG 1976, 442. 
375 Zustimmend Offerhaus, StBp 1978, 263. 
376 A. A.: insoweit v. Bornhaupt, BB 1978, 1199 f; Offerhaus, StBp 1978, 263. 
377 Ebenso (zu einem Motorschaden) FG Düss. v. 10. 5. 78 VIII 171/73, E, EFG 1978, 590 

(591) m. w. N.; FG Bad.-Württ. v. 28. 6. 79 III 96/78, EFG 1979, 441 (442). 
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einer beruflich veranlaßten Fahrt vorgenommen wird, ob der Steuerpflichtige den 
PKW selbst zur Werkstatt bringt oder durch einen Dritten chauffieren läßt, ist ir
relevant378. 

Anders ist zu entscheiden, falls der Steuerpflichtige vor oder während einer 
Dienstreise einen Unfallschaden erleidet, als erz. B. das Fahrzeug auftankt, oder 
zur Behebung eines auf der Dienstfahrt erlittenen Schadens eine Werkstatt aufsu
chen muß, und das Fahrzeug in der Werkstatt zusätzlich beschädigt wird. In der
artigen Fällen sind die Aufwendungen ausschließlich beruflich, nicht aber durch 
den Steuerpflichtigen privat mitveranlaßt379 . Daß die Aufwendungen zur Scha
densbeseitigung zugleich den privaten Interessen des Steuerpflichtigen dienen und 
für die private Weiternutzung des PKW von Vorteil ist, schließt eine rein berufli
che Veranlassung der Unfallkosten nicht aus. 

9. Beispiel: 

Der Steuerpflichtige muß eine Dienstfahrt mit dem eigenen PKW wegen Herzbe
schwerden vorzeitig abbrechen und nach Hause zurückkehren. Infolge eines 
Schwächeanfalls fährt er dabei gegen die Rückwand seiner Garage. 

Der 6. Senat des BFH qualifiziert die Aufwendungen zur Reparatur des PKW und 
der Garage als Werbungskosten, weil das Einfahren in die Garage der letzte Teil 
der beruflich veranlaßten Reise gewesen sei380. Daß der Unfall „seinen Grund"(!) 
in einem Schwächeanfall des Steuerpflichtigen gehabt habe, sei ohne Bedeutung. 
Zwar habe der Große Senat im Beschluß vom 28. 11. 77 GrS 2-3/77381 erkennen 
lassen, daß er einen durch Fahruntüchtigkeit infolge Alkoholgenuß verursachten 
Unfall regelmäßig nicht mehr als beruflich veranlaßt ansehen wolle. Ein Schwä
cheanfall könne aber nicht mit dem Genuß von Alkohol gleichgesetzt werden. 

Das (letztere) ist sicherlich richtig, aber keine Begründung; die entscheidende 
Kausalitätsfrage wird nicht einmal aufgedeckt. Das gilt auch für die Begründung 
von Offerhaus 382

, daß der Schwächeanfall ein „privates Fehlverhalten" (?), aber 
keine Veranlassung sei. Falls der Schwächeanfall auf den allgemein schlechten Ge-

378 So im Ergebnis auch v. Bornhaupt, BB 1978, 1199; Offerhaus, StBp 1978, 263. Sind 
Reparaturkosten zur Beseitigung üblicher Verschleißschäden durch den Pauschbetrag 
des§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG mitabgegolten, und sollte dies auch für die im Zusam
menhang mit einer solchen Reparatur entstehenden Unfallkosten gelten (so v. Born
haupt, aaü), würden untrennbar beruflich und privat veranlaßte Aufwendungen 
(= Nicht-Werbungskosten) ,,über den Pauschbetrag" steuerlich berücksichtigt (miß
verständlich insoweit v. Bornhaupt, aaO). 

379 Offerhaus, StBp 1978, 263. 
380 BFH v. 10. 3. 78 VI R 239/74, BStBI. II 1978, 381 (382). 
381 BStBI. II 1978, 105. 
382 BB 1979, 667 (670). 
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sundheitszustand des Steuerpflichtigen zurückzuführen ist ( so war es offensicht
lich im Streitfall), ist der Schwächeanfall ein privater Anlaß (= Ursache) für den 
Schadenseintritt383 , der untrennbar mit der beruflichen Veranlassung des Scha
dens(= Berufsfahrt) verbunden ist. Soll diese private Mitveranlassung unberück
sichtigt bleiben, muß sie im Vergleich zu der Schadensveranlassung „Dienstfahrt" 
für den Schadenseintritt qualitativ unwesentlich sein 384 . 

Das ist der Fall, solange ein Steuerpflichtiger nicht trotz akuter und offenbarer ge
sundheitlich bedingter Fahruntüchtigkeit eine Berufsfahrt (Betriebsfahrt) unter
nimmt, oder allgemeiner ausgedrückt: Wenn der private Unfallanlaß das Unfallri
siko nicht erheblich und regelmäßig vergrößert. Das in einem allgemein schlech
ten Gesundheitszustand liegende Unfallrisiko dürfte regelmäßig gering und selten 
sein, so daß die Vornahme einer Betriebsfahrt (Berufsfahrt) - regelmäßig - der al
lein rechtserhebliche Anlaß für den Schadenseintritt ist385 . 

10. Beispiel: 

Der Steuerpflichtige fährt regelmäßig mit seinem PKW zum Betrieb (Arbeitsstät
te). Eines Tages wird der PKW von seiner Frau gesteuert, die den Steuerpflichtigen 
zunächst zur Arbeitsstätte bringen und dann mit dem Wagen weiterfahren will, 
um private Einkäufe zu machen. Vor Erreichen der Betriebs(Arbeits )stätte kommt 
es zu einem Unfall386 . Die Unfallkosten sind jedenfalls i. S. der Äquivalenztheorie 
betrieblich (beruflich) verursacht. Daß die Ehefrau den Wagen steuert, ist als sol
ches irrelevant, daß sie das Fahrzeug steuert, um es anschließend privat nutzen zu 
können, eine private Mitveranlassung des Unfalls. Diese - dem Steuerpflichtigen 
zuzurechnende - private Mitveranlassung des Unfalls ist aber qualitativ unwe
sentlich, wenn der Unfall auf der Fahrtstrecke zum Betrieb (Arbeitsstätte) pas
siert387, d. h. weil der PKW im Zeitpunkt des Schadenseintritts betrieblich (beruf
lich) genutzt wird. Die Unfallkosten sind in vollem Umfang Betriebsausgaben 
(Werbungskosten )388 . 

Anders wäre es, falls die Ehefrau ihren Ehemann auf einer privaten Einkaufsfahrt 
o. ä. mitnimmt, weil ihre Fahrtstrecke am Betrieb (Arbeitsstätte) ihres Ehemannes 

383 Etwas anderes könnte nur bei sog. Berufskrankheiten gelten. 
384 Nur im Ergebnis ebenso Tiedtke, FR 1978, 493 (496). 
385 Im Ergebnis ebenso v. Bornhaupt, BB 1978, 1199 (1180), der von einer „engen Kausali

tät" zwischen beruflicher Fal1rt und Unfall spricht. 
386 Lange, BB 1971, 405 (409); Tipke, Steuerrecht, 7. Auflage, aaü, S. 228. 
387 Vgl. auch Nissen, DStZ (A) 1970, 354 (355). Auf der anschließenden Weiterfahrt ent

stehende Unfallkosten sind uedenfalls wesentlich) privat verursacht. 
388 Ebenso Tipke, aaü. Lange (aaü) nimmt alternative Kausalität an,'da der Unfall auch 

eingetreten wäre, wenn der Ehemann nicht mitgefiliren wäre. Die Unfallkosten seien 
deshalb keine Werbungskosten, sondern nach§ 12 Nr. 1 EStG zur Gänze vom Abzug 
ausgeschlossen. Ebenso Offerhaus, BB 1979, 667 (671). 
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vorbeiführt. In diesem Fall liegt im Zeitpunkt des Schadenseintritts eine Privat
fahrt der Ehefrau, nicht aber eine Betriebsfahrt (Berufsfahrt) des Ehemannes 
vor3B9_ 

II. T estamentsvollstreckervergü tung 

Der Steuerpflichtige zahlt einem Testamentsvollstrecker für die Verwaltung eines 
geerbten Handelsgeschäftes eine Vergütung. Der 4. Senat des BFH hat diese Ver
gütung im Urteil vom 1. 6. 78 IV R 36/73390 als Betriebsausgabe qualifiziert. 
Der Erbfall und die Einsetzung eines Testamentsvollstreckers durch den Erblasser 
sind private Ursachen für die Zahlung der Testamentsvollstreckervergütung, die 
Verwaltung des Handelsgeschäfts ist nach Art und Zweck der Tätigkeit eine be
triebliche Ursache. Wenn der 4. Senat des BFH die Aufwendungen für die Testa
mentsvollstreckertätigkeit insgesamt als Betriebsausgaben ansieht, weil die private 
Ursache „in den Hintergrund trete" und die Aufgabe des Testamentsvollstreckers 
in einem „engen wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Betrieb" stehe, ist dies 
unter Kausalitätsgesichtspunkten nur richtig, falls die private Mitveranlassung der 
Aufwendungen qualitativ unwesentlich ist. Dafür kann der enge wirtschaftliche 
Zusammenhang mit dem Betrieb für sich allein lediglich ein Indiz sein. Erst die 
Vergleichbarkeit der Testamentsvollstreckertätigkeit als einer auf längere Zeit an
geordneten und tatsächlich durchgeführten „Dauer- und Verwaltungsvollstrek
kung"391 mit der Tätigkeit eines vertraglich bestellten Treuhänders oder Ge
schäftsführers offenbart einerseits die qualitativ überragende betriebliche Veran
lassung der Aufwendungen und rechtfertigt andererseits die Vernachlässigung der 
zeitlich zurückliegenden privaten Mitveranlassurig als qualitativ unwesentliche 
Erfolgsbedingungen. 

III. Häusliches Arbeitszimmer 

Der Steuerpflichtige benutzt ein Zimmer seiner Privatwohnung tatsächlich aus
schließlich oder so gut wie ausschließlich als Arbeitszimmer (Geschäftszim
mer)392. 

389 Ähnlich Tipke, aaO. 
390 BFH v. 1. 6. 78 IV R 36/73, BStBl. II 1978, 499. Zustimmend Offerhaus, StBp 1978, 

242. 
391 Ebeling, BB 1979, 157 ff. 
392 BFH v. 28. 10. 64 IV 168/63 S, BStBl. III 1965, 16 (17 f); BFH v. 21. 1. 66 VI 92/64, 
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Die Mietkosten für dieses Zimmer sind durch das Anmieten der Privatwohnung 
und durch eine etwaige untergeordnete private Nutzung privat, durch die aus
schließliche oder so gut wie ausschließliche Nutzung als Arbeitszimmer tatsäch
lich beruflich (betrieblich) veranlaßt. Durch die tatsächliche ausschließliche oder 
so gut wie ausschließliche berufliche (betriebliche) Nutzung im Zeitp_unkt (Zeit
raum) des Mietkostenanfalls wird die private Mitveranlassung der Mietkosten zu 
einer qualitativ unwesentlichen Mitveranlassung, einerlei, ob die Wohnung die 
übliche Größe hat oder nicht, ob sich der Steuerpflichtige sonst eine kleinere 
Wohnung genommen hätte, ob er an seiner Arbeitsstätte (im Betrieb) ebenfalls ein 
Arbeitszimmer hat usw. 393 . Die Mietkosten sind deshalb in vollem Umfang Wer
bungskosten (Betriebsausgaben)394 , wenn eine so gut wie ausschließliche berufli
che (betriebliche) Nutzung feststeht. 

J. Zusammenfassung 

1. Betriebsausgaben sind Aufwendungen, die tatsächlich betrieblich veranlaßt(= 
verursacht) und nicht durch den Steuerpflichtigen untrennbar privat mitveranlaßt 
(= mitverursacht) sind; eine qualitativ unwesentliche private Mitveranlassung ist 
keine Veranlassung im Rechtssinne und darf deshalb unberücksichtigt bleiben. 
Sonstige außerbetriebliche Ursachen (Einwirkungen durch Dritte oder höhere 
Gewalt) sind begriffsneutral. 
(a) Die Begriffe „veranlassen" (§ 4 Abs. 4 EStG) und „verursachen" sind aus
tauschbar. Veranlassen ist Verursachen; eine inhaltliche Verschiedenheitläßt sich 
insbesondere nicht aus dem Wortlaut begründen. § 4 Abs. 4 EStG regelt einen 
Kausalzusammenhang, der Veranlassungszusammenhang ist ein Verursachungs
zusammenhang, der inhaltlich durch den Zweck der Vorschrift (,,normative 
Funktion") bestimmt wird, das Veranlassungsprinzip ein Kausalitätsprinzip, und 
die Veranlassungstheorie eine besondere einkommenssteuerrechtliche Kausali
tätstheorie. 
(b) Der Betriebsausgabenbegriff ist eine Hilfsgröße zur Ermittlung der objektiven 
Leistungsfähigkeit eines Steuerpflichtigen. 

BStBL III 1966, 219 (220); BFH v. 27. 10. 78 VI R 166, 173, 174/76, BStBl. II 1979, 80 
sowie Herrmann-Heuer, aaO, § 4 EStG Anm. 62, Stichwort „Arbeitszimmer" 
m.w.N. 

393 So bereits Vangerow, StuW 1961, 481 (487 f) und Heuer, DB 1962, 183. 
394 Lange (BB 971, 405 (409); DB 1978, 1854 [ 1857]) will kumulative Kausalität annehmen 

mit der (unterstellten) Annahme, daß ohne den betrieblichen (beruflichen) Anlaß eine 
kleinere Wohnung gemietet worden wäre. Das ist indessen vielfach nicht der Fall und 
jedenfalls nicht entscheidend, wenn und solange eine ausschließliche betriebliche (be
rufliche) Nutzung des Zimmers feststeht. Die Rechtsfigur der „kumulativen Kausali
tät" ist zur Fallösung ungeeignet. 
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(1) Aufwendungen, die ausschließlich betrieblich veranlaßt(= verursacht) sind, 
müssen Betriebsausgaben sein, weil sie die objektive Leistungsfähigkeit mitbe
stimmen. ,,Durch den Betrieb veranlaßt" (§ 4 Abs. 4 EStG) ist insoweit als Verur
sachen i. S. der Äquivalenztheorie zu interpretieren, d. h. eine unter Berücksichti
gung aller Umstände des Einzelfalls vorliegende tatsächliche, objektiv betriebliche 
Verursachung ist erforderlich und ausreichend. Genauer: Aufwendungen sind 
Betriebsausgaben, wenn sie allgemein durch ein auf betriebliche Einnahmenerzie
lung gerichtetes Handeln des Steuerpflichtigen und im besonderen durch ein die
sem betrieblichen Handeln zuzuordnendes Ereignis (Faktor, Umstand) tatsäch
lich verursacht sind. Jede engere Kausalitätstheorie und eine finale Betrachtungs
weise widersprechen insoweit dem in § 4 Abs. 4 EStG durch die Betriebsausga
bendefinition konkretisierten Grundsatz der Besteuerung nach der objektiven 
Leistungsfähigkeit. 

Ein subjektives Merkmal ist für Betriebsausgaben nicht begriffswesentlich. Der 
subjektive Wille, den Betrieb zu fördern, ist lediglich ein erstes und wichtiges In
diz. 
(2) Für die Zuordnung einer Aufwendungen verursachenden „causa" zur be
trieblichen Sphäre ist ein wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen Aufwendun
gen und Betrieb notwendig, aber auch genügend. Ein rechtlicher Zusammenhang 
muß nicht vorliegen, ein zufälliger Zusammenhang reicht nicht aus. 
(3) Aufwendungen, die ausschließlich durch den Steuerpflichtigen privat veran
laßt(= verursacht) sind (private Ausgaben), können keine Betriebsausgaben (oder 
Werbungskosten) sein, weil sie für die objektive Leistungsfähigkeit des Steuer
pflichtigen irrelevant sind. Sie dürfen im Rahmen der Einkünfteermittlung nicht 
berücksichtigt werden. Ob Aufwendungen durch den Steuerpflichtigen privat 
veranlaßt(= verursacht) sind, ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Ein
zelfalles nach objektiven Merkmalen zu bestimmen. Sie müssen allgemein durch 
ein privates Handeln des Steuerpflichtigen und im besonderen durch ein dieser 
privaten Sphäre des Steuerpflichtigen zuzuordnendes Ereignis (Faktor, Umstand) 
tatsächlich verursacht sein. Die Zuordnung von Anlässen(= Ursachen) zur Pri
vatsphäre setzt voraus, daß kein wirtschaftlicher Zusammenhang mit der betrieb
lichen Sphäre gegeben ist. 

Daß ein Steuerpflichtiger subjektiv private Ausgaben tätigen will, ist für das Vor
liegen von Privatausgaben nicht begriffswesentlich. 

Aufwendungen, die objektiv privat veranlaßt(= verursacht) sind, können nicht 
allein durch eine Willensentscheidung des Steuerpflichtigen zu betrieblich (beruf
lich) veranlaßten (= verursachten) Aufwendungen werden. Ein Entscheidungs
spielraum des Steuerpflichtigen besteht nur für Aufwendungen, die objektiv keine 
privaten Ausgaben sind. Nur in der Wahl und Ausgestaltung von Aufwendungen, 
die nicht tatsächlich privat veranlaßt sind, ist der Steuerpflichtige frei. Insoweit ist 
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ausreichend daß die Aufwendungen nach den Vorstellungen des Steuerpflichtigen 
den Betrieb fördern, daß sie der Steuerpflichtige für den Betrieb für zweckdienlich 
hält. 
(4) Einwirkungen durch höhere Gewalt oder Dritte s_ind „sonstige ~ußerbetrieb
liche Ursachen", die weder für noch gegen das Vorliegen von Betnebsaus~abe_n 
(Werbungskosten) sprechen ( Grundsatz der Neutralität sonstiger auß erbetrteblt
cher Ursachen). 
(c) Aufwendungen, die sowohl betrieblich (beruflich) als auch durch den Steuer
pflichtigen privat veranlaßt(= verursacht) sind, müssen in zwei Fallgruppen un
terteilt werden: in aufteilbare und untrennbare Aufwendungen: 
(1) Sind Aufwendungen quantitativ in einen ausschließlich betrieblich (beruflich) 
und einen ausschließlich durch den Stetierpflichtigen privat veranlaßten (= verur
sachten) Teil aufteilbar, muß aufgeteilt werden. Ein Aufteilungsverbot für aufteil
bare Aufwendungen widerspricht den Grundsätzen der Besteuerung nach d_er ob
jektiven Leistungsfähigkeit, steuerlicher Gerechtigkeit und ste~erli~her Gleichb~
handlung. Die Vernachlässigung einer untergeordneten b_etn~~l~~hen __ (berufli
chen) Veranlassung ist bei Aufteilbarkeit allenfalls aus Praktikabihtatsgrunden to-

lerabel. 
Ob Aufwendungen dem Grunde nach einen - abtrennbaren - Betrie~saus?ab~n
anteil (Werbungskostenanteil) enthalten, ist nach den Regeln ~ber _die ob!_ek~ive 
Beweislast zu entscheiden; eine Schätzung dem Grunde nach ist mcht moghch. 
Steht das Vorliegen eines Betriebsausgabenanteils (W erbungskostenanteils_) d~m 
Grunde nach fest, ist die Höhe dieser Aufwendungen zu schätzen, falls sie sich 
nicht ermitteln oder berechnen läßt. 
(2) Aufwendungen, die untrennbar betrieblich (beruflich) und durch den Steuer
pflichtigen privat veranlaßt (= verursacht) sind, erfüllen ~icht a!le y orausse_tzun
gen des Betriebsausgabenbegriffs (Werbungskostenbegnffs ). Sie sm~ begrifflich 
weder Betriebsausgaben (Werbungskosten) - und schon deshalb mcht als Be
triebsausgaben (Werbungskosten abzugsfähig - noch Privatausgaben (,,a~iud_"). 
§ 12 Nr. 1 Satz 2 EStG wiederholt das Abzugsverbot für untrennbar betn~blich 
(beruflich) und privat veranlaßte(= verursachte) Aufwendungen (sog. unteil~are 
Mischausgaben). Eine darüber hinausgehende konstitutiv~ Bedeutung hat _diese 
Vorschrift nicht. Sie regelt insbesondere kein Aufteilungsverbot für aufteilbare 
Aufwendungen, sondern setzt die Nichtaufteilbarkeit von Aufwendungen vor
aus. 
(d) Aufwendungen, die untrennbar betrieblich (beruflich) und durch den Steuer
pflichtigen privat veranlaßt (verursacht) sind, sind in vollem Umfa_ng Betriebsaus
gaben (Werbungskosten), wenn die private Mitveranlassung(= Mitverursachung) 
im Vergleich zu der betrieblichen (beruflichen) Veranlassung(= Ver~rsachung) 
qualitativ unwesentlich ist. Insoweit gilt in§§ 4 Abs. 4, 9 Abs. 1 EStG eme Veran-
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lassungslehre (= Kausalitätslehre) von der „Nichtberücksichtigung einer unwe
sentlichen privaten Mitveranlassung(= Mitverursachung)", oder umgekehrt for
muliert: Die betriebliche Veranlassung(= Verursachung) muß beim Zusammen
treffen mit einer privaten Veranlassung (= Verursachung) jeweils die allein we
sentliche Veranlassung (= Ursache), die alleinige Veranlassung (Ursache) im 
Rechtssinne sein. Diese Besonderheit ist im Steuerrecht geboten und gerechtfer
tigt, weil sie das für untrennbare Mischausgaben geltende Abzugsverbot mildert 
und auf diese Weise den zwangsläufigen Konflikt mit den Grundsätzen steuerli
cher Gerechtigkeit, steuerlicher Gleichbehandlung und der Besteuerung nach der 
objektiven Leistungsfähigkeit auf den gebotenen Umfang reduziert. 

(e) Ob eine private Mitveranlassung (= Mitverursachung) von Aufwendungen 
unwesentlich ist, muß durch eine qualitative Betrachtungsweise entschieden wer
den (W ertungsfrage ). 

(f) Zur Ergänzung und Konkretisierung dieser allgemein gültigen Aussage zur 
steuerrechtlichen Veranlassung ( = Kausalität) ist eine Fallgruppenbildung förder
lich. 

2. Was für Aufwendungen (Ausgaben) gilt, muß auch für Aufwand gelten. Auf
wand, den der Steuerpflichtige privat oder zugleich und untrennbar privat veran
laßt(= verursacht), darf den Gewinn nicht mindern, denn nur betrieblich veran
laßter(= verursachter) Aufwand ist eine Wertgröße, die die objektive Leistungs
fähigkeit eines Steuerpflichtigen schmälert. 

K. Schlußbemerkung 

Das Steuerrecht braucht - wie jedes andere Rechtsgebiet - ,,seine" Kausalitäts
theorie. Die Veranlassungstheorie ist eine spezielle einkommenssteuerrechtliche 
Kausalitätstheorie für die Abgrenzung von Betriebsausgaben (Werbungskosten), 
Privatausgaben und Mischausgaben und von betrieblichem und privatem Auf
wand. Juristische Kausalitätstheorien sind aber in ihrer notwendigen Abstraktion 
keine „Zauberformeln", mit denen sich alle Kausalitätsprobleme spielend lösen 
lassen. Sie liefern die erforderliche Basis und müssen durch eine Fallgruppenbil
dung konkretisiert sowie praktikabel gemacht werden. Es ist Aufgabe der Steuer
rechtswissenschaft, diese Basis zu liefern und in erster Linie Aufgabe der Rechts
sprechung, die notwendigen Fallgruppen fortwährend zu überprüfen, Zweifels
fragen zu klären und die zugrundeliegende Veranlassungstheorie fortzubi]den395

• 

Dieser Aufgabe haben sich die Zivil- Straf- und Sozialgerichte und die Lehre in 
diesen Rechtsgebieten seit Jahrzehnten gestellt, für Steuergerichte und Steuer
rechtslehre sollte sie nicht minder selbstverständlich sein. 

395 Staudinger, BGB, 10./11. Auflage, 1975, Vorbern. vor§§ 823-853 RdNr. 83. 
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1 eine 

1 StuW 1979, 193 ff. 
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Fülle von Beiträgen im Fachschrifttum erschienen, die der Fragestellung dieser 
Tagung nachspüren. 2 Dabei wenden sich diese Beiträge, wenn ich es richtig sehe, 

nicht so sehr gegen eine als unhaltbar empfundene Judikatur oder Praxis. Vom Er
gebnis her kann offenbar sowohl in der Bundesrepublik Deutschland als auch in 
Österreich die praktizierte und judizierte Abgrenzung der Betriebs- bzw. Berufs
sphäre von der Privatsphäre in der weitaus überwiegenden Zahl der Fälle mit Zu
stimmung rechnen. Was offenbar als Mangel empfunden wird, ist die unklare 
dogmatische Basis dieser Praxis und Judikatur, weil sie in Grenzfällen die Nach
vollziehung der Argumentation verhindert, Prognosen über künftige Entschei
dungen erschwert und damit insgesamt die Rechtssicherheit beeinträchtigt. 

Was somit not tut, ist eine vertiefte dogmatische Sicht der Probleme. Ob man da
bei freilich in dem Sinn fündig wird, daß man an Stelle der gegenwärtig vorherr
schenden Kasuistik eine einfache und praktikable Formel setzen kann, darf von 
vornherein bezweifelt werden. 

Inhaltlich gesehen befaßt sich dieser Beitrag mit denselben Problemen wie derje
nige von Söhn. Es geht somit nur um die grundsätzliche Abgrenzungsproblema
tik, hingegen nicht um die Rechtsfolgen im einzelnen. Insb. bleibt daher die Frage 
der nicht-abzugsfähigen Betriebsausgaben außer Betracht. 28 

- Ergänzend sollen 
einige Überlegungen zur Tagungsthematik in bezug auf juristische Personen ange
stellt werden. - Zitierte Rechtsquellen sind im Zweifel deutsche Quellen. 

II. Grundlagen 

1. Die Bedeutung der verbalen Interpretation 

r Die eigentliche normative Basis unserer Fragestellung ist extrem dürftig. Das Ge
setz definiert Betriebsausgaben als Aufwendungen, die durch den Betrieb veran
laßt sind, Werbungskosten als Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Er
haltung der Einnahmen. Es dürfte nicht leicht ein ähnliches Mißverhältnis zwi
schen der Knappheit des Gesetzestextes einerseits, praktischer Bedeutung bzw. 
dogmatischer Bemühung andererseits zu finden sein. 

Welche Relevanz und Aussagekraft diesen Formulierungen beizumessen ist, ist 
offen. Ist die unterschiedliche Definition der Betriebsausgaben und der Wer
bungskosten als inhaltliche Verschiedenheit zu deuten? Ist die Formel des § 4 
Abs. 4 EStG, weil historisch jünger, die überlegtere und daher gewichtigere, die 

2 Kröger, StuW 1978, 289; derselbe, DStR 1979, 400; Offerhaus, BB 1979, 617,667; Gör
lich, DB 1979, 711; Balke, FR 1979, 319; Kramer, DStR 1979, 363; Schimetschek, Fi
nanz-Journal 1979, 21. 

2" Dazu Kirchhof, S. 201 ff. 
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umfassende Geltung beanspruchen darf? Ist es von Bedeutung, daß das Gesetz von 
Aufwendungen statt von Ausgaben oder gar von Aufwand spricht? 

Alle diese Fragen lassen sich mit bloßer Betrachtung des Wortlautes nicht lösen. 
Rein verbale Interpretation hilft nicht weiter.3 Vielmehr sind überlq;ungen zur 
Teleologie, zur genetischen Entwicklung des Rechtsstoffes und zur Systematik er
forderlich, bevor man versuchen kann, konkret an die Abgrenzungsfrage heran

zugehen. 

2. Teleologische Interpretation: Das objektive Nettoprinzip und sein ökono-
mischer Hintergrund 

Teleologisch betrachtet beruht die Abgrenzung der Betriebsausgaben/Werbungs
kosten von den Privatausgaben auf dem sog. objektiven Nettoprinzip. Die Be- 1 

steuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit fordert die Erfassung 
(bloß) des Reineinkommens statt des Roheinkommens. Was für die Erzielung der 
Einkünfte aufgewendet wird, steht nicht zugleich für private Bedürfnisbefriedi
gung zur Verfügung und ist daher kein Einkommen im Sinne eines Zuwachses an 
wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. 4 Eine Differenzierung zwischen betrieblichen 
und außerbetrieblichen Einkünften scheint dabei nicht angebracht. 

Das obiektive Nettoprinzip wird ergänzt durch das su\Jjektive Nettoprinzip: 
Aufwendungen, die zur Erhaltung der eigenen Existenz oder zum Unterhalt der 
Familie notwendig sind, repräsentieren keine Leistungsfähigkeit (indisponible 
Einkommensverwendung). Sie stehen für Steuerzahlungen nicht zur Verfügung 
und müssen der Besteuerung daher entzogen sein. 5 Umgekehrt kann daraus abge
leitet werden, daß Einkommen nur das ist, was für nicht-notwendige private Be
dürfnisbefriedigung verbleibt, was somit disponibel ist für Konsum, Investition 
oder Sparen, 6 und daß die Einkommensteuer den Zweck verfolgt, den Staat an der 
möglichen Lebenshaltung teilnehmen zu lassen. 7 Die Vorschriften über die Ver
brauchsbesteuerung, die im österreichischen Recht inzwischen allerdings elimi
niert wurden und wohl auch im deutschen EStG eher totes Recht darstellen, zei
gen trotz ihrer Problematik8 diesen Gedanken immerhin recht plastisch. 

In diesen Grundfragen besteht kein Streit, so daß es naheliegt, das objektive Net
toprinzip zum teleologischen Ausgangs- und Bezugspunkt unserer Thematik zu 

3 Tipke, StuW 1979, 195; Söhn, oben S. 23 f. 
4 Tipke, StuW 1979, 194; Blumenstein, System des Steuerrechts3, 1971, 206; Stall, For-

schungszuwendungen als steuerliche Abzugsposten, 1978, 11. 
5 Lang, StuW 1974, 313; Tipke, StuW 1979, 194. 
6 Tipke, StuW 1979, 193 f. 
7 Becker, Die Grundlagen der Einkommensteuer, 1940, 13 ff. 
8 Hierzu schon Hensel, VJSchrStFR 1927, 99 ff. 
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machen, d. h. Streitfragen bei der Abgrenzung betrieblich/beruflicher und priva
ter Sphäre unter Rückgriff auf dieses Prinzip zu lösen. 9 Kann das Nettoprinzip 
diese Funktion als teleologisches Interpretationsmittel aber tatsächlich erfüllen? 

Diese Frage ist wohl nur mit Vorbehalt zu bejahen; dies deswegen, weil der Inhalt 
dieses Prinzips keineswegs so klar ist, daß ihm im Einzel- und Streitfall eine ein
deutige Aussage entnommen werden kann. Ein Blick in die zuständige ökonomi
sche Fachdisziplin - die Finanzwissenschaft - zeigt dies mit aller Deutlichkeit. 

Die Deutung der modernen Einkommensteuer als Reineinkommen~teuer und die 
Forderung nach Abzugsfähigkeit der Gewinnungskosten, Betriebskosten, Pro
duktionskosten bzw. Gestehungskosten gehört zwar zum traditionellen Lehrbe
standteil des finanzwissenschaftlichen Schrifttums. 10 Es ist aber weder in den Be
gründungen noch bei der inhaltlichen Interpretation dieses Grundsatzes Überein
stimmung festzustellen. 

Antonio de Viti de Marco etwa begründet das Nettoprinzip an Hand eines sehr 
einfachen Kreislaufmodells mit dem Gedanken, daß Einkommensteile im volks
wirtschaftlichen Sinn nicht mehr als ei~mal von der Steuer getroffen werden dür
fen. 11 Umgekehrt wird daraus die auch im Steuerrecht nicht unbekannte12 Forde
rung abgeleitet, daß die Abzugsfähigkeit von , , Gewinnungskosten" nur unter der 
Voraussetzung angezeigt sei, daß der Staat sie als steuerpflichtiges Einkommen bei 
anderen Wirtschaftssubjekten wiederfinde. 13 

- Neumark hingegen leitet das Net
toprinzip aus dem ökonomischen Einkommensbegriff her. Nur der aktuelle (ef
fektive) Zuwachs an wirtschaftlicher Verfügungsmacht könne als Einkommen an
gesehen werden, während Einkunftsteile, die lediglich den Gegenwert der zur Si
cherung und Erhaltung des Einkommens zu machenden Aufwendungen darstel
len, aus dem Einkommen auszuscheiden hätten. 14 

9 So auch Söhn, oben S. 17 f. 
10 Lotz, Finanzwissenschaft, 1917, 448; de Viti de Marco, Grundlehren der Finanzwissen

schaft, 1932, 151 ff; Teschemacher, Die Einkommensteuer, in: Handbuch der Finanz
wissenschaft II, 1927, 82; Neumark, Theorie und Praxis der modernen Einkommensbe
steuerung, 1947, 29; derselbe, Grundsätze gerechter und ökonomisch rationaler Steuer
politik, 1970; 159; Blumenstein, aaO (FN 4), 206; Goode, The Individual Income Tax2

, 

1965, 76. 
11 AaO, 154 f. 
12 Vgl. für Österreich VwGH2. 3. 1951, 306/50: Es sei ein „Grundsatz des geltenden Ein

kommensteuerrechts, daß, sofern sich aus dem Gesetz nicht für Einzelfälle etwas anderes 
ergibt, das was bei dem einen Abgabenpflichtigen abzusetzen ist, beim anderen versteu
ert werden muß, wenn nicht steuerpflichtige Werte unversteuert bleiben sollen". Kri
tisch dazu Ruppe, Die Ausnalimebestimmungen des Einkommensteuergesetzes, 1971, 
56 ff. 

13 De Viti de Marco, aaO (FN 10), 156. 
14 Neumark, Theorie und Praxis, aaO (FN 10), 41 f. 
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Ebensolche Meinungsverschiedenheiten sind bei der Interpretation des Reinein
kommensgrundsatzes festzustellen. Umstritten ist vor allem der Umfang der Pro
duktions- oder Gewinnungskosten bei Arbeitseinkünften, also im Zusammen
hang mit eigenen physischen oder geistigen Leistungen. So lesen wir bei Latz: 15 

,,Produktionskosten des Arbeitseinkommens sind unbedingt die Kosten des Lebensunter
halts des Arbeitenden und seiner Familie, daneben noch Rücklagen für den Fall der Arbeits
unfähigkeit, außerdem, sofern es sich nicht um den lebenslänglich angestellten Beamten 
handelt, Rücklagen für den Fall der Arbeitslosigkeit. Hierzu treten Kosten der Verzinsung 
und Amortisation des Erziehungs- und Ausbildungskapitals ... Kapitalistisch betrachtet 
müßten alle Personen, welche Arbeitseinkommen beziehen, von ihren Einnahmen Amorti
sationen in Abzug bringen, da sich die Grundlage der produzierten Arbeit, die leistungsfä
hige Persönlichkeit, abnutzt und dahinschwindet, da ferner die Arbeitseinkünfte nur produ
ziert werden können, wenn die Grundlage derselben, die Persönlichkeit, ihren Lebensbedarf 
bestreiten kann." · 

Trage man diesem Gedanken nicht Rechnung, so besteuere man bei Arbeitsein
künften Roheinnahmen, bei Kapitaleinkünften hingegen Reineinkommen, belaste 
also erstere viel schwerer. 16 

Diese prima facie einleuchtenden und plausiblen Argumente haben sich in der Pra
xis bekanntlich nicht durchgesetzt, freilich weniger aus stichhaltigen theoreti
schen, sondern viel ehr aus fiskalischen Gründen. 17 Was jedoch bleibt, ist die nicht 
nur praktische, sondern auch theoretische Unsicherheit, die Grenze zwischen 
Gewinnungskosten und Einkommensverwendung in jenen Fällen exakt zu zie
hen, in denen Aufwendungen Verbrauchs- und Gewinnungskostenelemente zu
gleich enthalten. Die Finanzwissenschaft kann hierfür keine sicheren Entschei
dungshilfen bieten. Der Blick in das einschlägige Schrifttum ist außerordentlich 
entmutigend. 18 

15 AaO (FN 10), 449. 
16 Vgl. auch Pißel-Koppe, Das EStG vom 10. 8. 19252

, 1932, 217 f. 
17 Siehe etwa Teschemacher, aaO (FN 10), 82 f. ZTwird die Auffassung vertreten, daß die 

Wertminderung von physischer oder geistiger Arbeitskapazität nicht mit derjenigen von 
techniscl\en Gütern verglichen werden könne: Goode, aaO (FN 10), 93 f; vgl. auch 
Neumark, Theorie und Praxis, aaO (FN 10), 49. 

18 Vgl. Goode, aaO (FN 10), 77: 
,,As will appear more vividly in the discussion of individual items, there are no fully satis
factory criteria for distinguishing between consumption and costs of earning income. Al
though the distinction is customarily made in household budgets and the social accounts, 
it is less firmly based than is usually supposed. In a sense, a !arge proportion of all con
sumption may be considered a cost of production - not only subsistence costs, but also 
conventional necessities and amenities, which vary great!y with occupation and social 
station." 

Neumark hält die Abgrenzungsfrage für theoretisch kontrovers und sieht es als unmög
lich an, die Abzugsmöglichkeit von Betriebskosten und Werbungskosten auf jenes Maß 
zu begrenzen, das wirtschaftstheoretisch gerechtfertigt und folglich dem Leistungsfäliig-
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Die Schlußfolgerungen für unser Thema sind nicht allzu erfreulich. In vielen Fäl
len gelingt es nicht, durch teleologischen Rückgriff auf das Nettoprinzip zu klaren 
Lösungen zu kommen. Zwei Beispiele: 

1. Der Stpfl. benützt ein Kfz. des Betriebsvermögens für private Fahrten. Daß die 
variablen Kosten auf Grund des objektiven Nettoprinzips nicht dem Betrieb 
angelastet werden dürfen, steht außer Zweifel. Verlangt das Nettoprinzip aber 
auch, daß die fixen Kosten, die ja auch ohne private Nutzung angefallen wären, 
in einen privaten und betrieblichen Anteil aufgeteilt werden? Das objektive 
Nettoprinzip gibt darauf keine klare Antwort. Dasselbe gilt bei betrieblicher 
Nutzung privater Wirtschaftsgüter. 19 

2. Der Stpfl., der im Berufsleben steht, hat Aufwendungen für einen Erholungs
urlaub, der der Regeneration seiner Arbeitskraft und damit der Erhaltung sei
ner Einkünfte dient. Das Nettoprinzip würde eine Abzugsfähigkeit der Kosten 
nahelegen, ein Ergebnis, das allen herkömmlichen Auffassungen wider
spricht. 

Mit diesen Bemerkungen soll keineswegs der teleologische Rückgriff auf das ob
jektive Nettoprinzip abgelehnt werden. Im Gegenteil: Ohne Zugrundelegung die
ses Prinzips ist unser Problem nicht zu lösen. Es sollte nur gezeigt werden, daß 
man sich dabei nicht auf so festem Boden bewegt, wie offenbar oft angenommen 
wird. Das objektive Nettoprinzip bedarf daher der Ergänzung durch weitere 
Grundsätze, insb. durch das subjektive Nettoprinzip und durch das Prinzip der 
horizontalen Gleichmäßigkeit der Besteuerung, und es muß so gedeutet werden, 
wie es sich heute auf Grund der historischen Entwicklung eingebettet in den sy
stematischen Zusammenhang des Einkommensteuerrechtes darstellt. 

3. Zur rechtshistorischen Entwicklung des objektiven Nettoprinzips 

Das objektive Nettoprinzip gehört zum traditionellen Bestandteil des deutschen 
und österreichischen Einkommensteuerrechts. Die historische Entwicklung war 
freilich recht abwechslungsreich. Im deutschen Recht20 lassen sich diesbezüglich 
vier Entwicklungsphasen unterscheiden: 

(1) Die Umschreibung des Reineinkommensbegriffes ohne Zuhilfenahme der Be
griffe Werbungskosten oder Betriebsausgaben (bis zum Preußischen EStG 
1906); 

keitspostulat gemäß ist: Grundsätze, aaO (FN 10), 159 und 162. Dabei fehlen freilich 
Hinweise, was nun tatsächlich wirtschaftstheoretisch gerechtfertigt wäre. 

19 Vgl. dazu unten III. 4. b). 
20 Abgestellt wird dabei primär auf die Entwicklung in Preußen. 

Werbungskosten von den Privatausgaben 109 

(2) die Umschreibung des Reineinkommensbegriffes allein mit Hilfe des Wer
bungskostenbegriffes (Alleinherrschaft des Werbungskostenbegriffes, 
1906-1920); 

(3) die Zeit des Dualismus der Begriffe, wobei aber Betriebsausgaben nicht defi
niert, sondern lediglich als Spielart der Werbungskosten aufgefaßt werden 
(1920-1934); 

(4) die Zeiten des Dualismus mit eigenständiger Definition und Gleichordnung 
der Begriffe (ab 1934 ). 

a) 1. Phase 

Dieser Phase gehört zunächst das erste EStG auf deutschem Boden, das Publikan
dum für die Stadt Königsberg vom 20. 10. 1807 bzw. die dazu ergangene „nähere 
Anweisung" an. In§ 6 der Anweisung heißt es:21 

„Von dem rohen Einkommen sind die zur Hervorbringung und Gewinnung und Fortdauer 
desselben notwendigen sowie die mit dem Besitz des Einkommens sonst in Verbindung ste
henden Kosten oder Abgaben in Abzug zu bringen, indem nur das sodann verbleibende 
Roheinkommen dem Zweck der Ausmittlung entspricht." 

Auch das Preußische EStG von 1891 gehört zu dieser Phase. Dort findet sich be
reits eine Umschreibung der abzieh baren Kosten, die im wesentlichen der heuti
gen Definition der Werbungskosten entspricht, ohne daß dieser Begriff verwendet 
wurde. § 9 ordnete nämlich an: 

,,Von dem Einkommen(§ 7) sind in Abzug zu bringen: 

1. die zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung des Einkommens verwendeten 
Ausgaben ... " 22 

Die Anordnung galt prinzipiell für alle Einkunftsarten. Sie stand in Zusammen
hang mit der Fuisting 'sehen Quellentheorie und bezweckte eine Abgrenzung der 
Aufwendungen, die mit dem Rohertrag zusammenhmgen, von solchen, die die 
Quelle selbst, d. h. ihre erste Einrichtung oder ihre Erweiterung betrafen. Letz
tere sollten nur im Wege der Abschreibungen berücksichtigt werden. Hingegen 
gesteht Fuisting selbst zu: 

„Die Quelle muß zwar, um ihren auf die Erzeugung von Verkehrsgütern für ihren Inhaber 
gerichteten Zweck dauernd erfüllen zu können, in ihrem ursprünglichen ... Zustan-

21 Zitiert nach Grabower, Preußens Steuern vor und nach den Befreiungskriegen, 1932, 
205. 

22 Ähnlich§ 159 des österr. Personalsteuergesetzes. Auch die anderen deutschen Landes
einkommensteuergesetze verwendeten diese oder ähnliche Formulierungen, wobei das 
bayerische EStG in Art. 11 statt von Werbungskosten von Betriebsausgaben sprach! (vgl. 
RFH Bd. 11, 238). 
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de ... erhalten, und die nach der Eigenart der Quelle hierzu erforderlichen Aufwendungen 
müssen aus dem Rohertrag bestritten werden. "23 

Daß die Umschreibung mehr besagen sollte, als eine solche Ausscheidung der 

Aufwendungen auf die Quelle selbst, ist der Entwicklungsgeschichte nicht zu ent

nehmen. Ganz im Gegenteil: Fuisting selbst vertrat eine recht großzügige Kausal

lehre. So lesen wir bei ihm die bemerkenswerten Sätze: 

,,Ebensowenig schließt, sofern nur die sonstigen Voraussetzungen zutreffen, die Freiwillig
keit der Leistung die Eigenschaft der Betriebskosten aus. So kann z. B. den mit einer Quelle 
in ursächlicher Verbindung stehenden Ausgaben für Unterstützungen, Trinkgelder, Gele
genheitsgeschenke, Bewirtungskosten und dgl. die Natur von Betriebskosten nicht schon 
deshalb abgesprochen werden, weil sie ohne rechtliche Verpflichtung geleistet worden 

sind. ''24 

Ebenso zählt er zu den abzugsfähigen Ausgaben ausdrücklich auch „die durch 

rechtliche Belastung der Quelle oder des Betriebes verursachten wiederkehrenden 

Ausgaben ohne Unterscheidung des Rechtsgrundes"25
; und generell wird noch 

ausgesprochen: ,,Entscheidend für die Abzugsfähigkeit ist überall der ursächliche 

Zusammenhang der Kosten mit einer bestimmten Quelle. " 26 

b) 2. Phase 

In das Gesetz hat der Begriff „Werbungskosten" erst 1906 Eingang gefunden, als 

das Preußische EStG 1891 durchgreifend novelliert wurde. 27 Nun hieß es in§ 8: 

, , Von dem Rohertrag der in § 6 bezeichneten Einkommensquellen sind die Aufwendungen 
zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung des Ertrages (Werbungskosten) in Abzug zu brin
gen." 

Entgegen der großzügigen Interpretation von Fuisting finden sich nun im Schrift

tum plötzlich Stimmen, die einer radikalen Finalität das Wort reden. So vertrat 

Strutz im Kommentar Fuisting-Strutz die von seinem inzwischen verstorbenen 

Mitautor sicher nicht gutgeheißene Meinung, Werbungskosten müßten sich , , zum 

Ertrage verhalten wie Ursache und Wirkung. Es genügt deshalb nicht irgendeine 

entfernte Beziehung zum Ertrage, sondern die Aufwendungen müssen, um Wer

bungskosten zu sein, sich unmittelbar auf den Ertrag erstrecken. " 28 

23 Fuisting, Die preußischen direkten Steuern, Bd. 4: Grundzüge der Steuerlehre, 1900, 

237. 
24 Fuisting, aaO, 139 f. 
25 Fuisting, aaO, 140. 
26 Fuisting, aaO, 141 f. 
27 Unrichtig daher Bauer, Der Dualismus Betriebsausgaben- Werbungskosten, 1974, 

24 ff, der diesen Schritt mit 1891 ansetzt. 
28 Fuisting~Strutz, EStG8

, 1. Hälfte, 1915, 220. 
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Damit im Einklang stand eine restriktive Judikatur des Preußischen OVG, das 

etwa den Aufwendungen von freiberuflich tätigen Ärzten, Ingenieuren oder 

Rechtsanwälten für Fachliteratur, Studienreisen, ja selbst für Fortbildungskurse 

die Abzugsfähigkeit versagte, weil sie sich in erster Linie auf die Quelle, die Lei

stungsfähigkeit bezögen und das Einkommen nur mittelbar berührten. 29 Ebenso 

wurde bei Staatsbeamten die Auffassung vertreten, daß sie nach ihrer Anstellung 

keinerlei Aufwendungen machen müßten, um das Recht auf den Bezug ihrer Be

soldung zu erwerben, zu sichern oder zu erhalten. Aufwendungen, die im Zu

sammenhang mit dem Dienst entstünden, seien nicht ak Ausgaben zur Erwer

bung, Sicherung und Erhaltung des Diensteinkommens anzusehen, weil der Be

amte i. d. R. dieses Einkommen auch ohne die Aufwendungen erhalte. 30 

Damit hatte der unglückliche Begriff der Unmittelbarkeit Eingang in Lehre und 

Rechtsprechung gefunden, ein Begriff, der als Interpretationsgrundlage nicht in 

Betracht kommt, weil er abstrakt nicht zu umschreiben ist und d;her Entschei

dungen in jeder Richtung zu tragen vermag. 31 In der Tat gelang es auch keines

wegs, diese Deutung des Werbungskostenbegriffes in der Praxis durchzuhalten. 

So wurden etwa Schadenersatzleistungen im Zusammenhang mit Einkünften zum. 

Abzug zugelassen, weil es sich um Aufwendungen handle, die mit dem Beruf in 

ursächlicher Verbindung stehen und als solche aus dem quellenmäßigen Rohertrag 

bestritten werden müssen, bevor ein als Einkommen zu verwendender Reinertrag 

verbleibt. 32 Und der RFH kam 1922 zu dem allgemeinen Schluß: ,,Schon nach 

früherer Praxis und Rechtsprechung wurde der Grundsatz, daß nur die unmittel

bar zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Einkünften gemachten Ausga

ben als Werbungskosten abziehbar seien, nicht streng durchgehalten. "33 Trotz

dem hat die verfehlte Formel von der Unmittelbarkeit eine außerordentliche Wir

kung entfaltet und ist auch heute noch gelegentlich in einschlägigen Begründungen 

anzutreffen. 

c) 3. Phase 

Das EStG 1920 hat zum W erbungskostenbegriff keine entscheidende Verände
rung gebracht. § 13 formulierte: 

,,Vom Gesamtbetrag der Einkünfte sind, ... in Abzug zu bringen: 

29 Etwa PrOVG Bd. 4, 200; Bd. 9, 168; Bd. 15, 134; Fuisting-Strutz, aaO, 222. 

30 Vgl. PrOVG Bd. 12, 178; Bd. 15, 174. 
31 Kritisch bereits Fuisting-Strutz, aaO (FN 28), 222; Blümich-Schachian, Das EStG 

vom 10. 8. 1925, 1925, 214; Tipke, StRK EStG § 4 R. 344 Anm.; Bauer, aaO (FN 27), 
51. 

32 Vgl. Fuisting-Strutz, aaO (FN 28), 242. 
33 RFH 19. 10. 1922, Bd. 11, 241. Differenzierend nach Einkunftsarten dann RFH 8. 7. 

1931, Bd. 29, 127. 
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1. die zu ihrer Erwerbung, Sicherung und Erhaltung gemachten Aufwendungen (Wer-

bungskosten)." 

Erstmals findet sich aber nun der Begriff der Betriebsausgaben. Nach§ 33 war als 

Einkommen aus dem Betrieb eines Gewerbes oder des Bergbaus der Geschäftsge

winn anzusetzen. Der Geschäftsgewinn war durch Vergleich der Betriebseinnah

men und der Betriebsausgaben unter Berücksichtigung der Unterschiede im Be

triebsvermögen festzustellen. 

Eine Definition des Betriebsausgabenbegriffs fehlt. Strutz, einer der wenigen 

Kommentatoren dieses Gesetzes, meint, daß der Betriebsausgabenbegriff weiter 

gehe als derjenige der Werbungskosten, weil er alle unmittelbar durch den Betrieb 

entstandenen oder mittelbar durch den Zweck der Erzielung und Erhaltung der 

Betriebseinnahmen verursachten Aufwendungen umfasse. 34 Der RFH vertritt im 

Urteil vom 7. 7. 192635 zu § 33 EStG 1923 die Auffassung, Betriebsausgabe im 

Sinne dieser Bestimmung sei „jede mit dem Geschäftsbetrieb sachlich zusammen

hängende Ausgabe". 

Diesen Deutungen stand freilich entgegen, daß der Werbungskostenbegriff nach 

der Gesetzeslage der weitere, auch die Betriebsausgaben einschließende Begriff 

war, somit Betriebsausgaben immer zugleich auch die Werbungskostendefinition 

erfüllen mußten. 

Konsequenterweise mußte daher nun auch der Werbungskostenbegriff über die 

restriktive, am Wortlaut klebende Interpretation des PrOVG hinaus ausgedehnt 

werden. Der RFH hat diese Linie in der Tat in einer Reihe von Urteilen einge

schlagen36 und letztlich alle Aufwendungen, die mit Einkunftsarten außerbetrieb

licher Art zusammenhingen, als Werbungskosten anerkannt, allerdings daran 

festgehalten, daß die Aufwendungen nicht wegen persönlicher Annehmlichkeit 

oder einer gehobenen Lebensführung wegen gemacht werden durften. 37 Das Ver

hältnis der Werbungskosten zu den Betriebsausgaben blieb jedoch letztlich un

klar. 

Auch dem EStG 1925 gelang diese Klarstellung nicht. § 16 enthielt nun die bishe

rige W erbungskostendefinition. § 12 umschrieb den Gewinn als Überschuß der 

Einnahmen über die Ausgaben unter Berücksichtigung der Wertschwankungen 

des Betriebsvermögens. Von „Betriebsausgaben" war somit nicht mehr explizit 

die Rede. Die Begründung führt dazu aus: 

34 Strutz, Handausgabe des EStG vom 29. 3. 19202, 1920, 171. 

35 Bd. 19, 201. 
36 Bd. 11,238; Bd. 13, 90; RStBL 1923, 183; RStBL 1924, 155. Pißel-Koppe, aaO (FN 16), 

205 f. 
37 S. Pißel'--Koppe, aaO (FN 16), 205 f. 
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„Der Begriff der Werbungskosten entspricht dem bisherigen Recht. Während jedoch im 

bisherigen EStG nicht klargestellt war, wie sich die Betriebsausgaben(§§ 32, 33 des bisheri

gen EStG) zu den Werbungskosten (§ 13 des bisherigen EStG) verhielten, umfassen die 

Werbungskosten im Sinne des Entwurfes auch die Betriebsausgaben, soweit ein Abzug nicht 

ausdrücklich ausgeschlossen ist. " 38 

Entgegen der löblichen Absicht der Gesetzesverfasser, das Verhältnis der Be

triebsausgaben zu den Werbungskosten zu verdeutlichen, wurde aber auch mit 

diesem Gesetz keine befriedigende Lösung erreicht. Auch jetzt stand man vor der 

Tatsache, daß der Werbungskostenbegriff als der formal umfassendere Begriff 

rechtstechnisch die Betriebsausgaben einschließen mußte, der Betriebsausgaben

begriff aber inhaltlich weiter war, weil man ihn in Übereinstimmung mit der 

kaufmännischen Praxis mit Betriebskosten gleichsetzte und seinen Umfang offen

bar der Verkehrsauffassung entlehnte. 

S trutz räumte ein, daß die beabsichtigte Klärung des Verhältnisses der beiden Be

griffe zueinander nicht gelungen sei und schlug folgende Lösung vor:39 Da bei 

Vollkaufleuten und Buchführenden der Gewinn durch Betriebsvermögensver

gleich nach Art des Handelsrechts erfolgen soll, müsse steuerlich auch das zum 

Abzug zugelassen werden, was das Handelsrecht zuläßt. Dann müsse aber der Be

triebsausgabenbegriff weiter sein als der bisherige Werbungskostenbegriff. Sinn

vollerweise müßte man dann Werbungskosten im Sinn von Betriebsausgaben auf

fassen, also den W erbungskostenbegriff derart extensiv interpretieren, daß dazu 

alle Ausgaben zählen, die ein Unternehmer im Betrieb des Unternehmens wegen 

macht. 

Eine ähnlich berichtigende Interpretation vertrat Becker: Die Auslegung liege 

nahe, daß auch bei kaufmännischer Buchführung nur Werbungskosten im Sinn 

des§ 16 zugelassen sein sollten. Damit komme man aber „zu unmöglichen, d. h. 

von der Wirtschaft nicht tragbaren und sichtlich nicht gewollten Ergebnissen" 

oder man müsse den Begriff der Werbungskosten so verwässern, daß er nicht wie

derzuerkennen sei.40 Vor diese beiden Alternativen gestellt, plädierte Becker 

letztlich doch für eine ausgedehnte Auslegung des Werbungskosten begriff es: Man 

werde kaum fehlgehen, wenn man annehme, daß der Gedanke der W erbungsko

sten aus der kaufmännischen Buchführung heraus in das Einkommensteuerrecht 

Eingang gefunden habe. Es sei deshalb gerechtfertigt, den Werbungskostenbegriff 

,,zumindest" da, wo der Gewinn ermittelt wird, aus dem Begriff der Betriebsaus

gaben {nach kaufmännischer Anschauung) zu ergänzen und auszulegen.41 
- An 

38 Zitiert nach Mrozek, Handkommentar zum EStG vom 10. 8. 1925, 1926, 77. 

39 Strutz, Kommentar zum EStG vom 10. 8. 1925, Bd. I, 1927, 675. 

40 Becker, Grundfragen aus den neuen Steuergesetzen, StuW 1926, 671. 

41 AaO, 672. 
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anderer Stelle plädierte Becker dementsprechend für eine sehr weite Interpretation 

des Werbungskostenbegriffes, entsprechend dem weiten Einnahmenbegriff.42 

Dies war auch die Einstellung des RFH, wie sie speziell im Urteil vom 9. 2. 192743 

zum Ausdruck kommt: 

,,Fraglich kann jedoch sein, ob alle Betriebsausgaben, d. h. alle durch den Betrieb veranlaß- · 

ten Ausgaben, als Werbungskosten anzusehen sind. Es läßt sich nicht verkennen, daß nicht. 

alle Betriebsausgaben zu dem Zwecke der Erzielung von Einkünften gemacht werden, son

dern daß es auch Betriebsausgaben gibt, die nur deshalb erforderlich sind, weil infolge des 

· Betriebs eine Verpflichtung entstanden ist. Der Senat ist der Ansicht, daß auch derartige 

Ausgaben den Werbungskosten zuzurechnen sind ... Infolgedessen sind alle durch einen 

Betrieb veranlaßten Ausgaben als Werbungskosten zu behandeln, d. h. alle Betriebsausga
ben sind abzugsfähig." 

Der RFH prägte hier eine Definition der Betriebsausgaben, die im wesentlichen 

mit derjenigen des späteren EStG 1934 übereinstimmt, geht aber davon aus, daß 

alle durch den Betrieb veranlaßten Ausgaben zugleich die Werbungskostendefini
tion erfüllen. 

Von Interesse ist in diesem Zusammenhang noch das Urteil des RFH vom 8. 7. 

1931,44 in dem der RFH den Betriebsausgaben die „Werbungskosten im engeren 

Sinn" gegenüberstellte und meinte, ein weiterer Umfang der Betriebsausgaben er

gebe sich durch die Technik des Bestandsvergleichs und durch die Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung. Der Gerichtshof fiel hier wieder in die Argumen

tation vom unmittelbaren Zusammenhang zwischen Werbungskosten (im engeren 

Sinn) und Einkünften zurück, meinte damit aber lediglich, daß bei außerbetriebli

chen Einkunftsarten (hier aus Vermietung und Verpachtung) bestimmte Auf

wendungen zur Erhaltung und Sicherung der Substanz selbst nicht abzugsfähig 
seien. 

Im übrigen wechselte die Diktion der Judikatur in dieser Zeit. Söhn hat darauf be

reits hingewiesen.45 So wird in ein und demselben Urteil46 einmal von Veranlas

sung dann von Verursachung gesprochen; daneben ist aber auch von objektivem 
Zusammenhang mit dem Betrieb die Rede.47 

42 Becker, Handkommentar der Reichssteuergesetze II: Das EStGvom 10. 8. 1925, 1. Teil, 
1928, 484. 

43 Bd. 20, 208. 
44 Bd. 29, 125. 
45 Söhn, oben S. 23. 
46 Bd. 21, 84. 
47 Bd. 19, 203. 
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d) 4. Phase 

Auf der Ebene der Gesetzgebung hat erst das EStG 1934 den Werbungskostenbe

griff für die außerbetrieblichen Einkunftsarten reserviert und den Betriebsausga

benbegriff mit dem noch heute gültigen Wortlaut definiert. Die Begründu~t8 er

wähnt hierzu lediglich, daß der Werbungskostenbegriff bei den außerbetriebli

chen Einkünften dem Betriebsausgabenbegriff bei den betrieblichen Einkünften 

,,entspreche". 

Berück:sichtigt man den Stand der Judikatur zu diesem Zeitpunkt, so wird man 

daraus ableiten können, daß der Gesetzgeber im Sinne des erwähnten Urteils des 

RFH vom 8. 7. 193149 zwar Unterschiede zwischen Betriebsausgaben und Wer

bungskosten auf Grund der unterschiedlichen Technik der Einkünfteermittlung 

anerkennen wollte, man wird aber gewiß nicht annehmen dürfen, daß der Gesetz

geber für den außerbetrieblichen Bereich zur restriktiven Unmittelbarkeitsrecht

sprechung des PrOVG zurückkehren wollte. 

Bedenkt man den uneinheitlichen Sprachgebrauch der damaligen Judikatur, so 

wird man ferner davon ausgehen _müssen, daß der Gesetzgeber mit dem Wörtchen 

,,veranlassen" lediglich eine {;;der Judikatur gelegentlich verwendete und pla

stisch felz:;;g~nde Formulierung übernommen hat. Es liegt aber kein Grund für die 

Annahme vor, daß der Gesetzgeber den Begriff „veranlassen" als Gegensatz zu 
den von der Judikatur synonym verwendeten Formulierungen (Verursachung, 

objektiver Zusammenhang etc.) angesehen hat und mit seiner Wortwahl diesen 

anderen Formulierungen bewußt eine Absage erteilen wollte. 

Die historische Retrospektive läßt damit vor allem zwei Schlußfolgerungen zu: 

(1) Aus der unterschiedlichen Formulierung des Betriebsausgaben-und des Wer

bungskostenbegriffes läßt sich kein grundsätzlich unterschiedlicher Inhalt des ob

jektiven Nettoprinzips für die betrieblichen und außerbetrieblichen Einkünfte 

(etwa Kausalität versus Finalität) ableiten. 50 Die Grenze zur Privatsphäre ist für 

beide Bereiche nach der rechtshistorischen Entwicklung prinzipiell gleich zu zie-

48 RStBI. 1935, 39. 
'49 S. bei FN 44.· .-.. 
50 Die vielfach gezogene Schlußfolgerung, der Werbungskostenbegriff sei, weil final for

muliert, enger als der kausale Betriebsausgabenbegriff- etwa Littmann, EStG12
, Rz. 7 

zu § 9 - beruht im übrigen ohnehin auf einem unzulässigen Vorverständnis der Begriffe. 

Ein unbefangener Betrachter der N armen könnte nämlich durchaus gegenteilige Schlüsse 

ziehen und die Auffassung vertreten, daß etwa Aufwendungen zur Erhaltung der Er

werbsfähigkeit ( etwa für einen Erholungsurlaub) zwar bei einem Arbeitnehmer als Wer

bungskosten anzusehen seien, weil sie ja zumindest mittelbar der Erhaltung der Ein

künfte dienen - siehe Uelner, StbJb. 1971/72, 407 -, bei einem nicht mitarbeitenden 

Kommanditisten hingegen nicht durch den Betrieb veranlaßt seien und daher nicht als 

Betriebsausgaben in Betracht gezogen werden können. 
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hen. Differenzen ergeben sich nur durch den unterschiedlichen Umfang derbe
trieblichen und außerbetrieblichen Einkünfte. Die heute in Deutschland und in 
Österreich vorherrschende Auffassung, der Werbungskostenbegriff dürfe inhalt
lich nicht anders interpretiert werden als der Betriebsausgabenbegriff, 51 findet ihre 
Begründung also nicht nur in teleologischen, sondern auch in gewichtigen geneti
schen Argumenten. 

(2) Die Umschreibung des Betriebsausgabenbegriffs ist zwar die historisch jünge
re. Der rechtshistorischen Entwicklung läßt sich aber nicht entnehmen, daß mit 
der gewählten Formulierung ein allgemeines Prinzip_(Veranlassungsprinzip) ver
ankert und damit alternativen Prinzipien (Verursachungsprinzip u. dgl.) eine be
wußte Absage erteilt werden sollte. 

4. Aus der Gesetzessystematik zu gewinnende Erkenntnisse 

Das objektive Nettoprinzip hat- wie erwähnt- seinen normativen „harten Kern" 
in den Vorschriften über Betriebsausgaben und Werbungskosten, wird aber dar
über hinaus auch in anderen Bestimmungen des geltenden Einkommensteuer
rechts angesprochen. Tipke hat auf die Fülle von Vorschriften hingewiesen, in de
nen dieses Prinzip anklingt, und hat gleichzeitig auf die Unterschiedlichkeit und 
Austauschbarkeit der Terminologie aufmerksam gemacht.52 In der Tat sind aus 
diesen Normen wegen ihrer offenkundigen Kasuistik und z. T. widersprüchlichen 
Diktion kaum weiterführende Erkenntnisse über den Inhalt des Betriebsausga
ben- oder W erbungskostenbegriffs zu gewinnen. Etwas anderes könnte jedoch in 
bezug auf die Entnahmevorschrift des§ 4 Abs. 1 EStG und die Vorschrift des§ 12 
EStG (nicht abzugsfähige Ausgaben) gelten. Ihre Bedeutung für die Abgrenzungs
frage ist daher näher zu prüfen. 

a) Das Verhältnis von Betriebsausgaben und Entnahmen 

Entnahmen liegen vor, wenn der Stpfl. dem Betrieb Wirtschaftsgüter für betriebs
fremde Zwecke entnimmt. Der Gesetzgeber verwendet hier eine finale Formulie
rung: Der Zielbereich der Disposition, die Zweckbestimmung ist entscheidend. 
Diese terminologische Vorgangsweise sticht deutlich von derjenigen in § 4 Abs. 4 

51 BFH 16. 12. 1960, BStBI. 1961 III, 63; 2. 3. 1962, BStBI. III, 192; 28. 11. 1977 (GrS), 
BStBI. 1978 II, 105; VwGH 20. 3. 1964, 2141/62. -Herrmann-Heuer, Anm. 4 zu§ 9; 
Blümich-Falk, Anm. 4 zu§ 9; Tipke, Steuerrecht7, 225; Görlich, DB 1979, 712; Offer
haus, BB 1979, 618 ff; Tiedtke, FR 1978, 493; Schimetschek, Finanz-Journal 1977, 66. 
Vgl. nun auch Stall, Rentenbesteuerung3

, 1979, 461 f. 
52 StuW 1979, 195. 
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EStG ab. Veranlassung beim Betriebsausgabenbegriff liegt auf einer anderen 
Ebene als die Zweckbestimmung bei der Entnahme.53 

Entnahmen stehen zu den Betriebsausgaben in einer Wechselbeziehung, so daß es 
naheliegt, aus der Formulierung des Entnahmetatbestandes Folgerungen für den 
Inhalt des Betriebsausgabenbegriffes zu ziehen. 

In diesem Sinne hat Tipke zu Recht darauf hingewiesen, daß der Gesetzgeber auch 
im Bereich der betrieblichen Einkünfte - und nicht nur beim W erbungskostenbe
griff - finale Formulierungen verwendet, somit keine scharfe terminologische 
Grenze.zwisZhen betrieblichen und außerbetrieblichen Einkünften gemacht 
wird.54 

Kann bzw. muß man aber nicht noch einen Schritt weitergehen und die finale 
Formulierung des Entnahmetatbestandes unmittelbar zur Erhellung des Betriebs
ausgabenbegriffes heranziehen, indem man als Betriebsausgaben (nur) Aufwen
dungen ansieht, die zu betrieblichen Zwecken gemacht werden, der Förderung des 
Betriebes dienen u. dgl. ?55 

Eine solche Schlußfolgerung wäre nur dann als richtig anzusehen, wenn (1) zwi
schen den Begriffen Betriebsausgaben und Entnahmen ein Verhältnis der Kom
plementarität bestünde und (2) wenn zusätzlich eine Ausstrahlung der finalen 
Entnahmedefinition auf den Betriebsausgabenbegriff vertreten werden könnte. 
Beide Fragen sind zu prüfen. 

aa) Komplementarität von Betriebsausgaben und Entnahmen? 

Das Verhältnis von Betriebsausgaben und Entnahmen ist umstritten. Sind 
Wertabgaben eines Betriebes stets einer dieser beiden Kategorien zuzuordnen56 

oder gibt es Zwischenbereiche, Grauzonen, Sachverhalte also, die sich einer sol
chen Zuordnung entziehen?57 

Die Antwort hängt davon ab, ob man den Betriebsausgaben- und den Entnahme
begriff wörtlich nimmt oder ob man sie als Hinweis auf ein allgemeines Prinzip be
greift. Strenge Wortinterpretation kann als Betriebsausgaben nur Aufwendungen, 
d. h. Ausgaben anerkennen,58 kann also etwa Absetzungen für Abnutzung oder 

53 Herrmann-Heuer, Anm. 41 b zu§ 4. 
54 StuW 1979, 195. Vgl. auch Kröger, StuW 1978, 291. 
55 In diese Richtung Abschn. 117 dEStR; Offerhaus, DB 1979, 621. Kritisch Herr

mann-Heuer, Anm. 46 h zu§ 4. 
56 So Stall, Ertragsbesteuerung der Personengesellschaften, 1977, 83 f; Montag, StuW 

1979, 35. 
57 So Speich, FR 1963, 223 ff. Dazu auch Bubenzer, Stu W 1954, 577, und Spitaler, Stu W 

1954, 589. 
58 Vgl. Offerhaus, BB 1979, 618. 
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gar Teilwertabschreibungen nicht darunter subsumieren.59 Sie kann ferner Ent
nahmen nur bei Sachverhalten annehmen, bei denen eine Entnahmehandlung vor
liegt und hat Schwierigkeiten mit nicht vom Willen des Stpfl. getragenen betriebs
fremden Wertabgaben.60 

Die Sache sieht anders aus, wenn man Betriebsausgaben- und Entnahmebegriff als 
Ausdruck eines allgemeinen Gedankens ansieht, dem es um die Zuordnung von 
Wertabgaben zur Sphäre der Einkommenserzielung bzw. zur Sphäre der Ein
kommensverwendung geht. Bei dieser Betrachtung sind diese Begriffe nur Teila
spekte oder Chiffren eines weiterreichenden Gedankens, der tatsächlich eine 
Zweiteilung der Wertabgaben des Betriebs verlangt, und zwar in solche, die mit 
dem Betrieb, und solche, die mit der privaten Sphäre zusammenhängen. 

Daß eine solche Betrachtung gerechtfertigt ist, ergibt sich nicht nur aus teleologi
schen Erwägungen- geht es doch darum, eine gewinnmindernde Wirkung aller, 
aber auch nur jener Wertabgaben des Betriebes sicherzustellen, die mit der Sphäre 
der Einkommenserzielung zusammenhängen -, sondern wiederum aus der Ent
wicklungsgeschichte der Vorschriften. 

§ 12 Abs. 1 EStG 1925 definierte den Gewinn als „Überschuß der Einnahmen 
über die Ausgaben zuzüglich des Mehrwertes oder abzüglich des Minderwertes 
der Erzeugnisse, Waren und Vorräte ... Gebäude ... sowie des beweglichen An
lagekapitals am Schluß des Steuerabschnittes gegenüber dem Stande am Schluß des 
vorangegangenen Steuerabschnittes". Die Gewinnermittlung bestand also nach 
dieser Vorstellung gedanklich aus zwei Phasen: der Einnahmen-Ausgabenrech
nung und einer nachfolgenden Korrektur durch Berücksichtigung der Wert
schwankungen. Dabei wurde es offenbar als selbstverständlich angesehen, daß 
nicht nur bei den Einnahmen und Ausgaben ein entsprechendes Verhältnis zum 
Betrieb gegeben sein mußte, sondern ebenso bei den Wertschwankungen. Auch 
Wertminderungen sollten den Gewinn nur insoweit berühren, als sie durch Be
nützung für den Betrieb entstanden waren. 61 

Das EStG 1934 hat eine andere Technik der Umschreibung des Gewinnbegriffes 
gewählt. Ob diese neue Technik terminologisch als Fortschritt zu werten ist, sei 
hier dahingestellt. Der Betriebsausgabenbegriff ist zusammenhanglos im Raum 
stehen geblieben, weil die Gewinndefinition des§ 4 Abs. 1 darauf nicht mehr Be
zug nimmt. Ebenso ist in der Tat nunmehr nicht leicht zu beantworten, welche 
Größe der Gesetzgeber eigentlich meint, wenn er in Bestimmungen des Gewinn
ermittlungsrechtes von Betriebsausgaben spricht.62 Der Grundgedanke ist aber 

59 Vgl. auch Herrmann-Heuer, Anm. 46 d zu§ 4. 
60 Speich, FR 1963, 223 ff. 
61 Vgl. Strutz, aaO (FN 39), 682. 
62 Vgl. etwa§ 9 öEStG, wo im Zusammenhang mit der Investitionsrücklage der Gewinn 
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derselbe geblieben. Wenn daher § 4 Abs. 4 EStG von Betriebsausgaben bzw. 
Aufwendungen spricht, so wird man daraus nicht im Umkehrschluß ableiten kön
nen, daß für Wertminderungen des Betriebsvermögens, die sich nicht in Ausgaben 
niederschlagen (AfA, Teilwertabschreibung) andere Zuordnungsgrundsätze gel
ten; oder mit anderen Worten, daß bei solchen Wertminderungen eine betriebliche 
Veranlassung nicht erforderlich sei. 63 Man wird vielmehr davon ausgehen müssen, 
daß die für Betriebsausgaben geltenden Zuordnungsgesichtspunkte in gleicher 
Weise für Betriebsaufwand gelten, daß also in beiden Fällen ein Zusammenhang 
mit der Sphäre der Einkünfteerzielung vorhanden sein muß, den § 4 Abs. 4 mit 
dem Worten „durch den Betrieb veranlaßt" umschreibt. 64 

Entsprechendes gilt auch für die Entnahmen. Der Begriff entstammt der kauf
männischen Sprache bzw. der handelsrechtlichen Terminologie und umfaßt in 
diesem Sinne nur Verfügungen des Unternehmers, mit denen dem Betrieb Vermö
genswerte für außerbetriebliche Zwecke entzogen werden. In Übereinstimmung 
damit verlangt die herrschende Auffassung als Voraussetzung der Entnahme eine 
Entnahme_liandlung des Stpfl.,65 so daß „privat veranlaßte" Wertminderungen 
oder Verluste von Wirtschaftsgütern des Betriebsvermögens in vielen Fällen nicht 
darunter fallen können. 66 

Diese Argumentation mag dort Bedeutung haben, wo der Gesetzgeber sich expli
zit auf den Begriff Entnahme bezieht, wie dies etwa bei der Begünstigung von 
nichtentnommenen Gewinnen (vgl. § 10 a dEStG und§ 11 öEStG) der Fall ist. 
Die weitergehende Schlußfolgerung, daß Wertminderungen oder Verluste von 
Betriebsvermögen, auch wenn sie nicht auf betriebliche Vorgänge zurückzuführen 
sind, mangels Erfüllung des Entnahmetatbestandes doch gewinnmindernd (oder 
nicht als Gewinnerhöhung) zu berücksichtigen seien, verkennt wohl, daß auch der 

,, vor Bildung der Gewerbesteuerrückstellung und nach Abzug aller anderen Betriebs
ausgaben" angesprochen wird, eine Bestimmung, die so interpretiert wird, daß auch 
normale und vorzeitige Abschreibungen und sogar der Investitionsfreibetrag als Be
triebsausgaben berücksichtigt werden; vgl. Abschn. 56 Abs. 3 öEStR 1975. 

63 So aber Herrmann-Heuer, Anm. 46 c und d zu§ 4. 
64 Ähnlich Tipke, Stu W 1979, 195. - Zu den möglichen Einwänden, die auf buchhalterische 

Argumente gestützt werden, vgl. schon treffend Spitaler, StuW 1954, 589. 
65 BFH GrS 7. 10. 1974, BStBI. 1975 II 168; Knobbe-Keuk, Bilanz- und Unternehmens

steuerrecht, 1977, 155 f; Herrmann-Heuer, Anm. 42 a zu§ 4. 
66 Schwierigkeiten ergeben sich ferner im Zusammenhang mit der Entnahme von Nutzun

gen. Auch hier ist die Terminologie des EStG 1934, das Nutzungen unter Wirtschaftsgü
ter einreihte, eher als Rückschritt gegenüber dem früheren Rechtszustand zu werten. Das 
EStG 1925 verlangte in§ 12 Abs. 2 eine Hinzurechnung des Wertes der „Gegenstände, 
Ausbeuten, Nutzungen oder Dienstleistungen, die der Stpfl. aus seinem Betrieb ... ent
nommen hat". Heute muß man sich mit teleologischer Interpretation behelfen, um bei 
Nutzungen die auf Grund der Nutzung erfolgende Wertabgabe als Entnahme einstufen 
zu können. Vgl. zuletzt Montag, StuW 1979, 36. 
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Entnahmetatbestand nur der (freilich unvollkommen und unvollständig formu
lierte)Ausdruck des Gedankens ist, daß außerbetrieblich veranlaßte Wertabgaben 

keinen Einfluß auf den Gewinn haben dürfen. 67 

Zusammenfassend ist daher zu sagen, daß die Begriffe Betriebsausgaben und Ent
nahmen bei wörtlicher Interpretation in der Tat keine komplementären Begriffe 
sind. Es sind Wertabgaben des Betriebes denkbar, die nicht als betrieblich veran
laßte Ausgaben in Erscheinung treten und doch den Tatbestand der Entnahme im 
herkömmlichen Verständnis nicht erfüllen. Diese am Wortlaut festhaltende Be
trachtungsweise erscheint allenfalls und nur dort angebracht, wo der Gesetzgeber 
ausdrücklich auf die Begriffe Betriebsausgaben oder Entnahmen verweist. 68 Dort, 
wo es um die Feststellung der Grenze zwischen Einkommenserzielung und Ein
kommensverwendung geht, wird man hingegen die Normen über Betriebsausga
ben und Entnahmen als bloße Teilaspekte eines umfassenden Prinzips verstehen 
müssen, das nur den mit dem Betrieb zusammenhängenden Wertabgabengrund
sätzlich Einfluß auf die Gewinnhöhe zubilligt, allen anderen Wertabgaben eine 

solche Wirkung aber nicht beilegt. 

bb) Finale Deutung des Betriebsausgabenbegriffs? 

Die derart gegebene Komplementarität erlaubt freilich nicht, den Betriebsausga
benbegriff im Hinblick auf die Entnahmedefinition final zu deuten. Mit gleicher 
Berechtigung könnte auch eine Ausstrahlung des Veranlassungsbegriffes auf den 
Entnahmetatbestand behauptet werden. Ein Übergewicht der finalen Formulie

rung kann ja schwerlich begründet werden. 

Die Komplementarität bedeutet daher lediglich, daß jeder Begriff auch durch die 
negative Einbeziehung der Merkmale des anderen Begriffes definiert werden 
kann. 69 Unter Betriebsausgaben kann man danach alle Wertabgaben verstehen, 
die nicht zu betriebsfremden Zwecken gemacht werden, und unter Entnahmen 
alle Wertabgaben, die nicht durch den Betrieb veranlaßt sind. Mehr läßt sich den 

Vorschriften nicht entnehmen. 

b) Die Bedeutung des§ 12 EStG 

aa) § 12 Ziff. 1 Satz 1 EStG 

Dem Abzugsverbot nach§ 12 Ziff. 1 Satz 1 EStG wird bekanntlich von der herr
schenden Lehre lediglich klarstellende Bedeutung beigemessen, dies häufig in ab-

67 Ähnlich Speich, FR 1963, 223 und 351, der zu Recht die primäre Bedeutung des Betriebs

ausgabenbegriffes betont. 
68 S. aber oben FN 62. 
69 Darauf hat Stoll, Personengesellschaften, aaO (FN 56), 84, hingewiesen. 
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wertendem Sinn. So meint Littmann, 70 man könne die Vorschrift auch durch eine 
Norm ersetzen, die da lautet: Andere als die nach §§ 4, 9 und 10 abzugsfähigen 
Aufwendungen können nicht abgezogen werden. Und Spitaler meinte gar, nur 
, ,geistig Minderbemittelte" müßten sich bei der Lösung von Betriebsausgabenfra
gen der Stütze des § 12 bedienen. 71 

Die Funktion der Vorschrift wird damit doch wohl unterschätzt. Wenn der Ge
setzgeber es, ungeachtet der (positiven) Umschreibung der abzugsfähigen Posten, 
für notwendig oder zweckmäßig gehalten hat, in Form einer negativen U mschrei
bung auch den Kreis der nichtabzugsfähigen Aufwendungen näher zu bestimmen, 
so doch offenbar zur Verdeutlichung des mit den positiven Formulierungen Ge
meinten. So ist die Norm eine wichtige Interpretationshilfe zur näheren Bestim
mung des objektiven Nettoprinzips und damit letztlich des Einkommens. Dies in 
mehrfacher Richtung: 

(1) Schon oben wurde angedeutet, daß der Werbungskostenbegriff, wenn man 
ihn wörtlich nimmt, außerordentlich weit verstanden werden kann und dann bei 
Arbeitseinkünften einen großen Teil der Lebenshaltungskosten erfaßt, weil diese 
der Erhaltung der Arbeitskraft dienen. § 12 Ziff. 1 Satz 1 EStG bringt nun zum 
Ausdruck, daß eine solche Interpretation des W erbungskostenbegriffes nicht an
gebracht ist und entgegen allfälligen Spekulationen finanzwissenschaftlicher oder 
gar juristischer Lehrmeinungen der W erbungskostenbegriff bei Arbeitseinkünften 
etwa nicht auch Aufwendungen zur Erhaltung der Erwerbsfähigkeit deckt72 (re
stringierende Funktion). Man bedenke in diesem Zusammenhang, daß die Vor
schrift zu einer Zeit in das EStG Eingang gefunden hatte, in der man ausschließlich 
mit dem Werbungskostenbegriff operierte. 

(2) Der Bestimmung kommt im Hinblick auf den Betriebsausgaben- und Wer
bungskostenbegriff aber auch eine extendierende Funktion zu, indem nämlich 
durch sie sozusagen die negative Seite des objektiven Nettoprinzips angesprochen 
und damit zugleich deutlich gemacht wird, wie weit dieses Prinzip eigentlich 
reicht. 

So kann zunächst aus § 12 Ziff. 1 abgeleitet werden, daß eine engherzige Deutung 
des Werbungskostenbegriffes, wie sie in der Unmittelbarkeitsrechtsprechung des 
PrOVG zum Ausdruck kam, nicht den Intentionen des Gesetzgebers entspricht. 
Vom Abzug soll nur das ausgeschlossen sein, was der privaten Sphäre, der Ein
kommensverwendung, zuzuordnen ist. Auf diese Bedeutung des§ 12 (bzw. seines 
Vorgängers) hat schon der RFH im Urteil vom 19. 10. 1922 hingewiesen. 73 

70 EStG12
, Rz. 2 zu § 12. 

71 StbJb. 1953/54, 290. 
72 S. schon Becker, aaO (FN 42), 433; Strutz, aaO (FN 39), 1102; Uelner, StbJb. 1971/72, 

407. 
73 Bd. 11, 242; der Abzug von Aufwendungen eines Richters für Arbeitszimmer, Fachbi-
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Die extendierende Funktion reicht aber noch weiter. § 12 Ziff. 1 Satz 1 schließt 

nicht bestimmte Arten von Aufwendungen - etwa für Wohnung, Kleidung, Er

nährung etc. - schlechthin vom Abzug aus, sondern stellt auf den jeweiligen 

Zweck, die Zielrichtung der Aufwendungen ab (Aufwendungen für den Haus

halt, für den Unterhalt). 74 Die Art der Aufwendungen wird gar nicht angespro

chen. Entscheidend ist vielmehr die jeweilige Zweckbestimmung (finales Mo

ment). Ist diese auf die private Sphäre gerichtet, ist der Abzug ausgeschlossen, ist 

sie auf die betrieblich/berufliche Sphäre gerichtet, so hindert § 12 Ziff. 1 die Ab

zugsfähigkeit nicht. 75 

Diese Aussage ist allerdings im Hinblick auf die tariflichen Bestimmungen des 

EStG sofort einzuschränken. Da der existenzielle Grundbedarf des Stpfl. von der 

Steuer durch tarifliche Maßnahmen freigestellt ist (subjektives Nettoprinzip), 

können Aufwendungen, die derart steuerlich verschont werden, nicht im Rahmen 

der betrieblichen oder beruflichen Sphäre noch einmal berücksichtigt werden. Es 

käme sonst zu einer unberechtigten Doppelberücksichtigung. Insoweit strahlen 

die Tarifvorschriften in den Bereich der Einkünfteermittlung aus. 

Aus dem Zusammenspiel des§ 12 mit den Tarifvorschriften ergibt sich somit: Le

bensführungsaufwand, der im Einzelfall mit der Sphäre der Einkommenserzielung 

zusammenhängt, ist durch § 12 nicht grundsätzlich vom Abzug ausgeschlossen. 

Wohl aber kann sich ein solches Abzugsverbot aus den tariflichen Vorschriften -

speziell über die Steuerfreiheit des Existenzminimums - ergeben. Oder anders 

formuliert: Aufwendungen, die durch die tarifliche Freistellung des Existenzmi

nimums berücksichtigt werden, sind jedenfalls der Sphäre der Einkommensver

wendung zuzurechnen, mögen sie im Einzelfall auch für die betrieblich/berufliche 

Sphäre bestimmt sein. 

Hier liegt m. E. die dogmatische Begründung für die Abzugsfähigkeit von betrieb

lich oder beruflich bedingten Mehraufwendungen in den Bereichen Wohnung, 

bliothek, Schreibmaterial etc, der von den Unterinstanzen abgelehnt worden war, wird 

hier mit folgender Begründung zugelassen: , , Wäre der Begriff der Werbungskosten fest 

abgegrenzt, wie aus dem Wortlaut der Bestimmung des § 13 Abs. 1 Nr. 1 gefolgert wer

den möchte, so wäre neben den Bestimmungen des § 13 die Vorschrift des § 15 entbehr

lich. Wenn aber der Gesetzgeber ... die Aufnahme der besonderen Vorschrift des§ 15 

(sc über die Nichtabzugsfähigkeit von Kosten der Lebensführung) für geboten erachtete, 

so wollte er damit ergänzend die Grenze zwischen den abziehbaren und nichtabziehba

ren Aufwendungen deutlicher ziehen, als es nach dem Wortlaut des§ 13 in der Praxis 

möglich wäre. Durch den§ 15 ist noch näher zum Ausdruck gebracht, was der Gesetz

geber wirtschaftlich als steuerbares Einkommen betrachtet wissen wollte." 

74 Anders das Preuß. EStG, das in§ 8 verschiedene Arten von Aufwendungen (für Woh

nung, Nahrung, Kleidung, Bedienung etc.) ausdrücklich aufzählte. 

75 Vgl. schonRFH 11. 1. 1929, VIA 1651/28, zitiertnachPißel-Koppe, aaO (FN 16), 202; 

ähnlich offenbar Littmann, EStG12
, Rz. 4 zu§ 12; Herrmann-Heuer, Anm. 31 zu 

§ 12. 
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Verpflegung, Kleidung etc. bzw. (spiegelbildlich) für den Abzug der Haushaltser

sparnis, die richtigerweise nicht nur beim Verpflegungsaufwand, sondern ganz 

allgemein berücksichtigt werden müßte. 

Da die Tarifvorschriften unmittelbar keine Auskunft über die durch das Exi

stenzminimum abgedeckten Aufwendungen geben, ist es allerdings oft schwierig 

zu entscheiden, ob ein anerkennenswerter Mehraufwand vorliegt. Vielfach wer

den historische Überlegungen angestellt werden müssen. 

So läßt sich wohl der Entwicklungsgeschichte des deutschen EStG entnehmen, 

daß durch die tarifliche Steuerfreiheit des Existenzminimums auch die Haushalts

aufwendungen abgedeckt sein sollen, die erforderlich sind, um überhaupt einer 

Erwerbstätigkeit nachgehen zu können. Nach § 13 Abs. 1 Ziff. 1 e EStG 1920 

zählten nämlich zu den Werbungskosten auch „Mehraufwendungen für den 

Haushalt, die durch eine Erwerbstätigkeit der Ehefrau notwendig geworden 

sind". Diese Vorschrift kam ursprünglich nur zur Anwendung, wenn das Ein

kommen beider Ehegatten zusammenzurechnen war. In das EStG 1925 wurde die 

Bestimmung nicht übernommen, wobei die Begründung anführte, daß diesen 

Mehraufwendungen nunmehr dadurch Rechnung getragen sei, daß die Ehefrau 

nach der neuen Rechtslage hinsichtlich ihres Arbeitseinkommens selbständig zur 

Steuer heranzuziehen sei, 76 also selbst in den Genuß des steuerfreien Existenzmi

nimums kam. Gleichgültig, ob diese Begründung damals als stichhaltig anzusehen 

war, muß davon ausgegangen werden, daß der Gesetzgeber grundsätzlich Haus

haltsaufwendungen, die wegen einer Berufstätigkeit anfallen, in den Bereich der 

Einkommensverwendung verweisen und sie (lediglich) durch tarifliche Maßnah

men berücksichtigen wollte und daß die Einreihung von Haushaltsmehraufwen

dungen unter die Werbungskosten bei Berufstätigkeit der Ehefrau als Ausnahme

vorschrift zu deuten war, die nur wegen der Insuffizienz der tariflichen Bestim

mungen (bei Zusammenveranlagung von Ehegatten) erforderlich schien. 77 

Damit kann aber der allgemeine Gedanke gewonnen werden, daß Aufwendungen, 

durch die eigene Arbeitszeit oder Arbeitskraft erst freigemacht werden soll, jeden

falls zu den nichtabzugsfähigen Kosten der Lebensführung gehören, und zwar 

auch dann, wenn die gewonnene Freizeit verwendet wird, um einer Erwerbstätig

keit nachzugehen. 78 Mit anderen Worten: Die organisatorische Gestaltung des 

Haushaltes ist der Sphäre der Einkommensverwendung auch dann zuzurechnen, 

wenn die organisatorischen Maßnahmen eine Erwerbstätigkeit ermöglichen 

sollen. 

76 Vgl. Strutz, aaO (FN 39), 878, 1009 f. 

77 Auch Strutz, aaO (FN 39), 1009, sieht die Vorschrift als Ausnahmevorschrift an, da der

artige Aufwendungen nicht zu den Werbungskosten gehörten. 

78 S schon P. Meyer, Die steuedreien Abzüge vom Erwerbseinkommen unselbständig Tä

tiger, Diss. Zürich 1949, 78 und 168. 
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Aus diesem Grund sind m. E. auch Aufwendungen für eine Hausgehilfin selbst 
dann der Privatsphäre zuzurechnen, wenn die Hausgehilfin nur deswegen aufge
nommen wurde, um einem Beruf nachgehen zu können,79 und zwar unabhängig 
davon, ob die Berufstätigkeit nötig ist oder nicht80 (im ersten Fall wird allenfalls 
eine außergewöhnliche Belastung gegeben sein). 

Eine andere Betrachtung führt nicht nur zu außerordentlichen praktischen Ab
grenzungsproblemen (dies allein wäre kein stichhaltiges Argument), sondern au~h 
zu Widersprüchen mit der Behandlung vergleichbarer Fälle. So werden auch die 
Maßnahmen zur Befriedigung des Wohnbedürfnisses nicht deswegen zu einer 
Frage der Einkommenserzielung, weil der Steuerpflichtige etwa die von ihm bis
her benützte, günstig vermietbare Wohnung vermietet und sich nun selbst eine 
neue Wohnung mieten muß. 

bb) § 12 Ziff. 1 Satz 2 

Die Bedeutung des zweiten Satzes des§ 12 Ziff. 1 ist von Söhn 81 und Tipke 82 in ei
ner Weise herausgearbeitet worden, der m. E. beizupflichten ist. Das Abzugsver
bot betrifft Aufwendungen mit Schwerpunkt im Bereich der Einkommensver
wendung, nämlich Repräsentations- und Renommieraufwendungen. Es können 
der Vorschrift weder ein grundsätzliches Aufteilungsverbot für andere sog. ge
mischte Aufwendungen noch Regeln über Beweisführung und Schätzung ent
nommen werden. 83 Darauf wird noch einzugehen sein. 

cc) § 12 Ziff. 2 

Ein kurzer Blick ist schließlich auf§ 12 Ziff. 2 zu werfen, wo u. a. freiwillige Zu
wendungen vom Abzug ausgeschlossen werden. Kann diese Vorschrift etwas zum 
Verständnis des positivierten objektiven Nettoprinzips beitragen, etwa derart, 
daß nur Aufwendungen, denen eine Gegenleistung gegenübersteht, Betriebsaus
gaben oder Werbungskosten sein können?84 

79 AA Tipke, StuW 1979, 202. 
80 Eine Begrenzung der Abzugsfähigkeit auf jene Fälle, in denen die Berufstätigkeit not

wendig war, widerspricht der nach h. L. dem Betriebsausgabenbegriff innewohnenden 
Dispositionsfreiheit. 

81 Oben S. 49 ff. 
82 StuW 1979, 204. 
83 Ebenso oder ähnlich: Herrmann-Heuer, Anm. 3 c zu§ 12; Uelner, StbJb. 1971/72, 

410 ff; Mattern, BB 1971, 715; Littmann, DStR 1971, 180; Rudolph, BB 1978, 1614; 
Kottke, DB 1971, 839; Görlich, DB 1979, 713; Offerhaus, BB 1979, 668. AA offenbar 
Schimetschek, Finanz-Journal 1977, 65. 

84 In diese Richtung BFH 10. 4. 1953, BStBl. III, 157, u. a.; Herrmann-Heuer, Anm. 8 a 
ZU § 12. 
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Nach Sinn und Zweck dieser Vorschrift ist die Frage zu verneinen. Die Grenze 
wird vielmehr so zu ziehen sein, daß man aus der Sicht des Empfängers fragt, ob 
die Zuwendungen bei ihm originäre oder abgeleitete Einkünfte darstellen. Soweit 
sie ihm im Rahmen einer eigenen (originären) Einkunftsquelle zufließen (z.B. im 
Rahmen eines Arbeitsverhältnisses oder einer geschäftlichen Beziehung) kann von 
freiwilliger Zuwendung nicht die Rede sein, und zwar auch dann nicht, wenn eine 
(unmittelbare) Gegenleistung nicht festzustellen ist. § 12 Ziff. 2 steht dann einem 
allfälligen Abzug von Aufwendungen als Betriebsausgaben oder Werbungskosten 
nicht entgegen. Umgekehrt wird in diesen Fällen regelmäßig beim Empfänger eine 
steuerbare Einnahme vorliegen. 85 

5. Zwischenbilanz 

a) Verbale Interpretation vermag zur Lösung der Abgrenzungsfrage nur einen be
scheidenen Beitrag zu leisten. Im Vordergrund müssen teleologische Überlegun
gen stehen. Das objektive Nettoprinzip ist allerdings kein wirtschaftstheoretisch 
fest umrissener Grundsatz. Sein normativer Inhalt muß auf der Basis des geltenden 
EStG durch historische und systematische Überlegungen erschlossen werden. 

b) Die Gesetzesgeschichte zeigt- übereinstimmend mit teleologischen Erwägun
gen-, daß die Grenze zur privaten Sphäre bei außerbetrieblichen Einkünften nicht 
anders zu ziehen ist als bei betrieblichen. Ihr ist umgekehrt nicht zu entnehmen, 
daß mit der Umschreibung des Betriebsausgabenbegriffes im EStG 1934 ein allge
meines Prinzip - das Veranlassungsprinzip - verankert und damit alternativen 
Prinzipien eine Absage erteilt werden sollte. 

c) Die Vorschriften über Betriebsausgaben und Entnahmen sind unvollkomme
ner Ausdruck für das übergreifende Prinzip, daß nur mit dem Betrieb zusammen
hängenden Wertabgaben grundsätzlich Einfluß auf die Gewinnhöhe zukommen 
soll. Der Gedanke gilt daher nicht nur für Ausgaben, sondern auch für Auf
wand. 
d) § 12 Ziff. 1 Satz 1 verdeutlicht in mehrfacher Weise den Inhalt des Betriebsaus
gaben- und Werbungskostenbegriffes. Die Vorschrift hat einerseits eine restrin
gierende Funktion (Aufwendungen zur Erhaltung der Arbeitskraft sind, obwohl 

85 Beim freiwilligen Sozialaufwand wird die Abzugsfäliigkeit in vielen Fällen mit einer 
Steuerfreiheit beim Empfänger gekoppelt; vgl. § 3 EStG. Beim freiwilligen Repräsen
tationsaufwand hingegen hat man stets andere Wege eingeschlagen. Obwohl die Einla
dung und Bewirtung von Geschäftsfreunden an sich beim Einladenden zu betrieblich 
veranlaßten Aufwendungen und beim Nutznießer, da (und so weit) es sich ja um den 
Ausfluß einer Geschäftsbeziehung handelt, zu betrieblich veranlaßten Vorteilen führen, 
hat man in der Praxis, soweit zu sehen ist, auf eine Erfassung solcher Vorteile beim Emp
fänger verzichtet, dafür aber die Abzugsfäliigkeit der Aufwendungen eingeschränkt oder 
ausgeschlossen: § 4 Abs. 5 dEStG, § 20, Ziff. 3 öEStG. 
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bei verbaler Interpretation unter den Werbungskostenbegriff fallend, nicht als 

Werbungskosten anzusehen), andererseits eine extendierende Funktion: Ein un

mittelbarer Zusammenhang zwischen Aufwendungen und Einnahmen ist nicht er

forderlich. überdies ist nicht die Art, sondern die jeweilige Zweckbestimmung 

des Aufwandes maßgebend. Zu beachten ist allerdings, daß die existentiellen 

Grundbedürfnisse der Lebenshaltung durch tarifliche Maßnahmen berücksichtigt 

werden und daher in keinem Fall der Sphäre der Einkünfteerzielung zuzurechnen 

sind. 

III. Die Abgrenzung als Problem der wirtschaftlichen Zuordnung 

Sieht man von Abstufungen und Schattierungen ab, so werden im Schrifttum im 

wesentlichen zwei verschiedene Lösungen der Abgrenzungsfrage vorgeschlagen. 

Die eine Position geht vom Wortlaut des§ 4 Abs. 4 EStG aus und sieht darin einen 

Hinweis auf ein allgemeines Veranlassungsprinzip, das nicht mit Verursachungs

prinzip gleichgesetzt werden könne. 86 Nach der anderen Position ist die Abgren

zung ein Kausalitätsproblem; Veranlassung ist nach dieser Auffassung als Verur

sachung zu verstehen.87 

1. Veranlassungsprinzip - Die Bedeutung von subjektiven und objektiven 

Momenten 

Die Begründung der ersten Position (Veranlassungsprinzip) erscheint insofern 

widersprüchlich, als einerseits eine generelle Geltung des Veranlassungsprinzips 

{auch für den außerbetrieblichen Bereich bzw. für die Einnahmenseite) ange

nommen wird, die nur vertretbar scheint, wenn man sich über den (unterschiedli

chen) Wortlaut der einschlägigen Vorschriften hinwegsetzt, andererseits aber 

etymologische Untersuchungen über die spezifische Bedeutung des Wörtchens 

„veranlassen" angestellt werden, die doch nur dann am Platz sind, wenn man die 

Wortwahl des Gesetzgebers nicht als unbeachtlich beiseite schiebt. 

86 So Herrmann-Heuer, Anm. 46f zu§ 4; Kröger, StuW 1978, 289; Görlich, DB 1979, 

711; Offerhaus, BB 1979, 620, der jedoch „Anlaß" wieder im Sinne der conditio-sine

qua-non-Formel interpretiert. 
87 Vgl. Söhn, oben S. 15, Anm. 10 und die dort zitierte Literatur. FG Kiel, EFG 1975, 105. -

Zu beachten ist, daß unter kausalem Zusammenhang zwischen Einnahmen und Aufwen

dungen gelegentlich auch verstanden wird, daß Aufwendungen Ursache der Einnah

menserzielung sind, so daß nur solche Aufwendungen abgezogen werden können, die 

einen entsprechenden Erfolg herbeigeführt haben. S. Gerhards, Der Begriff der Be

triebsausgaben nach deutschem und schweizerischem Einkommensteuerrecht, Diss. 

Düsseldorf 1964, 171; P. Meyer, aaO (FN 78) 33. S. auch die oben beiFN 28 wiederge

gebene Meinung von Strutz. 
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Schon aus diesem Grund scheint es problematisch, unter Hinweis auf den Begriff 

„veranlassen" eine subjektive Komponente des Betriebsausgabenbegriffes (und 

damit wohl auch des W erbungskostenbegriffes) derart anzunehmen, daß Be

triebsausgaben (Werbungskosten) notwendig oder doch ganz regelmäßig auf einer 

freien Entschließung des Steuerpflichtigen beruhen bzw. von seinem Willen getra

gen sein müßten. 88 Sind die normativen Formulierungen des objektiven Netto

prinzips austauschbar, 89 so kann nicht einem vereinzelt verwendeten Begriff be

stimmende Bedeutung für die Interpretation beigemessen werden, zumal - dies 

hat der historische Rückblick gezeigt - nicht nachgewiesen werden kann, daß der 

Gesetzgeber diesen Begriff gewählt hat, um andere Deutungsmöglichkeiten be

wußt zu verwerfen. Abgesehen davon ist es auch fraglich, ob nach allgemeinem 

Sprachgebrauch der Begriff„ veranlassen" die unterstellte subjektive Komponente 

tatsächlich enthält. · 

Vor allem sprechen gegen diese Deutung des Veranlassungsprinzips aber teleolo

gische und systematische Argumente. Wenn es der Zweck des objektiven Netto

prinzips ist, Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einkünfteerzielung von 

der Steuer freizustellen, so wäre eine Einschränkung auf Aufwendungen, bei de

nen subjektive Willenselemente oder Handlungsmotive90 in Richtung Betrieb 

oder Beruf vorhanden sind, zweckwidrig und systematisch inkonform. Auch zu

fallsaufwendungen, unbemerkte Wertminderungen, Zwangsaufwendungen u. 

dgl. mindern die objektive Leistungsfähigkeit.91 

Diese~ Einwand soll nicht besagen, daß Aufwendungen stets einen objektiven, 

d._ h. sich außerhalb der Willenssphäre des Stpfl. manifestierenden Bezug zum Be

~neb oder ~er~f aufweisen müssen. Es ist durchaus denkbar, daß dieser Bezug nur 

m der subiekt1ven Sphäre des Stpfl. besteht, so etwa, wenn der Stpfl. in gutem 

Glauben Aufwendungen tätigt, die seiner Meinung nach dem Betrieb dienlich 

sind, die sich aber nachträglich als völlig verfehlt erweisen. l\1it anderen Worten, 

um eine Terminologie von Tipke 92 aufzugreifen: der Betrieb (Beruf) kommt so

wohl als causa efficiens als auch als causa finalis oder causa movens von Aufwen

dungen in Betracht. 

88 So Herrmann-Heuer, Anm. 46fzu §4. Kröger, StuW 1978, 291. Tipke meint, veran-

lassen könne nur ein Mensch: StRK § 4 EStG R. 344. 
89 Tipke, StuW 1979, 195. 
90 Tipke, StuW 1979, 199 f. 

91 Ebenso Söhn, oben S. 27; ferner Stall, Forschungszuwendungen, aaO (FN 4 ), 20; Tan

ze:, OStZ 1975, 51. Problematisch wäre es wohl auch, die subjektiven Momente einmal 

beim aufwandsauslösenden Vorgang (Telefonieren, Reise etc.) zu verlangen, das andere 

Mal hingegen sie beim Zahlungs- oder beim Anschaffungsvorgang (etwa wenn ein Wirt

schaftsgut des Betriebsvermögens durch höhere Gewalt zerstört wird) genügen zu las

sen. 
92 S. schon StRK § 4 EStG R. 344. 
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Allein dieses Ergebnis entspricht dem Sinn des objektiven Nettoprinzips. Durch 

welche terminologische Wendung man es zum Ausdruck bringt, ist letztlich ne

bensächlich. Das zentrale Problem ist die Zuordnung von Aufwendungen zur 

Sphäre der Einkommenserzielung bzw. Einkommensverwendung. Man kann 

diese Zuordnung durch den Begriff „Veranlassung" zum Ausdruck bringen, so

fern man deutlich macht, daß man dem Begriff selbst keine grundsätzliche Aussage 

zur Lösung der Zuordnungsfrage entnehmen will. Man kann ebenso von Verursa

chung sprechen, sofern man diesen Begriff untechnisch und nicht zur Kennzeich

nung eines naturwissenschaftlich-logischen Kausalzusammenhanges und auch 

nicht im Sinne einer bestimmten juristischen Kausalitätstheorie verwendet. 

Da beide Begriffe aber in diesem Sinne in der Diskussion bereits vorbelastet sind, 

scheint es zweckmäßig, einen möglichst neutralen Begriff zu wählen, der zugleich 

das Problem kennzeichnet. Als solcher bietet sich der Begriff „wirtschaftlicher 

Zusammenhang" an, einmal weil er m. E. plastisch zum Ausdruck bringt, daß es 

um eine nicht nur äußerliche, sondern von systemhaften Gesichtspunkten getra

gene Zuordnung von Ausgaben zur Sphäre der Einkommenserzielung bzw. -ver

wendung geht; zum anderen, weil der Gesetzgeber selbst diesen Begriff im Zu

sammenhang mit dem objektiven Nettoprinzip wiederholt verwendet. 

So dürfen nach§ 3 c dEStG (§ 20 Abs. 2 öEStG) Ausgaben, die in unmittelbarem 

wirtschaftlichen Zusammenhang mit steuerfreien Einnahmen stehen, nicht als Be

triebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden. Auch diese Norm be

handelt einen Teilaspekt des objektiven Nettoprinzips: Wenn der Sinn dieses 

Prinzips darin besteht, jene Einkunftsteile von der Besteuerung freizustellen, die 

für die Gewinnung der Einkünfte erforderlich sind, dann ist die Abzugsfähigkeit 

von Aufwendungen zur Gewinnung steuerfreier Einkünfte ein ungerechtfertigtes 

superfluum. Der Grundsatz ist von der Judikatur daher zu Recht schon vor seiner 

positivrechtlichen Verankerung angewendet worden. 93 

Ahnlich ist die Situation bei beschränkt Steuerpflichtigen. Bei ihnen kann nur der 

auf das Inland bezogene Teil der Leistungsfähigkeit erfaßt werden. Entsprechend 

sollen auch nur die damit zusammenhängenden Gewinnungskosten abgezogen 

werden. § 50 Abs. 1 dEStG (§ 102 Abs. 1 öEStG) bringt diesen Gedanken zum 

Ausdruck, wenn er nur Aufwendungen zum Abzug zuläßt, die „in wirtschaftli

chem Zusammenhang" mit inländischen Einkünften stehen. 

Schließlich findet sich der Begriff des wirtschaftlichen Zusammenhanges auch bei 

den Schuldzinsen im Werbungskostenkatalog (§ 9 Abs. 1 Ziff. 1 dEStG, § 16 

Abs. 1 Ziff. 1 öEStG), im Körperschaftsteuerrecht (§ 13 dKStG 1975, § 17 

öKStG) und im Bewertungsrecht (§ 103 dBewG, § 77 Abs. 2 öBewG). 

93 Vgl. die Nachweise bei Herrmann-Heuer, Anm. 1 zu§ 3 c; Mrozek, aaO (FN 38), 

80. 
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Selbst wenn man sich diesem terminologischen Vorschlag anschließt, ist damit 

freilich noch nicht mehr gewonnen als eine Bezeichnung. Die inhaltliche Lösung 
des Zuordnungsproblems steht noch aus. 

2. Äquivalenztheorie 

In Schrifttum und Judikatur wird vielfach die Auffassung vertreten, die Zuord-

1_1_un~sfrage sei ein Kausalitätsproblem und demnach durch Anwendung der sog. 

Aqmvalenztheorie zu lösen, wobei in unterschiedlichem Maße zusätzliche Ein

schränkungen gemacht werden. 94 Auch Söhn hat sich dieser Position angeschlos
sen. 

Diese Auffassung ist auf den ersten Blick bestechend, weil sie eine einfache Lösung 

verspricht, und sie scheint auch logisch unwiderlegbar: Jegliche Zuordnung von 

Aufwendungen zur betrieblich/beruflichen Sphäre setzt zumindest einmal einen 

logisch-naturwissenschaftlichen Kausalzusammenhang voraus. Fehlt es an einem 

solchen Kausalzusammenhang, so gibt es auch keine juristischeZuordnung.95 

Ist dies aber richtig, so scheint auch der zweite Schritt unabweisbar, nämlich die 

Anwendung der conditio-sine-qua-non-Formel. Ein Aufwand wäre dann betrieb

lich oder beruflich verursacht, wenn er bei Wegdenken des Betriebes oder Berufes 

nicht angefallen wäre. Umgekehrt müßte dann gelten: Ein Aufwand ist privat ver

ursacht, wenn er bei Wegdenken der betrieblich/beruflichen Sphäre ebenso ange
fallen wäre. 

Diese Argumentation ist - wie gesagt - logisch unanfechtbar. Bei näherem Zuse

hen zeigen sich allerdings verschiedene Probleme: 

1. Die Formel ist nur scheinbar einfach. 96 lnsb. ist zweifelhaft, was nun eigentlich 

hinwegzudenken ist und ob etwas hinzugedacht werden darf. Sind hypotheti
sche Kausalverläufe völlig irrelevant?97 

Dazu drei einfache Beispiele: 

a) Aufwand für ein häusliches Arbeitszimmer: Denkt man sich den Beruf weg, 

wäre das Zimmer zwar nicht für den Beruf benützt worden, die Aufwen

dungen wären aber trotzdem in etwa der gleichen Höhe angefallen, somit 

94 Vgl. die bei Söhn oben S. 15 in Anm. 9 zitierte Literatur. FG Kiel 26. 11. 1974, EFG 
1975, 105. 

95 Söhn, oben S. 19 ff.; ebenso Watermann, Die Ordnungsfunktionen von Kausalität und 
Finalität im Recht, 1967, 74. 

96 Zur grundsätzlichen Kritik s. vor allem Rödig, Die Denkform der Alternative in der 

Rechtswissenschaft, 1969, 116 ff. 
97 Hierzu Welzel, Das Deutsche Strafrecht", 1969, 44; Koziol, Osterr. Haftpflichtrecht I, 

1973, 41, 58. 
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Privataufwand.98 Um zur Abzugsfähigkeit zu gelangen, muß man hinzu

denken, daß der Stpfl. eine kleinere Wohnung angeschafft hätte. 

b) Aufwendungen für ein Mittagessen auf einer Geschäftsreise: Ohne Beruf 

wäre der konkrete Aufwand nicht angefallen, zweifellos aber ein vergleich

barer Aufwand für ein anderes Mittagessen. 

c) Unfall auf einer Privatfahrt mit Betriebs-PKW: Denkt man den Betrieb weg, 

so gibt es keinen Betriebs-PKW, daher auch keinen Unfall. Der Aufwand ist 

kausal durch den Betrieb verursacht. Um die Abzugsfähigkeit zu verneinen, 

bedarf es zusätzlicher Überlegungen (etwa: Der Stpfl. hätte einen Privat

PKW benützt oder der PKW hätte zum Privatvermögen gehört). 99 

2. Die isolierte Anwendung der conditio-sine-qua-non-Formel führt zu Ergeb

nissen, die bereits auf den ersten Blick mit Grundwertungen des Einkommen

steuerrechts in Widerspruch stehen. So müßten bei Anwendung der Formel in 

allen Fällen der privaten Nutzung von Wirtschaftsgütern des Betriebsvermö

gens (etwa private Benützung des Betriebs-PKW) Fixkosten in vollem Umfang 

der Betriebssphäre angelastet werden, weil bei Wegdenken der Privatnutzung 

die Aufwendungen ja in unveränderter Höhe angefallen wären. 100 Dieses Er

gebnis widerspricht nicht nur der gängigen Auffassung über die Bewertung von 

Nutzungsentnahmen, 101 sondern auch Leistungsfähigkeitsüberlegungen (dazu 

unten). 

Aber noch mehr. Wendet man die conditio-sine-qua-non-Formel an, so lassen 

sich ohne weiteres kausale Zusammenhänge zwischen Privatausgaben und Betrieb 

einerseits, zwischen Betriebsausgaben und Privatsphäre andererseits nachwei

sen. 

Man nehme ein von Plückebaum 102 verwendetes Beispiel: Unternehmer U macht 

eine Weltreise, weil er im letzten Jahr unerwartet hohe Gewinne erwirtschaftet 

hat. Oder ein aktuelleres Beispiel: Unternehmer U wird entführt, weil man sich 

angesichts des Florierens seines Betriebes ein hohes Lösegeld erwartet. Denkt man 

den Betrieb weg, so wäre es vermutlich weder zur Weltreise noch zur Entführung 

gekommen. Der Gedanke reicht aber weiter: Praktisch alle Aufwendungen, die 

aus steuerpflichtigen Einkünften bestritten werden, hängen nach der conditio

sine-qua-non-Formel kausal mit dem Betrieb oder Beruf zusammen. 

98 In diese Richtung Plückebaum, StBp. 1963, Beil. zu H 3, 6. 

99 So in der Tat Lange, BB 1971, 409. 

100 Vgl. auch Vangerow, StuW 1961, 483. 

101 Vgl. Herrmann-Heuer, Anm. 112 zu§ 5 mwN; Speich, FR 1963, 224. 

102 AaO (FN 98), 4. Sein Versuch, das Problem mit Hilfe der Adäquanztheorie zu lösen -

typischerweise hätten andere Unternehmer keine Weltreise gemacht - überzeugt frei

lich nicht. 
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Umgekehrt könnte und müßte man Zinsen für einen betrieblichen Kontokorrent

kredit die Betriebsausgabeneigenschaft absprechen, wenn der Stpfl. in früheren 

Jahren dem B~trieb Gewinne für private Bedürfnisse entnommen hat: bei Weg

denken _der Pnvatsphäre hätte das Geld dem Betrieb zur Verfügung gestanden, 

Schuldzmsen wären nicht oder in geringerer Höhe angefallen. 

Der Kern der Einwendungen liegt in folgendem: Die Äquivalenztheorie kann al

lenfalls - wenn man die richtige Fassung der conditio-sine-qua-non-Formel 

wählt
103 

beantworten, ob bei Aufwendungen ein kausaler Zusammenhang mit 

dem Betrieb/Beruf gegeben ist. Mehr kann sie nicht leisten. Insbesondere vermag 

sie nicht zu beantworten, 

(1) ob bei Aufwendungen eine ausschließlich betriebliche Ursache vorliegt oder 

ob eine private Mitursache vorliegt 

und 

(2) wie bei Vorliegen betrieblicher und privater Ursachen zu gewichten ist. 

Richtigerweise muß dann ihr Anwendungsfeld auf ausschließlich betrieblich ver

ursachte Aufwendungen beschränkt bleiben. 104 In diesen Fällen ist aber eine 

Theorie nicht mehr erforderlich. Wurde nämlich - auf welchem Wege und mit 

welchen methodischen Instrumenten immer - bereits die Erkenntnis gewonnen, 

daß ausschließliche Ursache von Aufwendungen der Betrieb ist, so bedarf es kei

ner weiteren Theorie mehr. Mit anderen Worten: Die Anwendung der Äquiva

lenztheorie setzt voraus, daß man bereits auf anderem Wege die Zuordnung von 

Aufwendungen zur einen oder anderen Sphäre gelöst hat, sie selbst kann diese 

Zuordnungsfrage nicht beantworten. 105 

Damit bleibt freilich die Frage, was an Stelle dieser Theorie treten soll, wie also der 

wirtschaftliche Zusammenhang zwischen Aufwendungen und betrieblich/berufli

cher oder privater Sphäre gedeutet werden kann. 

3. Innerer Zusammenhang 

Eine erste Überlegung: Das objektive Nettoprinzip will unter dem Aspekt einer 

Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zwei Sphären vonein

ander abgrenzen. Dem Sinn dieser Abgrenzung und der wirtschaftlichen Grund

haltung des EStG überhaupt entspricht es wohl auch, diese Abgrenzung nach 

wirtschaftlichen Gesichtspunkten vorzunehmen. Dementsprechend ist im EStG 

wiederholt von wirtschaftlichem Zusammenhang zwischen Aufwendungen und 

Einnahmen die Rede. 

103 Hierzu Rödig, aaO (FN 94 ), 124 ff. 
104 Söhn, oben 30 f., 73 f. 
105 Kritisch auch Kröger, StuW 1978, 290. 
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Wirtschaftlicher Zusammenhang steht im Gegensatz sowohl zum rechtlichen 

(formalen) Zusammenhang als auch zum äußerlichen und zufälligen Zusammen

hang. Aufwendungen, die im Sinne der Äquivalenzformel zwar durch den Be

trieb/Beruf verursacht sind, zu ihm aber keine innere Beziehung aufweisen, sind 

nicht der betrieblich/beruflichen Sphäre zuzuordnen. 106 Die Sache wird deutlich, 

wenn man von der Einnahmenseite her argumentiert. Findet der Stpfl. auf der Ge

schäftsreise eine gut gefüllte Brieftasche, deren Verlierer sich nicht feststellen läßt, 

so ist die Vermögensmehrung im Sinne der Äquivalenztheorie zwar durch den Be

trieb verursacht, man wird auch schwerlich von einer privaten Mitverursachung 

sprechen können. Dennoch ist die Vermögensmehrung nicht dem Betrieb zuzu

rechnen, weil jeder innere Zusammenhang zwischen Betrieb und Vermögenszu

wachs fehlt. Betriebliches Geschehen wurde lediglich zum Schauplatz einer priva

ten Vermögensmehrung. Umgekehrt gilt dasselbe für die Aufwandseite. Private 

Verluste gelegentlich einer Geschäftsreise stehen nicht im inneren Zusammenhang 

mit der Einkunftsquelle und sind daher irrelevant. 

Teleologische Erwägungen unterstreichen dieses Ergebnis. Vermögensmehrun

gen und -minderungen, die steuerrechtlich grundsätzlich nicht als Zuwachs oder 

Minderung der Leistungsfähigkeit betrachtet werden, sollen nicht deshalb, weil 

sie in äußerem Zusammenhang oder in rechtlicher Verbindung mit einer betriebli

chen oder beruflichen Tätigkeit stattgefunden haben, steuerrechtlich wirksam 

werden. Verstöße gegen die horizontale Gerechtigkeit wären die Folge. 

Diese Überlegung scheint in Richtung der Adäquanztheorie zu führen, nach der ja 

auch festzustellen wäre, ob das Vorhandensein eines Betriebes im allgemeinen für 

den fraglichen Aufwand bzw. Verlust ganz gleichgültig ist und nur infolge außer

gewöhnlicher Umstände zu einer Bedingung des Aufwands wurde. 107 

Eine solche Interpretation ist aber unbedingt abzulehnen. Wenn ein innerer Zu

sammenhang zwischen Aufwendungen und Betrieb/Beruf gefordert wird, so ist 

nicht gemeint, daß als Betriebsausgaben oder Werbungskosten nur Aufwendun

gen in Betracht kommen, die für die fragliche Tätigkeit typisch und normal sind. 

Das widerspräche ohne Zweifel dem Zweck der Abgrenzung. Auch ungewöhnli

che und atypische Aufwendungen können Betriebsausgaben oder Werbungsko

sten sein, wenn sie nur einen inneren, wirtschaftlichen Bezug zu der Tätigkeit 

aufweisen. 108 

106 Im Ergebnis ebenso, aber mit anderer Begründung: Herrmann-Heuer, Anm. 46 f zu 

§ 4; Offerhaus, BB 1979, 621. Ablehnend Tanzer, ÖStZ 1975, 55. Vgl. ferner Söhn 

oben S. 26. 
107 Vgl. die negative Formulierung der Adäquanztheorie bei Esser, Schuldrecht4 I, 1970, 

302. 
108 Abzulehnen ist daher die Judikatur des öVwGH, soweit sie bei der Abgrenzung mit der 

Adäquanztheorie arbeitet. So hat der VwGH Unfallschäden, die bei betrieblichen Fahr-
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Verfehlt wäre es freilich, zu glauben, daß der innere Bezug durch ein einfaches 

Kriterium bestimmbar ist. Auch hier wird die Grenze nur im Einzelfall gefunden 
werden können. 109 

4. Die Abgrenzung als mehrphasiger Entscheidungsprozeß 

Für _die weiter~ Arg_u~entation scheint folgende Überlegung von Bedeutung. Bei 

den m der Praxis strittigen Fällen geht es immer nur um solche, bei denen Aufwen

dun~en einen Zus~men~ang sowohl zur betrieblichen als auch zur privaten 

S_phare _haben. _In d1es~m S1_n~e handelt es sich stets um gemischte Aufwendungen 

(1m weiteren Smn). Die strittigen Punkte können dabei aber durchaus verschiede

nes Auss~he1: haben. Abstrakt lassen sich m. E. drei verschiedene Fallgruppen mit 

unterschiedlichen Problemstellungen unterscheiden: 

(1) A~fwendungen, bei denen unklar bzw. strittig ist, zu welcher Sphäre derwirt

schaf~!1che Zus~mmenhang besteht. Beispiele: Aufwendungen zur Erwerbung ei

nes Fuhrerschemes; der Handwerksmeister läßt auf seine Kosten den Schwieger

sohn ausbilden;110 vor Gründung einer Gesellschaft muß der eine (ältere) Gesell

schafter auf Verlangen der anderen eine ärztliche Untersuchung über sich ergehen 
lassen. 111 

(2) ~uf_wendungen, bei denen ein wirtschaftlicher Zusammenhang sowohl zur 

betrieblich/beruflichen als auch zur privaten Sphäre festzustellen ist, die Gewich

tung_ aber unklar ist. Das Problem besteht in der Feststellung des engeren, des ent

s~he1dend_en, _des rechtserheblichen Zusammenhanges. Beispiele: Autounfall bei 

emer betrieblichen Fahrt mit dem Privat-PKW ausgelöst durch Zigarettenanzün

de~; Aufwand für die Reparatur von Betriebsvermögen, der erforderlich wird, 

weil wegen hoher Entnahmen keine Neuinvestitionen vorgenommen werden 
können. 

(3) Aufwendungen, die rechtserheblich sowohl mit der betrieblich/beruflichen 

als a~ch mit der privaten Sphäre zusammenhängen (diese Gruppe wird meist als 

gemischt~ Aufwen_du~gen bezeichnet). Es geht hier um die Frage der sachgerech

ten Aufteilung. Be1sp1ele: Telefonkosten, Verpflegungsaufwand auf Geschäftsrei-

ten mit ~em Privat-~KW entstanden, nicht als Betriebsausgaben anerkannt, weil der 

Unfall mcht durch eme typische Betriebsgefahr verursacht worden sei: 23. 3. 1970, 

901/~8, Slg. 4056 F. Vgl. dazu auch Schimetschek, Finanz-Journal 1979, 22. 

109 Der rnnere Zusammenhang könnte etwa auch angezweifelt werden wenn bei einem 

c~ronisch ".ernachlässigten KFZ des Privatvermögens anläßlich einer ~elegentlichen Be

tnebsfahrt mfolge der ungenügenden Wartung ein Defekt auftritt oder Unfall herbeige
führt wird. 

110 Plückebaum, aaO (FN 98), 2. 
111 FG Hamburg, EFG 1977, 525. Dazu Söhn, oben S. 46 f. 
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sen, Ferienaufenthalt eines Englischlehrers in England, Golfklub-Beitrag eines 
Steuerberaters. 
Die drei Fallgruppen bringen abstrakte Fragestellungen zum Ausdruck. In der 
Praxis tauchen bei konkreten Aufwendungen vielfach Problemstellungen mehre
rer oder aller Fallgruppen auf, so daß die Gruppen dann lediglich aufeinander fol
gende Phasen der Fallösung zum Ausdruck bringen. 

a) J. Phase: Die Ermittlung des wirtschaftlichen Zusammenhanges 

In dieser Phase ist die entscheidende Problematik die Feststellung, zu welcher 
Sphäre der wirtschaftliche Zusammenhang überhaupt besteht. Es handelt sich vor 
allem um Fälle, bei denen Motiv oder Zweck der Aufwendungen nicht unmittelbar 
erkennbar sind, weil es sich dabei um Umstände handelt, die sich in der subjekti
ven Willenssphäre der Beteiligten abspielen. 112 Das zentrale Problem ist bei dieser 
Gruppe bzw. in dieser Phase die Beweisführung und Beweiswürdigung. Die Be
deutung dieses Problems für unser Thema ist wiederholt unterstrichen worden. 

113 

Rönitz wird sich in einem eigenen Referat damit befassen. Daher nur eine Bemer-

kung. 
Die Judikatur bedient sich bei der Lösung dieser Frage gern der typisierenden Be
trachtungsweise. Hierbei wird in abgekürzter Argumentation der Abzug von Be
triebsausgaben oder Werbungskosten versagt, weil es sich bei den fraglichen Auf
wendungen in typisierender Betrachtungsweise um einen der Lebensführung zu
zurechnenden Aufwand handle. 114 Praktisch werden damit unwiderlegbare Be
weisvermutungen aufgestellt, eine Vorgangsweise, die den verfahrensrechtlichen 
Grundsätzen über die Sachaufklärung widerspricht.11

5 

Dennoch ist eine solche typisierende Betrachtungsweise nicht völlig zu verwerfen. 
Sie ist insoweit am Platz, als damit im Sinne des Arbeitens mit Erfahrungssätzen 
und Anscheinsbeweisen widerlegbare Vermutungen über die Zuordnung von 
Aufwendungen aufgestellt werden. Gerade der Anscheinsbeweis ist geeignet, bei 
formelhaften und typischen Geschehensabläufen den ursächlichen Zusammen
hang nachzuweisen. 116 Seine Funktion im vorliegenden Zusammenhang ist auch 
nicht etwa in einer Umkehr der Beweislast zu erblicken, es wird lediglich der Fi-

112 S. auch Tipke, StuW 1979, 199. 
113 Tipke, StuW 1979, 206; Kröger, StuW 1978, 292 u. a. 
114 ZBBFH 12. 1. 1967, BStBl. II, 286. Vgl. auchSchimetschek, Finanz-Journal 1979,22 f 

mit Nachweisen der österr. Judikatur. 
115 Kritisch auch Kröger, StuW 1978, 292. 
116 Baumbach-Lauterbach-Albers-Hartmann,; ZPO 36, 1978, 629; Rosenberg-

Schwab, Zivilprozeßrecht10 , 1969, 567; H. Wassermeyer, Der prima-facie-Beweis, 
1954, 32. Vgl. auch BFH BStBl. 1967 III, 249. 
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nanzbehörde, die _die gelt~nd gemachte betriebliche Veranlassung von Aufwen
dungen_leugnet, die Beweisführung dadurch erleichtert, daß sie sich auf den nach 
allgememen Erfahrungssätzen typischen Geschehensablauf berufen darf. 117 Oft 
b~steht ja ga_r k~ine andere Möglichkeit, als nach objektiven Kriterien zur Verifi
zierung subiekuver Behauptungen zu suchen und die Zuordnung von Aufwen
dungen a1: Hand v_on Erf~hrungssätzen zu lösen. Unzweckmäßigkeit, Unange
~~ssenheit, U ~geeig1:e~eit'.118 fehlende Gegenleistung, 119 Freiwilligkeit und dgl. 
konnen dann die Basis für die Annahme sein, daß Aufwendungen mit der Privat
sphäre zusammenhängen. 120 

Z~r Entkräftung solcher Argumentation ist nach prozeßrechtlichen Grundsätzen 
kemeswe~s ~er Bew~is des Gegenteils erforderlich. Es genügt die Erschütterung 
der Beweisfuhrung, mdem der Nachweis erbracht wird 
a) daß der Erfahrungssatz nicht existiert oder ,.' 

b) daß die Voraussetzung für die Anwendung des Erfahrungssatzes nicht vorlie
gen oder 

c) daß konkrete Umstände im Einzelfall den Erfahrungsschluß nicht zulas-
sen.121 

Die inhaltliche Richtigkeit oder Überzeugungskraft der in der Praxis verwendeten 
Erfahrun?ssätz~ ~teht hier nicht zur Diskussion. Es ist Aufgabe der Rechtspre
chung, die Indizien und Faktoren herauszuarbeiten, die in den einzelnen Fall
gruppen (Studienreisen und dgl.) von Bedeutung sind bzw. als ausreichend aner
kannt werden. Kasuistik ist dabei schwerlich zu vermeiden. 

b) 2. Phase: Die Gewichtung des Zusammenhanges 

Sin~- Zusammenhänge sowohl zur betrieblich/beruflichen als auch zur privaten 
Sphare festz~stellen, so geht es in dieser Phase darum, den entscheidenden, den 
rechtserhebhc~~n Zusa~menhang aufzudecken. Diese Problemstellung, das be
wertende A?wagen zwischen verschiedenen Kausalfaktoren, ist keine spezifisch 
steuerrechtliche, s~ndern vor allem im Versicherungs- und Versorgungsrecht im 
Zusam1:1enhang mit der Feststellung von Leistungsansprüchen bekannt. Im Un
f~llversicherungsrecht und im Kriegsopferversorgungsrecht etwa wird bekannt
h~h nach der T~eorie der wesentlichen Bedingung darauf abgestellt, welche Be
dmgung wegen ihrer besonderen Beziehung zum Erfolg wesentlich an dessen Ein-

117 Mattem, BB 1971, 717. 
118 Montag, StuW 1979, 35. 
119 Stoll, Forschungszuwendungen, aaO (FN 4) 20. 
120 Görlich, DB 1979, 712; Mösslang, FR 1979, 206; BFH 28. 10. 1976, BStBl. 1977 II 

238. ' 
121 Rosenberg-Schwab, aaO (FN 116) 569. 
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tritt beteiligt war und ob diese Bedingung in den Schutzbereich der Unfallversi

cherung bzw. Kriegsopferversorgung fällt. 122 Im Seeversicherungsrecht stellt man 

auf Grund angelsächsischer Einflüsse auf die causa proxima, die nächste Ursache 

ab, und zwar nach der neueren Entwicklung nicht auf die zeitlich nächstliegende, 

sondern auf die wirkungsmäßig nächstliegende Ursache. 123 

Die Theorie der wesentlichen Bedingung hat auch im Steuerrecht Interesse gefun

den. 124 Eine Übernahme dieser Theorie wäre freilich nur dann angebracht, wenn 

sie einerseits praktikable Formeln zur Ermittlung wesentlicher und unwesentli

cher Ursachen anzubieten hat und andererseits diese Formeln mit ·der Zweckset

zung einer Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit übereinstimmen. 125 

Schon die Erfüllung der ersten Voraussetzung ist fraglich. Zumindest im Unfall

versicherungsrecht wird, soweit zu sehen ist, die Frage nach der wesentlichen Be

dingung weitgehend kasuistisch entschieden. 126 Nur gelegentlich finden sich all

gemeinere Ansätze. 

aa) So wird etwa für das Unfallversicherungsrecht vorgeschlagen, der Theorie der 

wesentlichen Bedingung als Abgrenzungskriterien die Abwägung zugrunde zu le

gen, ob eher der Unfallversicherung oder eher dem Versicherten das Einstehen für 

die Unfallfolgen zugemutet werden kann. 127 

Die Eignung dieser Theorie für das Unfallversicherungsrecht kann hier dahinge

stellt bleiben. Die unmittelbare Übernahme dieses Gedankens ins Steuerrecht ist 

selbstverständlich nicht möglich. Er wird auch nur erwähnt, weil er an die im Steu

errecht nicht selten verwendete Argumentation erinnert, Aufwendungen könnten 

deswegen nicht abgezogen werden, weil der Stpfl. damit eine \·on ihm zu tragende 

Belastung auf die Allgemeinheit „abwälze", die Allgemeinheit diese Aufwendun-

122 Hierzu Gitter, Schadensausgleich im Arbeitsunfallrecht 1969, 104; Tomandl, Der 

Wegunfall in der österr. und deutschen Unfallversicherung - zugleich ein Beitrag zur 

Theorie der wesentlichen Bedingung, in: Tomandl (Hrsg.), Sozialversicherung: Gren

zen der Leistungspflicht, 1975, 137 ff; derselbe, System des österr. Sozialvers(che

rungsrechts, 1978, 278. Kaltenbrunner, Die Kausalität in der sozialen Unf~lvers1che

rung, Wien oJ, 55 f; von Heinz, Entsprechungen und Abwandlungen de~ privaten Un

fall- und Haftpflichtversicherungsrechtes in der gesetzlichen Unfallversicherung nach 

der Reichsversicherungsordnung, 1973, 196 ff; Weishäupl, Die Kausalität in der 

Kriegsopferversorgung, 1968, 188 ff; Watermann, aaO (FN 95) 97. 

123 Hierzu ausführlich Lindenmaier, ZHR 113 (1950) 207 ff; dazu auch Gitter, aaO, 103; 

Esser, aaO (FN 107) 300. 
124 BFH 16. 2. 1970, BStBl. II, 662, FG Rheinland-Pfalz 11. 8. 1975, EFG 564; VwGH 

16. 5. 1956, 2423/55, Slg. 1431 F; Tipke, StRK § 4 EStG R. 344; Tiedtke, FR 1978, 495; 

Tanzer, OStZ 1975, 54 uva. 
125 Ebenso Tipke, StuW 1979, 198; Kröger, StuW 1978, 290. 

126 S. auch Tiedtke, FR 1978, 496 ff. 
127 Tomandl, Wegunfall, aaO (FN 122) 142; derselbe, System, aaO (FN 122), 283. 
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gen „mitfinanzieren" müsse. 128 Dieses Argument ist mit der herrschenden Mei

nung129 als verfehlt zu bezeichnen, weil es in offenbar irrationaler Weise von ei

nem System der Repartitionsbesteuerung ausgeht, in dem die Höhe des Steuerauf

kommens vorgegeben und auf die Steuerpflichtigen verteilt werden muß. Im übri

gen ist das Argument auch deswegen unschlüssig, weil in Form einer petitio prin

cipii die Nichtabzugsfähigkeit-offenbar auf Grund einer ethisch-moralischen Be

trachtungsweise - schon vorausgesetzt wird. 

bb) Eine andere, in der sozialrechtlichen Judikatur anklingende Auffassung will 

die Wesentlichkeit von Ursachen wieder nach der conditio-sine-qua-non-Formel 

bestimmen. So hat das deutsche Bundessozialgericht in der Entscheidung vom 

30. 6. 1960
130 

bei einem Unfall unter Alkoholeinfluß auf einer Betriebsfahrt die 

Unwesentlichkeit des Bt;triebes und die Wesentlichkeit der Alkoholisierung damit 

begründet, daß ein nicht unter Alkoholeinfluß stehender Verkehrsteilnehmer bei 

sonst gleichem Sachverhalt wahrscheinlich nicht verunglückt wäre. Und in einer 

österreichischen Entscheidung heißt es noch allgemeiner: ,,Wesentliche Ursache 

ist ein Ereignis dann, wenn ohne dessen Einwirkung Erscheinungen überhaupt 

nicht oder in geringerem Umfang eingetreten wären. 131 

Eine solche Argumentation kann keine befriedigenden Ergebnisse bringen, weil 

völlig offen bleibt, welches Ereignis nun eigentlich jeweils wegzudenken ist. 

cc) Interessanter erscheint die von Lindenmaier in seiner grundlegenden Ab

handlung über adäquate Ursache und nächste Ursache entwickelte Wahrschein

lichkeitstheorie.132 Danach ist eine Bedingung dann als nächste Ursache eines Er

folges anzusehen, wenn sie einen Erfolg von der Art eines eingetretenen objektiv 

generell unvermeidlich oder wahrscheinlich zu machen geeignet war. Hierbei sind 

alle zur Zeit des Eintritts der Bedingung dem einsichtigen Beobachter erkennbaren 

und nicht ganz unwahrscheinlichen Umstände zu berücksichtigen. 

Ungeachtet ihrer bestechenden Form ist die Übernahme dieser Formel in das Steu

errecht nicht angebracht. Der Zweck dieser Wahrscheinlichkeitstheorie ist es eine 

angemessene Haftungsbegrenzung in Seeversicherungsfällen zu erreichen.' Was 

hingegen im Steuerrecht gebraucht wird, ist eine Zuordnung von Aufwendungen 

zur betrieblich/beruflichen oder privaten Sphäre unter dem leitenden Gesichts

punkt einer Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Zweck die

ser Grenzziehung ist es, die Aufwendungen, die mit der Einkünfteerzielung zu-

128 Vgl. z.B. BFH 6. 11. 1968, BStBl. 1969 II, 74. 

129 Vgl. Grass, FR 1969, 97; Osthövener, DB 1969, 375; Tiedtke, FR 1978, 499. 

130 Band 12, 245; zitiert nach von Heinz, aaO (FN 122), 204 f, der diese Entscheidung als 
richtungweisend bezeichnet. 

131 OLG Wien 17. 12. 1957, 11 R337/57, zitiertnachKaltenbrunner, aaO (FN 122), 61. 
132 ZHR 113 (1950), 262. 
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sammenhängen, herauszuschälen. Dieser Zwecksetzung werden die für das Versi
cherungs- und Versorgungsrecht entwickelten Formeln nicht gerecht. 
Vielmehr wird man folgendes zu überlegen haben: Der Zusammenhang von Auf
wendungen mit der betrieblich/beruflichen bzw. privaten Sphäre kann sowohl 
durch subjektive Momente (Motivation, Zwecksetzung), als auch durch objekti
ve, von der Willenssphäre unabhängige Momente hergestellt werden.

133 
Die sy

stematische Untersuchung der Vorschriften über das objektive Nettoprinzip hat 
gezeigt, daß beide Momente als Zuordnungskriterien in Betracht kommen, die In
tensität des wirtschaftlichen Zusammenhanges zur einen oder anderen Sphäre also 
von beiden Momenten abhängt. Aus den Vorschriften über Entnahmen und nicht 
abzugsfähige Ausgaben läßt sich ferner ein gewisses Übergewicht des subjektiven 
Momentes erkennen. 

Im einzelnen bedeutet dies: 
Aufwendungen, die eindeutig objektiv mit dem Betrieb zusammenhängen, sind 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten auch dann, wenn es an einer subjektiven, 
auf den Betrieb gerichteten Willensentscheidung des Steuerpflichtigen fehlt (etwa 
zwangsläufige Aufwendungen, zufällige Wertminderungen). Ebenso sind auch 
Aufwendungen, bei denen ein objektiver Zusammenhang nicht zu erkennen oder 
nur ganz schwach ausgeprägt ist, wohl aber das subjektive Moment eindeutig auf 
den Betrieb (Beruf) weist (etwa vorbereitende Aufwendungen oder Aufwendun
gen, die sich als verfehlt erweisen), als Betriebsausgaben oder Werbungskosten 
einzustufen. 134 

Im Einzelfall wird man die Entscheidung über den maßgebenden wirtschaftlichen 
Zusammenhang im Sinne eines beweglichen Systems zu treffen_haben,

135 
wobei 

die Erkenntnisse, die aus der historischen und systematischen Betrachtung zum 
objektiven Nettoprinzip, speziell zur Bedeutung des§ 12 EStG gewonnen wurden 
(s. oben), einzufließen haben. Das bedeutet, daß bei Fehlen einer auf den Betrieb 
oder Beruf gerichteten subjektiven Komponente der objektive Zusammenhang 
um so stärker ausgeprägt sein muß, während umgekehrt bei schwacher Ausprä-

133 Vgl. auch Herrmann-Heuer, Anm. 46 h zu§ 4, die zwischen innerem und äußerem 
Zusammenhang unterscheiden. Offerhaus, BB 1979, 621, unterscheidet zwischen ob
jektivem Zusammenhang und subjektiver Förderungsabsicht. Der Veranlassungsbe
griff fordert nach seiner Meinung kumulativ beide Elemente. 

134 Rechtswidrigkeit, Strafbarkeit oder moralische Verwerflichkeit genügen dabei für sich 
allein nicht, um eine betriebsfremde, private Handlungstendenz anzunehmen; vgl. 
Tanz er, OStZ 1975, 53; Tiedtke, FR 1978, 493; Offerhaus, BB 1979, 671; Tipke, StuW 
1979, 199; BFH 28. 11. 1977 (GrS.), BStBI. 1978 II, 105. 

135 Hierzu Ruppe in Tipke (Hrsg.), Übertragung von Einkunftsquellen im Steuerrecht, 
1978, 38 mwN. 
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gung oder Fehlen der objektiven Komponente die subjektive Komponente um so 
stärker und eindeutig in Erscheinung treten muß. 136 

Eine Einschränkung nach materiellem Recht ist zu machen: Handelt es sich um die 
in § 12 Ziff. 1 Satz 2 EStG angesprochenen Aufwendungen für die Lebensfüh
rung, die auch zur Förderung des Betriebes oder Berufes geeignet sind, so ist nach 
dieser Bestimmung der wirtschaftliche Zusammenhang mit dem Betrieb oder Be
ruf als rechtlich unbeachtlich anzusehen. Diese Einschränkung betrifft jedoch nur 
Aufwendungen, die ihren Schwerpunkt in der Lebensführung des Stpfl. haben 
und gilt daher nicht mehr, wenn der Schwerpunkt im betrieblichen Bereich 
liegt. 

Einige Beispiele dazu, wobei ich auf die von Offerhaus 137 und Söhn 138 bespro
chenen Fälle zurückgreifen darf: 

(1) Unfall auf dem Weg zur Arbeitsstätte anläßlich eines privaten Umweges: Die 
subjektive Komponente, die hinter dem Umweg steht, ist betriebsfremd; der ob
jektive Zusammenhang zum Betrieb wird dadurch überlagert: Zuordnung zur 
Privatsphäre. 
(2) Unfall auf einer betrieblichen Fahrt unter Alkoholeinfluß: Die Entscheidung 
hängt davon ab, welcher Faktor für die Alkoholisierung maßgebend war. In der 
Regel wird eine betriebsfremde subjektive Komponente vorliegen. 139 Im Einzel
fall ist aber auch denkbar, daß die subjektive Komponente der Betriebssphäre zu
zuordnen ist oder daß eine zunächst private subjektive Komponente durch einen 
besonders starken objektiven Bezug zum Betrieb überlagert wird. 
(3) Unfall auf einer betrieblichen Fahrt infolge schlechten Gesundheitszustandes 
oder durch Herabfallen einer brennenden Zigarette. Eine betriebsfremde subjek
tive Komponente, die den objektiven Zusammenhang zum Betrieb überlagern 
könnte, liegt hier nicht vor: Zuordnung zur Betriebssphäre. 
( 4) Unfall auf Privatfahrt mit Betriebs-PKW: Die subjektive Komponente ist be
triebsfremd und überlagert den objektiven Zusammenhang: Zuordnung zur Pri
vatsphäre. 

Anders wäre m. E. zu entscheiden, wenn ein Arbeitnehmer des Betriebes anläß
lich der Privatfahrt das Fahrzeug ohne Einwilligung benützt und einen Unfall ver
ursacht. Hier wird der objektive Zusammenhang zum Betrieb nicht durch eine be-

136 Ahnlich die allgemeine Position von Watermann, aaO (FN 95), 159, der von einem 
Spannungsverhältnis zwischen Kausalität und Finalität spricht und bei schwachem 
Kausalzusammenhang der Finalität, der subjektiven Handlungstendenz die entschei
dende Bedeutung beimißt. 

137 BB 1979, 670 f. 
138 Oben S. 80 ff. 
139 Vgl. auch VwGH 16. 5. 1956, 2423/55, Slg 1431 F. 
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triebsfremde subjektive Komponente überlagert. Entscheidend ist nicht die Pri

vatfahrt, sondern die unbefugte Benützung durch einen Arbeitnehmer. Die Pri

vatfahrt ist nur der äußere Schauplatz des Ereignisses. Im Gegensatz zu Söhn 140 

wäre m. E. für Abzugsfähigkeit zu entscheiden. 

(5) Zerstörung eines gemischt genutzten Wirtschaftsgutes durch höhere Gewalt. 

Söhn 141 plädiert im Anschluß an Tipke 142 für eine Aufteilung entsprechend der 

Nutzung. Die Alternative wäre die einheitliche Behandlung je nach Zugehörigkeit 

des Wirtschaftsgutes zum Betriebs- oder Privatvermögen. Beide Alternativen ha-
ben gute Gründe für sich. · 

Die einheitliche Behandlung entsprechend der Zugehörigkeit zum Betriebs- oder 

Privatvermögen stimmt mit der herrschenden Ansicht über die einheitliche 

Zuordnung gemischtgenutzter Wirtschaftsgütern (mit Ausnahme von Grund

stücken) überein; sie entspricht auch der herrschenden Ansicht über die einheitli

che Behandlung von Veräußerungsvorgängen bei gemischtgenutzten Wirtschafts

gütern. 

Die Aufteilungsvariante wird eher dem Leistungsfähigkeitsgedanken (N ettoprin

zip) gerecht. Vertritt man diese Position, so wird man freilich von vornherein für 

eine der Behandlung von Grundstücken nachgebildete anteilige Zuordnung sol

cher Wirtschaftsgüter zum Betriebsvermögen und Privatvermögen eintreten und 

auch eine entsprechende Aufteilung von Veräußerungserfolgen verlangen müs

sen, 143 wobei nicht zu verkennen ist, daß die praktischen Probleme bei zeitlich 

abwechselnd betrieblich und privat genutzten Wirtschaftsgütern anders liegen als 

bei Wirtschaftsgütern (etwa Grundstücken), bei denen die gemischte Nutzung im 

wesentlichen sachlich abgegrenzte Anteile betrifft. 

c) 3. Phase: Die Aufteilung gemischter Aufwendungen im engeren Sinn 

aa) Allgemeine Überlegungen 

Die Gewichtung des wirtschaftlichen Zusammenhanges, wie sie unter b) beschrie

ben wurde, kann ergeben, daß eine einheitliche Zuordnung der gesamten Auf

wendungen zu der einen oder anderen Sphäre nicht vorgenommen werden kann. 

Aufwendungen, bei denen ein derart enger Zusammenhang zu beiden Sphären 

festzustellen ist, können als gemischte Aufwendungen im engeren Sinn bezeichnet 

werden. 

140 Oben S. 91 f. 
141 Oben S. 92. 
142 StuW 1979, 202. 
143 S. dazu Wassermeyer, unten S. 335 f. 
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Daß § 12 Ziff. 1 EStG für diese Fälle nichts aussagt, wurde schon oben betont. Es 

ist - wie erwähnt - jener Meinung beizutreten, die - im Gegensatz zum Beschluß 

des ~FH :· 1_9._ 10. 1970
144 

- die Meinung vertritt,§ 12 Ziff. 1 EStG enthalte we

de~ ei_~ prmzipielles (allgemeines) Aufteilungsverbot noch eine Aussage über Be

weisführ~ng_ oder Schätzung, sondern lediglich ein Abzugsverbot für Aufwen

dungen fur die Lebensführung, die auch zur Förderung des Betriebes oder Berufes 
geeignet erscheinen. 145 

Betrachtet man diese Gruppe aus teleologischer Sicht, so besteht die Problematik 

otfenbar i~ einem Konflikt zwischen dem objektiven Nettoprinzip und dem Prin

zil: d~r Nich~abzugsfähigkeit von Lebenshaltungskosten. Das objektive Netto

pn~zip verbi~tet es, Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einkünfte

erzielung als Emkommen anzusehen; die generelle Nichtabzugsfähigkeit gemisch

t~~ Auf_wendungen wäre als Verstoß gegen dieses Prinzip zu werten. Umgekehrt 

hatte die volle Ab~ugsfähigkeit gemischt~r Aufwendungen zur Folge, daß Auf

wendungen zur privaten Bedürfnisbefriedigung die Bemessungsgrundlage min
dern. 

Geh~ man von dieser Basis aus, dann muß es verfehlt erscheinen, die Aufteilung 

von irgendwelc_hen äußer~ichen oder technischen Umständen abhängig zu ma

che~. Es erschemt daher mcht gerechtfertigt, die Aufteilung dort abzulehnen, wo 

es sich um Aufwendungen handelt, bei denen jedes Aufwandsquantum beide Ver

anlassungen zugleich in sich schließt, sie hingegen zu lassen, wenn die Aufwands

qu~_nten si~h sch_eiden lasse~}: solche, bei denen nur betriebliche bzw. nur private 
Grunde mitgewirkt haben. Ebensowenig kann es darauf ankommen, ob Auf

wendi.mgen gleichzeitig oder zeitlich nacheinander dem betrieblich/beruflichen 

Bereich oder der Privatsphäre dienen. 147 Wären solche Kriterien entscheidend s.o 

dürfte beispi~_lsweis~ der Aufwand für eine Dachreparatur bei einem gemischt 'ge

nutzten -~eb~ud~ mcht (entsprechend dem Nutzungsverhältnis) aufgeteilt wer

den, weil J~ hi~r Jedes Aufwandsquantum ohne Zweifel gleichzeitig beide Veran
lassungen m sich trägt bzw. gleichzeitig beiden Sphären dient. 

Solche Differenzierungen sind weder durch den Wortlaut des Gesetzes noch 

durch den Zweck der Abgrenzung begründet. Teleologisch betrachtet kann die 

angemessene Lö_sung vielme~r nur in dem Versuch bestehen, bei den gemischten 

Aufwendun~en im engeren ~m~ im Wege einer schätzungsweisen Aufteilung bei

den C?.~nds~tzen - dem objektiven Nettoprinzip und dem Prinzip der Nichtab

zugsfähigk~it v~n ~osten der Lebensführung - so nahe wie möglich zu kommen. 

Es gelten hierbei die allgemeinen Grundsätze über die Sachaufklärung und Schät-

144 GrS 2/70, BStBI. 1971 II, 17. 
145 S. oben FN 81 bis 83. 
146 So Littmann, DStR 1971, 181. 

147 So Offerhaus, BB 1979, 668. Vgl. auch Mattem, BB 1971, 715; Balke, FR 1979, 322. 
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zung, von denen abzurücken weder nach Wortlaut noch nach Zweck des Gesetzes 

ein Anlaß besteht. 

Daß die praktischen Schwierigkeiten der Aufteilung bei den einzelnen Fallgrup

pen verschieden sind, ist nicht zu leugnen, ist aber kein Spezifikum dieses Fragen

komplexes. Was daher nötig ist, ist eine Weiterentwicklung der Argume11:te ~ür 

einzelne Fallgruppen, wobei auch hier eine typisierende Betrachtungsweise 1m 

Sinne des Arbeitens mit Erfahrungssätzen und Anscheins beweisen ihren Platz ha

ben wird. 148 

bb) Fixkosten gemischt genutzter Wirtschaftsgüter 

Einer besonderen Betrachtung bedürfen in diesem Zusammenhang die Fixkosten 

gemischt genutzter Wirtschaftsgüter oder Arbeitskräfte. Die Anwendung der 

Äquivalenztheorie führt - wie bereits erwähnt - zur Unaufteilbarkeit der Fixko

sten: Die Anschaffungskosten und sonstigen Fixkosten eines zum Privatvermögen 

gehörenden Wirtschaftsgutes fallen unabhängig davon an, ob das Wirtschaftsgut 

auch betrieblich genutzt wird. Der Lohn eines im Betrieb angestellten Gärtners 

ändert sich nicht, auch wenn er den Garten des Betriebsinhabers mitpflegt. In der 

Tat ist diese These der Nichtaufteilung wiederholt vertreten worden. 149 Sie scheint 

jedoch aus verschiedenen Gründen bedenklich. 

Der erste Einwand ist der, daß die Nichtaufteilung offenbar den hinter der Ent

nahme- und Einlageregelung stehenden Grundgedanken widerspricht. 150 Daß der 

Sinn und Zweck speziell der Entnahmeregel über den Wortlaut hinausgeht und 

daß damit prinzipiell alle Wertabgaben des Betriebes erfaßt werden sollen, die 

nicht der Sphäre der Einkünfteerzielung zuzuordnen sind, wurde schon oben zu 

zeigen versucht. 151 Mag nun auch der Gesetzestext undeutlich sein, 152 so zeigt 

doch ein Rückblick auf die Rechtsentwicklung, daß zu diesen Wertabgaben bei 

Nutzungen für private Zwecke auch Fixkosten gerechnet wurden, ging man doch 

davon aus, daß diese Nutzungen, wenn sie „Dritten gegen Entgelt gewährt oder in 

anderer Weise für den Betrieb verwendet worden wären, geeignet gewesen wären, 

die Betriebseinnahmen zu erhöhen oder die Betriebsausgaben zu vermin

dern" .153 

148 Herrmann-Heuer, Anm. 3 c zu § 12; Kröger, Stu W 1978, 292. 

149 RFH 13. 5. 1931, StuW 721; BFH 8. 4. 1954, BStBI. III, 174; Krüger, Die Werbungs

kosten nach deutschem Einkommensteuerrecht, Diss. Halle 1935, 38. S. auch Tipke, 

StuW 1979, 205. 
150 Zur Entnahme- und Einlageproblematik bei gemischt genutzten Wirtschaftsgütern 

s. Kramer, DStR 1979, 363 ff. 
151 Oben II. 4. a). 
152 Vgl. auch die Kritik bei Montag, StuW 1979, 36, mwN. 
153 Strutz, aaO (FN 39), 705; ähnlich Speich, FR 1963, 224. 
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Da man nun unterstellen kann, daß bei Fremdnutzung der Wirtschaftsgüter dem 

Betrieb jedenfalls auch die Fixkosten abgegolten worden wären, wird man diese 

Kosten auch bei Entnahmen anzusetzen haben. 154 

Die These von der Unaufteilbarkeit der Fixkosten steht ferner in Widerspruch zur 

geläufigen Behandlung verdeckter Gewinnausschüttungen: Wollte man dem Ein

zelunternehmer zubilligen, die Fixkosten der auch privat genutzten Wirtschafts

güter in vollem Umfang als Betriebsausgaben zu verrechnen, so wäre er wesentlich 

besser gestellt als etwa der Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft, dem Wirt

schaftsgüter der Gesellschaft zur privaten Benützung zur Verfügung gestellt wer
den. 

Der eigentliche Kern der Einwände ist der Verstoß gegen die horizontale Gleich

mäßigkeit: Aufwendungen, die grundsätzlich der privaten Bedürfnisbefriedigung 

zugerechnet werden und daher aus versteuertem Einkommen bestritten werden 

müssen, könnten bei Vorhandensein eines entsprechenden Betriebes oder Berufes 

- somit nach durchaus willkürlichen Kriterien - in die betriebliche oder berufliche 
Sphäre verlagert werden. 155 

Entscheidet man sich auf Grund dieser Überlegungen für eine Aufteilung auch der 

Fixkosten, so stellt sich sofort die Frage, wo die Grenzen liegen: Soll eine Auftei

lung auch erfolgen, wenn der Stpfl. seine bürgerliche Kleidung im Beruf trägt, 

wenn er seine Brille oder seine Uhr privat und beruflich verwendet, wenn er das 

Wohnzimmer gelegentlich auch für berufliche Besprechungen benützt? 

Der Einwand, bei diesen Aufwendungen fehle es an der Trennbarkeit, 156 und da

mit an einer Aufteilungsmöglichkeit, scheint nicht überzeugend. Bei feststehender 

Arbeitszeit läßt sich der Umfang der beruflichen Verwendung einer Uhr oder 

Brille wesentlich leichter schätzen als die berufliche Verwendung eines Telefonan

schlusses, eines Fernsehapparates oder Tonbandgerätes, ja möglicherweise sogar 
eines PKW. 

Maßgebend ist vielmehr die oben entwickelte Überlegung, daß die grundlegenden 

Aufwendungen der Bedürfnisbefriedigung im Sinn des subjektiven Nettoprinzips 

durch tarifliche Maßnahmen berücksichtigt werden, und zwar unabhängig davon, 

154 Vgl. auch Montag, StuW 1979, 36. 

155 Steuertaktisch wäre bei dieser Lösung die Grenzziehung zwischen Betriebsvermögen 

und Privatvermögen das entscheidende Problem. Nur derjenige Stpfl. wäre gut beraten, 

der bei gemischt genutzten Wirtschaftsgütern mit allen Mitteln für die Betriebsvermö

genseigenschaft streitet, weil dann die private Nutzung steuerlich nur mehr in Höhe der 

oft vernachlässigbaren variablen Kosten (Waschmaschine, Tonbandgerät, Fernseh
apparat) in Erscheinung tritt. 

156 So Offerhaus, BB 1979, 668, hinsichtlich Brille und Kleidung: gleichzeitige Verwirkli

chung einer gemischten Veranlassung. S. auch BFH BStBI. 1975 II, 407 zur Ausrüstung 
eines Skilehrers. 
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ob und inwieweit diese Aufwendungen auch betrieblich oder beruflich von Bedeu
tung sind. 157 Wollte man daher die Aufwendungen, die bei betrieblicher oder be
ruflicher Benützung von existentiellen Wirtschaftsgütern entstehen, zusätzlich als 
Betriebsausgaberi oder Werbungskosten einstufen, käme es zu einer Doppelbe
rücksichtigung von Aufwendungen, die dem Gedanken der Besteuerung nach der 
subjektiven Leistungsfähigkeit eindeutig widerstreitet. 158 

Die in der Judikatur anklingende Tendenz, die Aufteilungsfrage nur bei Gütern 
des gehobenen Lebensbedarfes oder bei eindeutig beruflich bedingten erhöhten 
Aufwendungen zu stellen,159 hat insofern einen richtigen Kern .. Verkürzt und 
mißverständlich hingegen ist die gängige Argumentation, bei Aufwendungen etwa 
für eine Armbanduhr, ein Wohnzimmer u. dgl. handle es sich um typischen Auf
wand für die Lebensführung, der nach§ 12 EStG nicht abgezogen werden kön
ne.160 

Die Grenzziehung zwischen normalen Aufwendungen der Lebensführung und 
Aufwendungen, die nicht mehr zum existentiellen Bedarf zählen, ist sicher 
schwierig. Daß Wirtschaftsgüter- statistisch gesehen- zur normalen Ausstattung 
eines Haushaltes rechnen {etwa PKW, Waschmaschine, Fernsehapparat), berech
tigt wohl noch nicht zur Annahme, daß sie bei der tariflichen Freistellung des Exi
stenzminimums berücksichtigt wurden. 161 Es kann sich dabei immer nur um die 
elementaren Bedürfnisse und nicht um die gehobene Lebensführung handeln. 

IV. Das objektive Nettoprinzip bei Körperschaften 

Die Anwendung des Nettoprinzips auf Körperschaften bereitet seit jeher Schwie
rigkeiten. Die dem subjektiven Nettoprinzip innewohnende Forderung, die exi
stentiellen Aufwendungen zur persönlichen Bedürfnisbefriedigung aus der Be
messungsgrundlage auszuklammern, geht ins Leere, weil Körperschaften keine 
Sphäre besitzen, in der persönliche Bedürfnisbefriedigung denkbar ist. Für die ge
läufige Begründung des objektiven Nettoprinzips, daß Aufwendungen im Zu-

157 Oben II. 4. b) bb). 
158 Zu Recht ist daher m. E. bei einem nur gelegentlich für berufliche Zwecke verwendeten 

Wohnzimmer eine Aufteilung nicht vorzunehmen, hingegen der Aufwand für ein eige
nes häusliches Arbeitszimmer zu berücksichtigen. Ob eine leichte Aufteilbarkeit gege
ben ist, ist nicht der entscheidende Punkt; problematisch daher etwaBFH 14. 9. 1965, 
HFR 1965, 543. 

159 Kleider: BFH BStBI. 1965 III, 195; anders BStBI. 1963 III, 35; Kühlschrank: BFH 
BStBI. 1964 III, 455. 

160 VwGH 18. 11. 1960, 291/60, Slg. 2329 F; 19. 2. 1969, 205/68, Slg. 3862 F; Schimet
schek, Finanz-Journal 1977, 23. 

161 AA wohl Tipke, Steuerrecht', 228. 
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sammenhang mit der Einkünfteerzielung nicht für persönliche Bedürfnisbefriedi
gung zur Verfügung stehen und daher kein Einkommen darstellen, gilt dasselbe. 
Das Fehlen einer Sphäre, in der persönliche Bedürfnisbefriedigung möglich ist, ist 
oft genug zum Anlaß genommen worden, um bei Körperschaften alle Vorgänge 
der betrieblichen Sphäre zuzuordnen und damit alle Aufwendungen - mit Aus
nahme der Gewinnausschüttungen - als Betriebsausgaben einzustufen. 162 

Bei dieser Argumentation wird zweierlei übersehen: 

1. Die Körperschaftsteuer ist zwar. ökonomisch betrachtet in der Tat keine Ein
kommensteuer sondern eine Ertragsteuer, weil Körperschaften eben kein Ein
kommen im ökonomischen Sinn haben können. 163 Dessen ungeachtet hat der Ge
setzgeber diese Steuer doch prinzipiell der Einkommensteuer natürlicher Perso
nen nachgebildet, so daß die dort geltenden Grundsätze prinzipiell auch für die ju
ristischen Personen zum Tragen kommen. 

2. Wegen der inneren Verwandtschaft von Einkommensteuer und Körperschaft
steuer kann das objektive Nettoprinzip auch bei Körperschaften nur besagen, daß 
die Aufwendungen, die in wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Einkünfteer
zielung stehen, keinen Zuwachs an Leistungsfähigkeit repräsentieren und daher 
aus dem steuerpflichtigen Einkommen auszuscheiden sind, während alles das, was 
nicht mit der Einkünfteerzielung in Zusammenhang steht- auch wenn es nicht der 
privaten Bedürfnisbefriedigung dient (dienen kann) - die Bemessungsgrundlage 
nicht mindern darf. 164 

Grundsätzlich wird somit das objektive Nettoprinzip im Bereich der Körper
schaftsteuer ebenso zu interpretieren sein wie im Bereich der Einkommensteuer. 
Es ist daher keineswegs davon auszugehen, daß bei Körperschaften grundsätzlich 
alle Aufwendungen mit Ausnahme von Gewinnausschüttungen abzugsfähig sind, 
soweit nicht spezielle Abzugsverbote {etwa§ 16 öKStG) entgegenstehen. 165 Viel
mehr gilt auch hier, daß nur solche Aufwendungen abgezogen werden können, die 
in wirtschaftlichem Zusammenhang mit jener Sphäre der Körperschaft, in der die 
Einkünfte erzielt werden, stehen. 166 

Auch bei Körperschaften existiert also neben dem betrieblichen Bereich ein außer
betrieblicher. Er umfaßt nicht nur die gesellschaftsrechtlichen Beziehungen, also 

162 S. schon Krüger, aaO (FN 149), 42; dazu ferner Meuschel, DStZ 1938, 1218 ff; Blü
mich-Klein-Steinbring-Stutz, Körperschaftsteuergesetz4

, Anm. 2 zu§ 11; Gonella, 
DB 1967, 874; Job, Die steuerrechtliche Liebhaberei, Diss. Bochum 1977, 99 ff. 

163 Vgl. schon PrOVG 18. 6. 1910, Bd. 14, 339. Ruppe, Die steuerliche Doppelbelastung 
der Körperschaftsgewinne, 1967, 110 mwN. 

164 Vgl. auch die Begründung zum KStG 1934, RStBI. 1935, 81. 
165 Vgl. FN 162. 
166 S. auch Meuschel, DStZ 1938, 1219 f; Kennerknecht, Kommentar zum Körperschaft

steuergesetz, 1941, 251. 
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die Sphäre der offenen und verdeckten Gewinnausschüttungen und Einlagen, 
sondern auch sonstige Belange, die nicht zum Gegenstand des Unternehmens ge
hören167 und daher nicht der Einkünfteerzielung zuzurechnen sind. 168 Aufwen
dungen aber, die mit dieser außerbetrieblichen Sphäre in Zusammenhang stehen, 
können auch bei Körperschaften nicht als Betriebsausgaben oder Werbungskosten 
abgezogen werden. Kommt ein Abzug als Sonderausgabe oder nach Spezialvor
schriften des KStG ebenfalls nicht in Betracht, so können derartige Aufwendun
gen die Bemessungsgrundlage nicht mindern. 

Zu den Aufwendungen, die weder durch den Betrieb veranlaßt noch dem gesell
schaftlichen Bereich zuzuordnen sind, zählen neben echten Spenden auch die 
Aufwendungen für Liebhaberei, soweit es sich dabei nicht um Vorgänge handelt, 
die der gesellschaftlichen Sphäre zuzuordnen und als verdeckte Gewinnausschüt
tung einzustufen sind, 169 ferner auch Personensteuern. 170 

Es wurde die Befürchtung geäußert, daß diese Lösung zu praktischen Problemen 
wegen des Umfangs des Betriebsvermögens und der Gewinnrealisierung führe, 171 

weil man diesfalls auch bei Körperschaften zwischen Betriebsvermögen und Pri
vatvermögen unterscheiden müsse und daher bei Wechsel zwischen diesen Berei
chen Gewinne realisiert würden. Diese Argumentation ist, weil am Ergebnis 
orientiert, nicht geeignet, eine als richtig erkannte Lösung aus den Angeln zu he
ben. 

Im übrigen ist eine solche Abgrenzung des (steuerlichen) Betriebsvermögens von 
anderen Vermögensteilen einer juristischen Person im Körperschaftsteuerrecht 
durchaus kein Novum; sie wird vielmehr im Bereich der Nicht-Kapitalgesellschaf
ten (Vereine, öffentliche Hand) als selbstverständlich mit den daraus resultieren
den Folgen bei Wechsel der Zuordnung hingenommen. 

V. Zusammenfassung 

Die Abgrenzung der Betriebsausgaben/Werbungskosten von den Privatausgaben 
ist ein Problem der wirtschaftlichen Zuordnung von Wertabgaben, das sich einer 
Lösung in der Form einer praktikablen, einfachen Formel oder Kausalitätstheorie 
entzieht. Es geht auch nicht um die Alternative Verursachungs- oder Veranlas-

167 Kennerknecht, aaO, 507. 
168 Ebenso Herrmann-Heuer, Anm. 34 zu§ 6 KStG. 
169 Dazu Rose, StbJb. 1971/72, 198 f; Gonella, BB 1967, 874. 
170 Ebenso Herrmann-Heuer, Anm. 34 zu§ 6 KStG, Anm. 3-4 zu§ 12 KStG. 
171 Friedrich, FR 1966, 298; von Wallis, StbJB. 1970/71, 126; Rose, StbJB. 1971/72, 
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sungsprinzip. Der Gegensatz zwischen diesen Prinzipien ist weitgehend ein 
scheinbarer. Daß Aufwendungen nur dann einer Sphäre zugeordnet werden kön
nen, wenn sie zumindest in einem logisch-naturwissenschaftlichen Kausalzusam
menhang zu ihr stehen, ist selbstverständlich. Juristische Kausalität bedeutet aber 
gerade Ausscheidung von als irrelevant erkannten logisch-naturwissenschaftli
chen Kausalverknüpfungen und bedarf daher der Wertung, Abwägung und Ge
wichtung. Gerade dies ist aber auch das Anliegen der Veranlassungslehre, die aus 
den vielen Ursachen den „Anlaß" herausgreift. 

Das entscheidende Problem ist aber, den die Zuordnung bestimmenden Wer
tungsprozeß besser in den Griff zu bekommen. Das objektive Nettoprinzip, das 
hinter der Zuordnungsfrage steht, ist ebensowenig wie der Gedanke der Besteue
rung nach der objektiven Leistungsfähigkeit für sich allein genügend aussagefähig, 
um präzise Lösungen zu vermitteln. Die maßgeblichen Zuordnungskriterien las
sen sich vielmehr nur durch eine komplexe genetische, teleologische und systema
tische Betrachtung gewinnen. So bedarf es zur Lösung der Zuordnungsfrage eines 
in der Regel mehrstufigen Entscheidungsprozesses, in dem verschiedene Aussa
gen, Prinzipien und Wertungen des Gesetzes miteinander abgewogen werden 
müssen. Der gegenwärtige Erkenntnisstand ist dabei wohl so zu sehen, daß bis 
jetzt erst einzelne Stufen dieses Entscheidungsprozesses näher erhellt sind, vieles 
aber noch nicht ausdiskutiert ist. Die Entwicklung einer einfachen, auch in Grenz
fällen klare Entscheidungen erlaubenden Formel ist wenn diese Situationssicht 
richtig ist - auch für die Zukunft nicht zu erwarten. 
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Vorbemerkungen 

1. Ziel der Untersuchung 

In den nachstehenden Ausführungen soll der Begriff der Werbungskosten unter
sucht und aufgezeigt werden, inwieweit er mit dem der Betriebsausgaben überein
stimmt. Bei einer solchen systematischen Darstellung sind Auswirkungen des 
Werbungskostenbegriffs auch dann mit zu erwähnen, wenn sie bekannt oder 
unumstritten sind, da auch sie den Begriff der Werbungskosten und sein Verhält
nis zum Betriebsausgabenbegriff mit geprägt haben. Um Überschneidungen mit 
den anderen Referaten zu vermeiden, wird auf nähere Ausführungen zum Begriff 
der Betriebsausgaben, zur Auslegung des § 12 EStG und zum Verhältnis der Wer
bungskosten zu den Aufwendungen für die allgemeine Lebensführung verzichtet. 

Abschnitt Ader Darlegungen wird sich dem Begriff der „Aufwendungen" wid
men. Es soll dargelegt werden, daß der Begriff der „Aufwendungen" bei Betriebs
ausgaben und Werbungskosten mit dem der „Ausgaben" identisch ist. Es sollen 
sodann Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei den Aufwendungen im Betriebs- ) 
ausgaben- und Werbungskostenbereich aufgezeigt werden. Unterschiede beste
hen insbesondere beim Umfang der abziehbaren Aufwendungen. Hierzu bedarf es 
eines Vergleichs der Werbungskosten mit den Betriebsausgaben, die bei einer Ge
winnermittlung durch Bestandsvergleich und bei einer solchen durch Einnahme
überschußrechnung anzusetzen sind. 

Abschnitt B wird sich dem Zusammenhang der Aufwendungen mit den Einnah
men zuwenden. Dabei wird vor allem die Bedeutung und die Unvollkommenheit 
des finalen Werbungskostenbegriffs des§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG behandelt werden. 
Es soll hervorgehoben werden, daß es Gruppen nicht final bestimmter Wer_bungs
kosten gibt, die nur wegen des objektiven Zusammenhangs mit steueipflichtigen 
Einkünften i. S. des§ 2 Abs. 1 Nr. 4-7 EStG zum Abzug zugelassen werden. Ein 1 
Vergleich mit dem gesetzlichen Begriff der Betriebsausgaben in§ 4 Abs. 4 EStG 
soll verdeutlichen, daß der dort vom Gesetzgeber verwandte Begriff der , , Veran
lassung" die sachgerechte Lösung für einen Werbungskostenbegriff ist, der ein
heitlich auf alle nichtbetrieblichen Einkunftsarten zutrifft und alle Arten der in Be
tracht kommenden Aufwendungen umfaßt. 

Zu den insb. in Abschnitt B zu erörternden Fragen liegen manche Abhandlungen 
und Dissertationen vor. Die Entwicklung in Gesetzgebung, Rechtsprechung und 
Lehre rechtfertigt jedoch den Versuch, sich mit den Problemen erneut zu befassen 
und nach einem Weg zur Verankerung des Veranlassungsprinzips bei den Wer
bungskosten zu suchen, der den anerkannten Regeln der Gesetzesauslegung ent
spricht. 
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2. Begriffe Werbungskosten und Betriebsausgaben in der Systematik des EStG 

1979 

Vor Behandlung des eigentlichen Themas sei kurz skizziert, in welchem Zusam
menhang das EStG 1979, nachstehend EStG genannt, die Begriffe Betriebsausga
ben und Werbungskosten verwendet und wie sie dort definiert werden. 

Das EStG unterwirft in§ 2 Abs. 1 sieben verschiedene Einkunftsarten der ESt. Bei 
den ersten drei, nämlich bei den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, Ge
werbebetrieb und selbständiger Arbeit, erfaßt der Gesetzgeber in§ 2 Abs. 2 Nr. 1 
EStG den Gewinn, d. h. nach§ 4 Abs. 1 Satz 1 und§ 5 EStG den U nterschiedsbe
trag zwischen dem Betriebsvermögen am Schluß des laufenden Wirtschaftsjahres 
und dem Betriebsvermögen am Schluß des vorangegangenen Wirtschaftsjahres, 
vermehrt um den Wert der Entnahmen und vermindert um den der Einlagen 1 . 

Diese Einkünfte werden im folgenden „Gewinneinkünfte" genannt. Bei der Er
mittlung des Gewinns sind nach § 4 Abs. 1 Satz 4 und § 5 Abs. 4 EStG „die Vor
schriften ... über die Betriebsausgaben ... zu befolgen". Betriebsausgaben sind 
nach§ 4 Abs. 4 EStG alle „Aufwendungen, die durch den Betrieb veranlaßt sind". 

Bei den übrigen Einkunftsarten, nämlich bei denen nach§ 2 Abs. 1 Nr. 4-7 EStG 
aus nichtselbständiger Arbeit, aus Kapitalvermögen, aus Vermietung und Ver
pachtung sowie den sog. ,,sonstigen Einkünften im Sinne des§ 22" EStG ist nach 
§ 2 Abs. 2 Nr. 2 EStG „der Überschuß der Einnahmen über die Werbungskosten 
(§§ 8-9 a EStG)" für die Einkommensbesteuerung maßgebend. Sie werden nach
stehend als „ Überschußeinkünfte" oder „nichtbetriebliche Einkünfte" bezeich
net. Den Begriff„ Werbungskosten" erläutert der Gesetzgeber in§ 9 Abs. 1 Satz 1 
EStG. Danach sind Werbungskosten „Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung 
und Erhaltung der Einnahmen". 

3. Historische Entwicklung des gesetzlichen Werbungskostenbegriffs 

Vorab sei ferner auf die historische Entwicklung des gesetzlichen W erbungsko
stenbegriffs hingewiesen. 

Die Definition der Werbungskosten in § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG als Aufwendungen 
zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen geht zurück auf § 9 
Abs. 1 des preußischen EStG vom 24. 6. 18912

• Dort hieß es: 

Die Gewinnermittlung nach§ 4 Abs. 3 EStG kann im Rahmen dieser Vorbemerkung 
unerwähnt bleiben, da sie nur eine vereinfachte Ermittlung des Gewinns nach§ 4 Abs. 1 
EStG darstellt (siehe auch nachstehend zu A III 2 b Abs. 1). 

2 Pr.Ges.Slg. 1891, 175. 
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,,Von dem Einkommen sind in Abzug zu bringen: 

1. die zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung des Einkommens verwendeten Ausga-
ben ... " 

Der Begriff„ Werbungskosten" taucht als solcher erstmals in§ 8 Abs. 1 des preu
ßischen EStG vom 19. 6. 19063 auf. Diese Vorschrift lautete: 

„ Von dem Rohertrag der in § 6 bezeichneten Einkunftsquellen sind die Aufwendungen zur 
Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Erträge (Werbungskosten) in Abzug zu bringen. 

Als Werbungskosten gelten auch ... " 

Der Ausdruck Werbungskosten war damals ein Sammelbegriff, der Ausgaben im 
betrieblichen und außerbetrieblichen Bereich umfaßte4 • 

Der reichsdeutsche Gesetzgeber verwandte in§ 16 Abs. 1 EStG vom 10. 8. 1925 
(EStG 1925 )5 den Begriff„ Werbungskosten" bei allen Einkunftsarten für die „zur 
Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einkünfte gemachten Aufwendungen". 
Solche Ausgaben waren nach§ 15 Abs. 2 dieses Gesetzes bei der Einkommensart, 
mit der sie im wirtschaftlichen Zusammenhang standen, und im übrigen vom 
,,Gesamtbetrag der bei den einzelnen Einkunftsarten gewonnenen Ergebnisse ab
zuziehen"6. 

Das vorangegangene reichsdeutsche EStG vom 29. 3. 19207 enthielt in§ 13 Nr. 1 
den gleichen Werbungskostenbegriff. Es kannte außerdem noch in § 33 Abs. 1 
Satz 2 den - allerdings nicht näher erläuterten - Begriff der „Betriebsausgaben" 
für Aufwendungen bei den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft und Ge
werbebetrieb. Der Ausdruck Betriebsausgaben wurde jedoch im EStG 1925 wie
der fallengelassen, weil „Zweifel über das Verhältnis von Betriebsausgaben und 
Werbungskosten bestehen " 8 • 

Der Begriff Betriebsausgaben in der heutigen Form als Zusammenfassung durch 
den Betrieb veranlaßten Aufwendungen wurde erstmals im § 4 Abs. 3 EStG vom 
16. 10. 1934 (EStG 1934)9 für Aufwendungen im Rahmen der Einkunftsarten 
Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbständige Arbeit verwandt10 • 

3 Pr.Ges.Slg. 1906, 260. 
4 Er galt nach§ 13 Abs. 1 Satz 1 und 2 EStG 1906 z. B. auch für die Ermittlung des „Ge

schäftsgewinns" bei den „Einkommen aus Handel, Gewerbe und Bergbau". 
5 RBGI. 1925, 189. 
6 Das EStG 1925 unterschied in§ 7 Abs. 2 zwischen der Gewinnermittlung bei betriebli

chen Einkunftsarten und einer Überschußrechnung bei den übrigen Einkunftsarten, wo
bei der Gewinnbegriff in § 12 anders als heute gefaßt war. 

7 RGBI. 1920, 359. 
8 Regierungsbegründung zum EStG 1925, Reichstagsdrucksache, III. Wahlperiode 

1924/25 Nr. 795 S. 47. 
9 RGBI. 1934, 1261. 

10 § 4 Abs. 1 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 4 Nr. 1 EStG 1934. 
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Werbungskosten sind seitdem nur noch Aufwendungen bei den Einkunftsarten 
des§ 2 Abs. 1 Nr. 4-7 EStG11

• 

4. Dualismus der Begriffe Werbungskosten und Betriebsausgaben? 

Geht man von der unterschiedlichen gesetzlichen Definition der Begriffe Wer
bungskosten und Betriebsausgaben aus und berücksichtigt man, daß der Begriff 
Betriebsausgaben sich von dem der Werbungskosten losgelöst hat, so könnte dies 
auf einen unterschiedlichen Inhalt der beiden Begriffe hindeuten. Die nachstehen
den Ausführungen werden jedoch zeigen, daß die Begriffe Werbungskosten und 
Betriebsausgaben in ihrem Inhalt viel ähnlicher sind, als eine nur flüchtige Be
trachtung erwarten läßt. 

A. Zum Tatbestandsmerkmal „Aufwendungen" 

I. Aufwendungen als Verausgabung 

1. Gleichwertigkeit der Begriffe Aufwendungen und Ausgaben 

Werbungskosten setzen nach dem Wortlaut des§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG „Aufwen
dungen" voraus. 

Den Ausdruck „Aufwendungen" gebraucht der Gesetzgeber insb. auch bei der 
Definition der Betriebsausgaben in§ 4 Abs. 4 EStG, bei der Aufzählung dernicht
abziehbaren Betriebsausgaben in§ 4 Abs. 5 und 6 EStG sowie bei den Sonderaus
gaben in § 10 EStG und bei den außergewöhnlichen Belastungen in§§ 33, 33 a 
EStG. 

Der Begriff Aufwendungen entspricht in allen vorgenannten Vorschriften dem im 
EStG ebenfalls häufig verwendeten Begriff „Ausgaben". Die Worte Ausgaben 
und Aufwendungen sind im EStG gleichwertig und gegenseitig austauschbar 12

, da 
beide sich auf den gleichen wirtschaftlichen Vorgang der Verausgabung bezie
hen 13 • Die Gleichwertigkeit der Begriffe zeigt sich besonders deutlich im § 11 

11 Bezüglich der Gründe zur Entstehung des selbständigen Betriebsausgabenbegriffs siehe 
nachstehend zu B III 3 a. 

12 Anders war die Rechtslage nach dem Pr. EStG 1906. Dort wurde das Wort Ausgabe, weil 
es sich als zu eng erwiesen hatte, durch das Wort Aufwendungen ersetzt (vgl. Strutz, Pr. 
EStG § 8 Anm. 3, zitiert bei Bauer, ,,Der Dualismus Betriebsausgaben - Werbungsko
steii", Heft 12 der Schriftenreihe Steuerrecht im Rechtsstaat, 1974, S. 27). 

13 So die heute wohl einhellige Meinung in Literatur und Rechtsprechung, vgl. z. B. 
RFH-Urteil vom 24. 6. 1937 IV A 20/36 (RStBI. 1937, 1088); Herrmann-Heuer, 
Kommentar zur ESt und KSt, 18. Aufl., § 4 EStG Anm. 48 und§ 9 Anm. 9; Becker, 
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Abs. 2 EStG. Denn der dort geregelte Zeitpunkt der Verausgabung gilt grundsätz
lich für alle Arten von ,,Ausgaben", und zwar für ,,Aufwendungen" bei Betriebs
ausgaben im Rahmen des § 4 Abs. 3 EStG und bei Werbungskosten wie auch bei 
Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen. Im übrigen ergibt sich die 
Gleichstellung der Ausdrücke „Aufwendungen" und „Ausgaben" auch daraus, 
daß das Wort , ,Ausgaben" in den als , ,Aufwendungen" definierten Begriffen Be
triebs„ausgaben" und Sonder„ausgaben" enthalten ist. 

Es kann dahingestellt bleiben, ob der vom Gesetzgeber einheitlich verwandte Be
griff Aufwendungen bei Betriebsausgaben und Werbungskosten im vollen Um
fang mit dem der Aufwendungen bei Sonderausgaben und außergewöhnlichen Be
lastungen übereinstimmt14

• Hier ist lediglich die Feststellung von Bedeutung, daß 
der Begriff „Aufwendungen" bei Betriebsausgaben und Werbungskosten inhalt
lich gleich ist und sich von dem Begriff „Ausgaben" nicht unterscheidet. Es steht 
daher nichts im Wege, die Worte Aufwendungen und Ausgaben im folgenden, da 
sie inhaltsgleich sind, abwechselnd zu gebrauchen 15

• 

2. Aufwendungen als Abfluß von Gütern 

Als nächstes stellt sich die Frage, welche Vorgänge von den deckungsgleichen Be
griffen Aufwendungen und Ausgaben erfaßt werden. 

Sie wird beantwortet durch einen Umkehrschluß aus§ 8 Abs. 1 EStG. Nach dieser 
Vorschrift sind bei der Ermittlung des Überschusses der Einnahmen über die 
Werbungskosten als „Einnahmen" alle Güter anzusetzen, die in Geld oder Gel
deswert bestehen und dem Stpfl. in einer der Einkunftsarten des§ 2Abs. 1 Nr. 4-7 
EStG zufließen. Das gilt entsprechend auch für Aufwendungen, da „Ausgaben" 
das sprachliche Gegenstück von „Einnahmen" und die Begriffe Aufwendungen 
und Ausgaben hier, wie dargelegt, identisch sind. Aufwendungen im Sinne des 
Werbungskostenbegriffs des§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG sind daher alle Ausgaben, die 
beim Stpfl. in Geld oder Geldeswert innerhalb der vorstehend genannten Ein
kunftsarten abfließen 16

• Das trifft auch auf Betriebsausgaben zu 17
• 

StuW 1928 Sp. 25; Offerhaus, BB 1979, 617;Tipke, StuW 1979, 194; Weber, ,,Inwieweit 
sind Steuerberatungskosten als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung abzieh bar?" - Ein Beitrag zum Werbungskosten begriff, Inaugural-Disser
tation, Berlin 1965, S. 28- a. A. Wetter, ,,Die Abgrenzung der Betriebsausgaben von 
den Kosten der Lebenshaltung in iluer steuerlichen Bedeutung", Inaugural-Disserta
tion, München 1958, S. 15, wo er den Begriff Aufwendungen als Oberbegriff gegenüber 
dem der Betriebsausgaben ansieht. 

14 Bejahend z.B. Offerhaus, BB 1979, 618. 
15 A. A. Tipke, wie (13). 
16 Vgl. auch Becker, StuW 1928 Sp. 23 ff. 
17 Herrmann-Heuer (13), § 4 EStG Anm. 46 c Abs. 6. 
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Durch einen solchen Abfluß muß bei Werbungskosten und Betriebsausgaben eine 
Minderung des Vermögens eingetreten sein18 oder, anders ausgedrückt, Aufwen
dungen liegen vor bei „Aufopferung von Vermögenswerten"19

• Woher der Stpfl. 
die Mittel für die Ausgabe nimmt, ist unerheblich20

• Zuschüsse, die von dritter 
Seite gezahlt werden, mindern jedoch die Aufwendungen21

• 

3. Prinzip der Verausgabung 

Der Begriff „Aufwendungen" wird ferner durch den Zeitpunkt geprägt, zu dem 
solche Ausgaben steuerlich zu berücksichtigen sind. Hier kommt es nach § 11 
Abs. 2 Satz 1 EStG bei Werbungskosten auf den Tag der tatsächlichen Verausga
bung, also auf den des Abflusses an (sog. Prinzip der Verausgabung oder auch Ab
flußprinzip genannt). Das gilt auch für Betriebsausgaben im Rahmen der Über
schußrechnung des§ 4 Abs. 3 EStG, abernach § 11 Abs. 2 Satz 3 EStG nicht ohne 
weiteres auch für Betriebsausgaben beim Bestandsvergleich nach § 4 Abs. 1 und 
§ 5 EStG. 

Das Prinzip der Verausgabung wird durchbrochen bei regelmäßig wiederkehrenden Be
triebsausgaben und Werbungskosten, die kurz vor Beginn oder nach Beendigung des Kalen
derjahres erbracht werden, zu dem sie wirtschaftlich gehören22

• Sie gelten nach§ 11 Abs. 2 
Satz 2 EStG in dem Kalenderjahr als verausgabt, das für sie wirtschaftlich maßgebend ist. 
Um bei wiederkehrenden Ausgaben Zufallsergebnisse zu vermeiden, wird ihr Abfluß aus 
dem Vermögen mithin auf einen anderen Zeitpunkt fingiert. 

Abweichend vom Wortlaut des§ 11 Abs. 2 Satz 1 EStG wird das Prinzip der Verausgabung 
von der wohl herrschenden Meinung23 ebenfalls nicht bei den Werbungskosten angewandt, 
die im Zusammenhang mit sonstigen Leistungen i. S. des§ 22 Nr. 3 EStG stehen. Fallen die 
Ausgaben nämlich in einem anderen Veranlagungszeitraum als die Einnahmen an, so werden 

18 Herrmann-Heuer (13), § 4 EStG Anm. 46 a-b Abs. 3, § 9 EStG Anm. 9 Abs. 2; rk. 
Urteil des FG Rheinland-Pfalz vom 22. 9. 1978 IV 182/76 (EFG 1979, 389). 

19 Nicht veröffentlichtes BFH-Urteil vom 30. 4. 1974 VIII R 67/68. Keine Aufwendungen 
in diesem Sinne sind insb. Einkünfte, die einem Stpfl. dadurch entgangen sind, daß er 
eine Zeitlang in keinem Arbeitsverhälmis gestanden hat (BFH-Urteil vom 15. 12. 1977 
VI R 102/75, BFHE 124, 189, BStBl. II 1978, 216, undBecker, StuW 1928 Sp. 30). Keine 
Aufwendungen sind ferner die Aufzehrung der Arbeitskraft und der Gesundheit 
(RFH-Urteil vom 7. 7. 1927VI A 255/27, RStBl. 1927, 198), die Ersparung von Ausga
ben (RFH-Urteil vom 29. 10.1930VIA 1277/30,RStBl.1931, 138)oderAusgaben,die 
ein Stpfl. hätte machen können oder wollen, die er aber tatsächlich nicht gemacht hat 
(RFH-Urteil vom 13. 11. 1935 VIA 764/35, RStBl. 1936, 202). 

20 Littmann, Das Einkommensteuerrecht, 12. Aufl., § 9 S. 1358. 
21 Herrmann-Heuer (13), § 9 EStG Anm. 3 f letzter Absatz. 
22 Als kurze Zeit ist nach dem BFH-Urteil vom 9. 5. 1974 VI R 161/72 (BFHE 112, 373, 

BStBl. II 1974, 547) in der Regel ein Zeitraum von 10 Tagen anzusehen. 
23 Vgl. Herrmann-Heuer (13), § 22 EStG, Anm. 73 [2] und die dort erwähnte Literatur 

und Rechtsprechung. 
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sie erst beim Eingang der Einnahmen berücksichtigt. Den Grundsatz der tatsächlichen Ver
ausgabung hat der Gesetzgeber zudem selbst verlassen bei der Verteilung der Anschaffungs
oder Herstellungskosten von abnutz baren Wirtschaftsgütern auf die Dauer der Verwendung 
oder Nutzung. Hierauf wird noch an anderer Stelle einzugehen sein24 • 

II. Aufwendungen im Zusammenhang mit Gegenansprüchen 

Stehen Aufwendungen Erstattungs- oder Ersatzansprüche gegenüber, so ergeben 
sich bei Werbungskosten und Betriebsausgaben viele Übereinstimmungen, aber 
auch einige Besonderheiten, die teilweise umstritten sind. Auf die damit zusam
menhängenden Fragen soll kurz eingegangen werden, um den Begriff der Wer
bungskosten von dem der Betriebsausgaben klar abzugrenzen. 

1. Aufwendungen bei Geltendmachung von Erstattungsansprüchen 

Da für den Abzug von Werbungskosten und Betriebsausgaben nach§ 11 Abs. 2 
Satz 1 EStG grundsätzlich der Zeitpunkt der tatsächlichen Verausgabung maßge
bend ist, wird ihre steuerliche Geltendmachung grundsätzlich nicht dadurch be
einträchtigt, daß dem Stpfl. ein Anspruch auf Erstattung dieser Kosten zusteht. 
Wird dieser Gegenanspruch erfüllt, so liegen beim Stpfl. steuerpflichtige25 Ein
nahmen der Einkunftsart vor, bei der die Werbungskosten oder Betriebsausgaben 
entstanden waren. Erfolgen Leistung und Gegenleistung im selben Veranlagungs
zeitraum, so heben sie sich in ihrer steuerlichen Wirkung insoweit auf. Werbungs
kosten sind dann also nicht anzusetzen. Andernfalls erhöhen bzw. mindern Ein
nahmen und Ausgaben unabhängig voneinander die Einkünfte. 

Bestand der Rückforderungsanspruch schon im Zeitpunkt der Ausgabe, so liegen 
gemäß den zutreffenden Ausführungen vonH errmann-H euer26 in der Verausga
bung und dem späteren Eingang des Erstattungsbetrages vermögensumschich
tende V örgänge, die bei Überschußeinkünften an sich nicht berücksichtigt werden 
können27

• Man wird jedoch m. E. aus Zweckmäßigkeits- und Billigkeitsgründen 
die Aufwendungen dennoch im Zeitpunkt der Verausgabung als Werbungskosten 
ansetzen können, wenn bei der Leistung noch nicht endgültig feststand, ob der 
Stpfl. hierzu verpflichtet war. Im umgekehrten Fall hat der BFH steuerpflichtige 

24 S. nachstehend zu A III 1 b. 
25 BFH-Urteil vom 13. 3. 1964 VI 152/63 (StRK, EStG § 11 R. 50); a. A. Herr

mann-Heuer (13), § 9 EStG Anm. 3 f Abs. 3. 
26 Herrmann-Heuer (13), § 9 EStG Anm. 3 d und Anm. 9. 
27 Zu Vermögensumschichtungen siehe die Ausführungen nachstehend zu A III 1 a Abs. 4. 
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Einnahmen auch dann als zugeflossen angesehen, wenn der Stpfl. sie in einem spä
teren Kalenderjahr zurückzahlen mußte und er dies bereits beim Zufluß für mög
lich hielt28 . 

2. Aufwendungen bei Geltendmachung von Ersatzansprüchen 

Wird ein zur Einkunftserzielung eingesetztes abnutzbares Wirtschaftsgut von ei
nem Dritten beschädigt oder zerstört, so entstehen beim Stpfl. im Jahr des schädi
genden Ereignisses Werbungskosten oder Betriebsausgaben in Böhe einer ent- ' 
sprechenden Absetzung für außergewöhnliche technische Abnutzung29 . Steht 
dem Stpfl. gegen den Schädiger ein Ersatzanspruch zu, so sind dieser Anspruch 
und die Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben steuerlich ebenso so unabhängig 
voneinander zu behandeln wie beim vorerwähnten Erstattungsanspruch. Der An
sicht des BFH, Werbungskosten lägen hier nicht vor, weil der Stpfl. wirtschaftlich 
nicht belastet sei3°, kann daher nicht gefolgt werden31 . 

Werbungskosten sind mithin in dem Jahr des schädigenden Ereignisses und steu
erpflichtige32 Einnahmen sind dann anzusetzen, wenn die vom Schädiger oder von 
dessen Versicherung gezahlte Entschädigung dem Stpfl. zufließt33 , es sei denn, der 
Zeitpunkt der Vereinnahmung beruht auf willkürlichen Erwägungen der Beteilig
ten34. Der BHF hat zwar einmal im Urteil vom 22. 11. 1968 VI R 182/6735 eine au
ßergewöhnliche technische AfA wegen Totalschadens eines auf einer Dienstfahrt 
benutzten privaten Pkws des Arbeitnehmers erst später, und zwar in dem Jahr als 
Werbungskosten zum Abzug zugelassen, in dem sich herausstellte, daß mit einem 
Schadensersatz, den der Stpfl. erhofft hatte, nicht zu rechnen war. Diese Ent
scheidung dürfte aber unter dem Gesichtspunkt von Billigkeitserwägungen zu 
rechtfertigen sein. 

28 BFH-Urteil vom 30. 1. 1975 VI R 190/71 (BFHE 115, 559, BStBI. II 1975, 776). 
29 Vgl. § 7 Abs. 1 Satz 4 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 7 EStG und die nachstehenden Ausfüh

rungen zu A III 1 b Abs. 4. 
30 BFH-Urteil vom 19. 10. 1976 VIII R 65/73 (BFHE 120, 234, BStBI. II 1977, 72) und be

züglich Sonderausgaben s. BFH-Urteil vom 20. 2. 1976 VI R 131/74 (BFHE 118, 331). 
31 So auch Offerhaus, BB 1979, 618. 
32 Die Erfüllung des Ersatzanspruches führt ausnahmsweise nicht zu steuerpflichtigen Ein

nahmen, soweit der Schaden nicht als Werbungskosten berücksichtigt werden konnte 
(vgl. Littmann (20), § 9 Anm. 22 a, und v. Bornhaupt, NWB Fach 3 S. 4581/4582). 

33 Herrmann-Heuer (13), § 9 EStG Anm. 3 f und BFH-Urteil vom 30. 5. 1967 VI R 
172/66 (BFHE 89, 187, BStBI. III 1967, 570). Zur Frage, inwieweit Schadensersatzan
sprüche wegen Schäden am Privatvermögen stpfl. Arbeitslohn sind, vgl. BFH-Urteile 
vom 10. 3. 1961 VI 200/60 (DB 1961, 728) und vom 28. 2. 1975 VI R 29/72 (BFHE 115, 
251, BStBI. II 1975, 520). 

34 Vgl. § 42 AO 1977; vgl. zur Rechtslage bei Sonderausgaben auch Offerhaus (BB 1979, 
618) und die von ihm dort in Anm. 25 zitierte Literatur und Rechtsprechung. 

35 BFHE 94, 325, BStBI. II 1969, 160. 
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3. Aufwendungen bei Verzicht auf Erstattungs- und Ersatzansprüche 

Verzichtet ein Stpfl. auf die Geltendmachung eines Erstattungs- oder Ersatzan
spruchs, wie etwa ein im privaten oder öffentlichen Dienst angestellter Arbeit
nehmer auf den Anspruch gegen seinen Arbeitgeber auf Ersatz der ihm dienstlich 
entstandenen Fahrtkosten, so wird hierdurch der Abzug der Aufwendungen als 
Werbungskosten nicht ausgeschlossen36. Einnahmen sind nicht anzusetzen, da sie 
wegen des Verzichts auf diese Ansprüche nicht angefallen sind. Das gilt in gleicher 
Weise auch für Betriebsausgaben. 

Besonderheiten ergeben sich jedoch bei Werbungskosten, wenn ein Stpfl. freiwil
lig und ohne Gegenleistung von der Erhebung eines Erstattungs- oder Ersatzan
spruchs gegenüber einem Unterhaltsberechtigten, wie z.B. gegenüber den Kin
dern, absieht. Denn in diesem Verzicht liegt eine Zuwendung an den Unterhalts
berechtigten, die gemäß§ 12 Nr. 2 EStG den zu versteuernden Einkommensbe
trag nicht mindern darf. Die Zuwendung ist daher bei den Überschußeinkünften 
als fiktive Einnahme anzusetzen. Solche fiktiven Einnahmen werden auch in ande
ren Fällen dem Stpfl. zugerechnet, so etwa, wenn er unterhaltsberechtigte Ange
hörige mietfrei in einer Wohnung seines Hauses wohnen läßt37 . Nimmt der Stpfl. 
schon im Zeitpunkt der Aufwendung von der Geltendmachung des Erstattungs
oder Ersatzanspruchs gegenüber dem Unterhaltsberechtigten Abstand, so führt 
dies wegen der Saldierung von fiktiver Einnahme und tatsächlicher Ausgabe im 
Ergebnis dazu, daß keine Aufwendungen als Werbungskosten zu berücksichtigen 
sind38 . 

Anders ist hier die Rechtslage bei Gewinneinkünften i. S. des§ 2 Abs. 1 Nr. 1-3 
EStG. Sieht ein Betriebsinhaber aus privaten Gründen von der Durchsetzung ei-

36 BFH-Urteile VIR 172/66 (33) und vom 15. 12. 1967VI R 151/67 (BFHE 91,464, BStBI. 
II 1968, 375). 

37 Siehe zum letztgenannten Fall des mietfreien Wohnens BFH-Urteile vom 20. 11. 1973 
VIII R 256/72 (BFHE 110, 561, BStBI. II 1974, 163), vom 30. 1. 1974 IR 16/72 (BFHE 
111, 336) und vom 11. 4. 1978 VIII R 164/77 (BFHE 125, 155, BStBI. II 1978, 493). Zu 
der hier erörterten Frage eines nachträglichen Verzichts auf einen Ersatzanspruch gegen
über einem Unterhaltsberechtigten liegt, soweit ersichtlich, noch keine Literatur und 
Rechtsprechung vor. 

38 So im Ergebnis auch BFH-U rteil VIII R 65/73 (30 ). Rechtlich unpräzise ist das BFH-U r
teil vom 14. 8. 1970 VI R 70/69 (BFHE 100, 44, BStBI. II 1970, 765), das es für schädlich 
ansieht, wenn ein Stpfl. aus „rein persönlichen Gründen" auf die Erhebung eines Scha
densersatzanspruches gegenüber der Ehefrau absieht. Hierzu ist zu bemerken, daß alle 
Gründe, die ein Stpfl. hat, seine „persönlichen" Gründe sind. Sollte der BFH , ,private" 
Gründe gemeint haben, so wäre dies rechtlich ebenfalls nicht relevant, da alle nichtbe
trieblichen Einkünfte im privaten Sektor des Stpfl. anfallen. Wesentlich ist daher allein 
die Frage, ob der Verzicht freiwillig und ohne Gegenleistung i. S. des§ 12 Nr. 2 EStG 
erfolgte. 
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nes Erstattungs- oder Ersatzanspruchs ab, so hat er damit den Anspruch aus dem 
Betriebsvermögen entnommen. Das wirkt sich gewinnerhöhend aus39

• Dabei 
spielt es keine Rolle, ob der Erstattungs- bzw. Ersatzpflichtige dem Stpfl. gegen
über unterhaltsberechtigt ist oder nicht. 

III. Aufwendungen bei Anschaffungs-, Herstellungs- und Veräußerungsko-
sten und Wertminderungen 

Der Begriff „Aufwendungen" ist gemäß den bisherigen Ausführungen bei Wer
bungskosten und Betriebsausgaben im wesentlichen gleich. Bedeutende Unter
schiede ergeben sich jedoch beim Umfang der Aufwendungen, wenn man die steu
erliche Behandlung der Anschaffungs-, Herstellungs- und Veräußerungskosten 
von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens und die der Wertminderung solcher 
Güter bei Werbungskosten einerseits und Betriebsausgaben andererseits unter
sucht. Hier können manche Ausgaben als Betriebsausgaben abgezogen werden, 
als Werbungskosten dagegen nicht. Das beruht an sich nicht auf dem Begriff der 
„Aufwendungen" als solchem, sondern auf Besonderheiten bei den verschiedenen 
Einkunftsermittlungsarten. Trotzdem ist auf die unterschiedliche Behandlung der 
Aufwendungen hier näher einzugehen, da durch sie der Begriff der Aufwendun
gen i. S. des § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG in seinem Verhältnis zu dem der Betriebsaus
gaben maßgebend beeinflußt wird. 

1. Vergleich mit Betriebsausgaben bei Gewinnermittlung durch Vermögens-
vergleich 

a) Bei nichtabnutzbaren Wirtschaftsgütern 

Anschaffungs-, Herstellungs- und Veräußerungskosten sowie Wertminderungen 
von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens werden bei den Einkünften nach§ 2 
Abs. 1 Nr. 1-3 EStG je nach Gewinnermittlungsart und je nachdem, ob es sich um 
abnutzbare oder nicht abnutzbare Güter handelt, unterschiedlich als Betriebsaus
gaben angesetzt. Geht man von der Gewinnermittlung durch Vermögensvergleich 
nach§ 4 Abs. 1 und § 5 EStG aus, so ergeben sich bei nicht abnutzbaren Wirt
schaftsgütern des Anlagevermögens folgende Unterschiede zu den bei Uber
schußeinkünften des§ 2 Abs. 1 Nr. 4-7 EStG abziehbaren Werbungskosten: 

Bei einer Gewinnermittlung durch Bestandsvergleich müssen alle Aufwendungen, 
die bei der Anschaffung, Herstellung und Veräußerung von nicht abnutzbaren 

39 Vgl. bezüglich Überschußrechnung nach§ 4 Abs. 3 EStG BFH-Urteil vom 16. 1. 1975 
IV R 180/71 (BFHE 115, 202, BStBI. II 1975, 526). 
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Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens anfallen oder die durch Untergang sol
cher Gegenstände entstehen, als Betriebsausgaben erfaßt werden. Sie müssen in 
der Buchführung der Land- und Forstwirte, Gewerbetreibenden und der Angehö
rigen der freien Berufe als Vermögensvorgang bestandsmäßig und in der Gewinn
und Verlustrechnung als Aufwand ihren Niederschlag finden, weil sonst der Ge
winn als Unterschiedsbetrag zwischen dem Betriebsvermögen am Schluß des ab
gelaufenen Wirtschaftsjahres und dem Betriebsvermögen am Schluß des vorange
gangenenen Wirtschaftsjahres, vermehrt um den Wert der Entnahmen und ver
mindert um den der Einlagen, nicht zutreffend ausgewiesen wird. 

Bei den nichtbetrieblichen Einkunftsarten des§ 2 Abs. 1 Nr. 4-7 EStG müssen 
diese Vorfälle hingegen außer Betracht bleiben40

, da hier Einkünfte nicht be
standsmäßig, sondern na.ch § 2 Abs. 2 Nr. 2 EStG nur nach dem Überschuß der 
Einnahmen über die Ausgaben ermittelt werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es 
sich bei den nicht abnutzbaren Wirtschaftsgütern, die angeschafft, hergestellt oder 
veräußert werden, um eine Einkunftsquelle, etwa um ein vermietetes unbebautes 
Grundstück, handelt oder nicht41

. Werbungskosten sind daher bei Wertpapieren 
weder die Anschaffungskosten noch die Bankgebühren beim Verkauf noch Wert
minderungen durch Kursverluste42

• Aufwendungen für die Anschaffung und Ver
äußerung von nicht abnutzbaren (wie auch von abnutzbaren) Wirtschaftsgütern 
des Privatvermögens werden als Werbungskosten nur berücksichtigt, wenn der 
Gewinn aus der Veräußerung als Spekulationsgewinn nach § 23 EStG bei den son
stigen Einkünften des § 22 Nr. 2 EStG zu versteuern ist43

. 

Ergänzend sei noch bemerkt, daß im Hinblick auf den Charakter der Uberschuß
rechnung des§ 2 Abs. 2 Nr. 2 EStG als der Differenz von Einnahmen und „ver
mögensaufopfernden" Aufwendungen (i. S. der vorstehenden Ausführungen zu 
A. I. 3) rein vermögensumschichtende Vorgänge, die die Höhe der Einkünfte 

40 S. auch Littmann (20), § 9 Anm. 3 a. 
41 A. A. Herrmann-Heuer (13), § 9 EStG Abs. 1, die lediglich Aufwendungen zum Er

werb einer Einkunftsquelle nicht als abziehbare Werbungskosten ansehen. 
42 Blümich-Falk, EStG, 11. Aufl., § 9 Anm. 3 c Abs. 2; Herrmann-Heuer (13), § 9 

Anm. 4 [5] Abs. 2; Bauer (12), S. 61; vgl. auch BFH-Urteil vom 10.11.1967 VI R 
179/66 (BFHE 90, 396, BStBI. II 1968, 143). 

43 Zur Verfassungsmäßigkeit des§ 23 EStG Beschluß des BVerfG vom 19. 7. 1969 2 BvL 
20/65 (BStBI. II 1970, 156). 
§ 23 EStG ist im übrigen deshalb ein Fremdkörper im Rahmen der Überschußeinkünfte, 
weil die Einkünfte hier nicht gemäß der allgemeinen Regel des§ 2 Abs. 2 Nr. 2 EStG 
durch Gegenüberstellen von Einnahmen und Werbungskosten, sondern als „Gewinn" 
erfaßt werden, der sich aus dem Unterschied zwischen dem Veräußerungspreis einerseits 
und den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und den Werbungskosten andererseits 
ergibt. Diese Besonderheit soll jedoch bei den nachfolgenden Ausführungen vernachläs
sigt werden, um die Einheitlichkeit der Darstellung zu wahren. 
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nicht beeinflussen, bei den überschußeinkünften außer Ansatz zu lassen sind. Be
triebsausgaben, aber keine Werbungskosten sind daher z.B. Geldabgänge bei der 
Rückgewähr von Darlehen44

, die Herausgabe einer Sache wegen ungerechtfertig
ter Bereicherung45 oder die Rückzahlung zu Unrecht erhaltener Einnahmen. Im 
letztgenannten Fall handelt es sich um sog. ,,negative Einnahmen"46

. 

b) Bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern 

Dieselben Grundsätze wie bei nicht abnutzbaren Wirtschaftsgütern gelten grund
sätzlich auch für die Behandlung von Anschaffungs-, Herstellungs- und Veräuße
rungskosten und Wertminderungen bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern des Anla
gevermögens. Es bestehen jedoch folgende Besonderheiten: 
Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten von abnutzbaren Wirtschaftsgütern des Anla
gevermögens, deren Verwendung oder Nutzung durch den Stpfl. zur Erzielung von Ein
künften sich erfahrungsgemäß auf einen Zeitraum von mehr als einem Jahr erstreckt, können 
bei einer Gewinnermittlung durch Bestandsvergleich nicht sofort als Betriebsausgaben abge
setzt werden. Sie sind nach§ 7 EStG jährlich nur mit einem bestimmten Teil, bezogen auf die 
Gesamtdauer der Verwendung oder Nutzung, als Betriebsausgaben in Form von Absetzun
gen für Abnutzung zu berücksichtigen. 

Diese Regelung gilt nach§ 9 Abs. 1 Nr. 7 i. V. m. § 7 Abs. 1, 4, 5 und 6 und§§ 6, 
7 b, 54 EStG grundsätzlich auch für die Überschußeinkünfte des § 2 Abs. 1 
Nr. 4-7 EStG. 

Dies ist hier rechtssystematisch von besonderer Bedeutung, weil der Gesetzgeber 
insoweit (und in§ 9 Abs. 1 Nr. 6 EStG auch bei Arbeitsmitteln) den Grundsatz 
der Nichtabziehbarkeit von Anschaffungs- und Herstellungskosten von Wirt
schaftsgütern des Privatvermögens durchbrochen hat47

• Durch die Bezugnahme 

44 Herrmann-Heuer (13), § 4 EStG Anm. 90 Abs. 8 und die dortigen Zitate. 
45 Herrmann-Heuer (13), § 9 EStG Anm. 4 [5] letzter Absatz. 
46 So im Ergebnis, wenn auch nicht mit der Begründung BFH-Urteile vom 13. 12. 1963 VI 

22/61 (BFHE 78,477, BStBl. III 1964, 184), vom 18. 9. 1964 VI 244/63 U (BFHE 81, 30, 
BStBl. III 1965, 11) und vom 19. 12. 1975 VI R 157/72 (BFHE 118, 166, BStBl. II 1975, 
322); s. auch die beiHerrmann-Heuer (13), § 9 EStG Anm. 3 eAbs. 1 zitierte Literatur 
und Rechtsprechung; a. A. Herrmann-Heuer (13), § 9EStGAnm. 3 eAbs. 2; Vange
row, StuW 1964 Sp. 759. 

47 Nicht zu folgen ist m. E. der Ansicht von Herrmann-Heuer (13), § 9 EStG 
Anm. 34-35, die meinen, ohne§ 9 Abs. 1 Nr. 7 ES.tG würden die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten von Gegenständen, deren Verwertung oder Nutzung durch den 
Stpfl. sich über mehr als ein Jahr erstreckt, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung 
voll als Werbungskosten absetzbar sein (s. auch vorstehend zu [29]). Wie hier im Ergeb
nis auch BFH-Urteil vom 14. 2. 1978 VIII R 9/76 (BFHE 125, 153, BStBl. II 1978, 455). 
Dort heißt es, der unmittelbare Zusammenhang der Aufwendungen mit den Einnalimen 
fehle in der Regel „bei den Anschaffungs- oder Herstellungskosten derjenigen Wirt-
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auf die Vorschriften des § 7 EStG entsteht bei der Abziehbarkeit von Werbungs
kosten allerdings eine Lücke im Gesetz. Denn es fehlt eine Bestimmung über 
die steuerliche Behandlung von Anschaffungs- und Herstellungskosten der dort 
genannten Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von weniger als einem 
Jahr. Aus einem Umkehrschluß aus§ 7 EStG i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 7 EStG ist 
jedoch zu folgern, daß diese Aufwendungen sofort in vollem Umfang als Wer
bungskosten abgesetzt werden können48

• 

Die Rechtsprechung wendet § 7 EStG bei Werbungskosten grundsätzlich ebenso 
an wie bei Betriebsausgaben49

• Sofern in dieser Hinsicht noch Unterschiede beste
hen, ist die Finanzverwaltung bestrebt, sie einzuebnen. Das gilt einmal für die Ab
schreibungsvergünstigung des§ 6 Abs. 2 EStG, die nach der Rechtsprechung des 
BFH50 auf Arbeitsmittel i. S. des§ 9 Abs. 1 Nr. 6 EStG nicht anwendbar ist. Die 
Verwaltung hat jedoch Aufwendungen für Arbeitsmittel und andere bewegliche 
Wirtschaftsgüter „aus Vereinfachungsgründen" (richtiger wohl: die „Vereinfa
chungs"regelung des § 6 Abs. 2 EStG aus Gründen der Gleichmäßigkeit der Be
steuerung) in Abschn. 30 Abs. 3 LStR 1978 und Abschn. 84a EStR 1978 im Jahr 
der Anschaffung oder Herstellung ebenfalls sofort zum Abzug zugelassen, wenn 
die Kosten einschließlich Umsatzsteuer jeweils 800 DM nicht übersteigen. Die 
Verwaltung hat zum anderen die an sich nur für Gewinneinkünfte geltende51 An
weisung in Abschn. 43 Abs. 10 Satz 3 EStR 1978 bezüglich des Ansatzes einer 
halbjährigen oder ganzjährigen AfA „aus Vereinfachungsgründen" auch auf Ar
beitsmittel i. S. des § 9 Abs. 1 Nr. 6 EStG für anwendbar erklärt52

• 

Da bei überschußeinkünften, wie dargelegt53
, die Veräußerung von Wirtschafts

gütern steuerrechtlich grundsätzlich nicht erfaßt wird, sind Veräußerungskosten 
auch bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern wohl Betriebsausgaben, nicht aber Wer-

schaftsgüter, die der Einnahmeerzielung dienten. Erst§ 9 Abs. 1 Nr. 7 EStG ermöglicht 
es, die Aufwendungen für die Anschaffung oder Herstellung dieser Wirtschaftsgüter in 
Form der .. AfA als Werbungskosten zu ·behandeln". 

48 Bei Arbeitsmitteln mit einer weniger als einjährigen Nutzungsdauer ergibt sich die sofor
tige Abziehbarkeit der Aufwendungen ohnehin aus § 9 Abs. 1 Nr. 6 EStG. 

49 Vgl. Abschn. 57 ff EStR 1978 sowie Beschlüsse des Großen Senats des BFH vom 26. 11. 
1973 GrS 5/71 (BFHE 111, 242, BStBl. II 1974, 132) und vom 12. 6. 1978 GrS 1/77 
(BFHE 125, 516, BStBl. II 1978, 620). 

50 BFH-Urteile vom 8. 11. 1963 VI 43/63 U (BFHE 78, 96, BStBl. III 1964, 36) und vom 
8. 2. 1974 VI R 326/70 (BFHE 111, 341, BStBl. II 1974, 306); a. A. Littmann (20), § 9 
Anm. 24 und die dort angegebene Literatur. 

51 Vgl. BFH-Urteil vom 28. 10. 1977 VI R 194/74 (BFHE 123, 558, BStBl. II 1978, 151) 
und die Anmerkung hierzu von mir in BB 1978, 344. 

52 Schreiben des BdF vom 25. 8. 1978- IV B 6 S 2354- 10/78, veröffentlicht in BB 1978, 
1349. 

53 S. vorstehend zu A III 1 a Abs. 3. 
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bungskosten. Das gilt entsprechend für Wertminderungen53
a. Teilwertabschrei

bungen, die bei einer Gewinnermittlung durch Bestandsvergleich nach§ 6 Abs. 1 
Nr. 1 Satz z EStG als Betriebsausgaben abziehbar sind, kommen daher als Wer
bungskosten nicht in Betracht54

• Andererseits kann der Wertverlust bei Unter
gang eines Wirtschaftsguts - nicht aber seine Wiederbeschaffungskosten - durch 
Ansatz einer nach§ 9 Abs. 1 Nr. 7 i. V. m. § 7 Abs. 1 Satz 4 EStG zulässigen au
ßergewöhnlichen technischen oder wirtschaftlichen AfA zu abziehbaren Wer
bungskosten führen. So ist z.B. der Verlust von Hausrat bei einem beruflich ver
anlaßten Umzug ebenso in Höhe des Zeitwerts als Werbungskosten zu berück
sichtigen wie der Zeitwert eines auf einer Dienstreise total zerstörten Pkws abzüg
lich des Zeitwerts ( des Verkaufserlöses) für das U nfallwrack55 . 

2. Vergleich mit Betriebsausgaben bei Gewinnermittlung durch überschuß-
rechnung 

a) Bei der Anschaffung, Herstellung und Wertminderung von Wirtschaftsgütern 

Die Überschußrechnung zur Ermittlung des betrieblichen Gewinns nach § 4 
Abs. 3 EStG ähnelt der Überschußrechnung bei den nichtbetrieblichen Einkünf
ten nach§ 2 Abs. 2 Nr. 2 EStG, weil in beiden Fällen Einnahmen und Ausgaben 
einander gegenübergestellt werden. Das hat zur Folge, daß der Umfang der bei 
dieser Gewinnermittlungsart zu berücksichtigenden Betriebsausgaben dem der 
Werbungskosten in einem weit größeren Maße entspricht. So werden wie bei 
Werbungskosten so auch hier Anschaffungs- und Herstellungskosten von nicht 
abnutzbaren Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens im Zeitpunkt der Anschaf
fung und Herstellung und Teilwertabschreibungen56 nicht als Betriebsausgaben 
zum Abzug zugelassen. Absetzungen für Abnutzung sind bei abnutzbaren Wirt
schaftsgütern des Anlagevermögens nach§ 4 Abs. 3 Satz 3 EStG in gleicher Weise 
wie bei überschußeinkünften zulässig, auch wenn gegenüber Werbungskosten ei
nige Sondervorschriften bestehen57

• 

Da der Begriff „Aufwendung" bei Betriebsausgaben und Werbungskosten inso
weit stark einander ähnelt, bestehen keine Bedenken, die Bestimmung des § 4 
Abs. 3 Satz 2 EStG, nach der durchlaufende Posten nicht als Betriebsausgaben zu 

53a A. A. FG Düsseldorf rk. Urt. v. 11. 1. 1979 II 33/75 L (EFG 1979, 440). 
54 BFH-Beschluß GrS 1/77 (49); Blümich-Falk (42), § 21 Anm. 1 Abs. 1. 
55 Bezüglich Pkw-Kosten vgl. BFH-Urteil vom 17. 10. 1973 VI R 395/70 (BFHE 111, 59, 

BStBI. II 1974, 185).A. A. bezüglich des Hausratsverlustes beim Umzug FG Düsseldorf 
im rk. Urteil vom 5. 4. 1978 VIII 359/75 E (EFG 1978, 539). 

56 BFH-Urteil vom 24. 11. 1955 IV 231/53 U (BFHE 62, 97, BStBI. III 1956, 38), BFH-Be
schluß GrS 1/77 (49); s. auch Offerhaus, BB 1977, 1493, 1497. 

57 So z. B. § 7 Abs. 2 und 3, § 7 a Abs. 6 und 9 EStG. 
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behandeln sind, auf Werbungskosten entsprechend anzuwenden58
• Bei den Über

schußeinkünften hat der Gesetzgeber eine solche Regelung nur im Rahmen der 
Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit in § 3 Nr. 50 EStG für die durchlaufen
den Gelder getroffen, die der Arbeitgeber von seinen Arbeitnehmern erhält. 

b) Bei der Veräußerung und dem Untergang von Wirtschaftsgütern 

Wesentliche Unterschiede zwischen Betriebsausgaben und Werbungskosten er
geben sich trotz der aufgezeigten Übereinstimmungen aber daraus, daß die Ge
winnermittlung nach§ 4 Abs. 3 EStG nur eine zeitlich befristete Berechnungsme
thode ist, die aus Vereinfachungsgründen zunächst auf die Ausweisung des Ver
mögenszuwachses als Gewinn verzichtet. Der Zuwachs wird später jedoch bei ei
nem Übergang zum Bestandsvergleich nach§ 4 Abs. 1 oder§ 5 EStG, in jedem 
Fall aber bei Aufgabe oder Veräußerung des Betriebes der Einkommensteuer un
terworfen. So wird letztlich dann doch der gleiche Gewinn versteuert, wie wenn 
der Stpfl. von vornherein seinen Gewinn durch Bestandsvergleich nach§ 4 Abs. 1 
EStG ermittelt hätte59

• 

Das hat zur Folge, daß die Veräußerung von abnutzbaren und nicht abnutzbaren 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens bei der überschußrechnung nach § 4 
Abs. 3 EStG schon im Zeitpunkt der Veräußerung steuerlich zu erfassen ist, damit 
der realisierte Vermögenszuwachs ( oder Verlust) nicht später bei der Veräußerung 
oder Aufgabe des Betriebes oder Änderung der Gewinnermittlungsart der Be
steuerung entzogen wird. Im Gegensatz zur Ermittlung von Überschußeinkünf
ten sind solche Veräußerungserlöse hier mithin stets steuerpflichtige Einnahmen60 

und Aufwendungen, die mit der Veräußerung wirtschaftlich zusammenhängen, 
absetzbare Ausgaben, wie z.B. die Gebühren beim Verkauf von zum Betriebs
vermögen gehörenden Wertpapieren. Bei der Veräußerung nicht abnutzbarer 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sind andererseits nach § 4 Abs. 3 Satz 4 
EStG die bisher steuerlich nicht berücksichtigten Anschaffungs- und Herstel
lungskosten nunmehr doch als Betriebsausgaben abzusetzen61

• Betriebsausgaben 

58 Werbungskosten liegen erst dann vor, wenn sich herausstellt, daß z. B. der Vermieter die 
Beträge, die er für den Mieter verauslagt hat, nicht erlangen kann, weil letzterer~- B. an 
einen unbekannten Ort verzogen ist, da er erst dann ein eigenes Vermögensopfer 1. S. der 
vorstehenden Ausführungen zu AI 2 erbracht hat (so auchH errmann-H euer (13), § 4 
EStG Anm. 91 (7]). 

59 Vgl. Peter/ v. Bornhaupt / Körner, ,,Ordnungsmäßigkeit der Buchführung", 7. Aufl., 
z. 273. 

60 Herrmann-Heuer (13), § 4 EStG Anm. 90 und Anm. 91 (4]. 
61 Vgl. zurfrüheren Fassung des§ 4 Abs. 3 EStG, die diese Sonderregelung noch nicht ent

hielt, BFH-Urteil vom 6. 12. 1972 IV R 4-5/72 (BFHE 108, 162, BStBI. II 1973, 293), 
das auch für diesen Zeitraum eine sofortige Abziehbarkeit als Werbungskosten vernein
te. 
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sind aus den gleichen Gründen die Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht 
abnutzbarer Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens im Zeitpunkt ihres Verlustes 
oder Untergangs62

, wie z.B. der ausstehende Darlehensbetrag beim Ausfall einer 
Darlehensforderung63

• 

Umstände dieser Art müssen bei der Ermittlung von überschußeinkünften grund
sätzlich außer Betracht bleiben, da die Einkunftsberechnung nach§ 2 Abs. 2 Nr. 2 
EStG auch zu späteren Zeitpunkten nicht in einen Vermögensvergleich übergeht. 
Veräußerungsvorgänge im privaten Vermögensbereich können allenfalls zu den 
bereits erwähnten64 steuerpflichtigen Spekulationsgeschäften od~r zu gewerbli
chen Einkünften nach§ 17 EStG führen. 

3. Rechtssystematische Erwägungen de lege ferenda 

Faßt man die vorstehenden Ausführungen zu A. III.1. und 2. zusaillmen, so zeigt 
sich, daß die unterschiedliche Berücksichtigung der Aufwendungen bei Wer
bungskosten und Betriebsausgaben vor allem darauf beruht, daß die Veräußerung 
nebst Veräußerungskosten und die Wertminderung von Wirtschaftsgütern sowie 
der Untergang von nicht abnutzbaren Gütern des Anlagevermögens bei den Ge
winneinkünften erfaßt werden, bei den Überschußeinkünften hingegen nicht, 
wenn man von den Spekulationsgeschäften nach § 23 EStG einmal absieht. Wie 
Tipke zu Recht hervorhebt65

, liegt in der steuerlichen Nichterfassung von Veräu
ßerungsvorgängen im privaten Bereich ein Bruch im System des dem EStG inne
wohnenden Universalitätsprinzips, nach dem grundsätzlich alle natürlichen Per
sonen ihr gesamtes Einkommen zu versteuern haben. Dieser Systembruch wird 
vom Bundesverfassungsgericht66 allerdings hingenommen, da nach seiner Ansicht 
der Dualismus Gewinneinkünfte/Überschußeinkünfte apriorisch gegeben ist, 
beide Einkunftsarten also jeweils für sich betrachtet, nicht aber aneinander gemes
sen werden dürfen67

• 

Ein Bruch liegt ebenfalls innerhalb des Systems der Überschußeinkünfte vor. Er 
liegt darin begründet, daß der Gesetzgeber in§ 9 Abs. 1 Nr. 7und 6 EStGdenAb
zug von Anschaffungs- und Herstellungskosten bei abnutzbaren Wirtschaftsgü
tern und bei Arbeitsmitteln in Form der jährlich zu berücksichtigenden AfA ge-

62 Herrmann-Heuer (13), § 4 EStG Anm. 91 [6], und Offerhaus BB 1977, 1497. 
63 Herrmann-Heuer (13), § 4 EStG Anm. 91 (7); BFH-Urteil vom 2. 9. 1971 IV 342/65 

(BFHE 104, 311, BStBI. II 1972, 334). 
64 S. vorstehend zu III A 1 a Abs. 3. 
65 StuW 1971, 2 ff, insb. 7-11. 
66 Beschluß vom 11. 5.19701 BvL 17/67 (BStBI. II 1970, 579), Ausführungen zu C II;s. im 

übrigen auch Entscheidung des BVerfG 2 BvL 20/65 (43) und vom 7. 10. 1969 2 BvL 3/66 
und 2 BvR 701/64 (BStBI. II 1970, 160). 

67 Tipke,.StuW 1971, 10 rechte Spalte oben. 
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stattet, solche Aufwendungen jedoch bei nicht abnutzbaren Wirtschaftsgütern 
nicht als Werbungskosten berücksichtigt. Die Gestattung der AfA durchbricht ih
rerseits ebenfalls das Prinzip der Überschußrechnung des§ 2 Abs. 2 Nr. 2 EStG, 
da letztere keinen Bestandsvergleich kennt. Die Regelung ist außerdem inkonse
quent. Sind nämlich die Anschaffungs- und Herstellungskosten von abnutzbaren 
Wirtschaftsgütern und Arbeitsmitteln in Gestalt der AfA Werbungskosten, so 
müßte das Gegenstück, nämlich der Veräußerungserlös und die Veräußerungsko
sten, steuerlich ebenfalls erfaßt werden. Das ist, wie aufgezeigt, jedoch grundsätz
lich nicht der Fall. 

Die vorstehend aufgezeigten Durchbrechungen einkommensteuerrechtlicher 
Grundsätze verletzen zwar nicht den Gleichheitssatz, da solche Regelungen noch 
innerhalb des Ermessensspielraums des Gesetzgebers liegen68

• De lege ferenda 
wäre jedoch eine Beseitigung dieser Systemwidrigkeiten zu begrüßen. Das könnte 
z.B. entspre_chend dem Gutachten zur Reform der direkten Steuern, erstattet 
1967 vom Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium der Finanzen69

, da
durch geschehen, daß man unter Verwendung gewisser Freibeträge größere Ge
winne aus der Veräußerung privater Vermögensgegenstände generell der Ein
kommensteuer unterwirft. Dann würderi keine Bedenken mehr bestehen, die An
schaffungs- und Herstellungskosten von nicht abnutzbaren Wirtschaftsgütern 
entweder sofort oder entsprechend den Grundsätzen des § 4 Abs. 3 Satz 4 EStG 
erst im Zeitpunkt der Veräußerung als Werbungskosten zum Abzug zuzulassen. 

B. Zusammenhang zwischen Aufwendungen und Einnahmen 

I. Der finale Werbungskostenbegriff des§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG 

1. Wortgetreue Auslegung des Gesetzes 

In Abschnitt B ist der andere Teil des gesetzlichen W erbungskostenbegriffs zu un
tersuchen, nämlich der der Verwendung der Aufwendungen zu den in§ 9 Abs. 1 
Satz 1 EStG genannten Zwecken. 

Die Ausgaben müssen, wie es dort heißt, ,,zur Erwerbung, Sicherung und Erhal
tung der Einnahmen" getätigt sein. ,,Eirn;iahmen" in diesem Sinn sind nach § 8 

68 A. A. Höhn, ,,Die Besteuerung der privaten Gewinne", Zürcher Dissertation iur. 1955, 
S. 275, undAltdorfer, ,,Geschäftsvermögen und Privatvermögen im Einkommensteuer
recht", Veröffentlichungen der Handels-Hochschule St. Gallen, Reihe A Heft 53, 1959. 
Dieses verfassungsrechtliche Problem wird hier nicht näher vertieft, da der Begriff der 
Werbungskosten nur von seinen Auswirkungen berührt wird. 
Vgl. dazu ferner den Beitrag von Peter Böckli in diesem Buch S. 339 ff. 

69 Schriftenreihe des Bundesministeriums der Finanzen, Heft 9 S. 23-26. 
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Abs. l EStG Zugänge im Rahmen der Einkunftsarten des § 2 Abs. 1 Nr. 4-7 
EStG, die in Geld oder Geldeswert bestehen70

• Ausgaben werden „zur" Erwer
bung, Sicherung und Erhaltung solcher Einnahmen gemacht, wenn sie dem Ziel 
dienen, damit Einnahmen zu erwerben, zu sichern und zu erhalten71

• Mit den 
Aufwendungen muß dieser Erfolg also ernsthaft72 erstrebt werden73

• Werbungs
kosten müssen mit anderen Worten das Mittel sein, um die vorgenannten Zwecke 
zu erfüllen 74

• Im Hinblick hierauf spricht man von einem finalen Zusammenhang 
zwischen Aufwendungen und Einnahm~n und vom finalen W erbungskostenbe
griff des § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG75

• 

Legt man die in§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG enthaltenen Begriffe „Erwerbung", ,,Si
cherung" und „Erhaltung" der Einnahmen wörtlich aus, so ergibt sich folgendes: 

Aufwendungen zur „Erwerbung" von Einnahmen liegen vor, wenn mit ihnen ein 
bisher noch nicht bestehender Zufluß oder die Erhöhung eines Zuflusses von Ein
nahmen erstrebt wird. Aufwendungen dienen der „Sicherung" von Einnahmen, 
wenn durch sie die Einnahmequelle vor Verlust geschützt werden soll. Sie haben 
die „Erhaltung" von Einnahmen zum Ziel, wenn durch sie der Fortbezug von 
Einnahmen nach Art und Umfang gewährleistet werden solF6 • 

Die Begriffe Erwerbung, Sicherung und Erhaltung lassen sich allerdings nicht im
mer so säuberlich voneinander trennen. Denn nicht selten werden durch Aufwen
dungen die Einnahmen nicht nur gesichert und erhalten, sondern zugleich neue 
Einkünfte erworben oder vorhandene Einkünfte gesteigert77

• Insb. kann die „Er
haltung" von Einnahmen auch ihre „Sicherung" mit umfassen78

• 

70 Das gilt gemäß den vorstehenden Ausführungen zu AI 2 auch für Werbungskosten. 
71 Vgl. z. B. BFH-Urteil vom 15. 11. 1957 VI 79/55 U (BFHE 56, 262, BStBI. III 1958, 

102); s. auch Littmann (20), § 9 Anm. 5. 
72 Fehlt die Ernsthaftigkeit, kann Liebhaberei vorliegen, Blümich-Falk ( 42), § 9 Anm. 2. 
73 Weber (13) S. 44; Bauer (12) S. 10; Blümich-Falk (42), § 9 Anm. 2. 
74 Herrmann-Heuer (13), § 9 Anm. 4 [1] Ab. 6. 
75 „Final" in diesem Sinne bedeutet soviel wie zweckbestimmt (vgl. Mackensen, Deutsches 

Wörterbuch, 7. Aufl., Stichwort: ,,final"). Im gleichen Sinn wird das Wort „zu" oder 
,,zur" auch sonst im EStG verwandt, s. z. B. § 10 b, § 3 Nr. 11, 44 und 45 EStG. 

76 Vgl. z.B. Blümich-Falk (42), § 9 Anm. 2 Abs. );Herrmann-Heuer (13), § 9 EStG 
Anm. 5-8; Bauer (12) S. 9/10; Weber (13) S. 85 ff. 

77 Deshalb bemerkte bereitsStrutz im Kommentar zum EStG 1925 in Anm. 8 zu§ 16: Mit 
diesen Ausdrücken Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einkünfte „werden die 
verschiedenen Arten der Werbungskosten mehr angedeutet als scharf begrenzt. Die Be
zeichnungen ... lassen zwar erkennen, daß der Zweck der Werbungskosten verschieden 
sein kann, aber die verschiedenen Richtungen werden hiermit doch nur in unbestimmter 
Weise bezeichnet, oder der Sinn wird nur unvollkommen ausgedrückt". 

78 Herrmann-Heuer wie (76). 
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Gemäß den zutreffenden Ausführungen vonHerrmann-Heuer79 läßt sich der 
Wortlaut des § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG dahin zusammenfassen, daß die Aufwendun
gen der „Einkunftserzielung" dienen müssen. Das Wort „Einkunftserzielung" ist 
umfassender und zutreffender als das Wort „Einnahmeerzielung", weil steuer
pflichtige Einnahmen auf längere Sicht nur bei der Erzielung positiver Einkünfte 
vorliegen. Von der Absicht der „Einkunftserzielung" geht auch der BFH in seiner 
Rechtsprechung aus80

; der Gesetzgeber spricht z.B. in § 7 Abs. 1 Satz 1 EStG 
ebenfalls von der Verwendung oder Nutzung von Wirtschaftsgütern „zur Erzie
lung von Einkünften". 

2. Folgerungen aus dem finalen Wortsinn des Gesetzes 

a) Vermögensaufwendungen, die zugleich der Einkunftserzielung dienen 

Wegen des finalen Wortsinns des Gesetzes fallen unter den Begriff der Werbungs
kosten auch Aufwendungen, die das Vermögen berühren. 

Hierzu zählen zwar nicht die bereits erörterten Anschaffungskosten und Wertver
luste bei Untergang von nicht abnutzbaren Wirtschaftsgütern sowie ebenfalls 
nicht die Veräußerungskosten und Wertminderungen bei allen Gegenständen, die 
der Einkunftserzielung dienen. Sie sind, wie dargelegt81

, schon begrifflich keine 
„Aufwendungen" i. S. des§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG, da solche Vermögensvorgänge 
bei der Überschußrechnung des§ 2 Abs. 2 Nr. 2 EStG unberücksichtigt bleiben 
müssen. Ausgaben dieser Art werden auch nicht vom finalen Wortsinn des Geset
zes erfaßt, da § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung 
und Erhaltung der Einnahmen, nicht aber zum Erwerb, zur Sicherung und Erhal
tung des Vermögens betrifft82

• 

Davon zu unterscheiden sind jedoch andere Aufwendungen auf das Vermögen, 
wenn sie zugleich die Erzielung von Einkünften bezwecken. Sie werden von der 
Rechtsprechung in recht großzügiger Weise als vorwiegend der Einkunftserzie
lung dienende Werbungskosten anerkannt. 

So hat die Rechtsprechung z.B. die meisten mit der Vermietung und Verpachtung i. S. des 
§ 21 EStG zusammenhängenden Aufwendungen, auch wenn sie das Vermögen berühren, als 
Werbungskosten zum Abzug zugelassen, wie z.B. Reparaturaufwendungen, Hypotheken-

79 Herrmann-Heuer (13), § 9 EStG Anm. 3 h, Anm. 4 (1] und Anm. 5-8 Abs. 2; ebenso 
Schmider, DB 1979, 807. 

80 Vgl. z. B. BFH-Urteile vom 16. 12. 1960 VI 166/60 U (BFHE 72, 169, BStBI. III 1961, 
32) und vom 2. 3. 1962 VI 79/60 S (BFHE 74, 513, BStBI. III 1962, 192). 

81 S. nachstehend zu A III. 
82 Vgl. auchLittmann (20), § 9 Anm. 7 am Schluß, nach dem der Zusammenhang mit den 

Einnahmen bestehen muß, nicht aber mit dem Vermögen oder der sonstigen Einkunfts
quelle, aus der die EinnalJmen erzielt werden. 
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zinsen usw.83 . Abziehbar sind hier auch mittelbare Kosten, wie z.B. Geldbeschaffungsko
sten84, Aufwendungen zur Beschaffung von Mitteln zur Ablösung der HGA85 oder u. U. 
auch Abschluß gebühren eines Bausparvertrages86

. Bei den Einkünften aus Kapitalvermögen 
sind nach dem noch heute maßgebenden Urteil des OFH vom 26. 3. 1947 IV 1/4687 allge
meine Verwaltungskosten sowohl für die einzelne Kapitalanlage als auch für die Gesamtheit 
des Kapitalvermögens als Werbungskosten anzusehen, wenn sie in einer unmittelbaren inne
ren Beziehung zu den Kapitalerträgen stehen, selbst wenn damit zugleich das Stammrecht 
gesichert wird88 . 

Ist das Kapitalvermögen hingegen nicht zur Erzielung von Kapitaleinkünften angelegt oder 
sind vom Kapitalvermögen keine Erträge zu erwarten, so können damit im Zusammenhang 
stehende Verwaltungsausgaben nicht die Erzielung von Einkünften bezwecken89. Das glei
che gilt z.B. für Aufwendungen auf Grundstücke, die vom Stpfl. ausschließlich als Vermö
gensanlage angesehen werden90 . Aufwendungen dieser Art sind Ausgaben auf das Vermögen 
als solches und folglich keine Werbungskosten. 

b) Maßstab der subjektiven Zweckdienlichkeit 

Für den Begriff der Werbungskosten nach§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG ist es mithin ent
scheidend, ob der Stpfl. mit den Aufwendungen die Erzielung von Einkünften er
strebt. Hieraus hat die Rechtsprechung zu Recht gefolgert, daß es für die Aner
kennung von Werbungskosten genügt, wenn die Aufwendungennach der Vorstel
lung des Stpfl. zur Erzielung von Überschußeinkünften zweckdienlich waren. Es 
ist daher grundsätzlich unerheblich, ob die Aufwendungen erfolglos geblieben91 

und ob sie üblich, notwendig oder nach objektiven Gesichtspunkten zweckmäßig 
waren92

• 

83 Vgl. die bei Herrmann-Heuer (13), § 21 EStG Anm. 29 a zusammengestellten Stich
wörter und die dazu angegebene Rechtsprechung. 

84 Vgl. die beiHerrmann-Heuer wie (83) unter Stichwort „Geldbeschaffungskosten" an
gegebene Literatur und Rechtsprechung. 

85 Vgl. BFH-Urteil vom 30. 6. 1967 VI R 104/66 (BFHE 89,337, BStBl. III 1967, 655)und 
die Ausführungen hierzu vonLittmann in Forkel-Kartei D Einkommensteuer II B 32 a 
Einzelfragen (ab 1964) S. 25. 

86 BFH-Urteil vom 3. 6. 1975 VIII R 80/73 (BFHE 116, 38, BStBl. II 1975, 699); s. auch 
nachstehend zu B I 2 c. 

87 StRK, EStG § 9 Satz 1 und 2, R. 1. 
88 S. zur Unmittelbarkeit der Beziehungen zu den Kapitalerträgen auch die Ausführungen 

nachstehend zu B III 4 c. 
89 Wie vorstehend (87). 
90 BFH-Urteil vom 11. 12. 1959 VI 230/58 U (BFHE 70, 182, BStBl. HI 1960, 67);Herr

mann-Heuer (13), § 9 Anm. 4 [7] Abs. 2;Seithel, FR 1979, 143; s. auch rk. Urteil des 
FG Düsseldorf vom 11. 6. 1970 IX 359/67 E (EFG 1970, 609). 

91 So bereits RFH-Urteil vom 5. 8. 1930 VIA 998/30 (RStBl. 1931, 190) und Becker, 
Kommentar zum EStG 1925, II 148. 

92 Vgl. z. B. BFH-Urteil vom 10. 5. 1957 VI 117/56 U (BFHE 64, 613, BStBl. III 1957, 
250); vom 5. 7. 1957VI 39/56 U (BFHE 65,246, BStBl. III 1957, 328); vom 16. 12. 1960 
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Dieser Grundsatz unterliegt allerdings folgenden Einschränkungen: 

a a) Ist es zweifelhaft, ob es sich bei den Aufwendungen um Werbungskosten oder um 
nichtabziehbare Ausgaben der allgemeinen Lebensführung handelt, so kann die Unüblich
keit, Nichtnotwendigkeit und Unzweckmäßigkeit der Aufwendung ein Indiz für den priva
ten Charakter der Ausgabe sein93 . 

b b) Sind die Aufwendungen nicht Kosten der Lebensführung, sondern eindeutig Wer
bungskosten, so läßt sie der BFH in entsprechender Anwendung des § 4 Abs. 5 Nr. 7 EStG 
und der hierzu ergangenen Rechtsprechung94 nicht als Werbungskosten zum Abzug zu, 
wenn sie nach der allgemeinen Verkehrsauffassung als unangemessen anzusehen sind95 . 

c c) In Zweifelsfällen, so insb. bei vergeblichen Aufwendungen oder Ausgaben, die die 
Vermögenssphäre oder Kosten der allgemeinen Lebensführung betreffen könnten, muß der 
Stpfl. seine Absicht zur Erzielung von Einkünften i. S. des§ 2 Abs. 1 Nr. 4-7 EStG durch 
äußere Umstände nachweisen, bzw. es wird von äußerlich erkennbaren Merkmalen auf die 
innere Absicht geschlossen96

• 

c) Vorweggenommene (vorab entstandene) Werbungskosten 

Die finale Bedeutung des gesetzlichen Werbungskostenbegriffs kommt besonders 
deutlich in der steuerlichen Anerkennung der sog. ,,vorweggenommenen" Wer
bungskosten zum Ausdruck. 

,, Vorweggenommene" oder besser ausgedrückt„ vorab entstandene" Werbungs
kosten97 liegen vor, wenn ein Stpfl. Aufwendungen im Hinblick auf künftige Ein-

VI 166/60 U (BFHE 72, 169, BStBl. III 1961, 63); vom 15. 12. 1967VI 33/65 (BFHE 90, 
493, BStBl. II 1968, 150); Beschlüsse des Großen Senats des BFH GrS 1/77 (49), Abschn. 
D II 1 a der Begründung; vom 27. 11. 1978 GrS 8/77 (BFHE 126,533, BStBl. 1979, 213) 
CI Abs. 2 der Begründung; s. auchHerrmann-Heuer (13), § 9 EStG Anm. 3 c und die 
dort zitierte Literatur. 

93 Vgl.Littmann (20), § 9 Anm. 28, undOfferhaus, BB 1979, 622; s. auch das zu Betriebs
ausgaben ergangene BFH-Urteil vom 28. 10. 1976 IV R 35/76 (BFHE 121, 35, BStBl. II 
1977, 238). 

94 Vgl. BFH-Urteil vom 4. 8. 1977 IV R 157/74 (BFHE 123, 158, BStBl. II 1978, 93). 
95 Vgl. BFH-Urteil vom 10. 3. 1978 VI R 111/78 (BFHE 125, 52, BStBl. II 1978, 459) betr. 

Flügel einer Gymnasiallehrerin; BFH-Urteile vom 10. 11. 1978 VI R 21/76 (BFHE 126, 
511, BStBl. II 1979, 219)und vom 10.11.1978 VIR 112/75 (BFHE 126,518, BStBl. II 
1979, 222) betr. Fahrten von der sehr weit entfernten Wohnung zur Arbeitsstätte; s. auch 
meine kritischen Bemerkungen zu diesen beiden Urteilen in FR 1979, 161 [ 165]; vgl. auch 
Tipke (StuW 1979, 197), der unter Hinweis auf Görlich (DB 1979, 713 f) meint,§ 4 
Abs. 5 Nr. 7 EStG müßte auch im Werbungskostenbereich eine Funktion haben. 

96 Vgl. z.B. BFH-Beschluß GrS 1/77 (49); Beschluß des Großen Senats des BFH GrS 8/77 
wie (92); Offerhaus BB 1979, 621 und Herrmann-Heuer (13), § 9 EStG Anm. 4 [7]. 

97 So zu RechtLittmann (20), § 9 Anm. 18, der hervorhebt, daß es sich hier nicht, wie man 
bei dem Ausdruck „vorweggenommen" annehmen könnte, um später entstandene Wer
bungskosten handelt, die zu einem früheren Zeitpunkt berücksichtigt werden sollen. 
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künfte bereits zu einem Zeitpunkt macht, bevor er mit der auf die Einkunftserzie0 

lung gerichteten Tätigkeit begonnen hat. Sie können wegen der Absicht künftiger 
Einkunftserzielung also schon berücksichtigt. werden, ehe der Stpfl. die Ein
kunftsquelle erschlossen hat. 

Die Aufwendungen müssen allerdings mit den in Aussicht genommenen Einkünf
ten i. S. des§ 2 Abs. 1 Nr. 4-7 EStG in einem hinreichend klaren und konkreten 
Zusammenhang stehen 98

• 

Die Rechtsprechung ist bezüglich dieses Nachweises teilweise recht großzügig. Es sei erin
nert an die vorstehend99 erwähnten Abschlußgebühren eines Bausparvertrages. Sie werden 
vom BFH als vorweggenommene Werbungskosten schon zum Abzug zugelassen, wenn der 
Abschluß des Bausparvertrages in einem engen zeitlichen und wirtschaftlichen Zusammen
hang mit dem Bau eines Hauses steht, das die Grundlage der künftigen Einkünfte aus Ver
mietung und Verpachtung bilden soll. 

Vorweggenommene Werbungskosten sind unter den vorgenannten Voraussetzungen auch 
dann anzuerkennen, wenn sie erfolglos waren 100

. So sind z. B. nach der neueren Rechtspre
chung des BFH vergebliche Aufwendungen für die Planung eines Mietwohnhauses, das spä
ter nicht errichtet wird, als Werbungskosten abzuziehen, wenn sich der feste Entschluß zur 
Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung anhand gewichtiger objektiver 
Umstände klar und eindeutig feststellen läßt101

• Andererseits können erfolglos gebliebene 
vorweggenommene Aufwendungen nicht als Werbungskosten berücksichtigt werden, wenn 
sie in einem so frühen Stadium steckengeblieben sind, daß für den Stpfl. noch alle Möglich
keiten offenblieben 102

• 

II. Einschränkungen und Unvollkommenheiten des finalen Werbungsko
stenbegriffs 

1. Objektive Zuordnung der Werbungskosten zu einer bestimmten Ein-
kunftsart 

Werbungskosten müssen, wie dargestellt, nach§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG in derbe
stimmtenAbsicht getätigt werden, Einkünfte zu erzielen. Sie müssen andererseits 
aber auch in einem objektiven Zusammenhang mit einer bestimmten Einkunftsart 
stehen. 

98 Vgl. Herrmann-Heuer (13), § 9 Anm. 4 [3--4] und Anm. 4 [7] sowie Blümich-Falk 
(42), § 9 EStG Anm. 3 a, und die in beiden Kommentaren angegebene Literatur und 
Rechtsprechung. 

99 S. vorstehend zu B I 2 a, zweitletzter Absatz. 
100 Littmann (20), § 9 Anm. 18. 
101 BFH-Urteil vom 13. 11. 1973 VIII R 157/70 (BFHE 110, 556, BStB!. II 1974, 161); s. 

auch die Kritik zu dieser Entscheidung von Offerhaus (BB 1974, 170), nach der jede Art 
von Glaubhaftmachung genügen muß. 

102 BFH-Urteil vom 3. 11. 1961 VI 196/60 U (BFHE 74, 319, BStB!. III 1962, 123). 
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Diese Notwendigkeit ergibt sich bereits aus§ 2 Abs. 2 Nr. 2 EStG. Überschuß
einkünfte können nach dieser Vorschrift nur so ermittelt werden, daß bei jeder 
Einkunftsart des § 2 Abs. 1 Nr. 4-7 EStG die Einnahmen den Werbungskosten 
gegenübergestellt werden. Das setzt eine Zuordnung der Werbungskosten zu ei
ner bestimmten Einkunftsart voraus. Das geschieht nach§ 9 Abs. 1 Satz 2 EStG in 
der Weise, daß Werbungskosten bei der Einkunftsart abgesetzt werden, bei der sie 
, ,erwachsen" sind. ,,Erwachsen" sind sie bei der Einkunftsart, mit der sie im wirt
schaftlichen Zusammenhang stehen. Das hat der Gesetzgeber in§ 9 Abs. 1 Nr. 1 
EStG beim Abzug von Schuldzinsen und auf besonderen Verpflichtungs gründen 
beruhenden Renten und dauernden Lasten als Werbungskosten besonders her
vorgehoben. Dieser Grundsatz gilt aber auch für alle anderen Werbungskosten 103

• 

Stehen Werbungskosten mit mehreren Einkunftsarten im wirtschaftlichen Zu
sammenhang, wie z.B. die Kosten einer umfangreichen Vermögensverwaltung, 
so sind die Ausgaben auf die Einkunftsarten entsprechend aufzuteilen. Ist dies 
nicht möglich, so sind sie bei der Einkunftsart abzusetzen, zu der sie vorwiegend 
gehören, oder, wie der BFH es im Urteil vom 21. 4. 1961 VI 158/59 U 104 aus
drückte, bei der Einkunftsart, ,,mit der sie nach Grund und Wesen die engere Be
ziehung haben". 

2. Wirtschaftlicher Zusammenhang mit steuerpflichtigen Einkünften 

a) Wesentlicher Bestandteil des Werbungskostenbegriffs 

Die finale Bedeutung des W erbungskostenbegriffs wird ferner dadurch einge
schränkt, daß die Aufwendungen auch in einem wirtschaftlichen Zusammenhang 
mit den steuerpflichtigen Einkünften im Rahmen der vorgenannten Einkunftsar
ten stehen müssen. 

Dieser Zusammenhang ist ein wesentlicher Bestandteil des Werbungskostenbe
griffs105. Wie die vorstehenden Ausführungen zu den sog. ,, vorweggenomme
nen" Werbungskosten gezeigt haben, ist die wirtschaftliche Verbundenheit zwi
schen Aufwendungen und den erstrebten steuerpflichtigen Einkünften oft der ein
zige Gradmesser für den Nachweis, welche Ziele der Stpfl. mit den Aufwendun
gen tatsächlich verfolgt hat. Dieser Zusammenhang ist außerdem für die Anerken-

103 Von einem solchen wirtschaftlichen Zusammenhang gehen auch andere Vorschriften 
über die Zurechnung von Werbungskosten zu bestimmten Einkunftsarten aus, wie 
z. B. § 21 Abs. 3 EStG. 

104 BFHE 73, 449, BStB!. II 1961, 431. 
105 Vgl.Herrmann-Heuer (13), § 9 Anm. 4 [2] und die dort zitierte Rechtsprechung; Of

ferhaus, BB 1979, 622;a. A. Tipke (StuW 1979, 199), der meint, es handle sich nur um 
eine Beweisfrage. 
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nung solcher Werbungskosten von entscheidender Bedeutung, bei denen der 
Stpfl., wie noch dargelegt wird106

, nicht die Absicht hat, Einkünfte zu erzielen. 
Der Gesichtspunkt der wirtschaftlichen Verbundenheit ist ferner unentbehrlich 
für eine zutreffende Abgrenzung der Werbungskosten von den nicht abzieh baren 
Aufwendungen für die allgemeine Lebensführung. 

So ist die Frage, ob ein Stpfl. z. B. eine Auslandsreise aus beruflichen oder privaten Gründen 
unternommen hat, nach der Entscheidung des Großen Senats des BFH vom 27. 11. 1978 GrS 
8/77107 anhand solcher objektiven Umstände zu beurteilen. Nach dem Beschluß des Großen 
Senats vom 19. 10. 1970 GrS 2/70108 ist eine Aufteilung von Anschaffungskosten gemischt
genutzter Wirtschaftsgüter auf Werbungskosten und nicht abziehbare Ausgaben für die Le
bensführung u. a. ebenfalls nur zulässig, wenn objektive Merkmale und Unterlagen eine zu
treffende und leicht nachprüfbare Trennung ermöglichen. 

Ein solcher objektiver Zusammenhang zwischen Aufwendungen und Einkünften 
muß von wirtschaftlichen Gegebenheiten geprägt sein; ein rechtlicher Zusam
menhang genügt hierfür nicht109

• Ist es zweifelhaft, ob Aufwendungen mit steuer
pflichtigen Einkünften i. S. des§ 2 Abs. 1 Nr. 4-7 EStG im wirtschaftlichen Zu
sammenhang stehen oder etwa der allgemeinen Lebensführung zuzurechnen sind, 
so ist der Grund, die „causa" heranzuziehen, die zu der Aufwendung geführt hat, 
nämlich die Handlung des Stpfl. oder die dritter Personen110 oder das von außen 
her eintretende Ereignis, auf dem z. B. der Schaden beruht111

• Ein mittelbarer Zu
sammenhang zwischen Werbungskosten und Einkünften ist ausreichend, auch 
wenn dies beim Verhältnis der Werbungskosten zu Einkünften aus Kapitalvermö
gen vom BFH nicht anerkannt wird112

• Andererseits muß bei einem nur mittelba
ren Zusammenhang die innere Verbundenheit zwischen Aufwendungen und Ein
künften noch gewahrt sein 113

• Das richtet sich nach den Umständen des Einzel
falls. 

b) Verhältnis zum finalen Werbungskostenbegriff 

Der wirtschaftliche Zusammenhang der Werbungskosten mit den steuerpflichti
gen Einkünften im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 4-7 EStG tritt als wesentlicher Be
standteil des Werbungskostenbegriffs gleichberechtigt neben die vom Gesetzge-

106 S. nachstehend zu B II 3. 
107 Wie (92). 
108 BFHE 100, 309, BStBI. II 1971, 17. 
109 Vgl. BFH-Urteil vom 14. 11. 1951 IV 215/50 U (BStBI. III 1951, 235). 
110 Z. B. Zahlung von Grundsteuern auf Grund eines vom FA erlassenen Steuerbescheids. 
111 Von außen her eintretende Ereignisse sind jedoch in der Regel wertneutral, also weder 

dem betrieblichen oder privaten Bereich zuzurechnen, wie z. B. der Einschlag eines 
Blitzes in einen Baum, der auf einen auf einer Dienstfahrt befindlichen Pkw fällt. 

112 S. nachstehend zu B III 4 c. 
113 Herrmann-Heuer (13), § 9 EStG Anm. 4 [3]-[4] Abs. 3. 
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ber in§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG geforderte Absicht des Stpfl., mit den Aufwendun
gen Einkünfte zu erzielen. Es sind dies beide also selbständige Elemente innerhalb 
eines einheitlichen Werbungskostenbegriffs114

• 

Die beiden Bestandteile lassen sich allerdings nicht immer säuberlich voneinander trennen. 
Denn nicht selten stellt erst die Absicht des Stpfl. den objektiven Zusammenhang der Auf
wendungen mit den Einkünften her. Wird so z. B. ein zum Privatvermögen gehörendes, 
technisch und wirtschaftlich noch nicht verbrauchtes Gebäude abgerissen, so richtet sich die 
Frage, ob der Ansatz einer außergewöhnlichen technischen oder wirtschaftlichen AfA als 
Werbungskosten nach§ 9 Abs. 1 Nr. 7 i. V. m. § 7 Abs. 1 Satz 4 EStG zulässig ist, gemäß 
den zutreffenden Ausführungen des BFH im Urteil vom 6. 3. 1979 VIII R 110/74115 nach 
den Zukunftsplänen des Stpfl. Die AfA ist als Werbungskosten bei den Einkünften aus Ver
mietung und Verpachtung zu berücksichtigen, wenn anstelle des abgerissenen Gebäudes ein 
anderes, zur Einkunftserzielung dienendes Haus treten soll. Beabsichtigt der Stpfl. hinge
gen, durch den Abriß des Hauses ein unbebautes Grundstück herzurichten und dieses dann 
als erschlossenen Bauplatz zu verkaufen, so ist der innere wirtschaftliche Zusammenhang 
zwischen der außergewöhnlichen AfA und den nichtbetrieblichen Einkünften i. S. des§ 2 
Abs. 1 Nr. 6 EStG nicht mehr gegeben116

• 

c) Fehlende Grundlage in§ 9 Abs. 1 Sätze 1 und 2 EStG 

Die Notwendigkeit eines wirtschaftlichen Zusammenhangs zwischen Aufwen
dungen und steuerpflichtigen Einkünften läßt sich zwar aus dem EStG ableiten, 
weil manche zu den Werbungskosten ergangene Einzelvorschriften hierauf aus
drücklich verweisen, wie z.B. in§ 9 Abs. 1 Nr. 2 EStG beim Abzug von Steuern 
beim Grundbesitz und in§ 21 a Abs. 3 Nr. 1 EStG bei der Berücksichtigung von 
Schuldzinsen bei der Bemessung des Nutzungswerts der selbstgenutzten Woh
nung im eigenen Einfamilienhaus. 

Aus dem allgemeinen W erbungskostenbegriff des § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG ist dieses 
Kriterium für das Vorliegen von Werbungskosten jedoch nicht oder zumindest 
nicht hinreichend klar zu entnehmen. Die in§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG geforderte Ab
sicht des Stpfl., Einkünfte zu erzielen, setzt zwar ein gewisses Verhältnis zwischen 
Aufwendungen und Einkünften voraus, da jede Absicht sich nur in einem vorge
gebenen Rahmen verwirklichen kann. Wie das Verhältnis von Aufwendungen zu 
Einkünften jedoch beschaffen sein muß und ob hierzu insb. ein rechtlicher oder 
ein wirtschaftlicher Zusammenhang erforderlich ist, läßt sich aus dieser Vorschrift 
nicht ableiten. Die gesetzliche Definition der Werbungskosten ist insoweit also 
unvollkommen. 
Dieser Mangel wird nicht dadurch behoben, daß § 9 Abs. 1 Satz 2 EStG die Einkunftsart be
stimmt, bei der Werbungskosten abzuziehen sind. Eine solche Zurechnungsvorschrift kann 

114 So auch Offerhaus, BB 1979, 621 linke Spalte. 
115 BFHE 127, 510. 
116 S. bezüglich der Abbruchkosten auch Beschluß des Großen Senats des BFH GrS 1/77 

(49). 
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für den Begriff der Werbungskosten schon deshalb nicht maßgeblich sein, weil sie begrifflich 
das Entstandensein von Werbungskosten voraussetzt. Aber selbst wenn man hiervon ab
sieht, reicht§ 9 Abs. 1 Satz 2 EStG für die Bestimmung des Werbungskostenbegriffs nicht 
aus. Denn ein nach dieser Vorschrift herzustellender Zusammenhang von Werbungskosten 
mit einer bestimmten Einkunftsart ist für die Anerkennung von Werbungskosten viel zu 
vage und zu locker. Das zeigt sich deutlich darin, daß Aufwendungen zur Schaffung einer 
Einkunftsart nicht als Werbungskosten zum Abzug zugelassen werden 117

• Dem steht nicht 
entgegen, daß es Aufwendungen gibt, die zu einer bestimmten Einkunftsart gehören, die 
sich aber nicht eindeutig einer von mehreren Einkunftsquellen derselben Einkunftsart 
zuordnen lassen118

• Sie werden im Schätzungswege, ggf. durch griffweise Schätzung, auf die 
Einkunftsquellen verteilt. 

3. Vom finalen Werbungskostenbegriff nicht erfaßte Aufwendungen 

Der gesetzliche Begriff der Werbungskosten in§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG ist, wie dar
gelegt, unvollkommen, weil er das Kriterium des objektiven Zusammenhangs der 
Aufwendungen mit den steuerpflichtigen Einkünften i. S. des§ 2 Abs. 1 Nr. 4-7 
EStG nicht enthält. Das hat zur Folge, daß verschiedene Gruppen von Aufwen
dungen von der gesetzlichen Definition der Werbungskosten nicht erfaßt werden. 
Hierunter fallen alle Ausgaben, die vom Stpfl. nicht in der vom Gesetzgeber ge
forderten Absicht der Einkunftserzielung getätigt werden, die aber dennoch in ei
nem so engen wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Überschußeinkünften ste
hen, daß Literatur und Rechtsprechung ihnen die Anerkennung als Werbungsko
sten nicht versagen konnte119

• 

a) Bereits gesicherte Einnahmen 

Zu den vorgenannten Aufwendungen zählen zunächst alle Aufwendungen, die 
nicht der Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen dienen können, 
weil die Einnahmen schon so gesichert sind, daß sie durch besondere Ausgaben 
weder erworben noch erhöht noch von ggf. bestehenden Risiken befreit werden 
können. Dazu gehören u. a. manche mit dem Beruf zusammenhängende, gesetz
lich nicht besonders geregelte Ausgaben bei solchen Arbeitnehmern, die unkünd
bar sind und die höchste für sie erreichbare Beförderungsstufe erreicht haben, wie 

117 WieHerrmann-Heuer (105). 
118 OFH-Urteil vom 26. 3. 1947 IV 1/47 {FR 1947, 102 = StRK, EStG, § 9 Satz 1 und 2 

R. 1); vgl. auch Herrmann-Heuer {13), § 9 EStG Anm. 4 [5] Abs. 3. 
119 Vgl. auch Tipke, StuW 1979, 200. 
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etwa für Mehraufwendungen für Verpflegung wegen mehr als 12stündiger Abwe
senheit von der Wohnung 120 oder für die Nutzung eines häuslichen Arbeitszim
mers 121. 

b) Nachträgliche Aufwendungen 

Von der gesetzlichen Definition der Werbungskosten in§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG 
werden ferner die Aufwendungen nicht erfaßt, die erst nach Beendigung der auf 
Einkunftserzielung gerichteten Tätigkeit anfallen, mit ihr aber in einem engen 
wirtschaftlichen Zusammenhang stehen. Ausgaben dieser Art werden von Ver
waltung und Rechtsprechung bei allen überschußeinkünften zu Recht als Wer
bungskosten anerkannt, obwohl die Einkunftsquelle versiegt, Einnahmen aus ihr 
also weder erstrebt noch gesichert werden können122

• Dazu gehören z.B. Auf
wendungen wegen nachträglicher Inanspruchnahme eines früheren GmbH-Ge
schäftsführers für Nichteinbehaltung und Abführung von Sozialversicherungsbei
trägen 123

, Zahlung einer Vertragsstrafe an einen früheren Arbeitgeber wegen Ver
letzung eines vertraglich vereinbarten Wettbewerbsverbots124 oder Rückzahlung 
von Mietzinsen nach Veräußerung des Hauses125

• 

c) Unfreiwillige Aufwendungen 

Werbungskosten sind entgegen dem Wortlaut des§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG auch die 
mit den überschußeinkünften wirtschaftlich zusammenhängenden Aufwendun
gen, die der Stpfl. ohne oder gegen seinen Willen hat tätigen müssen126

• Es sind 
dies Ausgaben, die von außen her auf ihn zukommen, die ihm oftmals sogar aufge
zwungen werden, denen er sich aber nicht entziehen kann, wenn er die Einnahmen 
nicht verlieren oder andere Nachteile nicht erleiden will. 

Solche unfreiwillige Aufwendungen sind z. B. bei den Einkünften aus Vermietung und Ver
pachtung Verluste durch Unterschlagung von Mietgeldern durch einen mit der Mieteinzie
hung beauftragten Hausverwalter127 oder Schadensersatzleistungen wegen unterlassenen 

120 Vgl. zur Abziehbarkeit dieser Verpflegungsmehraufwendungen auch die Grundsatz
entscheidung des BFH vom 30. 3. 1979 VI R 123/76 {BFHE 127, 402, BStBl. II 1979, 
498). 

121 S. auch Hartz-Meeßen-Wolf, ABC-Führer Lohnsteuer, Stichwort „Arbeitszim-
mer". 

122 Vgl. Herrmann-Heuer {13), § 9 EStG Anm. 4 [8], undLittmann {20), § 9 Anm. 16. 
123 BFH-Urteil vom 14. 10. 1960 VI 45/60 U {BFHE 72, 50, BStBl. III 1961, 20). 
124 RFH-Urteil vom 27. 8. 1930 VIA 1354/30 (RStBl. 1931, 20). 
125 Blümich-Falk {42), § 9 Anm. 3 a. 
126 Vgl. statt vieler Herrmann-Heuer (13), § 9 EStG Anm. 3 a Abs. 4. 
127 RFH-Urteil vom 8. 8. 1929 VIA 989/28 (RStBl. 1929, 588). 
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Streuens auf den Gehwegen oder mangelnder Hausbeleuchtung128
• Bei den Einkünften aus 

nichtselbständiger Arbeit ist etwa an den Verlust von Hausrat bei einem dienstlich veranlaß
ten Umzug zu denken129 oder an Strafverteidigungskosten eines freigesprochenen Ange
klagten, wenn die ihm zur Last gelegte Tat nur aus seiner beruflichen Tätigkeit heraus erklär
bar ist130

• 

d) Abwehraufwendungen 

Vom Wortlaut des § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG werden schließlich auch die sog. ,,Ab
wehraufwendungen" nicht gedeckt. Sie bezwecken, von der Ausgabenseite her 
der Reduzierung von „Einkünften" entgegenzuwirken. Sie dienen damit jedoch 
nicht, wie es das Gesetz befiehlt, der Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der 
,,Einnahmen". Es handelt sich um folgende Gruppen von Aufwendungen: 

aa) Ein Teil von ihnen will verhindern, daß Ausgaben als Werbungskosten abfließen, so 
z.B. die Zahlung von Beiträgen an eine private Haftpflichtversicherung zur Vermei
dung einer persönlichen Inanspruchnahme für den Fall, daß der Stpfl. wegen eines bei 
der Ausübung beruflicher Tätigkeit begangenen Verstoßes von einem anderen auf 
Grund gesetzlicher Haftungsbestimmungen privatrechtlichen Inhalts für einen Vermö
gensschaden verantwortlich gemacht wird131 • 

bb) Andere Aufwendungen wollen vermeiden, daß abzieh bare Ausgaben sich erhöhen, so 
z. B. Prozeßkosten, die aufgewandt werden, um die Erhöhung einer Rentenbelastung 
zu verhindern132

. 

cc) Durch eine weitere Gruppe von Aufwendungen sollen abziehbare Ausgaben vermin
dert werden133

, so z. B. Ausgaben im Zusammenhang mit der Umschuldung von Bau
hypotheken. 

dd) Schließlich gibt es noch Aufwendungen, die den Wiederabfluß von Einnahmen unter
binden sollen, wie z. B. Kosten für die Beauftragung eines Rechtsanwalts, um einer 
Klage auf Rückzahlung von Arbeitslohn oder Mietzinsen entgegenzutreten 134 • 

128 Ebert, , , Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung", 1940, 
s. 52. 

129 S. die vorstehenden Ausführungen zu A III 1 b, letzter Absatz und Anm. (55). 
130 BFH-Urteil vom 13. 10. 1960 IV 63/59 S (BFHE 72, 45, BStB!. III 1961, 18). 
131 Insoweit liegen keine Sonderausgaben nach§ 10 Abs. 1 Nr. 2 a EStG, sondern Wer

bungskosten vor (vgl. Peter, ,,ABC der abzugsfähigen/nichtabzugsfähigen Ausgaben" 
in NWB, Fach 3 c, Stichwort „Versicherungsprämien" I 4). 

132 RFH-Urteil vom 6. 10. 1937 VIA 576/37 (RStB!. 1938, 103 [106); s. auch Blü
mich-Falk (42), § 9 Anm. 2 letzter Absatz. 

133 Vgl. Herrmann - Heuer (13), § 9 EStG Anm. 4 [3-4] Abs. 5 und die dort erwähnten 
Beispiele, sowieBlümich-Falk (42), § 9 Anm. 2; RFH-Urteil vom 27. 11. 1929 VIA 
1332/29 (RStB!. 1930, 61); BFH-Urteil vom 30. 6. 1967 VI R 104/66 (BFHE 89, 337, 
BStB!. III 1967, 655 ). 

134 Weber (13) S. 108. 
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4. Notwendigkeit eines einheitlichen und umfassenden Werbungskostenbe-
griffs 

Um die dargestellten Unvollkommenheiten zu beseitigen, muß durch induktive 
Arbeitsweise135 mit Hilfe allgemeiner Rechtsgrundsätze und durch Heranziehung 
anderer Vorschriften des EStG eine andere Definition des Werbungskostenbegriffs 
gesucht werden 136

, die neben der Absicht des Stpfl. auf Einkunftserzielung das 
Kriterium des wirtschaftlichen Zusammenhangs der Aufwendungen mit den steu
erpflichtigen Einkünften enthält und damit seiner Aufgabe gerecht wird, alle Ar
ten von Werbungskosten zu umfassen. 

Ein solcher W erbungskostenbegriff muß gefunden werden, weil viele Vorschrif
ten des EStG eindeutig einen einheitlichen und alle Arten von Ausgaben umfas
senden Werbungskostenbegriff voraussetzen. So werden z. B. in den Vorschriften 
über die Einkunftsermittlung in§ 2 Abs. 2 Nr. 2 EStG, bei der Nichtabziehbar
keit von Werbungskosten wegen unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhangs 
mit steuerfreien Einnahmen in § 3 c EStG und bei den W erbungskostenpauschbe
trägen in§ 9 a EStG alle nur denkbaren Arten von Werbungskosten angesprochen. 

Daß es nur einen einheitlichen und umfassenden Werbungskostenbegriff im EStG 
geben kann, hob bereits der OFH in seiner- allerdings noch dem Wortlaut des§ 9 
Abs. 1 Satz 1 EStG verhafteten - Grundsatzentscheidung vom 26. 3. 1947 IV 
1/47137 hervor, indem er ausführte: 

,, ... Der Werbungskostenbegriff ist durch den§ 9 EStG 1934 für das Einkommensteuer
recht und damit für alle Einkunftsarten nach § 2 Abs. 3 Ziff. 4-7 (jetzt§ 2 Abs. 2 Nr. 4-7 
EStG 1979) einheitlich festgelegt. Lediglich Unterschiede in den tatsächlichen Verhältnissen 
können zu einem unterschiedlichen Ergebnis führen, nicht aber ein für die verschiedenen 
Einkunftsarten unterschiedlicher Werbungskostenbegriff, der rechtlich nicht 
besteht." 

III. Bestimmung des Werbungskostenbegriffs nach dem V eranlassungsprin-
zip 

1. Veranlassungsprinzip bei Betriebsausgaben 

Bei der Suche nach einem einheitlichen und umfassenden W erbungskostenbegriff 
liegt es nahe, den Begriff der Betriebsausgaben in§ 4 Abs. 4 EStG zum Vergleich 
heranzuziehen. 

135 Zur Zulässigkeit von induktiven Untersuchungen vgl. insb. Tipke, StuW 1971, 5 und 
Bauer (12) S. 42. 

136 Vgl. schonBecker (StuW 1928 Sp. 23), der zum Werbungskostenbegriff des EStG 1925 
(damals enthalten im§ 16 Abs. 1) ausführte, die Grundlagen für die richtige Erfassung 
des Werbungskostenbegriffs müßten aus dem Wirtschaftsleben heraus „und nicht etwa 
durch eine Wortauslegung des§ 16 Abs. 1 gewonnen werden". 

137 S. oben zu (118). 
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Betriebsausgaben müssen, wie es in § 4 Abs. 4 EStG heißt, durch den Betrieb 
„ veranlaßt" sein. Dieser Begriff der Veranlassung ist mithin für das Vorliegen von 
Betriebsausgaben entscheidend. Auf ihn ist daher einzugehen. 

Vorweg sei bemerkt, daß „veranlaßt" i. S. des§ 4 Abs. 4 EStG m. E. nicht das
selbe ist wie „verursacht". Denn das Wort „ veranlaßt" bezeichnet nur das auslö
sende Moment, den äußeren Anstoß zur Ausgabe, während die „ Verursachung" 
den Grund für die Ausgabe angibt 138

• Hierzu ein Beispiel von Offerhaus139 : 

Auf der Fahrt eines Stpfl. zu einem Geschäftsfreund ereignet sich ein Unfall, weil die Brem
sen am Fahrzeug versagen. Anlaß des Unfalls ist die betriebliche Fahrt; Ursache für den 
Unfall ist das Versagen der Bremsen. 

Soweit in der Literatur 140 gelegentlich von einem „kausalen" Betriebsausgaben
begriff die Rede ist141

, ist diese Bezeichnung unzutreffend, weil das Wort „kau
sal" den Grund und damit die Verursachung der Betriebsausgaben, nicht aber das 
betriebliche Veranlassungsprinzip anspricht142

• Der BFH hat zwischen „veran
laßt" und „verursacht" bei Anwendung des§ 4 Abs. 4 EStG oft ebenfalls nicht 
deutlich unterschieden 143

• 

Betriebsausgaben sind mithin durch den Betrieb „veranlaßt", wenn der Betrieb als organisa
torische Einheit von sachlichen und persönlichen Mitteln den äußeren Anstoß für die Auf
wendungen gegeben hat144

. Das ist nach der Ansicht von Herrmann-Heuer und Offer
haus 145

, der ich beitrete, der Fall, wenn der Stpfl. die Absicht hat, mit der Ausgabe den Be
trieb zu fördern 146 und wenn zwischen Aufwendung und Betrieb ein objektiver Zusammen
hang besteht'47

• Die Ausgaben können sich auf Produktionsfaktoren, wie Betriebsmittel 

138 Vgl. insb.Herrmann-Heuer (13), § 4 EStG Anm. 46 g [1] Abs. 5;Kröger, StuW 1978, 
289 ff; Offerhaus, BB 1979, 620. 

139 Wie (138). 
140 Vgl. z. B. Gericke in Forkel-Kommentar zum EStG, § 9 Rz. 2;Bauer (12) S. 6 und 53. 
141 Genauso unzutreffend ist es, davon zu sprechen, die Betriebsausgabe sei betrieblich 

,,bedingt" (so zu Recht Offerhaus, wie Anm. (138) gegen Tipke, Steuerrecht, 6. Aufl., 
S. 227). 

142 Offerhaus wie Anm. (138). 
143 Vgl. z.B. BFH-Urteilevom 13.5.1959 IV 131/58 U (BFHE 69, 22, BStBI. III 1959, 

269), vom 21. 7. 1967 VI R 307/66 (BFHE 89, 520, BStBI. III 1967, 734) und vom 21. 2. 
1969 VI R 113/66 (BFHE 95, 104, BStBI. II 1969, 316). 

144 Blümich-Falk (42), § 4 Anm. VII 2; Tipke wie Anm. (141) S. 226; Offerhaus (138) 
S. 621; a. A. z. B. Weber (13), S. 76/77, der das subjektive Element für ausreichend 
hält. 

145 Vgl. Herrmann-Heuer (13), § 4 EStG Anm. 46 m; Offerhaus wie Anm. (138). 
146 Vgl. auch Offerhaus wie (138), der zu Recht hervorhebt, daß eine betriebliche Veranlas

sung nur dann als gegeben angenommen werden kann, wenn die Ausgabe dem Betrieb 
auch in der Zukunft nutzen soll. 

147 Von diesen Erwägungen geht offensichtlich wohl auch die Rechtsprechung des BFH 
aus. So betonte z.B. der BFH im Urteil vom 20. 7. 1973 VI R 198/69 (BFHE 110, 47, 
BStBI. II 1973, 732), Betriebsausgaben lägen nur vor, wenn sie im Rahmen einer der in 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1-3 EStG erfaßten Einkunftsarten anfielen. 
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und Werkstoffe148
, aber auch auf andere betriebliche Umstände beziehen, wie z. B. auf Or

ganisations- und Absatzmaßnahmen 149
• Stets muß der Zusammenhang zwischen der Auf

wendung und dem Betrieb aber wirtschaftlicher Art sein 150
• WieKröger 151 und Off er haus 152 

zu Recht hervorheben, sind der objektive Zusammenhang der Aufwendungen mit dem Be
trieb einerseits und die subjektive Zielvorstellung des Stpfl. andererseits, mit der Ausgabe 
den Betrieb zu fördern, zwei Elemente des übergeordneten Prinzips der in§ 4 Abs. 4 EStG 
geforderten betrieblichen „Veranlassung" der Aufwendungen 153

• 

2. Gründe für die Übernahme dieses Prinzips bei den Werbungskosten 

a) Gleiche Kriterien 

Versteht man den Begriff der Veranlassung bei Betriebsausgaben im vorstehend 
erläuterten Sinn, so ist das Veranlassungsprinzip das geeignete Kriterium auch für 
den Begriff der Werbungskosten. Denn es gestattet, in gleicher Weise wie bei Be
triebsausgaben die beiden Elemente in sich aufzunehmen, die für den Begriff der 
Werbungskosten maßgebend sind154

, nämlich das Erfordernis des wirtschaftli
chen Zusammenhangs der Aufwendungen mit den steuerpflichtigen Einkünften 
und das der subjektiven Zielvorstellung des Stpfl., Einkünfte zu erzielen 155

. 

Es bestehen zwar gewisse Unterschiede zwischen den Einzelelementen des Betriebsausga
ben- und Werbungskostenbegriffs. Sie sind abernicht von wesentlicher Bedeutung. So stellt 
der Begriff der Betriebsausgaben auf den objektiven Zusammenhang mit dem Betrieb und 
der der Werbungskosten auf den Zusammenhang mit den steuerpflichtigen Einkünften i. S. 
des§ 2 Abs. 1 Nr. 4-7 EStG ab. Hierin liegt jedoch kein institutioneller Gegensatz, da das 
Tatbestandsmerkmal „Betrieb" in§ 4 Abs. 4 EStG auch das Streben nach Einkünften, und 
zwar nach Gewinnen i. S. des§ 2 Abs. 2 Nr. 1 EStG, zum Ziel hat'56

• Der bei Betriebsaus
gaben notwendige Wille des Stpfl., den Betrieb zu fördern, und die vom Gesetzgeber in § 9 
Abs. 1 Satz 1 EStG geforderte Absicht, mit den Werbungskosten Einnalimen zu erwerben, 
zu sichern und zu erhalten, sind einander ebenfalls eng verwandt. Sie lassen sich gemäß dem 

148 Herrmann-Heuer (13), § 4 EStG Anm. 46 n. 
149 Auf nähere Einzelheiten kann hier nicht eingegangen werden, da der Begriff der betrieb-

lichen Veranlassung nicht Gegenstand dieser Arbeit ist. 
150 Mattem, BB 1969, l050;Herrmann-Heuer wie (148). 
151 StuW1978,291. 
152 Wie (138). 
153 In diesem Sinne ist wohl auch die BFH-Entscheidung vom 15. 1. 1970 IV R 32/69 

(BFHE 98, 343, BStBI. II 1970, 379) zu verstehen, wo der BFH ausgeführt hat, der Be
griff der Betriebsausgaben müsse sowohl , ,kausal" wie auch „final" aufgefaßt werden, 
wobei man das Wort kausal wohl im Sinne eines objektiven Zusammenhangs der Auf
wendungen mit dem Betrieb deuten muß. 

154 S. vorstehend zu B II 4 Abs. 1. 
155 So im Ergebnis auch Offerhaus (138) S. 622. 
156 Vgl. die Definition des Begriffs Gewerbebetrieb in§ 1 Abs. 1 GewStDV; s. auchBauer 

(12) S. 6. 
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BFH-Urteil vom 2. 3. 1962 VI 79/60 S157 dahin zusammenfassen, daß Werbungskosten und 
Betriebsausgaben „ihrer Natur nach gemeinsam Aufwendungen zur Erzielung von Ein
künften sind"158 . Der BFH sagt an anderer Stelle159 ebenfalls zu Recht, daß „Betriebsausga
ben und Werbungskosten einen im Grunde gleichen Aufwand erfassen". 

b) Lösung gleicher Rechtsfragen 

Für die Übernahme des betrieblichen Veranlassungsprinzips für den Begriff der 
Werbungskosten spricht ferner die historische Entwicklung des Betriebsausga
benbegriffs. Denn der Begriff der betrieblich „veranlaßten" Aufwendungen 
wurde aus dem früher einheitlichen Werbungskostenbegriff160 deshalb entwik
kelt, weil sich der finale Werbungskostenbegriff aus den vorstehend erörterten 
Gründen161 bereits damals für den betrieblichen Bereich als zu eng erwies. Diese 
Entwicklung läßt sich wie folgt skizzieren: 

Dem preußischen OVG gelang es nur sehr unvollkommen, mit dem finalen Werbungsko
stenbegriff des preuß. EStG 1906162 im betrieblichen Bereich zurechtzukommen. Er ließ nur 
betriebliche Aufwendungen zum Abzug zu, die in einer ganz strengen unmittelbaren Bezie
hung der Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen dienten. So wurden z. B. bei 
Ärzten weder Ausgaben für die Anschaffung medizinischer Zeitschriften und Bücher noch 
Ausgaben für die Teilnahme an ärztlichen Fortbildungskursen oder Beiträge an ärztliche 
Standesvereine als betriebliche Werbungskosten anerkannt163 . 

Der RFH erkannte bald, daß eine solche Deutung des finalen Werbungskostenbegriffs zu 
eng war. Er bemerkte außerdem, daß der gesetzliche Werbungskostenbegriff unvollkom
men war, weil er betriebliche Aufwendungen vom Abzug ausschloß, die nicht von der Ab
sicht der Einnalimeerzielung geprägt wurden, aber trotzdem zu den Werbungskosten gehö
ren mußten164 , wie z. B. die auf den Betrieb zukommenden Prozeßkosten und Schadenser
satzansprüche165. Der RFH mußte bei Anwendung des Werbungskostenbegriffs auch§ 13 
EStG 1925166 beachten, der eine Gewinnermittlung nach kaufmännischen Grundsätzen ver
langte. Kaufmännischen Grundsätzen entsprach es aber damals schon, alle Aufwendungen 
gewinnmindernd zu berücksichtigen, ,,die der Kaufmann als solcher absetzen darf"167 . 

157 BFHE 74, 513, BStBl. III 1962, 192. 
158 Vgl. z.B. auch Herrmann-Heuer (13), § 9 EStG Anm. 3 a [1] Abs. 2. 
159 BFH-Urteil vom 24. 8. 1962 VI 218/60 U (BFHE 75, 545, BStBI. III 1962, 467) und die 

dort erwähnte Rechtsprechung. 
160 Vorstehend zu Vorbemerkungen 3. 
161 Vorstehend zu B II 2 und 3. 
162 Vorstehend zu Vorbemerkungen 3 Abs. 3 und Anm. (3). 
163 Vgl. Entscheidungen des preuß. OVG in Staatsteuersachen vom 16. 11. 1895 (Bd. IV 

S. 196 ff); vom 28. 6. 1900 (Bd. IX S. 167 f) und vom 20. 5. 1911 (Bd. XV S. 131 f); s. 
auch Vangerow, StuW 1960 Sp. 83 ff. 

164 S. den Katalog solcher Aufwendungen vorstehend zu B II 3. 
165 Vgl. Becker, Kommentar zum EStG 1925, wie Anm. (173) und (174). 
166 Vorstehend zu Vorbemerkungen 3 Abs. 3 und Anm. (5). 
167 Vgl. Becker, StuW 1926 Sp. 673. 
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Die Umstände veranlaßten den RFH, sich im betrieblichen Bereich von einer 
strengen Bindung an die gesetzliche Definition der Werbungskosten zu lösen. 
Deshalb sah er schon im Urteil vom 7. 7. 1926 VIA 727/25168 alle Aufwendungen 
als Betriebsausgaben i. S. des§ 33 Abs. 1 EStG 1920169 an, die objektiv mit dem 
Geschäftsbetrieb zusammenhängen. In seiner bahnbrechenden Entscheidung vom 
9. 2. 1927 VIA 60/21 170 ließ der RFH dann im betrieblichen Bereich „alle durch 
den Betrieb veranlaßte Aufwendungen" als Werbungskosten zum Abzug zu. An 
dieser Auffassung hat er auch in der Folgezeit festgehalten171 • 

E. Becker, der die Rechtsprechung des RFH zum betrieblichen Werbungskosten
begriff maßgeblich mitgestaltet hatte, führte hierzu in seinem Kommentar zum 
EStG 1925 wörtlich aus: 

,, ... Kernpunkt aber dürfte,sein, daß es gar nicht darauf ankommt, daß die Aufwendungen 
u n mit t e 1 bar zur Erzielung von Einkünften gemacht sind. Es genügt, daß sie mit den Ein
richtungen, Veranstaltungen, Maßnahmen des im allgemeinen auf Erzielung von Einnahmen 
gerichteten Unternehmens zusammenhängen. Sonst könnte nach geltendem Recht ein Arzt, 
gegen den eine Klage auf Schadensersatz erhoben wird und der den Rechtsstreit zwar ge
winnt, aber seinen Anwalt selbst bezahlen muß, diese Kosten überhaupt nicht absetzen " 172. 

,, ... es gilt also auch hier der Satz, daß alle Ausgaben, die durch den Betrieb veranlaßt wer
den, auch wenn sie nicht unmittelbar zur Erzielung von Einkünften dienen, auch wenn sie 
aufgezwungen sind oder nachträglich gemacht werden und ohne Rücksicht darauf, ob das 
Betriebsvermögen durch sie verbessert, der Betrieb erweitert wird usw. Werbungskosten 
sind; ... "113 

Der Begriff der„ Veranlassung" hat die vonE. Becker geäußerten Erwartungen im 
betrieblichen Bereich im vollen Umfang erfüllt. Denn durch die Einführung dieses 
Begriffs wurden die bei Anwendung des finalen W erbungskostenbegriffs sich er
gebenden Schwierigkeiten „mit einem Schlag" beseitigt. Das dürfte auch der 
Grund gewesen sein, warum der Gesetzgeber das Veranlassungsprinzip bei der 
Definition der Betriebsausgaben im § 4 Abs. 3 EStG 1934 übernahm. 

Dem BFH hat es auf der Grundlage des (von ihm allerdings rechtsystematisch 
noch nicht näher untersuchten) Veranlassungsprinzips ebenfalls keine Ausle
gungsschwierigkeiten bereitet, auch solche Ausgaben zum Abzug zuzulassen, die 
nicht der Einkunftserzielung dienen, die mit den betrieblichen Einkünften aber 
objektiv eng zusammenhängen, wie etwa die nach Aufgabe des Betriebs anfallen-

168 StuW 1926 Nr. 427. 
169 Vorstehend zu Vorbemerkungen 3 Abs. 6 und Anm. (7). 
170 StuW 1927 Nr. 60 = RFHE 20, 208. 
171 Vgl. RFH-Urteilevom 16. 2. 1927VIA 547/26 (StuW 1927Nr. 58), vom 30. 6. 1927VI 

A 97/27 (StuW 1927 Nr. 305) und vom 16. 11. 1927 VIA 229/27 (StuW 1928 Nr. 52). 
172 S. II 148. 
173 S. II 534. 
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den Kosten 174 oder die ohne oder gegen den Willen des Betriebsinhabers zu er
bringenden Ausgaben 175

. 

c) Gleiche Verwirklichung des Nettoprinzips 

Für die Heranziehung des betrieblichen Veranlassungsprinzips zur Definition ei
nes einheitlichen und umfassenden Werbungskostenbegriffs spricht auch der Um
stand, daß Betriebsausgaben und Werbungskosten in gleicher Weise vom Gesetz
geber dazu verwandt werden, das sog. ,,Nettoprinzip" zu verwirklichen, nach 
dem nicht die Bruttoeinnahmen, sondern nur die Netto-,,Einkünfte", d. h. die 
Einnahmen abzüglich Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten der Einkom
mensbesteuerung zu unterwerfen sind. Dieses Prinzip trägt dem obersten Gebot 
des inländischen Steuerrechts Rechnung, Stpfl. nur nach Maßgabe ihrer wirt
schaftlichen Leistungsfähigkeit zur Einkommensteuer heranzuziehen 176

• Es 
würde dem Prinzip der steuerlichen Gerechtigkeit177 widersprechen, wenn die be
trieblichen und nicht betrieblichen Nettoeinkünfte nach unterschiedlichen 
Grundsätzen ermittelt würden, da dies zu unterschiedlichen Ergebnissen führen 
könnte178

. 

d) Gleiche Basis für die Abgrenzung von Lebenshaltungskosten 

Gesetzliche Tatbestände müssen, um miteinander korrespondieren zu können, 
gemäß den zutreffenden Ausführungen von Kröger179 so verstanden werden, daß 
sie den gesamten Regelungsbereich abdecken, sich· aber in diesem Bereich gegen
seitig ausschließen. Das gilt auch für die Tatbestände Betriebsausgaben, Wer
bungskosten und Kosten der allgemeinen Lebensführung i. S. des § 12 Nr. 1 
EStG. Um die beiden erstgenannten Aufwendungen gemäß dem Aufteilungs- und 
Abzugsverbot des§ 12 Nr. 2 EStG von den Kosten der Lebensführung eindeutig 
abzugrenzen, muß eine gemeinsame Basis gefunden werden, in der alle drei Arten 

174 Vgl. Herrmann-Heuer (13), § 15 Anm. 17 und die dort zitierte Rechtsprechung. 
175 Vgl. Herrmann-Heuer (13), § 4 EStG Anm. 48 a Abs. 4. 
176 Vgl. Beschluß des BVerfGvom 2. 10. 1969 2 BvL 12/68 (BStBl. II 1970, 140, Abschn. C 

II Nr. 1 Abs. 1 der Begründung); Tipke, StuW 1971, 14;Mennel, StuW 1973, 6;Bauer 
(12) S. 43 ff und die jeweils dort angegebene Literatur. 

177 Generell auf den Gesichtspunkt der steuerlichen Gerechtigkeit wird insbesondere auch 
hingewiesen von Offerhaus (138) S. 622 und von der bei Bauer (12) Anm. 78 zitierten 
Rechtsprechung des BFH. 

178 Vgl. auch Gutachten zur Reform der direkten Steuern, erstattet vom wissenschaftlichen 
Beirat beim Bundesminister der Finanzen (BdF), Heft 9 der Schriftenreihe des BdF 
s. 26/27. 

179 StuW 1978, 289. 
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von Ausgaben aneinander stoßen und sich gegenseitig ausschließen. Das Veranlas
sungsprinzip ist hierfür die gemeinsame Plattform. Die Entstehung der drei ge
nannten Gruppen von Aufwendungen wird stets durch bestimmte Umstände 
„veranlaßt". Die Art dieser Umstände ist entscheidend dafür, ob die Ausgaben 
dem Bereich der Betriebsausgaben, Werbungskosten oder der allgemeinen Le
benshaltungskosten zuzuordnen sind. 

3. Kein Gesetzesverstoß bei Definition der Werbungskosten nach dem Veran-
lassungsprinzip 

a) Zulässigkeit systematischer Gesetzesauslegung im Steuerrecht 

Das Veranlassungsprinzip ist im Werbungskostenbegriff des § 9 Abs. 1 Satz 1 
EStG nicht enthalten. Es kann daher bei der Definition von Werbungskosten nur 
berücksichtigt werden, wenn allgemeine Auslegungsregeln dies gestatten. 
Maßgebend ist bei jeder Gesetzesauslegung der zum Ausdruck gekommene objektivierte 
Wille des Gesetzgebers, so wie er sich aus dem Wortlaut der Bestimmung und dem Sinnzu
sammenhang ergibt, in den die Vorschrift gestellt ist' 80

• Rechtsprechung und Verwaltung 
können sich bei einer Auslegung verschiedener Methoden bedienen. Sie kann erfolgen nach 
dem Wortlaut der Norm (grammatikalische Auslegung), nach dem Sinnzusammenhang (sy
stematische Auslegung), nach ihrem Zweck (teleologische Auslegung) und nach den Geset
zesmaterialien und Entstehungsgeschichte (historische Auslegung). Zur Erforschung des 
objektivierten Willens des Gesetzgebers sind alle genannten Auslegungsmethoden erlaubt. 
Sie schließen einander nicht aus, sondern ergänzen sich gegenseitig181

• 

Wie das BVerfG im Beschluß vom 19. 6. 1973 1 BvL 39/69 und 14/72182 betonte, braucht der 
Richter nicht „am Wortlaut einer Norm ... haltzumachen. Seine Bindung an das Gesetz 
(Art. 20 Abs. 3, Art. 97 Abs. 1 GG) bedeutet nicht Bindung an dessen Buchstaben mit dem 
Zwang zur wörtlichen Auslegung, sondern Gebundensein an Sinn und Zweck des Geset
zes". Dabei kann nach Ansicht des BVerfG „gerade die systematische Stellung einer Vor
schrift im Gesetz, ihr sachlich-logischer Zusammenhang mit anderen Vorschriften den Sinn 
und Zweck der Norm, ihre wahre Bedeutung, freilegen". Im gleichen Sinne entschied das 
BVerwG im Urteil vom 27. 9. 1968 VI C 14/66 183

, daß eine Abweichung vom Text des Ge
setzes dann geboten sein kann, ,,wenn der Zusammenhang der ihrem Wortlaut nach klaren 
Vorschrift mit anderen Vorschriften ergibt, daß die Vorschrift nicht das aussagen will, was 
sie ihrem Wortlaut nach auszusagen scheint. In diesem Fall ergibt sich das Gebot einer vom 
Wortlaut abweichenden Auslegung aus dem Gesetz selbst"184

. 

180 Vgl. die bei Leibholz / Rinck, Kommentar zum Grundgesetz, 5. Aufl., Einf. Anm. 
Abs. 1 zitierte Rechtsprechung des BVerfG. 

181 Beschluß des BVerfG vom 17.5.1960 2 BvL 11/59, 11/60 (BVerfGE 11, 126 [130)). 
182 BVerfGE 35, 264 [279]. 
183 Buchholz, BVerwG, 223, § 109 BBG Nr. 17. 
184 An diesen Grundsätzen hat das BVerwG in ständiger Rechtsprechung festgehalten (vgl. 

UrteiledesBVerwGvom 19.4.1972 VIC5.70,BVerwGE40, 78, und vom 21.4.1973 
VI C 27.70, Buchholz, BVerwG, 235, 18 Nr. 2). 
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Eine systematische Gesetzesauslegung ist auch im Steuerrecht anerkannt185 . Sie ist 

1 vor allem dort von besonderem Gewicht, wo der Wortlaut des Gesetzes nicht ein

'' deutig ist186, so insb. wenn er nur im Zusammenhang mit anderen Vorschriften 

verstanden werden kann 187. Nach dem Urteil des BVerfG vom 24. 1. 1962 1 BvR 

232/60188 ist es dem Richter auch im Steuerrecht erlaubt, aus mehreren gesetzli

chen Vorschriften allgemeine Rechtsgrundsätze zu entwickeln, zumal wenn es 

darum geht, den Steuertatbestand und damit die Steuerpflicht zu begrenzen. Er 

darf durch eine Abweichung vom möglichen Wortsinn des Gesetzes jedoch nicht 

Steuertatbestände schaffen oder ausweiten, weil dies gegen den· Grundsatz der 

Tatbestandsmäßigkeit der Besteuerung verstoßen würde189. Eine Entscheidung 

gegen den klaren Wortlaut eines Steuergesetzes ist in der Regel allerdings unzuläs
sig190. 

b) Anwendung dieser Grundsiitze bei der Definition der Werbungskosten nach 
dem Veranlassungsprinzip 

Wendet man diese Auslegungsregeln zutreffend an, so kann in der Obernahme des 

Veranlassungsprinzips zur Definition der Werbungskosten kein Verstoß gegen§ 9 
Abs. 1 Satz 1 EStG erblickt werden. 

Unabhängig davon, von welchen Vorstellungen der Gesetzgeber früher einmal 

ausgegangen ist, ist heute der objektivierte Wille des Gesetzgebers maßgebend, 

wie er sich nach der jetzigen Fassung des EStG darstellt191 . Das EStG 1979 kennt 

den Begriff der Veranlassung auch bei Werbungskosten, weil der Gesetzgeber ihn 

in den vergangenen Jahren in Einzelvorschriften über den Werbungskostenabzug 

185 Vgl. z. B.Kühn-Kutter, Kommentar zur AOundFGO, 12. Auflage,§ 4AOAnhang 

4 Nr. 1 a Abs. 3, und Tipke-Kruse, Kommentar zur AO, 7. Aufl., § 1 StAnpG 
Anm. 11 Abs. 1. 

186 Vgl. z. B. BFH-Urteil vom 19. 7. 1968 III 200/65 (BFHE 94, 60, BStBl. II 1969, 154). 

187 Vgl. z. B. BFH-Urteil vom 11. 7. 1973 II R 148/72 (BFHE 110, 305, BStBl. II 1973, 
855). 

188 BVerfGE 13, 318 (328). 

189 Vgl.z. B.BFH-Urteilevom30. 1.1968II33/63(BFHE91,511)undvom21.10.1969 
II 210/65 (BFHE 97, 147, BStBl. II 1969, 736). 

190 Dies ist nur zulässig bei eindeutiger Feststellung, daß der Gesetzgeber an Fälle bzw. 

mögliche Folgewirkungen der zur Entscheidung anstehenden Art entweder nicht ge

dacht hat oder den Umständen nach nicht denken konnte, jedoch mit großer Wahr
scheinlichkeit die dem Ergebnis der Auslegung des Gesetzes entsprechende Regelung 

getroffen haben würde, wenn ihm Fälle dieser Art vorgelegen hätten (vgl. die bei 
Kühn-Kutter (185) Anm. 1 b Abs. 1 zitierte Rechtsprechung). 

191 Vgl. auch Tipke-Kruse wie (185), § 1 StAnpG Anm. 4 Abs. 2, die zu Recht betonen, 

daß die f~here Rechtsprechung des BFH, die ausdrücklich auf die subjektiven Vorstel
lungen bei Erlaß des Gesetzes abstellte, überholt ist. 
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ins EStG eingeführt hat. So wurde durch das EStG 1966 in§ 9 Abs. 1 Nr. 5 EStG 

eine Regelung über die Abziehbarkeit notwendiger Mehraufwendungen getrof

fen, die „aus Anlaß" einer doppelten Haushaltsführung bei allen nichtbetriebli

chen Einkunftsarten entstehen können(§ 9 Abs. 3 EStG). Auf Grund der Recht

sprechung des BFH192 hat der Gesetzgeber diese Vorschrift erst kürzlich durch 

Gesetz vom 21. 5. 1979193 dahin präzisiert, daß die doppelte Haushaltsführung 

,,aus beruflichem Anlaß" entstanden sein muß, dieser Anlaß aber nicht fortzuwir

ken braucht194 . Zu erwähnen ist ferner, daß durch das Gesetz zur Neuregelung 

der Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages vom 18. 2. 

1977195 dem § 22 EStG eine neue Vorschrift als Nr. 4 angefügt wurde, die ebenfalls 

vom Veranlassungsprinzip ausgeht. Nach§ 22 Nr. 4 Satz 2 EStG dürfen nämlich 

„die durch das Mandat _veranlaßten Aufwendungen" nicht als Werbungskosten 

abgezogen werden, wenn zur Abgeltung des „durch das Mandat veranlaßten 

Aufwandes" Aufwandsentschädigungen gezahlt werden 196 . 

Aufgabe von Rechtsprechung und Verwaltung ist es, bei der Auslegung des vorge

nannten§ 9 Abs. 1 Nr. 5 EStG und§ 22 Nr. 4 EStG den dort verwendeten Begriff 

der Veranlassung in ein rechts systematisches Verhältnis zum finalen Werbungsko

sten begriff des § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG zu setzen. Diese Relation ist gefunden, 

wenn man entsprechend den vorangegangenen Ausführungen den Begriff der Ver

anlassung dort in gleicher Weise wie im Bereich der Betriebsausgaben versteht und 

ihn als ein Kriterium betrachtet, das die beiden Elemente des Werbungskostenbe

griffs in sich vereinigt, nämlich das der subjektiven Zielvorstellung des Stpfl. im 

192 Vgl. insb. BFH-Urteile vom 2. 9. 1977 VI R 114/76 (BFHE 123, 444, BStBl. II 1978, 
26), vom 6. 9. 1977 VI R 165/76 (BFHE 123, 454, BStBl. II 1978, 32) und vom 6. 9. 

1977 VI R 5/77 (BFHE 123, 457, BStBl. II 1978, 31). 
193 Gesetz zur Änderung des Entwicklungsländer-Steuergesetzes und des EStG vom 21. 5. 

1979 (BGB!. I 1979, 558). 
194 S. auch Kröger (DStR 1979, 400), der in der Durchbrechung des Veranlassungsprinzips 

bei der Beibehaltung der doppelten Haushaltsführung zu Recht einen Systembruch er
blickt. 

195 BGB!. I 1977, 297. Anlaß dieser Vorschrift war das sog. ,,Diäten-Urteil" des BVerfG 

vom 5.11.1975 2 BvR 193/74 (BVerfGE 40,296). 
196 In der Literatur wird diese Vorschrift zu Recht dahin kommentiert, daß durch die Zah

lung von Aufwandsentschädigungen „zur Abgeltung des durch das Mandat veranlaßten 

Aufwandes" bis auf Fachliteratur praktisch sämtliche Werbungskosten vom Abzug 

ausgeschlossen werden. Daraus ergibt sich, daß der Gesetzgeber das Veranlassungs
prinzip im§ 22 Nr. 4 EStG im gleichen und ebenso umfassenden Sinn wie bei der Defi
nition der Betriebsausgaben in§ 4 Abs. 4 EStG aufgefaßt hat (Materialien zu dem von 

den Fraktionen der SPD, CDU/CSU, FDP eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur 

Neuregelung der Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Bundestages, Deutscher Bun
destag, 7. Wahlperiode, Drucksache 7 /5531, S. 26 rechte Spalte; s. auchLittmann (20), 

§§ 22, 23 Anm. 130 ff). 
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Sinne des § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG und das des wirtschaftlichen Zusammenhangs der 
Aufwendungen mit den steuerpflich~igen Einn~hmen. § 9 A~s. _1 Satz 1 EStG wird 
durch diese systematische Gesetzesmterpretat10n weder be1se1tegeschoben noch 
gegen seinen Wortlaut ausgelegt. Die Vorschrift ist allerdings nicht mehr als um
fassende Definition der Werbungskosten aufzufassen, sondern als Teil eines über
geordneten Ganzen, nämlich des Veranlassungsprinzips. Die Zulässigkeit und 
Notwendigkeit einer solchen Auslegung ergibt sich aus dem Gesetz selbst, weil 
der Gesetzgeber das Veranlassungsprinzip bei den vorgenannten Werbungs
kostenvorschriften verankert hat. 

Aus diesem rechtssystematischen Zusammenhang zwischen dem in § 9 Abs. 1 
Nr. 5 EStG und in§ 22 Nr. 4 EStG verwendeten Begriff der Veranlassung und 
dem in§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG nur unvollkommen definierten Begriff der Wer
bungskosten läßt sich mithin der allgemeine Grundsatz ableiten, daß das Prinzip 
der Veranlassung das Kriterium für das Vorliegen von Werbungskosten schlechthin 
ist und damit für alle Werbungskosten gültig sein muß. Diese rechtssystematischen 
Erwägungen sind beim Veranlassungsprinzip nicht wesentlich anders als bei dem 
bereits behandelten wirtschaftlichen Zusammenhang der Aufwendungen mit den 
steuerpflichtigen Einkünften. Denn dieser wesentliche Bestandteil des Werbungs
kostenbegriffs war, wie dargelegt, aus § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG ebenfalls nicht zu 
entnehmen, sondern mußte als allgemeiner Grundsatz aus Einzelvorschriften über 
den Werbungskostenabzug abgeleitet werden. 
Gewisse Umstände sprechen dafür, daß der Gesetzgeber bei Änderung des§ 9 Abs. 1 Nr. 5 
EStG und bei Einführung des§ 22 Nr. 4 EStG von einem solchen, vom Veranlassungsprin
zip geprägten Werbungskostenbegriff ausgegangen ist197

• Denn dem Gesetzgeber lag zuvor 
der - später allerdings aus anderen Gründen nicht verabschiedete - Entwurf eines Dritten 
Steuerreformgesetzes 198 zur Beratung vor, der in§ 48 Abs. 1 eine Verankerung des Veran
lassungsprinzips bei einer allgemeinen Definition der Werbungskosten ausdrücklich vorsah. 
Werbungskosten sollten danach alle Aufwendungen sein, ,,die durch die Erzielung von Ein
nahmen i. S. des § 47 veranlaßt sind". 

Zur Begründung führte die Bundesregierung damals wörtlich aus199
: 

,, ... Absatz 1 enthält eine neue, mit der Definition des Begriffs der ,Betriebsausgaben' 
(§ 16) abgestimmte Definition des Begriffs ,Werbungskosten'. Hiernach kommt es für die 
Einordnung von Aufwendungen als Werbungskosten grundsätzlich nur darauf an, ob die 
Aufwendungen durch die Einnahmeerzielung veranlaßt sind. Die Einnahmeerzielung muß 
der auslösende Beweggrund für die Leistung der Aufwendung sein. Dabei ist es gleichgültig, 
ob die Einnahmen schon erzielt worden sind, gerade erzielt werden oder noch erzielt werden 
sollen .... Die Änderung der Definition hat jedoch insoweit nur klarstellende Bedeutung, 

197 Hierauf sei als zusätzliches Argument hingewiesen, obwohl es, wie in (191) bemerkt, 
auf die subjektive Vorstellung des Gesetzgebers nicht entscheidend ankommt. 

198 Bundesrats-Drucksache 700/73 S. 37. 
199 Wie (198) S. 267. 
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weil nach der Rechtsprechung des BFH auch bisher schon Betriebsausgaben und Werbungs
kosten gegenüber den Lebenshaltungskosten einheitlich abzugrenzen waren. • • •" 
Man wird davon ausgehen können, daß diese Vorstellungen ü_~er das Veranlas
sungsprinzip beim Erlaß der später ergangenen Gesetze zur Ande~ng des § 9 
Abs. 1 Nr. 5 EStG und zur Einführung des § 22 Nr. 4 EStG fortgewirkt haben. 

4. Verwirklichung des Veranlassungsprinzips bei den Werbungskosten 

Obwohl der OFH bereits im Jahr 1947 betont hatte, es gäbe im Einkommensteu
errecht nur einen einheitlichen Werbungskostenbegriff2°0, hat die Rechtspre
chung ihn bis in die jüngste Zeit hinein teilweise sehr unterschiedlich v~rwend_et. 
Dementsprechend hat das Veranlassungsprinzip erst nach und nach bei den em
zelnen Einkunftsarten Eingang gefunden. Bei den Einkünften aus Kapitalvermö
gen ist diese Entwicklung noch am wenigsten abgeschlossen. Das ist auc~ der 
Grund, warum bei dem nachstehenden Überblick die Werbungskosten bei den 
Einkünften aus Kapitalvermögen erst nach den Werbungskosten bei Vermietung 
und Verpachtung behandelt werden. 

a) Bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit 

Am fortschrittlichsten war die Rechtsprechung immer schon bei den Werbungs
kosten im Rahmen der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit. Hier führte der 
RFH das Veranlassungsprinzip etwa zur gleichen Zeit ein wie bei den betriebli
chen Einkünften. So hob der RFH bereits im Urt. vom 19. 10. 1922 III A 
371/22201 hervor, Aufwendungen eines Richters „aus Anlaß des Dienstes" seien 
abziehbar soweit sie bei verständiger Würdigung der Verhältnisse als zur Dienst-' . 202 3 leistung erforderlich oder angemessen anzusehen seien . 1~ Urt. vom_ 17. • 
1927 VIA 95/27203 betonte er generell, Ausgaben eines Arbeitnehmers seien als 
Werbungskosten zu berücksichtigen, wenn sie „durch sei?e .i:-nstellung verur
sacht" seien wobei der RFH das Wort „verursacht" wohl rm Smne von „veran
laßt" gemei~t haben dürfte. Von dieser Auffassung ging der RFH auch weiterhin 
aus204. 

200 Wie (118). 
201 RFHE 11, 238. 
202 Es ging dort um ein häusliches Arbeitszimmer und um Fachliteratur. 
203 StuW 1927 Nr. 150 = RFHE 21, 84. 
204 Vgl. z. B. RFH-Urteil vom 21. 12. 1927 VIA 505/27 (StuW 1928 Nr. 50 = RFHE 22, 

339); s. auch Becker, Handkommentar zum EStG 1925, § 16 Anm. 49. 
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Der Gesetzgeber hat das Veranlassungsprinzip bei den Einkünften aus nichtselb
ständiger Arbeit zwar nicht in das EStG 1934 übernommen205

• Der Reichsmini
ster der Finanzen als der damals zuständige Verordnungsgeber trug der Recht
sprechung des RFH aber im§ 20 Abs. 2 LStDV vom 29. 11. 1934206 Rechnung. 
Diese Verordnung erging im engen zeitlichen Zusammenhang mit Erlaß des EStG 
1934. In Satz 1 des§ 20Abs. 2LStDV 1934wurde der Begriff der Werbungskosten 
zunächst entsprechend dem Wortlaut des§ 9Abs. 1 Satz 1 EStG 1934 als Aufwen
dungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung des Arbeitslohns definiert. Im 
Satz 2 bestimmte der Verordnungsgeber dann ohne irgendwelche·überleitenden 
Worte, daß Werbungskosten Aufwendungen des Arbeitgebers sind, ,,die die 
Ausübung des Dienstes mit sich bringt", soweit sie nicht nach der Verkehrsauffas
sung durch die allgemeine Lebensführung bedingt sind. Der VI. Senat des BFH 
hat in der Grundsatzentscheidung vom 2. 3. 1962 VI 79/60 S207 den Satz 2 des§ 20 
Abs. 2 LStDV ausdrücklich in Anlehnung an den Betriebsausgabenbegriff dahin 
ausgelegt, daß Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit 
alle Aufwendungen des Arbeitnehmers sind, ,,die durch das Dienstverhältnis 
veranlaßt sind". An dieser Ansicht hat er in ständiger Rechtsprechung festgehal
ten208. 

Der BFH hat mit dieser auf§ 20 Abs. 1 Satz 2 LStDV a. F. gestützten Rechtsprechung den 
finalen Werbungskostenbegriff in Satz 1 dieser Vorschrift nicht beiseite geschoben, sondern 
ihn praktisch209 in das Veranlassungsprinzip integriert. Das entspricht im Ergebnis den vor
stehenden rechtssystematischen Erwägungen. Daß die finale Bedeutung des Werbungsko
stenbegriffs vom BFH auch weiterhin anerkannt wird, zeigen einige jüngst ergangene Ent
scheidungen210. So betonte der BFH z. B. im Urteil vom 3. 12. 1974 VI R 159/7421 1, Lehr
gangskosten eines Finanzanwärters seien Werbungskosten i. S. des§ 9 Abs. 1 EStG, § 20 
Abs. 2 Satz 1 LStDV 1971; denn sie dienten der Erhaltung der Einnahmen. Würde der An
wärter nämlich die Teilnahme an dem dienstlich angeordneten Lehrgang ohne triftigen 
Grund verweigern, hätte er damit rechnen müssen, daß sein Dienstherr das Beamtenverhält
nis auf Probe gekündigt hätte. 

205 Warum dies nicht geschah, ist aus der Regierungsbegründung zum EStG 1934 im RStBl. 
1935, 39 nicht zu entnehmen. 

206 RStBl. 1934, 1489. 
207 BFHE 74, 513, BStBl. III 1962, 192. 
208 Vgl. die beiHerrmann-Heuer (13), § 9 EStGAnm. 3 a [6] zitierte Rechtsprechung des 

BFH sowie die BFH-Urteile vom 15. 10. 1976 VI R 162/74 (BFHE 121, 27, BStBL II 
1977, 117, betr. Umzugskosten), vom 17. 12. 1976 VI R 145/74 (BFHE 121, 190, 
BStBl. II 1977, 294, betr. Heimfahrt auf einer Dienstreise) und vor allem BFH-Urteil 
vom 30. 3. 1979 VI R 123/76 (BFHE 127,402, BStBl. II 1979, 498, betr. Verpflegungs
mehraufwand wegen mehr als 12stündiger Abwesenheit). 

209 Eine Begründung hierzu und Ausführungen zu dem Verhältnis des§ 20 Abs. 2 Satz 1 
zu Satz 2 LStDV a. F. sind aus der Rechtsprechung des BFH nicht zu entnehmen. 

210 Vgl. z. B. BFH-Urteil vom 15. 12. 1977 VI R 102/75 (BFHE 124, 189, BStBl. II 1978, 
216). 

211 BFHE 114, 428, BStBl. II 1975, 356. 
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Die doppelte Definition der Werbungskosten im frühere~§_ 20 Abs._ 2 Sätzen 1 und 2 LSt?V 
1934/71 wurde in die LStDV 1975 nicht übernommen; sie 1st auch m der LS'.DV 1978 ~1cht 
enthalten. Hierdurch hat sich die Rechtslage aber nicht verändert. Denn die Vorschr~ten 
wurden gemäß den zutreffenden Ausführungen v~n Oeftering!Görbi~~

212
_ nur des~alb mcht 

übernommen, weil man die LStDV von überflüssigen und selbstverstandhchen Dmgen ent-
lasten wollte. 

Der Große Senat geht daher bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit zu 
Recht weiterhin vom Veranlassungsprinzip aus. So betonte er im Beschluß vom 
28. 11. 1977 GrS 2-3/77213 , er stimme mit der bisherigen Rechtsprechung darin 
überein daß die Abzugsfähigkeit der dort streitigen Kfz-Unfallkosten bei den 
Werbu~gskosten im Rahmen der Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit u~_d bei 
Betriebsausgaben grundsätzlich nicht unterschiedlich beurteilt werden konne. 
Denn entscheidend für die Abzugsfähigkeit derartiger Kosten ist, ob sie durch 
den B~~rieb oder den Beruf veranlaßt sind". Noch einen Schritt weiter ging der 
Große Senat des BFH im Beschluß vom 27.11.1978 GrS 8/77214

'. wo er_unter Be_
zugnahme auf den vorerwähnten Beschluß generell aussprach, die Abz1ehbarke1t 
von Werbungskosten nach§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG sei „grundsätzlich nicht anders 
als die von Betriebsausgaben zu beurteilen". 
In Anwendung des Veranlassungsprinzips hat die Rechtsprechung Werbungskosten zu 
Recht215 auch dann zum Abzug zugelassen, wenn sie nur in einem mittelbaren Zusar:1_men_
hang mit den Einkünften aus nichtselbständiger_Arbeit st~hen, die innere Konn~1tat nnt 
dem Dienstverhältnis aber noch gewahrt ist216 , wie etwa bei Kosten der Kfz-Haftp~chtver
sicherung für einen auch dienstlich genutzten Pkw eines Arbeitnehmers217 oder bei Kosten 
eines dienstlich veranlaßten Unfalls218 . 
Zweifelsfragen entstehen mitunter bei der Abgrenzung der Werbungskosten von den nicht 
abziehbaren Vermögensaufwendungen. So hat die Rechtsprechung z. B. Aufwendungen, 
die durch den Erwerb oder den Verlust einer Beteiligung an einem Unternehmen entstanden 
sind, in dem der Stpfl. beschäftigt ist, nicht als Werbungskosten anerkannt, auch wenn _er 
damit seinen Arbeitsplatz sichern wollte219 . Dem ist zuzustimmen. Ablehnungsgrund ist 

212 Das Gesamte Lohnsteuerrecht, 5. Aufl., § 9 EStG Anm. 1. 
213 BFHE 124, 43, BStBl. II 1978, 105. 
214 Wie (92), Abschn. CI Abs. 1 der Begründung. 
215 S. die Ausführungen oben zu B II 2 a Abs. 3. 
216 Vgl. auch BFH-Urteil VI R 123/76 (wie 208), da~ ein~n „inneren Zusammenhang der 

Kosten mit dem Dienstverhältnis" verlangt; wie hier Herrmann-Heuer (13), § 9 
Anm. 4 (3--4], a. A. z. B. Blümich-Falk (42), § 9 Anm. 3 b sowie Hartz-Mee
ßen- Wolf (ABC-Führer Lohnsteuer, Stichwort „Werbungskosten" I 2 Abs. 4). 

217 Vgl. BFH-Urteil vom 7. 2. 1964 VI 201/62 S (BFHE 79, 51, BStBL III 1964, 251) und 
Abschn. 40 Abs. 5 LStR 1978. 

218 Vgl. Beschluß des Großen Senats des BFH vom 28. 11. 1977 GrS 2-3/77 (BFHE 124, 
43, BStBl. II 1978, 105). 

219 Vgl. RFH-Urteile vom 20. 6. 1929 VI 729/28 (RStBl. 1929, 553) und vom 14. 3. 1933 
VIA 924/32 (RStBl. 1933, 586) und BFH-Urteil vom 21. 4. 1961 VI 158/59 U (BFHE 
73, 449, BStBl. III 1961, 431). 
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hier nicht der nur mittelbare Zusammenhang zwischen Ausgabe und den zu sichernden Ein
künften220. Werbungskosten liegen vielmehr deshalb nicht vor, weil es sich in erster Linie 
um den Erwerb einer - wenn auch ungewissen - Kapitalanlage handelt. Dabei kommt es -
wie auch sonst - nicht darauf an, ob die Aufwendungen später zu Einkünften aus Kapital
verm~gen führen werden. Beizutreten ist der Rechtsprechung auch insoweit, als sie Ausga
ben emes Gesellschafter-Geschäftsführers nicht als Werbungskosten anerkennt, wenn dieser 
z. B. Schadensersatz leistet, um den Zusammenbruch der Gesellschaft abzuwenden221 oder 
um Schulden der GmbH vor ihrer Registereintragung zu löschen222 • Hier ist die Sicherung 
der Kapitalanl~ge der vorran_gige Zweck der Aufwendung. Werden Ausgaben der letztge
nannten Art hmgegen von emem am Unternehmen nicht beteiligten Arb.eitnehmer nach
weisbar lediglich im Interesse der Erhaltung oder des Erwerbs seines Arbeitsplatzes geleistet, 
so können sie m. E. durch das Arbeitsverhältnis „veranlaßt" und deshalb als Werbungsko
sten zu berücksichtigen seien. 

b) Bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 

Die Rechtsprechung, die den Werbungskostenbegriff, wie erwähnt, früher je nach 
Einkunftsart unterschiedlich auffaßte, hielt ihn damals bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung für „am weitesten " 223

• Von dieser Vorstellung ging 
der BFH z.B. ausdrücklich noch in seinem Urteil vom 30. 6. 1967 VIR 104/66224 

aus. 

Der BFH ist jedoch in seiner jüngsten Rechtsprechung bestrebt, den Begriff der 
Werbungskosten auch hier dem der Betriebsausgaben „im wesentlichen anzupas-

"225 S . d h d d' 1 sen . o sm nac em zu 1eser Frage zu etzt ergangenen Urt. des BFH vom 
6. 3. 1979 VIII R 110/74226 Werbungskosten, wie es dort wörtlich heißt, ,,nicht 
nur Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen, 
sondern auch solche Aufwendungen, die durch die Vermietung und Verpachtung 
veranlaßt sind". Maßgebend ist im Einzelfall, daß „sie noch im inneren wirt
schaftlichen Zusammenhang mit der Vermietungstätigkeit standen". 

Diese Entwicklung ist zu begrüßen. Die Rechtsprechung läßt allerdings noch eine eindeutige 
Aussage dazu vermissen, in welchem Verhältnis der hierfür zuständige VII/. Senat des BFH 
die durch die Vermietung und Verpachtung „veranlaßten" Aufwendungen zu dem finalen 
Wortsinn des§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG sieht227

• Das Nebeneinanderstellen final bestimmter 

220 A. A. Hartz-Meeßen- Wolf, wie (216). 
221 Blümich-Falk (42), § 19 Anm. 12 S. 64. 
222 Rk. Urteil des FG des Saarlandes vom 19. 11. 1964 I 56/64 (EFG 1965, 229). 
223 S. RFH-Urteile vom 16. 6. 1932 VIA 764/32 (Kartei, EStG 1925, § 16 Abs. 1 R. 198) 

und vom 17. 10. 1934 VIA 13/33 (StuW 1934 Nr. 735). 
224 BFHE 89, 337, BStBI. III 1967, 655. 
225 BFH-Urteil vom 22. 4. 1975 VIII R 110/70 (BFHE 115, 479, BStBI. II 1975, 663); s. 

auch BFH-Urteil vom 25. 7. 1972 VIII R 56/68 (BFHE 106, 532, BStBI. II 1972, 880). 
226 BFHE 127, 510, BStBI. II 1979, 551. 
227 Die Rechtsprechung ist hier in einem starken Wandlungsprozeß. So ist es zu begrüßen, 

daß der VIII. Senat z.B. die im Urteil VIII R 56/68- s. (225) verwendete Formulie-
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Aufwendungen und durch die Vermietung und Verpachtung veranlaßter Aufwendungen in 
dem vorstehend zitierten Satz aus dem Urteil VIII R 110/74 zeigt, daß dem VIII. Senat des 
BFH die rechtssystematischen Zusammenhänge zwischen dem Veranlassungsprinzip und 
dem finalen Werbungskostenbegriff des§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG noch nicht hinreichend klar 
geworden sind. Der Hinweis im letztgenannten Urteil auf den noch zu wahrenden „inneren 
wirtschaftlichen Zusammenhang" zwischen Werbungskosten und Vermietungstätigkeit 
dürfte als Bestätigung der bisherigen Rechtsprechung aufzufassen sein, die bei den Einkünf
ten aus Vermietung und Verpachtung einen nur mittelbaren Zusammenhang zwischen Auf
wendungen und Einkünften stets hat genügen lassen228 . 

c) Bei den Einkünften aus Kapitalvermögen 

Der BFH hat in seiner veröffentlichten Rechtsprechung noch nicht zu der Frage 
Stellung genommen, ob er bei den Einkünften aus Kapitalvermögen ebenfalls von 
einem vom Veranlassungsprinzip geprägten W erbungskostenbegriff ausgehen 
will. In zwei unveröffentlichten Entscheidungen hat er diese Frage allerdings 
schon eindeutig bejaht. Im Urt. vom 22. 7. 1975 VIII R 47/72 nahm er darauf Be
zug, daß er den Begriff der Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung nunmehr229 ebenso final wie „gleichzeitig auch kausal" verstehe 
wie bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit. Er trage, so fuhr er fort, 
,,keine Bedenken", diese Grundsätze „auch für die Werbungskosten bei den Ein
künften aus Kapitalvermögen zu übernehmen". Von den gleichen Erwägungen 
ging der BFHimnichtveröffentlichtenBeschluß vom 14.6.1976 VIIIB 64/75 aus. 
Er führte dort aus, Werbungskosten seien nur solche Aufwendungen, welche 
durch die Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen , , veranlaßt" wer
den. Es ist zu hoffen, daß der BFH an dieser Erkenntnis festhalten, sie rechtssy
stematisch vertiefen und sie dann in zu publizierenden Entscheidungen der Of
fentlichkeit zur Kenntnis bringen wird. 

Legt der BFH, was zu erwarten ist, ein offenes Bekenntnis zum Veranlassungs
prinzip auch bei den Werbungskosten im Rahmen der Einkünfte aus Kapitalver
mögen ab, so wird er schwerlich an seiner bisherigen, noch auf der Entscheidung 
des OFH 1/ 47230 beruhenden Ansicht festhalten können, hier müsse stets ein un
mittelbarer Zusammenhang zwischen Werbungskosten und steuerpflichtigen 
Einkünften bestehen. Es sei verwiesen auf das BFH-Urteil vom 28. 8. 1952 IV 

rung, die Aufwendungen müßten durch die Vermietung oder Verpachtung „verursacht 
oder veranlaßt" sein, in der Entscheidung VIII R 110/74- s. (225) auf den alleinigen 
Ausdruck „veranlaßt" reduziert hat. Zum Unterschied zwischen beiden Begriffen s. die 
Ausführungen vorstehend zu B III 1 Abs. 3. 

228 Vorstehend zu B II 2 a Abs. 3. 
229 Urteile vorstehend zu (225) und (226). 
230 Vorstehend zu (118). 
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448/51 U231 , nach dem Aufwendungen eines Mehrheitsgesellschafters einer 
GmbH zur Beratung und Beaufsichtigung der Gesellschaft keine Werbungskosten 
sind, weil durch das selbständige Auftreten der GmbH der unmittelbare Zusam
menhang zwischen den Aufwendungen und den Einkünften aus Kapitalvermögen 
unterbrochen sei. Wegen eines nur mittelbaren Zusammenhangs mit den Einkünf
ten aus Kapitalvermögen hat der BFH z. B. 232 auch Prozeß- und Anwaltskosten 
wegen Rückerstattung bzw. Freigabe von im Ausland beschlagnahmten Vermö
gen vom Abzug als Werbungskosten ausgeschlossen. 
Diese Rechtsprechung ist in der Literatur zu Recht auf Kritik gestoßen233 : Es wird zutref
fend geltend gemacht, daß der BFH diesen Grundsatz schon mehrfach durchbrochen hat, so 
z. B. bei der Anerkennung von Kosten für die Anmietung eines Banksafes zur Aufbewah
rung von Aktien oder von Gebühren einer Bank wegen Führung eines Wertpapierdepots für 
den Stpfl. als Werbungskosten234 . Der BFH wird sich bei einer erneuten Prüfung dieser 
Frage insb. damit auseinandersetzen müssen, daß die Rechtsprechung, wie dargelegt235 , bei 
den Gewinneinkünften und den Überschußeinkünften nach§ 2 Abs. 1 Nr. 4 und 6 EStG ei
nen mittelbaren Zusammenhang zwischen Aufwendungen und Einkünften für ausreichend 
hält, wenn die innere Verbundenheit noch gewahrt ist. Er wird letztlich auch dem vorer
wähnten236 Beschluß des Großen Senats des BFH 8/77 Rechnung tragen müssen, nach dem 
die Abziehbarkeit von Werbungskosten „grundsätzlich nicht anders als die von Betrieb
sausgaben zu beurteilen" ist. 

d) Bei den sonstigen Einkünften 

Rechtsprechung des BFH zum Veranlassungsprinzip bei den Werbungskosten im 
Rahmen der sonstigen Einkünfte des § 22 EStG liegt - soweit ersichtlich - nicht 
vor. 

Im Hinblick auf den für alle Einkunftsarten einheitlichen Werbungskostenbegriff 
des EStG237 kann es jedoch nicht zweifelhaft sein, daß das Veranlassungsprinzip 
auch hier maßgebend sein muß. Das gilt, wie erwähnt238

, schon kraft ausdrückli
cher gesetzlicher Anordnung für die durch das Mandat eines Abgeordneten veran
laßten Aufwendungen nach§ 22 Nr. 4EStG. Beiden nach§ 22 Nr. 2i. V. mit§ 23 
EStG steuerpflichtigen Einkünften aus Spekulationsgeschäften müssen die An-

231 BFHE 56, 690, BStBI. III 1952, 265. 
232 BFH-Urteile vom 25. 1. 1957 VI 52/55 U (BFHE 64, 195, BStBI. III 1957, 75) und vom 

8. 6. 1966 VI 258/64 U (BFHE 86, 479, BStBI. III 1966, 536). 
233 Vgl. z.B. Rönitz, WM 1965, 686;Herrmann-Heuer (13), § 20 EStG Anm. 46. 
234 Vgl. RFH-Urteil vom 28. 11. 1928 VIA 1476/28 (RStBI. 1929, 65). 
235 Vorstehend zu B III 2 b, zu B III 4 a, zweitletzter Absatz, und zu B II 2 a Abs. 3. 
236 Vorstehend zu B II 4 a Abs. 4. 
237 Vorstehend zu B II 4. 
238 Vorstehend zu B III 3 b Abs. 2. 
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schaffungs- und sonstigen Werbungskosten grundsätzlich239 ebenso beurteilt 
werden wie Ausgaben bei vergleichbaren betrieblichen Vorgängen. W erbungsko
sten bei den Einkünften aus der gelegentlichen Vermietung von beweglichen Ge
genständen i. S. des§ 22 Nr. 3 EStG sind m. E. nach den gleichen Grundsätzen 
absetzbar wie Werbungskosten bei der Vermietung und Verpachtung von Grund
stiicken und ihnen gleichgestellten Vermögenswerten nach§ 21 EStG. Bei Prozeß
und Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit Ansprüchen aus der gesetzli
chen Rentenversicherung i. S. des§ 22 Nr. 1 a EStG geht die Verwaltung im Er
gebnis ebenfalls von einem vom Veranlassungsprinzip bestitpmten Werbungsko
stenbegriff aus240

• 

e) Bei der Abgrenzung von den Lebenshaltungskosten 

Die Rechtsprechung verwirklichte das Veranlassungsprinzip auch bei der Ab
grenzung der Werbungskosten von den nichtabziehbaren Kosten der allgemeinen 
Lebensführung. 
Der BFH sah bereits in der erwähnten Grundsatzentscheidung VI 79/60 S241 das 
Veranlassungsprinzip als das Kriterium an, um Betriebsausgaben und Werbungs
kosten von den Lebenshaltungskosten abzugrenzen. Das war für ihn damals der 
maßgebliche Grund, in Anlehnung an den Betriebsausgabenbegriff alle durch das 
Dienstverhältnis „ veranlaßten" Aufwendungen bei den Einkünften aus nichtselb
ständiger Arbeit zum Abzug zuzulassen. Der BFH hat dann das Veranlassungs
prinzip in ständiger Rechtsprechung der Abgrenzung der Betriebsausgaben und 
Werbungskosten von den nach§ 12 Nr. 1 EStG nicht zu berücksichtigenden Le
benshaltungskosten zugrunde gelegt242

• Dem ist der Große Senat des BFH ge-

239 Vgl. § 23 Abs. 4 Satz 1 EStG; ob hierunter auch die AfA von den Anschaffun_gskosten 
fällt (verneinendH errmann-H euer (13 ), § 23 EStG Anm. 71), kann hier dahmgestellt 
bleiben. 

240 Vgl. Erlaß des FinMin. Nds. vom 28. 6. 1972 S 2255- 20 31 (StLex 3, 22, 108), nach 
dem Rechtsberatungs- und Prozeßkosten, die im Zusammenhang mit Ansprüchen aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung entstehen, als Werbungskosten abgezogen werde? 
können, ohne Rücksicht darauf, ob solche Kosten während des Bezugs von Rentenlei
stungen, im Zusammenhang mit der Beantragung von Rentenleistungen ~der schon vor 
der Beantragung solcher Leistungen aufgewandt werden; vgl. auch Urteil des Nds. FG 
vom 6. 11. 1978 VIII 67/77 (EFG 1979, 278) bezüglich der teilweisen Abziehbarkeit 
von Schuldzinsen für die Aufnahme eines Kredits zur N achentrichtung freiwilliger Bei
träge zur Angestelltenversicherung an die BfA; s. zu Rentenberatungskosten auchSeit
hel, Forkel-Kartei D ESt II B 81 (Einzelfragen ab 1964) S. 75. 

241 Wie (207). 
242 Vgl. z. B. BFH-Urteil vom 21. 7. 1967 VI R 307/66 (BFHE 89, 520, BStBI. III 1967, 

734) u. vom 21. 3. 1975 VI R 131/73 (BFHE 115, 469, BStBI. II 1975, 641). 
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folgt. So beurteilte er insb. im Beschluß vom 28. 11. 1977 GrS 2-3/77243 die Frage 
der Abziehbarkeit von Kosten eines Verkehrsunfalls allein danach, ob sie auf be
triebliche bzw. berufliche oder private Veranlassung-zurückzuführen sind. Ent
sprechend diesen Grundsätzen untersuchte er auch bei Auslandsgruppenreisen im 
Beschluß GrS 8/77244

, welche Gesichtspunkte für einen betrieblichen (berufli
chen) oder privaten Anlaß der Aufwendungen sprechen können245 • 

IV. Definition eines vom Veranlassungsprinzip geprägten Werbungskosten-
begriffs · 

Sucht man de lege ferenda nach einem W erbungskostenbegriff, der in prägnanter 
Form auf das Veranlassungsprinzip abstellt, so kann man nicht ohne weiteres an 
den Betriebsausgabenbegriff des § 4 Abs. 4 EStG anknüpfen. Bei der Definition 
der Betriebsausgaben stellen Rechtsprechung und Verwaltung auf die Einkunfts
quelle „Betrieb" als auslösenden Faktor ab, obwohl es einen Betrieb bei einem der 
drei Gewinneinkünfte, nämlich bei der aus selbständiger Arbeit, an sich begrifflich 
nicht gibt. Bei Werbungskosten ist eine ähnliche Bezugnahme nicht möglich. Die 
Einkunftsarten des§ 2 Abs. 1 Nr. 4-7 EStG sind so unterschiedlich, daß sich eine 
gemeinschaftliche Bezeichnung für die dort in Betracht kommenden Einkunfts
quellen nicht finden läßt. 

Man kann auch nicht entsprechend den Ausführungen von Tipke 246 Betriebsaus
gaben und Werbungskosten einheitlich als„ beruflich" veranlaßte Ausgaben oder, 
verkürzt gesagt, als „Berufsausgaben" bezeichnen. Denn man wird eine „Be
rufs"-Ausübung wohl schwerlich annehmen können, wenn ein Stpfl. wiederkeh
rende Bezüge i. S. des§ 22 Nr. 1 EStG vereinnahmt oder wenn er Spekulations
gewinne nach § 22 Nr. 2 i. V. m. § 23 EStG oder Einkünfte aus gelegentlichen 
Vermittlungen i. S. des § 22 Nr. 3 EStG erzielt. Werden Einkünfte aus Vermie
tung und Verpachtung beweglicher und unbeweglicher Sachen (§ 22 Nr. 3 und 
§ 21 EStG) berufsmäßig bezogen, so können u. U. keine Überschußeinkünfte 
mehr, sondern Gewinne aus Gewerbebetrieb vorliegen247 . 

243 Wie (218). 
244 Wie (92). 

245 Auf weitere Ausführungen zu diesem Thema wird verzichtet, um Überschneidungen zu 
den anderen Referaten zu vermeiden. 

246 Tipke, Stu W 1979, 196; siehe aber auch seine einschränkenden Außerungen in der Dis
kussion, abgedruckt in diesem Buch S. 407. -Allerdings kennt das schwedische Steuer
recht nur den einheitlichen Begriff avdrag (s. H.-H. Vogel in diesem Buch S. 388). Vgl. 
ferner den rechtsvergleichenden Beitrag von A. Mennel in diesem Buch S. 363 ff; sie 
weist darauf hin, daß der Dualismus Betriebsausgaben/Werbungskosten im Ausland 
weithin unbekannt ist. 

247 Gewerbliche Einkünfte sind dann anzunehmen, wenn eine selbständige und nachhaltige 
Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr mit der Absicht der Gewinnerzie-
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Stellt man auf der Suche nach einem zutreffenden W erbungskostenbegriff auf die 
gesetzliche Bezeichnung der einzelnen Einkunftsarten des § 2 Abs. 1 Nr. 4-7 
EStG ab, so kann man den Begriff der Werbungskosten ähnlich wie Herr
mann-H euer248 dahin definieren, daß Werbungskosten durch eine der diesen 
Einkunftsarten zugrunde liegenden Handlungen (Tätigkeiten oder Unterlassun
gen) oder Rechtsverhältnisse veranlaßt sein müssen. Werbungskosten können 
durch die vom Gesetzgeber in§ 2 Abs. 1 EStG genannten „Handlungen" veran
laßt sein, wenn man an das Verrichten nichtselbständiger Arbeit, an das Vermieten 
und Verpachten beweglicher und unbeweglicher Sachen(§ 22 Nr. 3, § 21 EStG), 
an sonstige Leistungen i. S. des§ 22 Nr. 3 EStG, an den Abschluß von Spekula
tionsgeschäften(§ 22 Nr. 2 i. V. m. § 23 EStG) und an die Ausübung eines Abge
ordnetenmandats (§ 22 Nr. 4 EStG) denkt. ,,Rechtsverhältnisse" sind Anlaß für 
das Entstehen von Werb~ngskosten bei den Einkünften aus Kapitalvermögen 
(§ 20 EStG), bei dem als Einkunft anzusehenden Nutzungswert der selbstgenutz
ten Wohnung im eigenen Haus oder einer dem Steuerpflichtigen ganz oder teil
weise unentgeltlich überlassenen Wohnung(§ 21 Abs. 2 und§ 21 a EStG) und bei 
wiederkehrenden Bezügen i. S. des§ 22 Nr. 1 EStG. 

Werbungskosten lassen sich entsprechend den Ausführungen vonKröger249 auch nach dem 
im Einzelfall unmittelbar auslösenden Moment dahin zusammenfassen, daß sie durch „Zu
stände" oder „Vorgänge" innerhalb der Einkunftsarten des§ 2 Abs. 1 Nr. 4-7 EStGveran
laßt sein müssen, wobei unter dem Wort „Zustand" Rechtsverhältnisse250 und tatsächliche 
Umstände251 und unter dem Wort „Vorgang" sowohl Handlungen des Steuerpflichtigen 
und dritter Personen252 wie auch von außen her kommende Ereignisse zu verstehen 
sind253

• 

Diese Definitionen können, so zutreffend sie auch sind, de lege ferenda letztlich 
nicht befriedigen, da sie nicht wie beim Betriebsausgabenbegriff auf einen einzigen 

lung vorliegt, so insbesondere, wenn die Tätigkeit ihrem Gesamtbild nach über die übli
che Vermietertätigkeit hinausgeht und typische Merkmale einer gewerblichen Tätigkeit 
annimmt (vgl. BFH-Urteil vom 18. 3. 1964 IV 141/60 U, BFHE 79, 373, BStBl. III 
1964, 367, und die dort erwähnte Rechtsprechung). 

248 Herrmann-Heuer (13), § 9 EStG Anm. 4 [1), nach denen Aufwendungen, ,,um als 
Werbungskosten abzugsfähig zu sein, durch eine (der Erzielung von steuerpflichtigen 
Einkünften dienende) Tätigkeit oder Leistung veranlaßt sein" müssen, wobei die Auto
ren unter „Leistung" offensichtlich das gesetzlich geforderte „Leistungsverhältnis" = 
Rechtsverhältnis verstehen. 

249 StuW 1978, 291. 
250 So ist.z. B. die Verpflichtung, Grundsteuern zu zahlen, an das Rechtsverhältnis der 

steuerlichen Zurechnung des Grundbesitzes gebunden (vgl. § 9 Abs. 1 Nr. 2 EStG und 
Art. 1 §§ 1, 10 des Gesetzes zur Reform des Grundsteuerrechts vom 7. 8. 1973). 

251 So z.B. das Entstehen von Verpflegungsmehraufwand bei einer beruflich veranlaßten 
doppelten Haushaltsführung (vgl.§ 9 Abs. 1 Nr. 5 EStG und Tipke, StuW 1979, 196). 

252 Z. B. Beschädigung einer Mietsache durch den Mieter oder Besucher. 
253 Z. B. Grundwasserschäden am Miethaus. 
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kurzen Nenner Bezug nehmen. Einheitlich für sämtliche Werbungskosten ist ge
mäß den vorangegangenen Ausführungen letztlich nur das Vorhandensein eines 
objektiven und aus der Sicht des Steuerpflichtigen auch subjektiven Verhältnisses 
dieser Aufwendungen zu den entsprechenden Einkünften. Hiervon ausgehend 
möchte ich einen vom Veranlassungsprinzip geprägten W erbungskostenbegriff de 
lege ferenda in kurzer und doch erschöpfender Form wie folgt vorschlagen: 

Aufwendungen sind alle Werbungskosten, die durch die Erzielung von Einkünften 
veranlaßt sind. 

Die gleiche Formulierung, allerdings bezogen auf „Einnahmen" und nicht auf 
„Einkünfte"254

, enthielt der bereits erwähnte255 § 48 Abs. 1 des Entwurfs des 
Dritten Steuerreformgesetzes. Dieser Begriffsbestimmung ist zu folgen, weil sie 
nicht einseitig, wie§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG, die subjektive Absicht des Steuerpflich
tigen, Einkünfte zu erzielen, in den Vordergrund schiebt und auch nicht einseitig 
den objektiven Zusammenhang der Aufwendungen mit den Einkünften hervor
hebt. Durch die Worte „durch die Erzielung von Einkünften veranlaßt" werden 
vielmehr diese beiden Elemente des Werbungskostenbegriffs so zu einer Einheit 
zusammengefaßt, wie es dem Veranlassungsprinzip entspricht. 

Es wäre zu begrüßen, wenn der Gesetzgeber zur Klarstellung der bestehenden 
Rechtslage diese Definition des Werbungskostenbegriffs bei einer der nächsten 
Anderungen des EStG aufgreifen und im § 9 EStG verankern würde. 

V. Zusammenfassung der Ergebnisse 

1. Zum Begriff der „Aufwendungen" 

Die Begriffe Aufwendungen und Ausgaben sind inhaltsgleich. 

Aufwendungen setzen einen Abfluß von Gütern voraus. 

Aufwendungen werden durch das Bestehen von Erstattungsansprüchen und Er
satzansprüchen grundsätzlich nicht beeinträchtigt. 

2. Zur Abgrenzung „Werbungskosten"/ ,,Betriebsausgaben" 

Werbungskosten unterscheiden sich von Betriebsausgaben bei Gewinnermittlung 
durch Vermögensvergleich durch die steuerliche Nichtberücksichtigung von An
schaffungs-, Herstellungs- und Veräußerungskosten sowie von Wertminderun-

254 Aus den vorstehend zu BI 1 letzter Absatz genannten Gründen ist den Worten „Erzie
lung von Einkünften" der Vorzug zu geben. 

255 Vorstehend zu B III 3 b Abs. 5 und 6 und Anmerkungen (198) und (199). 
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gen bei nichtabnutzbaren Wirtschaftsgütern. Die Berücksichtigung der AfA nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 7 EStG bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern ist eine echte Ausnah
meregelung. 

Der Umfang der Werbungskosten ähnelt dem der Betriebsausgaben, die bei einer 
Gewinnermittlung durch Überschußrechnung anzusetzen sind. 

Die Gestattung der AfA bei den Werbungskosten durchbricht das Prinzip der rei
nen Einnahme-Ausgabe-Überschußrechnung. Konsequenterweise hätte der Ge
setzgeber auch die Veräußerungsgewinne als Werbungskosten erfassen müssen. 

3. Zum finalen Werbungskostenbegriff des§ 9 Abs. 1 S. 1 EStG 

Der Werbungskostenbegriff ist nach der Definition des§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG fi
nal in dem Sinne zu verstehen, daß die Aufwendungen der Einkunftserzielung 
dienen müssen. 

Werbungskosten müssen auch in einem objektiven Zusammenhang mit einer be
stimmten Einkunftsart und mit konkreten steuerpflichtigen Einkünften stehen. 
Der Werbungskostenbegriff des§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG ist insoweit unvollkom
men. 

Werbungskosten können auch Aufwendungen sein, die nicht in der vom Gesetz
geber geforderten Absicht der Einkunftserzielung getätigt werden, wenn sie in ei
nem engen Zusammenhang mit den überschußeinkünften stehen. Es muß daher 
nach einem einheitlichen und umfassenden W erbungskostenbegriff gesucht wer
den. 

4. Übernahme des Veranlassungsprinzips bei Definition der Werbungskosten 

Das bei der Erläuterung der Betriebsausgaben in § 4 Abs. 4 EStG verwendete 
,,Veranlassungsprinzip" ist das geeignete Kriterium für eine umfassende Defini
tion der Werbungskosten, da es die subjektiven und objektiven Elemente des 
Werbungskostenbegriffs in sich vereinigt. 

Die Übernahme des Veranlassungsprinzips widerspricht nicht dem Gesetz. Von 
diesem Prinzip gehen vielmehr§ 9 Abs. 1 Nr. 5 und§ 22 Nr. 4 Satz 2 EStG aus
drücklich aus. Die Definition der Werbungskosten in§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG ist ein 
Bestandteil dieses Prinzips. 

Die Rechtsprechung hat das Veranlassungsprinzip bei den Werbungskosten der 
verschiedenen Einkunftsarten mit Erfolg verwirklicht. 

Werbungskosten sind daher in dem Sinne zu definieren, daß hierzu alle Aufwen
dungen gehören, die durch die Erzielung von Einkünften veranlaßt sind. 
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anlassender Handlung und Wirkung 

1. Die Distanz zwischen Bewirken 
und Wirkung 

2. Die grundsätzliche Zuordnung 
nach der Ausgabehandlung 

3. Abziehbare Privatausgaben 

4. Berufliches Handeln mit privatem 
Erfolg 

5. Rechtsunerhebliche Berufsausga
ben 

III. Prinzipienkonkurrenzen 

1. Konkurrenz einkommensteuer
rechtlicher Prinzipien 

a) Die Spezialität von Berufsaus
gaben- und Lebensführungs
tatbeständen 

b) Steuertechnische Konkurren
zen 

2. Steuerkonkurrenzen 

IV. Gesetzesgeschaffenes Prinzip und 
realitätsbezogene Gleichheit 

V. Rechtssatz und Rechtswirklichkeit 

1. Das materiell begründete Beob
achtungsverbot 

2. Die sogenannte „Mißbrauchsab
wehr" 

3. Die gesetzliche Zuweisung einer 
Darlegungslast 

4. Abzugsverbot bei gleichzeitigem 
Darlegungsverbot 

5. Abzugsbeschränkungen zur Si
cherung einer einfachen und 
gleichmäßigen Besteuerung 

I. Tatbestandliche Regel und rechtfertigende Oberprüfung 

Nicht abziehbare Betriebsausgaben sind sprachlich eine Provokation, systema
tisch ein Widerspruch, scheinen in vielen Rechtswirkungen jedoch offensichtlich 
gerecht. Die nicht abziehbare Betriebsausgabe verneint in der Rechtsfolge, was sie 
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im Tatbestand bejaht. Um von einem solchen „runden Quadrat" zu sprechen, be
darf es besonderer legitimierender Autorität. Unser Thema handelt deshalb von 
der gesetzlich nicht abzieh baren Betriebsausgabe, beruft sich also auf die Autorität 
des Gesetzgebers, der Aufwendungen als Betriebsausgaben qualifiziert, sie dann 
jedoch von der systemtypischen Rechtsfolge trennt. 

Die Anordnung einer nichtabziehbaren Betriebsausgabe erreicht in der Rechts
folge eine Doppelwirkung. Die Qualifikation als Betriebsausgaben/Werbungsko
sten schließt die Abziehbarkeit der Aufwendungen als Sonderausgaben und au
ßergewöhnliche Belastungen aus1 und stellt klar, daß diese Auf~endungen auch 
keine Entnahmen sind2

• Das Problem der nichtabziehbaren Berufsausgaben3 liegt 
deswegen nicht in widersprüchlichen Rechtsfolgeanordnungen, sondern in einem 
W ertungsgegensatz zwischen tatbestandlicher Qualifikation und Rechtsfolge. 

1. Die Kontrollbedürftigkeit des Veranlassungstatbestandes 

Die Nichtabziehbarkeit überrascht allerdings als Ausnahme von der Regelfolge 
eines kausal definierten Aufwendungstatbestandes nicht. Die Kausalität be
schreibt einen realmechanischen Vorgang, der als rechtliches Problem zu analysie
ren und zu bewerten ist. Wenn ein Gesetz eine bestimmte Rechtsfolge - z. B. eine 
Schadensersatzpflicht oder eine Strafbarkeit- von einem kausalen Zusammenhang 
zwischen Handlung und Erfolg abhängig macht, so ist die bloße Kausalität grund
sätzlich nur erste Voraussetzung der Rechtsfolge, die erst noch einer gegenläufig 
wertenden Kontrolle (der Rechtswidrigkeitsprüfung) unterworfen werden muß. 
Die Verursachung einer Schadensfolge bringt den Schädiger tatbestandlich in den 
Kreis der Ausgleichspflichtigen und Strafwürdigen, macht aber die Ersatzpflicht 
und Strafe von einer vorherigen Bestätigung durch die Feststellung einer Rechts
widrigkeit, teilweise auch einer Schuld abhängig. Auch der Tatbestand eines Ver
anlassens ist kaum mehr als eine Sachverhaltsbeschreibung, die nicht abschließend 
über die Abziehbarkeit von Aufwendungen entscheidet, ~ondern auf eine über
prüfende rechtliche Bewertung angelegt ist. Im Steuerrecht geht es dabei zwar 
nicht um die rechtliche Anerkennung oder Mißbilligung des Veranlassungsvor
gangs (§ 40 AO), wohl aber um die Rechtfertigung der bisher nur aus einem Ver
anlassungszusammenhang hergeleiteten Steuerrechtsfolge. § 4 Abs. 5 EStG erwei-

1 Herrmann/ Heuer, Kommentar zur ESt und KSt, 18. Aufl., 1950/77, § 21 Anm. 23 G; 
BFH BStBI. II 1969, S. 294/295. 

2 Herrmann/Heuer, aaO, § 4 Anm. 51 b [7]. 
3 Dieser Oberbegriff für Betriebsausgaben und Werbungskosten wird von Tipke, Zur Ab

grenzung der Betriebs- oder Berufssphäre von der Privatsphäre im Einkommensteuer
recht, StuW 1979, S. 193/196 vorgeschlagen; er ist als pars pro toto (vgl. § 2 Nr. 5, 6, 7) 
einprägsam und geeignet. 
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tert deshalb- insb. in seiner Generalklausel der Nr. 7 - die in§ 4 Abs. 4 EStG auf 
die betriebliche Veranlassung verengte Perspektive rechtlicher Bewertung und 
fragt, ob Aufwendungen die Lebensführung „berühren" und nach allgemeiner 
Verkehrsauffassung als unangemessen anzusehen sind. Das Bild des „Berührens" 
bezeichnet eine inhaltliche, funktionale, räumliche oder zeitliche Nähe zur Le
bensführung, nimmt also ein Zurechnungskriterium wieder auf, das im Veranlas
sungstatbestand der Betriebsausgaben eigentlich bereits verneint worden ist. Im 
zweiten Tatbestandteil des „nach allgemeiner Verkehrsauffassung ... Unange
messenen" verweist § 4 Abs. 5 Nr. 7 statt auf den tatsächlichen Vorgang des Ver
anlassens auf eine Rechtsauffassung unter den Beteiligten und fordert eine Ange
messenheit, die für den Betriebsausgabenbegriff gerade unerheblich ist4

• Im Er
gebnis kehrt § 4 Abs. 5 Nr. 7 die Rechtsfolge der Abziehbarkeit in ihr Gegenteil, 
wenn die rechtliche Bewertung der die Lebensführung berührenden, unangemes
senen Aufwendungen das Veranlassungsprinzip verdrängt. 

Dieses Regel-Ausnahmeverhältnis lenkt die Aufmerksamkeit auf eine steuerrecht
liche Rechtfertigungslehre: der allein von einer Veranlassung handelnde Tatbe
stand ist lediglich der Rohentwurf eines Rechtssatzes, dem eine auf die gesamte 
Rechtsordnung bezogene systematische Bewertung des Verursachungsablaufs 
noch fehlt. 

Dieser Übergang von einer Tatsachenbeobachtung zu einer Tatsachenbewertung 
ist für das vergleichbare Problem der Kausalität bei der verdeckten Gewinnaus
schüttung bereits formuliert worden. Wenn dort geprüft wird, ob eine Zuwen
dung ihre Ursache im Gesellschaftsverhältnis habe, diese Ursächlichkeit dann aber 
typisierend danach beurteilt wird, was bei Anwendung der Sorgfalt eines ordentli
chen und gewissenhaften Geschäftsleiters einem Nichtgesellschafter gewährt 
worden wäre5

, so hebt die Bezugnahme auf den ordentlichen und gewissenhaften 
Geschäftsleiter das Merkmal der , , Ursächlichkeit" des Gesellschaftsverhältnisses 
,,aus dem Bereich der Tatsachen heraus in den Bereich der Normen"6

• 

2. Die Sachverhaltsbeobachtung nach gesetzestatbestandlicher Anweisung 

Allerdings gibt auch der Tatbestand des „Veranlassens" ein Ergebnis rechtlicher 
Wertung wieder. Diese Wertung liegt in der.Anweisung, welcher von verschiede
nen Kausalvorgängen steuerrechtlich beobachtet und welcher außer Acht gelassen 
werden soll. Wenn der Bundesfinanzhof den fragmentarischen Tatbestand derbe-

4 BFH E 72, S. 45/50 = BStBI. II 1961, S. 18/20; BFHE 72, S. 327/330 = BStBI. III 1961, 
S. 123/124;Herrmann!Heuer, EStG § 4, Randnr. 48 b (1). 

5 RFH RStBI. 1932, S. 1145; RStBI. 1938, S. 581; BFH BStBI. II 1971, S. 408. 
6 Döllerer, Verdeckte Gewinnausschüttung und verdeckte Einlagen bei Kapitalgesell

schaften, 1975, S. 56, vgl. auch S. 38. 
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rufsveranlaßten Ausgabe als Rechtsfortbildungsauftrag aufgreift und dem Begriff 
des Veranlassens eine auf die „ wesentliche" Ursache hinweisende W ertungshilfe 
entnimmt7, so wird in dem Kriterium der „ Wesentlichkeit" eine Unterscheidung 
zwischen steuerrecht~erheblichem und steuerrechtlich belanglosem Veranlas
sungsvorgang gefordert, also eine Wertung verschiedener Ursachen verlangt, die 
erst die aus einem Kausalablauf hergeleitete Steuerrechtsfolge rechtfertigt. 

Der Bundesfinanzhof8 knüpft dabei ausdrücklich an die Rechtsprechung des Bun
dessozialgerichts zur Kausalität des Unfallversicherungs- und Entschädigungs
rechts an, die ebenfalls nicht jede, sondern nur diejenige Bedingung als rechtser
hebliche Ursache anerkennt, die „ wegen ihrer besonderen Beziehungen zum Er
folg zu dessen Eintritt wesentlich mitgewirkt hat"9

• Diese Theorie der , , wese11tli
chen Bedingung"10 ist „am Ziel einer Haftungsbegrenzung ausgerichtet" und 
nicht „als exakt logische Argumentation" gemeint11

• Sie führt zu keinem reinem
pirischen Verfahren bloßer Tatsachenfeststellung, sondern fordert eine rechtliche 
Wertung von Ursachen12

• Bundesfinanzhof und Bundessozialgericht13 treffen 
also bei der Prüfung des „ursächlichen Zusammenhangs" eine vor der Kausali
tätsbeobachtung liegende wertende Entscheidung, welches Geschehen als Ursa
che und welches als Wirkung behandelt werden soll14

• 

Der Übergang von der bloßen Beobachtung eines Kausalvorgangs zur rechtlichen 
Bewertung dieses Kausalvorgangs wird vollends deutlich, wenn häufige Lebens
sachverhalte steuerrechtsverbindlich typisiert werden und dabei nicht mehr nach 

7 Vgl. BFH BStBI. II 1970, 662/663 und insb. GrS, BStBI. II 1978, S. 105/108 = BFHE 
124, S. 43; von Bornhaupt, Steuerliche Berücksichtigung von Kfz-Unfallkosten, NWB 
Nr. 13 vom 28. 3. 1978, Fach 3, S. 4405/4407 f sieht in diesen Ausführungen zum Ver
anlassungsprinzip zutreffend den Kernpunkt der Entscheidung. 

8 Gr. Senat, aaO, sowie BStBI. II 1970 S. 662/663. 
9 BSG E 1, S. 150/157; E 8, S. 48/50; ständ. Rspr. vgl. Haueisen, Der Kausalitätsbegriff in 

der Rechtsprechung des BSozG, in: Rechtsschutz im Sozialrecht 1965, S. 127; Walle
rath, Zurechnung und Kausalität im Versorgungsrecht, VSR 1974, S. 233/238; Wanna
gat, Rechtsfortbildung durch die sozialgerichtliche Rechtsprechung, Schriftenreihe des 
Deutschen Sozialgerichtsverbandes, Bd. X, S. 1973, S. 27. 

10 BSG E 1, S. 150/156 f; E 8 S. 48/50 f; E 11, S. 50/52 f; E 13, S. 40 f; E 16, S. 216/217 ff; 
E 17, S. 225/226 f; E 34, S. 261/264; E 35, S. 216/217 f. 

11 BSG E 41, S. 70/74. 
12 BSG E 40, S. 146/147, vgl. dazu kritisch Gitter, Schadensausgleich im Arbeitsunfall

recht, 1969, S. 99 ff/119ff; sowieHaueisen aaO; Wallerath, aaO. 
13 Zum unterschiedlichen Ziel beider Kausalitätslehren vgl. Tiedtke, Unfallkosten als Be

triebsausgaben und Werbungskosten, FR 1978, S. 493/497 ff; vgl. zur Rechtsprechung 
des BSozG im übrigen Kirchhof, Allgemeines Verwaltungsrecht, in: Festschrift zum 
25jährigen Bestehen des Bundessozialgerichts, 1979, S. 537/563 f. 

14 BSG E 17, S. 102; E 41, S. 70/73, 78; vgl. auch E 19, S. 201/202; BFH BStBI. II, 1978, 
s. 108. 
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der tatsächlichen Verwendung eines durch Ausgaben erworbenen Gegenstandes, 
sondern nach seiner Verwendbarkeit15 oder nach seiner erfahrungsgemäßen Ver
wendung16 gefragt wird17

• 

Das EStG scheint somit zunächst im Ausgangstatbestand des „ Veranlassens"18 

die Beobachtungsperspektive bei der Sachverhaltsermittlung vorzuschreiben; im 
Tatbestand der nicht abziehbaren Berufsausgaben dann aber auf einer „Rechtswi
drigkeitsebene" anzuerkennen, daß die allein aus dem Veranlassungstatbestand 
abgeleitete Rechtsfolge nochmals überprüft und entweder gerechtfertigt oder aber 
widerlegt werden muß. 

3. Annäherung von Tatbestandsauslegung und rechtfertigender Gegen-
probe? 

Obwohl die gerichtliche Auslegung den Gesetzestext „veranlaßt" zum Tatbe
stand der Berufsausgabe wertend vervollständigt, beschränkt sie sich grundsätz
lich darauf, die Perspektive für die Sachverhaltsbeobachtung vorzuschreiben, 
ohne gegen das Veranlassungsprinzip gewendete andersartige Wertungen einzu
führen. Die Rechtsprechung zur Unfallfahrt19 ordnet an, ob als maßgebender An
laß die gesamte Unfallfahrt oder nur das konkrete Unfallgeschehen ermittelt wer
den soll. Wird nur die Phase des Unfallgeschehens beobachtet, so wird die kosten
begründende Veranlassung, z. B. die Entstehungsphase eines Unfalls, von der ko
stenzuordnenden Veranlassung, z.B. der Schadensfolge am Betriebs- oder am 
Privatvermögen unterschieden. Innerhalb des Tatbestandes der kostenbegrün
denden Veranlassung ist sodann plausibel zu machen, warum eine von sportlichem 
Ehrgeiz bestimmte Beschleunigung bei der Beurteilung von U nfallkosten20

, nicht 
aber bei einer Beurteilung der störungsfrei zurückgelegten Fahrkilometer zur 
Kenntnis genommen werden soll. 

Die Rechtsprechung zu Kosten der Fahrzeug- oder T elefonnutzung21 fordert eine 
zeitliche Unterscheidung zwischen gleichzeitiger und aufeinander folgender Ver-

15 BFH BStBI. II 1975, S. 407 (Aufwendungen für die Skiausrüstung eines Skilehrers). 
16 BFH BStBI. II 1972, S. 379 (Berufskleidung bei Angehörigen der Bundeswehr). 
17 Vgl. weiter zum Maßstab der „typischen Berufskleidung" BFH BStBI. III 1956, S. 195 

(Staubmantel eines Architekten); BFH BStBI. III 1958, S. 117 (Robe eines Richters); 
BFH BStBI. III 1963, S. 35 (Anschaffung bürgerlicher Kleidung eines Malermeisters); 
BFH BStBI. II, 1970, S. 7 (typischeBerutskleidung eines Kellners); BFH BStBI. II 1971, 
S. 50 (schwarzer Anzug eines Leichenbestatters). 

18 Offerhaus, Zur steuerrechtlichen Abgrenzung zwischen betrieblich (beruflich) veranlaß-
ten und durch die Lebensführung veranlaßten Aufwendungen, BB 1979, S. 617/620. 

19 Vgl. insb. BFH GrS E 124, S. 43. 
20 BFH E 124, S. 43/50 f. 
21 Dazu insb. Offerhaus, BB 1979, S. 667/668 f, kritisch insb. Tipke, StuW 1979, 

s. 193/204 f. 
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anlassung. Bei Aufteilung von Kosten für selbstgenutzte oder vermietete Wohn
räume oder für gewerblich und privat genutzte Teile eines Hauses22 wird der An
laß für Ausgaben räumlich voneinander abgehoben. Auch eine willentlich beding
te, objektivierbare Organisation, z. B. einer Auslandsstudienreise23 oder einer 
W erbungsveranstaltung24 , kann einen Vorgang- wenn auch eher beweistechnisch 
- in einen Veranlassungszusammenhang bringen. 

Der steuerrechtlich beobachtete Sachverhalt ist gelegentlich seinerseits normativ 
geformt, bedarf in diesem Anknüpfungspunkt allerdings besonderer Rechtferti
gung. Die Rechtfertigung steht z.B. noch aus, wenn das Gebührenrecht eine 
Grundtelefongebühr von der Gesprächsgebühr abhebt, also das Einkommensteu
errecht nicht an eine reale Kausalität, sondern an eine abgabenrechtliche Entschei
dung anknüpft25 . Der BFH überprüft andererseits eine steuerrechtsfremde, aber 
steuertatbestandlich aufgegriffene Z urechnungsregel einkommensteuerspezifisch, 
wenn er den für die Fahrt von der Wohnung zur Arbeitsstätte erheblichen Tatbe
stand der „Fahrt mit dem eigenen Kraftfahrzeug" nicht nach zivilrechtlichem Ei
gentum, sondern nach familiärer und vorfamiliärer Nähe definiert26 . 

Die normative Sachverhaltsauswahl wird partiell durch eine Sachverhaltsunter
stellung ersetzt, wenn die Rechtsprechung typisierbare steuererhebliche V orgän
ge, z. B. Aufwendungen für Berufskleidung, nicht mehr nach dem tatsächlichen 
Geschehen, sondern nach dem üblicherweise erwarteten Geschehensablauf beur
teilt27. Daneben richtet der Gleichheitssatz den Blick über die Feststellung des tat

sächlichen Geschehensablaufs auch auf einen nur gedachten ähnlichen Vorgang 
und veranlaßt z.B., daß man den Trunkenheitsunfall mit dem Unfall infolge un
zulänglichen Reifenprofils oder fehlerhafter Bremsen vergleicht, um die norma
tive Dimension des selbstverantworteten Unfalls zur Entscheidungsgrundlage zu 
machen28 ; oder daß man einem von der Privatwohnung räumlich getrennten Ar
beitsbüro einen Steuerpflichtigen gegenüberstellt, der sich wegen schlechterer Fi
nanzlage ein eigenes, außerhalb der Wohnung liegendes Büro nicht leisten kann, 

22 So im Vordruck EStVerm; vgl. auchRudolph, Zum Aufteilungsverbot bei nur teilweise 
beruflich veranlaßten Aufwendungen, BB 1978, S. 1614/1616. 

23 BFH GrS BStBI. II 1979, S. 213. 
24 Vgl. dazu Offerhaus, BB 1979, S. 667/669. 
25 BFH E 124, S. 428 = BStBl. II 1978, S. 289; dazu kritisch Offerhaus, BB 1979, 

S. 667/670; Rudolph, BB 1978, S. 1614/1616. 
26 BFH BStBl. III 1966, S. 571; BStBl. II 1975, S. 354; dazu Lukas, Fahrten zwischen 

Wohnung und Arbeitsstätte als Werbungskosten, DStR 1979, S. 376. 
27 Nachweise bei Stevens, Kleidung als Werbungskosten oder Betriebsausgaben StuW 

1978, s. 57. 
28 Tiedtke, FR 1978, S. 493/499. 
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um so die unterschiedliche Leistungsfähigkeit zur Finanzierung von Berufsausga
ben in die Leistungsfähigkeitssteuer29 einzubeziehen30 . 

Um steuerliche Lastengleichheit trotz unterschiedlicher Fähigkeit zu beruflichem 
Aufwand bemüht sich auch der BFH, wenn er ein Aufteilungs- und Abzugsverbot 
bei berufsfördernden Aufwendungen für die Lebensführung mit der Überlegung 
begründet, Steuerpflichtige dürften nicht durch eine Verbindung von beruflichen 
und privaten Erwägungen Lebensführungsaufwendungen „in einen einkommen
steuerlich relevanten Bereich verlagern können, weil sie einen entsprechenden Be
ruf haben, während andere Steuerpflichtige gleichartige Aufwendungen aus ver
steuerten Einkünften decken müssen"31 . Das Gericht beruft sich in dieser Ent
scheidung32, ebenso in einer späteren Entscheidung zur Einschränkung des Ab
zugsverbots33 unmittelbar auf die „materielle Steuergerechtigkeit"34. 

Das Hauptproblem des§ 12 Nr. 1 Satz 2 EStG in der Auslegung des BFH liegt da
nach weniger in der Beweisfrage der objektiv nachprüfbaren Trennbarkeit35 , son
dern schon in der gleichheitsbezogenen Erweiterung der Beobachtungsperspekti
ve, die nicht mehr nur den Anlaß, sondern auch die Fähigkeit zum Veranlassen für 
rechtserheblich hält. 

4. Der Zuordnungskompromiß 

Während der Tatbestand der beruflich veranlaßten Ausgabe grundsätzlich auf eine 
rechtfertigende Gegenkontrolle angelegt ist, handeln die Tatbestände der be
schränkt abziehbaren Berufsausgaben nicht nur von einer gegen das Veranlas
sungsprinzip gewendeten Gegenprobe, sondern regeln teilweise auch- verdeutli
chend und konturierend - Einzelfälle des Veranlassungsprinzips. Führt die Wahl 

29 K. Vogel, StuW, Die Abschichtung von Rechtsfolgen im Steuerrecht, 1977, S. 97/101. 
30 Rudolph, BB 1978, S. 1614/1615, 1616; Ansätze auch in BFH E 73, S. 548 = BStBl. III 

1961, S. 465. 
31 BFH GrS E 100, S. 303 = BStBl. II 1971, S. 17. 
32 BFH aaO. 
33 BFH BB 1978, S. 1293. 
34 Vgl. im übrigen zur Kritik am Aufteilungs- und Abzugsverbot des § 12 Nr. 1 Satz 2 

EStG; Rudolph, BB 1978, S. 1614; Littmann, Das Einkommensteuerrecht, 12. Aufl. 
1978, § 12 Randnr. 3; Mattem, Zur Abgrenzung der Aufwendungen für die Lebensfüh
rung von den Betriebsausgaben oder Werbungskosten, BB 1971, S. 715/718; Off erhaus, 
BB 1979, S. 667/668; Tipke, StuW 1979, S. 193/293 ff. 

35 BFH GrS E 100, S. 309 = BStBl. II 1971, S. 17, vgl. auch zusammenfassend Herr
mann/ Heuer, aaO, § 9EStGAnm. 3 a(7); auchBFHE 123, S. 158 = BStBl. II, 1978, 
S. 93 (Aufteilung der Kosten eines beruflich und privat genutzten Flugzeugs). 
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des Wohnungsortes36 und die Wahl des Arbeitsortes37 in zusammenwirkender 
Veranlassung zu Kosten für die Fahrt von der Wohnung zur Arbeitsstätte, so ord
net der Gesetzestatbestand an, welche Ursache beachtlich, welche unbeachtlich 
ist; er entscheidet, ob die berufliche Sphäre erst an der Arbeitsstätte oder schon auf 
dem Weg zur Arbeitsstätte beginnt. Bei einem Dauerzustand wie dem der doppel
ten Haushaltsführung richtet der Gesetzestatbestand den Blick des Rechtsanwen
ders auf den Gesamtvorgang oder auf den Anfangsakt und entscheidet damit, ob 
die Gründe für die Einrichtung38 oder für die Beibehaltung39 der doppelten Haus
haltsführung Gegenstand einkommensteuerlicher Feststellung sein sollen. Auch 
die Absetzbarkeit der wöchentlichen Familienheimfahrt(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 EStG) 
ist als Kompromiß für eine ungelöste Zuordnungsfrage gedacht40

• 

Ebenso hat§ 22 KStG, der Rückvergütungen von Überschüssen aus dem Mitglie
dergeschäft an Mitglieder-Kunden als Betriebsausgaben behandelt, nicht ab
schließend klären können, ob diese Betriebsausgabe eine Fiktion41 oder eine sy
stemgerechte Realitätsanalyse42 ist. Wenn schließlich § 22 Abs. 3 KStG bei Kre
ditgenossenschaften Rückvergütungen nicht anerkennt, weil den Kreditgenossen
schaften bereits ein ermäßigter Steuersatz zustehe43

, so wird eine systematisch 
gemeinte Qualifikation wegen einer Tarifvorschrift zurückgenommen, insoweit 
die systematische Folgerichtigkeit vom Gesetz selbst wieder in Frage gestellt. 

Grundsätzlich aber belegen die vom Veranlassungsprinzip handelnden Abzugs
verbote, daß der Gegensatz von Regel und abschichtbarer Ausnahme44

, von steu
erartbegründendem Prinzip und Abweichung45

, von ursprünglicher Belastungs
entscheidung und (echter) Ausnahmebestimmung46 durch gesetzgeberische Wer
tungen bestimmt wird, die ihrerseits im Detail tatbestandlich verdeutlicht werden 

36 Diese Ursache ist für das Steuerrecht der Vereinigten Staaten maßgebend, vgl. K. Vogel, 
StuW 1977, S. 97/101 f. 

37 Diese Ursache ist für § 9 Abs. 1 Nr. 4 EStG maßgebend. 
38 Sojetzt§ 9Abs. 1Nr. 5Satz 1EStGi. d. F.vom21. 5.1979,BGB!.I,S. 588;vgl.dazu 

noch unten zu II 4. 
39 So bisher der BFH, BStBl. 1976 II, S. 150; BStBl. 1978, II, S. 26; vgl. dazuKrüger, Ab

grenzung beruflicher von privater Veranlassung DStR 1979, S. 401. 
40 Vgl. BT-Drucks V/1068, S. 24. 
41 Vgl. BFH BStBl. III 1966, S. 321;Mahlmann, Genossenschaftsrecht und Wettbewerbs

ordnung, Diss. Münster 1971, S. 115. 
42 So insbesondereZülow / H enze /Schubert/ Rosiny, Die Besteuerung der Genossenschaf

ten, 6. Aufl., 1978, S. 150 f; vgl. auch BFH, BStBl. II 1976, S. 351. 
43 Kolbe, Die Körperschaftsteuer der Genossenschaften, 1949, S. 17; BFH, BStBI. III 1952 

S. 155/157. 
44 Vgl. K. Vogel, StuW 1977, S. 97/102 ff. 
45 Vgl. Lang, Systematisierung der Steuervergünstigungen, 1974, S. 73 ff. 
46 Vgl. Ruppe, Die Ausnahmebestimmungen des Einkommensteuergesetzes, 1971, S. 7 f. 
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müssen. Textsystematisch kommt das Nettoprinzip nicht nur im Ausgangstatbe
stand der Berufsausgabe, sondern auch in Abzugsverboten (verdeutlichend und 
streitschlichtend) zum Ausdruck. 

II. Unterschiedliche Bewertung von veranlassender Handlung und Wirkung 

1. Die Distanz zwischen Bewirken und Wirkung 

Die rechtliche Bewertung einer Ausgabe findet im Vorgang des Verausgabens 
kaum Anhaltspunkte für eine Zurechnung zum beruflichen oder privaten Bereich, 
weil die Ausgabe sich in der Regel auf dem für berufliche und private Nachfrager 
gleichermaßen zugänglichen Markt ereignet. Die Ausgabe ist das Verbindungs
stück zwischen einem Bewirken - z. B. der betrieblichen Investition - und einer 
Wirkung- z.B. der Mehrung des Betriebsvermögens. Die Zuordnungsregel der 
§ 4 Abs. 4 und§ 12 EStG setzt an diesen Nachbarsachverhalten der Ausgabe an 
und beachtet entweder- kausal - eher die Phase des Bewirkens47 oder handlungs
bezogen - final- eher die nachfolgende Wirkung48 oder- funktional-final - 49 ge
rade den Zusammenhang zwischen Bewirken und Wirkung50

• Grundsätzlich wird 
das Veranlassen und die Wirkung derselben Ausgabe einheitlich entweder der Pri
vat- oder der Berufsphäre zugeordnet. Bewirken und Wirkung hängen derart eng 
zusammen, daß sie nur als Sachverhaltseinheit erfaßt werden können. Bei einigen 
Ausgabehandlungen, insbesondere den Ausgaben ohne konkrete Gegenleistung, 
ist dieses Junktim zwischen Handlung und Erfolg jedoch gelockert, teilweise sogar 
aufgehoben. Deshalb kann es Sachverhalte geben, bei denen die Ausgabe privat 
bewirkt wird, aber eine berufliche Wirkung zur Folge hat; ebenso kann ein beruf
liches Bewirken private Folgen haben. Wenn der Fahrlehrer seine im Gebirge 
wohnenden Eltern besucht und dabei zugleich seine beruflich benötigte Fahrfer
tigkeit verbessert, der Steuerjurist die Tageszeitung liest und dabei Kenntnis von 
den Nachweispflichten für Kinderbetreuungskosten erhält, der Kultusbeamte am 
„Tag des Kindes" mit seinem Sohn spazieren geht und dabei Einsichten für die 
zukünftige Schulpolitik gewinnt, so ist der Vorgang des Bewirkens stets privat, die 
Wirkung stets beruflich. § 12 Ziff. 1 ordnet diese Sachverhalte mit Blick auf die 
Phase des Bewirkens der Privatsphäre zu. Wer sich ankleidet, um seine Kunden zu 

47 So insb. Söhn, in diesem Bande S. 25 ff, 39. 
48 So insb. Tipke, StuW 1979, S. 193. 
49 So die Charakterisierung der BFH-Rspr. bei Wörner, Lothar, Das gewerbliche Betriebs

vermögen, insb. bei Personengesellschaften und ihren Gesellschaftern, BB 1976, 
s. 220 ff. 

50 So der BFH, GrS E 124, S. 43 = 11StBI. II 1978, S. 105. 
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empfangen; eine „Brotzeit" zu sich nimmt, um gestärkt weiterarbeiten zu kön
nen; wer Gäste in sein Haus einlädt und bewirtet, mit auf die Jagd oder zum Segeln 
nimmt, um geschäftliche Kontakte zu knüpfen; wer ein Geschenk macht und da
mit ausdrücklich auf die Gegenleistung verzichtet, dennoch aber auf eine Werbe
wirkung rechnet, handelt in der Phase des Bewirkens privat, erreicht aber berufli
che Wirkungen. § 4 Abs. 5 EStG ordnet mit Blick auf die Wirkung einen Teil die
ser Sachverhalte und auch diese mit Einschränkungen der Berufsphäre zu. Die 
Qualifikation als Berufsausgabe bei gleichzeitiger partieller Nichtabziehbarkeit ist 
der Versuch, den Wertungsgegensatz bei Bewirken und Wirkung·zu einem scho
nenden Ausgleich zu bringen51

• Umgekehrt erzielt ein berufliches Handeln pri
vate Wirkung, wenn der Handwerker sein betriebliches Material verarbeitet und 
sich dadurch ein Eigenheim errichtet oder der Apotheker für seine Ehefrau Medi
kamente herstellt. Diese Umkehrung zeigt strukturelle Ähnlichkeiten zwischen. 
nichtabziehbaren Betriebsausgaben und Entnahmen. 

2. Die grundsätzliche Zuordnung nach der Ausgabehandlung 

Die tatsächliche Verschiedenartigkeit von Ausgabewirkung und veranlassender 
Handlung fordert vom Gesetz die Entscheidung, ob eine Ausgabe nach der bewir
kenden Handlung oder nach der erzielten Wirkung zugerechnet werden soll. 

Läßt man Wertabgaben aus beruflichem Anlaß zum Abzug zu, weil sie „Ausga
ben zur Schaffung von Einkommen"52

, ,,zur Erzielung des steuerbaren Einkom
mens erforderliche Gewinnungskosten"53 sind, so ist die Berufsausgabe ein Ga
rant der steuerlich genützten Einkunftsquelle54

• Qualifikationsmerkmal wäre die 
Ausgabenwirkung. In der traditionellen Unterscheidung des deutschen Steuer
rechts zwischen Aufwendungen und Verwendungen bestimmen die abzugsfähi
gen Aufwendungen jedoch den Ertrag aus vorhandenen Quellen und unterschei
den sich insoweit gerade von nichtabziehbaren Verwendungen zur Erwerbung 

51 Die rechtserhebliche Distanz zwischen Bewirken und Wirkung wird auch durch das Mo
tiv für ein Handeln nicht überbrückt, z. B. wenn der Berufsmaler seine Lebensgefährtin 
portraitiert und sich erst später zur Veräußerung dieses Bildes entschließt oder der Autor 
ein Buch schreibt, das er seiner Ehefrau widmen will. Macht es einen Unterschied, ob der 
Physiker seiner Familie ein soeben abgeschlossenes Experiment vorführt und dabei eine 
Fehlerquelle entdeckt oder ob der Physiker nach einer Fehlerquelle sucht und dabei von 
seiner auf private Zuwendung wartenden Familie beobachtet wird? 

52 Vgl. Section 212 Interna! Revenue Code. 
53 Vgl. Art. 22 Abs. 1 lit. a WStB (Eidgenössische Wehrsteuer). 
54 Vgl.§ 8 Abs. 3 Nr. 1 Pr. EStGvon 1891/109, PrGs 1891, S. 175 ff; PrGS 1906, S. 259 ff 

und dazu G. Strutz, Handausg. des Einkommensteuergesetzes v. 29. 3. 1920, 3. Aufl. 
1927, § 13 Anm. 30 f; § 18 EStG 1925, RStBl. 1925, S. 359 und dazu Enno Becker, 
Grundfragen aus den neuen Steuergesetzen, StuW, 1926, Sp. 667/671. 
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und Erweiterung von Einkommensquellen55
• Die Berufsausgaben bestimmen im 

Rahmen einer Besteuerung nach persönlicher Leistungsfähigkeit, welcher V ermö
genszuwachs Freiheit zur Befriedigung privater Lebensbedürfnisse vermittelt. Sie 
nehmen die beruflich verwendeten Aufwendungen von der Besteuerung aus, weil 
der Steuerpflichtige sich für eine berufliche und gegen eine private Ausgabe ent
schieden hat. Die Leistungsfähigkeitsteuer setzt also bei den nach den beruflichen 
Dispositionen verbliebenen Einkünften an und beobachtet die Aufwendungs
handlung, deutlicher: die den Aufwand wirtschaftlich verzehrende Handlung56

• 

Beruflich aufgewendete Ausgaben mit privater Wirkung sind grundsätzlich Be
rufsausgaben, privat aufgewendete Ausgaben mit beruflicher Wirkung Privataus
gaben. Regeln über berufliche Aufwendungen mit privater Wirkung gehören so
mit gesetzessystematisch in die§ 4 und § 9 EStG; Regeln über private Aufwen
dungen mit beruflicher Wirkung in den § 12 EStG. Allerdings erscheint das EStG 
in seiner derzeitigen Fassung insoweit nicht immer folgerichtig. 

3. Abziehbare Privatausgaben 

Privatausgaben mit beruflicher Wirkung sind insbesondere Aufwendungen für 
Geschenke(§ 4 Abs. 5 Nr. 1 EStG). Durch die Aufwendungshandlung wird kein 
konkreter, betrieblich faßbarer Erfolg erworben. Die Schenkungshandlung 
schlägt keine Brücke zur Aufwendungsfolge57

• Insoweit grenzt der Schenkungs
tatbestand an den Tatbestand der „freiwilligen Zuwendung"58 (§ 12 Nr. 2 
EStG)59

• 

Auch Aufwendungen für die Bewirtung(§ 4 Abs. 5 Nr. 2 EStG), für Gästehäuser 
(§ 4 Abs. 5 Nr. 3 EStG), für Jagd, Fischerei, Jachten(§ 4 Abs. 5 Nr. 4 EStG) und 
Repräsentationsaufwendungen (§ 4 Abs. 5 Nr. 7 EStG) sind Privathandlungen 
mit teilweise beruflicher Wirkung. § 4 Abs. 5 EStG bewertet die berufliche Wir-

55 Vgl. insb. PrOVG vom 22. 12. 1898, bei Strutz aaO, § 8 Anm. 8, allerdings auf der 
Grundlage eines Prinzipienstreits, der heute noch im dualen Einkünftebegriff sichtbar 
wird. 

56 Deshalb bleiben Aufwendungen auch beruflich, wenn sie nicht zu Einnahmen geführt 
haben, vgl. Tipke, StuW 1979, S. 193/200, 207. 

57 Das bringt auch die Amtl. Begründung zu§ 17RegE, BT/Drucks 7/1470, S. 221;Herr
mann/ Heuer, aaO, Erläuterung zu§ 4 EStG 1977, S. 6 f ermittlungstechnisch (Nach
prüfungsschwierigkeiten) zum Ausdruck. 

58 Vgl. Littmann, aaO, § 4, 5 Randnr. 755; Thiel, Das Geschenk als nichtabzugsfähige Be
triebsausgabe, DB 1960, S. 1372; Blümich / Falk, Einkommensteuergesetz, 11. Aufl. 
1979, § 4 Anm. VII 3 a (aa). 

59 Ausnahmen mögen bei der unentgeltlichen Zuwendung notwendigen Betriebsvermö
gens gelten, Bordewin, Die Neuregelung des Abzugs von Aufwendungen für Geschenke 
als Betriebsausgaben, BB 1975, S. 127; Littmann aaO, §§ 4, 5 Randnr. 762 a und so
gleich zu § 7 Abs. 5 Satz 2 EStG. 
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kung als dominierenden Bestandteil des Sachverhalts, der den Gesamtvorgang der 
Aufwendung charakterisiert und deshalb eine Teilabziehbarkeit rechtfertigt. 
Wenn diese Abzugsmöglichkeit dann in Einzelfällen(§ 4 Abs. 5 Nr. 2, 7 EStG) 
durch einen Angemessenheitsvorbehalt eingeschränkt wird, so handelt diese An
gemessenheit nicht vom Verhältnis zwischen Mittel und Zweck, sondern wendet 
den Blick wiederum von der Ausgabenwirkung zurück zur veranlassenden Hand
hing und prüft nochmals im Einzelfall, ob die berufliche Wirkung der Ausgabe 
eine Zuordnung der Bewirkenshandlung zur Berufsphäre - verhältnismäßig -
rechtfertigt. Dieser Maßstab sollte 195360 zwar generell für den Betriebsausgaben
begriff eingeführt werden. Eine Besteuerung der privat verfügbaren Einkünfte in 
der heute üblichen Intensität wahrt jedoch nur die berufliche Dispositionsfreiheit, 
wenn sie die individuelle Entscheidung über berufliche Aufwendungen als Vor
gabe anerkennt61 . Der Angemessenheitsmaßstab erlaubt keine generelle Korrek
tur bei grobem Mißverhältnis zwischen Aufwand und Ertrag62 , sondern steht nur 
zur Verfügung, wenn der Steuerpflichtige einen Abzug trotz privater Veranlas
sungshandlung begehrt. 

Wenn auch nach dieser Einschränkung gegen die Angemessenheitskontrolle ein
gewandt wird, sie räume der Finanzverwaltung ein betriebswirtschaftliches Mit
bestimmungsrecht ein63 und reglementiere die Dispositionsfreiheit der Unter
nehmer, ohne eine Mithaftung für die Folgen betrieblicher Ermessensentschei
dung zu begründen64 , so wird dieser Einwand wesentlich abgeschwächt, wenn die 
Unangemessenheit nicht nach Einschätzung von Finanzverwaltung oder Finanz
gericht, sondern „nach allgemeiner65 Verkehrsauffassung" bestimmt wird. Ver
kehrsauffassung ist der Standpunkt der beteiligten Wirtschaft, aus der heraus sich 
die Auffassung des Verkehrs bildet66 . Der Tatbestand des , ,nach allgemeiner Ver
kehrsauffassung Angemessenen" verweist auf einen Erkenntnisgrund für Recht 
außerhalb des Tatbestandstextes und bedient sich damit eines Rechtserkenntnis-

60 Entwurf der BReg. eines Gesetzes zur Änderung steuerlicher Vorschriften und zur Si
cherung der Haushaltsführung, BT-Drucks II/4092, insbes. zu II, Art. 1 Ziff. 1. 

61 Das BVerfG E 34, S. 103/113 (Aufsichtsratsvergütung) läßt es im Anschluß an Blü
mich / Klein!Steinbring !Stutz, Körperschaftsteuergesetz, 4. Aufl., 1975, Anm. zu§ 6, 
S. 366 ausdrücklich offen, ob der Gesetzgeber den Begriff der Betriebsausgabengrund
sätzlich derart einschränken könne, daß er „nur angemessene oder zweckmäßige Auf
wendungen anerkennt". 

62 Vgl.aberBFHBStBI.II1968,S. 676;E71,S. 699/701 f=BStBI.III1960,S. 511;E72, 
S. 327/330 = BStBI. III 1961, S. 123/124. 

63 Herrmann/Heuer, aaO, § 4 Anm. 51 a E 214. 
64 Vgl. Schmölders, Organische Steuerreform, 1953, S. 22. 
65 Die Verdeutlichung des Tatbestandes durch das Wort „allgemein" in§ 4 Abs. 5 Nr. 7 

EStG 1975, bedeutet keine inhaltliche Änderung, Littmann, aaO, §§ 4, 5 Randnr. 788. 
66 BFH BStBI. III 1953, S. 254; BStBI. III 1954, S. 267. 
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verfahrens, das bewußt für Entwicklungen und Eigenheiten in bestimmten Bran
chen, Regionen und Organisationsformen offen bleibt. Ein in dieser Offenheit für 
Unternehmensentwicklungen strikt gehandhabter Tatbestand begründet keinen 
Konflikt zwischen dem Selbstbestimmungsrecht des selbsthaftenden U nterneh
mers67 und einem Bevormundungsanspruch der Finanzverwaltung, sondern mißt 
die individuell bewirkte Unternehmerentscheidung an Ergebnissen der durch
schnittlichen (überindividuellen) Unternehmerentscheidung. Diese Tatbestands
ausrichtung nach dem Branchenüblichen, Herkömmlichen, Gewohnten und wirt
schaftlich Vernünftigen68 ist vertretbar, soweit sie die größtmögliche Annäherung 
an den eigentlich gemeinten Maßstab individuellen Bewirkens erreicht. Die the
matische Beschränkung des § 4 Abs. 5 EStG auf die privaten Aufwendungen mit 
beruflicher Wirkung bestätigt im übrigen§ 4 Abs. 5 Nr. 1 für Geschenke an Ar
beitnehmer und § 4 Abs. 5 Satz 2 für die gewerbliche Bewirtung und Gästebe
treuung, die als berufliche Handlungen und deshalb als abzieh bar anerkannt wer
den. 

4. Berufliches Handeln mit privatem Erfolg 

Der umgekehrte Fall einer beruflichen Ausgabenhandlung mit privater Wirkung 
ist grundsätzlich Berufsausgabe. Eine private Wirkung kann eine beruflich veran
laßte Ausgabe nur als private qualifizieren, wenn die bewirkende Handlung die 
Aufwendungsentscheidung nicht zum Ausdruck bringt und deshalb nur als for
meller, rechtstechnischer, nicht eigenständiger Akt erscheint. 

Die Abzugsverbote der§§ 4 c Abs. 2 und 4 d Abs. 3 EStG lassen bei Zuwendun
gen an Pensions- und Unterstützungskassen die Zuwendungshandlung außer Be
tracht und beobachten nur die spätere Wirkung der Kassenleistung. Das Gesetz 
nimmt auch die rechtliche Eigenständigkeit des Trägerunternehmens nicht zur 
Kenntnis, weil es mit Blick auf den bewirkten Versorgungseffekt den Gesamtvor
gang als Altersvorsorgeaufwendung bewertet. 

Zuwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen, die den notwendigen Fi
nanzierungsbedarf der Kasse übersteigen, sind gern. § 4 c Abs. 1, § 4 d Abs. 1 
EStG nicht abzugsfähig69 , weil das durch Überdotierungen angesammelte Ver
mögen wirtschaftlich im Betrieb verbleibt und vom Betrieb weiter genutzt werden 

67 Zum Zusammenhang von Selbstbestimmung und Selbsthaftung vgl. Bullinger, Verfas
sungsrechtliche Aspekte der Haftung, in Festschrift für Ernst v. Caemmerer, 1978, 
S. 297. 

68 Zum letzten Merkmal vgl. BFH E 123, S. 158. 
69 Zum gesetzgeberischen Motiv, sog. Überdotierungen zu vermeiden, vgl. zu§ 4 c EStG 

1977: Begründung zu§ 10 Regierungsentwurf BT-Drucks 7 /1281, S. 44; zu§ 4 d EStG 
1975: Bericht des Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung, BT-Drucks 7 /2843, S. 6. 
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kann. Der Vorgang des Geldabflusses wird nur als Formalakt, nicht als Tatbestand 
der „Ausgabe" bewertet7°. 

Auch die Absetzbarkeit von Aufwendungen für eine doppelte Haushaltsführung 
und für eine wöchentliche Familienheimfahrt{§ 9 Abs. 1 Nr. 5 EStG) handelt von 
einer privaten Folge, die sich in ihrer berufsvorbereitenden Wirkung kaum vom 
Essen, Entspannen, Körpertraining unterscheidet. Wenn für diese nicht eindeutig 
qualifizierten Handlungen mit privater Folge eine Teilabsetzbarkeit vorgesehen 
ist, setzt das einen Zuordnungskompromiß voraus, der den Zweithaushalt als Be
rufsunterkunft und die Heimfahrt in umgekehrter Ausgangsperspektive als Be
rufsfahrt sieht. Die sachliche Nähe zur Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitstätte 
ist unverkennbar. Auch die Abzugsbeschränkung für Verpflegungsmehraufwen
dungen anläßlich einer Geschäftsreise (§ 4 Abs. 5 Nr. 5, § 9 Abs. 4 EStG) ,,in An
lehnung an die beamtenrechtlichen Reisekostenvergütungen"71 mag eine nicht 
eindeutig zuzuordnende Handlung ausgleichend qualifizieren, darf jedoch nicht 
gegenüber beruflichen Handlungen eine Angemessenheitsprüfung einführen. 

5. Rechtsunerhebliche Berufsausgaben 

Während die Abzugsverbote in den bisherigen Beispielen vom Nettoprinzip han
deln, sehen andere Abzugsverbote die Berufsausgabe als Aufwendungen zur 
Schaffung und Stärkung einer Steuerquelle. Wenn Betriebsausgaben grundsätz
lich die steuerbaren Einkünfte mindern, sollen umgekehrt Ausgaben nicht abge
zogen werden, soweit sie mit nicht steuerpflichtigen Vermögensmehrungen in Zu
sammenhang stehen. § 3 c EStG formuliert einen schon früher von der Rechtspre
chung entwickelten 72 allgemeinen einkommensteuerlichen Rechtsgrundsatz73 , 
der auch Ausgaben betreffen soll, die mit Einnahmen im Zusammenhang stehen, 
welche unter keine Einkunftsart fallen74 . Der in§ 3 c EStG formulierte Grundsatz 
wird in§ 9 Abs. 1 Nr. 1 EStG für Schuldzinsen, in§ 50 Abs. 1 EStG für die nicht 

70 Zu Möglichkeiten vorheriger aktiver Rechnungsabgrenzung vgl. § 4 d Abs. 2 Satz 3 
EStG und Blümich / Falk, aaO, § 4 d Anm. III, 8; Littmann, aaO, § 4 d Anm. 7. 

71 Begründung zum Regierungsentwurf eines dritten Steuerreformgesetzes, BT-Drucks 
7 / 1470, S. 250 (§ 17 Ziff. 5 Regierungsentwurf); vgl. auch Begründung der Bundesregie
rung zu §§ 5 und 6 LStDV, BundesratsDrucksache 672/74, S. 2. 

72 RFH RStBI. 1942, S. 1138, BFH BStBI. III 1967, S. 92 (zu§ 13 KStG a. F.); BFH 
BStBI. III 1964, S. 277. 

73 Littmann, aaO, § 3 cTextziffer 1,6;Blümich / Falk, aaO, Anm. zu 3 c;Bühler/ Paulick, 
Einkommensteuer-Körperschaftsteuer, Handkommentar, München/Berlin 1962, (Lo
sebl.) Anm. zu§ 3 c Anm. 6. 

74 BFH BStBI. III 1964, S. 277/279; Würdinger, Zur Terminologie im Steuerrecht: Ein
künfte - Einnahmen - Gewinn im EStG, StuW 1966, Spalte 673 ff;Herrmann/ Heuer, 
aaO § 3 c Randnr. 15. 
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mit inländischen Einkünften in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Be
triebsausgaben 75 bestätigt. Ein ähnlicher, allerdings vom dualen Einkünftebegriff 
geprägter Gedanke klingt an, wenn Aufwendungen, mit denen ertragbringendes 
Kapitalvermögen76 angeschafft wird, nicht zum Abzug zugelassen werden. 

Wird allerdings die Abziehbarkeit von Aufwendungen im Binnenbereich einer 
Einkunftsart von der Höhe der Einnahmen bzw. Gewinne abhängig gemacht, 
z.B. bei den Verlusten aus Spekulationsgeschäften(§ 23 Abs. 4 Satz 3 EStG) oder 
bei den Werbungskosten für Einkünfte aus Leistungen(§ 22 Nr. 3 Satz 3 EStG), 
so rechtfertigt selbst der Gedanke einer Entstehenssicherung und Erhaltungsfunk
tion für die Steuerquelle diese Konnexität zwischen Ausgaben und Aufwendungen 
im Binnenbereich einer einzelnen Einkunftsart nicht 77

• 

Das Abzugsverbot für die durch ein Abgeordnetenmandat veranlaßten Aufwen
dungen(§ 22 Nr. 4Satz 2 EStG) geht über diesen Grundsatz hinaus, wenn es auch 
die nicht pauschal entschädigten Aufwendungen vom Abzug ausnimmt78 . Nach
dem der demokratietheoretisch sympathische Gedanke, Aufwendungen im Zu
sammenhang mit allgemeinen demokratischen Wahlen dienten nicht der Erwer
bung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen, sondern seien Kosten der Le
bensführung79, durch die Realitätsanalyse des BVerfG im Diätenurteil8° widerlegt 
worden ist, sind die Mandatsaufwendungen grundsätzlich Berufsausgaben. Das 
über den § 3 c hinausgehende Abzugsverbot kann deshalb allenfalls mit der Erwä
gung begründet werden, die im Abgeordnetengesetz vom 18. 2. 197781 festgelegte 
monatliche Kostenpauschale wolle alle Mitglieder des Parlaments finanziell formal 
gleichstellen; insoweit setzt das Abgeordnetenrecht - nicht das Einkommensteu
errecht - dem Aufwand eine nach parlamentsrechtlicher Angemessenheit defi
nierte Obergrenze. Ob damit aber auch Partei- und Fraktionsbeiträge, die nach 
der Tatsachenanalyse des BVerfG heute jedenfalls als Werbungskosten qualifiziert 
werden müssen82

, vom Abzug ausgenommen sind83 , erscheint fraglich, nachdem 
diese Beiträge parlamentsrechtlich nicht pauschaliert werden. 

75 Vgl. im übrigen auch§ 10 Abs. 1 Nr. 1 a. 
76 Vgl. aber§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 EStG a. E. 
77 Deshalb werden auch stets andere Gründe genannt, vgl. kritisch Hecht, Zur Abzugsfä

higkeit von Schuldzinsen bei privatem Aktienerwerb im Einkommensteuerrecht, Die 
Aktiengesellschaft 1975, S. 71/75; BVerfG BStBI. 1970 III, S. 156/160 = BVerfGE;Er
ler/ Hoppe, Das Reichseinkommensteuergesetz 1920, 4. Aufl., 1921, S. 179. 

78 Herrmann/Heuer, aaO, § 22 EStG 1977, Anm. 3. 
79 So noch BFH BStBI. II 1970, S. 379. 
80 E 40 S. 296 ff = StRK GG Art. 48 R 3. 
81 BGB!. I, S. 397. 
82 So auchHerrmann/Heuer, aaO, § 22 EStG 1977 Anm. 3; Littmann, aaO, §§ 22, 23 

Randnr. · 136. 
83 Die Nichtabziehbarkeit durch § 22 Nr. 4 Satz 2 betonen ausdrücklich die Materialien 
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Auch das Abzugsverbot für nicht erstattungsfähige84 Kosten eines (erfolglosen) 
Wahlkampfes gern. § 22 Nr. 4 Satz 3 EStG dürfte sich mit dem parlamentsrechtli
chen Gedanken rechtfertigen lassen, die Wahlkampfkosten seien aus der Staats
kasse angemessen erstattet worden; insoweit dürfe ein Wettbewerbsvorsprung un
ter Kandidaten auch nicht mittelbar über das Steuerrecht staatlich bewirkt wer
den85. 

Allein aufgrund außersteuerrechtlicher Wertungen sondert auch der BFH eine 
Wirkung von der veranlassenden Handlung ab, wenn er die Absetzbarkeit von 
Strafverteidigungskosten vom Freispruch des Angeklagten abhängig macht86 . Bei 
bloßer Realitätsbeobachtung läge die ausgabenveranlaßte Wirkung in der Verfah
rensgestaltung, nicht im Urteil. Das verfassungsrechtliche J edermannsrecht auf 
rechtliches Gehör und angemessene Verteidigung verweist ebenfalls allein auf 
diese kostenveranlassenden Verfahrenshandlungen87 . Eine Absetzbarkeit der 
Verteidigerkosten würde auch berücksichtigen, daß die Beiträge zu einer Rechts
schutzversicherung als Betriebsausgaben geltend gemacht werden können, auch 
soweit sie von Strafprozeßkosten entlasten88 . 

Im übrigen rechtfertigt eine selbständige Bewertung der Ausgabenwirkung ein 
Abzugsverbot im Rahmen von Berufsausgabetatbeständen nur, wenn sie rechtli
che Kriterien für eine Zuordnung zum Berufs- und Privatbereich ergänzt. Wird 
hingegen die frühere Nichtabziehbarkeit und heute nur hälftige Abziehbarkeit der 
Aufsichtsratsvergütung u. a. damit gerechtfertigt, sie solle die Höhe der Vergü
tungen in angemessener Weise begrenzen89 , so geht es nicht mehr um einen Rück
schluß von der Wirkung auf die Handlung, sondern um eine Indienstnahme des 
Steuerrechts als Interventionsmittel. Der Maßstab des „Angemessenen" veranlaßt 
die Frage, ob nicht das Gesellschaftsrecht statt des Steuerrechts das verhältnismä
ßige Mittel zur Verfolgung gesellschaftsrechtlicher Zwecke bietet. 

III. Prinzipienkonkurrenzen 

Die rechtlich verselbständigte Bewertung von Veranlassungsabläufen zeigt be
reits, daß Abzugsbeschränkungen ihren Grund nicht nur in einer Distanz zwi-

zum Regierungsentwurf. BT-Drucks 7/5531, S. 26; Bericht des 2. Sonderausschusses 
BT-Drucks 7/5903, S. 17. 

84 Vgl. aber den Grundsatz in BT-Drucks 7/5531, S. 26; Littmann, aaü, §§ 22, 23 
Anm. 137. 

85 Vgl. andeutungsweise so die Materialien aaü. 
86 BFH BStBI. III 1961, S. 18. 
87 Vgl. Kirchhof, StRK - Anm. § 12 Ziff. 1 EStG R 393. 
88 Vgl. Schreiben des Bundesministers der Finanzen vorn 9. 8. 1957, BB, S. 1173, Herr

mann! Heuer, aaü § 4 Anm. 62 Stichwort Versicherungen (10]. 
89 Vgl. BVerfGE 34, S. 103/118; BT-Drucks 7/5310, S. 8. 
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sehen Handlung und Erfolg, sondern auch im Aufeinandertreffen verschiedener 
Rechtsprinzipien haben. Eine Prinzipienkonkurrenz fordert Lösungen, die beide 
Prinzipien möglichst weitgehend zur Geltung bringen und so zu einem schonen
den Ausgleich führen. 

1. Konkurrenz einkommensteuerrechtlicher Prinzipien 

a) Die Spezialität von Berufsausgaben- und Lebensführungstatbeständen 

Die für unsere Themenstellung zentrale Unterscheidung zwischen Betriebsausga
ben und Kosten persönlicher Lebensführung werden zumindest im Grundsatz 
stets als logische Alternative verstanden, die eine Zuordnung von Aufwendungen 
entweder zum betrieblichen oder zum privaten Bereich gebietet. Die gemischt 
verursachten Aufwendungen zeigen jedoch, daß dieses exakt-logisch gemeinte 
, ,Entweder-Oder" nicht aufrecht erhalten werden kann, weil parallel laufende 
Veranlassungsreihen in den betrieblichen und in den Privaten Bereich hineinrei
chen oder ihn zumindest , , berühren "90 . Lediglich die Rechtsfolge kennt für jeden 
Ausgabeteil nur die Alternative der Abziehbarkeit oder Nichtabziehbarkeit. Diese 
Rechtsfolgealternative fordert für mehrfach verursachte Ausgaben eine Annähe
rungsentscheidung, die eine Veranlassung als sachverhaltsbestimmend heraushebt 
und insoweit die andere für rechtsunerheblich erklärt. Berufsausgabe und Privat
ausgabe stehen deshalb nicht im Verhältnis der Alternativität, sondern der Spezia
lität. Daraus ergeben sich Folgen insbesondere für das vermeintliche Aufteilungs
verbot des§ 12 EStG, der nicht verbietet, tatsächlich vorhandene parallel laufende 
Veranlassungsreihen zur Kenntnis zu nehmen, wohl aber in der näheren Abgren
zung der Tatbestände des § 4 und des § 12 EStG die ausschließliche Erheblichkeit 
eines Anlasses anordnet. Wenn der Steuerjurist z.B. eine Lesebrille erwirbt und er 
diese Brille - wegen der Kompliziertheit des Steuerrechts - überwiegend zum Le
sen von Fachliteratur braucht, so läßt sich bei tatsachenoffener Beurteilung ein be
ruflicher Anlaß kaum leugnen91 ; die Alternative „beruflich veranlaßt" ist nicht 
ausgeschlossen. Andererseits gehört die Brille für diesen Steuerpflichtigen - für 
ihn durchaus Teil der Fähigkeit zu sehen- zur Mindestvoraussetzung persönlicher 
Lebensführung, ist gleichsam Bestandteil seiner Personalität. Hierin liegt die Ei
genart, aus der sich die ausschließliche Einschlägigkeit des § 12 EStG ergibt. Er
wirbt umgekehrt der Steuerpflichtige eine Fachzeitschrift, um dort Empfehlungen 
für Urlaubsreisen zu studieren, so ist der Zeitschriftenerwerb durch ein privates 

90 Vgl. § 4 Abs. 5 Nr. 7 E EStG und andererseits Abschn. 120 I EStR a. E. 
91 Aufwendungen für die beruflich genutzte Brille halten Herrmanr,!Heuer, aaü, § 4 

Anm. 62 Stichwort Brille, unter Berufung auf FG Nürnberg EDStZ 1959, S. 462 für Be
triebsausgaben, a. A. Offerhaus, BB 1979, S. 668. 
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Anliegen veranlaßt; die Handlung des Kaufens einer Fachzeitschrift und die Wir
kung einer Sachherrschaft über Fachliteratur weist jedoch abschließend auf den 
Tatbestand der Berufsausgabe, so daß der private Anlaß rechtsunerheblich bleibt. 
Es wäre vielleicht eine eigene Untersuchung wert, ob nicht der Gedanke einer Ty
pisierung und eines Aufteilungsverbots bei der Auslegung des § 12 EStG teilweise 
durch Grundsätze einer Spezialität ersetzt werden müßte. 

b) Steuertechnische Konkurrenzen 

Eine vorläufige Nichtabziehbarkeit folgt aus dem Periodizitätsprinzip, wenn die 
Berufsausgabe nach der den Aufwand wirtschaftlich verzehrenden Handlung de
finiert und dieser Vorgang dann objektbezogen auf die verschiedenen Bemes
sungszeiträume aufgeteilt wird, insbesondere durch Vorschriften über die Abset
zung für Abnutzung und Substanzverringerung92 . Wenn die gesetzlichen Wert
vorgaben{§ 6 EStG) für die Absetzungen sich an den Anschaffungs- und Herstel
lungskosten auch bei höherem Teilwert orientieren(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EStG; 
§ 6 Abs. 1 Nr. 5 Satz 2 EStG), so liegt darin eine Bestätigung des Ausgabentatbe
standes. Müssen jedoch Wirtschaftsgüter trotz höherer Anschaffungs- oder Her
stellungskosten mit dem Teilwert angesetzt werden(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 EStG), so 
entsteht eine echte Abzugsbeschränkung, die jedoch von der Rechtsprechung zu 
den vorbereitenden Betriebsausgaben gemäßigt wird93 . Steuertechnischer Art ist 
auch die Abzugsbeschränkung des § 4 Abs. 3 Satz 4 EStG, die bei der Überschuß
rechnung die Berücksichtigung der Anschaffungs- und Herstellungskosten für 
nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens erst im Zeitpunkt der 
Veräußerung und der Entnahme dieser Wirtschaftsgüter zur Absetzung zuläßt. 
Der BFH94 rechtfertigt diese Abzugsbeschränkung mit der Überlegung, jede Ge
winnermittlungsart müsse zu dem gleichen Ergebnis führen, derartige Aufwen
dungen seien aber beim Vermögensvergleich - bei unterstellter Wertbeständigkeit 
- niemals abzugsfähig. 

2. Steuerkonkurrenzen 

Während diese Fälle von Konkurrenzen innerhalb des EStG im Binnensystem des 
Einkommensteuerrechts gelöst werden müssen, darf die Konkurrenz95 verschie-

92 Zu der durch die Formulierung der§§ 4Abs. 1 Satz 4, § 4 Abs. 3 EStG veranlaßten Fra
ge, ob hier überhaupt Betriebsausgaben vorliegen, vgl. Herrmann/Heuer, aaü, § 4 
Anm. 46 c, 48 d, Littmann, §§ 4, 5 Tz. 735 und andererseits Tipke, Steuerrecht aaü, 
S. 232; BFH BStBI. III 1961, S. 308; BFH BStBI. II, 1968, S. 727/728. 

93 BFH BStBI. 1967, S. 463;Herrmann/Heuer aaO, § 6 Randnr. 126. 
94 BFH BStBI. II 1973, S. 293. 
95 Zur Unterscheidung zwischen Steuerkonkurrenzen und Steuerkollisionen vgl. Kirchhof, 

Die Rückwirkung steuerkonkurrenzlösender Rechtssätze, DStR 1979, S. 275. 
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dener Steuern nicht allein in der Perspektive einer Einzelsteuer beurteilt werden. 
Soweit das Steuerrecht selbst durch Steuerlasten Ausgaben veranlaßt, dürfen diese 
steuerrechtlich gebotenen Aufwendungen nicht im: Binnenfeld eines Berufsausga
bentatbestandes als gesetzlich vorgefundene Realität analysiert werden. Staatlich 
gebotene Aufwendungen sind nicht nur individuell veranlaßte Aufwendungen. 
Die Verantwortlichkeit des Gesetzgebers für ein inhaltlich abgestimmtes, einheit
liches System von Einzelsteuern verbietet es, eine staatliche Lastenzuteilung nur 
als ein von einer Einzelsteuer vorgefundenes Faktum - als Ausgabe - und nicht als 
Entscheidung austeilender Gerechtigkeit zu verstehen. Eine Konkurrenzregel ist 
stets Bestandteil beider konkurrierender Steuern. 

Die einkommensteuerrechtliche Nichtabziehbarkeit der Vermögensteuer kann 
z. B. ebenso als Erhöhung der Vermögensteuer verstanden werden96 • Grundsätz
lich mag zwar die Nichtabziehbarkeit von Personensteuern und die Abziehbarkeit 
von Sachsteuern eine sachgerechte Regel für Konkurrenzen mit der Einkommen
steuer enthalten; dieses hat seinen Grund aber in der personenbezogenen bzw. ob
jektbezogenen Bemessung der Steuern, nicht in ihrer Zugehörigkeit zur Privat
oder Berufsphäre97 . Die fast zufällig wirkende systematische Einordnung der ver
schiedenen Konkurrenzregeln zwischen Einkommensteuer und anderen Perso
nensteuern98 läßt erkennen, daß auch der Gesetzgeber die Konkurrenzregel nicht 
im Binnensystem einer Steuer gebunden sieht. 

Die im Text des EStG enthaltenen Regeln über die Konkurrenz von Umsatzsteuer 
und Einkommensteuer trägt umsatzsteuerrechtliche Gedanken des Eigenver
brauchs(§ 12 Nr. 3 EStG) und des Vorsteuerabzugs(§ 9 b) an das Einkommen
steuerrecht heran. Umgekehrt übernimmt das Umsatzsteuerrecht im Eigenver
brauchstatbestand (§ 1 Abs. 1 Nr. 2 c UStG) Zuordnungskompromisse des EStG 
(§ 4 Abs. 5 Ziff. 1-7), ohne daß die Verbrauchsbesteuerung dieser Aufwendungen 
durch deren einkommensteuerliche Benennung als Betriebsausgabe behindert wä
re98. Auch hier liegt die Rechtfertigung der jeweiligen Steuerrechtsfolge nicht in 
der folgerichtigen Beachtung eines Einzelsteuersystems, sondern in der sachge
rechten Abstimmung mehrerer Einzelsysteme. 

96 Vgl. dazuK. Vogel, Die Abschichtung von Rechtsfolgen im Steuerrecht, StuW 1977, 
s. 97/114. 

97 Vgl. Kirchhof, DStR 1979, S. 275. 
98 Vgl. dazu Söhn, Die Umsatzsteuer als Verkehr- und/oder Verbrauchsteuer, Stu W 1975, 

S. 1/15, problematisch erscheint allerdings, wenn§ 12 Nr. 3 EStG und§ 10 Nr. 2 KStG 
die einkommensteuerliche Qualifikation zum Anknüpfungspunkt für eine Nichtabzieh
barkeit der Umsatzsteuer auf den Eigenverbrauch wählen, insb. bei§ 4 Abs. 5 Nr. 5-7 
EStG, vgl. für eine prinzipielle Nichtabzugsfähigkeit OFD Hamburg vom 10. 6. 1970 
und 9.11.1970, Inf. 1970, S. 30;Herrmann/Heuer, aaü, § 12 Anm. 11;Littmann, 
§ 12 Anm. 122. 
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IV. Gesetzesgeschaffenes Prinzip ,und realitätsbezogene Gleichheit 

Die inhaltliche Abstimmung von gesetzlich geschaffenen Prinzipien und von Steu
erkonkurrenzen beobachtet eine normativ geschaffene Wirklichkeit- eine legisla
torische Kunstfigur- und gewährleistet gesetzgeberische Logik und Folgerichtig
keit. Das aus dem Gleichheitssatz abgeleitete Gebot der „Systemgerechtigkeit" 
verbietet, die „vom Gesetz selbst statuierte Sachgerechtigkeit" (willkürlich) zu 
durchbrechen99

, Anliegen gesetzlicher Folgerichtigkeit ist das in sich schlüssige, 
gedanklich nachvollziehbare, nach Grundsatz und Detail, Regel und Ausnahme, 
Zweck und Mittel aufgebaute Binnensystem eines Gesetzes, z.B. des EStG. Dar
über hinaus fordert das Postulat der Systemgerechtigkeit eine über das Einzelge
setz hinausgreifende Folgerichtigkeit, die z.B. die Einkommensteuer zur „Maß
stabsteuer" für andere Steuern macht100

, sodann die einkommensteuerrechtliche 
Feststellung der persönlichen Leistungsfähigkeit nach dem Nettoprinzip auch zur 
Bemessungsgrundlage für staatliches Leisten wählt, insbesondere durch §§ 14 ff 
SGB IV für die Sozialversicherung, ebenso im Wohnungsbauprämiengesetz, 
Sparprämiengesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz101 • 

Das Hauptanliegen des Gleichheitssatzes ist es jedoch, die Realität je nach Rege
lungsziel sachgerecht aufzugreifen 102

• Die Gleichheit in der sachgerechten An
knüpfung an Lebenssachverhalte stellt in Frage, ob die Einkommensbesteuerung 
nach Leistungsfähigkeit durch das Nettoprinzip abschließend oder nur in ihrem 
Kernbereich realisiert wird. Der Gr. Senat des BFH103 erläutert die Nichtabzieh
barkeit der „Repräsentationsaufwendungen" gemäß § 12 Nr. 1 Satz 2 EStG durch 
einen Vergleich, der nicht mehr bei den Folgen beruflichen ~nd privaten Verhal
tens ansetzt, sondern beobachtet, daß einige Steuerpflichtige einen bestimmten 
Beruf ausüben, während anderen die Möglichkeit beruflichen Repräsentierens 
nicht offenstehe. 

Zur Rechtfertigung der Abzugsbeschränkung für Geschenke gemäß § 4 Abs. 5 
Nr. 1 EStG vergleicht der Finanzausschuß des Bundestages104 nicht die realen 
Aufwendungen, sondern die reale Aufwendungsfähigkeit, beobachtet also nicht 

99 BVerfGE9,S. 338/349;E11,S. 283/292 f;E 11,S. 319/324 f;E 13,S. 331/340 f;E 15, 
S. 313/318; E 18, S. 366/372 f; E 20, S. 374/377; E 25, S. 236/252; Kirchhof, Verwal
ten durch „mittelbares" Einwirken, 1977, S. 296 f. 

100 § 51 a EStG; vgl. auch § 3 KraftStG. 
101 Wenn dort „Berichtigungen" der Bemessungsgrundlage vorgesehen sind, vgl. § 21 

Abs. 1 Satz 1 BaFöG, § 25 Abs. 2Satz 2 WohnBauG, vgl. auch§ 1587 Abs. 1 BGB, so 
fordert die „Systemgerechtigkeit" eine Korrektur ausschließlich im EStG; vgl. im übri
gen die Mißverständnisse in§ 14 Abs. 2, § 15 SGB IV gegenüber§ 16 SGB IV. 

102 Vgl. BVerfG E 9, S. 338/349. 
103 BFH GrS BStBI. 1971 II, S. 17. 
104 BT-Drucks VII/2180, S. 16. 
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die tatsächlichen Zahlungen, sondern sucht eine Gleichstellung der Zahlungskräf
tigen mit den weniger Zahlungskräftigen. Reine Werbegeschen~e a~ch über 
10 DM 105 seien zuzulassen, ,,da sie insbesondere der Werbung her klemen und 
mittleren Betrieben dienen, die sich aus Kosten- oder anderen Gründen der Mas
senwerbemedien nicht bedienen können". Bei der Rechtfertigung der Kilometer
geldpauschale(§ 9 Abs. 1 Satz 3, § 4 Abs. 5 Nr. 6 EStG) klingt heute vermehrt 106 

der Gedanke an, alle Verkehrsteilnehmer seien gleich zu behandeln unabhängig 
von der Frage, ob sie überhaupt ein Verkehrsmittel und ob sie ein privates Ver-
kehrsmittel benutzen. Während das Gesetz bisher nur tatsächliche Aufwendun
gen zur Kenntnis nimmt, wird jetzt ein angemessener Aufwandsrahmen un~er
stellt, um dem Steuerpflichtigen die Entscheidung gegen eine Aufwendung mcht 
steuerlich zu erschweren. Die Grenze zur Berücksichtigung existentieller Privatla
sten, und damit die Grenze zwischen objektiver und subjektiver Leistungsfähig
keit, ist überschritten, wenn die beschränkte Absetzbarkeit von Aufwendungen 
für die selbst genutzte Wohnung im eigenen Einfamilienhaus (§ 21 a Abs. 3 
EStG)107 eine Gleichstellung zwischen Eigenwohner und Mieter in existentiellen 
privaten Bedürfnissen anstrebt108

; wenn die Abziehbarkeit von Ausgaben für ty

pische Berufskleidung im Gegensatz zu Mehrausg~ben für Kleidung aus berufli
cher Veranlassung(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 EStG) als inkonsequent gerügt wird, weil der 
Steuerpflichtige beim Tragen spezifischer Berufskleidung Privatkleidung spare109

, 

also von einer Ersparnisfolge auf die Aufwendungshandlung rückgeschlossen 
wird; oder wenn erwogen wird, ob Mehraufwendungen für die Betreuung von 
Kindern durch eine Hausgehilfin bei berufstätigen Ehegatten Betriebsausgaben110 

sind 111 oder den Betriebsausgaben gleichzustellen sind112
, also auch Aufwendun

gen als betrieblich veranlaßt gelten sollen, die von anderwe~tigen T~tigkeiten entl~
sten und deshalb erst eine berufliche Tätigkeit erlauben. Diese Gleichstellung zwi
schen Aufwendungen und Aufwendungsverzicht, Berufsausgabe und berufsvor
bereitender Ausgabe zeigen, daß die Besteuerung nach Leistungsfähigkeit durch 

105 Der§ 17 Ziff. 1 Regierungsentwurf, ET-Drucks VII/1470, S. 221 sali eine Begrenzung 
auf 10 DM je Geschenk vor. 

106 Vgl. schon BT-Drucks V/1068, S. 23 f und V/1187, S. 6; BVerfG BStBl. 1970 II, 
S. 140/142; BFH BStBI. 1968, II, S. 375/376. 

107 Vgl. hierzu kritisch Felix, Zur Frage des vollen Verlustausgleichs ~eim Einfamilien
haus, FR 1955, S. 351; Wödinger, Die Abzugsfähigkeit von Sc:huldzmsen, StuW 1969, 
S. 139, 145 f; Sacher, Zum Schuldzinsenabzug bei eigengenutzten Einfamilienhäusern, 
FR 1970, S. 140/141. 

108 Tipke, Steuerrecht aaü, S. 171. 
109 Tipke, StuW 1979, S. 193/202. .. . 
110 BVerfG E 47, S. 1/31 f anerkennt eine Zuordnung zu den außergewohnhchen Bela

stungen, entsprechend§ 33 a Abs. 3 Nr. 1 EStG. 
111 Tipke, StuW 1979, S. 193/202. 
112 BVerfG E 44 S. 249. 
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das Nettoprinzip nicht abschließend realisiert wird, die Abziehbarkeit sonstiger
nicht notwendig „außergewöhnlicher" - Belastungen vielmehr eine unverzicht
bare Korrektur und Ergänzung der Regeln über die Abziehbarkeit von Berufsaus
gaben darstellt. Das BVerfG hat in seiner Entscheidung zum Wegfall der Kinder
freibeträge ausdrücklich anerkannt, daß Unterhaltszahlungen, also Rechtsver
bindlichkeiten im privaten Bereich, individuelle Leistungsfähigkeit mindern 113 • 

V. Rechtssatz und Rechtswirklichkeit 

Die Abziehbarkeit von Berufsausgaben ist schließlich auch aus verfahrensrechtli
cher Sicht zu überprüfen. Nicht jedes Faktum, dessen Ermittlung materiell er
wünscht ist, darf von der öffentlichen Hand beobachtet und festgestellt werden. 
Die Frage, ob die Steuergewalt individualgerecht unterscheiden und deshalb in die 
Privatsphäre eindringen oder ob sie die Privatheit schonen, insoweit aber auch auf 
Differenzierung verzichten soll, ist für die Entwicklung des deutschen Steuer
rechts im Gegensatz zwischen sächsisch-preußischem Personalsteuersystem und 
süddeutschem Ertragsteuersystem geläufig114

• Die Abgrenzung von beruflicher 
und privater Sphäre betrifft nicht nur die (Beweis )Frage, was staatlich verläßlich 
~rm~ttelt_ werden kann, sondern vor allem auch die (materiell-rechtliche) Frage, 
mw1ewe1t der Staat fragen und feststellen darf. Das Steuerrecht kennt insoweit seit 
langem die Problematik, die heute unter dem Stichwort „Datenschutz" wieder 
besondere Aufmerksamkeit verdient. 

1. Das materiell begründete Beobachtungsverbot 

Der Reichsfinanzhof scheute sich, bei der Abgrenzung von Privatausgaben und 
Berufsausgaben die persönlichen Verhältnisse des Steuerpflichtigen zu erkunden 
und entschied deshalb weniger nach den individuellen und mehr nach den typi
schen Verhältnissen des betreffenden Falles115

• Mag der BFH auch in zunehmen
dem Maße die individuellen Verhältnisse berücksichtigen 116, so neigt er bei der 
Abgrenzung der Lebenshaltungskosten doch zu einer typisierenden Betrach
tungsweise, die u. a. mit der Achtung vor der persönlichen Lebenssphäre begrün
det wird117

• 

113 J?as BVerfG hat in seiner Entscheidung zum Wegfall der Kinderfreibeträge ausdrück
h~h an~rkannt, daß Unterhaltszahlungen, also Rechtsverbindlichkeiten im privaten Be
reich, individuelle Leistungsfähigkeit mindern, NJW 1977 S. 241. 

114 Schmölders, Finanzpolitik, 3. Aufl. 1970, S. 350 f. 
115 RFH RStBI. 44, S. 44; Blümich / Falk aaO, § 12 3 I. 
116 Blümich / Falk aaO, m. N. 
117 BFHBStBI. II, 1971, S. 17. 
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Das dem § 12 EStG entlehnte Aufteilungsverbot ist zwar als Beweisregel gemeint, 
schirmt im Ergebnis aber materiell private Vorgänge gegen staatliches Beobachten 
ab118

• § 12 EStG trifft die gegenüber§ 4 EStG speziellere Regel, privates Verhalten 
dürfe, wenn es sich räumlich allgemeiner Beobachtung entzieht wie z. B. das Spei
sen, Wohnen, Sich-Kleiden, staatlich nicht zur Kenntnis genommen werden. 
Umgekehrt braucht das Aufteilungsverbot nicht zu gelten, wenn nur standardi
sierte Objekte- der Pkw, die Waschmaschine, das Telefon - zuzuordnen sind. Je
denfalls deutet sich hier ein Gegenprinzip gegen das Nettoprinzip an, das die Fest
stellung eines beruflichen Veranlassens im privaten Bereich nur gestattet, wenn die 
bezweckte Steuerrechtsfolge eine Beeinträchtigung des Rechts auf unbeobachtetes 
und nicht nachzuweisendes Privatleben rechtfertigt. 

2. Die sogenannte „Mißbrauchsabwehr" 

Das im Steuerrecht geläufigste Instrument einer rechtlichen Gegenkontrolle von 
tatbestandlich gewonnenen Ergebnissen dürfte das Rechtsmißbrauchsverbot sein, 
das generalklauselartig gesetztes Recht korrigieren119 und die Angemessenheit 
von gewählter Gestaltungsform und erzielter Wirkung überprüfen soll120

• Das 
Steuerrecht findet nicht - wie das öffentliche Recht im Normalfall - einen erst im 
nachhinein steuerlich zu beurteilenden Sachverhalt vor, sondern hat sich mit ei
nem steuerbezogen geplanten, mit dem Ziel der Steuerminderung oder Steuerver
meidung gestalteten Sachverhalt auseinanderzusetzen. Die dabei gegebene Ge
fahr, daß rechtlich erhebliche Sachverhalte nur in Rechtsformen und Scheinnach
weisen vorgetäuscht werden, schätzt der Gesetzgeber beim Sp~senabzug so hoch 
ein 121, daß ihm eine Neufassung des§ 4 Abs. 5 Nr. 1 bis 4, 7 und 8 EStG notwen
dig erschien 122

• 

Die Abzugsverbote des§ 4 Abs. 5 EStG unterscheiden sich in ihrer Tatbestands
bestimmtheit von§ 42 AO, der an den Mißbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten 
des außersteuerrechtlichen Rechts steuerrechtliche Rechtsfolgen knüpft, materiell 
aber keinen Entscheidungsmaßstab vorgibt, sondern im Rahmen einer general-

118 Vgl. aber Abschn. 117 II 3 EStR a. E. 
119 Höhn, Steuerumgehung und rechtsstaatliche Besteuerung, Archiv für Schweizerisches 

Abgabenrecht, Bd. 46 (1977) S. 145/162. 
120 Kruse, Steuerumgehung zwischen Steuervermeidung und Steuerhinterziehung, 

StbJb. 1978/79, S. 443/455 versteht den § 42 AO als „Kurzfassung" des von Enno 
Becker konzipierten § 5 AO 1919. 

121 Vgl. insbesondere auch Schick, StRK-Anm., EStG § 4 Betriebsausgaben R 148 und 
149 „prophylaktische Mißbrauchsabwehr". 

122 Begründung zu§ 17 Regierungsentwurf, BT-Drucks 7/1470, S. 221; Bericht des Fi
nanzausschusses BT-Drucks 7 /2180, S. 16; vgl. zur parallelen Entwicklung im Umsatz
steuerrecht Söhn, StuW 1975, S. 1, 3. 
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klauselartigen Blankettformel der Finanzverwaltung die Kompetenz zuweist, ih
ren Argwohn gegen befremdende Rechtsgestaltungen für rechtsverbindlich zu er
klären. Die sog. Mißbrauchstatbestände des § 4 Abs. 5 EStG betreffen insgesamt 
Fälle, in denen privater oder beruflicher Anlaß sich objektiv überlagern123

, die 
steuerplanende Sachverhaltsgestaltung den Sachverhalt deshalb stets in dem auf die 
betriebliche Sphäre hinweisenden Teilaspekt darstellen wird. Daraus ergeben sich 
jedoch noch keine rechtfertigenden Gründe für ein Abzugsverbot. Bloße Ermitt
lungsschwierigkeiten rechtfertigen Erklärungspflichten und widerlegbare Vermu
tungen, jedoch nicht Abzugsbeschränkungen. Die Wahl von Forinen und Kunst
figuren des Rechts hindert die Steuerermittlung nicht, den wirtschaftlich realen 
Sachverhalt zur Kenntnis zu nehmen. Ein parteilich engagierter, die Grenzen der 
Auslegung überschreitender Subsumtionsvorschlag schließlich wird durch die ge
genteilige Subsumtion des rechtsverbindlich entscheidenden Staatsorgans wider
legt. Der eher polizeirechtlichen Vorschriften entlehnte Gedanke der Miß
brauchsabwehr stützt deshalb allein noch kein Abzugsverbot; er überdeckt mate
rielle Zuordnungskompromisse und verfahrensrechtliche Darlegungslasten. 

3. Die gesetzliche Zuweisung einer Darlegungslast 

Begrenzte Möglichkeiten der Sachverhaltserkundung, aber auch das Recht des 
Steuerpflichtigen zum Verschweigen persönlichkeitsbezogener Sachverhalte 
rechtfertigen ein Abzugsverbot, das durch Darlegung und Nachweis einer berufli
chen Veranlassung aufgehoben werden kann. Die dem Steuerpflichtigen auferlegte 
Darlegungslast 124 fordert die Vorlage von Beweismitteln im Besteuerungsverfah
ren, oft aber auch eine auf das Besteuerungsverfahren abgestellte Sachverhaltsge
staltung. Wenn§ 4 Abs. 5 Nr. 1 EStG zum Abzug nur Werbeträger zuläßt, die ei
nen dauerhaften und leicht erkennbaren Werbehinweis besitzen 125

, § 4 Abs. 5 
Nr. 2 EStG den Abzug von Bewirtungsaufwendungen nur gestattet, wenn sie auf 
einem amtlichen Vordruck in der gesetzlich vorgeschriebenen Form nachgewiesen 
werden126

, § 6 a Abs. 1 Nr. 3 EStG Pensionsrückstellungen nur bei schriftlicher 
Pensionszusage anerkennt, so leitet das Steuerrecht bereits die Gestaltung steuer
erheblicher Sachverhalte an, knüpft also auch an die Steuerrechtsunkundigkeit 
und an die fehlende Bereitschaft zur steuerbezogenen Sachverhaltsgestaltung ein 
Abzugsverbot.§ 160 AO begründet für den Erklärungspflichtigen eine Art „Ge
fährdungshaftung"127 mit der Folge, daß der durch die Nichtbenennung des Zu-

123 Begründung zu§ 17 Regierungsentwurf, BT-Drucks 7/1470, S. 221. 
124 Der BFH E 119, S. 164; BStBI. II 1979, S. 149, nennt die Darlegungslast trotz Geltung 

der Amtsermittlungsmaxime objektive Beweislast. 
125 Vgl. Abschn. 20 Abs. 4-8 EStR. 
126 Vgl. § 4 Abs. 5 Nr. 2 Satz 2 EStR. 
127 Tipke!Kruse, AO, Kommentar, 9. Aufl. 1965/78, § 160 AO 1977, Randnr. 1. 
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i wendungsempfängers verursachte Steuerausfall korrespondierend durch ein Ab
zugsverbot beim Zuwendenden ausgeglichen wird. Andere Regeln wie die des§ 4 
Abs. 6, die für Aufwendungen im Sinne des§ 4 Abs. 5 Nr. 1-5 und 7 die Abzugs
fähigkeit von der einzelnen und getrennten Aufzeichnung der Betriebsausgaben 
abhängig macht128

, betreffen lediglich das Steuerpflichtverhältnis. 

4. Abzugsverbot bei gleichzeitigem Darlegungsverbot 

Während eine Verschränkung von materiellem Recht und Darlegungslast dem 
Steuerpflichtigen gestattet, durch Darlegung beruflicher Veranlassung die Ab
ziehbarkeit zu erreichen, bewertet das Gesetz einige Ausgaben auch als schlecht
hin beweistechnisch nicht faßbar und ordnet deshalb ihre einkommensteuerrecht
liche Unerheblichkeit aO:. § 5 Abs. 2 EStG untersagt den Ansatz von originär er
worbenen immateriellen Wirtschaftsgütern als Aktivposten, weil die Zuordnung 
von Ausgaben zu diesen Wirtschaftsgütern nicht verläßlich möglich ist, außerdem 
keine Tatsachen zur annähernden Erfassung ihrer Höhe zur Verfügung steht129

. 

Kaum ausräumbare Zweifel bei der Sachverhaltserfassung begründen ein Darle
gungsverbot. 

5. Abzugsbeschränkungen zur Sicherung einer einfachen und gleichmäßigen 
Besteuerung 

Schließlich kennt das EStG auch verfahrensrechtlich begründete Abzugsbe
schränkungen, die nicht Feststellungen erleichtern, sondern Feststellungen zur 
Erleichterung des Verfahrens erübrigen sollen. Pauschalierungen wie das Kilome
tergeld(§ 4 Abs. 5 Nr. 6 EStG), die steuerliche Anerkennung nur einer Familien
heimfahrt pro Woche(§ 4 Abs. 5 Nr. 6, § 9 Abs. 1 Nr. 5 Satz 3 EStG) oder eine 
Pauschalierung der Mehrverpflegungsaufwendungen gemäß § 4 Abs. 5 Nr. 5 
EStG vereinfachen bewußt eine Sachverhaltsermittlung, um die Wiederholung 
rechtlicher Wertungen in Massenfällen zu erleichtern und möglichst in kompu
termechanisch abrufbaren Zahlen umzumünzen. Diese Ersetzung des Sachver
halts durch leicht zählbare oder typisierend vermutete Sachverhaltsbestandteile ist 
nur zu rechtfertigen, wenn der tatsächliche Sachverhalt nicht vollständig erfaßbar 
ist oder die Auswirkungen der gesetzlichen Sachverhaltsverfälschung im Vergleich 
zu der mit den Ermittlungen verbundenen Einschränkungen von Freiheit und In
timsphäre unerheblich sind. Die Mehrverpflegungsaufwendung dürfte vor dem 
Hintergrund der persönlichkeitsbezogenen Ermittlungspflichten als Bagatellfall 

128 Vgl. Abschn. 20, Abs. 23-29 EStR. 
129 Vgl. dazu Littmann, aaO, §§ 4, 5, Randnr. 408, 408 a. 
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behandelt werden können; die Anerkennung nur einer Familienheimfahrt ist ein 
Beispiel für einen gesetzestatbestandlich nicht voll faßbaren Sachverhalt; die Ki
lometergeldpauschale findet ihren rechtfertigenden Grund in einer Gleichstellung 
unter den Benutzern verschiedenartiger Verkehrsmittel. Verfahrensvereinfachung 
darf im übrigen nur gegen sorgfältige Sachverhaltserkundung, pauschale Ergeb
nisgleichheit nur gegen ein je nach Sachverhaltsunterschieden differenzierendes 
Gleichmaß gestellt werden, wenn der Gesetzgeber diese Entscheidung nach ver
tretbaren Erwägungen getroffen hat. Die Einfachheit und Gleichmäßigkeit der 
Besteuerung legitimiert nicht eine im Gesetzestext nicht angeordnete Typisie
rung130. 

130 Vgl. aber BFH GrS BStBl.11, 1971, S. 21/22; BStBl. III, 1959, S. 47; BStBl. III, 1960, 
s. 488. 
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Die Frage der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Geldstrafen hat gleichzeitig mit 
der Verdichtung gesetzgeberischer Ordnungsvorstellungen in den verschieden
sten Lebensbereichen vor allem im Wirtschaftsrecht der Kriegs- und N ach~riegs
zeit an Bedeutung und Schärfe gewonneri. Begleitet war diese Ausdehnung auch 
des staatlichen Strafanspruches von einer nicht unwesentlichen Erhöhung der Er
tragsteuerlasten. Es konnte sohin eine eingehendere und in das Grundsätzliche 
reichende Befassung mit dem Wesen und der Bedeutung der Geldstrafe besonders 
für den Bereich der steuerlichen Gewinnermittlung nicht ausbleiben. Nicht bloß 
aus Gründen eines stetig wachsenden, zeitlich nicht auf die Not der unmittelbaren 
Nachkriegsjahre beschränkten erhöhten staatlichen Lenkungs- und Besteue
rungsanspruches, sondern auch aus der Natur dieser Auseinandersetzung als die 
Wurzeln sowohl der Steuer- als auch der Strafordnung berührendes Gebiet, ist die 
niemals erlahmende und noch keineswegs als abgeschlossen geltende Diskussion 
zum Thema erklärlich. 

Der weithin nicht gefestigte Meinungsstand läßt eine tatsächlich übereinstim
mende „herrschende" Ansicht völlig vermissen; einzig die Rechtsprechung hat 
sich hier zumindest dem Vorwurf der Kasuistik mit Macht entzogen, da eine ge
wiß stetige und ungebrochene Judikatur des Bundesfinanzhofs an die frühe Nach
kriegszeit anknüpfend, die Abzugsfähigkeit nicht bloß der Geldstrafen sondern 
auch sonstiger, im Gefolge von Straftaten notwendig auftretender, sowie übriger 
,,strafähnlicher" Zahlungen, kategorisch ablehnt. Die Begründung hiefür wech
selt in ihren Schwerpunkten. Der Kernbereich bleibt jedoch fest und hat dem Ge
richtshof seitens namhafter Autoren bereits die Urteilsschelte des Fällens außer
rechtlicher Willens- anstatt rechtspositiver Erkenntnisentscheidungen eingetra
gen. 

Das Problem in dieser Darlegung von der Judikatur her zu entwickeln, erscheint 
jedoch aus Gründen eben dieser Geschlossenheit erforderlich. Ausgehend von 
dem Begriff der Betriebsausgabe wird zunächst der Versuch unternommen, sich 
dem Thema der Geldstrafe unter diesem rein steuerlichen Gesichtspunkt zu nä
hern. Die hieraus zu gewinnenden Antworten dürfen jedoch nicht den Endpunkt 
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der Betrachtung bilden. Die sich immer mehr verfestigenden Argumente der J udi
katur und von bedeutenden Teilen des Schrifttums verdienen eine eingehendere 
Würdigung, als den bloßen Vorwurf, außersteuerlichen oder sogar außerrechtli
chen Beweggründen und Wertungen zu entspringen, um solcherart ihre gänzliche 
Unbrauchbarkeit zu erweisen. 

Die Wahl des Ausgangspunktes erfolgt hiebei entsprechend der Erkenntnis, daß 
der Tatbestand der Betriebsausgabe in§ 4 Abs. 4 EStG das objektive Nettoprinzip 
in der Einkommensbesteuerung angemessener verdeutlicht, als es die Normierung 
der Werbungskosten in§ 9 leg cit wörtlich zum Ausdruck bringt. Um die Unter
suchung nicht vorab unnötig zu befrachten, soll- wenngleich wohl eher hypothe
tisch - von einem einheitlich wirksamen Ausgabentatbestand ausgegangen wer
den. Ein Eingehen auf die Frage, inwieweit Geldstrafen sehr wohl Betriebsausga
ben, nicht jedoch Werbungskosten oder umgekehrt zu sein vermögen, würde eine 
grundlegende Auseinandersetzung mit dem hier- analog zu den Subsystemen der 
Einkünfteermittlung - dualistisch ausgebildeten Ausgabentatbeständen zur Vor
aussetzung haben. Dies müßte jedoch den Rahmen des eigentlichen Themas 
sprengen, weshalb von einem solchen Vorhaben Abstand genommen werden 
muß. 

Das Phänomen der Geldstrafe, als angenommener zentraler Sachverhalt zur Ge
winnung einer näheren Rechtserkenntnis ist als eigentliche, zu einer Zahlungsver
pflichtung führende mögliche Hauptfolge einer Verletzung strafrechtlicher Vor
schriften im weiteren Sinne zu verstehen. Normen des Kriminal- und Verwal
tungsstrafrechts mögen sie gleicherweise vorgesehen haben. Eine Eingrenzung 
und weitergehende Bestimmung wird erst anläßlich der versuchten Herausarbei
tung einer allgemeinen Tatbestandlichkeit des Phänomens unternommen wer
den. 

Die untersuchte Rechtsfrage wurde von einem umfänglichen, auf den ersten Blick 
nicht immer einschlägig erscheinenden Schrifttum berührt. Dessen breit angelegte 
Auswertung ist diesfalls nicht bloß eine Frage der Quellenehrlichkeit; sie bewirkt 
auch die Einsicht in die Vielgestaltigkeit des zu behandelnden Themas in seiner 
letztlich das Steuerrecht überragenden Ausstrahlung. 

B. Die betriebliche Veranlassung von Geldstrafen 

I. Grundlegende Würdigung der Rechtsentwicklung 

1. Allgemeines 

Betriebsausgaben sind Aufwendungen, ,,die durch den Betrieb veranlaßt sind" 
(§ 4 Abs. 4 EStG). Sie mindern den Gewinn und damit die Steuerlast eines be
stimmten Betriebes in konsequenter Beachtung der Trennung von betrieblichem 
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und außerbetrieblichem Geschehen1. Der Betriebsausgabenbegriff dient dazu, die 
Abzugsfähigkeit der für die betriebliche Einnahmenerzielung im weiteren Sinne 
notwendigen Gewinnungskosten sicherzustellen und gibt damit einen Grundpfei
ler des vorgegebenen Systems einer Reineinkommensteuer ab; sein Vorhandensein 
muß daher als systemimmanent bezeichnet werden2

• All jene Normen, welche 
Aufwendungen, denen an sich der Charakter von Betriebsausgaben zukommt, 
nicht zum Abzug zulassen oder andererseits fiktiven Betriebsausgabencharakter 
erst aus sich heraus verleihen, können demgege_nüber als „abschichtungspflichti
ge" Lenkungsnormen gedacht werden, welche das Schicksal des Systems nicht tei
lend, nach eigenständigen Wertvorstellungen ausgestaltet sind, deren Sachgerech
tigkeit nicht an der Lastenverteilungsfunktion der gegenwärtigen Einkommensbe
steuerung zu messen ist3 • Das objektive Nettoprinzip4 als Ausdruck einer gesetz
geberischen Entscheidung, nur jene Zuflüsse einer laufenden Einkommensbe
steuerung zu unterwerfen, die dem Steuersubjekt als Saldo seiner Bemühungen um 
eine Vermehrung seiner wirtschaftlichen Kraft innerhalb einer bestimmten 
Steuerperiode verblieben sind, ruht jedenfalls im Betriebsausgaben-(W erbungs
kosten-)begriff. 

Gleichviel, ob nun der Gesetzgeber das Gedankengut der Schanz'schen Reinver
mögenszuwachstheorie verfolgt' oder in einer Mittelstellung zwischen dieser und 
der Quellentheorie „eigene Wege" in der Ausformung des Steuergegenstandes 
eingeschlagen hat6

, stets war es ihm um das Rein-,,einkommen" als Anknüp
fungspunkt für die Besteuerung zu tun. Der Sicherstellung dieses Grundsatzes 
diente - bis zur Erlassung des EStG 1934- in positiver tatbestandlicher Ausfor
mung-lediglich der Werbungskostenbegriff. Er entsprach wesentlich der derzeit 
in Geltung stehenden allgemeinen Regelung und war sohin in seiner Wortbedeu
tung final angelegt. Werbungskosten waren demnach „Aufwendungen zur Er
werbung, Sicherung und Erhaltung der Einkünfte"7

• Ihm zur Seite stand ein Ab
zugsverbot für Lebenshaltungskosten, welches seine wesenmäßige Entsprechung 
in § 12 Z. 1 des gegenwärtigen Einkommensteuergesetzes findet. 

1 Vgl. meinen Aufsatz, Die Kausalität im Betriebsausgabenbegriff, OStZ 1975, 50. 
2 Vgl. hierzu etwaNeumark, Theorie und Praxis der modernen Einkommensbesteuerung 

29, sowieRuppe, Die Ausnahmebestimmungen des österreichischen Einkommensteuer
gesetzes 5 (9), der diesen systematischen Ansatz zum Scheidepunkt für Regel und Aus
nahme im Einkommensteuerrecht heranzieht. 

3 Vgl. K. Vogel, Die Abschichtung von Rechtsfolgen im Steuerrecht, StuW 1977 Sp. 97. 
4 Vgl. Lang, Das Einkommensteuergesetz 1975, StuW 1974 Sp. 293 (313). 
5 Vgl. noch das EStG 29. 3. 1920 RGBI. 359. 
6 So Becker, Die Grundlagen der Einkommensteuer 1, für die Gesetze ab dem EStG 10. 8. 

1925 RGBI. 189. 
7 Vgl. § 13 Abs. 1 EStG 1920 sowie§ 16 Abs. 1 EStG 1925. 
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2. Die ursprüngliche Rechtsprechung und ihre Kritik 

Vor diesem Hintergrund mußte sich der Reichsfinanzhof erstmalig mit der Ab
zugsfähigkeit einer Geldstrafe befassen, welche zufolge einer Einkommen- und 
Umsatzsteuerhinterziehung verhängt worden war. Ohne im übrigen an der Mög
lichkeit einer grundlegenden „ Veranlassung" solcher Strafen durch den Betrieb 
des Pflichtigen zu zweifeln, schob der erkennende Senat ganz allgemein das 
überwiegen des „jedenfalls privaten schuldhaften Willensmoments" als letztlich 
maßgebenden Anlaß für jedwede Strafe in den Vordergrund und versagte die Ab
zugsfähigkeit unter Verweis auf das grundsätzliche Abzugsverbot auch für Le
benshaltungskosten „im weitesten Sinne", welche zusätzlich im Zusammenhang 
mit dem Betrieb stünden. 

Eine Abzugsfähigkeit voh Geldstrafen käme im übrigen nur dann in Betracht, 
wenn die betreffende Straftat sowohl „ besonders" enge Beziehungen zu dem Be
trieb des Steuerpflichtigen aufweise, als auch,, von einem besonders geringfügigen 
Verschulden" des Täters ausgezeichnet sei, wie dies bei den „Formal- und Poli
zeidelikten" hauptsächlich der Fall sein könne8 • 

~ieses Urteil ist _bis heute von exemplarischer Bedeutung für die Einstellung zu 
diesem Problem m maßgebenden Teilen der Literatur geblieben9

• Becker sah sich 
schon seinerzeit veranlaßt, die „glückliche" Lösung in diesem Urteil zu loben und 
zu betonen, daß es dem „allgemeinen Rechtsgefühl" entspreche. Zwar käme der 
Gedanke eines Abzugsverbotes für Aufwendungen, die überwiegend die Privat
sphäre des Pflichtigen „angingen" aus § 18 (entspricht wesentlich, § 12 des dzt. 
EStG), nicht klar genug zum Ausdruck, doch wäre er hieraus jedenfalls unter 
Rückgriff auf den Grundbegriff des Einkommens im Sinne des EStG klar ableit
bar10. 

Dieses Verständnis von der Wirksamkeit des Abzugsverbotes für Lebenshal
tungskosten muß auch aus der Sicht der damaligen Rechtslage verfehlt erscheinen. 
Denn weder diese Bestimmung noch der„ Grundbegriff des Einkommens" lassen 
eine Wertung von Ausgaben, welche an sich Gewinnungskosten sind, nach Ge
sichtspunkten zu, welche Sphäre letztlich durch sie „getroffen" werden soll. Hier 
wird der objektiven betrieblichen Veranlassung die subjektive Zweckrichtung ei
nes Vermögensabflusses als überragendes Moment gegenübergestellt. Dies bedeu
tet jedoch eine Einschränkung der Bedeutsamkeit des Gewinnungskostentatbe
standes auf Fälle einer bestimmten Wertigkeit des Verhaltens des Steuerpflichti
gen. Eine solche , ,Zensur" von Ausgaben, welche der Steuerpflichtige gleichwohl 

8 RFH 31. 10. 1928 RStBI. 1929, 83. 
9 Vgl. für viele Herrmann-Heuer, Kommentar zur Einkommensteuer und Körper

schaftsteuer18 § 4 EStG Anm. 49 b. 
10 Becker, Zur Rechtsprechung, StuW 1929 I Sp. 191 (207). 
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in Verfolgung einer allgemeinen Einkünfteerzielungsabsicht auf sich genommen 
hat, entspricht jedoch keineswegs dem objektiven Nettoprinzip, welches bereits 
seinerzeit anerkannt und auch durchgeführt war11

• 

Diese grundlegende Anerkennung läßt sich auch aus der sonstigen durchgehenden 
Rechtsprechung des Reichsfinanzhofs zum Gewinnungskostentatbestand er

schließen. Mag auch der Wortlaut des (einheitlichen) Werbungskostenbegriffes in 
seiner subjektiv gefärbten Finalität fälschlich eine Verträglichkeit ebenfalls sub
jektbezogener Wertungen in Bezug auf Geldstrafen anklingen lassen, so macht die 
seinerzeitige Judikatur bereits jenes Verständnis überdeutlich, welches das Netto
prinzip in seiner Wirksamkeit nicht an das (subjektive) Bemühen des Steuersub
jektes um Einkünfte, sondern gegebenenfalls an das (objektive) Bestehen einer 
Organisationseinheit zur Einkunftserzielung ( den Betrieb) geknüpft hat. So führte 
der Reichsfinanzhof aus: 

„Es läßtsich nicht verkennen, daß nicht alle Betriebsausgaben zu dem Zwecke der 
Erzielung von Einkünften gemacht werden; es gibt auch Betriebsausgaben, die nur 
deshalb erforderlich sind, weil infolge des Betriebes eine Verpflichtung entstanden 
ist." Schließlich bekennt der Senat, daß „jede" Gefahrenübernahme im Interesse 

· der Erzielung von Einkünften als mögliche Quelle einer (abzugsfähigen) Aufwen
dung anzusehen wäre. 12 

Dieser Entscheidung war eine andere vorausgegangen, in der der Tatbestand der 
Betriebsausgabe auch begrifflich bereits völlig eigenständig und in offenem und 
einbekanntem Gegensatz zu dem damals allein im Gesetz vorgeformt verankerten 
W erbungskostenbegriff ausgebildet worden war. Als (abzugsfähige) Betriebsaus
gabe wird hier „jede mit dem Geschäftsbetrieb sachlich zusammenhängende Aus
gabe" anerkannt, wobei es „im Gegensatz zu dem Begriff der Werbungskosten" 
auf ihre innere (subjektive) Motivation überhaupt nicht ankäme 13 14

• 

11 Der Hinweis des Urteils auf das Urteil vom 6. 10. 1926 RFHE 19, 323, womit es seine 
Auffassung einer Nichtabzugsfähigkeit aus dem Blickwinkel der „Ausgabe zur überwie
genden Lebensführung" untermauern will, hegt völlig neben der Sache. Denn dieses Ur
teil bezog sich auf Unterhaltsaufwendungen (Verpflegung, Taschengeld) für einen er
wachsenen Familienangehörigen, der im Betrieb des Steuerpflichtigen freiwillig und au
ßerhalb jeglicher dienstvertraglicher Verpflichtungen mitgearbeitet und solcherart eine 
fremde Arbeitskraft „erspart" hatte. Dieses Argument einer „Ersparnis" spricht natur
gemäß nicht gegen das Vorliegen eines bloßen familienhaften Beschäftigungsverhältnis
ses, womit diese Aufwendungen von vornherein nicht dem Betriebsausgabenbegriff un
terstellt wären (vgl. a. Scherdoner-Taucher, Dienst- und Werkverträge zwischen Ange
hörigen, in: Ruppe, Familienverträge und Individualbesteuerung 127 (134). 

12 RFH 9. 2. 1927 RFHE 20, 208. 
13 RFH 7. 7. 1926 RFHE 19, 201. 
14 Die beschriebene Judikatur weist jedenfalls in die Richtung, daß der Reichsfinanzhof 

schlechthin eine sachverhaltsbezogene, das heißt hier nur auf den Betriebserfolg ausge
richtete Auslegung des Ausgabentatbestandes betrieben hat, welche dem objektiven N et-
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3. Der Weg zur gegenwärtigen Rechtslage und deren Folgen 

fest steht jedenfalls zum einen, daß das Urteil über die Nichtabzugsfähigkeit von 
gleichwohl (objektiv) betrieblich veranlaihen Geldstrafen in seiner höher werten
den Berufung auf die höchstpersönlich - subjektive, schuldhaft verfehlte, private 
Willensentscheidung des Pflichtigen als „überwiegende" Strafursache so gesehen 

auch nicht zu überzeugen vermag und zumindest als Fremdkörper innerhalb der 
bisherigen Entscheidungspraxis bezeichnet werden muß. Fest steht aber auch zum 
zweiten, daß eben diese zweite, den Betriebsausgabenbegriff gegenüber demjeni
gen der Werbungskosten versachlichende und vom unmittelbaren Zusammenhang 
mit der Einkunitsseite lösende Judikatur für den Gesetzgeber in seinem Schritt der 
Verselbständigung des Ausgabentatbestandes bei den betrieblichen Einkunftsar
ten gegenüber demjenigen bei den Überschußeinkünften bestimmend gewesen 
ist 15

• 

toprinzip, wie es auch in dem damaligen gesetzten Recht seinen hinlänglichen Ausdruck 
gefunden hatte, strengstens entsprechen sollte. Dieses objektive Nettoprinzip, welches 
etwa im EStG 1920 (beispielsweise Erwähnung der AfA unter den Werbungskosten, Be
griff der Betriebsausgabe in§ 33), noch deuthcher erkennbar war, verkümmert bereits in 
der Werbungskostenregel des§ 16 EStG 1925. Hier ist es jedoch aus der Definition des 
„Betriebsgewinnes, welcher wesentlich auf dem Überschuß der „Einnahmen" über die 
,,Ausgaben" fußt(§ 12), ausreichend abgesichert (vgl. zu diesem Problem etwa sehr auf
schlußreich Zimmermann, Kommentar zum Einkommensteuergesetz 1925, S. 168, 
Anm. 4 zu § 16). 
Solcherart gesehen wird die Betonung des Gegensatzes zwischen dem Betriebsausgaben
und dem Werbungskostenbegriff in der zuletzt angezogenen Entscheidung nicht so sehr 
den Gehalt einer inneren Zweiteilung aussprechen, als vielmehr den Unterschied zwi
schen dem in der reinen gesetzgeberischen Wortwahl gelegenen und dem sachverhalts
gemäß festzustellenden (weiteren) Umfang des Ausgabentatbestandes ausdrücken kön
nen. 

15 So Zitzlaff, Aufwendungen für unerlaubte, insbesondere strafbare Handlungen, FR 
1949, 291; vgl. auch Ruppe, Die Ausnahmebestimmungen des österreichischen Ein
kommensteuergesetzes 65. 
Die dadurch bewirkte äußerliche Ungleichformigkeit des Ausgabentatbestandes, der 
sowohl Betriebsausgaben als auch Werbungskosten kennt, wurzelt wohl wesentlich in 
diesem Hervorgehen des Betriebsausgabenbegriffes aus einem allgemeinen „ Werbungs
kosten" -tatbestand. Ein aus der notwendigen Sachverhaltsgebundenheit der Judikatur 
geformtes Institut, wie es der Betriebsausgabenbegriff vorstellt, ebenso isoliert nur auf 
die ersten drei Einkunftsarten in der Gesetzgebung zu reflektieren und auf diesem Weg 
das allgemein zugrunde liegende objektive Nettoprinzip positivistisch unvollkommen zu 
fassen, wird wohl kaum als Sternstunde der Gesetzgebung zu bezeichnen sein. Jedenfalls 
wäre es zur Vermeidung unterschwelliger, wenn auch durch eine vordergründige Kon
kordanzhaltung vor allem der Judikatur - betont überdeckter Zweifel an der gleichen 
Reich- und Tragweite sowie Natur der beiden Begriffe tunlicher gewesen, einen Versuch 
zur sprachlichen Reform des Ausgabentatbestandes schlechthin zu unternehmen. Daß 
ein solcher Versuch von vornherein bereits auf Grund der unterschiedlichen Einkunfts-
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Solcherart gesehen, erweist sich die erste grundlegende und bis in die Gegenwart 
nachwirkende Entscheidung des Reichsfinanzhofs zur Nichtabzugsfähigkeit von 
Geldstrafen nicht allein als Bruch mit der seinerzeitigen Rechtsprechungspraxis, 
sondern nunmehr auch von der allein entscheidenden Warte des Gesetzes nicht 
mehr getragen. Denn§ 4 Abs. 4 EStG 1934 hat erstmalig und bis zur derzeit in 
Geltung stehenden Regelung auch unverändert jene sachlogisch klare positivisti
sche Beziehung zwischen den Realphänomenen „Betrieb" und „Aufwendung" 
geschaffen, welche die Trennung der subjektiven Sphäre des Pflichtigen von der 
objektiven seines Betriebes zum Gegenstand hat. Damit hat also auch das Problem 
der Geldstrafe seine Lösung im Steuerrecht fürs Erste gefunden. Es ist eine Viel
zahl von Straftaten denkbar, welche nicht nur betriebsbedingt, das heißt kraft be
trieblich gewonnener Möglichkeiten und Erfahrungen begangen werden, sondern 
unmittelbar aus dem Betrieb erwachsen. Nicht allein die Tattypen des Wirt
schaftsstrafrechts, sondern nahezu jeder Deliktstypus können dergestalt verwirk
licht gedacht werden, daß in die Privatsphäre des Steuerpflichtigen keinerlei Wur
zeln hineinragen, diese vielmehr ausschließlich in dem Bestand seines Betriebes 
bzw. seinem betrieblichen Gewinnstreben 16 zu suchen sind. 

Von der bloßen Vernachlässigung betrieblicher Sorgfaltspflichten bis hin zum 
Versicherungsbetrug durch betriebliche Brandstiftung und zur Hehlerei spannt 
sich hier ein weiter Bogen. 

Wenn dagegen Mittelbach meint, daß die Strafe ausschließlich durch ein von der 
Rechtsordnung mißbilligtes Verhalten und nicht durch den Betrieb „bedingt" 
wäre, so schiebt er die mögliche Ursachenbeziehung zwischen einer Strafe und 
dem Betrieb völlig beiseite, um das Realphänomen , ,Aufwand" (hier: Strafe) nicht 
an dem ihm entsprechenden Realphänomen „Betrieb", sondern an dem sach-

ermittlungssysteme (Dualismus) zum Scheitern verurteilt wäre, gilt nur bedingt als Ein
wand. Denn das objektive Nettoprinzip muß für alle Einkunftsarten in gleicher Weise 
gelten (vgl. vor allem Tipke, Steuerrecht', 140 f, 242) und ist jedenfalls durch das duale 
Subsystem der Einkünfteermittlung unbeeinflußt und auch unbeeinflußbar. 

16 Ein subjektives, die Person des Betriebsinhabers in ihrer Bestimmungs- und Gestal
tungsmöglichkeit erfassendes Moment ist jedenfalls dem Betriebsausgabenbegriff inso
weit zu entnehmen, als es dem Unternehmer freisteht, allenfalls (auch) durch sein Art 
und Umfang eines Aufwandes bestimmendes Handeln, eine Ursachenbeziehung, das 
heißt den objektiven Zusammenhang zwischen seinem Betrieb und der Ausgabe herzu
stellen und solcherart den Tatbestand des§ 4 Abs. 4 EStG zu erfüllen. Doch bleibt hier 
für eine Willensentscheidung des Unternehmers, ob eine Betriebsausgabe vorliegt oder 
nicht, keinerlei Raum. Der voluntativ von ihm gesetzte Sachverhalt, der zu einem Auf
wand führt, ist lediglich daraufhin zu untersuchen, ob er in dieser konkret vorgegebenen 
Art, als Realphänomen mit dem Realphänomen des jeweiligen Betriebes, zu verstehen als 
der objektivierte Gesamtausdruck faktischer und (oder) potentieller Gewinnerzielung, 

· in ursächlicher Beziehung steht oder nicht. Vgl. hiezu wiederum meine Arbeit in OStZ 
1975, 50 (51). 
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fremden, weil mit der Wertigkeit des Unrechtsurteils befrachteten, , ,mißbilligten 
Verhalten" messen zu können 17

• Die Geldstrafe mag sehr wohl den Pflichtigen 
und nicht den Betrieb , , betreffen", aber dieses final-subjektive Element wohnt je
der Aufwendung inne. Der Betrieb kann nicht von einem Aufwand „getroffen" 
werden, sondern ihn lediglich verursachen; die Vermögensminderung mag aus 
dem Betrieb erwachsen, ,,getroffen" wird jedenfalls der hinter ihm stehende 
Steuerpflichtige18

• 

Geldstrafen können sohin ihrer eigentlichen Natur nach den Betriebsausgabenbe
griff sehr wohl vollauf erfüllen19, doch war es wohl wesentlich ein Moment, wel
ches zumal der Steuergerichtsbarkeit anfänglich den klaren Blick a~f die gegebene 
Rechtslage verstellt und sie nicht allein im Zusammenhang mit dieser Rechtsfrage 
in der Auslegung des Bt;triebsausgabentatbestandes fehlgeleitet hat: das subjek
tiv-vorwerfbare Verschulden des Pflichtigen wird dem objektiven Zusammenhang 
mit dessen Betrieb übermächtig entgegengestellt und die Wertung sohin nicht 
mehr aus der steuerlichen Norrn selbst bezogen. 

II. Die Überlagerung der causa durch culpa und typus 

1. Betriebsausgabe und Verschulden - § 12 EStG 

Spitaler macht dieses Mißverständnis über die Natur des Betriebsausgabentat
bestandes überdeutlich, wenn er ausführt: ,, Was seinem Wesen nach auf die Per
son des Täters abzielt, gegen seinen schuldhaften Willen gerichtet ist, sich notge
drungen in die innere Sphäre des Beschuldigten einlassen muß, hat nichts mit des
sen Betrieb und mit der Erzielung seiner Einkünfte zu tun, mag sich auch sein 
schuldhafter Wille im Rahmen seines Betriebes ... manifestiert haben, ja mag so-

17 Mittelbach, Steuerliche Behandlung der Aufwendungen wegen einer unerlaubten Hand
lung, DStZ 1967 A 333. 

18 Unklar und auf einen Widerspruch zwischen dem Betriebsausgaben- und Werbungsko
stentatbestand hier anspielend, Spitaler, Die steuerliche Behandlung von Geldstrafen, 
Bußen und Strafprozeßkosten, BB 1960, 549 (551). Spitaler unterlegt hier wohl dem 
Begriff „Betrieb" die unrichtig einschränkende Bedeutung von sachlicher und personel
ler Betriebsorganisation. Diese muß jedoch keineswegs vorhanden sein, um grundsätz
lich einen Betrieb annehmen zu können (vgl. die „vorbereitende" Betriebsausgabe in 
Rechtsprechung und Literatur). 

19 So etwa auch im monographischen SchrifttumMerkert, Die einkommensteuerliche Be
urteilung der Aufwendungen im Strafverfahren, BB 1965, 823 (825) sowieMattern, Zur 
einkommensteuerrechtlichen Abzugsfähigkeit von Geldstrafen, Geldbußen und Pro
zeßkosten als Betriebsausgaben, BB 1969, 1049 (1050), mit dem ausdrücklichen Verweis 
auf die in § 4 Abs. 4 EStG angesprochene Ursachenbeziehung. 
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gar die Schuldhaftigkeit seines Wollens noch so sehr durch seine Erwerbssphäre 
ausgelöst worden sein " 20

• 

Diese von Spitaler vertretene Auffassung, welche gleichzeitig den ursprünglichen 
Standort der Rechtsprechung ideal transparent werden läßt, wurde bereits von Ja
cob bestechend widerlegt: er greift die Verwechslung von causa und culpa mit dem 
zutreffenden Argument an, daß in Bezug auf Geldstrafen eine sittliche Wertung 
vorgenommen werde, die auf außersteuerlichen Erwägungen beruhend dem 
Grundgedanken der Einkommensermittlung im Einkommensteuerrecht diame
tral zuwiderliefe21

• 

Die Tatsache der Wirkungslosigkeit der Lebenshaltungskostenregel bei (aus
schließlich) betrieblich veranlaßten Geldstrafen wurde bereits gestreift. Ein Ein
greifen der Bestimmung des § 12 EStG verbietet sich dem klaren Wortlaut und 
Sinn dieser Vorschrift zufolge, von vornherein22

• Wo der Gesetzgeber deutlich 
von „Haushalt" und „Unterhalt" für die Familie des Steuerpflichtigen spricht, 
wie in§ 12 Z. 1 Satz 1, kann für die Subsumtion von beruflich veranlaßten Geld
strafen kein Raum mehr bleiben. · 

Soweit eine ausschließliche berufliche Veranlassung solcher Bestrafungen vorliegt, 
wird auch von „Aufwendungen für die Lebensführung, die die wirtschaftliche 
oder gesellschaftliche Stellung des Steuerpflichtigen mit sich bringt", wohl kaum 
gesprochen werden können. Ob man nun§ 12 EStGüberhaupt eine überwiegende 
normative Bedeutung beimißt, oder dies mit der herrschenden Lehre verneint23 

und hierin nur ein „Komplementärstück"24 zu den Ausgabentatbeständen sieht25
, 

bleibt sich gleich: bereits der Wortlaut und Sinn dieser Vorschrift macht es augen
fällig, daß ausschließlich beruflich veranlaßte Geldstrafen und -bußen weder für 
die Haushaltsführung noch für Repräsentationszwecke des Steuerpflichtigen ver-

20 Spitaler, Zur steuerrechtlichen Beurteilung der Ordnungsstrafen, FR 1_948'. 111 (1_12). 
Grad bzw. Art des der Strafe zugrunde liegenden Verschuldens wollen m diesem Smne 
etwa auch H eyer und Glöggler für die Frage der Abzugsfähigkeit von Geldstrafen und 
-bußen entscheidend sein lassen (H eyer, Sind Geldstrafen nicht doch Betriebsausgaben? 
FR 1958, 188; Glöggler, Geldbuße als Betriebsausgabe? FR 1956, 486). 

21 Jacob, Sind Ordnungsstrafen abzugsfähige Betriebsausgaben?, StuW 1949 I Sp. 631 
(636)'. 

22 Vgl. a. Zitzlaff, Aufwendungen für strafbare Handlungen, FR 1949, 291; sich ihm an
schließend Mattem, BB 1969, 1049. 

23 Vgl. für viele Herrmann-Heuer, Kommentar zur Einkommensteuer und Körper
schaftsteuer18 Anm. 2 und 3 b zu § 12 EStG. 

24 Vgl. wiederum Jacob, StuW 1949 I Sp. 631 (636). 
25 Eine andere Frage ist es jedenfalls, inwieweit die Ausgabentatbestände als solche unrich

tig gehandhabt oder vom Gesetzgeber systemverletzend fortgebildet wurden und hieraus 
sich Rückwirkungen auf eben diesen „Komplementärtatbestand" ergeben müssen (vgl. 
hierzu grundlegend und weiterführend Tipke, Steuerrecht', 227 f). 
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ausgabt werden. Denn die wesentliche Aufgabe dieser Vorschrift muß allein darin 
erblickt werden, Durchbrechungen des objektiven Nettoprinzips zu Lasten des 
Steuergläubigers zu verhindern. Der Hauptansatzpunkt des dogmatischen Strei
tes, nämlich wie sich§ 12 EStG zum subjektiven Nettoprinzip, und anderen Prin
zipien folgenden steuerlichen Lenkungs- und Interventionsmaßnahmen verhält, 
berührt dagegen unsere Frage nicht26

• 

Das Verschuldens denken als Ansatzpunkt für ein Abzugsverbot von Geldstrafen, 
muß sohin fürs Erste an den Platz zurückgeleitet werden, der ihm überhaupt nicht 
ansteht: nämlich an den Betriebsausgabentatbestand selbst. 

Der Bundesfinanzhof hat in seinem Aufsehen erregenden Beschluß des Großen 
Senats vom 28. November 1977 betreffend Verkehrsunfallkosten nunmehr ebenso 
Wertungen, die auf das Verschulden, die Strafbarkeit oder das moralische Verhal
ten des Steuerpflichtigen abzielen, für absolut ungeeignet erachtet, um den Be- · 
triebsausgaben- oder Werbungskostentatbestand abgrenzen zu können27

• Erheb
lich früher war jedoch bereits diese Einsicht in Bezug auf die Geldstrafen in der 
Rechtsprechung erwachsen. Diesem Umschwung in der Begründung, wenngleich 
nicht im Ergebnis, wird der folgende Abschnitt zu widmen sein. 

2. Betriebsausgabe und Oblichkeit - Schlußbemerkungen 

Abschließend muß die Kritik an der ursprünglichen Rechtsprechung jedenfalls 
dahingehend zusammengefaßt werden, daß sie zum einen den diesbezüglich kla
ren Betriebsausgabentatbestand mit seinem bloßen Erfordernis eines Betriebs als 
causa um das negative Tatbestandselement der Notwendigkeit des Fehlens einer 
culpa in der Person des Steuerpflichtigen ergänzt; überdies bezeichnet sie eine 
mögliche Ausnahme zu diesem in freier und unzulässiger Rechtsschöpfung ge
wonnenen Tatbestandselement hinsichtlich des Typus der strafbaren Handlung28

• 

Sie typisiert damit mittelbar auch den Aufwand ( die Strafe) in seiner Veranlassung. 
Für eine typisierende Betrachtungsweise bietet § 4 Abs. 4 EStG jedoch keinerlei 
Anhalt, ebensowenig, wie er Grundlagen für eine Wertung nach dem subjektiven 
Verschulden erkennen läßt29

. Eine derartige Typisierung liegt jedoch etwa dem 

26 Vgl. etwaHerrmann-Heuer 18 Anm. 1 b zu§ 12 EStG zu dem Verhältnis von§ 12 zu 
§ 10, mit weiteren Hinweisen, sowie Lang, Das Einkommensteuergesetz 1975, StuW 
1974 Sp. 293 (313). 

27 BFH 28. 11. 1977 BStBl. 1978 II 105. 
28 Vgl. wiederum RFH 31. 10. 1928 RStBl. 1929, 83. 
29 Zu diesem Typisierungsverbot im Betriebsausgabenbegriff vgl. für viele Littmann, Das 

Einkommensteuerrecht12 I RdNr. 733 zu§§ 4, 5 EStG S. 653; Littmann selbst scheint 
dies jedoch zu übersehen, wenn er an anderer Stelle die Abzugsfähigkeit von Geldstrafen 
auf „berufsbedingte" Sachverhalte einschränken möchte, bei denen die Gefahr eines 
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Urteil vom 20. August 1930 zugrunde, welches eine Geldstrafe, die über einen 
Apotheker wegen fahrlässigen Verstoßes gegen das Opiumgesetz verhängt wor
den war, unter Berufung auf die „besonders enge" Beziehung zu dessen Betrieb, 
zum Abzug zugelassen hat30. 

Soweit die Literatur dieser Typisierungslehre (noch immer) folgt, liegt sie gleich
falls neben der Sache31 . 

Der Bundesfinanzhof jedenfalls folgt ihr nicht, wie noch anschließend zu zeigen 
sein wird. Vorerst jedoch soll noch der Rechtsentwicklung in Osterreich ergän
zendes Augenmerk geschenkt werden. Ausgehend von hier ausnahmslos wesens
und inhaltsgleichen Tatbeständen wie in Deutschland, schlug der Verwaltungsge
richtshof als Osterreichs höchstinstanzliches (und einziges) Steuergericht, hier je
nen Weg ein, der seine Judikatur vielfach kennzeichnet: er setzte die Rechtspre
chungstradition des Reichsfinanzhofes ungebrochen und unverändert fort: Soweit 
es sich um ein Delikt handelt, das gewissermaßen zu den Betriebsgefahren gehört, 
soll eine Bestrafung hieraus grundsätzlich zu Betriebsausgaben führen kön
nen32. 

Dies vor allem dann, wenn die Bestrafung vom Nachweis eines bestimmten Ver
schuldens unabhängig ist oder nur geringes Verschulden vorausgesetzt wird und 
sich etwa auf die Nichteinhaltung polizeilicher Vorschriften gründet33 . In diesem 
Sinne ließ der Verwaltungsgerichtshof die über einen Baumeister wegen unbefug
ter (vorzeitiger) Bauführung verhängte Geldstrafe zum Abzug als Betriebsausgabe 

Rechtsverstoßes „in erhöhtem Maße, als im allgemeinen gewerblichen Leben" bestünde 
(Littmann 12 I RdNr. 847 zu §§ 4, 5 EStG S. 700 f). 
Zur typisierenden Betrachtungsweise, welche allgemein nur aus dem jeweiligen Tatbe
stand zu folgen hat, vgl. etwa allgemein Isensee, Die typisierende Verwaltung. Im Spe
ziellen siehe auch Gassner, Interpretation und Anwendung der Steuergesetze 69, sowie 
Wennrich, Die typisierende Betrachtungsweise im Steuerrecht 112 f, der vor allem die 
Gesetzwidrigkeit einer nicht vom Tatbestand geforderten Typisierung hervorhebt. Zu 
dem Problem der Abzugsfähigkeit bloß jener Kosten, welche auf „typische Betriebsge
fahren", wie etwa auf eigentliche Berufskrankheiten zurückgehen, in der Rechtspre
chung des RFH, vgl. die klare Ablehnung durch Wennrich, S. 22 f. 

30 RFH 20. 8. 1930 RStBI. 1931, 103; die Entscheidung folgt ausdrücklich der in RFH 
31. 10. 1928 (vgl. die FN 28), ,,vorbehaltenen" Ausnahmsmöglichkeit. 

31 Vgl.Littmann 12 I RdNr. 847 zu§§ 4, 5 EStG S. 700 f (s. auch FN 29); sich ihm anschlie
ßend Blümich-Falk, Einkommensteuer-Kommentar11 I § 4 S. 105, welche die „typi
sche Berufsgefahr" einer Bestrafung, wie sie beispielsweise für baupolizeiliche Ord
nungsstrafen bei Bauunternehmen gegeben wäre, für die Abzugsfähigkeit bestimmend 
erklären. 

32 Vgl. VwGH 25. 2. 1954, 2959/51 Slg. 895 Fund VwGH 11. 10. 1957, 2553/55 sowie in 
jüngerer Zeit VwGH 7. 3. 1972, 2051/71. 

33 VwGH 30. 6. 1961, 994/59. 

l 
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zu34. Sobald jedoch diese Typizität und Geringfügigkeit des Verschuldens nicht 
mehr gegeben ist, wird die Aufwendung jedenfalls der privaten Sphäre des Pflich
tigen zugewiesen35 • 

Kurzum: auch der Verwaltungsgerichtshof verwechselt causa und culpa und läßt 
die letztere nur fallweise durch den Typus „besiegen". Die Einwendungen gegen 
die ursprüngliche deutsche Rechtsprechung und Teile des Schrifttums haben sohin 
auch gegen seine Judikatur Gültigkeit36 . 

Es war der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes so hin vorbehalten, neue Wege 
in der Behandlung dieses Rechtsproblems zu beschreiten und unabhängig von der 
möglichen Qualität einer Geldstrafe als Betriebsausgabe dennoch ihren Abzug zu 
versagen. Dieser Fragenkreis wird im folgenden behandelt werden, wobei zu An
fang eine allgemeine Lösung aus steuerrechtseigenen Grundgedanken gesucht 
werden soll. 

C. Allgemeines zur Begründbarkeit eines Abzugsverbotes für Geldstrafen, 
denen an sich Betriebsausgabencharakter zukommt 

I. Die ethische Betrachtungsweise im Steuerrecht 

Der bisher einzige Beitrag der Strafrechtsdogmatik zu der Frage der steuerlichen 
Abzugsfähigkeit von Geldstrafen37 , sieht ohne weiteres deren mögliche Behand
lung als Betriebsausgaben im positiven Recht begründet. Diesem Anspruch des 
Steuerschuldners auf Vollzug des Tatbestandes wird jedoch mit einem Hinweis auf 
das überpositive Recht begegnet. Denn die mögliche Überwindung des Positivis
mus bedeute, daß auf die hinter dem positiven Recht stehende „rechtlich-sittliche 
Wertordnung" immer dann zurückgegriffen werden müsse, wenn das gesetzte 
Recht keine gesicherte Handhabe für eine „gerechte" Entscheidung böte. Würde 

34 VwGH 11. 5. 1962, 1316/60 Slg. 2646 F; diese Rechtsprechung scheint zumindest einem 
allgemeinen Rechtsgefühl zu entsprechen, welchen Schluß auch der nahezu völlige 
Gleichklang zuBlümich-Falk (vgl. FN 31), die eben diesen Sachverhalt als Beispiel für 
eine Abzugsfähigkeit von Geldstrafen erwähnt haben, nalielegt. 

35 VwGH 5. 11. 1969, 834/69, demzufolge Aufwendungen, welche aus der Begehung von 
Verbrechen resultieren, niemals „in den Rahmen einer gewöhnlichen Betriebsführung" 
fielen und daher auch nicht Betriebsausgaben sein könnten. 

36 Vgl. auch meine Kritik an der hier im Ergebnis verwendeten und die Kausalität im Be
triebsausgabenbegriff unzulässig typisierend einengenden Adäquanztheorie in OStZ 
1975, 50 (57).Schimetschek allerdings, ehedem Vizepräsident des Österreichischen Ver
waltungsgerichtshofes, vertritt in jüngster Zeit eine- soweit es die mögliche Betriebsaus
gabeneigenschaft von Geldstrafen betrifft mit mir konforme Auffassung r:;chimet
schek, Die betriebliche Veranlassung von Betriebsausgaben, FJ 1979, 21 (25). 

37 Würtenberger, über „ Wertfreiheit" und „Einheit der Rechtsordnung" im Steuerrecht, 
FR 1966, 20. 
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etwa die Besteuerung- hier zu verstehen als Steuerbel~stung- unsittlicher und de
liktischer Geschäfte sowie Handlungen dem Grundsatz der „Gleichbewertung 
des Gleichsinnigen" entsprechen, so hätte die Abzugsfähigkeit von mit solchen 
Tätigkeiten zusammenhängenden Aufwendungen schlechthin eine Begünstigung 
zur Folge, die dem sich im Subsozialen bewegenden Steuerpflichtigen bereits aus 
dem Gleichbehandlungsgrundsatz heraus nicht zustünde. Würtenberger läßt hier 
nicht klar erkennen, ob er derartige Grundsätze dem Rechtskreis des Steuerrechtes 
oder demjenigen des Strafrechtes entnimmt. Die bloße Berufung auf ethische 
Werte schlechthin wird dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Besteuerung, im 
besonderen zu verstehen als Tatbestandsmäßigkeit, jedenfalls nicht gerecht38

• Ab
gesehen davon, daß der Autor in der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Gewin
nungskosten „Begünstigungen" zu erkennen glaubt, sind seine Gedanken auch 
jenseits dieser krassen Fehldeutung39 zu undifferenziert und auch am positiven 
Recht schlechthin zu unreflektiert geblieben, um eine weitere Einlassung zu er
möglichen. 

Dennoch läßt auch die eigentliche Steuerrechtsliteratur Hinweise auf eine „ethi
sche Betrachtungsweise" keineswegs vermissen. So will etwa auch Bramson , , U n
gerechtigkeiten" in der Besteuerung auf diesem Wege ausgleichen. Ohne dem 
„methaphysischen Grundsatz" des „Sittengesetzes" und der daraus erfließenden 
ethischen Betrachtungsweise würde jedweder Ungerechtigkeit und wäre sie auch 
noch so offensichtlich, im Steuerrecht Tür und Tor geöffnet40

• Der Maßstab der
artiger Ungerechtigkeiten wird nicht weiter angegeben. Unmittelbar zum Thema 
gewandt, mein Felix, die Versagung von Befreiungen für gesetzwidrige Ausfuhren 
oder auch die Besteuerung- hier wohl wiederum in dem engeren Sinne einer Steu
erbelastung zu verstehen - verbotener Geschäfte sei auf die „ethische Betrach
tungsweise" im Steuerrecht zurückzuführen. Für die Steuerverwaltung besteht 
nach Felix geradezu eine Verpflichtung, ethische Tatbestände in ihre Beurteilung 
miteinzubeziehen, um im Sinne einer „echten Steuerkultur" zu wirken41

• 

Verfolgt man diese, bislang wegen ihrer rechtspolitisch-ästhetisierender Inhalte 
nicht weiter verfolgbaren literarischen Zeugnisse einer ethischen Betrachtungs
weise zeitlich weiter zurück, so stößt man auf die wohl bemerkenswerteste Aus-

38 Vgl. hier beispielsweise die herbe Kritik, welche BGHSt 6, 46 herausgefordert hat, wel
che das „Sittengesetz" lediglich zur Ausfüllung des an sich zweifellos wertausfüllungs
bedürftigen Begriffs der Unzucht heranzog (Bockelmann, JR 1954, 361, Sax, JZ 1954, 
474 und]eschek, MDR 1954, 645, zitiert nach Canaris, Die Feststellung von Lücken im 
Gesetz 114). 

39 Vgl. den Abschnitt B I. 1., vor allem auch die FN 2. 
40 Bramson, Ethische Betrachtungsweise im Steuerrecht, in Festschrift Spitaler, Von der 

Auslegung und Anwendung der Steuergesetze 39. 
41 Felix, Leitideen und Leitbilder in der Rechtsprechung der Finanzgerichte, StuW 1959 

Sp. 273 (311). 
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sage zu diesem Thema, welche gleichzeitig einen äußerst wichtigen Ansatzpunkt 
zur weiteren Klärung abgibt: Grabower setzt sich sehr eingehend mit der ethi
schen Betrachtungsweise im Steuerrecht auseinander42

• Er führt sie zum einen auf 
§ 11 der (seinerzeitigen) RAO zurück, wonach die Steuerbehörde Ermessensent
scheidungen „nach Recht und Billigkeit" zu treffen hatte. Zum anderen fundiert 

seiner Überzeugung nach die wirtschaftliche Betrachtungsweise die ethische Be
trachtungsweise. An diesem Punkt angelangt, kann sich Grabower voll auf Enno 
Becker, den Redaktor der Reichsabgabenordnung stützen: Becker betont das in 
der wirtschaftlichen Betrachtungsweise gelegene Billigkeitselement, das Zweck
denken im Recht, wonach das Recht stets nur „Mittel zum Zweck" und nicht 
,,Selbstzweck" wäre. Das Ziel jedweden Steuerverfahrens sei es zu einer „gerech
ten Veranlagung" zu gelangen, soweit dies mit der Ordnung des Verfahrens ver
einbar wäre43

• 

Der letzte einschränkende Halbsatz macht zumindest deutlich, dafs Becker einem 
schrankenlosen Freirechtsdenken nicht das Wort reden wollte. Trotzdem ergeben 
sich für unser Thema vorstellbare Lösungsansätze: 

Felix deutete bereits die Richtung an, als er von einer Einbeziehung ethischer Tat
bestände in die Beurteilung des Steuerfalles sprach44

• Daraus könnte folgen: § 1 
Abs. 3 StAnpG gebot solch eine (ua) wirtschaftlich (-ethische) Beurteilung des 
Tatbestandes. Dem Sachverhalt der zu Einkünften führenden Deliktshandlung 
wird nun das in ethischer Betrachtungsweise für untragbar erachtete Moment der 
Strafe als Gewinnungsposten ausgegliedert. Der solcherart verbleibende Torso 
wird sodann der Besteuerung, nunmehr zu verstehen als die vollständige Anwen
dung aller einschlägigen steuerlichen Rechtssätze, einschließlich vorgesehener Be
und Entlastungen, zugeführt. Diese Vorstellung einer exemplarisch unrichtigen 
Rechtsanwendung als eines historischen Faktums, drängt sich sehr wohl auf, wenn 
man an den „kürzesten" Erlaß des RdF vom 4. Februar 1939 denkt: Hier wurde 
die Möglichkeit einer steuerlichen Abzugsfähigkeit von Ordnungsstrafen unter 
ausschließlicher Berufung auf § 1 Abs. 3 StAnpG abgelehnt45

• Es war hier der 
obersten Steuerbehörde wohl nicht mehr um Rechtsanwendung, als vielmehr um 
Sachverhaltsbeugung zu tun, sonst wären die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 
jedenfalls (auch) heranzuziehen gewesen. 

42 Grabower, Die ethische Betrachtungsweise im Steuerrecht, StuW 1933 I Sp. 49. 
43 Becker, Die Reichsabgabenordnung7, 54. 
44 Vgl. die FN 41. 
45 RStBI. 1939, 251. 
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Festzuhalten bleibt jedenfalls: Die ethische Betrachtungsweise im Steuerrecht ist
so überhaupt - nur als Auslegungsgrundsatz denk- und vorstellbar46

• Dieser wie
derum müßte im jeweiligen Tatbestand seine volle Stütze und Rückhalt finden. 
Daß dies nicht der Fall ist, muß aus dem das objektive Net~oprinzip entsprechend 
objektiviert verkörpernden Betriebsausgabenbegriff zwingend gefolgert werden; 
seine Unzugänglichkeit gegenüber ethischen Wertungen ist mittlerweile auch in 
der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs anerkannt und dürfte bereits hinläng
lich dargelegt worden sein. 

Das Umfeld des § 4 Abs. 4 EStG läßt sohin keinerlei Bedürfnis na~h einer teleolo
gischen Reduktion der Norm entstehen, welches auch nur annähernd positivi
stisch begründbar wäre. Die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, welche die 
Abzugsfähigkeit von Geldstrafen nunmehr trotz ihrer Betriebsausgabeneigen
schaft verneint, muß sich sohin auf wesentlich außersteuerliche Gesichtspunkte 
und Wertungen stützen. Diese Klärung ist wichtig, denn sie fördert den grundle
genden Einblick in das Wesen einer Judikatur, welche in demselben Ausmaß me
thodische Bekenntnisse vermissen läßt, in dem sie unerschütterlich und unwan
delbar erscheint. 

II. Die zur Zeit vorherrschende Rechtsprechung und ihre Kritik 

1. Erste Ansätze zu einer außerhalb des Steuerrechts gelegenen Begründung 
der Nichtabzugsfähigkeit von Geldstrafen 

Die Ablehnung des Abzuges von Geldstrafen als Betriebsausgaben einzig und 
allein unter Berufung auf nicht steuerrechtliche Normen erfolgte erstmals in der 
Entscheidung vom 21. 7. 195547

• Würde man Geldstrafen zum Abzug zulassen, so 
der Bundesfinanzhof, so würde das Veranlagungsverfahren die Strafe in um so hö
herem Umfang abändern, je höher die Einkünfte des Verurteilten wären. Auch das 
im Strafgesetz vorgesehene Verhältnis zwischen Geld- und Freiheitsstrafen er
führe hiedurch eine wesentliche Veränderung, da Freiheitsstrafen sich „nicht oder 
doch nur unwesentlich steuerlich auswirken könnten "48

. Aus der Rechtsnatur der 

46 Über die Fehlmethode einer „Tatbestandsbeurteilung" vgl. vor allem Tipke, Steuer
recht7, 93 ff. Zur Sinnentleertheit des § 1 Abs. 3 StAnpG vgl. für viele Tipke in: Tip
ke-Kruse, Abgabenordnung7 II A 42 ff zu§ 1 StAnpG. Der Gesetzgeber der AO 1977 
hat dementsprechend § 1 StAnpG zur Gänze aufgegeben, da sich seine Wirksamkeit als 
Auslegungsgrundsatz erschöpft und nach einem solchen kein gesetzgeberisches Bedürf
nis mehr besteht (vgl. hierzu Tipke, Steuerrecht7, 85). 

47 BFH 21. 7. 1955 BStBI. III 338. 
48 H errmann-H euer's Vorwurf, der BFH scheue vor der grundsätzlichen Möglichkeit ei

ner Anerkennung von Freiheitsstrafen als Betriebsausgaben zurück, erscheint sohin 
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Strafe wäre es sohin unzulässig, sie als öffentlich - rechtlichen Anspruch zu verän
dern. Dies wären „rechtsstaatliche Grundsätze von wesentlicher Bedeutung" und 
es gingen sohin die strafrechtlichen Bestimmungen den steuerlichen Vorschriften 
vor49

• 

Diese Rechtsansicht wurde in kurzer Folge auch auf die Behandlung von Bußen 
wegen Ordnungswidrigkeiten ausgedehnt, welche gegen eine Personen- oder Ka
pitalgesellschaft unmittelbar verhängt worden waren. Auch sie würden nach dem 
Verschulden des Täters bemessen, weshalb „ihre Bagatellisierung unangebracht 
wäre". überdies erschiene es gegenüber der Mehrheit der „anständigen" Konkur
renten unvertretbar, wenn die rechtsbrecherischen Teilnehmer am Wettbewerb 
nicht die vollen Folgen ihres gesetzwidrigen Tuns zu tragen hätten50 . 

Hartmann-Böttcher-Grass mögen den Reigen der Kritik an dieser Rechtspre
chung eröffnen: sie werfen dem Körperschaftsteuersenat des Bundesfinanzhofs 
hier schlicht vor, sich ins Naturrecht verloren zu haben51 . 

Heuer hat eine grundlegende „Phillipika" gegen die Rechtsmeinung des Bundes
finanzhofs verfaßt: Er prangert nicht allein die Verletzung des objektiven Netto
prinzips in dieser Judikatur an, sondern auch die darin gelegene Umgehung des 
Gesetzmäßigkeitsgrundsatzes der Besteuerung. Die Ausführungen des Bundesfi
nanzhofs hätten in ihrer Berufung auf die Einheit der Rechtsordnung lediglich eine 
rechtsphilosophische, jedoch keinerlei tatbestandliche Bedeutung52. Auch Mat
tem scheint der Gedanke einer „Einheit der Rechtsordnung" in diesem Zusam
menhang völlig unangebracht; denn diese setze gewiß nicht voraus, daß nicht jedes 
Rechtsgebiet seinen Regelungszielen folgen dürfe. Auch die „Idee des Rechts" 
würde hier keine Versagung der Abzugsfähigkeit verlangen; die Geldstrafe wäre 
zwar öffentlich-rechtlicher Natur, doch gäbe es auch noch andere Schulden dieser 
Art, die als Betriebsausgaben voll abzuziehen wären, wie etwa die Betriebs
steuern53. 

nicht gerechtfertigt (flerrmann-Heuer 18 Anm. 49 d zu§ 4 EStG). 
Insoweit, als die beiden Autoren daraus eine grundlegende Inkonsequenz der BFH
Rechtsprechung zum Geldstrafenproblem folgern, wird ihnen daher nicht beizupflich
ten sein. 

49 Diesem Urteil voll zustimmend, etwa Hoffmann, StuW 1969 Sp. 433. 
50 BFH 10. 9. 1957 BStBI. III 415; diesem Urteil uneingeschränkt beipflichtend, Merkert, 

BB 1969, 825, der überdies den möglichen Betriebsausgabencharakter und damit die 
steuerliche Abzugsfähigkeit von Geldstrafen klar hervorhebt. Vgl. jedoch auch Ab
schnitt D IV 2. 

51 Hartmann-Böttcher-Grass, Großkommentar zur Einkommensteuer I 198 zu§§ 4, 5 
EStG. 

52 Heuer, Der Staat als Hehler?, FR 1963, 3, 22. 
53 Mattem, Zur einkommensteuerrechtlichen Abzugsfähigkeit von Geldstrafen, Geldbu

ßen und Prozeßkosten als Betriebsausgaben, BB 1969, 1049. 
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Nun wird der Gedanke einer „Einheit der Rechtsordnung" auch in diesem Zu
sammenhang nicht völlig beiseite zu schieben sein; darauf wird an anderer Stelle 
noch zurückgekommen werden, wo auch eine eigenständige Standortbestimmung 
für unsere Rechtsfrage versucht werden wird. Steuerrechtsfremd ist dieser Grund
satz in den Grenzen seiner Allgemeingül ugkeit jedenfalls nicht54 . 

2. Der derzeitige Meinungsstand 

Die Rechtsprechung ließ sich denn auch in der Folge durch diese heftige Kritik 
nicht beirren und nahm lediglich eine äußere Verlagerung des Schwergewichtes in 
der Begründung vor, weshalb Geldstrafen, trotz des im Einzelfall gegebenen ei
gentlichen Betriebsausgabencharakters, nicht abzugsfähig sein sollten. An die 
Stelle der Überlegung einer Minderung der Strafe durch den steuerlichen Abzug 
und des generellen Vorrangs strafrechtlicher vor steuerrechtlichen Vorschriften, 
traten die Besinnung auf die höchstpersönliche und öffentlichrechtliche Natur der 
Geldstrafe und der daraus folgenden Unzulässigkeit einer Abwälzung auf die All
gemeinheit auf dem Wege ihrer steuerlichen Absetzung55 . Diese „emotionale 
Abwälzungstheorie"56 wurde nun in der Literatur ebenso heftig abgelehnt, wie_ 
die seinerzeitige Argumentation des Bundesfinanzhofes. 

Osthövener hebt den darin gelegenen „Widerspruch zum Grundsatz einer Be
steuerung nach der Leistungsfähigkeit" hervor und sieht die Einkommensteuer 
solcherart zur Umsatzsteuer verkümmern. Eine „Abwälzung der Steuerlast" 
käme nur in Systemen einer absolutistischen Steuerpacht in Betracht, wo jedes 
,, Weniger" an Steuern zum Ausgleich des Gesamtaufkommens durch ein unge
rechtfertigtes „Mehr" bei einem anderen Pflichtigen rückgeholt werden müsse57 . 
Depiereux tritt d.em Abwälzungsgedanken mit einer Rückbesinnung auf das Sy
stem der Einkommensteuerprogression entgegen, demzufolge sich Steuerbela
stung und Steuerentlastung stets die Waage hielten und von ungleichgewichtigen 
Vorteilen im Entlastungs- (Abzugs-)bereich allein niemals die Rede sein könne58 . 
Herrmann-Heuer meinen, der Hinweis auf die höchstpersönliche und öffent
lich-rechtliche Natur der Geldstrafe in der neueren Rechtsprechung würde sich 
wiederum besser zu der Leugnung ihres möglichen Betriebsausgabencharakters 
einfügen59. In der Tat klingen hier oberflächlich jene Überlegungen an, welche 
den Reichsfinanzhof in dieser Frage geleitet haben60 . Dies jedoch nur oberfläch-

54 Vgl. Eckhardt, Das Steuerrecht und die Einheit der Rechtsordnung, StBJb. 1961/62, 77. 
55 So richtungsweisend zuerst BFH 6. 11. 1968 BStBI. 1969 II 74. 
56 Grass, FR 1969, 96 (97). 
57 Osthövener, DB 1969, 375. 
58 Depiereux, Steuerersparnis durch Steuerprogression - ein Systemfehler?, FR 1970, 188. 
59 Herrmann-Heuer 18 Anm. 49 zu§ 4 EStG. 
60 Vgl. den Abschnitt B I 2. 
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lieh: tatsächlich dürfte es dem Gerichtshof nicht darum zu tun gewesen sein, seine 
Dialektik zu ändern, als vielmehr diese zu verdeutlichen und zu vergegenständli
chen. Nicht mehr das Strafrecht schlechthin soll ausschlaggebend sein, als viel
mehr bestimmte strafrechtliche Grundprinzipien, wie die Höchstpersönlichkeit 
der Straflast; nicht die Minderung dieser Straflast als solche, sondern vielmehr ihre 
Unverträglichkeit mit der Strafnatur soll gegen den Steuerabzug der Strafe stehen. 
Einzig Heuer, einst der schärfste und wohl auch umfassendste Kritiker des Bun
desfinanzhofs, scheint in dieser Änderung der Argumentation der Rechtspre
chung nicht nur oberflächlich etwas „Anderes", sondern auch ein „Mehr" er
kannt zu haben, wenn er dem fraglichen Urteil61 eine zwar wertende und nicht 
völlig überzeugende, aber „immerhin vertretbare" Gesetzesauslegung beschei
nigt62. Die generelle Linie in der Begründung, das heißt die Berufung auf die Ein
heit der Rechtsordnung und die sohin unerwünschte effektive Strafminderung auf 
dem Wege des steuerlichen Abzuges einer verhängten Geldstrafe blieb jedenfalls 
erhalten63 . 

Auch die Ausweitungstendenzen dieser Rechtsprechung, über die Kerngebiete 
krimineller Geldstrafen hinaus, sind unverkennbar64 . 

Diese im Schrifttum in ihrer Grundhaltung durchaus auch gebilligte65 Judikatur 
nun in ihren Ansätzen zu erkennen und weiterzuverfolgen, hat eigenständigen 
und nicht allein apologetischen Wert. Bereits Zitzlaff läßt dies wohl deutlich wer
den, wenn er den möglichen Betriebsausgabencharakter von Geldstrafen, auch 
solchen krimineller Natur, uneingeschränkt bejaht, im übrigen aber auf die ge
setzgeberische Möglichkeit verweist, den Betriebsausgabenabzug unabhängig 
von der Natur des Aufwandes als Betriebsausgabe einzuschränken66 . Eine solche 
Einschränkung könnte auch aus der allgemeinen Rechtsordnung folgen, wie etwa 
dem Kriminalstraf- und Ordnungswidrigkeitenrecht, betont Zitzlaff Derartige 
Abzugsverbote sind nun auch dem Steuergesetzgeber jenseits des eigentlichen Sy
stem - und Zweckgedankens von§ 4 Abs. 4 EStG sehr wohl geläufig; erinnert sei 
hier nur an§ 4 Abs. S EStG, oder vor allem an§ 20a öEStG. 

61 Vgl. die FN 55. 
62 Heuer, FR 1969, 63 (64). 
63 Vgl. zuletzt BFH 18. 12. 1975 BStBI. 1976 II 370. 
64 Vgl. das zur voranstehenden FN zitierte Urteil, welches eine gebührenpflichtige Ver

warnung gemäß§ 22 Straßenverkehrs G betraf, sowie BFH 18. 5. 1972 BStBI. II 623, die 
gern. § 411 ZPO über einen Sachverständigen, wegen verspäteter Abgabe seines Gutach
tens verhängte Ordnungsstrafe behandelnd. In beiden Fällen wurde der der Leistungs
pflicht zugrunde liegende Ordnungsverstoß als maßgeblich für die Nichtabsetzbarkeit 
betont. 

65 Vgl. etwa Tipke, Steuerrecht7, 10, 228 f. 
66 Zitzlaff, StuW 1948 Sp. 233 (236), unter Berufung auf RFH 28. 3. 1939 RStBI. 628. 
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Ob dieselbe Wirkung auch von außersteuerlichen Normen her ausgeübt zu wer
den vermag und die Grundfrage, ob sich solche vom Bundesfinanzhof jedenfalls 
implicite vorausgesetzte Abzugsverbote finden lassen, erscheint daher durchaus 
nicht als von vornherein verfehlte und unfruchtbare Fragestellung. Die bisherige 
Untersuchung hat sich am Tatbestand des§ 4 Abs. 4 EStG in seiner allgemeinen 
Zweck- und Systembedeutung orientiert. Das zu Abschnitt B gewonnene klare 
Ergebnis ist jedoch wesensmäßig nicht ausreichend, um die zu Abschnitt C darge
legte Judikatur eines Abzugsverbotes von im übrigen unbestreitbar als Betriebs
ausgaben anerkannten Geldstrafen widerlegen zu können. Aus der Systembe
handlung eines Aufwandes folgt nicht notwendig dessen entsprechende Sachbe
handlung. Insoweit mag sich der Gesetzgeber durchaus untreu werden, wenn er 
nur sonst die Gesichtspunkte einer sehr weitgesteckten Gleichmäßigkeit nicht ver
letzt67. 

Die Untersuchung bedarf sohin ihrer Fortführung auf der außersteuerlichen Ebe
ne, um den Weg zu einer möglichen Erkenntnis des Problems zu bahnen. 

Vorab muß jedoch Klarheit darüber geschaffen werden, ob das Steuerrecht als sol
ches einem außersteuerlich zu gewinnenden Abzugsverbot für Geldstrafen die ei
gene Regelungskraft zwingend entgegenstellt und dessen Wirksamkeit solcherart 
schlechthin unterdrücken würde. 

Zumal in diesem Z1Jsammenhang wurde oftmals auf die „ Wertfreiheit" des Steu
errechts und die daraus erwachsende Unbeeinflußbarkeit dieses Rechtsgebietes 
durch stark wertbesetzte Rechte wie das Strafrecht, hingewiesen. Die Norm des 
§ 5 Abs. 2 StAnpG, welche die Besteuerung u. a. verbotener Handlungen nicht 
ausschließt - nunmehr wesensgleich§ 40 AO 197768 soll dieses Rechtsprinzip klar 
erkennen lassen69 . 

III. § 40 AO - Die unbedingte Sicherung der Abzugsfähigkeit von Geldstra
fen? 

1. Ursprung und Wesensgehalt dieser Bestimmung 

Ausdrücklich bezog das Urteil des Bundesfinanzhofs vom 6. November 1968, § 5 
Abs. 2 StAnpG in seine Überlegungen mit ein 70 . In der Behandlung der steuerli-

67 Maßgeblich ist hier allein der durch Art. III Abs. 1 GG vorgegebene Systembegriff, der 
sich im Willkürverbot manifestiert; vgl. Canaris, Systemdenken und Systembegriff in 
der Jurisprudenz 126, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung. 

68 Vgl. die Begründung des RegE zur AO 77. 
69 Vgl. Heuer, FR 1963, 3, 22 und Mattem, BB 1969, 1049. 
70 BStBl. 1969 II 74. 
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chen Abzugsfähigkeit von Geldstrafen, so die Entscheidung, liege eine Berufung 
auf diese Bestimmung völlig neben der Sache, da durch sie einzig die Folgen bür
gerlich -rechtlicher Nichtigkeit im Abgabenrecht normiert würden. Dem stimmt 
auch Heuer in seiner Urteilsglosse zu, meint jedoch, daß die Vorschrift allgemein 
die Ableitung des Grundsatzes des Fehlens einer Überordnung außersteuerlicher 
Gebote und Verbote über steuerrechtliche Normen zulasse71 . 

Diese Aussage Heuers ist bereits in Bezug auf die kritisierte Fallentscheidung zu 
schwach. Denn auch der Bundesfinanzhof sprach gerade in diesem Urteil nicht 
mehr von einem allgemeinen Vorrang des Strafrechts. Dennoch soll sie weiterver
folgt werden, um die weiteren Schritte dieser Untersuchung rechtslogisch abzusi
chern. 

§ 5 Abs. 2 StAnpG findet keine Entsprechung in derursprünglichenAO aus 1919. 
Die amtliche Begründung zum Steueranpassungsgesetz bezeichnet es als einen 
„allgemeinen Grundsatz", daß auch verbotene oder unsittliche Geschäfte und 
Handlungen besteuert würden. Dieser Grundsatz, der zuerst im Schrifttum her
ausgearbeitet worden sei, hätte sich im Lauf der Jahre in der Verwaltungspraxis 
durchgesetzt. Zufolge der allgemeinen Anerkennung, die ihm zuteil geworden 
wäre, würde er nunmehr in das Steueranpassungsgesetz übernommen72 • 

Kruse in Tipke-Kruse führt § 5 Abs. 2 StAnpG unmittelbar auf ein Urteil des 
Reichsfinanzhofs aus dem Jahre 1922 zurück: hier hatte das Gericht eine Auffas
sung, wonach die bürgerlich-rechtliche Nichtigkeit unsittlicher sowie verbotener 
Geschäfte auch zu deren steuerlicher Unbeachtlichkeit führen sollte, als „ unrich
tige Verallgemeinerung eines richtigen Gedankens" bezeichnet. Denn Handlun
gen, denen das Privatrecht aus guten Gründen seinen Schutz entzöge, müßten aus 
eben diesen guten Gründen sehr wohl besteuert werden. Andernfalls käme man 
zu einer Förderung und Begünstigung jeglichen unsittlichen und unerlaubten 
Tuns 73 • 

Diese Auffassung scheint nun eher sogar in die Richtung einer ethischen Betrach
tungsweise zu gehen. Das Gericht argumentiert hier wesentlich rechtssystema
tisch und gesamtteleologisch. Ein äußerlich-oberflächlicher Widerspruch beider 
Rechtssysteme wird nicht nur wertfrei in Kauf genommen, sondern geradezu als 
notwendig erachtet, um die im Sinne des allgemeinen Gesamttelos einer als ein
heitlich empfundenen Rechtsordnung erwünschte Behandlung eines Rechtsphä
nomens sicherzustellen. Die wahre Wurzel des§ 5 Abs. 2 StAnpG, so Kruse, wäre 
denn auch in der anderweitigen steuerlichen Freistellung verbotener Geschäfte ge
legen, woraus ein Anreiz für Rechtsbrüche zu entstehen vermöchte74 . Zeitnah 

71 Heuer, FR 1969, 63 (64). 
72 Begründung zum Steueranpassungsgesetz RStBl. 1934, 1398 (1401). 
73 RFH 24. 1. 1922 RStBl. 158. 
74 Kruse, Um das Steuergeheimnis, StuW 1968 Sp. 265. 
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kommentiert Ott diese Vorschrift: es wäre ein schon bislang allgemein anerkann
ter Rechtsgrundsatz im Steuerrecht gewesen, wonach die bürgerlich-rechtliche 
Nichtigkeit eines Rechtsgeschäfts der Besteuerung nicht entgegenstünde, wenn 
die Beteiligten dessen wirtschaftliches Ergebnis bestehen ließen. Ott zählt jeden
falls eine Vielzahl von Urteilen und Beschlüssen des Reichsfinanzhofs auf, wo es 
im Einzelfall zu Steuerbelastungsentscheidungen gekommen war. Doch betont er 
gleichzeitig, daß die Rechtsprechung auch die „Kehrseite" dieser Grundhaltung 
anerkannt und mit steuerrelevanten deliktischen Handlungen in Zusammenhang 
stehende Aufwendungen zum Abzug zugelassen hätte. Nur bei Geldstrafen er
gäbe sich der , , wünschenswerte Ausweg" diese als nicht abzugsfähige Lebenshal
tungskosten der privaten Sphäre zuzuweisen75

. 

2. Spezifische Rechtsfolgen 

Nunmehr macht die Rechtsprechung von diesem „wünschenswerten", aber 
rechtswidrigen „Ausweg" keinerlei Gebrauch mehr. Sie benötigt ihn auch nicht; 
jedenfalls nicht in Hinblick auf§ 5 Abs. 2 StAnpG (§ 40 AO 77). Schon der Wort
laut der Vorschrift, welche generell die Anwendung der Steuergesetze (, ,Besteue
rung") auf rechtswidriges Verhalten, ,,nicht ausschließt", das heißt einzig die 
Wirksamkeit der Steuerrechtsordnung auch in derartigen Fällen bekräftigt, steht 
keineswegs gleichzeitig der Anwendung außersteuerlicher Vorschriften auf solche 
Sachverhalte entgegen. Ob der Gesetzgeber hiermit eine Oberordnung außersteu
erlicher Normen in ihrer Gesamtheit über die Steuerrechtsordnung ausschließen 
wollte oder nicht, ist dagegen belanglos; § 5 Abs. 2 StAnpG (§ 40 AO) bedeutet 
lediglich den gesetzgewordenen Endpunkt eines geistigen Ringens, wesentlich 
ausgetragen zwischen Popitz und der Rechtsmeinung des preußischen Oberver
waltungsgerichts; Popitz setzte sich dabei durch mit seiner Auffassung, daß alle 
Vorgänge, ohne Rücksicht darauf, ob ihre Form oder Entstehung vom Zivilrecht 
anerkannt, oder zufolge etwa eines Rechtsverstoßes für nichtig erachtet würden, 
der Besteuerung zu unterwerfen sind, soweit sie wirtschaftlich „zur steuerlichen 
Ausnutzung geeignet wären"76

• 

§ 5 Abs. 2 StAnpG ist Ausfluß und Ausdruck der wirtschaftlichen Betrachtungs
weise hinsichtlich bürgerlich-rechtlich nicht anerkannten Tuns77

• Insoweit ist so
wohl dem Bundesfinanzhof, als auch Heuer beizupflichten78

• Denn die wirt-

75 Ott, Zu den allgemeinen steuerrechtlichen Vorschriften des Steueranpassungsgesetzes, 
StuW 1935 ISp. 701 (957ff). 

76 Vgl. Popitz, Archiv des öff. Rechts I NF 129. 
77 Vgl. etwa Kruse in: Tipke-Kruse AO9 I Anm. 1 zu § 40, sowie Hübsch

mann-Hepp-Spitaler, AO'_,, Anm. 2 zu§ 5 StAnpG. 
78 Vgl. die FN 70 und 71. 
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schaftliche Betrachtungsweise als teleologische Interpretationsmethode mag aus 
der jeweiligen Steuernorm folgen. Hier darf die übrige Rechtsordnung den Vor
gang der Rechtsanwendung nicht vorab verfälschen, indem unbesehen andersar
tige Subsumtionsergebnisse auf den steuerlichen Rechtsfindungsprozeß einwir
ken. Diese Emanzipation des Steuerrechts als gleichrangiges Rechtssystem unter 
vielen kann getrost als abgeschlossen gelten. Nichts jedoch besagt § 5 Abs. 2 
StAnpG (§ 40 AO neu), wie die Besteuerung im Einzelfall durchzuführen wäre, 
das heißt über die Beschaffenheit jener Normen, welche den betreffenden Sach
verhalt erfassen79

• § 40 AO neu bringt allenfalls den Gedanken einer Gleich stel
lung der Rechtssysteme zum Ausdruck. Ebenso, wie außersteuerliche Normen 
schlechthin in ihren Rechtswirkungen dem Steuerrecht nicht vorgehen können, da 
es an einer derartigen Anordnung des positiven Rechts fehlt, gebietet diese Norm 
umgekehrt auch nicht eine Oberordnung allgemein des Steuerrechts gegenüber 
jedweden anderen, aus dem fraglichen Sachverhalt sonst wirksam werdenden Ge
setzesbefehlen. 

Einen derartigen Gesetzesbefehl, welcher - wie gezeigt - von außersteuerlicher 
Natur sein müßte, nimmt die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs sehr wohl an, 
wenn sie die Abzugsfähigkeit von Geldstrafen, entgegen § 4 Abs. 4 EStG, ver
neint. Sie entnimmt, wohl wesentlich dem Strafrecht, den Rechtssatz eines Ab
zugsverbotes, welches analog zu den Abzugsverboten des§ 4 Abs. 5 EStG, wo das 
Steuerrecht das vorgegebene objektive Nettoprinzip mit Rücksicht auf steuer
rechtseigene, vom Gesetzgeber für höherrangig erachtete Wertungen der Prakti
kabilität und der Gleichbehandlung, in Einzelfällen durchbricht, eingreifen soll. 
Hier würde sohin der Strafrechtsgesetzgeber dieses objektive Nettoprinzip mit 
Hinblick auf strafrechtseigene Wertgedanken durchbrechen. Die Wirksamkeit ei
ner solchen Norm zu begründen und abzugrenzen, wäre - naturgemäß im An
schluß an die rechtslogische Feststellung ihrer Existenz- ein weiterer notwendiger 
Schritt. Dieser Versuch wird in dem nachfolgenden, letzten Abschnitt unternom
men werden. Nur er kann zu einem gerechten und lückenlosen Urteil über die 
Rechtsprechung führen und gleichzeitig die Richtung für eine abschließende Klä
rung des Rechtsproblems der Behandlung von Geldstrafen im Einkommensteuer
recht weisen. 

79 Die Tatsache, daß § 40 AO nicht mit einem eigenen, über die jeweils in Betracht kom
mende Norm hinausragenden materialen Gehalt ausgestattet ist, erhellt etwa auch aus der 
grundsätzlichen Nichtsteuerbarkeit des eigentlichen Tuns einer Diebs- oder Räuberban
de. Soweit es hier an der vollständigen Erfüllung aller Merkmale einer steuerbaren Tätig
keit fehlen wird, führt auch § 40 AO keine „Besteuerung" herbei (vgl. z. B. Kruse, 
StuW 1968 Sp. 265, im Anschluß an Hoffmann, FR 1963, 501, Glosse zu BFH 22. 6. 
1962 BStBI. III 465, welche Entscheidung - noch - die Tätigkeit der Dirnen für unter 
keine Einkunftsart fallend erachtet hatte). 
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D. Ein strafrechtliches Abzugsverbot als möglicher Ausdruck einer Einheit 
der Rechtsordnung 

I. Allgemeines zur Methode der Rechtserkenntnis 

Die gegen die Judikatur des Bundesfinanzhofs zur Frage der steuerlichen Abzugs
fähigkeit von Geldstrafen erhobenen Vorwürfe lassen sich wie folgt wesentlich 
dreigeteilt zusammenfassen: zum ersten soll es an einer positivrechtlichen Veran
kerung eines Abzugsverbotes fehlen. Das Gericht fälle denn auch. eher Wollens
als Wissensentscheidungen in dieser Angelegenheit. Zum zweiten werde hier je
denfalls dem ethisch wertenden Strafrecht ohne nähere Begründung und Rechtfer
tigung der Vorrang vor dem wertfreien Steuerrecht eingeräumt und dadurch über
dies das Ertragsteuersystem verletzt. Drittens gehe es nicht an, daß der Fiskus ei
nerseits an den durch das Eingehen des Strafwagnisses u. U. wesentlich erhöhten 
Profiten des betreffenden Unternehmens voll partizipiere, wohingegen gerade die 
Auswirkungen· dieses letzten und äußersten Risikos für ihn nicht gelten sollten. 

All diese Vorwürfe sollen nunmehr eingehender untersucht werden. Ausgangslage 
dieser Untersuchung ist und bleibt die Tatsache, daß weder der Betriebsausgaben
begriff selbst, noch der Werbungskostentatbestand, wie auch das diesen einleuch
tend zu Grunde liegende System der geltenden Ertragsbesteuerung die Auffassung 
rechtfertigen, Geldstrafen könne von vornherein nicht die Eigenschaft an sich ab
zugsfähiger Berufskosten zukommen. Ansätze für eine teleologische Reduktion 
von§ 4 bzw. § 9 EStG, welche nur aus der Zweckrichtung des steuerlichen Norm
gefüges heraus vorstellbar wären, sind jedenfalls nicht gegeben. Ganz im Gegen
teil darf sogar eine recht glückliche Deckungsgleichheit von Norm-sowie System
zweck und Wortlaut zumindest in § 4 Abs. 4 EStG behauptet werden80

• 

Der folgende Lösungsversuch- und dies muß vorab klargestellt werden - fußt da
her einzig und allein auf einer Befassung mit dem Rechtsstoff der geltenden Straf
rechtsordnung. Das Bedeutsam werden solcherart- wenn überhaupt - gefundener 
Normsätze für den Steuersachverhalt und ihre Einfügbarkeit in das System be
dürfte sodann einer weiteren Erörterung. 

Wird die in ihrer dogmatischen Methodik nicht gerade mitteilsame Rechtspre
chung des Bundesfinanzhofs- soweit durchführbar- vergegenständlicht, so sehen 
wir uns dem der Rechtslehre keineswegs fremden Deduktionsschema von 
(Rechts-)prinzip und Rechtssatz gegenüber. Prinzip ist die „höchstpersönlich
öffentlich-rechtliche Natur" der Geldstrafe. Aus diesem Grundsatz wird der 
Normbefehl einer Nichtabzugsfähigkeit gefolgert. Das Fehlen eines ausdrückli
chen steuerlichen Abzugsverbotes für Geldstrafen im Strafrecht ist nun zum einen 

80 Vgl. meine Ausführungen zu Abschnitt II A. 
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unleugbar. Ontologisch und noch keineswegs rechtswertend betrachtet, liegt hier 
sohin eine „Lücke" vor. 
Die juristische Methodenlehre geht von dem Vorhandensein möglicher Lücken im 
Recht aus. Eine Lücke - und zwar nicht bloß eine Gesetzeslücke- das heißt (Ein
zel-)N ormlücke - sondern auch eine Regelungslücke im Sinne eines planwidrigen, 
der dem Gesetz immanenten Zwecksetzung nicht entsprechenden Fehlens einer 
Regelung, ist für alle Rechtsgebiete vorstellbar81

• 

Die Lückenfüllung im Recht - und auch die Feststellung von Lücken - verlälh 
nach allgemeiner rechtsmethodischer Überzeugung bereits den Boden einer Aus
legung im eigentlichen Sinne. Dementsprechende Kautelen werden daher bei ei
nem solchen, nicht mehr an eindeutig und scharf abgegrenzt positivierten Wer
tungen des Gesetzgebers ausgerichteten Verfahren der Rechtsgewinnung, aus 
eben dieser Rechtsordnung gefolgert. Auf so erschlossene Lückenfüllungs-(Ana
logie- )verbote wird auch hier noch näher einzugehen sein. 

Das Auffinden und die daraus sich ergebende Erfüllung von Regelungslücken im 
Recht, zählen jedenfalls zu den grundsätzlich zulässigen Akten richterlicher, das 
heißt auf der Ebene der Vollziehung gelegener Rechtsfortbildung82

. 

Von einer Rechtslücke bereits begrifflich streng zu trennen ist jedenfalls der bloße, 
einer rein rechtspolitischen Würdigung zugängliche, ,,Fehler" eines Normkom
plexes. Von der ersteren unterscheidet er sich in der Hauptsache dadurch, dag er 
nur aus einer, dem Gesetz gegenüber selbständigen kritischen Würdigung herge
leitet wird, nicht jedoch sich aus dem betreffenden Normengefüge unmittelbar er
gibt83. 
Canaris hat in einer vielbeachteten Monographie jene Grundsätze herausgearbei
tet, welche wohl nach weitgehend allgemeiner Überzeugung die Lückenfeststel
lung und -auffüllung im Recht als „lege artis" geschehen sein lassen84

. 

Maßstab ist hiefür die Sachgleichmäßigkeit und allgemeine N achprüfbarkeit des so 
gewonnenen Rechtssatzes. Denn um einen solchen handelt es sich, wie beispiels
weise Esser, besonders mit Hinblick auf induktiv gewonnene allgemeine Rechts
prinzipien betont: auch sie sind Bestandteile des positiven Rechtes und zwar un
abhängig von den an ihrer Hand gebildeten Einzelfiguren85 . 

81 Vgl. für viele Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft 350 ff. Speziell für das 
Strafrecht vgl. etwa Kaufmann, Analogie und „Natur der Sache" (1965). 

82 Vgl. hier allgemein etwa Germann, Probleme und Methoden der Rechtsfindung2
, 111 ff, 

sowie BGHZ 3, 315, welche Entscheidung geradezu von einer Pflicht des Richters zur 
Rechtsfortbildung, auch gemäß Art. 20 Abs. 3 GG, ausgeht. 

83 Vgl. wiederum Larenz 354. 
84 Canaris, Die Feststellung von Lücken im Gesetz, im folgenden nur mehr mit Verfasser

name und Seitenzahl zitiert. 
85 Vgl. Esser, Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts (1956) 

134. 
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Zurückkehrend zu unserem Rechtssachverhalt wird jenes Rechtsprinzip im 
Strafrecht zu suchen sein, aus dem der Rechtssatz der Nichtabzugsfähigkeit einer 
Geldstrafe zwingend folgt. Wohlverstanden muß es sich hiebei um ein Rechts
prinzip handeln. Nicht ausreichend wäre hier die alleinige Feststellung rechtsethi
scher Maximen. Notwendig ist vielmehr der positive Nachweis, daß ein Prinzip 
als Bewertungs- oder innerer Ordnungsg~danke dem positiven Recht immanent 
ist und in diesem nur unvollkommene Verwirklichung gefunden hat oder die 
Rückführung eines Prinzips auf die Rechtsidee oder seine Gewinnung aus „der 
Natur der Sache"86 . 

Auf dem Wege einer Analogie (auch einer Gesamtanalogie) wird ein Rechtsprin
zip, welches einem Abzug von Geldstrafen mit Absolutheit entgegensteht, nicht 
zu finden sein. Denn es handelt sich hier nicht nur um die Anwendung eines allge
meinen Rechtsgrundsatzes auf vom Gesetz nicht erfaßte Sachverhalte87 , für die die 
Herausarbeitung der ratio legis lediglich Mittel zu diesem Zweck ist, sondern um 
die Gewinnung eines Rechtsprinzips als Selbstzweck, auf dem Wege der Induk
tion88. 

II. Die Behandlung der Geldstrafe nach dem deutschen und österreichischen 
StGB 

1. Das Erkennen eines einschlägigen Rechtsgrundsatzes im positiven Recht 

Die erste Fragestellung in unserer Betrachtung muß nunmehr lauten: 

Welche Rechtssätze des positiven Strafrechts lassen eine ihnen immanente Wer
tung des Strafgesetzgebers, welche den Strafabzug schlechthin ausschließt, über
haupt hinlänglich klar erkennen? SowohlZitzlaff als auchM erkert haben bereits in 
der Literatur ein solches Prinzip aus § 257 StGB gefolgert: Diese Bestimmung 
stelle jedermann unter Strafe, der dem Delinquenten etwa eine Geldstrafe im wei
testen Sinne „ bezahle"89 . M attern hält dem entgegen, daß in der steuerlichen Ab
zugsfähigkeit einer Geldstrafe wohl schwerlich eine , ,Bezahlung" erblickt werden 
könne90 . Abgesehen davon, daß diese enge Sicht nicht überzeugt, geht sie auch an 
der Sache vorbei: Weder dieser Tatbestand (Begünstigung), noch die unmittelbar 
darauf folgende Normierung der Strafvereitelung sind als solche anwendbar. Ihr 
Vorhandensein läßt jedoch den Schluß zu, daß der Gesetzgeber (auch) in der Geld
strafe jedenfalls ein höchstpersönlich auszuteilendes übel verstanden wissen woll-

86 Canaris 96. 
87 Larenz 364. 
88 Canaris 98. 
89 Zitzlaff, FR 1949, 291 (294); Merkert, BB 1965, 823. 
90 Mattem, BB 1969, 1049 (1054). 
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te. Die Strafe ist nun grundlegend nach der Schuld des Täters zu bemessen (so § 46 
StGB). Aus der steuerlichen Abzugsfähigkeit der Strafe ergäbe sich jedoch zwei
fellos eine Abstufung in der Strafe, je nachdem, ob die der Bestrafung zugrunde 
liegende Deliktshandlung aus dem Betriebsbereich erwachsen ist oder nicht. Diese 
Abstufung bedeutet im einzelnen, daß die - ebenso subjektiv wie die Strafe - den 
Täter letztlich erfassende Einkommensbesteuerung- Steuersubjekt ist nun einmal 
nicht der Betrieb- die Strafe auf dem Wege dieser gleichermaßen individualisiert
persönlich wirkenden (wenngleich nicht angelegten) Einrichtung des Betriebsaus
gabenabzuges ex lege und von vornherein mindern und dadurch teilweise aufhe
ben würde. Von einer Ausgabe „getroffen", das heißt berührt wird der einzelne 
Steuerpflichtige, nicht jedoch sein Betrieb91 . An dieser Stelle wird die Teilung des 
§ 4 Abs. 4 EStG in seine objektive Sachqualität und seine subjektive Wirkungsqua
lität deutlich· und bestimmend. Das Steuerrecht geht von einer teleologischen 
Deckungsgleichheit beider Qualitäten aus. Was Betriebsausgabe ist, soll und muß 
auch aus dem System als solche wirken. Diese grundsätzliche Einheit ist in einer 
Steuerordnung, welche den Betrieb zwar als Anknüpfungspunkt der Besteuerung, 
nicht jedoch als Steuerpersönlichkeit kennt, unerläßlich vorgegeben. Für das 
Strafrecht jedoch wird in bezug auf Geldstrafen nicht die Sachqualität, sondern die 
- gleichgerichtet - subjektiv-finale Wirkungsqualität des Betriebsausgabentatbe
standes entscheidend. Denn über seine Sachqualität würden ergebnishaft all jene 
Tatsachenlagen entstehen, die der Strafgesetzgeber, der nirgendwo eine dem Steu
errecht vergleichbare objektiv-unterschiedliche Wertung von betrieblichem und 
außerbetrieblichem Geschehen vorgenommen hat, geradezu ausschließen wollte: 
Die allein nach dem Kriterium der subjektiven Vorwerfbarkeit zu bemessende 
(Geld-)strafe, würde ex lege nach Gesichtspunkten verändert, die dem Strafge
setzgeber nicht nur fremd, sondern in ihren, von der Person des Täters völlig ab
rückenden, objektiven Voraussetzungen, (,, betriebliche Veranlassung"), uner
träglich erscheinen müßte. Die Kritik an der Rechtsprechung des Bundesfinanz
hofs geht eben von der hier nicht angebrachten Einheit der Qualitäten des Be
triebsaufgabenbegriffes aus. Sie trifft daher in der Hauptsache nicht die Argumen
tation des Gerichtes, die erkennbar strafrechtlicher Natur ist, sondern zielt viel
mehr an ihr vorbei. 

Der Rechtsgrundsatz einer höchstpersönlichen, nach den ausschließlich individu
ell-subjektiven Gesichtspunkten des Verschuldens wertenden Bestrafung erhellt 
sowohl aus der Grundnorm des § 46 StGB als auch aus den, den Strafzweck 
gleichartig sicherstellenden§§ 257 ff leg. cit. Die Geldstrafe als „echte öffentliche 
Strafe" und nicht als bloßes öffentlich-rechtliches Forderungsrecht des Staates92

, 

soll daher einzig und ungeschmälert den Täter selbst treffen; alles andere würde 

91 Vgl. die Ausführungen gegen Ende des Abschnittes B I 3. 
92 So für viele fesch eck, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil3, 625. 
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dem solcherart geoffenbarten Wesen dieser- neben der Freiheitsstrafe - zweiten 
Hauptstrafe völlig zuwiderlaufen93

• 

Aus§ 47 Abs. 1 StGB folgert daher die einhellige Lehre, daß eine Geldstrafe dann 
und dort nicht zu verhängen, sondern durch eine Freiheitsstrafe zu ersetzen ist, 
wo der Täter bei ihrer überwälzbarkeit auf Dritte innerlich nicht mehr von dem 
Strafübel berührt wird und solcherart es an der gebotenen „Einwirkung" auf ihn 
fehlt94

• Diese teilweise Wirkungslosigkeit könnte jedenfalls bei einem Abzug der 
Geldstrafe als Betriebsausgabe eintreten, mag dieser auch vom steuerrechtlichen 
Standpunkt noch so sehr gefordert sein. 

Im übrigen ist die Geldstrafe wesentlich nach dem Nettoprinzip zu bemessen.§ 40 
Abs. 2 StGB spricht von dem durchschnittlichen „Nettoeinkommen" des Täters. 
Zur Gewinnung dieser Größe sind nach einhelliger Rechtsprechung und Lehre 
u. a. auch allfällige Betriebsausgaben oder Werbungskosten von den Gesamtein
künften in Abzug zu bringen95

• Würde man nunmehr die Strafe als solche ebenso 
abziehen, so folgte daraus eine Ungleichheit des Opfers bei möglicherweise ver
gleichbarer subjektiver Schuld, bereits vom Ansatzpunkt her, je nachdem ob das 
Deliktshandeln betrieblich veranlaßt war oder nicht. Dieser Vorschrift kann wohl 
nahezu auf dem Wege eines argumentum ad absurdum96 die immanente Wertung 
des Gesetzgebers, Geldstrafen wären nicht abzugsfähig, entnommen werden. 

Wesentlich gleiches muß für Geldstrafen gelten, welche nach dem österreichischen 
Kriminalstrafrecht zu verhängen sind. Auch das öStGB kennt in seinem § 4 ein 
ausnahmsloses und höchstpersönliches Verschuldensprinzip. In bewußter Annä
herung an die deutsche Rechtslage wurden sämtliche wesentliche Elemente einer 
Erfolgshaftung beseitigt. Es sei hier auch an § 238 des alten österreichischen StG 
erinnert, der noch den sogenannten U ngehorsamdelikten den Weg gebahnt hatte 
und der Reform in diesem Sinne zum Opfer gefallen ist. 

93 So etwa auchBrüggemann, Abwälzung und Rückwälzung von Geldstrafen und Geldbu
ßen mit den Mitteln des bürgerlichen Rechts?, GA 1968, 161, der beispielsweise eine 
Verpflichtung des Arbeitgebers, seinem Arbeitnehmer Bestrafungen aus besonders risi
kogeneigten betrieblichen Tätigkeiten zu ersetzen, in Übereinstimmung mit dem übrigen 
Schrifttum, für nichtig erachtet. Denn „dergleichen würde die Strafe zu einem bloßen 
betrieblichen Risiko degradieren" (S. 170). Vgl. auchStree, in seiner Glosse zu BGH, 
Urteil vom 6. 4. 1964 - II ZR 11/62, JZ 1964, 587. 

94 Vgl. N owakowski, Die Zurückdrängung der kurzen Freiheitsstrafe in der RV 1971, 0 JZ 
1973, 1, unter Berufung auf das grundlegende deutsche Schrifttum. 

95 Vgl. wiederum fesch eck, Strafrecht 628, sowie im besonderen Frank, Das „N ettoein
kommen" des§ 40 II 2 StGB, MDR 1976, 626 (628). 

96 Vgl. hier etwaKlug, Juristische Logik3
, 137 f zur Bedeutsamkeit dieser Argumentation 

bei Fällung eines teleologischen Urteils in der Jurisprudenz. 
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2. Die Absicherung des Grundsatzes aus der Zweckrichtung der Strafrechts-
ordnung 

Dennoch soll mit Canaris das solcherart in positivistischer Betrachtung zunächst 
gewonnene Rechtsprinzip einer höchstpersönlichen Schuldindiziertheit der Geld
strafe, welche den Täter unmittelbar treffen soll und eine ex lege Minderung des 
verhängten Übels über die letztlich ebenso subjektiv höchstpersönlich wertende 
Einkommensbesteuerung nicht verträgt, noch erprobt und der Versuch einer Ab
sicherung vermittels einer ansätzlichen Rückführung auf die Rechtsidee und die 
, ,Natur der Sache" als teleologische Erkenntnismittel unternommen werden. Hier 
begegnet uns auch die Forderung nach einer inneren Übereinstimmung der 
Rechtsordnung als Element der Rechtsidee. Widersprüchlichkeiten in der Rechts
ordnung mögen zwar vorkommen und auch nötig sein97

, dürfen jedoch zu keinem 
elementaren Gerechtigkeitsverstoß führen und solcherart untragbar werden98

• 

Den betrieblichen Täter trotz gleicher oder sogar höherer Schuld von Rechts we
gen insgesamt milder zu belasten als den privaten Täter, muß als eklatante Verlet
zung der Ordnungsaufgabe des Strafrechts bezeichnet werden. Das Strafrecht 
würde hier durch das ebenfalls auf die individuell persönliche Sphäre wirkende 
Recht der Einkommensbesteuerung in seinen Regelungszwecken ex se empfind
lich gestört99

• 

Eine derartige Störung des Strafzwecks wäre auch nicht durch eine Bedachtnahme 
des verurteilenden Gerichtes auf die steuerliche Absetzbarkeit einer Geldstrafe 
und ihre entsprechend höhere Bemessung hintanzuhalten. Zum einen bietet das 
Strafrecht keinerlei Anhalte für eine derartige Vorgangsweise und zum anderen 
liegt der Wesensgehalt der Geldstrafe in dem durch sie erzwungenen Konsumver
zicht für den Bestraften. Eben dieser Konsumverzicht würde zunächst auch bei 
vergleichbarer Schuld völlig ungleich wirken, sollte nur die Bestrafung des beruf-

97 Dies wird beispielsweise auch von Engisch in seiner Monographie über die Einheit der 
Rechtsordnung nicht geleugnet. 

98 Canaris 110. 
99 Dies ist etwa bei einer Umsatzsteuerbefreiung verbotswidriger Ausfuhren nicht der Fall; 

hier wird eine etwa vom Außenhandelsrecht erwünschte Tatsachenlage, nämlich das U n
terbleiben derartiger Ausfuhren, durch die Steuerbefreiung nicht ex lege beeinträchtigt, 
sondern das Steuerrecht unterläßt hier lediglich eine nicht dem eigenen System entspre
chende Hilfestellung gegenüber der übrigen Rechtsordnung, indem es „Begünstigun
gen" auch für verbotene Ausfuhren gewährt, ohne diese jedoch selbst tatbeständlich zu 
bewirken. Im übrigen beruht die Umsatzsteuerentlastung von Exporten auf dem wert
neutral-systemgerechten Bestimmungslandprinzip und ist sohin gewiß nicht und zwar 
ebenso wenig wie der Betriebsausgabenabzug als abschichtungspflichtige Begünsti
gungsmaßnahme anzusehen (vgl. etwaRuppe, Steuerbegünstigungen als Subventionen? 
in: Wenger, Förderungsverwaltung 57 (7 4 ), sowie meine Arbeit über verbotene Ausfuh
ren im Umsatzsteuerrecht, OStZ 1976, 215 (219). 



256 Tanzer, Die Abzugsfähigkeit von Geldstrafen 

lieh handelnden Täters höher ausfallen. Diese Opferungleichheit im Ergebnis 
durch den vielfach erst Jahre nach der Verhängung der Strafe stattfindenden Ver
anlagungsschritt beseitigen zu lassen, muß auch in Anbetracht der zum Zeitpunkt 
der Verurteilung oft ungewissen Steuerprogressionswirkung schlechthin unbe
friedigend und willkürlich bleiben. 

Der Hinweis auf die gegenüber einem Abzugsverbot für Geldstrafen dennoch 
stattfindende Besteuerung allfälliger Gewinne aus dem Delikt und die solcherart 
mit dem Steuerschuldner begründete „societas leonina" zugunsten des Fiskus ver
fängt hier im übrigen ebensowenig. In diesem Sinne ist derjenige, dein ein Delikts
gewinn als steuerpflichtige Einkunft zuwächst, stets „schlechter" gestellt als der 
Private, dem derselbe Gewinn außerhalb der Einkunftsarten des Einkommensteu
errechtes zugeflossen ist. Die Aufgabe des Nettoprinzips führt in diesem Fall le
diglich zu einer Gleichstellung des betriebsbezogen handelnden Täters mit dem 
Rechtsbrecher in der außerbetrieblichen Sphäre in bezug auf die beide gleicherma
ßen höchstpersönlich treffende Geldstrafe, nicht jedoch zu einer prinzipiellen 
Schlechterstellung des ersteren. überdies sind neben und nach einer Bestrafung 
eintretende zivilrechtliche Ersatzverpflichtungen oder sonstige strafrechtliche 
Tatfolgen, wie Einziehung, Unbrauchbarmachung und Verfall, sehr wohl als 
steuerwirksame Vermögensminderungen zu beachten, wie im Folgenden noch 
dargelegt werden wird. Daraus ergibt sich, dal5 vielfach keinerlei Gewinn aus der 
Tat mehr übrig bleibt, um in dieser ,,societas leonina'' verteilt, d. h. teilweise weg
gesteuert werden zu können. 

lm Rückgriff auf die „Natur der Sache" kann davon ausgegangen werden, daß die 
Rechtsordnung, getragen letztlich von der „Faktizität" der sozialen Anschauun
gen und Wertungen der Gemeinschaft, im Zweifel eine der Natur der Sache ent
sprechende Regelung wünscht. Larenz läßt solcherart die „Natur der Sache" in 
die Rechtsidee einfliel5en und diese erstere als „ Verlangen nach Wahrung der Ge
rechtigkeit in allen menschlichen Verhältnissen" begreifen 100

• 

Die Berufung auf diese Denkfigur als Hilfsmittel der Rechtserkenntnis und -fort
bildung ist auch dem Strafrecht wohl vertraut 101

• Denn das „Absetzen-können ei
nes Aufwandes oder Verlustes von der Steuer", muß steuersystematisch wohl als 
Ausdruck der notwendigen Risikogemeinschaft mit dem Steuergläubiger bezeich
net werden. Der Faktizität im voranstehenden Sinne einer strafrechtlichen Argu
mentation entspricht es aber, in eben dieser Risikogemeinschaft einen Ansporn zu 
sehen, ein Risiko überhaupt einzugehen, wenn nicht gar darin eine höchstpersön
lich hochwillkommene Quelle möglicher Vermögensbildung zu erblicken. Der 

100 Larenz, Wegweiser zu richterlicher Rechtsschöpfung, in FestschriftNikisch 278, 304. 
101 Vgl. etwaStratenwerth, Das rechtstheoretische Problem der „Natur der Sache", sowie 

Schwalm, Der objektivierte Wille des Gesetzgebers, in: FestschriftHeinitz 47, 62 ff, 
sowie Kaufmann, Analogie und „Natur der Sache". 
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Verweis auf die Beliebtheit von Beteiligungen an sogenannten Abschreibungsge
sellschaften als Faktum erübrigt hier den methodisch vielfach zweifelhaften allge
meinen Rückgriff auf die „Lebenserfahrung"lll2. Das ungleich mindere Wagnis 
einer Deliktshandlung im Betriebsbereich gegenüber einer rein privaten, ebenso 
verwerflichen Betätigung verlangt, der „Natur der Sache" folgend, so hin ebenfalls 
nach einer Angleichung auf dem Wege des Abzugsverbotes von Geldstrafen, um 
den zweifellos auch generalpräventiven Strafzweck nicht ebenso unerträglich un
gleich wirken zu lassen 103

• 

Sowohl das deutsche als auch das österreichische Strafgesetzbuch lassen überdies 
auch in ihrem Wortlaut eine diesbezügliche Entscheidung des Gesetzgebers in be
zug auf Geldstrafen klar erkennen: § 47 Abs. 1 dStGB und ihm wesentlich ver
gleichbar§ 37 Abs. 1 öStGB erfordern zwingend die Verhängung einer Freiheits
strafe an Stelle einer Geldstrafe nicht nur dann, wenn dies - wie obenstehend er
wähnt - aus spezialpräventiven Gründen unumgänglich erscheint, sondern auch 
wenn nur generalpräventive Erwägungen dies verlangen. Eine Rechtslage jedoch, 
wonach zwei grol5e Tätergruppen vorstellbar sind, von denen die eine - beruflich 
handelnd - jedenfalls von vornherein mit einer ergebnishaft erheblich geringeren 
Geldstrafe und damit Deliktsrisiko rechnen kann, müßte, bei vergleichbarer so
zialer Schädlichkeit des abzuwehrenden Angriffs auf geschützte Rechtsgüter, die 
Verhängung von Freiheitsstrafen an Stelle von Geldstrafen zur„ Verteidigung der 
Rechtsordnung" ( so § 47 Abs. 1 dStGB) schlechthin unerläßlich machen. Das 
vom Gesetzgeber hier deutlich zum Ausdruck gebrachte Gebot einer auch gene
ralpräventiven Straffunktion hat so hin ebenfalls ein steuerliches Abzugsverbot für 
Geldstrafen geradezu als Bestandsvoraussetzung für sich. 

3. Die Abgrenzung des gefundenen Rechtssatzes 

Das Strafrecht läl5t sohin in seinen Grundwerten ein Abzugsverbot für Geldstra
fen erkennen 10

4
• Unter „Geldstrafen" sind hier jedoch lediglich jene öffentlich

rechtlich begründeten Geldleistungen zu verstehen, welche nach Art und Höhe 
unmittelbar an der Schuld des Täters ausgerichtet, diesen höchstpersönlich treffen 
sollen, um von ihm als übel empfunden zu werden. 

Nicht zu den Geldstrafen in diesem Sinne gehören daher alle sonstigen, aus dem 
Delikt folgenden strafrechtlichen Sanktionen gegen das Eigentum, wie Einzie-

102 Vgl. Tipke, Steuerrecht', 226 iVm 487. 
103 Vgl. Nowakowski, Probleme der Strafzumessung, in: Strafrechtliche Probleme der Ge

genwart II (1974) 167, mit zahlreichen Hinweisen auf die Rechtsprechung und Lehre in 
Deutschland. 

104 Mit der Lückenfeststellung ist auch gleichzeitig deren Ausfüllung und damit der Akt der 
Rechtsfortbildung bewirkt (vgl. Canaris 93 f). 
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hung, Unbrauchbarmachung und Verfall. Denn diese Maßnahmen mögen zwar 
im Einzelfall einen pönalen Charakter tragen 105 (vgl. etwa § 74 Abs. 2 Z. 1, im 
Gegensatz zur Z. 2, sowie§ 74 c StGB), doch macht zumal der bereits genannte 
§ 258 StGB in seiner Normierung der Strafvereitelung deutlich, daß zwischen 
Strafen und „Maßnahmen" i. S. des§ 11 Abs. 1 Nr. 8, wozu auch die angeführten 
Eigentumseingriffe gehören, ein Wesensunterschied besteht. Die Strafe, auch die 
Geldstrafe ist täterindiziert. Sie greift nicht auf das Sachpotential einer Delikts
handlung, wie etwa auf den daraus gezogenen Vermögensvorteil, sondern auf den 
Täter, zunächst unabhängig von dessen Taterfolg. Eine Geldstrafe an die Höhe des 
Tatgewinns zu binden, würde daher das System der Strafzumessungsgründe zer
rütten und zu einer Art spiegelnden Strafe führen. Zur Gewinnabschöpfung ist das 
Institut des Verfalls da 106

• 

Der österreichische Gesetzgeber hat dementsprechend auch in der zweiten Lesung 
des Entwurfs zum gegenwärtig in Kraft stehenden StGB den Gedanken einer fa
kultativen, auch neben einer Freiheitsstrafe zu verhängenden Geldstrafe in Höhe 
des Gewinnes aus der Tat aufgegeben und auch das deutsche StGB enthält die be
reits beschriebene vorsorglich klare systematische Trennung zwischen „Strafen" 
und „Maßnahmen", wenngleich hier eine solche fakultative Geldstrafe, allerdings 
nicht bemessen nach der Höhe des Tatgewinnes, sehr wohl vorgesehen ist (vgl. 
§ 41 StGB). 

Da aber daneben überdies noch das Rechtsinstitut des Verfalls(§ 73 StGB) besteht, 
ist von einer absolut unterschiedlichen Wirkrichtung beider Rechtsfolgen auszu
gehen, womit die „Strafe" von der „Maßnahme" noch deutlicher geschieden 
wird 107

• Auch wird der Griff auf den bloß beabsichtigten, nicht jedoch tatsächlich 
erzielten Delikts gewinn nur in der täterindizierten Strafe des§ 41 StGB im Gegen
satz zur bloß tatindizierten Maßnahme des § 73 StGB ermöglicht. 

Gegen den Täter auf Grund eines beruflich veranlaßten Deliktes festgesetzte und 
gegen sein Eigentum gerichtete „Maßnahmen" können sohin, richtig gesehen, 
stets abzugsfähig bzw. steuerwirksam vermögensmindernd sein. 

Gleiches muß auch für Strafverteidigungskosten gelten, soweit nur der steuerliche 
Ausgabentatbestand erfüllt wird. Die entgegenstehende Judikatur des Bundesfi-

105 Vgl. hierzu etwa auchEser, Die strafrechtlichen Sanktionen gegen das Eigentum 57 ff. 
106 So auch Nowakowski, OJZ 1973, 1 (5) mit zahlreichen Hinweisen auf die deutsche 

Rechtslage. 
107 Diesen Unterschied übersieht wohl auch Martens, wenn er meint, daß die „auf dem 

Gebiet des Strafrechts angesiedelte Rechtsfolge der (Geld-)strafe bereits dem Täter den 
Gewinn aus seiner Tat entziehen soll, womit die Bestrafung den Steueranspruch des 
Staates schlechthin konsumiere (vgl. Martens, Strafbare Handlung und Einkommen
steuer, FR 1970, 149). 
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nanzhofs überzeugt hier nicht, denn es handelt sich hierbei eben um keine „Stra
fen" im vorbezeichneten Sinne 108

• 

Ob überdies „Strafen", welche gemäß§ 411 ZPO über einen säumigen Sachver
ständigen im Zivilverfahren verhängt werden, unter das Abzugsverbot fallen, oder 
ob hier der Bundesfinanzhof bereits der Bezeichnung als bloßes „Ordnungsgeld" 
zu Unrecht zu geringe Bedeutung beigemessen hat, müßte aus der ZPO gefolgert 
werden109 . Die unbesehene Übertragung der auch vom BFH aus dem Strafrecht 
erschlossenen Grundsätze, die bereits ihrer Natur nach jeweils nur rechtsord
nungsspezifisch bedeutsam werden können, auch auf außerstrafrechtliche Sach
verhalte, hinterläßt mit Hinblick auf die wünschenswerte Rechtssicherheit wohl 
keine Befriedigung. 

Ebensolche Zweifel drängen sich im Falle der gebührenpflichtigen Verwarnung 
gemäß § 22 Straßenverkehrsgesetz auf. Der Bundesfinanzhof mag hier die Strafe 
(Verwarnung) mit ihrer notwendigen Nebenfolge (Gebührenpflicht) verwechselt 
haben. In deren Untrennbarkeit bereits ohne weiteres eine Gleichwertigkeit aus
machen zu wollen, spannt den Bogen einer methodisch von Schritt zu Schritt be
gründungspflichtigen Rechtsanwendung wohl sehr weit110

• 

Derartig unzulänglich untermauerte Ausweitungen des Abzugsverbotes auf jed
wede obrigkeitlich erzwungene Geldleistung müssen jedenfalls den Ruf nach dem 
Gesetzgeber laut werden lassen, um die nötige praktische Rechtssicherheit zu ge
währleisten. 

III. Die Zulässigkeit einer, das steuerliche Abzugsverbot von Geldstrafen be-
jahenden, Lückenfüllung im Gesetz 

Um - wenn auch unspezifischen - Einwänden gegen das voranstehende Ergebnis 
vorzubeugen, muß in diesem Zusammenhang noch auf die Annahme von Analo
gieverboten in der Rechtsordnung eingegangen werden. 

Das Strafrecht jedenfalls ist nach herrschender, jedoch gewiß nicht unwiderspro
chen gebliebener111 Auffassung, von einem derartigen Analogieverbot ausge-

108 So grundsätzlich und ergebnishaft in letzter Zeit auchFelix-Streck, Die steuerliche Be
handlung von Vertretungs- und Verteidigungsaufwendungen in Steuerstrafsachen, 
DStR 1979, 479, mit Hinweisen auf die einschlägige Rechtsprechung. 

109 Vgl. BFH 18. 5. 1972 BStBI. II 623. 
110 Vgl. BFH 18. 12. 1975 BStBI. II 370. 
111 Vgl. etwa Sax, Das strafrechtliche Analogieverbot, sowieH eller, Logik und Axiologie 

der analogen Rechtsanwendung, zitiert nachKaufmann, Analogie und „Natur der Sa
che" welcher Autor ebenfalls den Bestand eines Verbotes strafbegründender oder ver
schä;fender Analogien im Strafrecht, mit dem Bemerken, daß eine praktikable Abgren
zung zwischen Rechtsauslegung und Analogie schlechthin unmöglich wäre, ablehnt 
(S. 7 i. V. m. S. 3). 
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zeichnet112
• Jedwedes Analogieverbot schließt nun auch ein Induktionsverbot als 

ein „Mehr" dieses Rechtsgewinnungsschrittes in Anbetracht der ihm innewoh
nenden Unsicherheitsmomente, in sich113

, womit ein, wenngleich nur methodi
scher Bezug zu der stattgefundenen induktiven Lückenfüllung gegeben wäre. Das 
strafrechtliche Analogieverbot fußt wesentlich auf Art. 103 II GG, welche Vor
schrift den Grundsatz „nulla poena sirre lege (antecedente)" zum Ausdruck 
bringt. Da es jedoch Sinn und Zweck dieser Norm nur sein kann, eine Bestrafung 
oder eine Strafverschärfung außerhalb des zur Tatzeit gesetzt gewesenen Rechtes 
hintanzuhalten, kann eine induktive Lückenfüllung, welche allein zu einer Wah
rung des Grundsatzes der Gleichmäßigkeit in den Strafwirkungen führt, bei im 
übrigen unangetastet einwandfreien rechtlichen Strafgrundlagen dieses Verbot 
wohl schwerlich auslösen. Im Gegenteil, eine Tat, welche völlig unabhängig von 
ihrer möglichen betrieblichen Veranlassung mit der Straffolge X bedroht war, 
bleibt hiedurch mit diesem tatbestandlichen Übel und nicht fallweise und vom 
Tatbestand her gesehen, willkürlich mit der um die Steuerersparnis des Strafabzu
ges geringwertigen Unrechtsfolge X, vermindert um die darauf entfallende Steuer
last, beschwert. Die Lückenfüllung trägt hier zu einer tatbestandskongruenten 
Erhaltung der Rechtsfolgewirkungen bei; sie stellt diese erst sicher. Von einer 
Straferhöhung oder gar Strafbegründung wird hier daher von vornherein nicht die 
Rede sein können. 

Das Analogieverbot entspringt im übrigen wesentlich dem Gebot der Rechtssi
cherheit und des Vertrauensschutzes, welcher dem Bürger in bezug auf das Nor
mengefüge und seine Wirkungen zustehen soll114

• 

Die induktiv erschlossene Normierung eines steuerlichen Abzugsverbotes er
scheint nun derartig klar abgegrenzt, daß gerade die mit dem Bestand unscharfer 
Tatbestandsränder und -gehalte einhergehende Gefahr einer mangelnden Vorher
sehbarkeit von Rechtsfolgen, als wesentlicher gedanklicher Anstoß für ein Analo
gie-(Induktions-)verbot, nicht wird auftreten können. Die Geldstrafe ist zumal 
gegenüber den sie äußerlich zu berühren scheinenden Maßnahmen gegen das 
Tätereigentum unverwechselbar; dies dürften die voranstehenden Ausführungen 
wohl hinlänglich bewiesen haben. 

Doch ist - zumindest nach einhelliger deutscher Lehre - auch dem Steuerrecht ein 
steuerschärfendes Analogie-(Induktions-)verbot geläufig115

. Das Analogieverbot 
kann jedoch nur als Lückenfüllungs- und damit Tatbestandsgewinnungs-, nicht 

112 Vgl. für viele ]escheck, Strafrecht3
, 125 f. 

113 Canaris 194. 
114 Vgl. Larenz, Methodenlehre 350. 
115 Vgl. Tipke, Über Grenzen der Auslegung und Analogie, behandelt am Beispiel der 

,,Entstrickung", StuW 1972 Sp. 264, mit zahlreichen, weiterführenden Hinweisen. 
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jedoch als Tatbestandswirkungsverbot gesehen werden. Die Wirkung eines in er
gänzender Rechtsfortbildung gefundenen Rechtssatzes mag durchaus auch auf 
andere Rechtsgebiete, hier das Steuerrecht, ausstrahlen oder sogar aus und in ihm 
eintreten. Ist jedoch die Lückenfüllung als solche ein streng an das jeweils zu er
gänzende Rechtsgebiet gebundener rechtslogischer Denkakt, da es keine interdis
ziplinär einheitlichen„ Gesamtlücken" geben kann116

, so gilt dies umgekehrt auch 
von den komplementär-diametral entgegenwirkenden Lückenfüllungsverboten. 
Auch sie greifen nur an der umgebenden Wurzel der Rechtsfindung an, hindern 
also allenfalls den Tatbestand in seiner Entstehung, nicht jedoch ex post aus einem 
anderen, ihm nicht zugrunde liegenden Regelungskreis, seine Entfaltung. Eben
sowenig, wie „Gesamtlücken" vorstellbar sind, wird daher ein „ Gesamtanalogie
verbot" anzunehmen sein 117

• 

Der Rechtssatz eines steuerlichen Abzugsverbotes von Geldstrafen ist ausschließ
lich und allein aus dem Strafrecht zu gewinnen; er gehört weder dem äußeren noch 
dem inneren System des Steuerrechts an. Das letztere läßt sogar eine absolut ge
genteilige Einstellung erkennen. Seinen Wirkbefehl erhält er einzig aus der Straf
rechtsordnung. Ein steuerliches Analogieverbot geht demgegenüber von vornher
ein an ihm vorbei, da er in seiner Rechtssatzqt1a!ität diesem Normbereich nicht an
gehört. 

Trotzdem wirkt dieses Abzugsverbot als jedenfalls bei der Einkünfteermittlung zu 
beachtende Norm. Die Begründung hiefür wurde bereits mit der gedanklichen 
Aufteilung des Betriebsausgabentatbestandes in seine objektive Sachqualität und 
seine subjektive Wirkungsqualität gegeben. § 4 Abs. 4 EStG bezeichnet nur die er
stere, indem festgestellt wird, was Betriebsausgaben „sind". Die Wirkungsquali
tät der Gewinnminderung folgt hieraus in der Art einer generellen Regel, von der 
auch das Steuerrecht selbst Ausnahmen macht und zwar in nahezu unmittelbar 
wörtlicher Umgebung. Verhalten sich nun§ 4Abs. 5 EStG, oder auch§ 160 AO, 
als § 4 Abs. 4 EStG entgegenstehende leges speciales, welche gewiß nicht mehr 
dem grundlegenden objektiven Nettoprinzip, als vielmehr anderen Wertungen 
des Steuergesetzgebers entspringen, so ist ein Abzugsverbot des Strafrechtes eine 
ebensolche !ex specialis, welche auf eigenständige Wertungen eben desselben Ge
setzgebers in einem anderen Rechtsbereich zurückgeht 118

• Die Identität des 

116 Äußerst vorstellbar erscheint hier die „Gebietslücke", wie etwa das Fehlen eines allge
meinen Teils des Verwaltungsrechts (vgl. Canaris 137). 

117 Dies um so mehr, als jedes Analogieverbot etwas „Anstößiges" in sich trägt, da es den 
Richter zu einem Verstoß gegen das oberste Gebot der Rechtsidee, das Gleichbehand
lungsgebot zwingt. Im Zweifel wird daher die Annalime eines Analogieverbotes abzu
lehnen sein (Canaris 183 f). 

118 Zitzlaff dachte bereits in dieser Richtung, als erfeststellte: ,, § 4 Abs. 4 EStG spricht den 
Grundsatz aus, will aber nicht andere Rechtsordnungen beiseite schieben, wonach der 
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Normerzeugers, seine Gleichrangigkeit als Bestandteil eines einfachen Gesetzes 
und seine Überordnung als lex specialis, lassen die Wirksamkeit des Abzugsverbo
tes im Steuerrecht, sobald seine Gewinnung abgeschlossen und abgesichert er
scheint, nicht mehr problematisch werden. Dem äußeren Wertungswiderspruch 
gegenüber dem Betriebsausgabentatbestand liegt, dem Wesensgehalt der lex spe
cialis folgend, keine innere Wertungsdivergenz und damit eine Kollisionslücke 
zugrunde; er ist sohin rechtsmethodisch belanglos und auf Grund dieser eindeuti
gen Vorrangigkeit einer Norm vor der anderen zu vernachlässigen 119

• 

IV. Die Behandlung der Geldbuße nach dem OWiG und dem österreichischen 
Verwaltungsstrafgesetz 

1. Das Abzugsverbot für eine höchstpersönlich verhängte Geldbuße 

Eigentumseingriffe mit Sanktionscharakter kennt auch das Ordnungswidrigkei
tenrecht. Im Gegensatz zur Geldstrafe wird hier eine Geldbuße verhängt. Grund
lage ist nunmehr das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aus 1968. Die Bundesge
setzgebungskompetenz in dieser Materie wird auf Art. 74 Nr. 1 GG gestützt, so 
daß sie als Teil des Strafrechtes im weiteren Sinne aufgefaßt werden kann. An der 
Frage der steuerlichen Behandlung derartiger Geldbußen hat sich schon recht 
frühzeitig ein lebhafter Meinungsstreit entzündet120

• Ihr möglicher Betriebsaus
gabencharakter und ihre Abzugsfähigkeit wird von der Warte des Steuerrechtes 
aus betrachtet, der bisherigen Entwicklung dieser Untersuchung folgend, nun 
kaum zu bezweifeln sein. Einer Ergänzung der Überlegungen bedarf es jedoch in
sofern, als in den Bußen nach dem OWiG Geldleistungsverpflichtungen vorlie
gen, welche sich auf das „Strafrecht" gründen. Die Übertragbarkeit der zu D II 
dargelegten Gedanken auf diesen Bereich soll daher noch näher geprüft werden. 

Ist nun die Geldbuße eine öffentlich-rechtlich begründete Geldleistung, welche 
nach Art und Höhe unmittelbar an der Schuld des Täters ausgerichtet, diesen 
höchstpersönlich treffen soll, um von ihm als übel empfunden zu werden? Ist eine 
derartige Täterindiziertheit dieser Sanktion gegeben, daß sie als „Strafe" in jenem 

Steuerpflichtige gewisse Leistungen persönlich tragen muß" (Zitzlaff, Stu W 1948 
Sp. 233 (236). 

119 Canaris, Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz 124, spricht diesfalls 
von der völligen Auflösung eines Widerspruches. 

120 Auslösend war hier wesentlich das eindeutige Urteil des OFH 24. 8. 1947 BFHE 54, 
215. Dieses Urteil geht auf die in der nationalsozialistischen Zeit sich gewandelt ha
bende Rechtsprechung des Reichsfinanzhofs zurück (vgl. erstmalig RFH 8. 3. 1939 
RStBl. 507). Zu seiner Kritik siehe etwaSpitaler, Zur steuerrechtlichen Beurteilung der 
Ordnungsstrafen, FR 1948, 111, sowiePlew, Die Abzugsfähigkeit von Ordnungsstra
fen, StuW 1950 Sp. 343. 
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Sinne aufgefaßt werden kann, wie er zuvor herausgearbeitet wurde? Diese Fragen 
gilt es-nunmehr zu beantworten. 

Der tatbestandliche Aufbau der Zuwiderhandlungen im Ordnungswidrigkeiten
recht lehnt sich jedenfalls eng an den Aufbau des Verbrechensbegriffes im StGB 
an. 

Auch entspricht es der herrschenden Meinung, den materiellen Unterschied zwi
schen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nur in quantitativer, nicht jedoch in 
qualitativer Hinsicht zu sehen. Es fehlt jener hohe Grad an Verwerflichkeit derTä
tergesinnung, welcher allein das schwere sozialethische Unwerturteil der Krimi
nalstrafe rechtfertigt. Andererseits enthält sie ebenfalls einen so erheblichen Grad 
von Gefährlichkeit des Angriffs auf das geschützte Rechtsgut oder Verwaltungsin
teresse, daß nur eine repressive Sanktion des Staates zum Schutze der öffentlichen 
Ordnung ausreicht und unterscheidet sich hier klar von der Vertragsverletzung 
oder Polizeiwidrigkeit; die Ordnungswidrigkeit verdient es sohin keineswegs, zu 
den „sozialethisch farblosen Lässigkeiten" gezählt zu werden 121

• 

Die Ordnungswidrigkeit als solche ist sohin durchaus auf die Täterpersönlichkeit 
abgestellt und kein Formalvergehen122

• Uns interessiert nun, ob auch die Sank
tion, welche aus dieser Rechtsverletzung folgt, insgesamt derart höchstpersönlich 
auf die Erscheinung des Täters zugeschnitten ist, wie die Geldstrafe des Kriminal
strafrechts. Die positive Rechtsordnung läßt diesen Befund zunächst nicht so 
deutlich erkennen. Weder der Tatbestand der Strafvereitelung noch derjenige der 
Ersatzfreiheitsstrafe finden sich im Ordnungswidrigkeitenrecht. Dieses kennt le
diglich die Erzwingungshaft als bloße Zwangs- und Beugemaßregel123

• Auch das 
Nettoprinzip liegt der Bußgeldzumessung nicht zugrunde, wenngleich diese we
sentlich von dem„ Vorwurf" der dem Täter zu machen ist, abhängt. Doch vermö
gen diese Unterschiede ebenso aus dem „Weniger" der Geldbuße gegenüber der 
Geldstrafe zu resultieren, ohne wesensmäßig zu sein, da es dem Gesetzgeber ein
zig und allein auf Grund des geringeren Sanktionsziels nicht nötig erschienen sein 
mag, die Geldbuße in ihrem Umfeld völlig analog zur Geldstrafe auszugestal
ten 124. 

121 ]escheck, Strafrecht3, 45 f, mit zahlreichen weiteren Hinweisen. 
122 Der in der FN 120 angeführten Kritik zur Rechtsprechung kann daher insoweit nicht 

gefolgt werden. Richtig wohl daher schon Meuschel, Sind Ordnungsstrafen bei der 
Gewinnermittlung abzugsfähig? DStZ 1938, 1083. 

123 Hein folgert hieraus wohl etwas vorschnell eine innere Gleichheit der Geldbuße mit den 
Zwangs- und Beugemitteln 1/-f ein, Die Abzugsfähigkeit von Geldbußen, DB 1956, 
756); ähnlich auch schonNorres, Steuerliche Abzugsfähigkeit der Geldbußen, BB 1953, 
883. 

124 Ähnlich Glöggler, Geldbulle als Betriebsausgabe? FR 1956, 486. 
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Ein entscheidender Anhaltspunkt dafür, daß der Gesetzgeber in der Geldbuße im 
Gegensatz zur Geldstrafe keinesfalls zur Gänze ein völlig und primär täterindi
ziertes übel sieht, ergibt sich jedoch aus den Vorschriften über ihre Bemessung. 
Hier zeigt es sich, daß die Geldbuße zugleich und in einem die Funktion des straf
gesetzlichen, rein tatindizierten, Verfalls übernimmt. Denn § 17 Abs. 4 OWiG 
ordnet an, daß die Geldbuße den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der 
Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen soll. Sobald das gesetzliche 
Höchstmaß hiezu nicht ausreicht, kann es überschritten werden. Das eigenstän
dige Rechtsinstitut des Verfalls ist demgegenüber dem Ordnungswidrigkeiten
recht fremd geblieben. Soweit daher die Geldbuße erkennbar der Wertabschöp
fung aus der Ordnungswidrigkeit dient, ist sie tatindiziert, das heißt wohl Strafe 
im Sinne einer Repression gegenüber persönlich-schuldhaftem Tun einer Person, 
da jedoch notwendig an das objektive Merkmal eines vorhandenen Tatgewinnes 
gebunden und ohne diesen, ebenso wie der Verfall, nicht vorstellbar. Sie teilt daher 
dessen Bedeutung und Schicksal als „Maßnahme" im Gegensatz zur „Strafe" und 
ist insoweit gegebenenfalls als Betriebsausgabe voll abzusetzen. Der Bußgeldbe
scheid muß jedenfalls wohl klar erkennen lassen, worauf sich die Bemessung der 
Buße gründet und eine allenfalls dadurch bewirkte Beseitigung der Tatvorteile 
wird bereits aus der begründenden Beschreibung der Tat erhellen 125

• 

Eine Trennung wird daher auch in der darauf folgenden Steuerbemessung durch
führbar sein. Soweit die Geldbuße jedoch einer solchen Wertabschöpfung nicht 
dient, ist sie eine echte „Strafe". Di~ Notwendigkeit eines steuerlichen Abzugs
verbotes für derartige höchstpersönlich schuldindizierte Strafen ergibt sich auch 
aus dem, den Geldbußen zugrunde liegenden „Taxensystem". Zwar hat sich die 
Verwaltungsbehörde in der Bußgeldverhängung an dieselben Grundsätze zu hal
ten, wie das Gericht in der Zumessung einer Geldstrafe, also nach der Schwere des 
Rechtsbruches und dem Vorwurf zu gewichten, der dem Täter aus seiner Tat zu 
machen ist, doch handelt es sich hier bei geringfügigen Delikten um ein Massen
verfahren, welches die individuel,len Täterverhältnisse nicht so genau errnittelt126

• 

Dies spricht jedoch keineswegs gegen die Täterindiziertheit der Geldbuße, son
dern nur für die Verfolgung eines verwaltungsökonomisch gangbaren.Weges in 
der Ahndung rein quantitativ geringerwertiger Rechtsverletzungen.Ursprung der 
Geldbuße ist, gleich wie bei der Geldstrafe die höchstpersönliche Täterschuld, die 
keineswegs nur als Formalschuld anzusehen ist 127

• Unabhängig davon erfolgt in 

125 Vgl. § 66 Abs. 3 OWiG zur Begründungspflicht. Der Bußgeldbescheid hat sich mit der 
Bemessungsgrundlage der Buße im einzelnen auseinanderzusetzen. 

126 Vgl. auchM erkert, Die einkommensteuerrechtliche Beurteilung der Aufwendungen im 
Strafverfahren, BB 1965, 823, unter Berufung auf Rotberg, Kommentar zu dem Gesetz 
über die Ordnungswidrigkeiten, 2. Auflage, Einführung I a und Anm. 4 und 5 zu § 6. 

127 Zu diesem Schluß nötigt auch der allgemeine Teil des Ordnungswidrigkeitenrechts, der 
eben vielfach bis ins einzelne analog zum Strafrecht ausgestaltet ist. In diesem Zusam-
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diesem „Taxensystem" eine gleichförmigere Strafzumessung, als es bei der Geld
strafe der Fall ist. Würde nun eine unter Umständen recht bedeutende und grobe 
Verzerrung in der Wirkung dieses Übels, je nachdem, ob der Täter die Buße 
,,steuerlich gut zu verwerten" vermag oder nicht, eintreten, so wäre dies eine ge
wiß unzulässige und vom Gleichbehandlungsgebot her betrachtet, zu unterbin
dende Folge 128

. 

2. Die andersartige Behandlung der Geldbuße gegenüber Verbandspersonen 

Anderes muß für Geldbußen gelten, welche gegen juristische Personen oder Per
sonenvereinigungen verhängt werden 129

• Diese sind als „Nebenfolgen" 130 einer 
Straftat oder Ordnungswidrigkeit zu verstehen, welche von einem vertretungsbe
rechtigten Organ eines derartigen Verbandes, mit Rücksicht auf diesen, begangen 
worden ist. Strafsubjekt ist der Verband selbst. Es wird diesem eine eigenständige 
Schuld imputiert. Die Buße soll solcherart gesehen eine Pflichtenmahnung an die 
Verbandsperson sein, die organisatorischen Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
daß dergleichen Pannen sich nicht wiederholen 13 1

• Dennoch ist die Buße hier eine 
Nebenfolge der Ordnungswidrigkeit, wie etwa auch die Einziehung der Tatgegen
stände 132. Ein nach Art und Umfang unmittelbar aus der Schuld des Täters flie
ßendes Übel ist sie wohlverstanden schon deshalb nicht, weil eine höchstpersönli
che Schuld, im Sinne eines schuldhaften Handelns oder Unterlassens, nur von 
physischen Personen auszugehen vermag. Sie tritt unselbständig neben die 
Rechtsverletzung durch das Organ. Eine Geldbuße dieser Art ist sohin tatindiziert 
durch einen solchen Rechtsbruch, nicht jedoch täterindiziert, das heißt aus einem 
unmittelbaren Verschulden der Verbandspersönlichkeit erwachsend, selbständig 
denkbar. Es ist daher auch nicht erforderlich, daß diese Nebenfolge, wie das 
OWiG sie selbst wohlweislich bezeichnet, kraft eines steuerlichen Abzugsverbo
tes die Verbandspersönlichkeit als solche unvermittelt und unabänderlich trifft. 
Gründe der Generalprävention, wie auch der schuldangemessenen Gleichbehand
lung stehen für eine Nichtüberwälzbarkeit der Geldstrafen bei physischen Perso
nen. Nicht jedoch bei Verbandspersönlichkeiten, denn diesen kommt nicht einmal 
der Rang von Nebentätern zu. Ihre Sanktion folgt vielmehr aus der Straftat eines 
Individuums und ist mit eben dieser einen Tat unselbständig verbunden. Auf die-

menhang ist auch die Wortgleichheit von§ 10 OWiG mit§ 15 StGB beachtlich, welche 
Bestimmungen ein strenges Verschuldensprinzip zum Ausdruck bringen. 

128 So zu Recht auch Merkert, BB 1965, 823 (826). 
129 Vgl. § 30 OWiG. 
130 So ausdrücklich § 30 Abs. 1 OWiG. 
131 Vgl. Brüggemann, GA 1968, 161 (175 f), im Anschluß an Wolf, in Festgabe für Frank 

II, 585. 
132 Vgl. die§§ 22 ff OWiG. 



266 Tanzer, Die Abzugsfähigkeit von Geldstrafen 

ser Ebene höchstpersönlichen und keineswegs bloß imputierten Tatverschuldens 
wirken die Gedanken einer ebenso höchstpersönlichen Repression für ein und die
selbe Tat, für die auch die Verbandspersönlichkeit, hier wohl richtig in der Artei
nes Formalverschuldens, einzustehen hat. Die Geldbuße gegenüber Verbänden 
wird sohin, soweit sie den Tatbestand des § 4 Abs. 4 EStG erfüllt, stets und zur 
Gänze, das heißt nicht bloß im Rahmen einer Wertabschöpfung133, als Betriebs
ausgabe absetzbar sein. Die Buße soll in diesen Fällen auch neben dem eigentlichen 
Täter {dem Organ) den Verband als solchen treffen. Dieser Strafzweck wäre je
doch durch ein Abzugsverbot, zumindest bei Personengesellschaften, beeinträch
tigt: Denn würde der Gewinn der Gesellschaft um die Buße erhöht, so ergäbe sich 
hieraus eine noch zu der Bestrafung hinzutretende vielfach sehr unterschiedliche, 
jedenfalls aber höhere Steuerbelastung, je nach den höchstpersönlichen Ein
kunftsverhältnissen der an ihr beteiligten Personen. Dieser vom Ordnungswidrig
keitenrecht ungesteuerte Durchgriff wäre hier jedoch auch strafrechtsfremd und 
daher zu vermeiden. 

Ähnliches gilt für Kapitalgesellschaften: Deren steuerpflichtiger Gewinn erführe 
eine entsprechende Vermehrung und die Quote des disponiblen, auch ausschüt
tungsfähigen Gewinnes würde jedenfalls zusätzlich noch um die auf der Buße la
stenden Steuern vermindert. Sie würde insofern nicht mehr die Gesellschaft, son
dern ebenfalls die Gesellschafter in einem höheren Ausmaß treffen, als es ihrem 
Wesen entspricht. 

Die Geldbuße gegenüber Verbänden ist tatindiziert betriebsbezogen, womit jegli
ches Abzugsverbot ebenso strafrechtsfremd strafverschärfend wirkt, wie es ge
genüber physischen Personen strafrechtskonform ausgleichend wirksam wird. 
Eine höchstpersönliche Sphäre eines eigenständigen schuldhaften Tuns gibt es bei 
Verbänden nicht. 

3. Die Einordnung der Geldstrafe nach dem österreichischen Verwaltungs-
strafgesetz (VStG) 

Soweit das österreichische Verwaltungsstrafgesetz dem Verschuldensprinzip un
mittelbar folgt, wird für Geldstrafen nichts anderes gelten als für Geldbußen nach 
dem OWiG und eine grundsätzliche Nichtabzugsfähigkeit anzunehmen sein. 
Doch wird die weitaus überwiegende Mehrzahl der Verwaltungstraftatbestände 
nach dem VStG aus Ungehorsamsdelikten gebildet. Deren Ahndung ist nun von 
einem Verschulden unabhängig, sofern nicht dem Täter selbst der Gegenbeweis 
seiner Schuldlosigkeit gelingt134. 

133 Vgl. § 30 Abs. 3 sowie vor allem Abs. 5 OWiG. 
134 Vgl. § 5 .Abs. 1 Satz 2 VStG. 
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Die herrschende Lehre sieht in dieser Beweislastumkehr wohl zu Recht eine 
Durchbrechung des Verschuldensprinzips 135 . Pichler-Drexler hat sich mit dieser 
Frage eingehend auseinandergesetzt und gelangt zu dem Ergebnis, daß in § 5 
Abs. 1 Satz 2 VStG Fälle einer möglichen Erfolgshaftung statuiert würden 136

• 

Denn der Beweis des Nichtverschuldens könne im Einzelfall trotz Vorliegens ei
nes solchen mißlingen. Auch in der Privatrechtslehre wird die Inanspruchnahme 
eines Schädigers auf der Grundlage einer Beweislastumkehr dem Tatbesfandsty
pus der Gefährdungs- und nicht der Verschuldenshaftung zugeordnet 137 . 

Letztlich macht die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu der genann
ten Bestimmung ein Normverständnis überdeutlich, welches allein in die Rich
tung einer strengen Erfolgsverantwortlichkeit weist. Denn nach vereinzelten Ju
dikaten genügt auch der bloße Nachweis eines fehlenden Verschuldens durch den 
Täter nicht. Dieser ist nur dann nicht strafbar, wenn er beweist, daß ihm die Ein
haltung der betreffenden Vorschrift ohne sein Verschulden unmöglich gewesen 
istl38. 

Diese, das Verschuldensprinzip noch weitergehend preisgebende Auslegung wird 
durch den in den Erläuterungen zur Regierungsvorlage des VStG139 geoffenbarten 
gesetzgeberischen Willen zumindest nicht ausgeschlossen und nicht zuletzt auch 
durch die Gesetzessprache selbst, eindeutig und zweifelsfrei gedeckt. Es bedarf 
sohin bereits einer teleologischen Extension, um der zunächst strafauslösenden 
reinen Erfolgsbezogenheit des Ungehorsamdeliktes bei gleichzeitiger Schuldver
mutung i. S. von§ 5 Abs. 1 Satz 2 VStG, den bloßen Nachweis der Schuldlosigkeit 
durch den Täter wirksam entgegenstellen zu können 140 . Doch auch auf diesem 
sehr weiten Auslegungsweg wird - wie gezeigt - die grundlegende Zielrichtung 
dieser Vorschrift, eine Strafbarkeit fürs erste unabhängig vom erwiesenen Täter
verschulden und nur nach dem vorgefundenen Normverstoß unter gleichzeitiger 
Schuldvermutung zu bewirken, nicht angetastet. 

Mag man auch in der Schuldvermutung des§ 5 Abs. 1 Satz 2 VStG das Gegeben
sein eines Verschuldenprinzips erkennen 141 : Die höchstpersönliche Täterindi-

135 Vgl. für viele Walter-Mayer, Grundriil des österr. Verwaltungsverfahrensrechtes 222, 
225. 

136 Pichler-Drexler, Strafbares Unrecht ohne Verschulden im Verwaltungsstrafrecht? 
OJZ 1955, 396. 

137 Vgl. wiederum für viele Koziol- Welser, Grundriil des österreichischen bürgerlichen 
Rechts2 I 196 f. 

138 So VwGH 21. 10. 1968, 1826/67 und 20. 9. 1973, 1786/72, zitiertnachDolp, Der Irr
tum im Verwaltungsstrafrecht, OJZ 1975, 57 (59). 

139 360 Blg. NR, II. GP. 
140 Dolp, OJZ 1975, 57 unternimmt einen solchen Versuch, und hat wohl gute Gründe für 

sich. 
141 So jüngst auch Walter, in seiner Diskussionsgrundlage zu den Verhandlungen des 
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ziertheit einer Strafe, wie etwa im Kriminalstraf- und Ordnungswidrigkeitenrecht 
verlangt nicht nach einer Schuldvermutung, sondern nach einer erwiesenen Täter
schuld als alleinige Strafgrundlage. Die bloße mangelnde Erweisbarkeit eines Ver
schuldens vernichtet den staatlichen Strafanspruch hier ebenso wie der tatsächliche 
Beweis der Schuldlosigkeit. Wirkt dagegen nur der Letztere einer Bestrafung ent
gegen, so beruht die Strafe nicht mehr auf der erwiesenen Täterschuld, sondern be
reits auf ihrer nicht widerlegten Annahme142

• 

Die Verhängung einer Geldstrafe auf Grund eines solchen U ngehorsamdeliktes 
nach dem VStG kann daher nicht unmittelbar und ausschließlich von dem höchst
persönlichen Verschulden des Täters getragen sein, sondern muß vielmehr, ähn
lich den strafrechtlichen Maßnahmen und Nebenfolgen, als bloß tatindiziert gel
ten 143

• Ihr Abzug als Berufsausgabe hat so hin systemgerecht zu erfolgen, soweit 
alle steuerlichen Tatbestandselemente erfüllt sind. 

Ist nun die Bestrafung eines U ngehorsamsdeliktes nicht derart von dem Gedanken 
einer nach dem Grad des Verschuldens differenzierenden Spezialprävention getra
gen, wie bei den übrigen Deliktstypen des Verwaltungsstrafgesetzes (vgl. § 19 
Abs. 2) und wird solcherart ein Abzugsverbot für Geldstrafen nicht hinlänglich 
deutlich auszumachen sein, so gilt dies um so mehr für die mit einer Strafzumes
sung allenfalls verbundene generalpräventive Vorstellung. Denn mag die uneinge
schränkte steuerliche Berücksichtigung der Folgen von Ungehorsamsdelikten 
letztlich ebenso einer wirksamen Generalprävention zuwiderlaufen, wie dies für 
Kriminalstraftaten erkannt wurde, so fehlt es doch an positiv-rechtlichen An
haltspunkten für eine derartig unbedingte generalpräventive Aufgabenstellung der 
Strafen im VStG. So wurde auch in der Regierungsvorlage zu einem (neuen) Ver
waltungsstrafgesetz offenbar bewußt und im Gegensatz zum Strafgesetzbuch auf 

7. Österreichischen Juristentages (1979), S. 69 ff, der die allgemeine Zulässigkeit des 
kriminalistischen Anscheins beweis es auch in bezug auf die Regel des § 5 Abs. 1 Satz 2 
VStG hervorhebt. Ergebnishaft gesehen wird die Vorschrift- und hierin ist Walter wohl 
zu folgen- in richtiger Handhabung nur ausnahmsweise zu einer Bestrafung ohne Ver
schulden führen. Dies ändert jedoch nichts an ihrer verfassungsrechtlich bedenklichen 
Abkehr vom Verschuldensprinzip, die auch Walter zu Recht betont (s. S. 71). 

142 In der Regierungsvorlage zu einem (neuen) Verwaltungsstrafgesetz (1074 Blg. NR, 
XIV, GP), wird dagegen der Täter schon beim „Nachweis einer Wahrscheinlichkeit 
seiner Unschuld" (zunächst) entlastet und der „Nachweis des Verschuldens auf die Be
hörde" verschoben (RV 10). Die Schuldpräsumption des§ 5 Abs. 1 Satz 2 VStG wird 
solcherart wohl entschärft, nicht jedoch grundlegend beseitigt. 

143 In diesem Sinne muß die jeweils strafbefugte Behörde bei Vorliegen eines Ungehor
samsdeliktes auch keinerlei Erhebungen über die Art des Täterverschuldens (Vorsatz 
oder Fahrlässigkeit) pflegen: es genügt die indiziell begründete Vermutung der auch nur 
leichten Fahrlässigkeit, soferne nicht besondere Tatumstände auf einen höheren Grad 
des Verschuldens zuverlässig hindeuten, welcher nach einer entsprechend schwereren 
B_estrafung verlangt. 

und Geldbußen im Einkommensteuerrecht 269 

die Möglichkeit der Verhängung einer Freiheitsstrafe verzichtet, falls diese nur aus 
generalpräventiven Gründen unerläßlich erscheint144

. Daraus ist klar ersichtlich, 
daß der Gesetzgeber einer generalpräventiven Wirksamkeit des Strafensystems im 
Verwaltungsstrafgesetz nicht jenes Augenmerk geschenkt hat, welches von sich 
aus einen Strafabzug verwehrt. Diese Abschwächung der Generalprävention mag 
rechtspolitisch unerwünscht erscheinen 145

, doch ergibt sich hier ein rechtsfreier 
Raum, den auszufüllen die Rechtsauslegung keineswegs berufen sein kann. 

E. Zusammenfassung - Ergebnis 

I. Der gewonnene Rechtssatz in seiner Abgrenzung 

Die voranstehende Untersuchung soll, aus ihrem Ergebnis betrachtet, die Unrich
tigkeit jener Rechtsauffassung dartun, welche davon ausgeht, daß Geldstrafen 
fallweise auch trotz ihrer ausschließlichen Natur als Berufskosten niemals Be
triebsausgaben i. S. des§ 4 Abs. 4 EStG oder auch Werbungskosten gern. § 9 EStG 
sein könnten. Wesentlich die Rechtsprechung des Reichsfinanzhofs sowie dieje
nige des Österreichischen Verwaltungsgerichtshofs zieht hier eine Trennungslinie 
nach dem der Tat innewohnenden, den Täter subjektiv treffenden, Unrechts- und 
Schuldgehalt, ohne auf die ausschließlich objektive Wertung des Steuergesetzge
bers Bedacht zu nehmen. Soweit sie Ausnahmen zuläßt, folgt auf diese Verwechs
lung der causa mit der culpa eine vom allein entscheidenden Steuertatbestand her 
gesehen, willkürliche Überlagerung der Letzteren durch den Typus. Die „Gefah
rengeneigtheit" des Betriebes dafür entscheidend werden zu lassen, ob die immer
hin auch dann noch höchstpersönliche Geldstrafe steuerlich abzugsfähig ist oder 
nicht, folgt keinesfalls aus dem Gesetz und ist daher als deutlich „freischwebende" 
typisierende Betrachtungsweise abzulehnen. 

Auch die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs hält neuerdings sehr zutreffend 
ethische oder sittliche, nach dem Verschulden des Steuerpflichtigen wertende Ge
sichtspunkte für schlechthin unbrauchbar, um eine Abgrenzung der Gewin
nungskostentatbestände von den Lebenshaltungskosten zu versuchen. § 12 EStG 
greift in diesem Zusammenhang sowohl von seinem Wortlaut als auch von seinem 
Regelungsziel her betrachtet von vornherein nicht ein, gleichviel ob man dieser 
Vorschrift eine überwiegend konstitutive Bedeutung beimißt oder dies mit der 
herrschenden Lehre verneint. 

Eine „ethische Betrachtungsweise" im Steuerrecht führt im übrigen zu keiner te
leologischen Reduktion des § 4 Abs. 4 EStG in bezug auf Geldstrafen, da sie in 
dieser Bestimmung weithin nicht angeordnet wird. Die richterliche Rechtsfortbil-

144 Vgl. § 11 der RV, 1074 Blg.NR, XIV. GP. 
145 So wiederum Walter, aaO S. 48. 
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dung entnahm sohin dem Strafrecht den Rechtssatz einer Nichtabzugsfähigkeit 
dieser Art von Betriebsausgaben. Eine vehemente Kritik im Schrifttum folgte und 
folgt ihr noch immer auf dem Fuß. Der Vorwurf präpositiv gefundener, das Steu
errechtssystem in der Höherbewertung der Strafrechtsordnung willkürlich 
durchbrechender Entscheidungen, bewirkte jedoch keine Änderung in der Auf
fassung, welche immer strenger angewandt, jedoch auch substanzieller begründet 
wurde. Aus diesen Anhalten um eine eigenständige Lösung bemüht, führte die 
Untersuchung vorerst zu der Erkenntnis eines, auf dem Wege induktiver Lücken
füllung aus dem Strafrecht gewonnenen Rechtssatzes, wonach Geldstrafen im 
Sinne der§§ 40 und 41 StGB nicht abzugsfähig sind. Dies auf Grund ihres auch aus 
der positiven Rechtsordnung klar erkenntlichen, höchstpersönlichen, unmittelbar 
schuldgebundenen Strafcharakters, welcher eine Abwälzung nicht zuläßt. Auch 
die Rechtsidee des Strafrechtes müßte in einem möglichen Abzug von Geldstrafen 
einen unerträglichen Gleichbehandlungsverstoß erblicken. Aus der „Natur der 
Sache" wiederum folgt, daß es ein und demselben Gesetzgeber schon aus Gründen 
der Generalprävention unzumutbar sein muß, fallweise und vom Strafzweck her 
gesehen, willkürlich, hier in eine vom Täter in ihren Vorteilen bereits vor der Tat 
klar abwägbare und ex lege sicher wirkende Risikogemeinschaft einzutreten. Eine 
solche kommt jedoch jedwedem steuerwirksamen Ausgabenabzug zu, da er die 
ansonsten gegeben gewesene Steuerlast zum Teil erheblich mindert. Die General
prävention wird als Anliegen des Gesetzgebers aus § 47 Abs. 1 dStGB ebenso wie 
aus§ 37 Abs. 1 öStGB unvermittelt deutlich und setzt solcherart ein Abzugsver
bot für Geldstrafen geradezu in ihrem Bestand voraus. 

Nicht gilt dieses Abzugsverbot für die im Gegensatz zu der Geldstrafe objektiv 
tatindizierten, das heißt von einem wirtschaftlichen Taterfolg untrennbar abhän
gigen, sonstigen strafrechtlichen Maßnahmen gegen das Eigentum, wie Verfall, 
Einziehung und Unbrauchbarmachung. Denn sie erfliei~en nicht unmittelbar aus 
der höchst persönlichen Schuld des Täters, sondern aus dessen deliktischer Berei
cherung bzw. aus dem Sachsubstrat der Tat, soweit ein solches objektiv eingetre
ten oder vorhanden ist und sollen auch nur dieses treffen. 

Diese Folgerungen lassen sich gleichermaßen für das österreichische Kriminal
strafrecht begründet ableiten. 

II. Der gewonnene Rechtssatz in seiner Wirksamkeit 

Das Abzugsverbot für Geldstrafen kann weder als strafbegründender noch als 
strafverschärfender Tatbestand angesehen werden. Es wirkt nur in Vollendung der 
vorgegebenen Strafrechtsnormen, indem es die diesen jeweils entspringenden 
Wirkungen und Wertungen objektiv unangetastet und unreflektiert sicherstellt. 
Das Analogie-(Induktions-)verbot des Strafrechts, zu gewinnen aus Art. 103 II 
GG, greift daher nicht ein. 
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Auch das steuerrechtliche Analogieverbot geht in seiner rechtsordnungsbedingten 
Qualität an dem solcherart hergeleiteten Abzugsverbot vorbei. Dieses ist in sei
nem Ursprung strafrechtlicher Natur und es bedürfte so hin eines, ebenso wie eine 
,,Gesamtlücke", unvorstellbaren, interdisziplinären ,,Gesamtanalogieverbotes", 
um es in seiner Ausstrahlung zu unterdrücken. 

Das Abzugsverbot hat als lex specialis in Ansehung der lex generalis der Gewin
nungskostentatbestände die besseren Wirkungsgründe für sich. Als im übrigen 
vom selben Gesetzgeber stammende, auf derselben Rechtserzeugungsstufe ste
hende Norm, ergeben sich daher auch keinerlei Schwierigkeiten in bezug auf die 
dem Abzugsverbot zugrunde liegende, dem objektiven Nettoprinzip entgegen
stehende, Wertentscheidung. 

Das Abzugsverbot für Geldstrafen gilt grundsätzlich auch für Geldbußen aus 
Ordnungswidrigkeiten und Geldstrafen nach dem österreichischen Verwaltungs
strafgesetz, soweit diese nicht erkennbar der Abschöpfung eines Tatgewinnes die
nen und solcherart tatindiziert sind. Die positive Rechtsordnung läßt hier zwar ge
ringfügigere Anhaltspunkte als das Strafgesetz erkennen, doch erscheint jedenfalls 
die dem Ordnungswidrigkeitenrecht und allgemein auch dem österreichischen 
Verwaltungsstrafgesetz erkennbar innewohnende Teleologie stark genug, um ein 
Abzugsverbot erschließen zu können. Geldbußen, welche gemäß § 30 OWiG als 
Nebenfolgen einer Straftat Verbände treffen wollen, sind dagegen nicht vom Ab
zugsverbot erfaßt, da es andernfalls zu einer ebenso strafrechtswidrigen Strafver
schärfung kommen würde, wie ohne Abzugsverbot bei unmittelbar nach einem 
höchstpersönlichen Verschulden verhängten Strafen zu einer untragbaren Straf
minderung. 

Ebenso wird ein Abzugsverbot nicht für Geldstrafen anzunehmen sein, welche auf 
Grund von Ungehorsamsdelikten i. S. von§ 5 Abs. 1 Satz 2 des österreichischen 
Verwaltungsstrafgesetzes verhängt werden. Denn die in dieser Vorschrift gelegene 
Schuldvermutung und Beweislastumkehr läßt nicht mehr jenes unbedingt höchst
persönliche Verschuldensprinzip erkennen, welches einen Eingriff des Steuer
rechts in die Strafwirkung auf dem Abzugswege verbietet. Auch der Gedanke ei
nes generalpräventiven Strafzwecks hat im Verwaltungsstrafgesetz keine hinrei
chend strenge Verwirklichung gefunden, so daß eine Lückenfüllung im voranste
henden Sinne weder zwingend wird noch auch gesichert möglich wäre. 

Als Generallinie einer Orientierung mögen jedenfalls die Begriffe des Strafrechts 
(StGB, OWiG), selbst dienen: Soweit Eingriffe in das Eigentum „Maßnahmen" 
oder „Nebenfolgen" sind oder diesen gleichstehen, hat der Gesetzgeber diese von 
der Strafei. e. S. unterscheidende Bezeichnung mit Vorbedacht gewählt. All diese, 
zwar zweifellos Repressivcharakter tragenden Sanktionen, sind tatindiziert, das 
heißt nicht unmittelbar durch die Person des Täters und seine individuelle Schuld
haftigkeit bewirkt. Sei es, daß sie nur einen objektiven Taterfolg oder ein Tatsub-
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strat beseitigen wollen oder unselbständig an eine eigentlich schuldhafte, das heißt 
nur von der Person eines Menschen auslös bare Rechtsverletzung anknüpfen, es 
mangelt ihnen jedenfalls das individualisiert persönlich-psychische Moment, wel
ches für die Strafzumessung wesenseigen ist. 

Solcherart fehlt es nicht an jenem klaren Scheidepunkt im Strafrecht selbst, wel
cher ein Abzugsverbot für Geldstrafen ohne weiteres handhabbar macht. Dies ist 
der Begriff der Strafe als solcher, abgesetzt von jenem der „Maßnahme" oder 
,,Nebenfolge". 

Die wohl nicht hinlänglich begründeten Ausweitungsbestrebungen für ein steuer
liches Abzugsverbot von schlechthin obrigkeitlich erzwungenen Geldleistungen 
in der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, lassen allerdings zweifellos ein 
praktisches Bedürfnis nach erhöhter Rechtssicherheit erkennen und solcherart die 
ausdrückliche Verankerung eines Abzugsverbotes für Geldstrafen in der positiven 
Rechtsordnung wünschenswert erscheinen. 

Der klare Verweis der behandelten Rechtsfrage in das Gebiet des Strafrechtes will 
auch hier fruchtbringend wirken und mit der Hoffnung verbunden werden, der 
Gesetzgeber möge die Ausbildung eines solchen Abzugsverbotes in engster An
lehnung an dieses Rechtsgebiet und seine Bedürfnisse vornehmen, um das im Ein
kommensteuerrecht systemtragende objektive Nettoprinzip nicht mehr als unbe
dingt nötig zu beeinträchtigen. 

Erfahrungen mit der Rechtsanwendungspraxis der Finanzämter 
( einschließlich Außenprüfungsstellen) 

bei der Abgrenzung der Betriebsausgaben/Werbungskosten 
von den Privatausgaben 

Rechtsanwalt Dr. Michael Streck, Köln 
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Die Erfahrungen, über die ich berichte, sind die Erfahrungen unserer Sozietät und 
meine persönlichen Erfahrungen als Finanzbeamter, als Berater und Steuerbürger. 
Ihnen liegen keine soziologischen oder statistischen Erhebungen zugrunde. Sie 
sind nur insoweit repräsentativ, als meine Tätigkeit sowohl der Mandate nach als 
auch geographisch eine gewisse Breite aufweist. In vielen Gesprächen mit Steuer
bevollmächtigten und Steuerberatern wurden sie ergänzt und überprüft. 

Ich werde als Jurist über die Erfahrungen berichten. Daraus folgt, daß ich rechtli
che Wertungen nicht ausklammere, sondern sehr bewußt und mit rechtlichen 
Zwecken in das Referat einfließen lasse. 

II. Abgrenzung: Ärgernis und Streit 

Es ist kein überraschender Tatbestand, daß die Abgrenzung beruflicher und priva
ter Aufwendungen Quelle eines' ständigen, mit großem Engagement geführten 
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Streits zwischen Steuerbürger und Finanzverwaltung ist. Vielfältiger Bürgerzorn 
und immer wieder beklagtes Besteuerungsärgernis haben in dieser Abgrenzung ih
ren Grund1

• 

1. Ermittlungen in der Privatsphäre 

Der Finanzbeamte ist nach der geltenden Rechtslage gezwungen, zum Zwecke der 
Abzugsfähigkeit nach beruflichen und privaten Ursachen zu forschen; berufliche 
und private Verursachung oder Veranlassung, seien sie objektiv oder subjektiv, 
sind festzustellen und abzuwägen2

• Er muß Fragen stellen, Ermittlungen durch
führen, die sachnotwendig in den privaten Lebensbereich eindringen. Auf dieses 
Eindringen in die Privatsphäre, oder, wie es auch heißt, Intimsphäre, reagiert der 
Bürger selbst bei Bagatellen empfindlich und abwehrend3

• 

Wenn der wuchernde Staatsbürokratismus irgendwo haltmachen muß, dann mit 
Sicherheit vor der Privatsphäre. Ohnehin sind die Allmacht und Allgegenwart des 
Staates überall spürbar; zumindest der private Lebensbereich muß hier eine 
Grenze ziehen. Macht sich der Staat, zumal das Finanzamt, in diesem Bereich 
breit, werden alle rationalen und irrationalen Abwehrkräfte und Abwehrgefühle 
geweckt. 

Die Fragestellung der Ermittlungen berührt außerdem das berufliche Selbstver
ständnis und Selbstwertgefühl. Die Verneinung einer beruflichen Verursachung 
und die Zuordnung von Ausgaben zur Privatsphäre verkürzen den beruflichen Be
reich, berühren das hier erworbene Ansehen und die hier begehrte Reputation. 
Arbeits- und Leistungsaufwendungen werden zu Lust- und Vergnügungskosten 

Die Arbeitskreis für Steuerrecht GmbH hat auflnitiative von Felix im Frühjahr 1979 das 
5. Kölner Frageforum durchgeführt; die Ergebnisse werden noch ausgewertet; sie sind 
noch nicht veröffentlicht. Gegenstand ist u. a. die Betriebsprüfung in der Praxis. Eindeu
tig stehen hier die Klagen über die Schwierigkeiten bei der Ermittlung von Privatanteilen 
und Abgrenzungsfragen im Mittelpunkt. 

2 Daß die Qualifizierung von Betriebsausgaben und Werbungskosten in irgendeiner Weise 
von der objektiven Verursachung und der subjektiven Zwecksetzung abhängt, ist 
Rechtszustand. Vgl. hierzu aus jüngster Zeit Tipke, StuW 1979, 193; Offerhaus, BB 
1979, 617, 667; dazu kritischKröger, BB 1979, 1284. S. außerdem in diesem Buch die 
Beiträge von Söhn, Ruppe, Kirchhof, von Bornhaupt sowie - hinsichtlich der rechtlich 
gebotenen Sachverhaltsermittlung-Rönitz. Aus österreichischer Sicht s. Schimetschek, 
Die betriebliche Veranlassung von Betriebsausgaben, Finanz-Journal 1979, 21. - Unter 
den Fallgestaltungen fällt hinsichtlich der objektiven und subjektiven U rsachenfor
schung insbesondere die Rechtsprechung zu den Unfallkosten auf, die auch vielfältigen 
Beispielstoff in Lübeck gab; dazu BFH, GrS 2-3/77 vom 28. 11. 1977, BStBl. 1978 II, 
105;VIR 133/76vom23. 6.1978,BStBl.1978II,457;Balke, FR 1979,424;Tiedtke, FR 
1978, 493. 

3 Hierzu auch Fischer/ Zanzinger, DB 1979, 127. 
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erklärt; nach deutschem Verständnis ist dies keine Aufwertung, sondern eine De
klassierung. Der Finar{zbeamte schulmeistert und disqualifiziert. Wer dem Hoch
schullehrer für Kunstgeschichte das Farbfernsehgerät nicht als Werbungskosten 
anerkennt, maßt sich zugleich an zu behaupten, der Herr Professor beschaue das 
Programm nicht kunstsachverständig und unter Wertung der dargebotenen Farb
welt, sondern vielmehr wie jeder Dritte, also letztlich als Unterhaltung; diese Be
urteilung bedeutet Angriff und löst Aggression aus4

• 

Ahnliches gilt, wenn dem Lehrer das Arbeitszimmer, dem Journalisten die beruf
liche Reise oder das Präsent, dem Unternehmer die Geburtstagsfeier usw. gestri
chen werden; es ist nahezu unmöglich, die Diskussion und Ermittlungen in einer 
sachlichen Atmosphäre zu führen, weil das Erforschen und Ermitteln der Motive 
und Gründe als Eindringen in die schützenswerte Intimsphäre rigoros abgelehnt 
werden und das Infragestellen der beruflichen Veranlassung Empörung auslöst. 

Ein bezeichnendes Beispiel fand ich beiH eider in einem Beitrag in der Deutschen 
Steuerzeitung des Jahres 19375 ; die Probleme waren damals nicht anders als heute: 
,,Die Betriebsprüfung bei einem Großkaufmann- Ein- und Ausfuhrhändler-, der einen ?e
schäftsgewinn von 14 000 RM erklärt hatte, ergab einen tatsächlichen Jahresbilanzgewmn 
von rund 50 000 RM. Den Unterschiedsbetrag von 36 000 RM bezeichnete der Steuerpflich
tige als abzugsfähige Werbungskosten, darunter 4 000 RM für die Bewirtung von ~uslä~di
schen Kunden, 1100 RM für Zigarren und Getränke im Kontor und 23 000 RM für Reise
spesen im Ausland. Ich bat den Steuerpflichtigen zu mir und fragte ihn zunächst, wie er diese 
hohen Reisespesen errechnet habe. Er erklärte mir, er habe als Reisespesen die Beträge ange
geben, die er auf seinen oft Monate langen Geschäftsreisen von seinem ausländischen Bank
konto abgehoben habe .... Da er als Junggeselle ganz in seinem Geschäft aufgehe, kämen 
Ausgaben, die nicht seinem Geschäft dienten, nicht in Frage. Seine <?eschäftsbeziehun~~n 
beruhten insbesondere auf freundschaftlichem Familienverkehr mit semen Kunden; er sei m 
Skandinavien über vierzigmal Pate von Kindern seiner Kundschaft; er müsse diese beschen
ken in Theater und Hotels einladen und, wenn sie nach Deutschland kämen, hier aufneh
me~ und bewirten. Deshalb habe er auch, obwohl ihm persönlich ein möbliertes Zimmer ge
nügt hätte, eine vornehme Achtzimmerwohnung mieten und ausstatten und eine ~ausdame 
anstellen müssen. Seine Kleidung verbrauche er ausschließlich für das Geschäft, seme Ernäli
rung diene nur der Erhaltung seiner Arbeitskraft für das Geschäft. Er erklärte: ,Ich habe kein 
Eigenleben, ich lebe nur meinem Geschäft, ohne irgendein anderes Interesse zu haben.' ~r 
betrachtete sich also ebenso wie eine Körperschaft, von der wir zu sagen pflegen, daß sie kem 
außergewöhnliches Eigenleben hat." 

In dem Beschluß cres Großen Se~ BFH vom 19. 10. 19706 
ZU § 12 EStG 

klingt an,-;Gß das Aufteilungsv&bot des§ -12Nr. 1 EStG gerade gerechtfertigt sei, 

4 Fall aus der Praxis. Die Abwehrreaktion ging soweit, daß mir- damals Finanzbeamter
der Hochschullehrer schließlich in Schriftsätzen vorwarf, ich vermöge noch nicht zwi
schen Schuhwarenhändlern und Finanzbeamten einerseits und Hochschullehrern ande
rerseits zu unterscheiden. 

5 Heider, DStZ 1937, 633. 
6 GrS 2/70, BStBI. 1971 II, 17. 
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um eben dieses Eindringen in die Privatsphäre zu vermeiden; folglich, so könnte 
man meinen, berücksichtigt der BFH doch gerade das hier erwähnte Ärgernis; es 
könne folglich kaum Ergebnis einer fehlsamen Anwendung der Rechtsprechung 
sein. Der Große Senat begründet nur das Aufteilungsverbot. Vorfrage ist - auch 
für den Großen Senat- die Feststellung, daß überhaupt Aufwendungen der priva
ten Lebensführung vorliegen. Ob solche gemischten Aufwendungen gegeben 
sind, bestimmt der Große Senat gerade nicht nach objektiven Kriterien, sondern 
nach „dem tatsächlichen Verwendungszweck im Einzelfall'0 • Diese final be
stimmte Vorfrage setzt aber ein höchst konkretes Eindringen in den Einzelfall vor
aus. Hinsichtlich der Achtung vor der Unverletzlichkeit der Privatsphäre gerät die 
Rechtsprechung folglich in einen nicht lösbaren Widerspruch: Um zu dem Auftei
lungsverbot zu gelangen, das das Eindringen in die Privatsphäre ausschließt, muß 
das Finanzamt zuerst einmal in die Privatsphäre eindringen; denn nur auf diesem 
Weg kann es ermitteln; ob von dem Aufteilungsgebot Gebrauch zu machen ist. 
Die Rechtsprechung beseitigt nicht das Ärgernis, dessen Beseitigung sie zum 
Zweck der Gesetzesauslegung heranzieht8

• 

2. Ausweichen auf die allgemeine Lebenserfahrung 

Der Beamte zieht sich angesichts dieser Abwehr gegen das Eindringen in die Pri
vatsphäre auf die allgemeine Lebenserfahrung zurück9 • Nach der allgemeinen Le
benserfahrung nutzt der erwähnte Hochschullehrer den Farbfernseher überwie
gend privat. Nach der allgemeinen Lebenserfahrung ist jede betriebliche Geburts
tagsfeier überwiegend ein Lebensgenuß. Nach der allgemeinen Lebenserfahrung 
benutzt ein Unternehmer den Pkw zu x % privat. Der Steuerbürger könnte sich 
angesichts dieser Vermutungen aus Lebenserfahrungen eigentlich glücklich schät
zen, dem Eindringen in die Privatsphäre entronnen zu sein und sich mit dieser Le
benserfahrung zufrieden geben. Dies ist mitnichten der Fall. 

Die allgemeine Lebenserfahrung ist die Lebenserfahrung eines Prüfers oder Sach
bearbeiters, hilfsweise eines Sachgebietsleiters. Diese Lebenserfahrung hat ohne 
Zweifel mit der Dauer der Berufstätigkeit eine gewisse Breite erhalten; im übrigen 
erfolgt jedoch durch diesen Maßstab nichts anderes als die Einfügung des Steuer
bürgers in den Lebenszuschnitt des Finanzbeamten und eine Spiegelung privater 
und beruflicher Erfahrungen des Prüfers oder Sachbearbeiters in das Privatleben 

7 AaO, S. 19. 
8 Hinzu kommt schließlich, daß der Problemkreis des § 12 EStG dem Steuerbürger ohne

hin wenig einsichtig ist. Dem Verständnis eines Aufteilungsverbots bei Überlagerung be
ruflicher und privater Veranlassung scheinen sich nur schwer überwindbare Barrieren 
entgegenzustellen. 

9 Positiv zu diesem rechtlichen Abgrenzungsweg Görlich, DB 1979, 711. 
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des Bürgers. Dies geschieht nicht mit der einfachen Gleichsetzung der Erfah
rungswelt des Beamten mit derjenigen des Bürgers; vielmehr mißt der Beamte an 
den Lebenserfahrungen, die der Bürger nach seinen - des Beamten - eigenen Vor
stellungen „eigentlich haben muß". Dies ändert in der Sache nichts an der Tatsa
che, daß die Vorstellungen und Erfahrungen des beurteilenden Beamten zum 
Maßstab werden. 

Fast werden hierdurch noch heftigere Aggressionen wach als durch das gezielte 
Erfragen der Privatsphäre. Will man sich zwar einerseits nicht in die privaten Kar
ten schauen lassen, so weist der Steuerbürger es andererseits als geradezu absurd 
zurück, sich die Lebenserfahrungen eines Prüfers als Maßstab aufdrängen zu las
sen, die sich häufig ebenso gut als Vorurteile oder Klischees entlarven lassen10 . 

Kennt der Prüfer die Last·des Außenverkäufers eines Textilwarenherstellers, den 
Einkäufer eines Warenhauses durch ein „Nachtleben" zu schleppen, um zu einem 
Abschluß zu kommen? Kennt er die Anspannung eines Essens mit Geschäfts
freunden im Hilton, wenn es um bitter nötige Anschlußaufträge geht? Kennt er die 
Lästigkeit betrieblicher Geburtstagsfeiern? Gehört das Schmiergeldwesen zu sei
nem Erfahrungsbereich? Kennt er die notwendig feierabendlose Aktivität eines 
Unternehmers, die in der Tat jede Autofahrt zu einem betrieblichen Ereignis wer
den läßt? Weiß er wirklich, daß der Lehrer zu Hause tatsächlich arbeitet11 ? Ist es 
nicht ein Unding, wenn der 22jährige Prüfer dem SOjährigen Unternehmer oder 
dem 60jährigen Hochschullehrer überhaupt die eigene Lebenserfahrung vor
hält?12 

Mit bemerkenswerter Offenheit entlarvt Oberregierungsrat Wenzig in der Steuer
lichen Betriebsprüfung13 den Argumentationswert der Lebenserfahrung. Er ü her
schreibt einen Absatz mit „Grundsätze der Lebenserfahrung" zur Telefonnut
zung. Diese führen ihn auf Anhieb nicht weiter; er überprüft die Möglichkeit der 
Einzelermittlung. Dazu Wenzig: 
,,Aus den zuletzt genannten Gründen dürfte der in der Offentlichkeit verbreitete Ratschlag, 
Strichlisten für das Privattelefon zu führen, in die Irre leiten. Eindeutige Nachweise bedin
gen ein Gerät oder eine Vermittlungsperson, die Adressaten und Gebühreneinheiten eines 

10 Vgl. auch Tipke, StuW 1979, 207. 
11 Weitere Beispiele bei Tipke, StuW 1979, 207. 
12 Die - notwendige - Begrenztheit der Lebenserfahrung hat natürlich in der Praxis auch 

positive Seiten: Kauft der Deutschlehrer einen Sammelband Goethe, so sind diese Auf
wendungen nichtabzugsfähig. Kauft der Französischlehrer Balzac, Gide oder gar Sime
non auf Französisch, hat er in der Praxis keine Schwierigkeiten, diese Aufwendungen ab
zuziehen, obwohl er derartige Bücher so leicht liest, wie der Deutschlehrer seinen Goe
the. Dergleichen gehört nicht zur Lebenserfahrung der Steuerbeamten, weshalb sie die 
Berufsbedingtheit streitlos akzeptieren. 

13 1979, 4, 5. 



IJ.278 
!' 

Streck, Erfahrungen mit der Rechtsanwendungspraxis 
,j, 
"p 1 

i1 )eden Gesprächs vermerkt. Es sei zugestanden, daß sich manche Oberfinanzdirektionen aus 
i\liBilligkeitserwägungen mit weniger zufriedengeben, wenn auch nicht mit Strichlisten. Die 
~:,Beweiskraft all dieser Notizen ist trotzdem nicht größer als die mündlicher Angaben." 

Sodann fährt er fort: 

,,So bleibt dem Prüfer oft nur ein allerletztes Mittel: Der Griff in den persönlichen Erfah
rungsschatz. Im Laufe der Zeit haben sich die Werte in den einzelnen Bp-Stellen auf eine ge
wisse Bandbreite eingependelt. Spätestens wenn die Diskussion mit dem Stpfl. an dieser 
Stelle angelangt ist, mischt sich Erbitterung ein. Der Prüfer möchte um der Gleichbehand
lung willen die gewöhnlichen Ansätze keinesfalls unterschreiten, sieht sich aber vor einem 
leeren Arsenal von Argumenten. Der Stpfl. erkennt, daß der Prüfer ihm ke~en Glauben 
schenkt, sondern ungerührt an einem vorgefaßten Geldbetrag festhält. Es verwundert nicht, 
daß der Stpfl. ein Musterbeispiel an Behördenwillkür zu erleben wähnt." 

Ohne Ermittlungsmöglichkeiten im Einzelfall weicht sodann Wenzig auf Anga- V 
ben des Statistischen Bundesamts aus. Der Einzelfall wird zugunsten abstrakter f\ 
Zahlen und Formeln verlassen. Dazu unten III. / 

Die Lebenserfahrung paart sich häufig mit sozialen oder institutionellen Wert
und Vorurteilen. Erfahrungswerte des Seins werden mit Sollenswerten vertauscht. 
Jeder Berater kennt die Probleme, wenn Aufwendungen der Ehefrau oder Auf
wendungen, an denen die Ehefrau beteiligt ist, zum Abzug gelangen sollen. Ehe
frauen sind nach der allgemeinen Lebenserfahrung etwas höchst Privates. Wer auf 
der Geschäftsreise seine Frau mitnimmt, dokumentiert die private Veranlas
sung14. Erst durch komplizierte und aufgeblähte Formalismen kann man die Ehe
frau aus dem privaten Konnex lösen15

• Anders zum Beispiel die Sekretärin. Sie ist 
gewissermaßen eine geborene Betriebsausgabe, gleichgültig, wo sie sich auch auf
hält. Begleitet sie den Chef auf der Dienstreise, berührt dies nicht nur den betrieb
lichen Charakter seiner Aufwendungen, sondern erlaubt auch noch die Abzugsfä
higkeit ihrer Reiseaufwendungen als Betriebsausgaben oder Werbungskosten. 

Die Problematik der allgemeinen Lebenserfahrung setzt sich bei den Steuergerich
ten fort. Wenn hier von der allgemeinen Lebenserfahrung die Rede ist, kann wohl 
nur die Erfahrung der Richter des entscheidenden Senats ausschlaggebend sein 16

• 

Ist sie wirklich so allgemein, wie es in den Entscheidungen behauptet wird? In 
BFH III R 50-51/78 vom 2. 2. 1979 17 heißt es: 

,,Das FA meint, daß bei den hohen Anschaffungskosten und der Art der beiden Pkw Erwä
gungen der privaten Repräsentation mitspielten. Das entspricht der Lebenserfahrung. Die 

14 Vgl.z. B.dieArgumentationdesFAinBFHIVR106/77vom12. 4.1979,BStBI. 1979 
II, 513. 

15 Vgl. die Regeln für das Ehegatten-Arbeitsverhältnis. 
16 S. auch die Kritik von Brockhoff, StbJb. 1964/65, 473, berichtet von Niemann. 
17 BStBI. 1979 II, 387; s. dazu auch eine Kolumne im Manager-Magazin 1979, Nr. 10 von 

RABinz. 
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Einwände der Klägerin überzeugen demgegenüber nicht. Anschaffungskosten für einen 
Pkw von etwa DM 40 000,- können nach der Verkehrsauffassung noch als angemessen gel
ten.'' 

Woher nehmen die Urteilsverfasser die Erfahrung über angemessene Wagen für 
Gewerbetreibende? Die Teppichkosten für einen Anwalt und Notar fixiert der 
BFH in der Entscheidung VIII R 225/72 vom 19. 6. 197518 auf DM 5000,-. Die 
Richter kennen die Ausstattung des Bundesfinanzhofs - ihre Erfahrung über die 
Einrichtung von Anwaltsbüros dürfte kaum repräsentativ sein. 

InBFHIVR 111/76vom 10. 3. 197819 belehrtdieUrteilsbegründungeineMusik
lehrerin dahingehend, daß für schulische Zwecke an Stelle eines neuen Flügels 
auch die Anschaffung eines Klaviers oder eines gebrauchten Flügels ausgereicht 
hätte. Nach der Lebenserfahrung des Senats war die Anschaffung des neuen Flü
gels privat veranlaßt20

• 

Wie unsicher und subjektiv der Maßstab der allgemeinen Lebenserfahrung ist, 
zeigt auch eine Rechtsprechung zum Verpflegungsmehraufwand bei 12stündiger 
Abwesenheit: Einmal besagt die Lebenserfahrung, daß der Mehraufwand nur an
fällt, wenn der Arbeitnehmer regelmäßig länger als 12 Stunden unterwegs ist, so
dann besagt sie, daß der Mehraufwand gerade dann feststellbar ist, wenn er selten 
länger als 12 Stunden abwesend sei21

. 

Bei den Richtern wie bei den Beamten verbirgt sich hinter der ein Ergebnis be
gründenden allgemeinen Lebenserfahrung nur die sehr individuelle und persönli
che Erfahrung des Richters R. oder des Beamten B.; sie ist allgemein nur insoweit, 
als R. und B. , ,Allgemeines" erfahren haben, was bei den geradlinigen und folglich 
eingegrenzten Berufswegen nur selten der Fall ist. Der Bürger sieht, vermutet oder 
ahnt dies - bewußt oder unbewußt- und ist nicht geneigt, sich den aus dieser sub
jektiven Erfahrung abgeleiteten Normen zu beugen22

• 

Abschließend sei erwähnt, daß der Rückzug auf die allgemeine Lebenserfahrung 
auch Ermittlungsarbeit erspart. Der aufgrund der - wie auch immer gearteten -

18 BStBI. 1976 II, 97. 
19 BStBI. 1978 II, 459. 
20 Derartiger Lebenserfalirungstransfer bringt dem BFH den Ruf der Kunstfeindlichkeit 

ein, vgl. Tipke, StuW 1979, 199 und Der Spiegel 1979, Nr. 16, 65. 
21 S. BFH VI R 322/66 vom 4. 8. 1967, BStBI. 1967 Ill, 782 einerseits undBFHVIR 123/76 

vom 30. 3. 1979, BStBI. 1979 II, 498 unter Änderung der Rechtsprechung andererseits. 
22 Offen bleibt hier die Frage, ob der Rückgriff auf die Lebenserfahrung methodisch richtig 

oder falsch ist. Zu unterscheiden ist im übrigen zwischen der Lebenserfahrung und der 
,,allgemeinen Verkehrsauffassung", in den gesetzlichen Tatbestand aufgenommen z. B. 
in§ 4 Abs. 5 Nr. 7 EStG. Die Lebenserfahrung ist- trotz Revisibilität- ein Seinswert, 
die Verkehrsauffassung normativ, d. h. wertend, zu bestimmen, s. BFH VIII R 225/72 
vom 19. 6. 1975, BStBI. 1976 II, 97. Die Wertung wird sich von der Lebenserfahrung 
kaum trennen lassen. 
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Erfahrung erkannte Sachverhalt tritt an die Stelle des mühevoll erforschten und 
nachgewiesenen. Die Versuchung, auf diese Weise die drängende Arbeit zu erledi
gen, ist in vielen Fällen nahezu unwiderstehlich. Für den Bürger erwächst natür
lich auch hier das Ärgernis, seine Individualität und Einzigartigkeit in die behaup
teten Formen der Prüfer-Erfahrung gesperrt zu sehen. Denn warum diese Indivi
dualitäts-Verkürzung vorgenommen wird, ist für diesen Ärger unerheblich. 

3. Das Ärgernis in der Rechtsprechung 

Die Streit- und Ärgernisursachen dieser Abgrenzung treiben Blüten und Früchte, 
die wir Monat für Monat in den Entscheidungen der Finanzgerichte finden. Zu 
den Betriebsausgaben und Werbungskosten breitet sich hier ein wahres Abzugs
panoptikum aus; es gibt kaum eine Ausgabe, die das fünfköpfig besetzte Gericht 
nicht bereits einmal beschäftigt hat; die Aktentasche des Prüfers und die Pistole 
des Richters sind die letzten farbigen Absonderlichkeiten, die uns dieser Klein
krieg bescherte23

. 

Ob dies eine sinnvolle Beschäftigung der Steuergerichte ist, wage ich zu bezwei
feln. Die Kläger können sich unmittelbar auf Rudolf von Ihering 24 berufen: ,,Der 
Widerstand gegen ein schnödes ... Unrecht, d. h. gegen eine Verletzung des 
Rechts, welche in der Art ihrer Vornahme den Charakter ... einer Kränkung an 
sich trägt, ist Pflicht ... ; denn er ist nötig, damit das Recht sich selbst verwirk
licht." Die Zweifel können sich folglich kaum gegen die Kläger richten. Ihr Ge
genstand muß das Recht sein, das in einem Massenverfahren Jahr für Jahr auf un
zählige „Kränkungen" und ihnen zufolge auf Rechtsstreitigkeiten angelegt ist. 

4. Die rituelle Bedeutung des Abgrenzungsstreits 

Unabhängig von den dargestellten echten Ärgernissen und Streitursachen wirkt 
hier noch ein anderer Grund mit: Es scheint zu den Gesetzmäßigkeiten auch der 

23 Pistolenentscheidung: FG Baden-Württemberg, EFG 1979, 546; Aktentaschenentschei
dung: FG Berlin, EFG 1979, 225; dazu die spöttische Anmerkung von Risse, BB 1979, 
1074 und die „Steuer-Gewerkschaft" 1979, 158: ,,Ein Steuermärchen aus Berlin". Zur 
Vorbereitung dieses Referats wurde mir von StB H. aus Bayerisch Gmain der Vorschlag 
unterbreitet, den Vorsitzenden des Berliner Senats für den Orden wider den tierischen 
Ernst vorzuschlagen. - Man kann natürlich auch sagen, wären Betriebsausgaben und 
Werbungskosten „ein weibliches Wesen, so müßte einen der besondere Charme gerade 
dieser Dame entzücken" -Spitaler, StbJb. 1953/54, 290-, insbesondere in der Vielfalt, in 
der sie sich dem Betrachter darbietet. 

24 v. lhering, Der Kampf ums Recht, hier zitiert nach Rudolf v. lhering, Der Geist des 
Rechts, Auswahl aus seinen Schriften, 1965, 203. 
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auf eine Einigung abzielenden Auseinandersetzungen zu gehören, daß es Kristalli
sationspunkte für streitiges Aufbegehren geben muß. Vor dem Arrangement steht 
die Konfrontation, der gepflegte Konflikt, der fast mit Genuß zelebrierte Streit, 
auf den beide Seit~n zwar verzichten können, aber nicht verzichten mögen. Kein 
Friedensschluß ohne Waffengeklirr. Die Abgrenzungen geben hierzu willkom
menen Anlaß - auch dort, wo die Einigung Ergebnis des Streit sein will. Den Streit 
um die private Lebenssphäre finden wir folglich auch unter Partnern, bei denen die 
Einigungsvernunft dominiert. Dieses Feld ist Gegenstand des nachfolgenden Be
richts. 

III. Abgrenzung: Kein Problem der Besteuerungspraxis 

1. Besteuerungspraxis 

Im Gegensatz zur Streitmöglichkeit, die sich bei den Abgrenzungen eröffnen, ist 
die Abgrenzungsproblematik- und damit komme ich zu einer für meinen Bericht 
wichtigen Aussage - für einen bestimmten Bereich der Besteuerungspraxis kein 
zentrales Problem25

• Ärgernis und Problematik stehen in keinem adäquaten Ver
hältnis. Die Praxis hat durch Selbsthilfe Wege gefunden, um das dem Ärgernis ent
sprechende Problem zu lösen. 

Durch diese Feststellung will ich meinen Bericht, daß die Abgrenzungsfragen in 
hohem Maß streitträchtig sind, nicht relativieren. Ersteres ist tatsächlich der Fall. 
Gerade weil dies aber so ist, kann die Streitquelle nach Jahrzehnten der Besteue
rung kein reales Problem mehr darstellen. Würden sich die Streitursachen in ihrem 
potentiellen Maß durchsetzen, würden Besteuerung und Gerichtsbarkeit in ihren 
Kapazitäten zusammenbrechen. Sollen beide Funktionen weiterhin ihren Zweck 
erfüllen, muß die Besteuerungswirklichkeit die Problematik dadurch auflösen, 
daß sie sich von der Streitverursachung trennt. 

Was verstehe ich unter dieser Praxis der Besteuerung? Es handelt sich um die große 
Zahl der Veranlagungs- und Betriebsprüfungsfälle, die einvernehmlich zwischen 
Steuerberatung und Finanzbehörden abgehandelt und erledigt werden. 

Damit füge ich in meine Aussage tatsächliche Voraussetzungen ein, die diese Pra
xis von den die Gerichte erreichenden Abgrenzungsfällen in der Regel unterschei
den. 

Von entscheidender Bedeutung ist die Steuerberatung, die sich zwischen die die 
Privatsphäre ausleuchtende Finanzverwaltung und den Bürger schiebt und den 

25 Kennzeichnend ist, daß Glade in seinem Referat „Praktische Erfahrungen mit der Be
triebsprüfung", StbJb. 1978/79, 529 ff, diesem Themenkreis keinen Abschnitt widmet. 
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,,Eingriff" ebenso auffängt wie sie die nicht sachgemäße Gegenreaktiorl. des Bür
gers verhindert26

• Eine starke Steuerberatung geht mit Abgrenzungsfrigen selten 
~G~~- / 

Darüber hinaus sind Arbeitnehmer bei den hier betroffenen Aufwendungen 
streitwilliger als selbständige Unternehmer. Dies hat versc;hiedene Gründe. Ein

mal kann die bereits erwähnte streitschlichtende Stt,uerberatung häufiger den U n

ter~ehme_r beeinfluss~n, weil er eher die Beratu13g'i;; Anspruch nimmt und geneig
ter ist, seme Entscheidung auf den Rat eines Dritten zu stützen. Zum anderen ist 

d~r Unt~rnehmer Effektivitätskategorien aufgeschlossener, die ihn ~ergleichsbe-
-reiter sem lassen als den Arbeitnehmer, der häufiger „aus Prinzip" auch um 
Kleinbeträge streitet27

• Hinzu kommt, daß heute noch tatsächlich der Werbungs
kostenbegriff enger ist als derjenige der Betriebsausgaben, so daß bei bestimmten 

Abg~en~un~saus_gaben ohnehin nur der Ärger des Arbeitnehmers erzeugt wird28 . 

Schließlich ist die „Kompensationsmasse" (vgl. III. 3.) bei dem Unternehmer 
scheinbar umfangreicher als diejenige des Arbeitnehmers; allerdings neige ich der 
Ansicht zu, daß es insoweit nur an eingeübten Techniken, weniger an Gegenstän
den derartiger Techniken fehlt, um Einigungen zu erzielen. 

Die Auflösung des Abgrenzungsstreits in der Praxis erfolgt naturgemäß mit unter
schiedlicher Wirksamkeit. Es gibt Bereiche, die fast unwiderstehlich einen Streit 
indizieren. So sind Gruppenreisen weiterhin problematisch29 • Zwar ist die Check
liste des Großen Senats30 nützlich; ich vermute auch, daß sie sich auf die Dauer 
durchsetzen wird. Bis zu einer problemlosen Behandlung dieses Sachverhalts wird 
allerdings noch Zeit vergehen 3 1

• Ärgernisverursacher sind in diesem Bereich aller
dings auch die Veranstalter der Reisen, die mit allzu leichter Hand Abzugserwar
tungen wecken, die das Finanzamt nicht erfüllen kann. Für die Praxis ist in diesem 
Zusam~enhang die Entscheidung IV R 106/77 vom 12. 4. 197932 von großem 
Wert, die auf Geschäftsreisen, denen ein unmittelbarer betrieblicher Anlaß zu-

26 Zu dieser Funktion der Steuerberatung allgemein s. Flämig, StbKongrRep. 1979, 44 ff, 
und ders., Steuerprotest und Steuerberatung, Köln 1979, 39 ff. _ 

27 Was natürlich eine gewisse Intellektualität voraussetzt; der Beamte oder Hochschulleh
rer steht dem Rechtsstreit aufgeschlossener gegenüber als der Arbeiter. 

28 Tipke, StuW 1979, 199. Beispiel: Bewirtungsaufwendungen sind beim Arbeitnehmer 
nicht abzugsfähig, BFH IV R 92/72 vom 24. 5. 1973, BStBl. 1973 II, 634; FG Berlin, 
EFG 1979, 76, rkr. 

29 Zu diesem symptomatischen Streitfeld bereits Felix, FR 1963, 403; dazu auchN eumark, 
Grundsätze gerechter und ökonomischer rationaler Steuerpolitik, 1970, 160 f. 

30 BeschlußGrS8/77vom27. ll.1978,BStBl.1979II,213,dazuMösslang, FR1979,206; 
Görlich, StRK-Anm. EStG § 4 BetrAusg. R. 178. 

31 Kennzeichn~nd ist, daß wir gerade hierzu vor der Lübecker Tagung Zusendungen von 
Beratern erhielten: StB Busch aus Köln; WP StB Lopitzsch aus Heidelberg. 

32 BStBl. 1979 II, 513. 
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grunde liegt (Besuch von Kunden, Geschäftspartnern, Halten eines Vortrags) die 
Regeln für Informationsreisen nicht überträgt. Die Finanzämter konnten der Ver
suchung nicht widerstehen, die Regeln über die organisierten Gruppenreisen all
gemein auf Geschäftsreisen zu übertragen. Einern Blumeneinkäufer wurde die 
Reise zum Blumenmarkt nach Nizza gestrichen - obwohl Blumeneinkäufe un

streitig erfolgten-, weil die Reise nicht programmgemäß organisiert und Nizza ein 
Urlaubsort sei33

• Diesem fehlsamen Entscheidungstransfer dürfte mit BFH NR 
106/77 ein Riegel vorgeschoben sein. 

2. Einigungsbedingungen 

Die Besteuerungspraxis hat eine Vielzahl von Methoden, Verfahren, Argumenten 
und Scheinargumenten etc. entwickelt, die die Abgrenzung befriedigend und be
friedend lösen. Die Techniken, an die ich hier denke, müssen folgenden Bedin
gungen genügen, um tatsächlich den durch das derzeitige N ormenverständnis an
gelegten Streitmöglichkeiten zu entgehen. 

a) Dem Finanzamt wird dem Grunde nach zugebilligt, Privataufwendungen von 
berufsbedingten Aufwendungen zu trennen. 

b) Dem Finanzamt wird darüber hinaus grundsätzlich das Recht zuerkannt, Be
triebsausgaben und Werbungskosten, die eine irgendwie bestimmte Privat
sphäre berühren, entweder zu streichen oder aufzuteilen. Hierbei gilt die Ver
mutung, daß der Steuerbürger in dieser Ausgabengruppe ohnehin etwas ver
steckt hat, so daß man einer Streichung in einvernehmlicher Höhe kaum aus
weichen kann. 

c) Privatsphäre ist der Bereich, den der Beamte und der Steuerbürger jeweils hier
unter verstehen. Man akzeptiert, daß beide Vorstellungen nicht übereinstim
men, aber über eine „Schnittmenge" verfügen. Auf Einzelheiten geht man 
nicht ein. 

. -. 
d) Der Beamte unterläßt es, in den privaten Lebensbereich durch Ermittlungen 

einzudringen. Fragen werden auf ein Minimum reduziert. Behauptungen hin
sichtlich des Sachverhalts werden geglaubt. 

e) Der Steuerbürger unterläßt es, dem Prüfer die eigenen Vorstellungen von dem 
Privatbereich, insbesondere aber das eigene Selbstverständnis des Berufs, auf
zudrängen. 

f) Wechselseitig wird akzeptiert, daß man sich nicht über die Rechtfertigung eini
gen kann, über die Rechtsfolge aber einigen muß. 

g) Die Einigung umfaßt keine Präjudizierung. Sie gilt nur für den Sachverhalt und 
nur für den Zeitraum, auf den sie sich bezieht. 

33 Praxisfall; jetzt FG-Rechtsstreit Düsseldorf/Köln XII 173-174/78. 
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Unter Wahrung dieser Grundpositionen einigt man sich „schlicht" auf Zahlen, 
seien es Kürzungs-, Anerkennungs- oder Aufteilungszahlen. Durch die Neutrali
tät der Ziffern zieht man sich aus dem streitgefährdeten Bereich der „wahren" 
Sachverhalte zurück. 

Geht der Prüfer mit dem Steuerpflichtigen Spesenbeleg für Spesenbeleg durch, 
wird es zu keiner Einigung über auch nur 1 DM zweifelhaften Aufwand kommen. 
Völlig unabhängig hiervon ist eine Pauschalkürzung aller Spesenaufwendungen in 
Höhe von 1000 DM pro Jahr einvernehmlich erreichbar. 

Da diese Techniken, die ich sogleich näher erläutere, nicht expressis v~rbis im Ge
setz, auch nicht in Richtlinien, Erlassen, Kommentaren und Lehrbüchern nieder
gelegt sind, bedürfen sie der Berufserfahrung, eventuell - soweit dies überhaupt 
möglich ist - der transferierten Erfahrung. Die Praxis lebt folglich zwischen dem 
erfahrenen Beamten, sei er Prüfer, Sachbearbeiter oder Sachgebietsleiter, auf der 
einen Seite und dem erfahrenen Steuerberater auf der anderen Seite. Innerhalb des 
,,Besteuerungsgeschäfts" hat sich durch sich ständig wiederholende „Geschäfts
vorfälle" ein „Besteuerungsbrauch" gebildet. Sowohl der Steuerpflichtige selbst 
als auch gerade der junge Prüfer oder Beamte geraten - die Techniken einer befrie
denen Besteuerung (noch) nicht kennend- sehr schnell in die Streitzone. Hat man 
sich hier einmal verfangen, ist die Rückkehr zur Einigung äußerst schwierig und 
mühevoll. Um die vernünftige Besteuerungswirklichkeit zu erhalten, ist folglich 
Beraterdruck zugunsten des Finanzamts und zu Lasten des Mandanten ebenso er
forderlich wie die Zügelung des allzu forschen Beamten durch Vorgesetzte bzw. 
die Beeinflussung des jungen Regierungsrats durch den langjährigen Betriebsprü
fer. 

3. Katalog der Einigungstechniken 

a) An erster Stelle stehen die Pauschalierungen der Finanzverwaltung, z. B. die 
Pauschalen für die Mehraufwendungen für Verpflegung34 oder die pauschalierte 
Privat-Nutzung des Pkw35

• Ebenfalls kennen die GNOFÄ derartige Pauschalan
sätze, die Einzelermittlungen ausschließen36 • 

Unabhängig von der Problematik zulässiger normativer Typisierung oder einer 
typisierenden Betrachtungsweise werden diese Pauschalen wegen ihrer formalen 
Qualität anerkannt. Der Steuerbürger fragt kaum danach, ob die Pauschalen für 
die Mehraufwendungen für Verpflegung materiell zutreffend pauschalieren oder 
schätzen; ihm reicht die Ziffer, die einmal den Mehraufwand grundsätzlich aner-

34 Abschnitt 119 EStR. 
35 Abschnitt 118 EStR und BdF vorn 25. 5. 1979, StEK EStG § 9 Nr. 195. 
36 BStBl. 1976 I, 89, Anlage 1 + 2. 
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kennt und zum anderen die Ermittlung über den tatsächlichen Mehraufwand er
spart. Hinzu kommt, daß die Pauschalen selten zwingend sind. Dem Steuerbürger 
wird die Alternative angeboten: Annahme der Pauschalen oder Einzelnachweis. 

\; Dies ist eine f~ire ~ahlmöglic~keit, se_~bst we~n ~ie i~ der Regel gew_~ten Pau-1\ schalen zu genng smd. Der Burger spurt subiekuv keme Rechtsverkurzung und 
/ \wählt den praktikableren Weg37

• 

i b) Neben diese Richtlinienregelungen treten Verfahren der individuellen Ver
handlung im Einzelfall. 

So werden Privataufwendungen gestrichen, weil die Privatveranlassung - so wie 
sie Prüfer und Steuerbürger verstehen oder so wie der Bürger akzeptiert, daß der 
Prüfer sie verstehen muß - gegeben ist. Die Bereitwilligkeit des Bürgers kann 
durchaus außersteuerliche Gründe haben, so können z. B. Streitkosten und 
Streitbetrag in keinem für ihn sinnvollen Verhältnis stehen38

• 

c) Aufwendungen werden gestrichen, weil der Beamte dies für geboten hält. Dem 
Streit wird dadurch ausgewichen, daß das Finanzamt in irgendeinem anderen Be
reich eine „Kompensation" gewährt. 

d) Aufwendungen, die privat-verdächtig sind, werden pauschal um einen be
stimmten Betrag oder Prozentsatz gekürzt. Etwa: Kürzung um 1200 DM je Jahr. 
Streichung von 15 % der Spesen usw. 

Bemerkenswert an dieser pauschalen Kürzung ist wiederum die Tatsache, daß der 
Kürzungsbetrag nicht mit dem Anspruch ermittelt wird, der normativen Strenge 
exakt zu entsprechen. Der Kürzung haftet vielmehr etwas Formelhaftes an, um die 
in III. 2. ausgedrückten Ziele zu realisieren. 

e) Ähnlich ist der Weg, gebuchte tatsächliche Kosten, die dem Prüfer als unange
messen erscheinen, durch fiktive, typische Kosten zu ersetzen. Gedanklich erfolgt 
keine Kürzung, sondern eine Substituierung. 

f) Alle Aufteilungsmöglichkeiten wµdeq. großzügig auch dort genutzt, wo das 
strenge Recht die Aufteilung verbiet(l,t~}ufteilungsverbote werden als praxisun-

37 Die Befriedungsfunktion der Pau~chalierungen wird in der rechtskräftigen Entscheidung 
des FG Düsseldorf vorn 6. 12. 1978, EFG 1979, 224 deutlich: Das Finanzamt war in die 
- naturgemäß streiterzeugende - Detailermittlung eingetreten, um festzustellen, ob die 
Dienstreisenpauschalen zu einer unzutreffenden Besteuerung führen. Das Finanzgericht 
wies dies eindeutig zurück; der Zweck der Pauschalen würde in ihr Gegenteil verkehrt, 
wenn ihre Berechtigungen aufgrund eines gebotenen Einzelnachweises überprüft werden 
könnten. 

38 Ein einseitig zu Lasten des Steuerbürgers wirkendes Motiv; denn der Beamte trägt kein 
Kostenrisiko. 

39 Der Kritik arnAufteilungsverbot (z. B.Rudolph, BB 1978, 1614; Ttpke, StuW 1979, 193 
und in diesem Buch die Beiträge von Söhn und Ruppe; außerdem FG Schleswig-Hol
stein, EFG 1979, 488, rkr.) entspricht also bereits eine aufteilungsfreudige Praxis. 
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freundlich angesehen, da häufig nur die Aufteilung die Abkehr von „alles oder 

nichts" und den Weg zur Einigung ebnet. 

Ich zitiere W enzig40
, der sich mit der Frage der Telefonkosten beschäftigt: 

„ Unzweifelhaft ist zunächst, daß ein Fernsprecher sowohl der Lebensführung als auch dem 
Beruf dienen kann. In der Regel trifft beides zu .... Daraus ergibt sich die Vorfrage, ob die 
Kosten in Betriebsausgaben und Privataufwendungen aufgeteilt werden dürfen .... Die 
Frage steht im Vordergrund des wissenschaftlichen Interesses, und nur ihretwegen wurde 
die Rechtsprechung bemüht. Das hat die Betriebsprüfungspraxis nicht davon abgehalten, ei
ner Aufteilung zuzustimmen, sobald ein erheblicher beruflicher Anteil an den Fernsprech
kosten unterstellt werden konnte -notfalls gegen den BFH (!). Offenbar besteht daran ein 
unabweisbares Bedürfnis." 

ij Wenn das Aufteilungsverbot des§ 12 Nr. 1 EStG aus der Schwierigkeit der zutref

;I fenden Aufteilung hergeleitet wird, so führt gerade diese Praxis (d.-f.) den Zweck 

:l, ad absurdum 4 1
• Im übrigen ist es den Praktikern ohnehin kaum einsichtig, daß das 

,"i' Steuerrecht vor der Aufteilungsschwierigkeit kapitulieren soll, wo es an vielfälti-

gen anderen Rechtsstellen eine nicht minder schwierige Aufteilung fordert42
• 

g) Berufsbedingte Mehrausgaben für typische Privatbereiche werden im Wege 

pauschalierender Schätzung erfaßt. In der BFH-Entscheidung IV R 3/7343 zum 

Kleidermehraufwand einer Sängerin spiegelt sich ein in der Praxis geübtes Verfah

ren wider. Der Gesamtaufwand wird imSchätzungsweg gekürzt oder der Mehr

aufwand unmittelbar geschätzt. 

40 Wenzig, StBp. 1979, 4; Hervorhebung im Zitat von mir. 
41 Im übrigen finden sich auch in der Rechtsprechung des BFH Anzeichen einer zuneh

menden Aufteilungsfreudigkeit, und zwar wider aller sonstigen Beteuerung. Beispiele: 
BFH GrS 8/77vom 27. 11. 1978, BStBI. 1979 II, 213 betr. berufliche Aufwendungen an
läßlich einer Privatreise; IV R 3/73 vom 11. 11. 1976, BB 1978, 1293 betr. Kleidermehr
aufwand der Sängerin; VI R 198/76 vom 19. 12. 1977, BStBI. 1978 II, 287 betr. die Ge
sprächsgebühren des Telefons; die auch vom GrS, aaO, Fn. 6, bestätigte Aufteilungs
möglichkeit von Pkw-Kosten. Ähnliches gilt für publizierende Bundesrichter: Nach Of
f erhaus, Richter am BFH, BB 1979, 670 soll auch eine Aufteilung der Kosten für den 
Brockhaus (gegen BFH VI R208/75 vom 29. 4. 1977, BStBI. 1977 II, 717) oder ein Mu-
sikinstrument (gegen BFH VI R 111/76 vom 10. 3. 1978, BStBI. 1978 II, 459) möglich 
sem. 

42 Prägnante Beispiele sind einmal die gebotene Aufteilung zu§ 4 Abs. 5 Nr. 7 EStG und 
zum anderen die Aufteilung von Ausgaben, die die private Lebensführung berühren, in 
Betriebsausgaben und verdeckte Gewinnausschüttungen nach den Regeln des sog. ge
mischten Interesses (vgl.Felix/Streck, KStG, 1979, § 8 Anm. 95). BFH VI R 198/76 vom 
19. 12. 1977, BStBI. 1978 II, 287 verneint die Aufteilbarkeit der Telefongrundgebühr, 
bestätigt aber gleichzeitig die Entscheidungen VI R 170/71 vom 26. 7. 1974, BStBI. 1974 
II, 777 und VI R 221/74 vom 20. 5. 1976, BStBI. 1976 II, 507, wonach die Grundgebühr 
bei der Lohnbesteuerung aufteilbar sei. Zu der Fragwürdigkeit des Arguments s. auch 
Rudolph, BB 1978, 1615 f; Labus, BB 1962, 946. 

43 Vom 11. U- 1976, BB 1978, 1293. 
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h) Hat der Steuerpflichtige selbst Aufwendungen aufgeteilt, spricht die tatsächli

che Vermutung für die Richtigkeit der Aufteilung. Dies gilt allerdings nichtfür Te-

ilefon- und Pkw-Kosten, bei denen die Aufteilung allgemein üblich und üblicher-

\
,' weise von Beginn an selbst Streitstoff ist. Angesprochen sind hier Aufwendungen, 

11 
die in der Regel nicht aufgeteilt werden und bei denen der Steuerbürger folglich 

:' \ durch seine Aufteilung bereits einen atypischen Schritt auf die Verwaltung hin un-

i,/ \. ternimmt. Es wird eine objektive Gegebenheit geschaffen, die die Zuordnung er

/. µiöglicht44
• 

X
1 

i) Ist ein Gegenstand, der sowohl privat als auch beruflich nutzbar ist, doppelt 

vorhanden, ist es möglich, ein Objekt der beruflichen, ein Objekt der Privatsphäre 

zuzuordnen. Ein Gegenstand wäre von dem Aufteilungsverbot betroffen; zwei 

Gegenstände erlauben die Trennung ohne Aufteilung, die sich für die einvernehm

liche Beurteilung mit kaum zu erhöhender Eindringlichkeit anbietet. Durch die 

BFH-Rechtsprechung ist sie vorgezeichnet45
• 

Man kann diese Art der Aufteilung als unsozial46 bezeichnen, man kann über sie 

spotten - ihre Kraft, eine streitvermeidende Besteuerung im Abgrenzungsbereich 

zu ermöglichen, wird man hierdurch nicht berühren. 

· Verständlich ist, daß sich aus diesem Tatbestand taktische und Beratungsregeln 

herleiten lassen. Wer eine neue Schreibmaschine kauft, sollte die alte Maschine 

weder in Zahlung geben noch wegwerfen; sie bleibt vorhanden und präsent als 

Privatmaschine. Der Lehrer, der die gebundene Ausgabe eines Romans erwerben 

will, tut gut daran, zuvor die (weit billigere) Taschenbuchausgabe zu erwerben, 

um die spätere (teurere) Anschaffung als Werbungsaufwendungen zu qualifizie

ren. Wer zweimal die FAZ bestellt, kann eine abziehen. Denn es ist davon auszu

gehen, daß er in der einen Zeitung sein privates Vergnügen sucht und in der ande

ren Zeitung sein berufliches Informationsbedürfnis stillt47
. 

44 Vgl. z.B. VI 207/62 S vom 30.4.1965, BStBI. 1965 III, 410;Felix!Streck, DStR 1979, 
479 betr. Aufteilung von Beratungskosten im Steuerstrafverfahren. 

45 BFH VI R 305/69 vom 28. 4. 1972, BStBI. 1972 II, 723 betr. Fachliteratur; VI R 208/75 
vom 29. 4. 1977, BStBI. 1977 II, 716. Von dem gleichen Geist ist das BFH-Urteil VI R 
182/75 vom 18. 2. 1977, BStBI. 1977 II, 464 bestimmt: Der Arbeitstisch eines Studienrats 
ist ein Arbeitsmittel, folglich abzugsfähig. Der BFH begründet diese Erkenntnis mit dem 
Hinweis, daß nach den Feststellungen des Finanzgerichts der Steuerpflichtige noch über 
einen Sessel und einen Ablagetisch verfüge, welche beide er zum Lesen privater Bücher 
benutzen könne. 

46 Vgl. Labus, BB 1971, 75; Rudolph, BB 1978, 1615. 
47 Die Doppelanschaffung versagt jedoch beim Lexikon. Der BFH hat durch VI R 208/75 

vom 29. 4. 1977, BStBI. 1977 II, 716 erkannt, daß der Brockhaus nicht dadurch abzugs
fähig wird, daß man neben dem großen noch über den kleinen Brockhaus verfüge. Nicht 
entschieden ist allerdings der Fall, daß jemand zweimal die große Enzyklopädie an
schafft. 
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j) Prüfer und Sachbearbeiter streichen Betriebsausgaben ungern allein wegen 
formeller Mängel, z. B. aus den Gründen des§ 4 Abs. 6 EStG. Erkennt der Beam-

. c'te, daß Aufwendungen tatsächlich angefallen sind und nur formelle Vorausset
zungen des Abzugs fehlen, ist häufig erreichbar, daß zumindest ein Teilabzug an
erkannt wird48

• 

k) Auf der anderen Seite: Sind bei Betriebsausgaben, die die Privatsphäre berüh
ren, die formellen Voraussetzungen gegeben, dringt der Beamte selten bis zur ma
teriellen Berichtigung vor. Die formelle Korrektheit erlaubt ihm, auf den streitbe
fangenen Eingriff in die Privatsphäre zu verzichten. 

l) Schließlich kennt die Praxis die Möglichkeit, einer durch§ 12 Nr. 1 EStG oder 
§ 4 Abs. 6 EStG gebotenen vollständigen Streichung einvernehmlich dadurch die 
Härte zu nehmen, daß zwar einerseits die Streichung akzeptiert wird, andererseits 
aber der Prüfer oder Sachbearbeiter bereit ist, Betriebsausgaben oder Werbungs
kosten im Betrag x zu schätzen. Natürlich handelt es sich hierbei nach gängiger 
Rechtsanwendungsmethode um einen Schein-Normvollzug. Man folgt dem Ge
bot der Nichtanerkennung. Die Möglichkeit der Ausgabenschätzung entnimmt 
man im übrigen einer anderen Norm, sogar einem anderen Gesetz, nämlich§ 162 
AO. Ich selbst habe bis vor kurzem nur in Schlußbesprechungen und Einigungs
gesprächen kurz vor der Gesamtbereinigung gewagt, diese Folgerung vorzuschla
gen, so daß ihre Annahme gleichzeitig die Gesamteinigung bedeutete. Zwar hatte 
ich kein schlechtes „Rechtsgewissen"; denn das Ergebnis war richtig. Aber nach 
üblichen Kriterien war es kaum zu begründen. Inzwischen kann mit dieser Argu
mentation offen gearbeitet werden; in der Entscheidung zur Bekleidung einer Sän
gerin ist der BFH nämlich exakt den gleichen Weg gegangen49

• 

m) Sucht man mit der Verwaltung die Gesamtbereinigung über mehrere Punkte, 
so sind die Abgrenzungsfragen stets Schlußpunkte, nicht aber der Diskussionsbe
ginn. Stehen sie am Anfang des Gesprächs, bieten sie sich geradezu an, Gegen-

48 Die Praxis sträubt sich, die strengen formellen Anforderungen - s. Abschn. 20 Abs. 23 
EStR mit BFH-Rechtsprechung- voll zu realisieren. Es fällt auch Prüfern schwer, Be
triebsausgaben zu streichen, die unstreitig Betriebsausgaben sind. 

49 BFH IV R 3/73 vom 11. 11. 1976, BB 1978, 1293 mit Anm. von Oswald: Die Kleidungs
kosten hätten eigentlich dem Abzugsverbot des § 12 Nr. 1 EStG unterliegen müssen 
(ebenso Tipke StuW 1979, 202); gleichwohl wurden 60 % der Ausgaben zum Abzug zu
gelassen; Grund: Der Abzug komme deshalb in Betracht, ,,weil die Anwendung des 
Aufteilungs-und Abzugsverbots im Streitfall nicht nur über seinen Sinn und Zweck hin
ausgreift, sondern auch gegen das Gebot der materiellen Steuergerechtigkeit und damit 
gegen ein höherrangiges Rechtsprinzip verstoßen würde". Dazu Görlich, DB 1979, 715: 
Das Gesetz weicht dem Recht. - In ähnlicher Weise verfährt im übrigen in§ 4 Abs. 5 
Nr. 7 EStG das Gesetz selbst; hier setzt das Finanzamt an die Stelle unangemessener 
Aufwendungen, die die Lebensführung berühren, die angemessenen Kosten; vgl. BFH 
IV R 157/74 vom 4. 8. 1977, BStBI. 1978 II, 93 betr. Flugzeugkosten. 

der Finanzämter 289 

stand einer langandauernden, heftigen Diskussion zu werden. Stehen sie am 
Schluß des Gesprächs, bieten sich die vorerwähnten Techniken umgekehrt mit der 
gleichen Intensität an, um die Einigung nicht an der leidigen Abgrenzung scheitern 
zu lassen. Streitfälle, bei denen schließlich nur noch die Privatanteile endgültig 
streitig bleiben, sind absolute Ausnahmen. Gerade hier zeigt sich, daß Abgren
zungsprobleme zwar streitauslösend wirken, aber letztlich kein Problem darstel
len. 

IV. Besteuerungswirklichkeit und Normauslegung 

1. Die Differenz zwisch.en der Norm und ihrer Anwendung 

Der Steuerrechtler, zumal der Steuerrechtswissenschaftler, steht möglicherweise 
erschreckt vor diesem Bericht, besagt er doch im Kern, daß sich innerhalb einer 
bestimmten eingegrenzten Bandbreite - die nicht überbewertet werden darf50 

- die 
Praxis von der strikten N ormanwendung gelöst und ein Eigenleben begonnen hat. 
Er scheint die Bemerkung von Tipke 51 zu bestätigen, daß die Abgrenzungspro
blematik durch Arrangements der Steuerbürger mit den Finanzbürokratien 
, , überspielt" würde. Ähnlich spricht Isensee 52 von einem , ,Dämmerlicht", in dem 
sich derartige Arrangements abspielten. 

Mir ist bewußt, daß diese wissenschaftliche Beurteilungen Zustimmung finden, 
und zwar in ihrem durchaus kritisierenden Sinn. Auf der anderen Seite stehen wir 
vor der Praxis, die entsprechend verfährt und die auch in Zukunft, ich wage die 
Prognose, entsprechend verfahren wird53

. An dem bis heute verfolgten Weg wird 
auch die Steuerrechtswissenschaft- ebenfalls meine Prognose- nichts ändern; das 
Sein bleibt partiell vom rechtlichen Sollen abgekoppelt. Über diesen Dualismus 
lohnt es nachzudenken; denn ein „systematisches Auseinanderklaffen von Ver
waltungsrecht und Verwaltungsraison muß auf die Dauer zur Schizophrenie des 
Rechts bewußtseins führen " 54

• 

Die Problematik kann von zwei Seiten angegangen werden. 

50 Wenn ich diesen Bereich in irgendeiner Weise quantifizieren sollte, würde ich sagen, es 
handelt sich um 3 % auf 97 % sicherer Rechtsanwendung. 

51 StuW 1979, 198. 
52 Die typisierende Verwaltung, 1976, 191. 
53 Positiv finden wir diese Praxis beschrieben vonKruse, Steuerrecht, 3. Aufl. 1973, 297 f. 
54 lsensee, StuW 1973, 206. 
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2. Rechtliche Erschließung des Arrangements 

Einmal ist bemerkenswert, daß die Steuerrechtswissenschaft diesen Bereich als 
Aufgabe noch kaum entdeckt hat55

• Untersuchungen über die tatsächliche Rechts
anwendung von Steuergesetzen, das Arrangement-Verhalten und die Einigungs
techniken in einem Massenverfahren, in dem die Beteiligten gewissermaßen für ihr 
Leben, strenger noch als durch die Ehe, aneinander gebunden sind, sind rar56

• 

Diese Untersuchung könnte bereits bei der „radikalen" Frage beginnen, ob mate
rieller Rechtsgrund der Steuerzahlung der Steuerbescheid oder die Einigung ist57. 

Wesentlicher Zweck des Rechts ist der Interessenausgleich und die Befriedung 
entgegengesetzter Positionen. Da sich in dem hier angesprochenen Bereich diese 
Befriedung ereignet- während die strenge N ormanwendung zum Streit reizt-, ist 
er geradezu bestimmt für rechtswissenschaftliche Untersuchungen. Das gleiche 
gilt, wenn man der Erklärung von Forsthaff über das Phänomen des Arrangements 
folgt und in ihm eine Folge des Dauerverhältnisses zwischen Staat und Bürger 
sieht58

; wo ist der Dauerzustand unauflöslicher als im Steuerverhältnis? 

55 Ahnliches giltfür das Verwaltungsrecht;Krause, JuS 1972, 425: Die Dogmatik der ko
operativen Regelungsformen ist kaum in Angriff genommen. 

56 Es gibt hier durchaus einen Beginn der Aufarbeitung. Die Diskussion um die Bere,chti
gung von GNOFA gehört hier ebenso hin wie die Habilitationsschrift vonlsensee - Fn. 
52-, die eine Fülle von Rechtsanwendungsgedanken verarbeitet hat; dazu auchlsensee, 
StuW 1973, 199 undFelix, StuW 1976, 267. Allerdings beschränkt sichlsensee noch auf 
die Notwendigkeiten und Regeln des Massenverwaltungsakts; das Arrangement bleibt 
für ihn noch „metajuristisch" (Fn. 52, S. 191), obwohl m. E. dieses Arrangement 
rechtsnotwendig zum Massenbesteuerungsverfahren gehört. - Die Topik wird hier zur 
Aufhellung ebenfalls Erkenntnisse bringen. Wenn ich in dem topoi-Katalog von Ger
hard Struck, Topische Jurisprudenz, 1971, die topoi finde: Kompensation (S. 22), im 
Zweifel zu gleichen Teilen (S. 23), diePraktikabilität (S. 31), diePauschalierung (S. 32) 
und auf S. 87 über die Notwendigkeit von Dezisionen lese, werde ich an die Argumenta
tion der Einigungspraxis erinnert. - Zum legislatorischen Arrangements.Hersehe!, Ana
logie und Kompromiß, JZ 1979, 577. 

57 Interessant sind die Bemerkungen vonFrank, Grundsätze und Grenzen der steuerlichen 
Schätzung, 1938, 13: Materieller Rechtsgrund der Steuerzahlung nach einer Einigung sei 
für den Bürger die Einigung selbst; daß der Einigung gleichwohl noch ein Steuerbescheid 
folgen müsse, sei „psychologisch z. T. als Ausdruck der Sorge um das Prestige der, Ver
waltung' erklärbar". 

58 Forsthof!, Lehrbuch des Verwaltungsrechts, 10. Aufl. 1973, 73: ,,Die Berührung des 
einzelnen mit dem Staate aktualisiert sich nicht mehr in Einzelakten wie einer gelegentli
chen Polizeiverfügung oder einer einmaligen Erlaubniserteilung. Sie ist ein Dauerzu
stand. Damit verschieben sich die Aspekte grundsätzlich. Für den einzelnen kommt es 
vielfach nicht mehr entscheidend darauf an, im einzelnen Falle, in dem ihm Unrecht ge
schieht, sein Recht zu erstreiten, sondern diesen Dauerzustand so reibungslos und vor
teilhaft wie möglich zu gestalten ... " 
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Die rechtliche Erschließung des Arrangements ist eine Aufgabe, die ich hier- als 
Praktiker-Referent - der Wissenschaft als Anliegen auf den Tisch lege. Wenn sich 
etwas im , ,Dämmerlicht" ereignet, so muß dies nicht nur die Ursache darin haben, 
daß es sich um ein zwielichtiges Geschäft handelt, es kann auch an der fehlenden 
wissenschaftlichen Ausleuchtung des Halbdunkels liegen59 • 

3. Orientierung der Normauslegung an der Praxis 

Neben der Untersuchung des Arrangements als Teil der Besteuerungswirklichkeit 
steht ein anderer Aspekt. Die Rechtsauslegung der Begriffe Betriebsausgaben und 
Werbungskosten verlangt im Grenzbereich eine Ermittlung der objektiven Ursa
chen und der finalen, d. h. subjektiven Zwecksetzungen. Diesem Rechtsgebot wi
dersetzt sich die Praxis. Der Rechtsnorm wird im „Spitzenbereich" die Gefolg
schaft verweigert. Ausweichmodelle werden erdacht und praktiziert. 

Hiervon ausgehend, könnte die Folgerung naheliegen, daß die Rechtsausleg~ng 
diese Praxis verarbeitet und durch eine geänderte Normauslegung eine Überein
stimmung zwischen Recht und Praxis herbeiführt60

• Denn bevor man die Praxis a 
priori als Unrecht verdammt, sollte man sich bewußt sein, daß „Kritik nur sinn
voll sein (kann), wenn man zuvor genau analysiert, was die Praxis eigentlich macht 
und wie sie es macht ... 61

• ,,Allerdings ... genügt die Analyse dessen, was die 
Praxis macht, allein nicht, es kommt vor allem darauf an, zu begreifen, warum sie 
es so und nicht anders macht ... "62

• 

Die steuerrechtliche Rechtsauslegung- so wie bisher in der Regel betrieben - führt 
überwiegend zu Richterrecht, nämlich zu einer Erkenntnis abstrakter Norminhal
te, dem die N ormbefolgung als weniger beachtenswerte Leistung folgt63

• Der um
gekehrte Weg, die methodische Ermittlung der Techniken, Probleme und spezifi
schen Interessenlagen bei der Anwendung von Steuergesetzen, um mit ihrer Hilfe 
die Gesetzesauslegung zu betreiben - mit anderen Worten: bei der Auslegung der 

59 Vielleicht auch an einer pathologischen Gesetzgebung; vgl. Felix, DStR 1969, 555: Fi
nanzverwaltung und Steuerbürger erledigen die vom Gesetzgeber geschaffenen Unklar
heiten. 

60 Hier interessiert das Verhältnis der Rechtsauslegung zur Praxis, nicht das Verhältnis Ge
setzgebung/Praxis, dessen Störung ebenfalls durch die Arrangementsfreudigkeit ange" 
zeigt werden kann, vgl. Felix, Fn. 59. 

61 Kriele, Theorie der Rechtsgewinnung, 1967, 43; dazu oben IV. 2. 
62 Kriele, aaO, 44. 
63 Das Bemühen der Finanzverwaltung und der Rechtsprechung um praxisnahe Normen 

im Einzelfall will ich nicht übersehen; gleichwohl steht die Schaffung praxisnaher Norm
inhalte nicht gerade im Mittelpunkt des Interesses. 
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Steuergesetze dem Inspektor, dem Berater auf die Finger zu schauen, ist terra in
cognita64. 

Gerade die Freude zum Arrangement kann indizieren, daß sich im Verhältnis der 
Norm zum normierten Sachverhalt Störungen eingeschlichen haben. Im vorigen 
Jahrhundert stellte Julius von Kirchmann dasselbe Phänomen im Verhältnis des 
Zivilrechts zur Rechtswirklichkeit fest. In seiner berühmten Schrift über „Die 
Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wisscnschaft"65 lesen wir: 
, ,Aus diesem inneren Widerspruch zwischen Zweck und Resultat der Jurisprudenz ist ferner 
jene sonderbare Empfehlung und Begünstigung der Vergleiche hervorgegangen. Volk und 
Regierung sind darin einstimmig und die Juristen naiver Weise nicht minder. Und doch ist 
von dem Standpunkt der Wissenschaft jede solche Zumutung zum Vergleich eine Schmach 
für dieselbe; das klarste testimonium paupertatis." 

Wohlgemerkt, die Schrift war gegen die Wissenschaft, nicht gegen die Praxis ge
richtet. 

Im Mittelpunkt der Besteuerungspraxis steht, soweit die Abgrenzung betroffen 
ist, die Abwehr des Bürgers gegen Ermittlungen des Finanzamts in Bereichen, die 
der privaten Lebensführung zuzuordnen sind. Hier müßten die Überlegungen an
setzen. Zwar könnte man sagen, die Privatsphäre des Bürgers müsse sich öffnen, 
wenn die steuerrechtliche Rechtsnorm dies gebiete. Der Bürger habe sich nach der 
Norm, diese nicht nach dem Bürger zu richten. In der Abwehrreaktion kann je
doch auch ein so vehementes Interesse gesehen werden, daß seine Berücksichti
gung zu einem Prinzip der Besteuerung erhoben und damit unmittelbar Gegen
stand der Normen und der rechtlichen Auslegung wird. 

Die Finanzwissenschaft hat dieses Interesse bereits formuliert. Hier ist das Be
steuerungsprinzip von der Minimierung staatlicher Eingriffe in die Privatsphäre 
anläßlich und durch die Besteuerung66 oder von der „freiheitlichen Zielsetzung" 
der Besteuerung67 bekannt. Genau dieses ist aber auch das Problem der Abgren
zung von Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten und Privatausgaben. 

64 Gefordert bereits von Westermann (Groß-Bp) undFinken (Anwalt) auf der Jahrestagung 
der Deutschen Steuerjuristischen Gesellschaft am 16./17. 11. 1977 in München, in: Tip
ke, Übertragung von Einkunftsquellen im Steuerrecht, 1978, 215, 217. -Diese Differenz 
von Theorie und Praxis ist natürlich auch das Problem anderer Rechtszweige; vgl. hierzu 
zum Verfahrensrecht und zur VerfahrenspraxisPlassmann, JZ 1979, 579. 

65 Erschienen 1848; hier zitiert nach einer Ausgabe Darmstadt 1973, 37. 
66 Vgl.Neumark, Grundsätze gerechter und ökonomischer rationaler Steuerpolitik, 1970, 

249 ff.; H edtkamp, Lehrbuch der Finanzwissenschaft, 2. Aufl. 1977, 337 ff.; Schmidt, 
Grundprobleme der Besteuerung, in Hdbch. der Finanzwissenschaft, 3. Aufl., Bd. II 
1978, 127 ff. 

67 Haller, Finanzpolitik, 2. Aufl. 1961, 125 ff; ders., Rationale Steuersysteme und Be
stimmungsgründe empirischer Steuerverfassungen, in Hdbch. der Finanzwissenschaft, 
3. Aufl., Bd. II 1978, 186 f. 
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Kann es sich das Steuerrecht leisten, an dieser Stelle ein Prinzip zu negieren, zu
mindest zu vernachlässigen, das ein anderer Wissenschaftszweig zu einem Fun
damentalsatz der Besteuerung erhoben hat68 ? Es muß uns bedenklich stimmen, 
daß auch ausländische Steuerrechtler eben diese Frage verwundert stellen und sie 
den deutschen Steuerrechtlern vorlegen69 . Folgt - durchaus also auch zu Lasten 
des Steuerbürgers - wirklich aus dem EStG und sogar aus dem Grundgesetz, daß 
kein Aufwand unberücksichtigt bleiben darf, der bei der Erzielung von Einkünf
ten anfällt70 ? 

Daß dieses Prinzip auch im Steuerrecht wirken kann, zeigt die Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs zum ehelichen Zusammenleben als Bedingung der Zusammen
veranlagung. 

Welche Ermittlungsmöglichkeiten könnten sich hier einem phantasievollen Fi
nanzbeamten eröffnen! Welchen Zorn, welche Aggressionen würde er in einer 
ohnehin gereizten Ehestimmung auslösen! Nichts davon ist in der Praxis zu fin
den. Der BFH hat den Finanzbeamten aus der Privatsphäre verbannt. Für das Zu
sammenleben sind äußere, objektive Merkmale maßgebend, die es letztlich dem 
Amt verwehren, wider den Anschein und wider die gemeinsame Erklärung der 
Eheleute den „wahren" Sachverhalt einer getrennt lebenden Ehefrau aufzudecke
n 71. Ich will nicht ausschließen, daß auf diese Weise manch eine Ehe in den Genuß 
der Zusammenveranlagung kommt, deren Ehegatten in „ Wahrheit" getrennt le
ben. Wir sollten dies in Kauf nehmen, um inquisitorische Wahrheitsermittlungen 
durch Staatsbeamte auszuschließen. 

68 Z. B. wird es in dem Prinzipienkatalog von Tipke, Steuerrecht, 7. Aufl. 1979, § 3 nicht 
besonders formuliert, angesprochen allerdings auf S. 485 als Teil der Zumutbarkeits
grenze für finanzamtliche Ermittlungen. - Das Problem spiegelt sich auch in der Diskus
sion wieder, mit welchem Ziel allgemein der Sachverhalt ermittelt werden soll; nach Spi
taler/ Paulick in Hübschmann/Hepp/Spitaler, RAO, § 204 Anm. 23 reicht die annä
hernde materielle Wahrheit; dagegen Tipke, StKongrRep. 1967, 51 und Tipke/ Kruse, 
AO, § 88 Anm. 1 ff. - Ausdrücklich erwähnt wurde diese Befragungs-Grenze von 
Kirchhof in seinem Lübecker Referat. 

69 So der Niederländer van Dijck auf der Jahrestagung der Deutschen Steuerjuristischen 
Gesellschaft vom 16./17. 11. 1977 in München, in: Tipke, Übertragung von Einkunfts
quellen im Steuerrecht, 1978, 193. 

70 So FG Schleswig-Holstein, EFG 1979, 488, 490. 
71 Vgl. VI 42/65 vom 5. 10. 1966, BStBl. 1967 III, 84: Fragen, die die eheliche Intimsphäre 

berühren, sind nicht in die Prüfung einzubeziehen; VI R 184/66 vom 5. 1Ö. 1966, StRK 
EStG § 26 R. 13; VIR 206/68 vom 27. 8. 1971, BStBl. 1972 II, 173; VI396/70 vom 9. 3. 
1973, StRK EStG § 26 R. 24: anzuknüpfen ist an äußere Merkmale; Eingriffe in die In
timsphäre sind zu vermeiden; BFH VI R 150/69 vom 15. 6. 1973, BStBl. 1973 II, 640: 
äußerer Anschein ist maßgebend. 
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Eine ähnliche Anknüpfung an objektive Umstände könnte- fern von subjektiven 
Elementen - für die Abgrenzungsfrage entwickelt werden. Der Große Senat be
wegt sich auf dieses Ziel zu, wenn er eine Aufteilung nicht nur „nur", sondern ge
rade dann zuläßt, wenn „objektive, leicht nachprüfbare Maßstäbe vorhanden 
sind "72

; das gleiche gilt, wenn der BFH an den doppelt vorhandenen Gegenstand 
anknüpft, um einen der Privat-, einen der beruflichen Sphäre zuzuordnen73 . Die 
Wissenschaft sollte nicht achtlos an Praktikerbeiträgen vorübergehen, die gerade 
die Objektivierung der Abgrenzung als Gebot der Rechtsverwirklichung forder
n74. Ebenfalls gehört die Faszination und Problematik der typisierenden Betrach
tungsweise hierhin75 ; die Kritik wendet sich gegen die „Sachverhaltsvergewalti
gung" der Typisierung. Diese wird jedoch durchaus erträglich, wenn man das Ge
bot der Anknüpfung an einen , , wahren" Sachverhalt verbindet mit dem Schutz der 
Privatsphäre und der Möglichkeit einer friedlichen Praktikabilität. Gerade die 
Notwendigkeit der Praxis wird „ überspielt"76 , wenn die gestellten Probleme als 
Beweisschwierigkeiten eingestuft werden 77 . Auf diese Weise wird dem Praktiker 
der Schwarze Peter zugeschoben; kann nämlich die Norm, so wie in der Studier
und Forschungsstube erkannt, nicht verwirklicht werden, so liegt es halt an dem 
Beamten oder Berater, der wegen Beweisschwierigkeiten dem Recht den Weg 
nicht ebnen kann; hätten wir doch bessere Beamte oder Berater78

• 

Was ich hier reklamiere, ist der letzte Rest einer Scheu, der es einmal dem Staat 
unmöglich machte, selbst Erklärungen über die Einkünfte zu verlangen79 . Zu die
sen Zeiten kann man nicht zurückkehren. Gleichwohl war die Hemmung vor dem 
Eingriff in die Privatsphäre nicht so irrig, daß sie heute gewissermaßen mit 
Flamme und Schwert ausgerottet werden muß. Auch wer nackt dasteht, hat den 
Anspruch auf das Feigenblatt. 

72 GrS 2/70 vom 19. 10. 1970, BStBI. 1971 II, 17. 
73 S. o. III./3./i). 
74 Vgl. Kröger, StuW 1978, 289 und die deutliche Abwehr, die Abzugsfähigkeit von Un

fallkosten von subjektiven Bedingungen abhängig zu machen, Balke, FR 1979, 424; 
Tiedtke, FR 1979, 493; ablehnend gegenüber subjektiver Motivforschung bereitsHei
der, DStZ 1937, 638. 

75 Dazulsensee, Die typisierende Verwaltung, 1976, mit weiterführenden Hinweisen. Zu 
dieser Problematik und als Antwort auf mein Referat auch Jessen, FR 1979, 525. 

76 Ich greife hier das Wort von Tipke, StuW 1979, 198 auf. 
77 So z. B. Tipke, StuW 1979, 206. 
78 S. auch bereits Felix, Praktikabilitätserwägungen als Auslegungsgrundsatz im Steuer

recht in Felix (Hrsg.). Von der Auslegung und Anwendung der Steuergesetze, 1958, 124, 
der allerdings -noch zögernd- die Praktikabilität als „bedeutsamen Hilfsgesichtspunkt" 
betrachtet. M. E. müssen wir einen Schritt weitergehen und der Anwendbarkeit 
(= Praktikabilität) einen Gleichrang neben Wertgesichtspunkten einräumen. 

79 Vgl. Neumark, aaO, S. 249 ff. 

der Finanzämter 295 

Was die Praxis weiter erwartet, ist ein Steuerrecht, das im Massenverfahren ein
fach, komplikationslos und ohne streitverursachende Tatbestandsbedingungen 
anwendbar ist, für den Juristen ebenso wie für die Nichtjuristen, erkannt von 
Bundesrichtern und Hochschullehrern, nicht nur für Fachanwälte für Steuerrecht, 
Steuerberater und Inspektoren, sondern auch für Steuerbürger. 
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Sachverhalt befaßt als mit dem, der sich wirklich zugetragen habe. Besonders gilt 
das in Verfahren, in denen der Amtsermittlungsgrundsatz herrscht. Diesen 
Grundsatz statuiert§ 88 AO für die Finanzbehörden und§ 76 FGO für die Ge
richte der Finanzgerichtsbarkeit. Schwierigkeiten gibt es nun überall dort, wo Be
hörden den Amtsermittlungsgrundsatz beherzigen und trotzdem Massenarbeit 
bewältigen sollen. Diese Erfahrung hat man nicht nur im Steuerwesen, sondern 
z. B. ebenso auf dem Gebiet der Sozialversicherung1 gemacht. Man muß ernsthaft 
die Frage stellen, ob die Finanzbehörden in weiten Bereichen der täglichen Ver
waltungspraxis trotz allen guten Willens überhaupt noch in der Lage sind, den 
Amtsermittlungsgrundsatz so ernst zu nehmen, wie er es verdient. Die „Grund
sätze zur Neuorganisation der Finanzämter und zur Neuordnung des Besteue
rungsverfahrens", 2 besser bekannt unter dem Kürzel „ G NO F Ä", sprechen dage
gen. 3 Sie berühren unser Problem zwar nicht speziell, beleuchten die Situation 
aber schlaglichtartig, indem sie generell anordnen, daß der Aufwand bei der Prü
fung der Fälle sich nach deren steuerlicher Bedeutung zu richten habe4 und daß be
stimmte steuerliche Fälle nur überschlägig zu prüfen seien.5 Mit den GNOFÄ 
habe ich mich jedoch nicht zu befassen. Dafür ist in diesem Zusammenh~.ng ein 
Wort über die Geschäftslage der Finanzgerichte notwendig. Viele von ihnen sind 
seit Jahren in einem unerträglichem Maße unterbesetzt. Die Richter, die an diesen 
Gerichten tätig sind, bemühen sich Tag für Tag, das Problem der Quadratur des 
Kreises zu lösen, nämlich sorgfältig zu arbeiten, d. h. auch den Sachverhalt genau 
zu ermitteln, und trotzdem der Flut der Eingänge Herr zu werden. 

Die Arbeitslast der Finanzverwaltung und der Finanzgerichtsbarkeit sowie 
dementsprechend natürlich auch der Angehörigen der rechts- und steuerberaten
den Berufe beruht nun zu einem nicht zu unterschätzenden Teil auf Streitigkeiten, 
bei denen es um die Abgrenzung der Werbungskosten oder Betriebsausgaben von 
den privaten Ausgaben geht. Das ist nicht nur auf die große Zahl dieser Fälle zu
rückzuführen, sondern auch darauf, daß ihre Bearbeitung, und zwar gerade auf 
dem Gebiet der Sachverhaltsermittlung, häufig recht problematisch ist. Davon 
ganz abgesehen weiß wohl jeder aus eigener Erfahrung, daß die meisten Steuer
pflichtigen selbst bei Meinungsverschiedenheiten über die steuerrechtliche Be
handlung namhafter Beträge ruhig und gelassen bleiben, solange ihre private 
Sphäre nicht berührt wird, daß sich dies aber nicht selten ändert, wenn es etwa um 
ihre private Kraftfahrzeug- und Telefonnutzung geht. Deshalb ist es notwendig, 
nicht nur eine dem Gesetz entsprechende und trotzdem möglichst praktikable 

1 Zur Quantifizierung unbestimmter Rechtsbegriffes. Haueisen, NJW 1973, 641. 
2 BStBI. I 1976, 88. 
3 Vgl. z.B. A. Schmid, BB 1978, 598. 
4 RNr. 1.1.1. 
5 RNrn. 1.3.2.1 und 1.4.2.2. 
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Abgrenzung der Betriebsausgaben oder Werbungskosten von den privaten Aus
gaben, 6 sondern auch allgemein anerkannte Grundsätze für die Ermittlung des 
Sachverhalts in diesen Fällen zu finden. 

II. Die gesetzlichen Grundlagen 

1. Spezielle gesetzliche Regelungen 

Wenden wir uns zunächst der Frage zu, ob - gegebenenfalls welche- spezielle ge
setzliche Regelungen dem Rechtsanwender für die Sachverhaltsermittlung bei der 
Abgrenzung der Betriebsausgaben oder Werbungskosten von den privaten Aus
gaben zur Verfügung stehen. 

a) Spezielle Vorschriften in der Abgabenordnung und in der Finanzgerichtsord-
nung 

Obwohl wir es bei der Suche nach einer Antwort auf diese Frage mit einem verfah
rensrechtlichen Problem zu tun haben, finden wir in der AO und in der FGO 
keine einschlägigen speziellen Vorschriften. Zu erklären ist dies damit, daß es sich 
hier um eine rein einkommensteuerrechtliche Frage handelt, während die AO in 
dem durch ihren § 1 gezogenen Rahmen die Abgabenverwaltung allgemein regeln 
solF wie die FGO das Verfahren der Steuergerichte. 

In der AO sind allerdings zwei Vorschriften enthalten, die zwar nicht speziell den 
hier interessierenden Bereich betreffen, die aber gerade auch für unser Thema 
wichtig sind. Es handelt sich um den§ 90 Abs. 2 AO, der eine erhöhte Mitwir
kungspflicht bei Auslandsbeziehungen vorsieht, und um§ 160 A0, 8 der regelmä
ßig die steuerliche Berücksichtigung von Schulden und Ausgaben verbietet, wenn 
der Steuerpflichtige trotz eines entsprechenden Verlangens der Finanzbehörde 
Gläubiger oder Zahlungsempfänger nicht benennt.9 Diese Regelungen bewirken 
in der Praxis auch- mag es nun Zweck der Vorschriften, insb. des§ 160 AO, sein 
oder nicht-, 10 daß in derartigen Fällen der Abzug privater Ausgaben als Betriebs
ausgaben oder Werbungskosten zumindest erschwert wird. 

6 Vgl. hierzu, in diesem Band, S. 15 ff, 103 ff. 
7 Tipke, Steuerrecht, 7. Aufl., S. 13 f. 
8 Vgl. Ruppel, DStZ A 1970, 38. 
9 Beide Vorschriften werden ergänzt durch die§§ 16 und 17 des Aullensteuergesetzes. 

10 Siehe hierzu Tipke-Kruse, Kommentar zur AO und FGO, 9. Aufl., § 160 AO, 
RNr. 1. 
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b) Spezielle Vorschriften im Einkommensteuergesetz 

Im Einkommensteuergesetz jedoch gibt es mehrere Vorschriften, di'e für unser 
Problem von Bedeutung sein könnten. 

aa) So bestimmt§ 4 Abs. 5 Nr. 2 Satz 2 EStG, daß als Voraussetzung für die Ab
zugsfähigkeit von Bewirtungsaufwendungen deren betriebliche Ver~nlass_ung 
(vgl. § 4 Abs. 4 EStG)11 und deren Höhe in bestimmter Art nachzuweisen smd. 
Der im Verwaltungsverfahren ebenso wie im finanzgerichtlichen Verfahren gel
tende Grundsatz der freien Beweiswürdigkeit(§ 88 Abs. 2 AO, § 96 Abs. 1 Satz 1 
FGO) ist insoweit eingeschränkt. Sind die Bewirtungsaufwendungen dem Grunde 
und der Höhe nach nicht dem Gesetz entsprechend nachgewiesen, ist eine weitere 
Ermittlung des Sachverhalts zwecklos. Denn diese Aufwendungen dürften die be
treffenden Einkünfte sowieso nicht mindern. Man will so auch verhindern, daß 
Aufwendungen für private Gaststättenbesuche als Betriebsausgaben oder Wer
bungskosten geltend gemacht werden. 12 

66) In ähnlicher Weise ist§ 4 Abs. 6 EStG für unser Thema einzuordnen, nach 
dem nach§ 4 Abs. 5 Nrn. 1-5 und 7 abziehbare, unser Abgrenzungsproblem be
rührende Aufwendungen bei der Gewinnermittlung nur berücksichtigt werden 
dürfen, wenn sie einzeln und getrennt von den sonstigen Betriebsausgaben aufge
zeichnet worden sind. Hat der Steuerpflichtige dies nicht getan, erübrigen sich -
wie beim vorher Ausgeführten - schon deshalb weitere Ermittlungen des Sachver
halts. 

cc) § 9 a Satz 1 EStG enthält eine weitere einschlägige Vorschrift. Nach ihr sind 
bei der Ermittlung der Einkünfte bestimmte Pauschbeträge abzuziehen, wenn 
nicht höhere Werbungskosten nachgewiesen werden. Dieser letzte Halbsatz wird 
in Rechtsprechung und Literatur recht stiefmütterlich behandelt. Man findet nir
gends eine Antwort auf die Frage, worin ein „Nachweis" im Sinne dieser Vor
schrift zu verstehen ist. Die Finanzverwaltung behilft sich in weiten Bereichen, 
wohl um einen sonst unvermeidlichen Kollaps bei der Bewältigung der Massen
verfahren zu verhindern, mit Verwaltungsanweisungen, in denen für bestimmte 
Gruppen von Fällen Pauschbeträge und Pauschsätze festgelegt werden. 13 Außer
dem werden die Finanzämter in der Anlage 1 zu den GNOF Ä angewiesen, bei den 
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit Belege für Werbungskosten in der Regel 
nur anzufordern, wenn die Aufwendungen die örtlichen Erfahrungssätze über
schreiten, und es bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ausreichen 
zu lassen, wenn die Aufwendungen durch Einzelaufstellung glaubhaft gemacht 

11 Zu dieser Voraussetzung siehe Herrmann-Heuer, Kommentar zur ESt und KSt, 18. 
·Aufl., § 4 EStG 1977, Erl. zu Abs. 5 Satz 1 (grüne Blätter) S. 4. 

12 Herrmann-Heu(ff (FN 11) § 4 EStG 1975, Erl. zu Abs. 5 Nr. 2 (grüne Blätter) S. 24. 
13 Zu diesen siehe Herrmann-Heuer (FN 11) § 9a EStG, Anm. 3 und 20. 
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werden, sofern es sich um bestimmte nachträgliche Herstellungs- oder Anschaf
fungskosten oder Erhaltungsaufwendungen für Gebäude bis 10 000,- DM han
delt. 

Man sollte sich allerdings nicht der Beantwortung der Frage entziehen, ob diese si
cher sehr praktikable Handhabung durch die Finanzverwaltung mit § 9 a Satz 1 
EStG vereinbar ist, der eben einen Nachweis verlangt, wenn die Pauschbeträge 
übersteigende Werbungskosten geltend gemacht werden. Im Rahmen des mögli
chen Wortsinns des§ 9 a Satz 1 EStG liegt die Verwaltungspraxis nicht. Sogar eine 
noch so große Wahrscheinlichkeit reicht nicht aus, um einen Nachweis als er
bracht anzusehen, 14 dafür bedarf es nach dem Sprachgebrauch vielmehr eines gül
tigen Beweises, einer Bestätigung. 15 

Trotzdem sind durchschlagende Gründe dafür vorhanden, für die die Pauschbe
träge übersteigenden Werbungskosten keinen Nachweis in dem eigentlichen 
strengen Sinn zu verlangen. Auch in diesem Fall hat es vielmehr bei dem Grund
satz zu bleiben, daß derartige Nachweispflichten keine Beweisführungslast be
gründen, daß der Steuerpflichtige lediglich zu einer Nachweistätigkeit angeregt 
werden und das Amtsermittlungsprinzip dadurch nicht aufgehoben werden soll. 16 

Weiterhin würde ein solches Nachweisverlangen zu einer sachlich nicht gerecht
fertigten Schlechterstellung des betroffenen Personenkreises gegenüber den Be
ziehern von Gewinneinkünften führen, die zwar mit einer Kontrolle ihrer Be
triebsausgaben im Zuge einer Außenprüfung(§§ 193 ff AO) rechnen müssen, die 
aber bei Abgabe der Einkommensteuererklärung nicht jede einzelne Betriebsaus
gabe nachzuweisen brauchen. Im übrigen wäre auch die Finanzverwaltung nicht 
in der Lage, in allen in Betracht kommenden Fällen nach dem strengen Nachweis
prinzip zu verfahren. Anhaltspunkte dafür, daß der Gesetzgeber bei der Erset
zung der entsprechenden früheren Regelung in§ 14 EStDV 1953 durch die bis 
heute insoweit unverändert gebliebene Vorschrift des§ 9 a EStG 1954 hinsichtlich 
der Nachweispflicht eine Verschärfung einführen wollte, sind nicht vorhanden. In 
der neueren Zeit beherzigt der Gesetzgeber auf steuerrechtlichem Gebiet im Ge
genteil die Empfehlung von Tietgen, 17 in den Tatbestand von Verwaltungsrecht
sätzen grundsätzlich nicht das Erfordernis des Nachweises bestimmter Tatbe-

14 Vgl. zum Nachweis der Protokollfälschung Beschluß des OLG Saarbrücken vom 7. 4. 
1971- 1 U 21/70 U, NJW 1972, 61; zum Grundsätzlichen siehe Greger, Beweis und 
Wahrscheinlichkeit, Bd. 22 der Erlanger juristischen Abhandlungen, 1978, besonders 
S. 117 ff. 

15 dtv-Wörterbuch der deutschen Sprache, herausgegeben von Wahrig, 2. Aufl., unter 
,,Nachweis". 

16 v. Wallis-List in Hübschmann-Hepp-Spitaler, Kommentar zur AO und FGO, § 96 
FGO, Anm. 40. 

17 Beweislast und Beweiswürdigung im Zivil- und Verwaltungsprozeß, Gutachten für den 
46. Deutschen Juristentag, S. 96. 
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standsmerkrnale aufzunehmen. Exemplarisch dafür ist, daß in den einschlägigen 
Vorschriften der AO im Gegensatz zu den entsprechenden Regelungen der RAO 
keine Nachweispflicht vorgesehen ist (vgl. z.B. §§ 90 und 200 AO im Gegensatz 
zu § § 171-204 RA O). Nach alledem ist davon auszugehen, daß der Gesetzgeber in 
§ 9 a Satz 1 EStG unabsichtlich eine systemwidrige Beweisführungslast statuiert 
hat und daß diese Regelung im Wege einer teleologisch begründeten Korrektur des 
Gesetzes18 sinn- und zweckvoll dahin zu berichtigen ist, daß der Steuerpflichtige 
in verstärkter Weise an der Aufklärung des Sachverhalts mitzuwirken hat. Der 
Bundesfinanzhof verfährt im übrigen schon seit jeher- allerdings ohne nähere Be
gründung - in dieser Weise. Er arbeitet, wenn die Pauschbeträge übersteigende 
Werbungskosten geltend gemacht werden, mit dem allgemeinen Grundsatz der 
Feststellungslast19 oder läßt statt des Nachweises auch die Glaubhaftmachung ge
nügen. 20 

dd) Schließlich könnte noch § 12 Nr. 1 Satz 2 EStG für unser Thema Bedeutung 
haben. Diese Vorschrift verbietet es, Aufwendungen für die Lebensführung21 bei 
den einzelnen Einkunftsarten oder vom Gesamtbetrag der Einkünfte abzuziehen, 
auch wenn sie den Beruf oder die Tätigkeit des Steuerpflichtigen fördern sollen. 
Die herrschende Meinung leitet hieraus ein Abzugsverbot für sog. gemischte 
Aufwendungen ab.22 Selbst wenn man dies bejaht, sollte man sich aber darüber 
klar sein, daß das Abzugsverbot nur für wirklich gemischte Aufwendungen gelten 
kann. Um gemischte Aufwendungen handelt es sich nicht, wenn nach objektiven 
Merkmalen eine Teilung in beruflich und in privat veranlaßte Aufwendungen 
möglich ist. Dann haben wir es, ohne daß§ 12 Nr. 1 Satz 2 EStG anzuwenden ist, 
zum Teil mit rein beruflichen und zum Teil mit privaten Aufwendungen zu tun. 23 

Ist dagegen über Aufwendungen zu entscheiden, die nicht eindeutig dem berufli
chen oder dem privaten Bereich zuzuordnen sind, wie z. B. die Aufwendungen ei
nes Fernsehkritikers für ein Fernsehgerät,24 wirkt sich § 12 Nr. 1 Satz 2 EStG -
folgt man der herrschenden Meinung- auf die Sachverhaltsermittlung aus. Er ver-

18 Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 4. Aufl., S. 384 ff. 
19 Vgl. aus derletzten ZeitBFH-Urteile vom 9. 11. 1978- VI R 195/77, BStBL II 197". 149, 

und vom 11. 5. 1979- VI R 129/77, BStBL II 1979, 474. 
20 BFH-Urteil vom 27. 10. 1978 - VI R 8/76, BStBl. II 1979, 54 (55 r. Sp.). 
21 Als Oberbegriff aller unter Nr. 1 genannter Aufwendungen, vgl. Offerhaus, BB 1979, 

667, m. w. N. 
22 Offerhaus (FN 21) m. w. N.; a. A. Tipke, StuW 1979, 203 ff. 
23 Herrmann-Heuer (FN 11), § 12 EStG, Anm. 3c [ 5]; im Ergebnis gleich, aber mit ande

rer Begründung BFH-Beschluß vom 19. 10. 1970 Gr. S. 2/70, BStBL II 1971, 17, und 
mit insoweit nicht eindeutiger Begründung BFH-Ureil vom 4. 8. 1977- IV R 157/74, 
BStBl. II 1978, 93 (94]. 

24 BFH-Beschluß vom 19. 10. 1970 - Gr. S. 3/70, BStBL II 1971, 21. 
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bietet dann eine Aufteilung im Schätzungswege. 25 Vertritt man jedoch die An
sicht, diese Vorschrift stehe auch einer Aufteilung wirklich gemischter Aufwen
dungen im Schätzungswege nicht entgegen, werden entsprechende Schätzungs
grundsätze erarbeitet werden müssen, die die Gleichmäßigkeit der Besteuerung 
gewährleisten, die nachvollziehbar und die praktikabel sind. Man wird Tipke 26 si
cher insoweit zustimmen können, als das Problem der Schätzung auch nicht 
schwieriger zu bewältigen ist als das, ob und ggf. inwieweit eine bestimmte Hand
lung dem beruflichen oder dem privaten Bereich zuzurechnen ist. Zu befürchten 
ist jedoch, daß damit nur ein etwas anders angelegter Tummelplatz für die Erfinder 
von Leerformeln geschaffen würde. Die Frage, ob§ 12 Nr. 1 Satz 2 EStG tatsäch
lich ein Aufteilungs- und Schätzungsverbot enthält, gehört zum materiellen Steu
errecht, so daß ich mich mit ihr nicht zu befassen habe. 

2. Allgemeine gesetzliche Regelungen 

Abgesehen von den sich aus den eben erwähnten Vorschriften des Einkommen
steuergesetzes ergebenden Besonderheiten ist der Sachverhalt auch in den Fällen, 
in denen es um die Abgrenzung der Betriebsausgaben oder Werbungskosten von 
den privaten Ausgaben geht, von den Finanzbehörden und den Finanzgerichten 
aufgrund der einschlägigen allgemein geltenden Vorschriften zu ermitteln, also 
insb. unter Anwendung der grundlegenden Normen des§ 88 AO und des§ 76 
FGO. Dabei macht das Gesetz hinsichtlich der Intensität der Ermittlungen keinen 
Unterschied, ob sie vom Finanzamt oder vom Finanzgericht vorzunehmen sind. 
Finanzämter und Finanzgerichte sind in gleicherweise berechtigt und verpflichtet, 
die materielle Wahrheit zu erforschen; ihnen steht dafür auch das gleiche Instru
mentarium zur Verfügung.27 Trotzdem hält das Bundesverfassungsgericht28 für 
die Finanzämter - anders als für die Finanzgerichte - Zweckmäßigkeitserwägun
gen bei der Sachverhaltsaufklärung für zulässig. 29 Aus dem Gesetz ist diese An
sicht nicht herzuleiten. Die Urteile des Bundesfinanzhofs, auf die sich das Bun
desverfassungsgericht beruft, machen einen solchen Unterschied nicht. Der 
Grundsatz, daß die Aufklärungspflicht der Finanzbehörden durch die Zumutbar-

25 So aus derletzten Zeit BFH-Urteile vom 29. 3. 1979-IV R 103/75, BStBI. II 1979, 512, 
und vom 12. 4. 1979-IVR 106/77, BSt~l. II 1979, 513 [514]; a. A. Tipke (FN 22) S. 204 
f. 

26 (FN 22) S. 205. 
27 Tipke-Kruse (FN 10) RNr. 5; ähnlich Birkenfeld, Beweis und Beweiswürdigung im 

Steuerrecht, Diss. Köln 1973, S. 12. 
28 Beschluß vom 20. 6. 1973- 1 BvL 9/71, 1 BvL 10/71, BStBl. II 1973, 721 (723 r. Sp.]. 
29 Ebenso Isensee, Die typisierende Verwaltung- Gesetzesvollzug im Massenverfaliren am 

Beispiel der typisierenden Betrachtungsweise des Steuerrechts, Bd. 288 der Schriften
reihe zum öffentlichen Recht, 1976, S. 182. 
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keit begrenzt werde, gilt nach dem einen Urteil des Bundesfinanzhofs30 ebenso für 
die Finanzgerichte. In der anderen Entscheidung des Bundesfinanzhofs31 ging es 
darum, daß der Betriebsprüfer es abgelehnt hatte, Warenbelege mit „einem un
zumutbaren Zeitaufwand von Wochen" zu überprüfen. Der Bundesfinanzhof be
stätigte das Urteil des Finanzgerichts, das diese Warenbelege auch nicht überprüft 
hatte, und ließ die Rüge der unzureichenden Sachaufklärung nicht durchgreifen. 
Einen Unterschied in der Intensität der Sachverhaltsermittlung durch das Finanz
amt und das Finanzgericht wird also auch hier gerade nicht gemacht. 

Im übrigen erscheint mir eine solche Unterscheidung auch nicht unter dem Ge
sichtspunkt notwendig zu sein, daß sonst die Funktionsfähigkeit der Verwaltung 
nicht gewährleistet sei. 32 Der für die Finanzämter ebenso wie für die Finanzge
richte geltende Amtsermittlungsgrundsatz findet sein Korrelat in der Mitwir
kungspflicht des Steuerpflichtigen (insb. § 90 AO und § 76 Abs. 1 Sätze 2-4 
FGO), die in gleicherweise im Verwaltungs- und im Gerichtsverfahren besteht. 
Erfüllt der Steuerpflichtige seine Mitwirkungspflicht nicht, verletzt das Finanzamt 
oder das Finanzgericht seine Aufklärungspflicht nicht, wenn es nur noch die Er
mittlungshandlungen vornimmt, die sich ihm aufdrängen müssen. 33 Ist der Sach
verhalt hinsichtlich eines bestimmten Tatbestandsmerkmals34 nicht aufklärbar, ist 
nach den Regeln der objektiven Beweislast oder Feststellungslast35 zu entschei
den; die betreffenden Besteuerungsgrundlagen sind nicht zu schätzen.36 Eine 
Schätzung ist nur möglich und denkbar, wenn es sich um Quantitäten handelt. 37 

Da es hier darum geht, ob Aufwendungen als Betriebsausgaben oder Werbungs
kosten abgezogen werden können oder ob sie zu den privaten Ausgaben gehören, 
hat für die insoweit entscheidungserheblichen Tatsachen - von wohl nur theore
tisch denkbaren Ausnahmefällen abgesehen - der Steuerpflichtige die Feststel
lungslast zu tragen. Steht dagegen fest, daß bestimmte Aufwendungen Betriebs
ausgaben oder Werbungskosten darstellen, und ist nur die genaue Höhe dieser 
Aufwendungen nicht zu ermitteln, sind Finanzamt und Finanzgericht in glei
cherweise berechtigt und verpflichtet zu schätzen (§ 162 AO; § 96 Abs. 1 Satz 1 
FGO i. V. mit§ 162 AO und§ 155 FGO i. V. mit§ 287 Abs. 2 ZPO). 

30 BFH-Beschluß vom 9. 12. 1969- II B 39/69, BStBI. II 1970, 97; ebenso Tipke-Kruse 
(FN 10) RNr. 5. 

31 Urteil vom 23. 2. 1967 - IV 344/65, BStBI. III 1967, 322. 
32 So aber lsensee (FN 29) S. 52 ff. 
33 Tipke-Kruse (FN 10) § 90 AO, RNr. 5, und § 76 FGO, RNr. 5. 
34 Vgl. Tipke-Kruse (FN 10) § 162 AO, RNr. 2. 
35 BFH-Urteil vom 5. 11. 1970- V R 71/67, BStBI. II 1971, 220 [224]; Tipke-Kruse (FN 

10) § 88 AO, RNr. 10, und§ 96 FGO, RNr. 15, jeweils m. w. N. 
36 So jedoch noch BFH-Urteil vom 31. 8. 1967- V 241/64, BStBI. III 1967, 686 [687]; 

ebenso v. Wallis in Hübschmann-Hepp-Spitaler (FN 16) § 162 AO, Anm. 13. 
37 Tipke-Kruse (FN 10) § 162 AO, RNr. 2. 
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III. Die Behandlung der Abgrenzungsfrage in der Praxis und ihre rechtliche 
Würdigung 

1. Die Schwierigkeiten bei der Sachverhaltsermittlung 

Die Vorschriften, die sich mit der Aufklärung des Sachverhalts befassen, sind- vor 
allem wenn man sie mit vielen anderen steuerrechtlichen Regelungen vergleicht -
recht gut verständlich. Bei ihrer praktischen Anwendung gibt es trotzdem oft 
Schwierigkeiten. Häufig ist es nicht einfach, die materielle Wahrheit zu ermitteln. 
Das gilt besonders in den uns interessierenden Abgrenzungsfällen. Hierfür gibt es 
nach meiner Ansicht zwei Gründe. Zum einen fehlt es oft an geeigneten Beweis
mitteln; das ist deshalb nicht verwunderlich, weil nicht selten die Motive für die 
Aufwendungen eine RoHe spielen38 und damit subjektive Momente zu ermitteln 
und zu werten sind. Zum anderen sind häufig Umstände erheblich, die weit in den 
privaten Bereich des Steuerpflichtigen hineinreichen. Diese Schwierigkeiten allein 
hätten die Behandlung des Themas allerdings nicht gerechtfertigt. Kämen solche 
Fälle hin und wieder einmal vor, würden Finanzverwaltung und Finanzgerichts
barkeit sie bewältigen wie alle anderen Fälle auch, in denen die Ermittlung des 
Sachverhalts schwierig ist. Das Thema ist jedoch deshalb so brisant, weil diese 
Probleme nicht vereinzelt auftreten. Die Finanzämter haben sich jedes Jahr viele 
millionenmal mit ihnen zu befassen. Tausende von Klagen werden jährlich wegen 
ihnen erhoben. Die Schwierigkeit liegt also darin, wie insb. die Finanzverwaltung, 
aber auch die Finanzgerichtsbarkeit diese Vielzahl von Fällen bewältigen soll, 
ohne ihre Verpflichtung zur Ermittlung des Sachverhalts zu verletzen. Um dieses 
Problem zu lösen, haben Finanzverwaltung und Finanzgerichtsbarkeit nach Mit
teln und Wegen gesucht, um die Aufklärung des Sachverhalts in diesen Massenver
fahren zu erleichtern. Hier kamen nun die Begriffe „Lebenserfahrung" und „ty
pisierende Betrachtungsweise" wie gerufen, die zwar auch auf anderen Rechtsge
bieten und vor allem auch in anderen Bereichen des Steuerrechts eine Rolle spielen, 
die aber eine herausragende Bedeutung für die Ermittlung des Sachverhalts in den 
uns interessierenden Abgrenzungsfragen gewonnen haben. 

2. Die Begriffe „Lebenserfahrung" und „typisierende Betrachtungsweise" 
und deren Anwendungsbereiche in der Praxis 

a) Die Begriffe „Lebenserfahrung" und „typisierende Betrachtungsweise" 

Die Begriffe „Lebenserfahrung" und „typisierende Betrachtungsweise" sind 
nicht ohne weiteres aus sich heraus verständlich. 

38 BFH-Beschluß vom 28.11.1977 Gr. S: 2-3/77, BStBI. II 1978, 105 [109]. 
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aa) Beruft man sich auf die Lebenserfahrung, benutzt man damit eine Kurzfor

mel. Der Rechtsanwender bringt so zum Ausdruck, daß er einen sog. ,,allgemei

nen Erfahrungssatz" anwendet. Dieser Erfahrungssatz ist ihm entweder schon 

bekannt oder er hat ihn - häufig unter Zuhilfenahme gerichtlicher Entscheidungen 

und von Fachliteratur - ermittelt. 39 Allgemeine Erfahrungssätze sichern weithin 

die Gleichmäßigkeit und die Kontinuität der Rechtsprechung und wirken damit 

ähnlich wie Rechtssätze. Vom Rechtssatz unterscheiden sie sich dadurch, daß sie 

nicht verbindlich sind und davon abhängen, daß die entsprechenden Erfahrungen 

weiterhin gemacht werden.40 Die Erfahrungssätze haben sich aufgrund der Beob

achtung vieler Einzelfälle ergeben. 41 Sie lassen den Schluß zu, daß bestimmte Ur

sachen bestimmte Folgen haben, und dienen der rechtlichen Einordnung von Tat
sachen, deren Ermittlung sie aber nicht ersetzen.42 

bb) Die_ t')!pisierende Betrachtungsweise43 ist zunächst einmal abzugrenzen von 

der Typ1S1erung durch den Gesetzgeber und den Verordnungsgeber, die in den 

durch den Gleichheitssatz gezogenen Grenzen zulässig ist. 44 Die typisierende Be

trachtun?sweise entstand in der Gestalt der sog. materiellen Typisierung, die 

heute keme Rolle mehr spielt. Sie diente dazu, unter bewußter Ignorierung der 

Umstände des Einzelfalles den Lebenssachverhalt in seiner „typischen Erschei

nungsform" zu fingieren,45 oder - anders ausgedrückt - einen in Wirklichkeit 

nicht ~egebenen ~achverhalt als gegeben zu unterstellen.46 Von Bedeutung und 

e:hebhche_r praktischer Tragweite ist gegenwärtig nur noch die sog. formelle Typi

sierung, die zwar auch von einem typischen Geschehensablauf ausgeht, die aber 

~~n Gegen_~eweis zuläßt.47 Auch der formellen Typisierung liegt in Erfahrungs
satzen gebundelte Lebenserfahrung zugrunde. 48 Es wird vermutet, daß sich der 

Sachverhalt der typischen Erscheinungsform entsprechend zugetragen habe. 49 

39 Grunsky, Grundlagen des Verfahrensrechts, 1970, S. 356. 
40 Zum Vorstehenden vgl. Larenz (FN 18) S. 273. 
41 Birkenfeld (FN 27) S. 58. 
42 Gräber, FGO, 1977, § 118, RNr. 8 a. E. 
43 Siehe hierzu grundlegend lsensee (FN 29). 

44 Tipke-Kruse (FN 10) § 3 AO, RNr. 34; Paulick, Lehrbuch des allgemeinen Steuer-
rechts, 3. Aufl., RNr. 384. 

45 Tipke-Kruse, RAO, 7. Aufl., § 1 StAnpG, RNrn. 48 und 49. 
46 Kruse, Steuerrecht, Allgemeiner Teil, 3. Aufl., S. 111. 
47 Tipke-Kruse (FN 45) RNr. 50. 
48 Birkenfeld (FN 27) S. 83. 
49 Tipke-Kruse (FN 45) RNr. 48. 
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b) Die praktische Bedeutung von Erfahrungssätzen und der „typisierenden Be-

trachtungsweise" für das Abgrenzungsproblem 

l)ie praktische Bedeutung von Erfahrungssätzen und der typisierenden Betrach

tungsweise ist gerade auf dem Gebiet der Abgrenzung der Betriebsausgaben oder 

Werbungskosten von den privaten Ausgaben sehr groß. Besonders deutlich wird 

einem dies, wenn man die Verwaltungsanweisungen und hier vor allem die Ein

kommensteuer- und Lohnsteuer-Richtlinien betrachtet, die eine eminente Brei

tenwirkung haben und die eine Unzahl entsprechender Regelungen enthalten. Ih

nen liegen - jedenfalls nach der Vorstellung ihrer Verfasser - Erfahrungssätze zu

grunde. Zum Teil enthalten sie generalisierende Schätzungen, wie z.B. die 

Pauschbeträge für notwendige V erpflegungsmehraufwendungen bei doppelter 

Haushaltsführung50 und die Pauschsätze für die private Kraftfahrzeugnutzung 

von Unternehmern. 51 Zum Teil treffen sie typisierende Bestimmungen, wie z.B. 

die, daß die Kosten für ein_ Arbeitszimmer bei einem Arbeitnehmer grundsätzlich 

nicht als Werbungskosten anzuerkennen seien.52 

3. Die rechtliche Zuordnung der Begriffe „Lebenserfahrung" und „typisie
rende Betrachtungsweise" und ihre Daseinsberechtigung 

a) Einordnung dieser Begriffe in das herkömmliche juristische System der Sach-
verhaltsermittlung 

Obwohl man auf dem Gebiet des Steuerrechts sowohl in der Verwaltungspraxis als 

auch in der Rechtsprechung häufig auf die Begriffe , ,Lebenserfahrung" und,, typi

sierende Betrachtungsweise" stößt, hat man sich doch bisher viel zu wenig darum 

gekümmert, ob diese beiden Begriffe nicht in das herkömmliche juristische System 

der Sachverhaltsermittlung eingeordnet werden können. Die Überzeugung, daß 

dies notwendig ist, wächst in dem Maße, in dem man sich mit unserem Thema be

schäftigt. So muß es einen unbefangenen Leser doch z.B. überraschen, wenn in 

zwei Urteilen, die hintereinander in einem Heft der „Entscheidungen der Finanz

gerichte" abgedruckt sind, die Aufwendungen für den Austausch eines Dieselmo

tors einmal nicht als außergewöhnlich und einmal als außergewöhnlich angesehen 

werden. Im ersteren Fall war das Fahrzeug 23 Monate alt und hatte 42 000 km zu

rückgelegt. Im zweiten Fall vertrat der Senat die Ansicht, die Aufwendungen seien 

außergewöhnlich, wenn sich der Schaden innerhalb von drei Jahren nach der er

sten Zulassung und bei einer Fahrleistung von weniger als 60 000 km ereignet 

habe. Im ersten Fall wird eine Unterscheidung zwischen Otto- und Diesel-Motor 

50 Abschn. 27 Abs. 1 Nr. 3 LStR. 
51 Abschn. 118 Abs. 2 EStR. 
52 Abschn. 29 LStR. 
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ausdrücklich abgelehnt, im zweiten Fall wird besonders darauf und auf die Auto
marke abgestellt. Beide Urteile beruhen auf der Annahme einschlägiger Erfah
rungssätze. Das erste beruft sich auf eine entsprechende Lebenserfahrung, das 
zweite meint, die Aufwendungen seien nicht üblich gewesen.53 

Wie ich bereits ausgeführt habe,54 liegen sowohl der Lebenserfahrung als auch der 
typisierenden Betrachtungsweise allgemeine Erfahrungssätze zugrunde.55 Auch 
sonst scheinen mir zwischen beiden Begriffen keine relevanten Unterschiede zu 
bestehen. Vielmehr handelt es sich bei ihnen um zwei Seiten derselben Münze. In 
einem Fall leitet man die Lebenserfahrung aus einem Erfahrungssatz ab und geht 
davon aus, daß sich ein Sachverhalt ohne Besonderheiten nach dieser Lebenserfah
rung abgespielt habe. Im anderen Fall hält man sich aufgrund eines Erfahrungssat
zes zu einer Typisierung für berechtigt und behandelt den Sachverhalt so - das 
Fehlen von Besonderheiten auch hier unterstellt-, als ob er sich diesem Typus ent
sprechend zugetragen habe. Einen Unterschied zwischen beiden Operationen 
kann ich nicht erkennen. Daß er überhaupt besteht, dürfte darauf zurückzuführen 
sein, daß früher bei der materiellen Typisierung bewußt Besonderheiten des Sach
verhalts außerachtgelassen wurden, während die Lebenserfahrung auch schon 
damals nur und lediglich insoweit eine Rolle spielte, als der Sachverhalt keine Be
sonderheiten aufwies. 

Daß es sich bei der Lebenserfahrung und der typisierenden Betrachtungsweise je
denfalls im Ergebnis um ein und dasselbe Instrument handelt, geht auch aus den 
zaghaften Versuchen hervor, beide Begriffe den herkömmlichen juristischen Me
thoden der Sachverhaltsermittlung zuzuordnen,56 wobei immer wieder vom An
scheinsbeweis und vom Indizienbeweis die Rede ist. Hier werden denn auch die 
Ansätze sichtbar, wie die beiden Begriffe an dem allgemeinen juristischen System 
der Sachverhaltsermittlung gemessen werden können. Mehr als Ansätze sind es al
lerdings nicht. Ein einfacher Erfahrungssatz reicht für die Führung eines An
scheinsbeweises nicht aus; es muß mindestens eine jede vernünftigen Zweifel aus
schließende Wahrscheinlichkeit begründet werden.57 Für den Indizienbeweis ist 
ein Erfahrungssatz nur insoweit von Bedeutung, als mit seiner Hilfe aufgrund der 
Indizien auf die unmittelbar rechtserhebliche Tatsache geschlossen wird; die 
Hilfstatsachen oder Indizien selbst müssen mit Sicherheit erwiesen sein. 58 

53 Vgl. Urteil des FG Düsseldorf vom 5. 4. 1979- XV /X 401/75 E, EFG 1979, 440, einer
seits und Urteil des III. Senats in Freiburg des FG Baden-Württemberg vom 28. 6. 1979-
III 96/78, EFG 1979, 441, andererseits. 

54 Vgl. oben III 2a. 
55 Siehe auch Reinisch, BB 1963, 1107 [11081. Sp.]. 
56 Vgl. Tipke-Kruse (fn 10) § 96 FGO, RNrn. 9-11; Birkenfeld (FN 27) S. 83 ff, Reinisch 

(FN 55) S. 1109 f. 
57 Tipke-Kruse (FN 10) § 96 FGO, RNr. 10. 
58 Tipke-Kruse (FN 10) § 96 FGO, RNr. 9. 
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b) Der notwendige Oberzeugungsgrad für die Feststellung des Sachverhalts 

In diesem Stadium der Untersuchung muß doch nun spätestens die Frage auftau
chen, weshalb man denn ausgerechnet im Steuerrecht die Lebenserfahrung so sehr 
viel häufiger und intensiver bemühen muß als auf sonstigen Rechtsgebieten und 
warum man die typisierende Betrachtungsweise überhaupt braucht. Ich kann 
mich des Eindrucks nicht erwehren, daß dies letzten Endes auf unsere weit ver
breitete Freude daran zurückzuführen ist, eine Nebelwand zu schaffen, hinter der 
es sich prächtig arbeiten läßt, ohne der Kontrolle durch Juristen anderer Sparten 
ausgesetzt zu sein. Sollte nicht auch für uns wie auf anderen Rechtsgebieten nur 
der Sachverhalt als erwiesen angesehen werden, der sich mit an Sicherheit gren
zender Wahrscheinlichkeit feststellen läßt? Nur die Bejahung dieser Frage ent
spricht dem Gesetz.59 Die Besteuerungspraxis würde - verführe man entspre
chend - keinen Schaden nehmen und die Schwierigkeiten würden sich gegenüber 
den bisherigen mit Sicherheit jedenfalls nicht vergrößern. Ich glaube sogar, sagen 
zu können, daß der größte Teil der Fälle, die bisher mit dem mehr oder minder la
pidaren Hinweis auf die Lebenserfahrung oder die typisierende Betrachtungs
weise entschieden worden sind, nicht anders ausgegangen wäre, wenn man mit 
dem herkömmlichen, allgemeinen juristischen Rüstzeug gearbeitet hätte. Das gilt 
auch und besonders, wenn unser Abgrenzungsproblem eine Rolle spielt. Warum 
das so ist, möchte ich im folgenden darlegen. 

IV. Die Ermittlung des Sachverhalts in Abgrenzungsfällen nach allgemeinen 
verfahrensrechtlichen Grundsätzen 

1. Amtserrnittlungsgrundsatz und Mitwirkungspflicht 

Ausgangspunkt für meine These ist die Überlegung, da!; der Verpflichtung des Fi
nanzamts und des Finanzgerichts, den Sachverhalt von Amts wegen aufzuklären, 
eine intensive Mitwirkungspflicht des Steuerpflichtigen entspricht. 60 Hieraus er
geben sich weitreichende Folgen sogar in den Fällen, in denen es um die den 
Steueranspruch begründenden oder erhöhenden Tatsachen geht, in denen also an 
sich das Finanzamt die Feststellungslast trägt; es kann nämlich eine dem Finanz
amt günstige Tatsachenfeststellung an den Umstand geknüpft werden, daß der 
Steuerpflichtige an der Aufklärung des Sachverhalts nicht oder nur unzureichend 
mitgewirkt hat. 61 Erst recht ist eine unterlassene oder unzureichende Mitwirkung 
für den Steuerpflichtigen schädlich, wenn es um unser Thema geht, also um die 

59 Ebenso Tipke-Kruse (FN 10) § 96 FGO, RNr. 12. 
60 Vgl. im einzelnen oben II 2. 
61 BFH-Urteil vom 20. 5. 1969- II 25/61, BStBl. II 1969, 550 (553]. 
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Beantwortung der Frage, ob Aufwendungen als Betriebsausgaben oder Wer
bungskosten abzugsfähig oder als private Ausgaben nichtabzugsfähig sind. Denn 
für steuermindernde Umstände trägt grundsätzlich der Steuerpflichtige die Fest
stellungslast. 62 Die Finanzverwaltung kann ihrer Ermittlungspflicht also ohne 
weiteres nachkommen, ohne auf die Instrumente der Lebenserfahrung und der ty
pisierenden Betrachtungsweise angewiesen zu sein. Für die Finanzgerichtsbarkeit 
gilt dies erst recht. Finanzamt und Finanzgericht werden allerdings nicht - was hin 
und wieder vorkommt - eine weitere Sachverhaltsermittlung trotz ausreichender 
Mitwirkung des Steuerpflichtigen mit der Begründung ablehnen können, man 
dürfe nicht in die Intimssphäre des Steuerpflichtigen eindringen; das gilt beson
ders, wenn dieser eine entsprechende Aufklärung gerade angeregt hat. 63 

2. Anscheinsbeweis und Indizienbeweis 

Nähme man von der bisherigen Form der Argumentation mit der Lebenserfah
rung und der typisierenden Betrachtungsweise Abschied, würden der Anscheins
beweis und der Indizienbeweis nicht länger das Schattendasein führen, das ihnen 
bisher in der Praxis des Steuerrechts beschieden war. Zwar würde man mit dem 
Anscheinsbeweis64 nicht in der Form argumentieren können wie bisher mit der 
Lebenserfahrung oder der typisierenden Betrachtungsweise. Dafür käme man mit 
ihm aber zu überzeugenderen Ergebnissen. So glaube ich nicht, daß das Finanzge
richt in dem vorhin erwähnten U rteil65 die Kosten für den Austauschmotor eines 
Dieselfahrzeugs als Werbungskosten anerkannt hätte, wenn es seine Entscheidung 
nach den Grundsätzen des Anscheinsbeweises getroffen hätte. Denn man wird 
nicht sagen können, es bestehe eine jeden vernünftigen Zweifel ausschließende 
Wahrscheinlichkeit dafür, daß Dieselmotoren von Personenkraftwagen es minde
stens zu einer Lebensdauer von drei Jahren und zu einer Fahrleistung von 60 000 
km bringen. 

Der Anscheins beweis wird allerdings für unser Abgrenzungsproblem eine relativ 
geringe Bedeutung haben. Er kann in den häufig vorkommenden Fällen nicht ge
führt werden, in denen die Motive dafür maßgeblich sind, ob es sich um beruflich 
oder privat veranlaßte Aufwendungen handelt. 66 Denn wegen der Maßgeblichkeit 
der subjektiven Momente ist stets die ernsthafte Möglichkeit eines von der Norm 

62 Vgl. auch Tipke (FN 22) S. 206, 
63 Tipke-Kruse (FN 10) § 88 AO, RNr. 6. 
64 Zu diesem vgl. BGH-Urteil vom 12. 2. 1963- VI ZR 70/62, BGHZ 39, 103 [ 107], und zu 

dessen Entkräftung BGH-Urteil vom 20. 6. 1978 - VI ZR 15/77, NJW 1978, 2032. 
65 FN 53. 
66 Vgl. oben III 1. 
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abweichenden Verlaufs gegeben. 67 Hier wird dann ggf. der Indizienbeweis68 Platz 
greifen können. Erfahrungssätze, die für einen Anscheins beweis nicht ausreichen, 
können nämlich im Rahmen des Indizienbeweises bei der Beweiswürdigung in Be
tracht kommen. 69 Sind keine ausreichenden Indizien dafür vorhanden, daß es sich 
um berufliche Aufwendungen handelt, scheitert der Steuerpflichtige an der Fest
stellungslast, sofern nicht sogar das Gegenteil bewiesen ist. 

V. Die Bewältigung der Massenverfahren in der Praxis 

1. Die Rolle der Verwaltungsanweisungen, insb. der Richtlinien 

Nach§ 85 Satz 1 AO haben die Finanzbehörden die Steuern nach Maßgabe der 
Gesetze gleichmäßig festzusetzen und zu erheben. Diese an sich überflüssige Vor
schrift70 hebt zwei fundamentale Besteuerungsgrundsätze71 hervor, nämlich die 
Gleichmäßigkeit der Besteuerung (Art. 3 Abs. 1 GG) und die Gesetzmäßigkeit 
der Besteuerung (Art. 20 Abs. 3 GG). Dadas Gesetz(§ 88 AO)die Ermittlung des 
Sachverhalts von Amts wegen und ausdrücklich die Berücksichtigung aller für den 
Einzelfall bedeutsamen Umstände vorschreibt, könnte man auf den ersten Blick 
annehmen, daß Verwaltungsanweisungen, die hier eine vom Gesetz nicht beson
ders vorgesehene Erleichterung schaffen sollen, unzulässig seien. Das ist jedoch 
nicht der Fall. Das Recht von Verwaltungsbehörden, auch in diesen steuerrechtli
chen Bereichen allgemeine Verwaltungsvorschriften zu erlassen, ist unbestritten. 
Soweit die Verwaltung den Landesfinanzbehörden oder den Gemeinden (Ge
meindeverbänden) obliegt, ist das Recht der Bundesregierung, mit Zustimmung 
des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften zu erlassen, in Art. 108 
Abs. 7 GG sogar ausdrücklich vorgesehen. Hierauf beruhen die für die Besteue
rungspraxis und vor allem für unser Abgrenzungsproblem besonders wichtigen 
Einkommensteuer- und Lohnsteuer-Richtlinien. Soweit die Bundesregierung 
keine allgemeinen Verwaltungsvorschriften erlassen hat, sind auch die Landesbe
hörden dazu befugt. 72 Die Verwaltungsvorschriften betreffen entweder die Sach
verhaltsermittlung oder die Rechtsanwendung. 73 Es ist selbstverständlich, daß die 

67 BGH-Urteil vom 16. 12. 1959- IV ZR 206/59, NJW 1960, 818 [819], und Birkenfeld 
(FN 27) S. 75 und 84. 

68 Vgl. zu diesem BGH-Urteil vom 17. 2. 1970- III ZR 139/67, BGHZ 53,246 [260 f]. 
69 BGH-Urteil vom 21. 12. 1960- VIII ZR 145/59, NJW 1961, 777 [779], und Birkenfeld 

(FN 27) S. 100 ff. 
70 Tipke, FR 1971, 168 [170]. 
71 Söhn in Hübschmann-Hepp-Spitaler (FN 16) § 85 AO, Anm. 7. 
72 Maunz-Dürig-Herzog-Scholz, GG, Art. 84, RNr. 36, und Art. 108, RNr. 49. 
73 Kampe, Verwaltungsvorschriften und Steuerprozeß, 1965, S. 26 ff. 
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letzteren die nachgeordneten Verwaltungsbehörden, jedoch nicht die Gerichte 
binden. Deshalb sollten die Gerichte auch nicht die unglückliche Formulierung 
benutzen, sie hielten eine Verwaltungsanweisung für eine zutreffende Auslegung 
des Gesetzes. 74 Wenn es sich um eine zutreffende Auslegung des Gesetzes han
delt, ist der Umweg über die Verwaltungsanweisung überflüssig; legt die Verwal
tungsanweisung das Gesetz nicht zutreffend aus, müssen die Gerichte nach dem 
Gesetz verfahren. 75 

Bei den Verwaltungsanweisungen, die die Sachverhaltsermittlung zum Gegen
stand haben, ist zu unterscheiden zwischen dem Grunde nach typisierenden Rege
lungen und Bestimmungen, welche Pauschbeträge oder Pauschsätze, die nach An
sicht der anweisenden Behörden allgemeinen Erfahrungssätzen entsprechen, an
zuwenden sind. Bei den dem Grunde nach typisierenden Regelungen- z.B. hin
sichtlich des Arbeitszimmers des Arbeitnehmers76 

- kann der Steuerpflichtige in 
seinem Fall auch im Besteuerungsverfahren ohne weiteres einen atypischen Sach
verhalt geltend machen. Geschieht das, muß das Finanzamt dem nachgehen. Das 
Finanzgericht muß dieses erst recht tun. Beide müssen ggf. nach den Regeln der 
Feststellungslast entscheiden. Anders ist es bei den Verwaltungsanweisungen, in 
denen Pauschbeträge und Pauschsätze vorgesehen sind. Diese sind, wenn nicht 
der Steuerpflichtige mit Recht höhere Beträge geltend macht, von den V erwal
tungsbehörden anzusetzen, sofern sie nicht zu offensichtlich falschen Ergebnissen 
führen. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs sind sie im Inter
esse der Gleichmäßigkeit der Besteuerung auch von den Steuergerichten zu beach
ten. 77 Gegen diese Praxis ist sicherlich nichts einzuwenden. Ohne Pauschalierun
gen und Schätzungen, die im übrigen auch für die Steuerpflichtigen Erleichterun
gen mit sich bringen, kommt die Finanzverwaltung nicht aus. 78 Auf die Quantifi
zierung kann man im Besteuerungsverfahren nicht verzichten. 79 Hat das Finanz
gericht keine besseren Erkenntnismöglichkeiten, sollte es sich ebenfalls an diese 
Werte halten. Voraussetzung ist allerdings immer, daß die betreffenden Pauschbe
träge und Pauschsätze tatsächlich auf sorgfältig ermittelten Erfahrungswerten be
ruhen. Der Bundesfinanzhof nimmt das in den meisten Fällen in ständiger Recht
sprechung an. Ob das nun tatsächlich zutrifft, haben die Gerichte der Finanzge
richtsbarkeit bei jeder einzelnen Verwaltungsanweisung, wenn Veranlassung 
hierzu besteht, von Amts wegen zu überprüfen.80 Hier nun liegt eine für die Be-

74 So z.B. BFH-Urteil vom 16. 3. 1979 VI R 126/78, BStBI. II 1979, 473 [ 474]. 
75 Kampe (FN 73) S. 210. 
76 Vgl. oben III 26. 
77 Vgl. aus derneueren ZeitBFH-Urteil vom 27.10.1978 VI R 8/76 U, BStBI. II 1979, 

54. 
78 Kirchhof, StuW 1975, 357 [362]. 
79 Vgl. auch Haueisen (FN 1). 
80 BFH-Urteil vom 24. 7. 1962 - I 275/60 U, BStBI. III 1962, 440. 
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steuerungspraxis recht bedeutsame Schwachstelle. Ich kann mich des Eindrucks 
nicht erwehren, daß viele Pauschbeträge und Pauschsätze nicht aufgrund entspre
chend sorgfältig ermittelter Erfahrungssätze zustandegekommen, sondern insb. 
unter Verwertung von Regelungen aus anderen Rechtsgebieten - z. B. dem Beam
tenrecht - festgesetzt worden sind. 81 Um die praktische Anwendbarkeit von 
Pauschbeträgen und Pauschsätzen, die wegen ihrer großen Breitenwirkung vor al
lem für die Steuergerechtigkeit bedeutsam sind, auch in den finanzgerichtlichen 
Verfahren künftig zu gewährleisten, muß hier eine Änderung eintreten. Die ober
sten Finanzbehörden des Bundes und der Länder werden nicht umhinkönnen, 
entsprechende grundlegende Erhebungen durchführen zu lassen. 

2. Die Behandlung der .einzelnen Steuerfälle 

Wendet man die Grundsätze, die ich vorgetragen habe, auf die einzelnen Steuer
fälle an, wird sich zeigen, daß wir tatsächlich- und zwar auch in unserer Abgren
zungsfrage - ohne die herkömmlichen Begriffe der „Lebenserfahrung" und der 
,,typisierenden Betrachtungsweise" auskommen. In der Praxis würde sich das fol
gendermaßen abspielen. Hat das Finanzamt Anlaß, daran zu zweifeln, ob ihm alle 
Tatsachen bekannt sind, die es kennen muß, um in einem Abgrenzungsfall eine 
Entscheidung zu treffen, und läßt sich dieser Zweifel anhand der beim Finanzamt 
vorhandenen Akten nicht aufklären, hat es im Rahmen des Zumutbaren zu ermit
teln. Da dem Finanzamt in den uns interessierenden Abgrenzungsfragen nur recht 
selten eigene Erkenntnisquellen zur Verfügung stehen werden, wird es dabei in be
sonderem Maße auf die Mitwirkung des Steuerpflichtigen angewiesen sein. 
Kommt der Steuerpflichtig·e seiner Mitwirkungspflicht nach, hat das Finanzamt 
die relevanten Tatsachen zu berücksichtigen und die angebotenen Beweise zu er
heben, soweit das nach allgemeinen Grundsätzen zu geschehen hat. Bei der Be
weiswürdigung hat es insbesondere auch etwaige Anscheins- und Indizienbeweise 
zu verwerten. Wirkt der Steuerpflichtige nicht mit, scheitert er an der Feststel
lungslast. Für das Finanzgericht gelten diese Grundsätze sinngemäß. 

Geht es um die Höhe der abziehbaren Aufwendungen, wird das Finanzamt in den 
Regelfällen mit Pauschbeträgen und Pauschsätzen arbeiten. Sind diese aufgrund 
hinreichend genauer Ermittlungen zustandegekommen, werden sich auch die Ge
richte der Finanzgerichtsbarkeit an sie halten. Sind keine Verwaltungsanweisun
gen für die Bemessung der betreffenden Aufwendungen vorhanden, haben Fi
nanzamt und Finanzgericht in gleicher Weise das Recht und die Pflicht zu schät
zen. 

81 Vgl. zum Vorstehenden Urteil des FG Düsseldorf vom 29. 5. 1979 - III 43/78 L, EFG 
s. 619. 
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sie vor allem von Woerner 1 in Vorträgen auf dem 26. und 30. Fachkongreß der 
Steuerberater in Köln formuliert wurden und wie sie zwischenzeitlich Eingang in 
die Rechtsprechung aller Ertragsteuersenate des BFH2 gefunden haben. Die Neu
bestimmung ist dadurch gekennzeichnet, daß Wirtschaftsgüter, die noch nicht im 
Betrieb eingesetzt, jedoch im Zeitpunkt des Erwerbs bzw. der Herstellung schon 
objektiv erkennbar zum künftigen Einsatz im Betrieb bestimmt sind, dem not
wendigen und nicht mehr dem gewillkürten Betriebsvermögen zugeordnet wer
den. Damit wird der Bereich des notwendigen Betriebsvermögens zu Lasten des 
gewillkürten ausgedehnt. Dem Bereich des gewillkürten Betriebsvermögens sind 
nur noch solche Wirtschaftsgüter vorbehalten, bei denen die betriebliche Nutzung 
ausschließlich auf dem Willen des Steuerpflichtigen beruht. 

Schon die Unterscheidung zwischen dem objektiv erkennbar und dem (nur) sub
jektiv vom Steuerpflichtigen zum Einsatz im Betrieb bestimmten Wirtschaftsgut 
wirft die Frage auf, ob hier nicht unzulässigerweise Kriterien der Beweiswürdi
gung mit vermeintlicherrTatbestandsmerkmalen des Betriebsvermögens verwech
selt werden. Dies führt zu der Frage, welche Gesetzesbestimmung eigentlich die 
von der Rechtsprechung zur Zeit praktizierte Abgrenzung deckt. Diese Fragestel
lung ist jedoch nur die Spitze eines Eisberges. Es ist nämlich ein -Phänomen, daß 
Rechtsprechung und Schrifttum seit Jahrzehnten zwischen notwendigem und ge
willkürtem Betriebsvermögen unterscheiden, ohne daß auch nur an einer einzigen 
Stelle des gesamten deutschen Fachschrifttums ein einziges Wort über die gesetzli
che Grundlage dieser Einteilung zu lesen wäre. Immerhin sprechen die§§ 4 und 5 
EStG nur von dem Betriebsvermögen. Beide Bestimmungen sagen nichts über ein 
angeblich beim gewillkürten Betriebsvermögen bestehendes Wahlrecht, wie es 
von der Rechtsprechung3 angenommen wird. Rechtsgrundlage und Charakter 
dieses Wahlrechts sind völlig ungeklärt. Nirgends ist gesetzlich niedergeschrieben, 
daß das Wahlrecht nur durch entsprechenden buchmäßigen Ausweis ausgeübt 

Woerner, Steuerliche Fragen der Abgrenzung des Betriebsvermögens bei der Einkom
mensteuer, Stb Jb. 197 4/75 S. 321 ff; ders., Die Zurechnung von Wirtschaftsgütern zum 
Betriebsvermögen bei Einzelunternehmern und Mitunternehmern, StbJb. 1978/79 
S. 201 ff; vgl. auch ders., Das gewerbliche Betriebsvermögen, insbesondere bei Perso
nengesellschaften und ihren Gesellschaftern, BB 1976 S. 220. 

2 BFH, Urteile vom 30. 4. 1975 IR 111/73 BStBl. II 1975, 582; vom 23. 7. 1975 IR 6/73 
BStBl. II 1976, 179; vom 15. 8. 1975 IV R 30/71 BStBl. II 1976, 88; vom 1. 12. 1976 IR 
73/74 BStBl. II 1977, 315; vom 3. 8. 1977 IR 41/76 BStBl. II 1978, 53; vom 6. 12. 1977 
VIII R 29/75 BStBl. II 1978, 330; vom 23. 11. 1978 IV R 146/75 BStBl. II 1979, 109. 

3 BFH, Urteile vom 17.11.1960 IV 102/59U BStBl. III 1961, 53; vom 22.11.1960 I 
103/60 SBStBl. III 1961, 97; vom 22.7.1966 VI 12/65BStBl. III 1966, 542 (543); vom 18. 
11. 1971 IV R 132/66 BStBl. II 1972, 277; vom 27. 3. 1974 IR 44/73 BStBl. II 1974, 488 
(489); vgl. ferner Knobbe-Keuk, Die Besteuerung der Personengesellschaft nach der 
neueren Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung, DStR 1979 S. 183 (184); Woerner, 
FN 1, StbJb. 1978/79 S. 201 ff (207). 
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werden könne. Ebenso ist die gesetzliche Grundlage für die unterschiedliche Be
handlung des gewillkürten Betriebsvermögens bei der Gewinnermittlung durch 
Betriebsvermögensvergleich einerseits und überschußrechnung andererseits un
klar. 4 Man sollte meinen, daß§ 4 Abs. 3 EStG von keinem anderen Betriebsvermö
gensbegriff als die§§ 4 Abs. 1, 5 EStG ausgeht. Vor allem aber ist die Unterschei
dung zwischen „notwendig" und „gewillkürt" auf der Ebene der Ausgaben völlig 
unüblich; niemand spricht von gewillkürten Betriebsausgaben. Dies unterstreicht 
nur die Bedeutung der Frage nach der Gesetzesgrundlage für die Unterscheidung 
zwischen notwendigem und gewillkürtem Betriebsvermögen. Ihr ist der 1. Teil 
des Vortrags gewidmet. 

II. Ableitung der Begriffe „notwendiges" und „gewillkürtes" Betriebsvermö-
gen aus dem Gesetz 

1. Der Versuch, die Begriffe „notwendiges" und „gewillkürtes Betriebsvermö
gen" aus dem Gesetz abzuleiten, muß beim Wortlaut des EStG ansetzen. Dieses 
spricht in§§ 4 und 5 EStG schlicht von dem Betriebsvermögen. Der Begriff steht 
als Korrelat zu dem des Privatvermögens. Dies ergibt sich einmal aus dem Wort
paar „Betriebsausgaben - Aufwendungen der Lebensführung (§§ 4 Abs. 4, 12 
Nr. 1 EStG)", das die Parallele zu Betriebs- und Privatvermögen bildet. Dies folgt 
aber auch aus dem Zweck der Steuerbilanz, deren Funktion gerade darin besteht, 
nur das steuerliche Betriebsvermögen auszuweisen. Der in der Steuerbilanz ermit
telte Gewinn ist nämlich die Grundlage für die Ertragsbesteuerung. Deshalb müs
sen für die Aufstellung der Steuerbilanz alle Grundsätze gelten, die das Gesetz all
gemein für alle Einkunftsarten nennt. Folglich muß die Steuerbilanz alle Formen 
der Einkommensverwendung ausscheiden. Wirtschaftsgüter, die nicht dem Be
trieb, sondern der privaten Lebensführung des Steuerpflichtigen dienen, dürfen in 
die Steuerbilanz nicht aufgenommen werden. Der in§ 12 Nr. 1 EStG verankerte 
Rechtsgedanke gilt also nicht nur für Ausgaben, sondern entsprechend auch für die 
Abgrenzung des Betriebsvermögens. Es kann deshalb festgestellt werden, daß das 
EStG unmittelbar keinen Ansatzpunkt für die Unterscheidung zwischen notwen
digem und gewillkürtem Betriebsvermögen enthält. 

2. Hiervon ausgehend stellt sich als nächstes die Frage, ob eine Rechtfertigung für 
die genannte Unterscheidung sich aus der Verweisung des§ 5 Abs. 1 letzter Halb
satz EStG auf die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ergibt. Tatsächlich wird vor allem von R. Thiel, 5 wohl aber auch von Herr-

4 BFH, Urteile vom 13. 3. 1964 IV 158/61 S BStBl. III 1964, 455; vom 12. 2. 1976 IV R 
188/74 BStBl. II 1976, 663; vgl. auchKnobbe-Keuk, Unternehmenssteuerrecht, 2. Auf
lage Köln 1979, § 4 II S. 38; dies., (FN 3). 

5 R. Thiel, Aktuelle Fragen des Einkommensteuerrechts, StbJb. 1965/66 S. 217 ff (220 ff). 
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mann-Heuer-Raupach 6 der Maßgeblichkeitsgrundsatz in diesem Zusammen
hang bemüht. Deshalb muß auf folgenden Unterschied hingewiesen werden. Der 
Maßgeblichkeitsgrundsatz gehört zweifellos zu den im Steuerrecht geltenden 
Prinzipien. Er stellt jedoch nur eine Sachgesetzlichkeit des Steuerrechts dar. Da
neben gelten andere. Zu diesen anderen gehört die Abgrenzung zwischen derbe
trieblichen und der privaten Sphäre eines Steuerpflichtigen bei der Gewinnermitt
lung. Ein Blick in das HGB zeigt, daß diese Unterscheidung handelsrechtlich ohne 
Interesse ist. Nach§§ 38 ff HGB ist nämlich der Ausweis von Privatvermögen in 
der Handelsbilanz grundsätzlich erlaubt. 7 Dem steht auch nicht das Publizitätsge
setz vom 15. 8. 19698 entgegen. Zwar verbietet dessen§ 5 Abs. 3 den Ausweis von 
Privatvermögen in der Handelsbilanz. Jedoch findet das Publizitätsgesetz nur auf 
einen kleinen Teil der Kaufleute Anwendung. Außerdem betrifft es nur die publi
zierte Bilanz. Deshalb kann das Publizitätsgesetz keine Auswirkung auf das Steu
errecht haben. Folglich ist die in den§§ 4 und 5 EStG enthaltene Unterscheidung 
zwischen Betriebs- und Privatvermögen rein steuerlicher Natur. Es handelt sich 
mit anderen Worten um eine von den S~~;etzen -~nmittelbar aufgestellte 
Sachgesetzlichkeit, die neben dem Maßgeblichkeitsgrundsatz steht und diesen ein
schränkt. In diesem Sinne sind Vermögensgegenstände denkbar (z.B. das eigen
genutzte Einfamilienhaus), die der Kaufmann in der Handelsbilanz als sein Ver
mögen ausweisen kann, die er jedoch wegen der Begrenzung des § 5 EStG auf das 
steuerliche Betriebsvermögen in die Steuerbilanz nicht einstellen darf. Dies muß 
im Grundsatz auch für die Personengesellschaft des Handelsrechts gelten, weil die 
Sonderbestimmung des § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG keine Einschränkung des § 12 
Nr. 1 EStG beinhaltet. Es kann deshalb als Teilergebnis festgehalten werden, daß 
der M aßgeblichkeitsgrundsatz 

a) keine Unterscheidung zwischen dem notwendigen und dem gewillkürten Be
triebsvermögen fordert und 

b) für die Abgrenzung des Betriebs- vom Privatvermögen nicht einschlägig ist. 

3. Sucht man weitere Klarheit über die Unterscheidung zwischen notwendigem 
und gewillkürtem Betriebsvermögen, so muß man der Herkunft der Begriffe 
nachgehen. 

6 Herrmann-Heuer-Raupach, Kommentar zur Einkommensteuer und Körperschaft
steuer, § 4 EStG, Anm. 10d. 

7 Staub, Kommentar zum HGB, 12. u. 13. Auflage, § 38 Anm. Sa; Gessler-H efer
mehl-Hildebrandt, Kommentar zum HGB, § 39 Anm. 2;Bandasch, Kommentar zum 
HGB, 2. Aufl.,§ 38 Anm. 3;Knobbe-Keuk, (FN 4), § 4 II S. 37; Uelner, Notwendiges 
und gewillkürtes Betriebsvermögen, StKongrReport 1973 S. 101 ff (103); RG, Urteil 
vom 10. 1. 1908 II 841/07 RGSt 41, 41; a.A. Baumbach-Duden, Kommentar zum 
HGB, 23. Aufl., § 38 Anm. 4 C; Thiel, (FN 5), S. 221. 

8 BGB!. I 1969, 1189. 
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a) Dazu kann festgestellt werden, daß der Begriff des „gewillkürten Betriebsver
mögens" - soweit erkennbar - auf die Rechtsprechung des RFH zurückgeht, der 
ihn seit Ende 1931 verwendete. 9 Schon vorher sprach der RFH allerdings von drei 
verschiedenen Arten des Betriebsvermögens, 10 ohne eine davon ausdrücklich als 
,,gewillkürtes" zu kennzeichnen. Die Vermögensart, aus der später das „gewill
kürte Betriebsvermögen" wurde, umschrieb der RFH vorher mit den Gegenstän
den, deren Zugehörigkeit zum Betriebsvermögen im wesentlichen davon abhängt, 
ob sie der Kaufmann als solches behandeln wiU. Zu dieser Rechtsprechung sind 
jedoch einige Klarstellungen notwendig: Der RFH verwendete den Begriff des 
gewillkürten Betriebsvermögens nur im Zusammenhang mit den Einkünften eines 
Kaufmanns, dessen Firma im Handelsregister einzutragen war, nicht dagegen bei 
Minderkaufleuten, Freiberuflern und Land- und Forstwirten. 11 Ferner stellte er in 
Grenzfällen keineswegs nur auf den freien Willen des Kaufmanns ab, 12 der sich in 
der buchmäßigen Behandlung äußere. Vielmehr verlangte er außerdem, daß der 
Willensentschluß des Steuerpflichtigen sich als kaufmännische Betätigung auffas
sen lasse. Dies zeigt, wie nahe freier Willensentschluß des Steuerpflichtigen und 
das in § 4 Abs. 4 EStG verankerte Veranlassungsprinzip nebeneinander liegen, 
ohne deshalb miteinander identisch zu sein. Schließlich spielte in der Rechtspre
chung des RFH der§ 344 HGB eine Rolle, wonach die von einem Kaufmann vor
genommenen Rechtsgeschäfte im Zweifel als zu seinem Handelsgewerbe gehörig 
gelten. 13 Alle diese Hinweise machen deutlich, daß die Einteilung in notwendiges 
und gewillkürtes Betriebsvermögen einen handelsrechtlichen Hintergrund hat, 
den der RFH allerdings nie konkretisierte. Die Einteilung ist mit anderen Worten 
das Ergebnis einer schon im Ansatz falschen Zuordnung des Begriffes „Betriebs
vermögen" zum Handelsrecht durch den RFH. 

b) Der BFH hat die handelsrechtliche Orientierung des RFH schon frühzeitig 
aufgegeben, ohne sich je darüber Gedanken zu machen, worauf sich die Unter
scheidung zwischen notwendigem und gewillkürtem Betriebsvermögen statt des
sen stützt. So vertritt er seit dem Jahre 195514 die Auffassung, daß nicht nur Voll-

9 RFH, Urteile vom 14. 10. 1931 VIA 713/30 RFH E 29, 339; vom 29. 11. 1933 VIA 
565/33 RStBI. 1933, 404; vom 31. 7. 1935 VIA 551/35 RStBI. 1935, 1495; vom 14.9.1938 
VI 565/38 RStBI. 1938, 1063; vom 14. 4. 1943 VI 435/42 RStBI. 1943, 482. 

10 RFH, Urteile vom 7. 11. 1929 VIA 355/29 RStBI. 1930, 39; vom 14. 4. 1931 VIA 
2079/29 RFH E 28, 252. 

11 RFH, Urteile vom 18. 1. 1928 VIA 533/27 RStBI. 1928, 134; vom 7. 11. 1929 VIA 
355/29 (FN 10). 

12 RFH, Urteil vom 17. 12. 1924 VIe A157/24 RFH E 15, 152. 
13 RFH, Urteile vom 27. 4. 1923 I A 17/23 RFH E 12, 142; vom 3. 11. 1927 VIA 623/27 

RStBI. 1928, 107; vgl. aucbStrutz, EStG, 3. Aufl.,§ 5 Anm. 9 (S. 44). 
14 BFH, Urteile vom 12. 5. 1955IV 19/55 UBStBI.Ill 1955, 205;vom 15. 7. 1960VI 10/60 

SBStBI. III 1960,484;vom 19. 7. 1960Vl 10/60S BStBI.III 1960, 484;vom 19. 7. 19601 
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kaufleute, sondern jeder, der seinen Gewinn nach§§ 4 Abs. 1 oder 5 EStG ermit
telt, gewillkürtes Betriebsvermögen bilden könne. Spätestens seit dem Jahre 1960 
macht der BFH 15 in ständiger Rechtsprechung die Bildung gewillkürten Betriebs
vermögens von ein~uindeutigen un~ klar_en Willensäußerung cfesSteuerpfli~hti
gen abhängig. In späteren Entscheidungen 16 spricht er statt von Willensäußerung 
auch von Gestaltungsrecht und freier Entscheidung. Die Rechtsgrundlagen für 
solche Thesen werden in keinem Urteil genannt. In seinem Urteil vom 12. 2. 1976 
vertritt der IV. Senat17 sogar die Auffassung, daß bei einem Wechsel der Gewinn
ermittlungsart vom Betriebsvermögensvergleich zur Überschußrechnung Wirt
schaftsgüter des gewillkürten Betriebsvermögens (zwangsweise) zu entnehmen 
seien. Auch in dieser Entscheidung liest man viel über das Wesen der Entnahme, 
jedoch nichts über die Rechtfertigung der Unterscheidung zwischen notwendigem 
und gewillkürtem Betriebsvermögen, obwohl dies doch die Vorfrage ist. Ansatz
punkte in dieser Richtung enthält allenfalls das Urteil des I. Senates vom 2. 7. 
1969. 18 Dort heißt es, daß ein zum Vermögen des Betriebsinhabers gehöriges 
Wirtschaftsgut nur durch Einlagehandlung zu Betriebsvermögen werden könne, 
soweit es nicht notwendige~ Betriebsvermögen sei. Dieser Tenor, dem man ohne 
Einschränkung wird zustimmen können, wird von Woerner 19 im Zusammenhang 
mit seiner These zitiert, die Unterscheidung zwischen notwendigem und gewill
kürtem Betriebsvermögen rechtfertige sich daraus, daß beide jeweils auf andere 
Weise begründet würden. Gerade dies ist jedoch ein petitio principii. Denn das 
Gesetz regelt abschließend die Möglichkeiten zur Bildung von Betriebsvermögen 
und nennt die Anschaffung, die Herstellung und die Einlage. Notwendiges und 
gewillkürtes Betriebsvermögen können also gleichermaßen nur durch Anschaf
fung, Herstellung oder Einlage gebildet werden. Ein Unterschied im Entste
hungsvorgang besteht allenfalls insoweit, als im Bereich des notwendigen Be
triebsvermögens die betriebliche Veranlassung objektiv erkennbar ist und dai;_it 
sozusagen auf der Hand liegt, während sie im Bereich des gewillkürten Betriebs
vermögens eines zusätzlichen Nachweises bedarf. Dieser Nachweis ist aber kein 
Tatbestandsmerkmal des Betriebsvermögensbegriffs, sondern gehört in den Be
reich der Beweiswürdigung. 20 Man kann deshalb zusammenfassend feststellen, 

185/59SBStBl.III 1960,485;vom 1.12.1960IV305/59UBStB!.III 1961, 154;vom 12. 
2. 1976 IV R 188/74 (FN 4). 

15 BFH, Urteil vom 22.11.1960 I 103/60 S (FN 3). 
16 BFH, Urteile vom 5. 12. 1963 IV 121/63 U BStB!. III 1964, 132; vom 22.7.1966 VI 12/65 

BStB!. III 1966, 542. 
17 BFH, Urteil vom 12. 2. 1976 IV R 188/74 (FN 4). 
18 BFH, Urteil vom 2. 7. 1969 IR 134/66 BStB!. II 1969, 617. 
19 Woerner, (FN 1), StbJb. 1978/79 S. 201 ff (207). 
20 Die von Woerner (FN 19) angenommene Rechtfertigung läßt sich auch im übrigen mit 

der BFH-Rechtsprechung nicht in Einklang bringen. Selbst wenn man nämlich für not
wendiges und gewillkürtes Betriebsvermögen unterschiedliche Entstehungsvorausset-
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daß der BFH den falschen Ansatzpunkt des RFH durchaus zutreffend erkannte 
und sich von ihm richtigerweise löste. Dennoch hat er das Problem nicht an der 
Wurzel gepackt, sondern statt dessen an der Unterscheidung im Grundsatz fest
gehalten. Dies hätte er nur dann tun dürfen, wenn er einen Ersatz für die ,,wegge
fallene Rechtsgrundlage" geliefert hätte. Die Frage nach der „ersatzweisen 
Rechtsgrundlage" ist jedoch vom BFH bisher weder gesehen noch beantwortet 
worden. Gerade diese Erkenntnis sollte trotz der Jahrzehnte langen Übung den 
Blick dafür öffnen, daß es für die Unterscheidung zwischen notwendigem und ge
willkürtem Betriebsvermögen keine gesetzliche Grundlage gibt. Das Steuerrecht 
kennt nur das Betriebs- und das Privatvermögen. 

III. Betriebsvermögen und V eranlassungsprinzip 

1. Gibt es im Steuerrecht nur Betriebs- und Privatvermögen, so stellt sich die wei
tere Frage, nach welchen Kriterien beide voneinander abzugrenzen sind. Da das 
EStG keine Definition des l3etriebs- und Privatvermögens enthält, fehlt es an ei
nem ausdrücklichen Gesetzesbefehl. Man könnte z~ar an eine Analogie zu § 95 
BewG denken. Jedoch schließt schon die in§ 17 BewG enthaltene Aufzählung der 
anzuwendenden Steuerarten eine solche aus. 21 In Fällen dieser Art sind Recht
sprechung und Schrifttum aufgerufen, nach den allgemeinen Methoden der Geset
zesauslegung den normativen Sinn des vom Gesetzgeber geschaffenen, unbe
stimmten Rechtsbegriffs zu bestimmen. 22 Vom normativen Gesetzessinn herbe
steht aber die Funktion der Begriffe „Betriebsvermögen" und „Privatvermögen" 
gerade darin, als Einkünfte im steuerlichen Sinne nur den Gewinn zu erfassen, der 
der stel\_erlichen Leistungsfähigkeit entspricht.23 Es geht also um die steuerliche 
Abgrenzung der Einkunftsquelle „Betrieb" gegenüber anderen Einkunftsquellen 
und gegenüber der privaten Lebensführung. Diese Funktion hat jedoch nicht nur 
der Betriebsvermögens-, sondern ebenso der Betriebsausgabenbegriff. Beide sind 
nicht nur durch die gleiche Zielsetzung und Funktion geprägt, sondern enthalten 
darüber hinaus den Wortteil „Betrieb" in demselben Wortsinn. Deshalb sind sie 
nach allgemeinen Auslegungsregeln, die auf Wortsinn, Bedeutungszusammen
hang und N ormvorstellung des historischen Gesetzgebers abstellen, in dem Wort-

zungen unterstellt, so müßte konsequenterweise das einmal zuverlässigerweise gebildete 
Betriebsvermögen einer einheitlichen Rechtsfolge unterliegen. Gerade dies verneint aber 
der IV. Senat in seinem Urteil vom 12.2.1976 IV R 188/74 (FN 4), wenn er beim Über
gang zur Gewinnermittlung durch überschußrechnung für Wirtschaftsgüter des gewill
kürten Betriebsvermögens eine Entnahme fordert. 

21 BFH, Urteil vom 26. 1. 1978 IV R 160/73 BStB!. II 1978, 299. 
22 Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 4. Aufl., Berlin 1979, S. 305. 
23 Tipke, Steuerrecht, 7. Aufl. Köln 1979, S. 208. 
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teil „Betrieb" einheitlich auszulegen. Da aber das EStG in § 4 Abs. 4 eine aus
drückliche Definition des Betriebsausgabenbegriffes enthält, kann die Forderung 
nach einer einheitlichen Wortbestimmung nur bedeuten, daß unter das Betriebs
vermögen alle Wirtschaftsgüter fallen, die im wirtschaftlichen Eigentum des Be
triebsinhabers stehen und von diesem betrieblich _veranlaßt angeschafft, herge
stellt oder eingelegt werden. 24 Dieser Auffassung widerspricht allerdings Tipke, 25 

der aus § 7 Abs. 1 Satz 1 EStG das zusätzliche Merkmal ableitet, daß die Wirt
schaftsgüter betrieblichen Zwecken zu dienen bestimmt sein müssen. Einer sol
chen einschränkenden Definition steht jedoch einmal die einheitliche Inhaltsbe
stimmung des Wortteils „Betrieb" entgegen. Zum anderen sind in§ 7 Abs. 1 EStG 
die Verwendung oder Nutzung von Wirtschaftsgütern zur Erzielung von Ein
künften erwähnt, tim die zur Inanspruchnahme von AfA berechtigenden Wirt
schaftsgüter abzugrenzen. Verwendung oder Nutzung zur Erzielung von Ein
künften stehen also stellvertretend für Abnutzung und Substanzverringerung, wie 
sie in der Überschrift zu § 7 EStG erwähnt sind. über die in§ 7 Abs. 1 EStG ge
nannten Wirtschaftsgüter hinaus gibt es aber weitere, die zwar nicht zur Inan
spruchnahme von AfA berechtigen, jedoch zweifelsfrei zum Betriebsvermögen 
gehören. Man muß allerdings mitbedenken, daß - unabhängig von der Formulie
rung des § 7 Abs. 1 Satz 1 EStG - Tipke zwischen Formulierungen, die an die 
causa movens und solchen, die an die causa finalis anknüpfen, keinen wesentlichen 
inhaltlichen Unterschied sieht.25

a 

2. Mit der Definition des Betriebsvermögens ist zunächst nur eine erste Grund
lage gelegt. Es bedarf zusätzlich einer Antwort auf die Frage, wann ein Wirt
schaftsgut betrieblich veranlaßt angeschafft, hergestellt oder eingelegt ist. Außer
dem wird auf die Frage einzugehen sein, wie die Wirtschaftsgüter zuzuordnen 
sind, die bisher den Bereich des sog. gewillkürten Betriebsvermögens bildeten. 
Will man dabei den Wortteil „Betrieb" entsprechend der Definition des§ 4 Abs. 4 
EStG auslegen, so muß man zwangsläufig von einem einheitlichen, den Betriebs
vermögen- und Betriebsausgabenbegriff beherrschenden Veranlassungsprinzip 
ausgehen. Ich kann mich deshalb bei der Bestimmung des Begriffes „betriebliche 
Veranlassung" weitgehend auf die Vorträge von Söhn 26 und Ruppe 27 beziehen. 

24 Aus der Rechtsprechung des BFH fällt auf, wie oft die Betriebsvermögenseigenschaft ei
nes Wirtschaftsgutes ausdrücklich mit Veranlassungsgesichtspunkten begründet wird; 
vgl. z.B. BFH, Urteile vom 23. 7. 1975 IR 6/73 (FN 2); vom 11. 3. 1976 IV R 185/71 
BStBI. II 1976, 380; vom 3. 8. 1977 IR 41/76 (FN 2); vom 15. 11. 1978 IR 57 /76 BStBI. II 
1979, 25-7. 

25 Tipke, Zur Abgrenzung der Betriebs- oder Berufssphäre von der Privatsphäre im Ein-
kommensteuerrecht, StuW 1979 S. 193 ff (206). 

25a Tipke, (FN 25), StuW 1979 S. 195 f. 
26 Söhn, oben S. 15 ff. 
27 Ruppe, oben S. 103 ff. 
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Für das Betriebsvermögen besteht dabei die (zusätzliche) Besonderheit, daß der 
Anschaffungs-, Herstellungs- und Einlagevorgang stets einen Willensakt des 
Steuerpflichtigen erfordert. Deshalb kann der Bezug zum Betriek nur in der Wil
lenssphä.rJ de_s Steuerpflichtigen gesucht werden. Den subjektiven Veranlas
sungsmerkmalen gebührt daher der Vorrang. Veranlassung ist hier im Sinne von 
„auslösendes Moment" oder „innerer Anstoß" zu verstehen.28 Entsprechend 
wird Betriebsvermögen nur begründet, wenn der Betrieb auslösendes Moment für 
die Anschaffung oder Herstellung eines Wirtschaftsgutes ist. Im Falle der Einlage 
ist die Nutzungszuführung zum Betrieb erforderlich. überträgt man diese 
Grundsätze auf die bisher übliche Einteilung in verschiedene Vermögensarten, so 
ergibt sich folgendes: 

a) Es gibt Wirtschaftsgüter, die derart im Betrieb eines Steuerpflichtigen einge
setzt sind, daß sie den Betriebsablauf überhaupt erst ermöglichen und in diesem 
Sinne für ihn notwendig sind. Diese Gruppe von Wirtschaftsgütern, die zu allen 
Zeiten dem sog. notwendigen Betriebsvermögen zugeordnet wurde, ist auch unter 
Veranlassungsgesichtspunkten Betriebsvermögen. Denn der tatsächliche und 
dauerhafte Einsatz im Betrieb belegt so nachhaltig die betriebliche Veranlassung, 
daß es keines Rückgriffs auf eine Vermutungsregelung wie z.B. die des§ 158 AO 
bedarf. Auf die buchmäßige Behandlung oder die Bekundung eines anderen Wil
lens des Steuerpflichtigen kommt es nicht an. Würde der Steuerpflichtige einen 
von der objektiven Nutzung abweichenden Willen bekunden, so würde man die
sen angesichts der objektiv erkennbaren Umstände, die ausnahmslos auf die be
triebliche Veranlassung hindeuten, unter Beweiswürdigungsgesichtspunkten für 
unbeachtlich halten. 

b) Es gibt sodann Wirtschaftsgüter, die im Zeitpunkt ihrer Anschaffung, Herstel
lung oder Einlage nicht zum alsbaldigen, sondern erst zu einem späteren Einsatz 
im Betrieb bestimmt sind. Diese Wirtschaftsgüter bilden nach Woerner 29 notwen
diges Betriebsvermögen, soweit ihre endgültige Bestimmung zum späteren Ein
satz im Betrieb objektiv erkennbar ist. Unter Veranlassungsgesichtspunkten 
kommt es auf die Unterscheidung zwischen „notwendig" und „gewillkürt" nicht 
an. Maßgebend ist allein, ob der Betrieb der Anstoß für die Anschaffung oder Her
stellung ist bzw. ob das Wirtschaftsgut dem Betrieb zugeführt ist. Ist dies an Hand 
objektiv erkennbarer Umstände festzustellen, so sind die Wirtschaftsgüter wie
derum unabhängig von ihrer buchmäßigen Behandlung Betriebsvermögen. Die 
aus einer anderweitigen, buchmäßigen Behandlung resultierende Vermutung wird 
durch die übrigen Umstände widerlegt. 

28 Herrmann-Heuer-Raupach, (FN 6), § 4 EStG, Anm. 46 f ff; Offerhaus, Zur steuer
rechtlichen Abgrenzung zwischen betrieblich (beruflich) veranlaßten und durch die Le
bensführung veranlaßten Aufwendungen, BB 1979 S. 617 ff und S. 667 ff. 

29 Woerner, (FN 1) StbJb. 1974/75 S. 321 ff (330); StbJb. 1978/79 S. 201 ff (206 ff). 
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c) Ist dagegen die endgültige Bestimmung einzelner Wirtschaftsgüter zum künfti
gen Einsatz im Betrieb nicht an Hand objektiver Umstände feststellbar, so ge
winnt im Rahmen der Beweiswürdigung die Vermutungsregelung des§ 158 AO 
an Bedeutung. Sie besagt, daß ein den gesetzlichen Vorschriften entsprechender 
buchmäßiger Nachweis der Besteuerung zugrunde zu legen ist, soweit nach den 
Umständen des Einzelfalles kein Anlaß besteht, an seiner sachlichen Richtigkeit 
zu zweifeln. Die Beweiswürdigung muß sich mit anderen Worten an der buchmä
ßigen Behandlung orientieren, wenn keine anderen Indizien zur Verfügung ste
hen. Damit wird gleichzeitig deutlich, daß die buchmäßige Behandlung keinen 
konstitutiven Charakter hat, sondern lediglich letztes Glied in einer Beweiswürdi
gungskette ist. 

d) Ist schließlich ein Wirtschaftsgut auf Dauer für Zwecke der privaten Lebens
führung eingesetzt, so spricht die nachhaltige, tatsächliche Nutzung derart gegen 
die Annahme einer betrieblichen Veranlassung, daß unter Beweiswürdigungsge
sichtspunkten der buchmäßigen Behandlung als Betriebsvermögen keine Bedeu
tung zukommt. Vom Ergebnis her kann damit festgestellt werden, daß der Bereich 
des gewillkürten Betriebsvermögens auch unter V eranlassungsgesichtspunkten 
Betriebsvermögen bleibt. Dem widerspricht zwar neuerdings Merten, 30 der von 
einem ähnlichen Ansatzpunkt kommend das gewillkürte Betriebsvermögen dem 
Privatvermögen zuordnen möchte. Er operiert jedoch mit einer vor allem am 
Zweck und der tatsächlichen Nutzung orientierten Zuordnungsregel, ohne sich 
auf die dafür notwendige Gesetzesgrundlage stützen zu können. § 4 Abs. 4 EStG 
spricht nämlich nicht von Zweck oder Nutzung, sondern von Veranlassung. Ver
anlassung ist gegenüber dem Zweck der weitere und gegenüber der Nutzung ein 
anderer Begriff. Die Begriffe sind auch nicht austauschbar. 31 Vielmehr verwendet 
das Gesetz - wenn man einmal von der verunglückten Fassung des § 9 EStG ab
sieht - den Begriff „Veranlassung"(§ 4 Abs. 4 EStG) vor allem dann, wenn es um 
die Zuordnung von Aufwand und Ertrag als Grundtatbestand geht. Dagegen 
spricht es von Zweck(§§ 4 Abs. 1 Sätze 2 und 3, 12 Nr. 1 Sätze 1 und 2 EStG), 
wenn eine besondere Verquickung zwischen der betrieblichen und der privaten 
Sphäre droht, die steuerlich einer Trennung bedarf. Die so angesprochenen Situa
tionen sind grundverschiedene. Während die Orientierung am Veranlassungs
prinzip für den Grundtatbestand ausreicht, bedarf es der qualifizierteren Zweck
merkmale, wenn betriebliche und private Sphäre in Form von Einlagen, Entnah
men oder gemischten Ausgaben ineinander übergreifen. Um dies an einem Bei
spiel deutlich zu machen, mag man sich vorstellen, daß der Blitz in eine Garage 
einschlägt, in der ein gemischtgenutzter PKW abgestellt ist; der PKW verbrennt. 

30 Merten, Die einkommensteuerliche Abgrenzung des Betriebsvermögens vom Privat
vermögen beim Einzelunternehmer, FR 1979 S. 365. 

31 A. A. Tipke, (FN 25), S. 195. 
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Die dadurch entstehende Wertminderung bildet steuerlichen Aufwand in dem 
Umfang, in dem das Halten des PKW's betrieblich veranlaßt ist. Wird dagegen 
derselbe PKW auf einer Privatfahrt zerstört, so ist er in diesem Augenblick priva
ten Zwecken zugeführt. Die Zuführung zu privaten Zwecken überlagert die fort
bestehende betriebliche Veranlassung des Haltens, weil der Entnahmebegriff in 
§ 4 Abs. 1 Satz 2 EStG auf den Zweck und nicht auf die Veranlassung abstellt. Die 
Unterscheidung zwischen Veranlassung und Zweck erklärt ebenso, weshalb im 

Falle eine~ Nutzungsentnahme die so~. Fixkosten wertmäßig der Entnah~e zuz~-, ... · 
rechnen smd. 32 Entsprechend kann ich der Auffassung von Ruppe 33 mcht bei- • 
pflichten, daß zwischen Veranlassung und Zweck das Verhältnis einer Komple- .· 
mentarität bestehe. Ich würde hier eher von Spezialität sprechen. 34 

1 

3. Läßt sich demnach vorµ Ergebnis her zwischen der hier vertretenen Auffassung 
und der sog. herrschenden Meinung weitgehende Übereinstimmung feststellen, so 
muß doch auf einige wesentliche Abweichungen hingewiesen werden: 
a) Bekanntlich sprechen sowohl der BFH35 als auch Woerner 36 im Rahmen des 
gewillkürten Betriebsvermögens von einem Wahlrecht bzw. von Entscheidungs
freiheit oder von dem Willen des Steuerpflichtigen, ein Wirtschaftsgut dem ge
willkürten Betriebs- oder dem Privatvermögen zuzuordnen. Hinter diesen For
mulierungen steht die Frage, ob der Steuerpflichtige bei der Zuordnung völlig frei 
ist37 oder ob er wie es der BFH38 im Jahre 1960 einmal ausdrückte - für seine 

32 Wird z.B. der Pkw teilweise privat genutzt, so liegt eine Nutzungsentnahme vor, die 
nach§ 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG mit dem Teilwert zu bewerten ist. Für den Teilwert sind aber 
die Selbstkosten die Untergrenze. Zu den Selbstkosten gehören auch die Fixkosten. Des
halb umfaßt der Teilwert auch die anteiligen Fixkosten. 

33 Vgl. Ruppe, oben S. 116 ff. 
34 Dazu zwei weitere Beispiele: 

Beispiel 1: Ein Steuerpflichtiger verursacht auf einer betrieblichen Fahrt einen Autounfall 
unter Alkoholeinfluß. Die Einnahme von Alkohol bedeutet nicht die Zuführung des 
Pkws zu privaten Zwecken; die Fahrt bleibt eine betriebliche. Wegen Fehlens der Vor
aussetzung des§ 4 Abs. 1 Satz 2 EStG ist die Wertminderung steuerlich zu berücksichti
gender Aufwand. 
Beispiel 2: Ein Fabrikant vermietet eigene Werkswohnungen(= Betriebsvermögen) an 
Werksangehörige. Für eine frei werdende Wohnung findet sich kein Werksangehöriger 
als Mieter. Deshalb erfolgt Vermietung an einen Dritten. Diese Vermietung bedeutet die 
Zuführung der Wohnung zu einem neutralen(= nicht betrieblichen) Zweck. Da aber§ 4 
Abs. 1 Satz 2 EStG nur die Zuführung zu privaten Zwecken als Entnahme qualifiziert, 
bleibt die Wohnung trotz des weggefallenen betrieblichen Zusammenhangs Betriebs
vermögen. 

35 BFH, Urteile vom 22. 11. 1960 I 103/60 S (FN 3); vom 22. 7. 1966 VI 12/65 (FN 16); vom 
18. 11. 1971 IV R 132/66 (FN 3); vom 27. 3. 1974 IR 44/73 (FN 3). 

36 Woerner, (FN 1), StbJb. 1974/75 S. 321 ff (S. 338); StbJb. 1978/79 S. 201 ff (S. 207). 
37 Vgl. auch Littmann, Einkommensteuerrecht, 12. Aufl.,§§ 4, 5 EStG Anm. 257; Herr

mann-H euer-Raupach, (FN 6), § 4 EStG, Anm. 10 ff. 
.3~ Bl H, lmeil vom 22. 11. 1960 I 103/60 S (FN 3). 
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Entschließung vernünftige, betriebliche Gründe darlegen muß. Unter Veranlas
sungsgesichtspunkten ist jedes Wahlrecht und jede Entscheidungsfreiheit zu ver
neinen. Beide sind schon verfassungsrechtlich bedenklich. Vor allem aber fehlt die 
notwendige Gesetzesgrundlage. Sie kann nämlich dem Veranlassungsprinzip 
nicht entnommen werden. Vielmehr sind Entscheidungsfreiheit und Veranlassung 
zweierlei. Veranlassung ist das auslösende Moment für ein bestimmtes Tun. Ob 
ein bestimmtes auslösendes Moment vorhanden ist oder nicht, ist eine Frage von 
inneren Tatsachen und keine der freien Willensentschließung. Man kann zwischen 
zwei auslösenden Momenten nicht frei wählen oder entscheiden. Dabei verkenne 
ich keineswegs, daß die inneren Tatsachen zwangsläufig subjektiver Natur sind. 
Aus diesem Grunde kommt es nicht auf den objektiven Zusammenhang mit dem 
Betrieb an, sondern der Steuerpflichtige muß seine subjektiven Gründe darlegen, 
die die Anschaffung, Herstellung oder Zuführung eines Wirtschaftsgutes auslö
sten. Die Finanzämter und Finanzgerichte haben im Rahmen der Beweiswürdi
gung darüber zu befinden, ob die vorgetragenen subjektiven Gründe das wahre 
auslösende Moment wiedergeben und ob dieses dem betrieblichen Bereich zu
zuordnen ist. An die subjektiven Gründe sind deshalb keine überspitzten Anfor
derungen zu stellen. Es kommt nicht auf die Notwendigkeit, die Zweckmäßigkeit 
oder die Rentabilität der getroffenen Maßnahme an. Entscheidend ist vielmehr, 
daß der Steuerpflichtige Gründe vorträgt, aus denen sich eine mögliche betriebli
che Veranlassung schlüssig ergibt, und daß die Gründe glaubhaft sind. Dies 
kommt in der praktischen Auswirkung der Einräumung eines Wahlrechts zwar 
sehr nahe, 39 ist jedoch in Wirklichkeit ein Problem der Glaubhaftmachung derbe
trieblichen Veranlassung. 

b) Der IV. Senat des BFH40 fordert bekanntlich bei der Bildung von gewillkürtem 
Betriebsvermögen einen nach außen hervortretenden Willensentschluß. Für eine 
solche Forderung fehlt unter V eranlassungsgesichtspunkten die gesetzliche 
Grundlage. Die Veranlassung ist eine inn_ere Ta!sache des Steuerpflichtigen. 41 Von 
den Tatbestandsmerkmalen der Veranl-ass~ng ist-deren Glaubhaftmachung scharf 
zu unterscheiden. Bei letzterer muß in der Regel von den objektiv nach außen in 
Erscheinung tretenden Umständen auf die inneren Tatsachen des Steuerpflichti
gen rückgeschlossen werden. Zu den objektiv nach außen in Erscheinung treten-

39 Als Beispiel sei auf die Zuordnung von Sparguthaben, Wertpapieren und dergl. zum Be
triebsvermögen hingewiesen. In Fällen dieser Art wird die betriebliche Veranlassung 
häufig nicht an Hand objektiver Kriterien feststellbar sein. Man ist darauf angewiesen, 
den Darlegungen des Steuerpflichtigen zu folgen, soweit diese nicht in sich widersprüch
lich sind. Dies kommt de facto einem freien Wahlrecht nahe, ist jedoch tatsächlich nur die 
Folge der bestehenden Beweisschwierigkeiten. 

40 BFH, Urteil vom 18. 7. 1974 IV R 187/69 BStBI. II 1974, 767 
41 Herrmann-Heuer-Raupach, (FN 6) § 4 EStG, Anm. 46h. 
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den Umständen gehört ggfs. auch ein bekanntgegebener Willensentschluß. Hat 
deshalb ein Steuerpflichtiger seinen Willen rechtzeitig offenbart, so verändert er 
damit die Beweissituation. Dies schließt es jedoch nicht aus, eine vorhandene Ver
anlassung auch mit anderen Umständen als dem nach außen auftretenden Willens
entschluß nachzuweisen. Umgekehrt belegt der nach außen hervortretende Wil
lensentschluß für sich genommen noch nicht notwendigerweise die tatsächliche, 
betriebliche Veranlassung. In keinem Fall ist deshalb der bekanntgegebene Wil
lensentschluß Tatbestandsmerkmal der Veranlassung. 

c) Nach Woerner42 kommt dem Widmungsakt beim gewillkürten Betriebsver
mögen besondere Bedeutung zu. Die Widmung soll konstitutive Wirkung haben. 
Abgesehen von dem Fall der Einlage kann ich dem Gesetz weder das Erfordernis 
eines Widmungsaktes noch dessen konstitutive Wirkung entnehmen. Vielmehr 
folgt aus den §§ 4-6 EStG, daß die Betriebsvermögenseigenschaft eines Wirt
schaftsgutes nur durch Anschaffung, Herstellung oder Einlage begründet werden 
kann. Dabei knüpft das Gesetz43 an die Anschaffung und Herstellung einerseits 
und an die Einlage andererseits unterschiedliche Voraussetzungen. Bei der An
schaffung oder Herstellung genügt es, daß diese betrieblich veranlaßt sind. Über 
die betriebliche Veranlassung hinaus können eine Widmung oder gar ein buchmä
ßiger Ausweis als konstitutive Akte nicht gefordert werden. Entsprechend be
gründen die betrieblich veranlaßte Anschaffung oder Herstellung unmittelbar die 
Betriebsvermögenseigenschaft. Für die Einlage gilt deshalb etwas anderes, weil sie 
nach § 4 Abs. 1 Sätze 2 und 3 EStG voraussetzt, daß das Wirtschaftsgut betriebli
chen Zwecken zugeführt wird. Der Begriff „Zweck" ist enger als der der Veran
lassung. 44 Er rückt das Ziel eines bestimmten Tuns stärker in den Mittelpunkt der 
Betrachtung.45 Dies macht nicht zuletzt der in§ 4 Abs. 1 Satz 3 EStG enthaltene 
Begriff „zuführen" deutlich, der nach allgemeiner Meinung46 ein Tätigwerden des 
Steuerpflichtigen erfordert. Will man dieses Tätigwerden als Widmung bezeich
nen, dann kann man sicherlich von einem Widmungsakt sprechen. Wer jedoch 
dem Gesetzeswortlaut den Vorzug gibt, der hat keine Veranlassung, von dem Er
fordernis eines Widmungsaktes auszugehen. Entsprechend kann man feststellen, 
daß der einheitliche und unter Veranlassungsgesichtspunkten bestimmte Betriebs
vermögensbegriff im Ergebnis weitgehend die bisherige Praxis bestätigt, sofern 
man bereit ist, Formulierungen aufzugeben, deren gesetzliche Grundlage zweifel
haft ist. 

42 Woerner, (FN 1), StbJb. 1974/75 S. 321 ff (S. 331); vgl. auchBFH, Urteil vom 18.7.1974 
IV R 187/69 (FN 35). 

43 Vgl. oben III 2 d. 
44 Vgl. oben III 2 d. 
45 Herrmann-Heuer-Raupach, (FN 6), § 4 EStG, Anm. 46h. 
46 Vgl. statt vieler Herrmann-Heuer-Raupach, (FN 6), § 4 EStG, Anm. 41 f. 
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IV. Die steuerliche Behandlung der Wirtschaftsgüter nach Begründung der 
Betriebsvermögenseigenschaft 

1. ,,Die steuerliche Behandlung der Wirtschaftsgüter nach Begründung der Be
triebsvermögenseigenschaft" betrifft einmal die Frage, ob der Steuerpflichtige, der 

seinen Gewinn nach§ 4 Abs. 3 EStG ermittelt, Betriebsvermögen halten kann, das 
nach bisherigem Sprachgebrauch gewillkürtes Betriebsvermögen ist. Bekanntlich 
wird dies von der höchstrichterlichen Rechtsprechung4 7 verneint. Die dafür gege
benen Begründungen sind allerdings überaus dürftig. So heißt es in der zu dieser 
Frage immer wieder als grundlegend zitierten Entscheidung des IV. Senates vom 

13. 3. 196448 wörtlich: 

,,Diese sich für den Vermögensvergleich ergebenden Grundsätze der Rechtsprechung kön
nen indessen auf den vorliegenden Fall der Gewinnermittlung nach§ 4 Abs. 3 EStG deshalb 
nicht ohne weiteres übertragen werden, weil es bei dieser Art der Gewinnermittlung kein 

gewillkürtes Betriebsvermögen gibt." 

Ähnlich begnügt derselbe IV. Senat sich in seinem Urteil vom 12. 2. 197649 mit 

dem Satz: 
,,Das Finanzgericht ist zutreffend davon ausgegangen, daß im Rahmen der Gewinnermitt
lung durch Überschußrechnung nach§ 4 Abs. 3 EStG gewillkürtes Betriebsvermögen nicht 

in Betracht kommt." 

Gerade diese These muß aber unter dem Gesichtspunkt eines einheitlichen Be
triebsvermögensbegriffes angezweifelt werden. § 4 Abs. 3 EStG spricht zwar 
nicht unmittelbar von dem Betriebsvermögen. Sein Satz 2 verweist jedoch auf§ 7 
EStG. Dieser spricht von Wirtschaftsgütern und Anlagevermögen. Beide Begriffe 
gehen sachlich auf das Betriebsvermögen zurück. Gesetzestechnisch ergibt sich 
aber weder aus dem Wortlaut des§ 4 Abs. 3 EStG noch aus Sinn und Funktion der 
Verweisung auf§ 7 EStG, daß bei der Gewinnermittlung nach§ 4 Abs. 3 EStG un
ter Wirtschaftsgut und Anlagevermögen etwas anderes als bei der Gewinnermitt
lung nach §§ 4 Abs. 1 und 5 EStG gemeint sein könnte. Im Gegenteil zwingt vor 
allem die vom BFH50 so oft beschworene These der Gesamtgewinngleichheit zu 

einem einheitlichen Betriebsvermögensbegriff beim Vermögensvergleich einerseits 

und der überschußrechnung andererseits. § 4 Abs. 3 EStG schafft keinen neuen 
und selbständigen Gewinnbegriff, sondern nur eine vereinfachte Technik der Ge-

47 BFH, Urteile vom 15. 7. 1960 VI 10/60 S BStBI. III 1960, 484; vom 1. 12. 1960 IV 305/59 
U (FN 14); vom 17. 10. 1963 IV 76, 77/61 StRK EStG § 4 R. 615; vom 13. 3. 1964 IV 
158/61 S (FN 4); vom 8. 10. 1964 IV 88/62 StRK § 5 R. 742; vom 11. 1. 1966 I 53/63 
BStBI. III 1966, 218; vom 12. 2. 1976 IV R 188/74 (FN 4). 

48 BFH, Urteil vom 13. 3. 1964 IV 158/61 S (FN 4). 
49 BFH, Urteil vom 12. 2. 1976 IV R 188/74 (FN 4). 
50 BFH, Urteil vom 17. 5. 1960 I 35/57 S BStBI. III 1960, 306; vom 2. 9. 1971 IV 342/65 

BStBI. II 1972, 334; vom 31. 8. 1972 IV R 93/67 BStBI. II 1973, 51; vom 16. 1. 1975 IV R 
180/71 BStBI. II 1975, 526. 

des Betriebsvermögens vom Privatvermögen 329 

winnermittlung. Gerade deshalb müssen die Steuerpflichtigen unabhängig von der 
Gewinnermittlung im Einzelfall Betriebsvermögen einheitlich bilden können. 
Aus dem gleichen Grund verlieren entgegen der Auffassung des BFH5 1 Wirt
schaftsgüter, die bei einer Gewinnermittlung durch Vermögensvergleich Be
triebsvermögen bilden, diese Eigenschaft nicht beim Übergang zur Oberschuß

rechnung. Diese Feststellung schließt es nicht aus, daß de facto z.B. Angehörige 
der freien Berufe - gleichgültig, ob sie ihren Gewinn nach § 4 Abs. 1 oder Abs. 3 
EStG ermitteln - Betriebsvermögen nicht in demselben Umfang bilden können 
wie Gewerbetreibende.52 Dies beruht jedoch auf der spezifischen Eigenart der 
freien Berufe. Diesen fehlt nämlich der notwendige Bezug zu vielen Wirtschafts
gütern. Da aber der Steuerpflichtige für die von ihm zu behauptende Veranlassung 
vernünftige betriebliche Gründe darlegen muß, ergibt sich für den Freiberufler 
unter Umständen die Situation, die Veranlassung zu etwas Berufsfremden glaub
haft machen zu müssen. 53 Der entsprechende Nachweis wird nicht immer gelin
gen. Dies ist letztlich aber nur die logische Konsequenz aus der Tatsache, daß die 
Steuerpflichtigen in der Bildung von Betriebsvermögen nicht völlig frei sind. Es 
läßt sich deshalb feststellen, daß für eine unterschiedliche Behandlung der Wirt
schaftsgüter nach Begründung der Betriebsvermögenseigenschaft kein Grund be
steht. 

2. In Rechtsprechung54 und Schrifttum55 umstritten ist die sog. Gleichstellungs
these, wonach der an einer Mitunternehmerschaft Beteiligte für ertragsteuerliche 
Zwecke grundsätzlich dem Einzelunternehmer gleichgestellt sein soll. Unter Ver
anlassungsgesichtspunkten kann man der Gleichstellungsthese grundsätzlich bei
pflichten, wenn man folgende Besonderheiten beachtet: 

a) Der Betriebsvermögensbegriff drückt eine personenbezogene Beziehung des 
einzelnen Wirtschaftsgutes zum Betriebsinhaber und eine sachbezogene Bezie
hung zu der Einheit „Betrieb" aus. Die personenbezogene Beziehung setzt wirt
schaftliches Eigentum des Betriebsinhabers voraus, während die sachbezogene 
Beziehung durch das Veranlassungsprinzip bestimmt wird. Der für die Mitunter-

51 BFH, Urteil vom 12. 2. 1976 IV R 188/74 (FN 4). 
52 Vgl. Woerner, (FN 1),StbJb.1974/75S. 321 ff(S. 339);BFH, Urteil vom 10.12. 19641V 

167/64 BStBI. III 1965, 377. 
53 Vgl. oben III 3a. 
54 BFH-Großer Senat, Beschluß vom 19. 10. 1970 GrS 1/70 BStBI. II 1971, 177; BFH, Ur

teile vom 21. 12. 1972 IV R 53/72 BStBI. II 1973, 298; vom 23. 7. 19751R210/73 BStBI. 
II 1976, 180; vom 28. 1. 19761 R 103/75 BStBI. II 1976, 746; vom 29. 1. 1976 IV R 42/73 
BStBI. II 1976, 372. 

55 Döllerer, Die Steuerbilanz der Personenhandelsgesellschaft als konsolidierte Bilanz einer 
wirtschaftlichen Einheit, DStZ A 1974 S. 211 ff (218); Knobbe-Keuk, (FN 4), S. 212; v. 
Wallis, Zur Ertragbesteuerung der offenen Handelsgesellschaft DStR 1978 S. 171 ff 
(S. 276); Woerner, (FN 1), StbJb. 1978/79 S. 201 ff (S. 228 ff) m. w. Nachw. 
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nehmerschaft maßgebende § 15 1 Nr. 2 EStG erweitert nur die personenbezogene' 
Beziehung in dem Sinne, daß Wirtschaftsgüter nicht im Gesamthandsvermögen 
der Mitunternehmerschaft stehen müssen, um Betriebsvermögen zu sein. In sach
licher Hinsicht enthält§ 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG jedoch keine Erweiterung. Inso
weit gilt der in§§ 4 Abs. 1, 5 EStG verankerte Betriebsvermögensbegriff. Dieser 
ist für Einzel- und Mitunternehmerschaften einheitlich auszulegen. Es kommt also 
auch im Rahmen des§ 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG darauf an, ob die Anschaffung oder 
Herstellung eines Wirtschaftsgutes durch die Mitunternehmerschaft als solche 
bzw. durch die Beteiligung an derselben veranlaßt sind. Bei der Einlage ist auf die 
Zuführung zum Betrieb abzustellen. Ob in diesem Sinne eine betriebliche Veran
lassung gegeben ist, ist eine Frage der_Beweiswürdigung. Dabei ist unter Bewe_is
würdigungsgesichtspunkten im Einzelfall sicherlich von Bedeutung, daß der ei~

zelne Mitunternehmer in der Regel in ein Netz gesellschafts- oder schuldrechth
cher Beziehungen zu der Mitunternehmerschaft als solcher und den übrigen Mit
unternehmern eingebettet ist. Die betriebliche Veranlassung findet häufig in ir
gendeiner dieser Beziehungen ihren Niederschlag, weshalb die Zahl_der obj_ekt~v 
nach außen in Erscheinung tretenden Umstände, die für und gegen eme betnebh
che Veranlassung sprechen, bei der Mitunternehmerschaft regelmäßig größer als 
bei der Einzelunternehmerschaft ist. 

b) Auch für die Anwendung der Gleichstellungsthese ist der Grundsatz zu beach
ten, daß der in §§ 4 Abs. 1, 5 EStG verwendete Betriebsvermögensbegriff rein 
steuerrechtlicher und nicht zivilrechtlicher Natur ist.56 Aus dieser Unterschei
dung folgt, daß das zivilrechtliche Gesamthandsvermögen einer Mitunternehmer
schaft nicht notwendigerweise steuerrechtliches Betriebsvermögen sein muß. 57 Es 
sind also Fälle denkbar, in denen eine Mitunternehmerschaft zivilrechtlich Ge
samthandsvermögen erwirbt, jedoch die Veranlassung für diesen Erwerb in der 
Privatsphäre aller oder einzelner Mitunternehmer zu suchen ist. In diesen Fällen 
liegt steuerlich gesehen Privatvermögen vor. 

c) InseinenUrteilenvom21. 12.1972,23. 7.1975,28. 1.1976und29. 1.197658 

schränkt der BFH die Gleichstellungsthese zwar ein. Die Einschränkung beruht 
jedoch wesentlich darauf, daß der BFH dem Einzelunternehmer ein freies Wahl
recht bei der Bildung gewillkürten Betriebsvermögens einräumt. 59 Verneint man -
wie hier60 

- ein solches Wahlrecht schon beim Einzelunternehmer, so muß auch 
die Diskussion um die Gleichstellungsthese in einem anderen Licht erscheinen. 
Dazu werfen speziell die Urteile vom 28. und 29. 1. 197658 die Frage auf, ob nicht 

56 Vgl. oben II 2. 
57 Vgl. oben II 2. 
58 Vgl. FN 54. 
59 Vgl. oben III 3 a und Woerner, (FN 1), BB 1976 S. 223. 
60 Vgl. oben III 3 a. 
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eine exakte Anwendung des Veranlassungsprinzips zu entsprechenden Ergebnis
sen führen würde, ohne daß man von einer Ausnahme zu dem aus § 15 Abs. 1 
Nr. 2 Halbsatz 2 EStG abgeleiteten Grundsatz sprechen müßte. 

3. Die steuerliche Behandlung der Wirtschaftsgüter nach Begründung der Be
triebsvermögenseigenschaft umfaßt auch das Problem der Zurechnungskonkur
renzen. Dabei geht es um die Frage, ob ein Wirtschaftsgut, das ein Mitunterneh
mer der Mitunternehmerschaft zur Nutzung überläßt, auch dann als dessen Son
derbetriebsvermögen bei der gesonderten Gewinnfeststellung zu erfassen ist, 
we~n-der Mitunternehmer einen Gewerbebetrieb unterhält, zu dessen Betriebs
vermögen das Wirtschaftsgut ebenso gehören könnte. Bei der zu dieser Frage ge
führten Diskussion61 fällt auf, daß als Lösungsvorschläge bisher nur die Zurech
nung zum Betriebsvermögen des Mitunternehmers oder der Mitunternehmer
schaft erörtert wird. Di~ dritte Möglichkeit, nämlich die quotale Aufteilung zwi
schen den Betriebsvermögen des Mitunternehmers und der Mitunternehmerschaft 
unter Veranlassungsgesichtspunkten, ist bisher nicht erwähnt. Rechtssystema
tisch kann diese dritte Möglichkeit jedoch nur dann ausgeschlossen werden, wenn 
das Steuerrecht eine quotale Zurechnung verbieten sollte. Eine Antwort auf diese 
Frage gibt der letzte Vortragsteil, der der steuerlichen Behandlung gemischtge
nutzter Wirtschaftsgüter gewidmet ist. 

V. Die Behandlung gemischtgenutzter Wirtschaftsgüter 

1. Unter gemischtgenutzten Wirtschaftsgütern versteht man in der Regel solche, 
die ein Steuerpflichtiger sowohl für Zwecke einer Einkunftsquelle als auch für pri
vate Zwecke verwendet. Bei wörtlicher Auslegung geht der Begriff jedoch weiter. 
Er umfaßt auch Wirtschaftsgüter, die für Zwecke mehrerer Einkunftsquellen ge
nutzt werden. Man denke an einen PKW, den ein Steuerpflichtiger sowohl als 
Freiberufler als auch als Gewerbetreibender nutzt. Damit ist incidenter die Pro
blematik der Zurechnungskonkurrenzen62 angesprochen. Gemischtgenutzte 
Wirtschaftsgüter können von Anfang an für die gemischten Zwecke angeschafft 
oder hergestellt sein; die gemischte Nutzung kann ebenso nur eine gelegentliche 
oder eine ursprünglich nicht beabsichtigte sein. Bei den folgenden Überlegungen 
stehen die Wirtschaftsgüter im Vordergrund, die von Anfang an für gemischte 
Zwecke angeschafft oder hergestellt werden. 

2. Für diese vertritt die sog. herrschende Meinung63 die Auffassung, daß sie nur 
insgesamt entweder dem Betriebs- oder dem Privatvermögen angehören können. 

61 Vgl. FN 55. 
62 Vgl. oben IV 3. 
63 BFH, Urteil vom 22. 11. 1960 I 103/60 S BStBl. III 1961, 97; vom 13.3.1964 IV 158/61 S 

(FN 4); vom 11.9.1969 IVR 160/67 BStBl. II 1970, 317; Grieger, BB 1961 S. 318; Van-
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Die Begründung dafür sind allerdings unterschiedlich. In dem auch insoweit im
mer wieder als grundlegend zitierten Urteil des IV. Senates vom 13. 3. 196464 

heißt es wörtlich: 
, ,Es müssen hier also Grundsätze dafür aufgestellt werden, wann bei objektiv abgrenzbarer, 
nicht unbedeutender, betrieblicher Nutzung notwendiges Betriebsvermögen oder notwen
diges Privatvermögen vorliegt. Hierfür bietet sich wegen des Ausschlusses eines Wahlrechts 
des Steuerpflichtigen als Abgrenzungsmerkmal nur das überwiegen der Nutzung an. Man 
muß deshalb Wirtschaftsgüter dieser Art, wenn die betriebliche Nutzung mehr als 50 v. H. 
ausmacht, zum notwendigen Betriebsvermögen, in allen anderen Fällen zum notwendigen 
Privatvermögen rechnen." · 

Im Jahre 1959 hatte derselbe IV. Senat65 kurz und bündig entschieden, eine nur 
anteilige Zuführung zum Betriebsvermögen sei jedenfalls beim PKW undenkbar. 
Im Schrifttum werden teilweise Schlagworte wie die wirtschaftliche Einheit des 
Wirtschaftsgutes, 66 die angeblich fehlende leichte Trennbarkeit oder das fehlende 
wirtschaftliche Gewicht67 herangezogen, um die Unteilbarkeit zu begründen. In 
den meisten Stellungnahmen wird allerdings die höchstrichterliche Rechtspre
chung wie ein Verdikt wiedergegeben. 68 Lediglich Littmann69 und Raben 70 be
mühen sich um eine gewisse Vertiefung des Problems. Nach Littmann ist die Auf
teilung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten möglich, aber nicht notwen
dig. 71 Nach Raben fordert die Betriebswirtschaftslehre die Aufteilung. 

3. Der herrschenden Meinung ist der Vorwurf zu machen, daß sie bis heute eine 
überzeugende Begründung für ihre Ganzheitsmethode nicht gefunden hat. Der 
BFH72 hat selbst die von ihm aufgestellte 50 v. H. -Grenze unterlaufen, wenn das 
Wirtschaftsgut aus objektiven Gründen betriebsnotwendig war. Man kann auch 
nicht wie der BFH in seinem zitierten Urteil von 13. 3. 1964 aus angeblichen Be-

gerow, Erläuterungen zur Rechtsprechung, StuW 1965 Sp. 201 ff (204); Herr
mann-Heuer-Raupach, (FN 6), § 4 EStG, Anm. 6b; Maas in Klein-Flocker
mann-Kühr, Handbuch des Einkommensteuerrechts, § 4 EStG, Anm. 7b; Knob
be-Keuk, (FN 4), S. 39. 

64 BFH, Urteil vom 13. 3. 1964 IV 158/61 S (FN 4). 
65 BFH, Urteil vom 24. 9. 1959 IV 38/58 U BStBI. III 1959, 4666. 
66 Vangerow, (FN 63). 
67 Herrmann-Heuer-Raupach, (FN 63). 
68 Grieger, (FN 63); Knobbe-Keuk, (FN 63); Maas, (FN 63). 
69 Littmann, (FN 37), §§ 4, 5 EStG, Anm. 255. 
70 Raben, Bilanzsteuerrechtliche Behandlung eines gemischtgenutzten Kraftfahrzeuges, 

FR 1962 S. 422. 
71 Dabei stellt Littmann, aaO, darauf ab, daß nicht das Wirtschaftsgut als solches, sondern 

dessen Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bilanzieren seien. Diese Auffassung 
widerspricht jedoch dem§ 6 Abs. 1 EStG, wonach Wirtschaftsgüter das Betriebsvermö
gen bilden. Es geht hier um die Abgrenzung des Betriebsvermögensbegriffes und nicht 
um die Bewertung des Betriebsvermögens. 

72 BFH, Urteil vom 12. 5. 1955 IV 19/55 U BStBI. III 1955, 205. 

des Betriebsvermögens vom Privatvermögen 333 

sonderheiten bei der Gewinnermittlung durch Überschußrechnung auf Rechts
folgen schließen, die weit in den Bereich der Gewinnermittlung durch Vermö
gensvergleich hineinragen. Ebenso wenig überzeugt das Argument von der angeb
lich fehlenden leichten Teilbarkeit eines gemischtgenutzten Wirtschaftsgutes. 
Denn immerhin hat der Große Senat des BFH73 diese Teilbarkeit - wenn auch für 
den Bereich der Ausgaben - gerade beim PKW ausdrücklich bejaht. Soweit dar
über hinaus das wirtschaftliche Gewicht angeführt wird, sollte der Hinweis genü
gen, daß Wirtschaftsgüter in DM und nicht in Gewichtseinheiten zu bilanzieren 
sind. Zusätzlich ist es vom Gedanken der steuerlichen Gleichbehandlung her 
überaus unbefriedigend, daß bei der Veräußerung eines gemischtgenutzten Wirt
schaftsgutes, das über 50 v. H. betrieblich genutzt wird, der gesamte Veräuße
rungsgewinn als steuerpflichtig behandelt wird, während der gleiche Vorgang bei 
überwiegender privater Nutzung nicht einmal in die Steuerbarkeit fallen soll. Im 
Falle einer außergewöhnlichen technischen oder wirtschaftlichen Absetzung für 
Abnutzung liegt der steuerliche Effekt zwar genau umgekehrt. Jedoch befriedigt 
dieses Ergebnis unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten ebenso wenig. Schließ
lich hat bis heute noch keiner eine überzeugende Begründung dafür gefunden, 
weshalb für die steuerliche Behandlung von Grundstücken etwas anderes gelten 
soll als für andere Wirtschaftsgüter. 

4. Sucht man für das aufgeworfene Problem nach einer systematisch einwand
freien Lösung, so ist vorab die Frage zu beantworten, ob irgendeine Vorschrift 
dazu zwingt, dem Betriebs- oder Privatvermögen Wirtschaftsgüter nur einheitlich 
zuzuordnen. Eine solche Vorschrift müßte steuerrechtlicher Natur sein. Dies er
gibt sich nicht nur daraus, daß die hier erörterte Abgrenzung zwischen Betriebs
und Privatvermögen dem Steuerrecht angehört. 74 Sondern es ist zusätzlich zu be
rücksichtigen, daß nach dem Wortlaut von§ 6 Abs. 1 EStG Wirtschaftsgüter das 
steuerliche Betriebsvermögen bilden. Der Begriff „ Wirtschaftsgut" ist aber ein 
solcher des Steuerrechts. Das Handelsrecht spricht von „ Vermögensgegenstän
den". Es kann hier dahinstehen, wie sich beide Begriffe zueinander verhalten. 75 

Allein die Tatsache, daß der Begriff„ Wirtschaftsgut" steuerrechtlicher Natur ist, 
zwingt dazu, ihn nach den Kriterien des Steuerrechts auszulegen. 76 Eben aus die
sem Grunde überzeugt auch die Argumentation Rabens 77 nicht, der die quotale 
Zurechnung aus der Betriebswirtschaftslehre ableitet. Das Steuerrecht enthält je
doch keinen Rechtssatz dahin, daß Wirtschaftsgüter stets als einheitlicher Gegen-

73 BFH-Großer Senat, Beschluß vom 19. 10. 1970 GrS 2/70 BStBI. II 1971, 17 (21). 
74 Vgl. oben II 2. 
75 Knobbe-Keuk, (FN 4), S. 47; Federmann, Bilanzierung nach Handels- und Steuerrecht, 

2. Aufl. 1974, S. 116 ff; Herrmann-Heuer-Raupach, (FN 6), § 4 EStG Anm. 16a ff. 
76 Der Maßgeblichkeitsgrundsatz ist für den Wirtschaftsgutbegriff nicht einschlägig. 
77 Vgl. Raben, (FN 70). 
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stand dem Betriebs- oder Privatvermögen zuzuordnen seien. Eine solche These 
widerspräche schon der täglichen Praxis. Denn unter den Wirtschaftsgutbegriff 
fallen auch Gebäude. Für Gebäude ist aber eine quotale Aufteilung in Betriebs
und Privatvermögen seit jeher anerkannt. 78 Also kann in keinem Fall der Wirt
schaftsgutbegriff als solcher, sondern allenfalls die Art seiner Nutzung die einheit
liche Behandlung als Betriebs- oder Privatvermögen fordern. Diese Überlegung 
wird durch§ 39 Abs. 2 Nr. 2 AO bestätigt. Diese Bestimmung besagt, daß Wirt
schaftsgüter, die mehreren zur gesamten Hand zustehen, den Beteiligten so zuge
rechnet werden, als wenn sie Bruchteilseigentum besäßen. Daraus folgt, daß bei 
Gesamthands- und Bruchteilseigentum Wirtschaftsgüter nur insoweit Betriebs
vermögen des Steuerpflichtigen sein können, als dieser an der Gesamthands- oder 
Bruchteilsgemeinschaft beteiligt ist. Die quotale Bilanzierung ist also dem Steuer
recht nicht nur nicht fremd, sondern in Einzelfällen sogar zwingend vorgeschrie
ben. Deshalb können dem Grunde nach keine Bedenken bestehen, entsprechend 
zu verfahren, wenn andere Sachgesetzlichkeiten des Steuerrechts die Aufteilung 
ebenso verlangen. 
5. Die entscheidende Frage geht also dahin, wann das Steuerr.echt die quotale und 
wann es die gegenständlich einheitliche Zuordnung eines Wirtschaftsgutes zum 
Betriebsvermögen verlangt. Dazu könnte man mit Rücksicht auf die Handhabung 
bei Grund und Boden und Gebäuden der Auffassung sein, daß die quotale Zuord
nung nur dann in Betracht kommt, wenn betriebliche und private Nutzung sozu
sagen ständig nebeneinander herlaufen. Immerhin läßt sich gerade bei gemischtge
nutzten Gebäuden in aller Regel eine gleichzeitige und voneinander trennbare, be
triebliche und private Nutzung feststellen. Jedoch wird dieser Aufteilungsgrund
satz schon von der Praxis keineswegs konsequent durchgehalten. Denkt man näm
lich an ein mehrgeschossiges Gebäude, das geschoßweise betrieblich oder privat 
genutzt wird, so läßt sich für den Grund und Boden nicht mehr feststellen, welche 
„Ecke" Betriebs- und welche Privatvermögen ist. Also müßte die Praxis den 
Grund und Boden eigentlich abweichend vom Gebäude zuordnen. Ähnlich gibt es 
Teile eines gemischtgenutzten Gebäudes, wie z.B. Eingänge, Treppenhäuser, 
Flure und Versorgungseinrichtungen, die regelmäßig gleichzeitig und unteilbar 
gemischt genutzt werden. Im Einzelfall kann sogar die Heizungsanlage ein eigen
ständiges Wirtschaftsgut bilden, 79 für das dann unabhängig von seiner Zugehörig
keit zum Gebäude die Frage nach der quotalen Bilanzierung zu stellen ist. Diese 
Beispiele zeigen, daß schon die Praxis auf die gegenständliche Teilbarkeit in Wirk
lichkeit nicht abstellt. Für eine solche Differenzierung fehlt auch jede Gesetzes
grundlage. Denn wenn das Steuerrecht keinen ausdrücklichen Rechtssatz über die 
Zuordnung gemischtgenutzter Wirtschaftsgüter enthält, dann muß diese sich nach 

78 Vgl. statt vieler Abschnitt 14 EStR. 
79 Vgl. Blümich-Falk, Kommentar zum EStG, 11. Aufl.,§ 4 EStG, S. 23. 
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den allgemeinen Auslegungsregeln richten. Die Auslegungsregeln fordern jedoch 
rechts systematisch das Abstellen auf den Wortsinn, den Bedeutungszusammen
hang des Gesetzes und die Normvorstellung des historischen Gesetzgebers.80 Ist 
aber wiederum der Begriff „Betriebsvermögen" auszulegen, so kommen auch in
soweit die in dem Wortteil „Betrieb" niedergelegten und in den§§ 4 Abs. 4, 12 
Nr. 1 EStG weiter umschriebenen Sachgesetzlichkeiten des Steuerrechts zum Tra
gen. 81 Vor allem folgt aus dem Wortteil „Betrieb" und seiner Verweisung auf§§ 4 
Abs. 4, 12 Nr. 1 EStG, daß für die vermögensmäßige Behandlung gemischtge
nutzter Wirtschaftsgüter keine anderen Grundsätze gelten können als bei der Auf
teilung gemischtveranlaßter Ausgaben. Wenn also z.B. Ausgaben für einen PKW 
in Betriebsausgaben und Kosten der Lebensführung aufgeteilt werden können, so 
muß entsprechendes auch für die Einteilung in Betriebs- und Privatvermögen gel
ten. Der PKW kann nicht nur, sondern er muß seinem betrieblichen Anteil ent
sprechend in der Steuerbilanz ausgewiesen werden. Für die durch mehrere Ein
kunftsquellen veranlaßte Anschaffung oder Herstellung von Wirtschaftsgütern 
gilt nichts anderes. Das Problem der Z urechnungskonkurrenzen ist deshalb durch 
eine quotale Zuordnung zu den verschiedenen Betrieben zu lösen. Entsprechend 
ist bei der steuerlichen Behandlung gemischtgenutzter Wirtschaftsgüter zwischen 
folgenden Fallgruppen zu unterscheiden: 

a) Wird ein Wirtschaftsgut überwiegend für betriebliche, daneben aber auch für 
private Zwecke von nicht untergeordneter Bedeutung angeschafft oder hergestellt, 
so ist das Wirtschaftsgut nur insoweit Betriebsvermögen, als seine Anschaffung 
oder Herstellung betrieblich veranlaßt sind. Entsprechend kann bei einer außer
gewöhnlichen technischen oder wirtschaftlichen Abnutzung eine AfA nach § 7 
Abs. 1 Satz 4 EStG allenfalls bis zur Höhe des der anteiligen Veranlassung ent
sprechenden Buchwertes in Anspruch genommen werden. Im Veräußerungsfall 
ist der Veräußerungserlös aufzuteilen und nur dem betrieblichen Anteil entspre
chend Betriebseinnahme. Ergeben sich im Laufe der Zeit in der tatsächlichen Nut
zung Abweichungen gegenüber der ursprünglichen Veranlassung, so sind sie in er
ster Linie über Nutzungsentnahmen und Nutzungseinlagen auszugleichen. Sind 
die Abweichungen dauerhafterer Natur, so muß eine ggfs. anteilige Sacheinlage 
bzw. Sachentnahme in Betracht gezogen werden. Die Voraussetzungen des § 4 
Abs. 1 Sätze 2 und 3 EStG müssen dazu jeweils vorliegen. 

b) Wird ein Wirtschaftsgut überwiegend für private, daneben aber auch für be
triebliche Zwecke von nicht untergeordneter Bedeutung angeschafft oder herge
stellt, so gilt das zu a) Gesagte sinnentsprechend, d. h. ein nur zu 40 v. H. betrieb
lich genutzter PKW bildet mit diesem Anteil Betriebsvermögen. § 7 Abs. 1 Satz 4 

80 Vgl. Larenz, (FN 22). 
81 Vgl. oben III 1. 
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EStG findet auf diesen Anteil Anwendung. Ein Gewinn aus Anlaß der Veräuße
rung des Wirtschaftsgutes ist anteilig steuerpflichtig. 

c) Wird ein Wirtschaftsgut vor allem für betriebliche und daneben für private 
Zwecke von untergeordneter Bedeutung angeschafft oder hergestellt, so folgt aus 

dem Veranlassungsgedanken, der auf das auslösende Moment abstellt, .daß das 
Wirtschaftsgut in vollem Umfang Betriebsvermögen und im umgekehrten Fall 
Privatvermögen ist. Die private bzw. betriebliche Nutzung von untergeordneter 
Bedeutung ist als Nutzungsentnahme bzw. als Nutzungseinlage zu erfassen. 
Wann eine Nutzung von untergeordneter Bedeutung anzunehmen ist, müssen 
Rechtsprechung und Schrifttum klären. 

d) Wird ein Wirtschaftsgut für gemischte Zwecke angeschafft bzw. hergestellt 
und ist die beabsichtigte Nutzung derart, daß sich die betriebliche und private 
Veranlassung nicht an Hand zutreffender und leicht nachprüfbarer Merkmale 
voneinander trennen lassen (Beispiel: der Anzug des Unternehmers, die Brille des 
Arztes), so ist wegen § 12 Nr. 1 Satz 2 EStG das Wirtschaftsgut insgesamt dem 
Privatvermögen zuzuordnen. 82 

VI. Zusammenfassung 

Damit läßt sich folgendes Fazit ziehen: 

1. Die steuerlichen Gewinnermitt!ungsvorschriften enthalten keine Rechts
grundlage für die Unterscheidung zwischen notwendigem und gewillkürtem Be
triebsvermögen; statt dessen ist von einem einheitlichen Betriebsvermögensbegriff 
auszugehen. 

2. Der einheitliche Betriebsvermögensbegriff ist unter Veranlassungsgesichts
punkten von dem Privatvermögen abzugrenzen (§ 4 Abs. 4 EStG analog). In die
sem Sinne fallen unter Betriebsvermögen alle Wirtschaftsgüter, die im wirtschaft
lichen Eigentum des Betriebsinhabers stehen und von diesem betrieblich veranlaßt 
angeschafft, hergestellt oder e~ngelegt werden. 

3. Damit stellt sich das Veranlassungsprinzip als der tragende Grundsatz für die 
Abgrenzung zwischen der betrieblichen (beruflichen) und der privaten Sphäre des 
Steuerpflichtigen überhaupt dar. (Zumindest) für den Bereich des Betriebsvermö
gens ist der Veranlassungsbegriff rein subjektiv zu interpretieren, d. h. es kommt 
auf die subjektiven Gründe an, die aus der Sicht des Steuerpflichtigen für die An
schaffung oder Herstellung maßgebend sind. Diese muß er darlegen. Für ihren 
Nachweis trägt er in aller Regel die objektive Beweislast. Es unterliegt nicht der 

82 So schon BFH, Urteil vom 13. 3. 1964 IV 158/61 S (FN 4); Hoffmann, FR 1964 S. 510 
(511); a. A. BFH, Urteil vom 4. 11. 1977 III R 145/74 BStBI. II 1978, 353. 
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freien Entscheidung des Steuerpflichtigen, ein Wirtschaftsgut als Betriebs- oder 
Privatvermögen zu behandeln. 

4. Für den sachlichen Inhalt des Veranlassungsbegriffes ist der objektive Zusam
menhang mit dem Betrieb und die buchmäßige Behandlung ohne Bedeutung. Ins
besondere kommt letzterer keine konstitutive Wirkung zu. Allenfalls kann im 
Rahmen der Beweiswürdigung aus dem objektiven Zusammenhang oder aus der 
buchmäßigen Behandlung auf eine entsprechende Veranlassung geschlossen wer

den. 

5. Steuerpflichtige, die ihren Gewinn nach§ 4 Abs. 3 EStG ermitteln, können Be
triebsvermögen in dem gleichen Umfang bilden wie diejenigen, die gemäß §§ 4 
Abs. 1 oder 5 EStG bilanzieren. Beim Wechsel der Gewinnermittlungsart vom 
Vermögensbestandsvergleich zur überschußrechnung kommt eine Gewinnreali
sierung von Wirtschaftsgütern des „gewillkürten" Betriebsvermögens nicht in Be
tracht. 

6. Gemischtgenutzte Wirtschaftsgüter sind ebenfalls entsprechend dem Veranlas
sungsprinzip in Betriebs- und Privatvermögen aufzuteilen. Dabei erfordert die 
analoge Anwendung von§ 12 Nr. 1 Satz 2 EStG die quotale Aufteilung jedenfalls 
dann, wenn-wie z.B. beim gemischtgenutzten PKW - eine Aufteilung zwischen 
betrieblicher und privater Veranlassung an Hand objektiver und leicht nachprüf
barer Merkmale möglich ist. Das Gebot der quotalen Aufteilung gilt auch dann, 

wenn die private Veranlassung überwiegt. 
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Rechtslage in drei Vergleichsländern darzustellen 1 • Entsprechend d~m Thema 
ziele ich dabei weniger auf die Fragenbereiche Werbungsausgc1ben/Betriebsausga
ben ab, als auf die Frage, ob überhaupt in den Vergleichsrechten eine dem deut
schen Dualismus ähnliche Zweiteilung von Betriebs- und Privatvermögen fest
stellbar ist, und welche Rechtsfolgen daran geknüpft werden. 

I. Vereinigte Staaten2 

Das Einkommenssteuerrecht der USA ist im Gegensatz zu demjenigen der mei
sten europäischen Industriestaaten konsequent, auch beim Betriebseinkommen, 
aufgebaut auf dem Saldo aus der Addition des Roheinkommens einerseits, der 
Subtraktion bestimmter Abzüge anderseits. Ein Abstellen auf einen Gewinn- oder 
Verlustsaldo einer nach kaufmännischen Grundsätzen aufgestellten Bilanz mit 
,, Vermögensstandvergleich", ein „Bilanzsteuerrecht" gibt es nicht; ja diese Aus
drücke wären kaum adäquat ins Englische übersetzbar. Ausgangspunkt und übri
gens auch Endpunkt der Besteuerung von Geschäftsbetrieben ist keine wie auch 
immer geartete , ,Steuerbilanz"3

• 

Besonderen Dank schulde ich Hugh]. Ault, Professor of Law, Boston College Law 
School;Steven E. Kraft, Certified Public Accountant, Zürich; MePatrick Durand und 
Mme Paule Villalon, Paris, für die kritische Durchsicht der Teile über das amerikanische 
und das französische Steuerrecht. -Der Begriff„Geschäftsvermögen" entspricht für das 
deutsche Steuerrecht dem Begriff „Betriebsvermögen". 

2 Interna! Revenue Code (Steuergesetzbuch) von 1954, ,,IRC", Fassung von 1979, 
„CCH" Commerce Clearing House, Inc., Chicago 1979;Prentice-Hall, Federal Tax 
Handbook, Englewoöd Cliffs, N. J. 1972;1979 US Master Tax Guide, Commerce Clea
ring House (,,CCH"), Chicago }979;Boris 1. Bittker / James C. Eustice, Federal Income 
Taxation of Corporations and Shareholders, Boston (4. Aufl.) 1979;Henry ]. Gumpe!, 
Die Grundprobleme der Personengesellschaft aus der Sicht des Steuerrechts der Verei
nigten Staaten, in:H. W. Kruse (Hrsg. im Auftrag der Deutschen Steuerjuristischen Ge
sellschaft), Die Grundprobleme ... , Köln 1979, S. 181 ff; Otto L. Walter, Abgrenzung 
der Betriebs- oder Berufssphäre von der Privatsphäre, das Problem aus amerikanischer 
Sicht gesehen, privates Memorandum vom 6. Juni 1979 (gekürzte Fassungs. S. 381 ff). 
Allgemein: Der Begriff der Capital Gains ... , !FA-Bulletin LXI/b (Rotterdam 1976) 
S. 129 ff, 305 ff, 389 ff und 407 ff; Gutachten der deutschen Steuerreformkommission 
1971, Schriftenreihe des Bundesministeriums der Finanzen, Heft 17, Bonn 1971, 
S. 68-88, mit Anlage 1, Internationaler Vergleich der Besteuerung von Veräußerungs
gewinnen; Max P. Oesch, Die steuerliche Behandlung der Wertzuwachsgewinne auf 
dem beweglichen Privatvermögen, Diss. Bern 1975. 

3 „A corporation computes its taxable base in much the same manner as any other tax
payer, i. e. taxable income is defined under Sect. 63 (a) as ,gross income' (under Sect. 61) 
less the deductions allowed by Chapter 1 of the income tax title of the Interna! Revenue 
Code", Bittker I Eustice, Chapter 5, p. 1. Diese Feststellungen sind allerdings sauber ab-
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1. Gibt es einen Begriff eines „Betriebsvermögens" wenigstens für Abschrei-
bungen und Verlustverrechnungen? 

Trotz dieses andersartigen Ansatzpunktes sind die praktischen Ergebnisse des 
US-Einkommensteuerrechtes nicht so verschieden von jenen Europas. So kommt 
schließlich auch Amerika nicht um den Begriff und die Abgrenzung einer Art Be
triebsvermögen4 G,property used in trade or business") herum, und zwar gerade 
dort, wo es um die Frage der Zulässigkeit von Abschreibungen5 und von Verlust
verrechnungen6 geht. 

Der Begriff des Betriebsvermögens ist aber nicht von entscheidender Bedeutung: 
Abschreibungen und Verlustrechnungen wetden nach dieser streng funktionellen 
Konzeption durchaus für „nicht eigentlich geschäftliche" Vermögen gewährt, 
nämlich Abschreibungen: für „sonstige, zur Erzielung von Einkünften eingesetzte 
Wirtschaftsgüter'<7 und eine „loss deduction" auch fürnichtgeschäftlich begrün
dete Verluste, wenn sie bei einem auf die Erzielung von Gewinn ausgerichteten 
Rechtsgeschäft eingetreten sind8

• Auf diese Weise wird im gleichen Gesetzesarti
kel, der die Abzugsfähigkeit von Geschäftsverlusten regelt (Sect. 165 I.R.C.), 
auch gleich die Abzugsfähigkeit von privaten Kapitalverlusten vorgesehen9

• 

Prüft man indessen das amerikanische Steuerrecht nach dem Ergebnis anstatt nach 
der verwendeten Gesetzestechnik, und faßt man den Begriff der „Betriebsein
künfte" bzw. des „Geschäftsvermögens" etwas weiter (und funktionell 10 stets 
etwas anders, je nach dem gerade geregelten Gegenstand), so „spaltet" sich eben 

zugrenzen; sie bedeuten nicht, daß das amerikanische Steuerrecht sich auch vom Erfor
dernis der Buchmäßigkeit der Erfassung der Geschäftsvorfälle (insb. der Abschreibun
gen) entfernt hätte. Vgl. Prentice-H all F ederal Tax Handbook No. 2023. Vgl. ferner die 
Charakterisierung bei Gumpe! (Anm. 2) S. 182. 

4 Sect. 167 l.R. C. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt Gumpe! (Anm. 2) S. 183 Anm. 2. 
5 „depreciation deduction", verstanden als „a reasonable allowance for the exhaustion, 

wear and tear (including a reasonable allowance for obsolescence)", Sect. 167 (a) I.R.C.; 
1979 US Master Tax Guide No. 1151 ff. Ein Begriff „Privatvermögen" als Gegenstück 
zu „Betriebsvermögen" liegt solchen Sätzen zugrunde wie „Depreciation is not allow
able for property used for personal purposes", 1979 US Master Tax Guide No. 1151. 

6 Sect. 165 (c) (l) I.R.C.; vgl. insb. die „capital lass limitation", 1979 US Master Tax 
Guide No. 971. 

7 „property held for the production of income", Sect. 167 (a) (2) I.R.C.; 1979 US Master 
Tax Guide No. 901. 

8 „losses incurred in any transaction entered into for profit, though not connected with a 
trade or business", Sect. 165 (c) (2) I.R. C. 

9 Sect. 165 (c) (2) und (f) in Verbindung mit Sect. 1211 (b). 
10 Z. B. gibt es wieder eine etwas andere Abgrenzung (im Rahmen der geschäftlich moti

vierten Investitionen im Anlagevermögen) für die Zwecke der Investitionsgutschrift 
GJnvestment Credit" ), I.R.C. Sect. 38 und 49. 
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auch das amerikanische Steuerrecht auf. Es ist in diesem Sinne ebenfalls ein wenig 
,, dualistisch" 11 

• 

2. Scheinbar monistisches System für die Kapialgewinne 

a) Die allgemeine Kapitalgewinnbesteuerung in den USA 

Das Denkmodell der Abgrenzung von „Privat-" und „Betriebsvermögen" hilft 
also bei der Behandlung der zulässigen Abzüge wenigstens beschränkt weiter; eine 
ähnliche, aber wiederum nur rein pragmatische Bedeutung hat ·es dort, wo im 
deutschen Steuerrecht die Abgrenzung begrifflich nicht schärfer sein könnte: bei 
den Veräußerungsgewinnen und -verlusten. Das amerikanische Steuerrecht kennt 
seit jeher eine umfassende Besteuerung der Veräußerungsgewinne G,capital 
gains") 12 sowohl im Bereich des Betriebs- wie des Privatvermögens, und zwar 
weitgehend ohne die z.B. im französischen und im Schweizer Steuerrecht so 
wichtige begriffliche Unterscheidung zwischen Gewinnen auf „beweglichem" 
Vermögen und Gewinnen auf „Grundstücken" 13

• 

b) Besonderheiten für Betriebsvermögen 

Zwei ganz besonders große und fein gegliederte Unterkapitel des I.R.C., die 
,,Subchapters O and P", regeln diese Besteuerung. Sie kennen vor allem Unter
schiede für Körperschaften einerseits und natürliche Personen anderseits 14

, weni
ger ausgeprägt (aber doch vorhanden) für deren Privat- und Betriebsvermögen. 
Jedes Anlagegut G,capital asset")- mit bestimmten gesetzlichen Ausnahmen15 

-

untersteht dieser Besteuerung16
• 

11 Mit der ergebnis-orzentierten Betrachtungsweise lösen sich auch sonst viele angebliche 
,, Unvereinbarkeiten" des angelsächsischen und des europäisch-kontinentalen Rechtssy
stems weitgehend auf; sogar der berühmte „trust" würde sich als zusätzliches beschränk
tes dingliches Recht bruchlos ins kontinentale System einfügen lassen. 

12 Sect. 1001 I.R.C.; vgl. Gumpe! (Anm. 2) S. 183 Anm. 2. 
13 Immerhin gibt es eine derart lange Reihe von Sonderregeln für „Farm land", ,,Sale of 

Personal Residence", ,,Sale of Low Income Housing", daß eben doch weitgehende Un
terschiede der Besteuerung bestehen. 

14 Sect. 1201 (a) und 1202 (b); 1979 US Master Tax Guide No. 964. 
15 Sect. 1221 I.R.C.; vgl. die Aufzählung inPrentice-Hall Handbook No. 1601 und 1979 

US Master Tax Guide No. 965. Nicht zu den „Anlagegütern" gehören die Gegenstände 
des Umlaufvermögens (,,stock in trade or other property included in inventory and pro
perty held primarily for sale to customers in the ordinary course of the taxpayer's trade or 
business"). 

16 Die Verrechnung des Überschusses von Kapitalverlusten mit „ordinary income" ist sehr 
stark eingeschränkt in Sect. 1211 (b); dagegen besteht eine weitreichende (Körperschaf-
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Ausgerechnet die Anlagegüter des abnutzbaren Anlagevermögens, die „depreci
able property used in a trade or business", sind nun zunächst ausgeklammert, so 
daß man an eine Sonderbehandlung des Geschäftsvermögens denken könnte. In 
Wirklichkeit geht es hier darum (nach der bekannten Gesetzestechnik des US 
Congress, mit ihrem immer noch zunehmenden Ultrapositivismus), feinste Un
terschiede der steuerlichen Behandlung eingreifen zu lassen. Diese sollen nament
lich sicherstellen, daß die bei einer Veräußerung„ wieder hereingebrachten" Ab
schreibungen (sog. ,,recaptured depreciation") zum vollen normalen Steuersatz 
(und nicht zum herabgesetzten Satz für Kapitalgewinne) erfaßt werden 17. 

Durch diese Sonderregelungen, welche vorwiegend jene Anlagegütertreffen, wel
che rrian in Deutschland durchaus dem „Betriebsvermögen" zuordnen würde, 
kommt es nun doch innerhalb des scheinbaren Monolithen der amerikanischen 
Kapitalgewinnbesteuerung zu mehreren bedeutsamen Rissen. Die „capital gains 
from business property" - so eine in der amerikanischen Steuerpraxis anzutreffende 
Bezeichnung18 

- stellen sich durchaus als eine reich gegliederte Sonderregelung 
dar. 

In zwei Punkten allerdings ist die Behandlung der Privat- und der Geschäftsge
winne einheitlich: eine Steuerfreiheit im Sinne der deutschen Freistellung der pri
vaten Veräußerungsgewinnenach Ablauf der sechsmonatigen (bzw. zweijährigen) 
„Spekulationsfrist" 19 gibt es nicht; und die ganze Kapitalgewinnsteuer ist auf der 
Unterscheidung von kurzfristigen (höher besteuerten) und langfristigen (herab
gesetzt besteuerten) Kapitalgewinnen aufgebaut20

• Dabei ist übrigens die Grenze 
zwischen „kurz" und „lang" mit 12 Monaten - auch für Grundstücke - außeror
dentlich zeitnah angesetzt21

. 

ten: 5 Jahre vorwärts, 3 Jahre rückwärts) Verlustverrechnungsmöglichkeit innerhalb des 
,,pools" der capital gains. 

17 Sect. 1231 und 1245/54 I.R.C. 
18 Prentice-Hall Federal Tax Handbook No 1612; ähnlich Gumpe!, S. 183 Anm. 2; 1979 

US Master Tax Guide No. 969 spricht von„Sec. 1231 property", ,,Sec. 1245 property" 
usw. 

19 § 23 EStG; dazu Klaus Tipke, Steuerrecht, Ein systematischer Grundriß, Köln (6. Auf
lage) 1978, S. 194/5, insb. die Ausführungen zum US-amerikanischen Steuerrecht auf 
S. 195 oben (sie sind vielleicht etwas zu apodiktisch gefaßt). 

20 Prentice-Hall Federal Tax Handbook No. 1603, 1607; 1979 US Master Tax Guide 
No. 962 und 987. 

21 Sect. 122 (1) I.R.C. 
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3. Ergebnis 

Ein Dualismus22 „Betriebsvermögen/Privatvermögen" ist in den USA weder in 
der Gesetzestechnik noch begrifflich bekannt. Dogmatische Auseinandersetzun
gen, wie sie in den Entscheidungen des deutschen Bundesverfassungsgerichtes 
vom 9. J uli23 und vom 7. Oktober 196924 um das „dualistische" System ausgetra
gen worden sind, sind für die amerikanischen Steuerrechtler kaum einfühlba_r. 
Dennoch schlagen die Besonderheiten der „geschäftlichen" Steuertatbestände m 
unzähligen Einzelregelungen durch, so daß - als rein empirische Feststellung25 

-

letztlich auch im amerikanischen Steuerrecht der von der deutschen Steuerrechts
lehre so besonders scharf herausgearbeitete „Dualismus" in vielen Hinsichten 
nachgewiesen werden kann. 

II. Frankreich26 

Das französische Steuerrecht kennt wie das deutsche einen Dualismus von Privat
und Geschäftsbereich der Einkünfte. Rechtsvergleichend wird man sogar sagen 
können, daß - entgegen anderslautenden Beteuerungen des Reformgesetzgebers 
in Frankreich27 

- heute die Aufsplitterung des Einkommensteuerrechtes m. E. 
noch weiter fortgeschritten ist als in Deutschland. 

22 Tipke (Anm. 19) S. 194. 
23 Im Entscheid des herzkranken Fabrikanten (Vorlagebeschluß des Finanzgerichts Stutt

gart), wonach§ 23Abs. 1 Nr. 1 EStG 1961 mit dem Grundgesetz der BRD vereinbar ist, 
BVerfGE 26 (1969) 302. Dazu Klaus Tipke, Steuerrecht- Chaos, Konglomerat oder Sy
stem?, Steuer und Wirtschaft 1971, S. 8 ff. 

24 Im Entscheid des Karl B., Alleingesellschafter einer GmbH (Vorlagebeschluß des Fi
nanzgerichts Stuttgart), wonach§ 17 Abs. 1 Satz 1 und 2 EStG 1965 mit dem Grundge
setz der BRD vereinbar ist, BVerfGE 27 (1969) 111. 

25 Schlußfolgerung abgestützt durch mündliche und briefliche Mitteilungen von Hugh 
J. Ault, Boston, und das Memorandum von Otto L. Walter, New York (Anm. 2). 

26 Code General des Impots (Steuergesetzbuch), ,,CGI";Francis Lefebvre, Memento Pra
tique Fiscal 1979, Paris 1979 (zit. ,,Lefebvre"); Lefebvre!Polläth!Rädler, Steuern in 
Frankreich, erweiterte deutsche Fassung von „Les Impöts en France", Köln 1976;Peter 
Böckli, Die neue französische Kapitalgewinnsteuer, Archiv für schweizerisches Abgabe
recht, 45 (1976/77) S. 433 ff. - Besonderen Dank möchte ich Me Patrick Durand und 
Mme Paule Villalon, Paris, aussprechen. 

27 So wollte man ursprünglich bei den Reformarbeiten von 1974/76 die privaten Kapitalge
winneschlechtweg und gesamthaft der allg. Einkommensteuer (impöt sur !es revenus des 
personnes physiques) unterstellen. ,,L' evolution de notre systeme fiscal vers la justice 
suppose que la notion de revenu englobe desormais l' ensemble des plus-values realisees", 
Valery Giscard d'Estaing, in: Le Monde, 27. Juli 1974, S. 5. - Was nach 4 Jahren des 
Ringens um die Gesetzestexte herausgekommen ist, ist ein buntes Flickwerk verschie
denster Sonderregeln und ~ndersteuern. Vgl. nach Anm. 42 hiernach. 
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1. Abschreibungsverbot und Einschränkung der Verlustverrechnung im 
,,Privatvermögen" 

Das französische Steuerrecht steht zwar im dogmatischen Vorgehen insoweit 
demjenigen der Amerikaner etwas näher, als es von einem scheinbar einheitlichen 
System ausgeht-der Besteuerung der periodischen Nettoergebnisse für jede „Ka
tegorie" von Einkünften, deren Summe die „Gesamteinkünfte" darstellt28

, die 
dann um die „Abzüge"29 gekürzt werden. Effektiv jedoch30 kommt auch das 
französische Steuerrecht zu einer weitgehenden Aufteilung der ganzen Einkom
mensbesteuerung in eine Sphäre des Betriebsvermögens und eine Sphäre des Pri
vatvermögens. 

Das französische Steuerrecht kommt durch den „limitativen" Charakter der Auf
zählung der erlaubten Abzüge31 im Ergebnis zu einem Abschreibungsverbot im 
Bereich der privaten Einkünfte32

, eher noch weitergehend als im deutschen Steu
errecht. 

Obwohl das französische Steuerrecht zunächst vom Grundsatz des „großen Ein
kommenspools" ausgeht, innerhalb dessen nach dem Grundgedanken die Summe 
aller „Abzüge" der Summe aller „Einkünfte" gegenübergestellt würde, werden 
nach den positiven Regelungen des Gesetzes (und der Veranlagungspraxis) die 
Abzüge bestimmten Kategorien der Einkünfte zugeordnet. Ein Überschuß von 
Abzügen bei der einen Kategorie, das sog. ,,deficit", kann dann nur sehr be
schränkt von einem Überschuß an Einkünften bei einer anderen Kategorie abge
zogen werden. Es wundert nicht, daß die feinen Trennlinien der erlaubten und un
erlaubten Verrechnungen von solchen Fehlbeträgen wiederum weitgehend der 
Grenze zwischen Betriebs- und Privatvermögen folgen: 

- Nur die Geschäfts;erluste sind vollständig verrechenbar, d. h. nur sie können 
sowohl von Geschäftsgewinnen als auch vom Saldo aller übrigen Einkünfte frei 
abgezogen werden33

• 

28 „le revenu brut global". 
29 ,,!es deductions autorisees par la loi", Lefebvre (Anm. 26) No 175. 
30 Private Kapitalverluste können nicht mit gewöhnlichem Einkommen verrechnet wer

den, ja kurzfristige Grundstückveräußerungsverluste sind überhaupt nicht verrechenbar 
(weder mit Grundstücksgewinnen noch andern Gewinnen oder Einkünften), vgl. Le
febvre (Anm. 26) No 2568; kurzfristige Kapitalverluste des Geschäftsvermögens sind 
dagegen verrechenbar, Lefebvre No 2772. 

31 „L'enumeration ainsi donnee par la loi est limitative. Aucune autre charge n'est clone 
susceptible d'etre retranchee du revenu global.", Lefebvre (Anm. 26) No 200. 

32 Auch andere „nichtbare" Abzüge, z. B. für Rückstellungen, sind unzulässig. - Immer
hin enthält der pauschale Abzug von 20 % resp. 15 %, der für Einkünfte aus Vermietung 
von Liegenschaften im Privatvermögen gewährt wird, einen pauschal eingeschlossenen 
Anteil für die „Abschreibung" (amortissement) des Vermietungsobjektes. 

33 Lefebvre (Anm. 26) No 186 ff. 
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- Die anderen Verlustüberschüsse sind meist nur innerhalb der gleichen Kategorie 
auf eine bestimmte Anzahl Jahre vortragbar, nicht aber vom Gesamteinkommen 
abzugsfähig. Dies trifft namentlich zu auf die Verluste aus landwirtschaftlicherTä
tigkeit34, aus Nutzung von Grundstücken35 , aus nichtgeschäftlichen Tätigkeiten36 

und auf die nichtgeschäftlichen Kapitalverluste37 . 

2. Abgrenzung des „Privatbereichs" und des „Betriebsbereichs" bei der Ein
kommensermittlung 

Auch auf der Seite der positiven Steuerfaktoren unterscheidet das französische 
Steuerrecht konsequent zwischen dem Privat- und dem Geschäftsbereich. 

a) Buchführung als Ermittlungsgrundlage 

Für die Geschäftseinkommen stellt das französische Steuerrecht, wie das deutsche 
und schweizerische (und im Unterschied zum US-amerikanischen), folgerichtig 
auf die kaufmännische Gewinnermittlung ab, und zwar auf den Vermögensstand
vergleich38. Die Abgrenzung von Betriebsvermögen und Privatvermögen gehört 
damit ebenfalls zu den Kernstücken der französischen Steuerrechtslehre39. Dabei 
geht die Gerichtspraxis von der starken Vermutung aus (bei den Kapitalgesell
schaften ist sie sogar unwiderlegbar), daß alles zum Betriebsvermögen gehört, was 
in der Handelsbilanz aufgeführt wird. Immerhin kennt das französische Steuer
recht auch „geborenes" (nichtbilanziertes) Betriebsvermögen, so den „fonds de 

34 „deficits agricoles" (mit bestimmten Ausnahmen). 
35 „deficits fonciers" sind durch das Gesetz vom 29. Dezember 1976 von der allgemeinen 

Verrechenbarkeit ausgenommen worden. 
36 „deficits d'activites non commerciales d caractere non professionnel", Art. 92 CGI. 
37 „moins-values subies par lesparticuliers lors de la cession de biens faisant partie de leur 

patrimoineprive", Lefebvre (Anm. 26) No 194. 
Diese kurzfristigen Kapitalverluste des Privatvermögens sind sogar innerhalb der Kapi
talgewinn-Kategorie selbst nicht verrechenbar (gemäß Art. 7 Abschnitt II des Gesetzes 
vom 19. Juli 1976), was m. E. eine Absurdität ist. Lefebvre (Anm. 26) No 2568. 

38 „Le benefice net est defini comme etant constitue par la diff erence entre les valeurs de 
l'actif net a la clöture et a l'ouverture de la periode ... diminuee des supplements d'ap
ports et augmentee des prelevements", Lef ebvre (Anm. 26) No 603. Dies gilt allerdings 
nicht für die Einkünfte der freien Berufe und für die „pauschal" oder „vereinfacht" be
steuerten kleineren Betriebe. 

39 Lefebvre (Anm. 26) No 605, ,,distinguer ... des elements qui forment l'actif commer
cial d' entreprise (dontles mouvements concourent seuls a la realisation du resultat impo
sable dans la categories des Benefices Industriels et Commerciaux) de ceux qui composent 
le patrimoine ,prive' de l'interesse". 
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commerce", der eine erhebliche Rolle spielt als eine Art objektivierter Geschäfts
wert40. 

Das nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung41 ermittelte Ge
schäftsergebnis ist sodann die Basis für die Bemessung der Einkommensteuer. Das 
um die sog. , ,corrections extra-comptables" berichtigte Ergebnis geht in den Pool 
der Gesamteinkünfte ein. 

b) Besteuerung der Kapitalgewinne 

Die Abgrenzung Privatvermögen/Betriebsvermögen hat auch in Frankreich be
sondere Bedeutung für die Veräußerungsgewinne (bzw. Veräußerungsverluste). 
Bis zur großen Reform42 der Kapitalgewinnsteuer von 1976/78 stand das französi
sche System allerdings dem deutschen viel näher als heute43 . Bis 1976 waren (in 
Anlehnung an das 1941 weithin übernommene deutsche Steuerrecht) insb. die 
nichtspekulativen privaten Kapitalgewinne des beweglichen und unbeweglichen 
Vermögens von der Steuer freigestellt, mit der Ausnahme der Gewinne aus der 
Veräußerung wesentlicher Beteiligungen an Kapitalgesellschaften44 und gewisser 
Baulandgewinne. 

Zum heutigen Zeitpunkt überschneidet sich die überkommene Abgrenzung mit 
zwei anderen: der für den Steuersatz und die Verlustverrechnung seit 1965 so wich
tigen Unterscheidung nach der Fristigkeit - ,,Regime" der kurzfristigen und der 
langfristigen Kapitalgewinne45 einerseits - und derjenigen (vor allem seit der Re
form 1976/78) zwischen beweglichem Vermögen und Grundstücken anderseits. 

Daraus ergibt sich eine Matrix, die wegen einer Reihe von weiteren Unterschei
dungen außergewöhnlich komplex ist46 ; immer noch spielt darin aber die Abgren
zung zwischen „privaten" und „betrieblichen" Kapitalgewinnen eine Rolle. 

40 Die„Abtretung des Geschäftswertes" (,,cession de fonds de commerce") ist eine beson
dere Rechtsfigur und Gegenstand einer besonderen Umsatzsteuer. 

41 „le resultat comptable tel qu'il ressort du compte des profits et pertes", vgl. Lefebvre 
(Anm. 26) No 610. 

42 Vgl. Lefebvre (Anm. 26) No 2630 ff und hiernach Anm. 54; Peter Böckli, Die neue 
französische Kapitalgewinnsteuer, Archiv für Schweizerisches Abgaberecht, Bd. 45 
(1976/77) s. 433 ff. 

43 Lefebvre / Polläth / Rädler (Anm. 26) No. 500 ff, stellen noch den alten Rechtszustand 
dar. 

44 Art. 160 CGI (1941 aus dem damaligen deutschen Steuerrecht übernommen und seither 
quer durch alle Reformen hindurch beibehalten), vgl. Lefebvre (Anm. 26) No 2633. 

45 Lefebvre/ Polläth / Rädler (Anm. 26) No. 175 ff. Im Prinzip wurde diese 1965 in Anleh
nung an das System der USA (man lese und staune) unter de Gaulle eingeführte Unter
scheidung auch in der Reform von 1976/78 beibehalten. 

46 So wird z. B. für die Bestimmung des effektiv anwendbaren „regimes" in vielen Fällen 
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Der wesentliche Unterschied zum heutigen deutschen Steuerrecht besteht seit der 
Reform von 197647 darin, daß die Trennlinie „Privat/Betrieb" mehr nur für die 
Wahl des „Regimes der Besteuerung" Bedeutung hat als für die Frage der Steuer
barkeit überhaupt. Seit dem 1. 1. 1977 sind ja in Frankreich nicht nur die geschäft
lichen, sondern grundsätzlich auch alle privaten Kapitalgewinne (auf bewegli
chem Vermögen und Grundstücken) steuerbar. 

Nach der inzwischen schon wieder aufgepfropften zweiten Reform, jener von 
1978, ist die französische Besteuerung der Kapitalgewinne indessen effektiv jetzt 
aufgespalten in ein derartig unübersichtlic!Jes Schachbrettmuster von verschiede
nen „regimes"48

, Steuersätzen 49 und (doch wieder)Freistellungen 50
, daß die eine 

Abgrenzung - diejenige zwischen Privat- und Betriebsvermögen - in Frankreich 
als eine eher unproblematische Vorfrage erscheint, die kaum so intensiv diskutiert 
wird wie in Deutschland. 

aa) Kapitalgewinne im Privatvermögen 

Die Kennzeichnung als „privater" Kapitalgewinn hat - wenn es überhaupt mög
lich ist, etwas in diesem Gebiet vereinfachend zusammenzufassen - bei einer Ver
äußerung vor allem dann Bedeutung, wenn es um Kunstgegenstände und Gold 
geht51 (da ist dann effektiv gar keine echte Kapitalgewinnsteuer anwendbar, son
dern eine proportionale Objektumsatzsteuer, welche die Steuer vom Kapitalge-

weiter zu unterscheiden sein nach„ moyen terme" (bei Grundstückgewinnen des Privat
vermögens, Art. 4 Ziffer III des Gesetzes vom 19. Juli 1976); nach „spekulativ/ nicht 
spekulativ" (Art. 35A CGI); nach Bauland! bebauten Grundstücken (Lefebvre 
No 2796; 2904 ff); nach landwirtschaftlichem/ nicht landwirtschaftlichem Boden (Le
febvre, Anm. 26, No 2803 etc.); Sonderregeln für kleine Unternehmen und verschiede
ne, in der Praxis sehr wichtigePauschalbesteuerungen, Lefebvre, Anm. 26, No 2821) etc. 

47 Peter Böckli (Anm. 42) S. 436 und 438. 
48 Vgl. vorn Anm. 21 und allg.Lefebvre (Anm. 26) No 2500 ff;Lefebvre/ Polläthl Rädler 

(Anm. 26) No. 175 ff, insb. No. 197 ff (die No. 500 ff der Auflage 1976 sind überholt). 
Vgl. auch Maurice Cozian, La fiscalite des entreprises, Paris (2. Aufl.) 1972. 

49 50 % (Lefebvre, Anm. 26, No 3211), 15 % (No 2774; No 2630 ff; No 3211), 10 % (No 
2774);25 % (No 2797);30 % (No 2630 ff);4 %, 3 %, 2 % (No 2662); gemilderte Steuer
berechnung der„ Teilung durch 5" (No 2585); voller progressiver Steuersatz der Ge
samteinkünfte (No 2562; No 2602; No 2630 ff), etc. 

50 Im Ergebnis sind die nichtspekulativen Kapitalgewinne, die aus nichtbörslicher Veräuße
rung nichtwesentlicher Beteiligungen oder von Obligationen resultieren, sowie die effek
tiven Veräußerungsgewinne bei Gold und Kunstgegenständen, der Kapitalgewinnsteuer 
nicht unterstellt. 

51 Die private Vermögensanlage in Gold spielt in Frankreich eine große Rolle. Die private 
Goldhortung geht in die Größenordnung von Hunderten von Milliarden Mark! 
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winn pauschal abgelten soll52
) sowie im Falle der Wertpapiere. Die privaten Wert

papiergewinne sind 1978 ihrerseits aus der soeben 1976 als „allgemein" eingeführ
ten Kapitalgewinnsteuer wieder herausgelöst und einer besonderen „Börsenge
winnsteuer" unterstellt worden53

, die in der Hauptsache nur noch die mehr oder 
weniger börsenmäßig abgewickelte Veräußerung von Aktien und Obligationen 
erfaßt54

• Die Qualifikation als „privater'' Gewinn spielt ferner noch eine Rolle bei 
Grundstücken55

; ein wichtiger Unterschied der Besteuerung „privater" gegen
über „betrieblichen" Kapitalgewinnen liegt in den Besitzdauerabzügen (von 
3 1/ 3 % oder 5 % pro Kalenderjahr für bestimmte längerfristige Veräußerungsge
winne) und dem weitgehenden kalkulatorischen Inflationsausgleich, Milderun
gen, die beide nur im Privatbereich gewährt werden56

• 

bb) Kapitalgewinne im Geschäftsvermögen 

Die Kapitalgewinne des Geschäftsvermögens werden in Frankreich prinzipiell 
- nach den durch die Reform von 196557 eingeführten Grundsätzen - unterschied-

52 Art. 10 des Gesetzes vom 19. Juli 1976;Lefebvre No 2660 ff;,,taxeforfaitairepropor
tionnelle au prix de vente de metaux precieux, de bijoux, d' objets d' art, de collection ou 
d'antiquite". Der Satz ist 4 % für Edelmetalle, 3 % für Verkäufe von Kunstgegenständen 
und 2 % für Versteigerungen von Kunstgegenständen (mit bestimmten Freibeträgen). 
Der Grund für diese Steuer liegt darin, daß die Information „Anschaffungswert" (für 
eine echte Kapitalgewinnsteuer als Differenzsteuer) bei diesen weithin „schwarz" gehor
teten, keiner Vermögensteuer unterstehenden Wertobjekte fehlt. Also greift man auf die 
erhältliche Information: den Verkaufserlös. 

53 Sie trägt offiziell keinen solchen Namen, aber der Begriff trifft ungefähr die Sache. - Die 
Gewinne aus Veräußerung wesentlicher Beteiligungen unterstehen nach wie vor der Son
dernorm des Art. 160 CGI. Die privaten Gewinne aus Beteiligungsrechten unter 25 % 
Beteiligungsquote, welche nicht börsennotiert sind noch außerbörslich gehandelt wer
den, sind nun völlig steueifrei. 

54 Gesetz vom 5. Juli 1978, durch das die 1976 erlassene, abernie in Kraft gesetzte Wertpa
piergewinnbesteuerung der Art. 6 ff des Gesetzes vom 19. Juli 1976 ersetzt wurde. Dazu 
Lefebvre (Anm. 26) No 2630 ff. Der Steuersatz ist 15 % (proportional) für Börsenge
winne, falls pro Jahr für mehr als FF 150 000,-Titel verkauft werden, sonst Steuerfrei
heit. Falls der Veräußerer als echter Boursier behandelt wird (,,operations de Bourse a 
titre habituel"), unterliegen seine Veräußerungsgewinne der progressiven Einkommen
steuer oder, wenn seine Gewinne kleiner sind als die Gesamtheit seiner andern Einkünf
te, einer proportionalen Pauschalsteuer von 30 %. 

55 (,,plus-values immobilieres des particuliers speculatives ou non speculatives", CGI 
Art. 35A) für den Besitzdauerabzug, die völlige Freistellung nach 20 resp. 30 Jahren. 

56 Lefebvre (Anm. 26) No 2555 ff;Peter Böckli (Anm. 42) S. 443 ff. Frankreich kennt be
kanntlich seit Jalirzehnten eine starke ununterbrochene Inflation (seit 5 Jaliren je 
ca. 10 % p. a.). 

57 CGI Art. 39 duodecies. 
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lieh nach der Fristigkeit erfaßt. Der Überschuß der kurzfristigen 58 Kapitalgewin
ne59 bildet Bestandteil des Geschäftsgewinnes und wird zum ordentlichen Steuer
satz60 besteuert. Der Überschuß an langfristigen Kapitalgewinnen dagegen wird 
mit einem herabgesetzten, proportionalen Sondersatz von 15 %61 besteuert. Es 
versteht sich, daß auch bei den Kapitalgewinnen des Betriebsvermögens, vor allem 
bei den Grundstücken, eine große Zahl von besonderen „regimes"62 beachtet 
werden muß. 

3. Ergebnis 

Wir gelangen zum Ergebnis, daß die Abgrenzung von „betrieblichen" und 
„nichtbetrieblichen" Steuertatbeständen im französischen Steuerrecht nach wie 
vor eine erhebliche Bedeutung hat. Dabei beantwortet jedoch die Unterschei
dung, wegen der zumindest umfassend gewollten 63 Besteuerung aller (auch priva
ter) Kapitalgewinne, weniger eine Ja/Nein-Frage der Steuerbarkeit als die Frage 
nach der Anwendbarkeit der so ungemein zahlreichen „regimes" der Besteuerung 
- diese können von der „banalen" progressiven Einkommensteuer auf dem reali
sierten Gewinn über die proportionale Objektumsatzsteuer bis zur langfristigen 
Veräußerungsgewinnsteuer mit herabgesetztem, proportionalem Steuersatz (mit 
oder ohne indexmäßig heraufgesetzter Erwerbspreisbasis und mit oder ohne stu
fenweise, jahresproportional herabgesetzter Bemessungsgrundlage) reichen. Das 
französische Steuersystem sucht, so möchte man in Abwandlung von Shakespeare 

58 D. h. der Saldo von kurzfristigen Gewinnen und kurzfristigen Verlusten. überwiegen 
die kurzfristigen Verluste, so kann dieser Saldo von den übrigen Geschäfts gewinnen ab
gezogen resp. auf künftige Jahre als Verlust vorgetragen werden. Lefebvre (Anm. 26) 
No 2770/72. 

59 Als kurzfristig gilt von Gesetzes wegen auch der Betrag der Wiederhereinholung von Ab
schreibungen bei Besitzdauer von mehr als 2 Jahren, d. h. die Differenz zwischen An
schaffungswert und Bilanzwert am Tag der Veräußerung. Vgl. die „depreciation recap
ture" des US-Steuerrechtes, vorn Abschnitt I Anm. 17. 

60 Auf Antrag des Steuerzahlers kann der Gewinn auf 3 Geschäftsjahre in 3 gleichen Teilen 
verteilt werden. 

61 10 % in bestimmten Fällen, CGI Art. 93 quater Abschn. I. Es gibt ferner einen Sonder
satz von 25 % für Baulandgewinne. 

62 Z. B. hinsichtlich der Veräußerung von Bauland, von Wertschriften, bei sog. Kleinun
ternehmen, bei der Abtretung von gewerblichen Schutzrechten (Lefebvre, Anm. 26, 
No 2790 ff). 

63 Vgl. die Direktive des neugewählten Staatspräsidenten Valery Giscard d' Estaing, in „Le 
Monde" vom 27. Juli 1974, S. 5; undLefebvre (Anm. 26) No 2510 sowie Gesetzesent
wurf der französischen Regierung vom 20. April 1976, Begründung S. 7. Allerdings 
wurde dieses Ziel 1978 im Bereich der Wertpapiergewinne beträchtlich zurückgesteckt. 
Der entsprechende Teil des Gesetzes von 1976 ist nie in Kraft gesetzt worden, und inzwi
schen wurde er durch eine Sondersteuer für Börsengewinne ersetzt, vorn Anm. 29. 
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sagen, die steuerliche Gerechtigkeit auf einem Zickzack-Kurs zwischen Wahnsinn 
und Methode. 

III. Schweiz64 

Nachdem wir unseren rechtsvergleichenden Blick zweifach geschärft haben, kön
nen wir zum Schluß die Frage des dualistischen Systems in der Schweiz in fünf 
Punkten skizzieren. 

1. Der Schweizer „Dualismus" 

Das Schweizer Steuerrecht, welches sich bekanntlich in einem „Pluralismus eige
ner Art" aus dem Bundessteuerrecht einerseits und dem Steuerrecht der 26 Kanto
ne65 anderseits zusammensetzt, basiert durchaus auf dem „dualistischen System" 
in dem Sinne, wie es von Tipke 66 für die Bundesrepublik Deutschland beschrieben 
worden ist. 

64 Bundesratsbeschluß über die Erhebung einer Wehrsteuer vom 9. Dezember 1940 (di
rekte Bundessteuer der natürlichen und der juristischen Personen, ,,WStB"). Dazu die 
Kommentare Heinz Masshardt, Der Wehrsteuerbeschluß, Zürich 1972, mit Ergän
zungsband Zürich 1974, und Ernst Känzig, Die eidgenössische Wehrsteuer, Basel 1962, 
mit Ergänzungsband (2. Aufl.) Basel 1972; 26 kantonale Gesetze über die Erhebung von 
Einkommens- und Vermögenssteuern, vgl. die Übersicht bei Höhn! Hensel! Käppeli, 
Das Einkommenssteuerrecht der Kantone, Bern 1972; insb. Gesetz über die direkten 
Steuern des Kantons Zürich vom 8. Juli 1951, dazu Reimann!Zuppinger/Schärrer, 
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Bd. I bis IV, Bern 1961 ff; Zuppinger / Schär
rer / Fessler! Reich, Bd. V (Ergänzungsband) Bern 1978, und das Basler Gesetz über die 
direkten Steuern vom 22. Dezembe'r 1949, dazu Kommentar Grüninger / Studer, Basel 
1970; Ernst Höhn, Steuerrecht, Bern (3. Aufl.) 1979. 
W. Altorf er, Geschäftsvermögen und Privatvermögen im Einkommensteuerrecht, Zü
rich und St. Gallen 1959; Max P. Oesch, Die steuerliche Behandlung der Wertzuwachs
gewinne auf dem beweglichen Privatvermögen, Diss. Bern 1975;Francis Cagianut, Die 
Besteuerung der Beteiligungsgewinne nach st. gallischem Steuerrecht, Archiv für 
Schweiz. Abgaberecht 42 (1973/74) 433; Peter Böckli, Die Beteiligungsgewinnsteuer. 
Eine kritische Untersuchung, Archiv für Schweiz. Abgaberecht 42 (1973/74) S. 369; 
ders., Die Beteiligungsgewinnsteuer- eine Fehlkonzeption, Steuer-Revue 1978, S. 200; 
Benno Grossmann, Die Besteuerung der Gewinne auf Geschäftsgrundstücken (Diss. 
St. Gallen) Bern 1977; Francis Cagianut, Die Grundprobleme der Personengesellschaft 
aus der Sicht des Steuerrechts der Schweiz, in: H. W. Kruse (Hrsg.), (zit. vorn Anm. 2) 
s. 221 ff. 

65 Seit 1. 1. 1979 ist der Kanton Jura der 26. Kanton, wobei auch die 6 historischen „Halb
kantone" wegen ihrer völlig eigenständigen Steuergesetzgebung hier als „ Vollkantone" 
gezählt werden. 

66 Klaus Tipke, Steuerrecht- Konglomerat oder System? (Anm. 23); ders., Die dualistische 
Gewinnermittlung nach dem Einkommenssteuergesetz - Entstehung, Motivation und 
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Das bedeutet namentlich: 

a) Es wird konsequent unterschieden zwischen (geschäftlich tätigen67
) ,,juristi

schen Personen", die einer der ältesten deutschen Körperschaftsteuervergleichba
ren Reinertragssteuer unterstehen68 einerseits, und den „natürlichen Personen"; 

b) Bei den natürlichen Personen wird streng unterschieden zwischen „Privat
vermögen" und„ Geschäftsvermögen" 69

• Die betrieblichen Einkünfte natürlicher 
Personen werden dabei in der ganzen Schweiz als „Einkommen aus selbständigem 
Erwerb" bezeichnet: 

Die steuerbaren Einkünfte des Privatvermögens werden mit einer Einkommens
generalklause/70 erfaßt, welche grundsätzlich alle Nettowertzuflüsse- mit derbe
deutsamen Ausnahme der Kapitalgewinne71 

- umschließt72, ohne daß der Lehre 
der „Einkünfte-Kategorien" dieselbe rechtliche oder praktische Bedeutung zu
käme wie etwa in Frankreich. 

Die steuerbaren Einkünfte des Geschäftsvermögens (Betriebsvermögens) werden 
wie in Frankreich und Deutschland auf der Grundlage des Saldos der Handelsbi-

Berechtigung, Festschrift Paulick, Köln 1973, S. 391 ff, und Steuerrecht (Abschnitt I 
Anm. 19) S. 194; Brigitte Knobbe-Keuk, Bilanz- und Unternehmenssteuerrecht, Köln 
1977, s. 36 ff. 

67 „Andere juristische Personen" werden meist wie natürliche Personen besteuert. 
68 Z. B. Art. 41 ter der Schweizer Bundesverfassung, , ,Steuer ... vom Reinertrag ... der 

juristischen Personen", und§ 1 Bst. b des Zürcher Gesetzes über die direkten Steuern: 
,,Ertrags- und Kapitalsteuern von juristischen Personen". 

69 Vgl. Höhn! Hensel! Käppeli (Anm. 64) S. 67: es ist eine umfassende und konsequente 
Praxis. Immerhin nennt WStB Art. 21 Abs. 1 Bst. a das „Geschäftsvermögen" und 
Bst. b die „Geschäftsverluste"; er setzt den Begriff der geschäftlichen Erfolgsermittlung 
voraus. Känzig (Anm. 64) Art. 21, N. 83; N. 88/91; Art. 22, N. 88/89. Den Begriff 
,,Geschäftsvermögen/Privatvermögen" kennt auch ausdrücklich das Zürcher Steuerge
setz, § 19 Bst. b (am Ende), dazu Reimann!Zuppinger!Schärrer (Anm. 64) Bd. II, 
S. 50 ff, undZuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, S. 41 ff. Vgl. Cagianut (Anm. 1 am 
Ende) S. 226. 

70 Art. 21 WStB: ,, ... das gesamte Einkommen ... aus Erwerbstätigkeit, Vermögenser
trag oder anderen Einnahmequellen, insbesondere ... ". 

71 Im Bund (WStB Art. 21 Abs. 1 Bst. d; Känzig, Anm. 64, Art. 21 N. 86) und in allen 
Kantonen (mit zwei Ausnahmen, Bern und Solothurn) gelten die privaten Kapitalge
winne als ein Sonderfall, der nicht zur Generalklausel der „Einkünfte" gehört. Vgl. 
Höhn! H ensel! Käppeli (Anm. 64) S. 118 (teilweise überholt). - Das Einkommenssteu
ergesetz Basel-Stadt vom 6. April 1840, welches als Pionierleistung auf dem Kontinent 
die allumfassende, progressive Reineinkommensteuer einführte, erfaßte auch alle reali
sierten Veräußerungsgewinne, auch auf Grundstücken, von Privatpersonen! 

72 Abgrenzungen werden dann doch nötig! So wird der Militärsold freigestellt, umgekehrt 
wird der Marktwert des selbst benützten Eigenheims als „Mietwert" den steuerbaren 
Einkünften zugeschlagen (und zwar meist mit vergleichsweise erstaunlich hohen Zah
len), etc. 
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lanz 73 ermittelt, wobei von diesem Saldo die Kapitaleinlagen und gewisse andere 
Posten - namentlich die Privatentnahmen, bzw. die verdeckten Gewinnausschüt
tungen und geschäftsmäßig nicht begründeten Aufwendungen - hinzugerechnet 
werden74

• Dabei ist rein methodisch in vielen Kantonen und im Bund der Aus
gangspunkt die Gewinn- und Verlustrechnung, nicht die Bilanz. Da beide Rech
nungswerke verkettet sind, ist letztlich die Schweizer Methode dennoch identisch 
mit derjenigen des französischen75 und des deutschen76 Steuerrechtes. 

2. Der große Durchbruch: die Grundstückgewinnbesteuerung 

Im Gegensatz zu Deutsc,hland hat die Schweiz die Vorstellungen der Bodenref ar
mer der Jahrhundertwende77 stramm verwirklicht. In allen Kantonen werden die 
realisierten Grundstückgewinne steuerlich erfaßt, und zwar insb. auch diejenigen, 
die auf Privatgrundstücken erzielt werden. Teilweise geschieht dies durch eine be
sondere „Objektgewinnsteuer", in gewissen Kantonen durch Einbezug des 
Grundstückgewinns (oder -verlustes) in die allgemeine Einkommensteuer bzw. 
Reinertragsteuer78

• Die Freistellung der Grundstückgewinne nach einer Wartefrist 
von bloß zwei Jahren 79 ist dem Schweizer Steuerrecht völlig fremd; sie erschiene, 
wenn ich das im Hinblick auf ein als „konservativ" geltendes Land bemerken 

73 Gesetzestechnisch trifft dies für viele kantonale Steuerrechte, praktisch auch für die di
rekte Bundessteuer (Wehrsteuer) zu. Diese letzte folgt rein gesetzestechnisch eher der 
amerikanischen Methode (Art. 21 Abs. 1 Bst. a in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 
Bst. a/b/c WStB); in der Praxis wird aber auch bei der Wehrsteuer vom Saldo der Ge
winn- und Verlustrechnung ausgegangen. 

74 (In der Schweiz sagt man meist „aufgerechnet"). Vgl.Höhn, Steuerrecht (Anm. 64) § 15 
II/B, und die Entwürfe von 1976 für ein sog. Rahmengesetz zur Verwirklichung der 
Harmonisierung der kantonalen direkten Steuern. Ferner Cagianut (Anm. 64 am Ende) 
S. 227; ,,Vermögensstandgewinn". 

75 Lefebvre (Anm. 26) No 603. 
76 Tipke (Anm. 19) S. 195. 
77 Vgl. dazu Walter Leisner, Wertzuwachsbesteuerung und Eigentum, Berlin 1978, und die 

umfassenden Angaben über ältere Literatur bei Ernst Blumenstein, System des Steuer
rechts, Zürich (3. Aufl.) 1971, S. 152/53 Anm. 9, und Bruno Egger, Die steuerliche Er
fassung von Wertzuwächsen an Grundstücken, Diss. Zürich 1973, S. 8/9, insb. 
Anm. 50. Die erste Grundstückwertzuwachssteuer ist offenbar nicht jene der reichs
deutschen Chinakolonie Kiautschou von 1898, sondern jene einer Vorortsgemeinde von 
Basel von 1890 (vgl. Hans Gürtler in Schweiz. Zentralblatt für Staats- und Gemeinde
verwaltung, 34, 1933, S. 402/04), Birsfelden. 

78 Vgl. die Übersicht beiHöhn!Hensel!Käppeli (Anm. 64), bei Grossmann (Anm. 64) 
S. 67-89 und Egger (Anm. 77) S. 12/14. 

79 EStG § 23. 
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darf, als geradezu reaktionär und wäre in der direkten Volksabstimmung 80 
- wel

che das Schweizer Steuerrecht ja prägt - ohne jede Chance 81
• 

3. Die Kapitalgewinne des beweglichen Vermögens 
(Zürcher und Basler Schule) 

Bleiben die Kapitalgewinne des privaten beweglichen Vermögens 82
• In diesem Be

reich wirkt sich der Dualismus mit aller Schärfe aus. Im Bund und in 19 von 
26 Kantonen sind diese Kapitalgewinne, selbst bei einer Haltedauer von weniger 
als sechs Monaten83 von jeder Besteuerung freigestellt (Zürcher Schule )84 . In einer 
nicht unwichtigen andern Gruppe von Ka11tonen, die etwa 1/ 3 der Einwohner der 
Schweiz (namentlich Bern und Basel) umfaßt, sind dagegen diese privaten Kapital
gewinne einer besonderen Kapitalgewinnsteuer 85 mit oft vergleichsweise hohen 
Steuersätzen86 unterstellt. Es sieht so aus, wie wenn der Streit der Zürcher und der 
Basler Schule entgegen der schon lange vorgebrachten Kritik im Sinne einer Ver
schärfung des Dualismus beendet würde. Die große „Steuerharmonisierung"87

, 

die etwa 1985 in Kraft treten soll, wird vermutlich eine Abschaffung der privaten 

80 In denKantonen (nicht in gleicher Weise auch im Bund) bedürfen die Steuergesetze not
wendigerweise zu ihrer Gültigkeit der Zustimmung der Mehrheit des stimmenden Vol
kes. 

81 Dagegen gibt es alle Spielarten der Zuschläge für kurzfristige Besitzdauer, der Abzüge 
oder Satzmilderung oder, nach z. B. 20 Jahren, der Freistellung bei sehr langfristiger 
Haltung, sowie der Indexierung des Gestehungspreises des Grundstückes. 

82 Oesch aaO (Anm. 64 ). 
83 EStG § 23. 
84 Vgl. für diese „Schule" Zuppinger!Schärrer/Fessler!Reich (Anm. 64) S. 76/77. 
85 Für diese „Steuerschule" vgl. Grüninger / Studer, Kommentar zum Basler Steuergesetz, 

Basel 1970, S. 329 ff. Die Basler Steuer ist sachlich umfassend und zeitlich unbegrenzt; 
die Berner Steuer ist auf Wertpapiergewinne und eine Besitzdauer von 10 Jahren be
grenzt. 

86 Die Einzelheiten sind so bunt gefleckt, daß eine knappe Darstellung auf diesem Raum 
nicht möglich ist. In Basel beträgt der Maximalsteuersatz für solche Veräußerungsge
winne 32 %. 

87 Die verfassungsmäßige Grundlage wurde 1977 geschaffen: ,,Art. 42quinquies. 
1 Der Bund sorgt in Zusammenarbeit mit den Kantonen für dieHarmonisierung der di

rekten Steuern von Bund, Kantonen und Gemeinden. 
2 Zu diesem Zweck erläßt er auf dem Wege der Bundesgesetzgebung Grundsätze für die 

Gesetzgebung der Kantone und Gemeinden über Steuerpflicht, Gegenstand und zeitli
che Bemessung der Steuern, Verfahrensrecht und Steuerstrafrecht und überwacht ihre 
Einhaltung. Sache der Kantone bleibt insbesondere die Bestimmung der Steuertarife, 
Steuersätze und Steuerfreibeträge ... " 

Eine geraffte Übersicht über die Ausgangslage der Steuerharmonisierung in der Schweiz 
bietetH einz Masshardt, Steuerharmonisierung und Steuerföderalismus in der Schweiz, 
Orientierungen der Schweiz. Volksbank, Heft 56, Bern 1973. Vgl. unten Anm. 89. 
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Kapitalgewinnsteuern und die Einführung einer Besteuerung der Gewinne aus 
Veräußerung wesentlicher Beteiligungen 88 (nach dem Vorbild des Paragraphen 17 

des deutschen Einkommensteuergesetzes) bringen. Im übrigen sind von der Steu
erharmonisierung nur verhältnismäßig geringe Retouchen am bestehenden duali
stischen System ZU erwarten89 . 

4. Der „Vermögensstandvergleich" 

Die Kapitalgewinne des Geschäftsvermögens werden in allen Kantonen und im 
Bundessteuerrecht nach der alten Methode des „ Vermögensstandgewinnes" voll 
erfaßt90 . Nur wenige Ausnahmen gibt es, so für die Kantone, welche die Grund
stückgewinne auch des Geschäftsvermögens mit einer Objektgewinnsteuer erfas
sen91. Es handelt sich darin aber um eine Sonderbesteuerung, nicht etwa um eine 
Freistellung dieser Grundstückgewinne. 

Satzmilderungen für langfristige Kapitalgewinne des Geschäftsvermögens nach 
amerikanischem und französischem Vorbild (,,long term capital gains"; ,,plus-va
lues a long terme") gibt es praktisch92 nicht. Die Veräuiserungsgewinne wurden 
bisher gesetzestechnisch und in der Praxis gar nicht aus dem „Pool" der Vermö
gensstandgewinne des Unternehmens ausgesondert; sie werden voll progressiv im 
~.: 11re ihrer Realisierung erfaßt93 . 

88 Zur heftigen Diskussion um diese sog.Beteiligungsgewinnsteuer und ihre Ausgestaltung 
vgl. Cagianut, S. 437 ff; Böckli, S. 376 ff; Oesch, S. 147 ff (alle Anm. 64). 

89 Vgl. den Entwurf zu einem Rahmengesetz für die Steuerharmonisierung, beschlossen 
von der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren am 9. Juli 1976 in Interlaken, und 
den dazugehörigen sog. ,,Mustergesetzentwurf" der Koordinationskommission vom 
3. August 1973/20. Juli 1976. Nachdem das Vernehmlassungsverfahren durchgeführt 
worden ist (Ergebnisse dargestellt vonB. Jung im Archiv für Schweiz. Abgaberecht 47, 
1978/79, 300 ff), werden die Entwürfe zur Zeit von der Koordinations-Kommission 
vollständig überarbeitet. - Die von Ernst Höhn in seiner Dissertation vorgebrachte Kri
tik (,,Die Besteuerung der privaten Gewinne", Diss. St. Gallen 1955) ist also im wesent
lichen nicht gehört worden. 

90 Walter Studer, Bilanzsteuerrecht, Basel 1968, S. 159 ff. Die Schweiz kennt bis heute 
keine so weitreichenden Sonderbestimmungen für die Übertragung stiller Reserven im 
Anlagevermögen wie§ 6 a EStG, löst aber viele Fälle durch eine relativ flexible Praxis. 
Seit 10 Jahren dringen Sonderbestimmungen in die kantonalen Steuergesetze ein, so 
z.B. Steuergesetz Aargau § 27 Ziffer 2, Aktiensteuergesetz Aargau 1972, § 14. 

91 Sog. Zürcher Methode. Dazu Reimann/Zuppinger!Schärrer (Anm. 64) Bd. IV, 
S. 85 ff; Zuppinger / Schärrer /Fessler/ Reich (Anm. 64) S. 243 ff.; Bruno Egg er 
(Anm. 77). 

92 Es gibt sie bei den Grundstückgewinnsteuern der Kantone, entweder durch degressive 
Steuerskalen, Besitzdauerabzüge oder Indexierung des maßgeblichen Anschaffungswer
tes. Vgl. Grossmann (Anm. 64) S. 339 ff; S. 75/76. 

93 Vgl. z.B. Wehrsteuerbeschluß Art. 21 Abs. 1 Bst. a, und Zürcher Steuergesetz§ 19 
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Vielleicht eher noch strenger als das deutsche Steuerrecht versagt das schweizeri
sche dem Steuerpflichtigen für sein Privatvermögen jede Art von, ,Abschreibung" 
oder „Rückstellung". Auch Kapitalverluste des Privatvermögens können in fast 
allen Fällen94 nicht mit andern Einkünften verrechnet werden95

• 

5. Die Sozialversicherungsabgabe auf betrieblichen Kapitalgewinnen 

Die Abgrenzung„ Geschäftsvermögen/Privatvermögen" hat in der Schweiz noch 
dadurch erweiterte Auswirkungen, daß der Bund nur auf den Kapitalgewinnen 
des Geschäftsvermögens (auch auf Grundstückgewinnen) zwei einschneidende 
zusätzliche Abgaben erhebt: 

- die Wehrsteuer (in der Größenordnung von max. 11,5 % progressiv)96; 

und dieunplafonierte Sozialversicherungsabgabe 97 von 9,4 % proportional {auf 
Kapitalgewinnen von Personenfirmen, d. h. Einzelfirmen und Personengesell
schaften). 

Bst. b, ,,einschließlich der Gewinne bei Veräußerung vom Geschäftsvermögen". - Der 
Fall der Geschäftsgrundstücke nach der Zürcher Methode bleibt stets vorbehalten 
(Anm. 91). 

94 Die offenbar einzige noch bestehende Ausnahme vom Verbot der Verrechnung der Kapi
talverluste mit dem ordentlichen Einkommen ist im Steuerrecht des Kantons Solothurn 
anzutreffen, vgl. Max P. Oesch (Anm. 64) S. 94/100. 

95 Eine Verlustverrechnung innerhalb der Sonderkapitalgewinnsteuer ist dort, wo es sie 
gibt (BS, BL, BE, TG, GR, SG, VS) stets auf die eine oder andere Weise vorgesehen. Eine 
Verrechnung von privaten Kapitalverlusten mit ordentlichen Einkünften gab es früher 
z. B. in den Kantonen Basel-Stadt (bis 1934) und Zürich; sie wurde sukzessive aus fiskali
schen Gründen abgeschafft. 

96 Die privaten Grundstücksgewinne sind von den Bundesabgaben, der Wehrsteuer und 
den Sozialversicherungsabgaben befreit, ausgenommen aber dann, wenn sie als „Liegen
schaftshandel" eingestuft und Art. 21 Abs. 1 Bst. a des Wehrsteuerbeschlusses unter
stellt werden. In diesem Gebiet gibt es eine reiche Rechtsprechung, die insgesamt auf eine 
extensive Auslegung hinausläuft und alle Liegenschaftsveräußerungen besteuern will, die 
nicht private Vermögensanlagedispositionen im engsten Sinne sind. Illustrativ etwa die 
Bundesgerichtsentscheide vom 21. Dezember 1977 i. S. St. Gallen gegen H. M., Archiv 
für Schweiz. Abgaberecht 47 (1978/79) 418, und vom 21. Dezember 1977 i. S. H. B. ge
gen Obwalden, Steuer-Revue 34 (1979) 312. 

97 AHV/IV/EO, d. h. die„Beiträge" genannten, voraussetzungslos und unplafoniert er
hobenen Abgaben von zusammen 9,4 % vom„Erwerbseinkommen" (darin eingeschlos
sen Kapitalgewinne des Geschäftsvermögens; unten Anm. 100) für die Alters- und Hin
terbliebenen- und Invalidenversicherung des Bundes sowie den Erwerbsersatz für die 
Militärdienst leistenden Bürger. Entscheid des Obersten Gerichts (Versicherungsge
richt) vom 9. Januar 1979 i. S. A. K., Zeitschrift für die Ausgleichskassen (ZAK) Bern 
1979, 263. 
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Die Schweizer Sozialversicherungsabgabe ist, nach der Einführung98 der heute 
eher noch weiter als in Deutschland ausgebauten „ Volkspension AHV"99

, bei
nahe unbemerkt auf die Kapitalgewinne des Geschäftsvermögens von Personen
firmen ausgedehnt worden100

• Das Ergebnis ist extrem: bei den durch die Welle 
der Reichtumssteuer-lnitiativen 101 seit 1972 hochgetriebenen102 Steuersätzen ko
stet derselbe Kapitalgewinn in Zürich bis zu 52 % Steuern, wenn er dem Betriebs
vermögen, und Null%, wenn er dem Privatvermögen zugeordnet wird. 

Die Auswirkungen der „großen Spaltung", die wegen der umfassenden kantona
len Besteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz zunächst weniger auffäl
lig sind, werden also durch die mutmaßliche Lösungsvariante in der Steuerharmo
nisierung und die erstaunliche Ausgestaltung der Schweizer Bundessozialversi
cherungsabgaben wiederum verschärft. 

IV. Beurteilung im Rechtsvergleich 

Was für Schlüsse sind nun nach diesem tour d'horizon für unse11en Gegenstand zu 
ziehen? 

1. Betriebsvermögen als Gewinnerzielungs- und Informationssystem; 
Grundsatz der Einfachheit 

Lassen wir uns von einer mehr „amerikanischen" Methodik leiten und fragen 
nicht nach den Begriffen, sondern nach den praktischen Auswirku,pgen von Un
terscheidungen - hier der Unterscheidung Betriebs-/Privatvermögen - so bleibt 
als Kernpunkt übrig: der Dualismus wirkt sich in erster Linie als Grenzlinie für die 
steuerlichen Folgen von Wertveränderungen aus. 

In der Tat ist das, was wir „Betriebsvermögen" nennen, letztlich nicht nur funk
tionell oder final zu verstehen (als eine systematisch auf Leistungserstellung und 
damit Gewinnerzielung ausgerichtete Gesamtheit von Wirtschaftsgütern). Es ist 

98 Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946 
(,,AHV"); später Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung 
(,,IV"). Art. 34quater der Schweizer Bundesverfassung. 

99 Volle Einzel-Altersrente heute Fr. 1100.- pro Monat, entsprechend DM 15000.- pro 
Jahr. Das Wort „ Volkspension" ist in der Schweiz tabu, trifft die Sache aber recht gut. 

100 Art. 17 Bst. d der Vollzugsverordnung zu dem in Anm. 98 zitierten AHVG. 
101 Zuerst inBaselland. Vgl. zur „Bundesreichtumssteuer"-Initiative, die vom Volk 1976 

verworfen wurde, die umfassenden Ausführungen des Bundesrates (Bundesregierung) 
in seiner Botschaft an das Parlament vom 24. März 1976, Bundesblatt 1976 I 1503 ff. 

102 Vgl. die Zusammenstellungen (politisch gefärbt, aber im Zahlenmaterial grundsätzlich 
zutreffend) bei Rudolf Rohr, Schweizer Steuern auf gefährlichem Kurs, Zürich 1978. 
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darin vielmehr auch ein in sich geschlossenes Informationssystem zu erkennen. In
formationen ausgerechnet über die steuerlich entscheidenden Wertveränderungen 
liegen da schriftlich, geordnet, überdurchschnittlich zuverlässig für eine große 
Anzahl von zurückliegenden Kalenderjahren vor. Wenn es nun darum geht, ge
setzlich festzulegen, welche Steuerfolgen an bestimmte positive und negative 
Wertveränderungen zu knüpfen seien - konkret, wenn es um die Frage der steuer
lichen Berücksichtigung von Vermögenseinbußen einerseits und von Veräuße
rungsgewinnen andererseits geht-, so bietet sich die vorbestehende Abgrenzung 
von Betriebsvermögen und Privatvermögen wie von selbst auch für die steuerliche 
Abgrenzung an. Gleichzeitig wird dadurch der Forderung der Einfachheit der 

. steuerlichen Gestaltungen weitestgehend entsprochen. 

2. Zwei zusätzliche Gesichtspunkte: Fristigkeit, Ergiebigkeit 

Diese Entscheidung, die meines Erachtens letztlich dem deutschen Dualismus zu
grunde liegt, ist nun aber weder konsequent durchführbar, noch berücksichtigt sie 
mit der genannten Grenzziehung (die auf die Geschlossenheit des Informationssy
stems und die Gewinnerzielung abstellt) alle relevanten Kriterien für eine ratio
nale Entscheidung in diesem Bereich. 

Auch im deutschen Dualismus haben sich drei Ausnahmen, gewissermaßen 
,,steuerliche Ausbuchtungen" der vorbestehenden Grenzlinie, herausgebildet. 
Gewisse kürzestfristige Kapitalgewinne des beweglichen sowie kurzfristige Ge
winne des unbeweglichen Privatvermögens werden ebenso wie die (kurz- und 
langfristigen) Gewinne aus der Veräußerung wesentlicher Beteiligungen dann 
eben doch wieder besteuert, obwohl sie nicht im Betriebsvermögen erzielt wer
den. Dies läßt vermuten, daß die Abgrenzung Betriebsvermögen/Privatvermögen 
doch nicht genügend genau der aus , , tieferen" Gründen wünschenswerten Grenz
linie zwischen steuerwirksamen und steuerunwirksamen Wertveränderungen 
folgt. 

Neben die drei bis jetzt berücksichtigten Kriterien (Gewinnstrebigkeit, Informa
tionssystem, Einfachheit), welche mit der genannten Grenzziehung mehr oder 
weniger zusammenfallen, treten offenbar ein viertes und fünftes, die gleichfalls 
bedeutsam, mit ihr aber nicht kongruent sind. Das eine wurde schon genannt: die 
Fristigkeit. Das andere ist das Kriterium der Ergiebigkeit der Besteuerung. 

3. Verarbeitung der 5 Gesichtspunkte in den verglichenen Steuerrechtsord
nungen 

Beide zusätzlichen Kriterien haben große Auswirkungen gerade in dem uns be
schäftigenden Bereich. Wenden wir uns nun mit allen fünf Kriterien den im 
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Rechtsvergleich vorgefundenen Lösungen zu, so machen wir eine eigenartige 
Feststellung. Nur ganz selten wird die je verschiedene Lösung in den nationalen 
Steuerrechten rational begründet, unter Abwägung aller fünf Gesichtspunkte. 
Meist wird in vorwissenschaftlicher Weise ein bestimmter Gesichtspunkt heraus
gehoben und national gehätschelt. 

a) Das US-amerikanische System ist völlig geprägt von dem Gesichtspunkt der 
„Fristigkeit" als Meßstab für die„ Einkommensähnlichkeit". Unter weitgehender 
Vernachlässigung der deutschen Idee, wonach grundsätzlich nur im Bereich der 
systematischen Informationsverarbeitung und Gewinnstrebigkeit sowie unter Be
achtung des Einfachheitsprinzips Wertzuwächse steuerlich zu erfassen sind, wer
den die Kapitalgewinne aller Steuersubjekte als einkommensähnlich verstanden . 
Sie werden sodann nach dem Kriterium der Fristigkeit entweder geradezu als ein
kommensgleic;h mit dem vollen progressiven Steuersatz oder dann als bloß teil
weise einkommens:ihnlich - bei Langfristigkeit - mit einem stark herabgesetzten 
Steuersatz erfaßt. Der Aspekt der Ergiebigkeit dieser Steuer- verstanden als Ver
hältnis des Aufkommens zu den Umtrieben der Steuerpflichtigen und zum Erhe
bungsaufwand des Fiskus - tritt ebenso wie das Einfachheitsprinzip demgegen
über als Kriterien in den Hintergrund. Fiat contributio, pereat mundus. 

b) Das französische System - wenn man es nicht eher ,,Asystem" nennen sollte
kombiniert in eklektischer Weise alle Kriterien je nach Gegenstand verschieden, 
unter fast völliger Vernachlässigung des fünften, des Einfachheitsprinzips. Der 
Grenzzaun Betriebsvermögen/Privatvermögen bleibt zwar (wegen seiner zu
näch;,t überzeugenden Abgrenzungen nach Information und Gewinnstrebigkeit) 
erhalten. Aber das Informationskriterium wird verselbständigt: langfristig verläß
liche Informationen gibt es ja auch außerhalb des Betriebsvermögens, nämlich bei 
Grundstücken. Quer darüber werden die beiden Kriterien „Fristigkeit" (als Maß 
für die Einkommensähnlichkeit) und „Ergiebigkeit" gelegt. So werden im Be
triebsbereich langfristige Veräußerungsgewinne anders als kurzfristige behandelt; 
und langfristige Grundstückgewinne des Privatbereichs werden der Kapitalge
winnsteuer unterstellt, obwohl sie nicht mit dem Informationssystem des Ge
schäftsvermögens erfaßt werden können. Andererseits werden, wegen der Infor
mationsmängel und unzureichender Ergiebigkeit, die privaten Wertpapierge
winne freigestellt- außer wiederum im Fall, wenn die Aspekte der Informations
erfassung und Ergiebigkeit bessere Ergebnisse erwarten lassen, nämlich wenn die 
Kapitalgewinne börsenmäßig erzielt werden und bestimmte weitere, teilweise 
komplexe Voraussetzungen gegeben sind103

, oder wenn es - ohne daß das Krite
rium der börsenmäßigen Abwicklung erfüllt ist- um eine Veräußerung einer mehr 
als 25 %igen Beteiligung geht104

• 

103 Francis Lefebvre (Anm. 26), Gesetz vom 5. Juli 1978. 
104 Art. 160 C.G.I. 
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c) In der Schweiz huldigt man dem Dualismus mit ähnlicher Inbrunst wie in 

Deutschland. Dabei wird aber die Gesamtheit der Grundstückgewinne auch im 

Privatvermögen erfaßt. Da sind in der Tat die Kriterien der Informationssicher

heit, der Einkommensähnlichkeit und der Ergiebigkeit - allein im Kanton Zürich 

erbringt die Grundstückgewinnsteuer 100 bis 200 Millionen Schweizer Franken 

pro Jahr105 - erfüllt. In fast allen Fällen wird auch das Kriterium der Fristigkeit 

verwendet und der längerfristige Gewinn milder besteuert. 

Bei den privaten Kapitalgewinnen des beweglichen Vermögens trifft man nir

gends106 die „Ausbuchtungen" des deutschen Steuerrechts oder die Zersplitte

rung des französischen. Vielmehr wird entweder konsequent besteuert, wie in 

USA (Basler Schule107), oder konsequent freigestellt (Zürcher Schule). Dabei 

dürfte nicht ohne Interesse sein, daß die Zürcher Schule ihre Freistellung gerade 

mit derselben Rechtsgleichheit begründet, die zunächst verletzt scheint: Sie stellt 

die Aspekte der Einfachheit und der Ergiebigkeit 108 in den Vordergrund: wird 

nämlich aus Gründen der Rechtsgleichheit die Verrechenbarkeit der erlittenen 

Kapitalverluste mit den übrigen Einkünften 109 gewährt ( oder auch nur eine V erre

chenbarkeit mit Kapitalgewinnen), so sinkt der Nettoertrag aus dieser theoretisch 

so verführerisch-schönen allgemeinen Veräußerungsgewinnsteuer in sich zusam

men. Die Erfahrungen in der Schweiz sind deutlich: nicht selten steht das Steuer

aufkommen in keinem Verhältnis zum Erhebungsaufwand, oder er ist sogar im 

Saldo negativ. Die Privatpersonen - besonders die vermögenden, um die es bei 

dieser Steuer geht - können ja weitgehend den Zeitpunkt der Realisierung ange

wachsener Vermögensverluste selbst bestimmen und damit diese Negativfaktoren 

zeitgerecht gegen den Fiskus ausspielen. Und bei den kürzestfristigen „Spekula

tionsgewinnen" des beweglichen Vermögens sieht die Zürcher Schule die Ergie

bigkeit dadurch weiter bedroht, daß die sog. Spekulationsgewinnsteuerpraktisch 

bloß auf steuerlichem Wege eine allgemeine Wartefrist von sechs Monaten ein

führt. 

105 Mündliche Mitteilung des kantonalen Steueramtes Zürich. 
106 Unter Vorbehalt der Beteiligungsgewinnsteuer von St. Gallen und Wallis (Anm. 88). 

107 Eingehend dargestellt bei Grüninger!Studer (Anm. 1) S. 329-374, ,,Die Kapitalge-
winnsteuer". 

108 Zuppinger!Schärrer/Fessler!Reich (Anm. 64) S. 67 und insb. S. 76/77; mündliche 

Bestätigung durch Prof. Dr. F. Zuppinger, Chef des kantonalen Steueramtes Zürich. 
109 Die Rechtsgleichheit verlangt m. E. über das US-amerikanische Modell hinaus, daß die 

mit Kapitalgewinnen nicht verrechenbaren, d. h. ,,überschießenden Kapitalverluste" 

von den ordentlichen Einkünften abgezogen werden können. Leider wird dieses Gebot 
von den Gesetzgebern regelmäßig verletzt, weil sie die erheblichen Ausfälle im Steuer
aufkommen vor Augen bekommen, die bei diesem System - vor allem in Zeiten sinken
der Börsenwerte - durch die realisierten Kapitalverluste im Privatbereich entstehen. · 
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4. Blick zurück auf das deutsche System 

Das deutsdJe System kann - unter diesen im Rechtsvergleich gefundenen Kriterien 

- also namentlich in zwei Punkten nicht ganz überzeugen: 

a) Das Kriterium der Fristigkeit wäre mit dem US-amerikanischen, französischen 

und teilweise dem schweizerischen Steuerrecht doch wohlstärker und konsequen

ter zu berücksichtigen. Relativ kurzfristig erzielte Kapitalgewinne erscheinen den 

heute zum Vergleich herangezogenen Rechtsordnungen nicht so sehr als beson

ders „betriebsähnlich" - wie die deutsche Betrachtungsweise110 letztlich wohl zu 

interpretieren ist-, sondern als einkommensähnlich schlechthin. Die darin lie

gende Manifestation einer Leistungsfähigkeit wird als weitgehend vergleichbar 

angesehen mit jener aus einem jahresperiodisch zufließenden Einkommen. Dage

gen erscheinen langfristige und vor allem längstfristige Kapitalgewinne (mehr als 

10 oder 20 Jahre zwischen Anschaffung und Veräußerung) als verhältnismäßig 

„schwache" Manifestationen einer für das Realisierungsjahr kennzeichnenden 

Leistungsfähigkeit. Sie werden steuerlich- im Privat- und Betriebsvermögen glei

cherweise- zwar systematisch erfaßt, aber zu einemstark herabgesetzten, oft pro

portionalen Steuersatz, und manchmal nach Ablauf längster Fristen (Frankreich: 

10, 20 oder 30 Jahre) freigestellt. 

b) Die Kriterien der Informationserfassung und der Ergiebigkeit, aber auch der 

Einfachheit, scheinen mir, wie im französischen, amerikanischen und Schweizer 

Steuerrecht, eine Erfassung derprivaten Grundstücksgewinne 111 auch jenseits der 
Zweijahresgrenze zu rechtfertigen. 

Zu diesen Schlüssen komme ich allerdings bloß im Rechtsvergleich, gewisserma

ßen de lege ferenda. Ob nun das deutsche dualistische System auch de lege lata jene 

Intensität sachlicher Unrichtigkeit erreicht, welche für die gerichtliche Aufhebung 

eines Gesetzes verlangt werden muß, ist schwer zu beurteilen. Gerade in diesem 

Bereich, und im Vergleich mit dem heutigen Wirrwarr der „Regimes" in Frank

reich, sticht positiv eine noch verhältnismäßig große Einfachheit heraus. In einem 

Punkt würde ich aber- wenn das dem ausländischen Beobachter erlaubt wird-das 

Urteil des obersten deutschen Gerichts vom 7. Oktober 1969112 als nicht über

zeugend, ja stoßend bezeichnen: wenn zur Rechtfertigung der Besteuerung von 

Veräußerungsgewinnen bei der Abtretung wesentlicher Beteiligungen (§ 17 EStG) 

110 Namentlich im Entscheid BVerfG 9. 7. 1969 (vorn Anm. 23) dürfte die Kurzfristigkeit 
als Indiz einer gewissen Geschäftsähnlichkeit verwendet worden sein. 

111 Es gibt auch noch andere Gründe für ihre Erfassung, auf die hier nicht eingegangen 
wird; vgl. dazuBenno Grossmann (Anm. 64) und insb. Reimann / Zuppinger / Schärrer 

(Anm. 64) Bd. IV, S. 144 ff, und die auf S. 146 angeführten Stellen. 
112 Zitiert vorn Anm. 24. Vgl. die Kritik von Klaus Tipke, Steuer und Wirtschaft 1971, 

s. 9. 
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gesagt wird, diese Gewinne würden sich „ohne Systembruch", weil „rechtlich 
voll vergleichbar", als , ,gewerbliche Einkommen" behandeln lassen, so ist es nun 
gerade ein Systembruch, wenn die Gleichstellung sich nur auf den Fall der Ge
winnerzielung, nicht aber auf den Fall der Verlustrealisation oder der Abschrei
bung bezieht. Das genannte Urteil enthält zu diesem Punkt überhaupt keine Be

gründung, sondern nur eine Behauptung im Vorbeigehen, der Ausschluß des Ver
lustausgleichs sei „jedenfalls nicht willkürlich" 113

• 

Aber wie dem immer sei: der Dualismus scheint weiterzuleben, und im Prinzip 
nirgends tiefer verwurzelt als in der Schweiz. Kein Zweifel: Auf der Flucht vor 
Klaus Tipke müßte ein Hohepriester des Dualismus seinen Tempel in der Schweiz 
errichten! 

113 AaO S. 130 Ziffer 5. 
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I. Einkommensbegriffe, Einkunftsarten und Einkommensermittlung 

In den progressiven Gesamteinkommensteuern in Industriestaaten finden sich un
terschiedliche Einkommensbegriffe, meist recht pragmatisch in Form einer er
schöpfenden Aufzählung der steuerbaren Einkunftsarten. Beispielsweise gibt es in 
Japan 10 Einkunftsarten bzw. Einkunftsgruppen, in Frankreich und Luxemburg 
acht, in Großbritannien und Schweden sechs, in den Niederlanden drei. Einen 
globalen Einkommensbegriff mit nur beispielhafter Aufzählung einzelner Ein

kunftsarten kennt man in Dänemark, der Schweiz (Bundessteuer), Kanada und 
den USA. Hier wird das gesamte Einkommen, aus welchen Quellen auch immer, 
besteuert. Die inhaltlichen Unterschiede der Einkommensbegriffe sind jedoch ge
ring, da auch bei einer Enumeration der Einkünfte die Einkunftsquellen ziemlich 
lückenlos erfaßt werden, von privaten Veräußerungsgewinnen abgesehen. 

Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Gewinneinkünften und Über
schuß-Einkünften ist für den deutschen Steuerrechtskreis kennzeichnend. In an
deren Staaten wird teils zwischen Erwerbseinkünften (earned income) und Ver-

'' Dieser internationale Vergleich beruht im wesentlichen auf den Länderberichten von Prof. 
Dr. Francis Cagianut (Schweiz), Prof. Dr.]. Ernest Krings (Belgien), Prof. Dr. Tadashi 
Murai Oapan), Attache Riss (Frankreich), Prof. Dr. Jan van Dijck (Niederlande), Uni
versitätslektor Dr. Hans-Heinrich Vogel (Schweden) und Prof. Dr. Otto Walter (USA). 
Auszüge aus den Länderberichten Schweden, Schweiz und USA sind nachstehend abge
druckt. Soweit andere Staaten in einzelnen Teilen des internationalen Vergleichs einbezo
gen sind, beruhen die Angaben auf Gesetzesvorschriften, die im einzelnen nicht zitiert 
werden. Der vollständige Länderbericht Schweden ist in Stu W 1980, Heft 2 abgedruckt. 
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mögenseinkünften (investment income) unterschieden, teils wird jede Einkunfts
art nach Sondervorschriften ermittelt. In Belgien sind als „Berufseinkünfte" (re
venus professionnels) Einkünfte aus Unternehmen (einschließlich Land- und 
Forstwirtschaft), selbständiger und nichtselbständiger Arbeit zusammengefaßt. 

Abhängig von den Einkommensbegriffen und den Zusammenfassungen verschie
dener Einkunftsquellen weichen die Begriffsbestimmungen und die Grundsätze 
der Einkommensermittlung voneinander ab. Hierbei ergeben sich mancherlei sy
stematische und terminologische Ungereimtheiten, jedoch existiert nicht der im 
deutschen Steuerrechtskreis umstrittene Dualismus zwischen vo~wiegend kausal 
definierten Betriebsausgaben und vorwiegend final definierten Werbungskosten. 
überhaupt scheinen die ausländischen Steuergesetzgeber sprachschöpferisch we
niger produktiv zu sein und insoweit auch weniger kritisiert zu werden. Für die 
deutschen Begriffe Aufwendungen, Aufwand, Kosten und Ausgaben im Rahmen 
der Einkommensermittlung findet man z. B. im französischen Sprachbereich nur 
den Begriff „charge et depenses", und im englischen Sprachbereich den Begriff 
„expenses". Auch Wortzusammensetzungen wie einerseits Betriebsausgaben und 
Werbungskosten für berufsbedingte Abzüge und andererseits Sonderausgaben 
und außergewöhnliche Belastungen für nicht berufsbedingte Abzüge sind nicht 
üblich. 

Einige Staaten, z. B. die nordischen Staaten, Frankreich und die Schweiz, kennen 
eine Generalklausel für die Abzugsfähigkeit aller Ausgaben, die mit der Einkom
menserzielung, aus welchen Quellen auch immer, zusammenhängen, in der 
Schweiz , , Gewinnungskosten" genannt. Dieser Vorteil eines einheitlichen Begrif
fes wird allerdings durch die Differenzierung der Einkommensermittlung bei den 
einzelnen Einkunftsarten mehr oder weniger wieder aufgehoben. Die grundsätzli
che Abzugsfähigkeit berufsbedingter Aufwendungen wird in den meisten Staaten, 
im Gegensatz zum deutschen Betriebsausgabenbegriff, durch das Erfordernis der 
Angemessenheit gekennzeichnet (,,ordinary and necessary", ,,guter Kaufmanns
brauch"). Teils gibt es auch bestimmte Abzugsverbote, teils bestimmte Höchstbe
träge (z. B. für Reisekosten). Für Abzüge bei Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit besteht in einigen Staaten eine erschöpfende Aufzählung. 

Abzüge, die der Privatsphäre zuzurechnen sind, sind nur gemäß Enumeration, 
also ganz kasuistisch, zulässig. Ein Abzug von, ,außergewöhnlichen Belastungen" 
i. S. des § 33 EStG gibt es außerhalb des deutschen Steuerrechtskreises und der 
Niederlande nicht. 

II. Abgrenzung der Berufssphäre von der Privatsphäre 

Die Probleme einer Trennung der Berufssphäre von der Privatsphäre im Hinblick 
auf die steuerliche Abzugsfähigkeit von Aufwendungen betreffen nicht nur die 
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Grenzfälle und Überschneidungen, sondern auch die Zuordnung zum einen oder 
anderen Bereich. Dies zeigt sich im internationalen Vergleich deutlich, z. B. bei 
Kinderbetreuungskosten und Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, die 
in einigen Staaten ganz der nicht zu berücksichtigenden Privatsphäre zugeordnet 
werden, in anderen Staaten als Berufsausgaben gelten. 

Es gibt Staaten, die eine Generalklausel über die Nichtabzugsfähigkeit der Kosten 
für die Lebensführung ähnlich§ 12 Ziff. 1 EStG nicht kennen, wie z. B. Däne
mark, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien und Kanada. Jedoch ergibt 
sich die Nichtabzugsfähigkeit dieser Ausgaben, die nicht berufs- oder einkom
mensbedingt sind, einerseits aus der allgemeinen Systematik der Einkommenser
mittlung und den besonderen Vorschriften für einzelne Einkunftsarten, anderer
seits aus der erschöpfenden Aufzählung derjenigen Aufwendungen, die vom Ge
samtbetrag der Einkünfte abzugsfähig sind. Die Aufteilung gemischter Aufwen
dungen ist in diesen Staaten möglich und notwendig; in Italien ist dies ausdrück
lich im Einkommensteuergesetz vorgesehen. 

Auch in denjenigen Staaten, deren Einkommensteuergesetze eine allgemeine Vor
schrift über die Nichtabzugsfähigkeit von Privatausgaben enthalten, wird dieses 
Abzugsverbot zwangsläufig durch einen Katalog von Ausnahmen modifiziert. 
Ähnlich wie in der Bundesrepublik Deutschland sind in den Niederlanden Ausga
ben für die private Lebensführung, hier „Standesausgaben" genannt, auch dann 
nicht abzugsfähig, wenn sie mit dem Unternehmen oder der Berufsausübung in 
Zusammenhang stehen. In den andern Staaten enthält die Generalklausel kein der
artiges Aufteilungsverbot. 

In Belgien sind Ausgaben, die persönlichen Charakter haben, nicht abzugsfähig, 
in Japan die mit der privaten Lebensführung zusammenhängenden Kosten. In 
Norwegen sind Ausgaben für Unterhalt und Lebenshaltung des Steuerpflichtigen 
und seiner Familie oder für seine Wohnung nicht abzugsfähig. Auch in der 
Schweizer Vorschrift (Bundessteuer) wird die Wohnungsmiete ausdrücklich ge
nannt. In Schweden umfaßt die Nichtabzugsfähigkeit Lebenshaltungsaufwen
dungen und Unterhaltsleistungen. In den USA sind persönliche Ausgaben sowie 
Lebenshaltungs- und Familienausgaben nicht abzugsfähig. 

Derartige Generalklauseln besagen wenig, wenn man die Ausnahmen vom Ab
zugsverbot für Privatausgaben nicht kennt. Diese persönlichen Abzüge, die zum 
Teil als Pauschbeträge, immer aber mit Höchstbeträgen gewährt werden, sind in 
andern Staaten zum Teil weniger unsystematisch und umfangreich als der deutsche 
Katalog der Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen. Sie weisen im 
internationalen Vergleich zum Teil erhebliche Unterschiede auf, die nicht nur auf 
verschiedenen sozial- und familienpolitischen Konzepten beruhen, sondern auch 
auf den unterschiedlichen Grundsätzen darüber, was der Berufs- und was der Pri
vatsphäre zuzurechnen ist. 
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III. Einzelfälle und Einzelfragen 

Nachstehend werden einzelne Fälle und Fragen behandelt, die den ausländischen 
Bericht~rstattern zur Beantwortung vorgelegt worden waren. 

1. Unfallkosten 

Der Steuerpflichtige A besitzt ein Personenauto, das er zu 50 % beruflich, zu 50 % 
privat nutzt. Das Auto gehört nach deutschem Recht zum Betriebsvermögen. A 
erleidet auf einer Fahrt einen von ihm schuldhaft verursachten Unfall mit Total
schaden. Geschädigt worden ist B. 

Belgien 

Für die steuerliche Berücksichtigung des Totalschadens am eigenen Auto des A 
kommt es nicht darauf an, ob der Unfall auf einer Betriebsfahrt oder einer Privat
fahrt passierte, oder ob das Auto zum Betriebsvermögen gehörte. Es ist auch ohne 
Bedeutung, ob A den Unfall verschuldet hat oder ob er aufgrund eines Schwäche
anfalls den Unfall verursachte. Entscheidend ist, daß das Auto teils betrieblich, 
teils privat genutzt wurde. In diesem Verhältnis ist der gesamte Aufwand aufzutei
len. Nur in Höhe des Anteils der betrieblichen Nutzung erfolgt eine Gewinnmin
derung infolge des Totalschadens. 

Für den von A an B zu zahlenden Schadensersatz kommt es darauf an, ob der Un
fall sich auf einer Betriebsfahrt oder einer Privatfahrt ereignete. Bei einer Betriebs
fahrt ist der Schadensersatz voll abzugsfähig, bei einer Privatfahrt nicht. Ein Ver
schulden des A oder sein Gesundheitszustand spielen keine Rolle. 

Niederlande 

In den Niederlanden können bei einer Privatfahrt weder der Totalschaden des A 
noch der Schadensersatz an B gewinnmindernd berücksichtigt werden. Bei einer 
Geschäftsfahrt kommt es auf das Verschulden des A an. Vorsatz oder grobe Fahr
lässigkeit schließen eine steuerliche Berücksichtigung des Totalschadens und der 
Schadensersatzleistung aus, nicht aber leichte Fahrlässigkeit oder ein Schwächean
fall. In diesen Fällen führt der Totalschaden zur Buchwertabschreibung und sind 
die Schadensersatzleistungen Betriebsausgaben. 

Schweiz 

Auch in der Schweiz ist der anläßlich einer Privatfahrt verursachte Totalschaden in 
keinem Fall ein abzugsfähiger Aufwand. Das gleiche gilt im Falle einer Geschäfts
fahrt, wenn grobes Verschulden vorliegt, das grobe Fahrlässigkeit nicht umfaßt. 
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Bei einem Schwächeanfall des Aist Verschulden auszuschließen. Für die Berück
sichtigung des Totalschadens des ganz zum Betriebsvermögen gehörenden Autos 
ist jedoch der Privatanteil als Privatentnahme zu berücksichtigen; er bemißt sich 
nach der jährlichen privaten Fahrleistung im Vergleich zur Gesamtfahrleistung. 

Die Schadensersatzleistungen des A an B werden voll berücksichtigt, wenn siege
schäftsmäßig begründet sind. Dies setzt eine Geschäftsfahrt voraus und die übli
che Sorgfalt, d. h. das Schadensereignis muß im Rahmen der normalen Geschäfts
risiken liegen. Hier ist es somit erheblich, daß A den Unfall schuldhaft verursacht 
hat. Dies führt zum Ausschluß eines Abzugs als Gewinnungskosten. 

USA 

Das amerikanische Steuei:recht unterscheidet nicht zwischen Betriebs- und Privat
vermögen und umfaßt grundsätzlich betriebliche und private Veräußerungsge
winne und -verluste. Es wird jedoch unterschieden zwischen betrieblichem Auf
wand und nicht betrieblichem Aufwand; letzterer ist nur in gesetzlich festgelegten 
Fällen abzugsfähig. 

Hinsichtlich des Totalschadens wird das Auto des A gedanklich „in zwei Halb
automobile geteilt". Der Verlust des betrieblichen Anteils ist ein Betriebsverlust, 
vermindert durch die Abschreibungen, gleichgültig, wie hoch der Marktwert des 
Autos im Zeitpunkt des Schadens war. Der Verlust des Privatanteils am Auto kann 
gemäß einer besonderen Vorschrift über Unfallverluste vom Gesamtbetrag der 
Einkünfte abgezogen werden, und zwar in Höhe des Marktwertes, abzüglich Ver
sicherungsleistungen und abzüglich 100 $ pro Unfallereignis. Auf ein Verschulden 
des A kommt es nicht an, es sei denn, er handelte mit Vorsatz oder bedingtem Vor
satz. Auch der Gesundheitszustand des A spielt steuerlich keine Rolle. Ebenso
wenig kommt es darauf an, ob sich der Unfall anläßlich einer Betriebsfahrt oder ei
ner Privatfahrt ereignete. 

Der an B zu leistende Schadensersatz ist als Betriebsausgabe abzugsfähig, sofern es 
sich um eine Geschäftsfahrt handelt. An diese Voraussetzung werden strenge An
forderungen gestellt. Auf Verschulden des A oder auf seinen Gesundheitszustand 
kommt es nicht an. 

2. Schaden durch höhere Gewalt 

Ein Personenauto, das teils für den Betrieb, teils privat genutzt wird, wird in der 
Garage vom Blitz getroffen und beschädigt. 

Belgien 

Die Reparaturkosten mindern den Gewinn in Höhe des Anteils, welcher derbe
trieblichen Nutzung des Autos entspricht. Ob das Auto zum Betriebsvermögen 
gehörte oder nicht, spielt keine Rolle. 
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Niederlande 

In den Niederlanden sind die Reparaturkosten, sofern das Auto zum Betriebsver
mögen gehört, in voller Höhe abzugsfähig, unbeschadet der teilweise privaten 
Nutzung des Autos. 

Schweiz 

Die Reparaturaufwendungen für das Auto, das zum Geschäftsvermögen zu rech
nen ist, sind als Betriebsausgaben abzugsfähig. Der nach den gefahrenen Kilome
tern zu berechnende Privatanteil an den Reparaturkosten ist, zusätzlich zu den üb
rigen Privatanteilen dieses Autos, als Privatentnahme zu berücksichtigen. 

Ähnliche Grundsätze gelten auch in Japan und Schweden. 

USA 

In den USA ist, entsprechend den vorstehend für Unfallkosten genannten Grund
sätzen, der Betriebsanteil der Reparaturkosten als Betriebsausgabe abzugsfähig. 
Der Privatanteil kann, soweit er 100 $ übersteigt, als Verlust durch Einwirkung 
höherer Gewalt vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen werden. 

3. Brandstiftung und Unfall auf Geschäftsfahrt 

Steuerpflichtiger Asteckteine alte Lagerhalle vorsätzlich in Brand, um mit Hilfe 
der Versicherungssumme eine moderne Halle zu bauen. 

Steuerpflichtiger B, ein Apotheker, befördert mit seinem Auto ein dringend benö
tigtes Medikament und verursacht durch zu schnelles Fahren und Verletzung des 
Vorfahrtsrechts einen Unfall. 

Belgien 

Weder bei der Brandstiftung noch bei den Unfallkosten spielt das Verschulden der 
Steuerpflichtigen eine Rolle. 

Bei der vorsätzlichen Brandstiftung des A geht man davon aus, daß nicht die Zer
störung eines Gegenstandes, hier der Lagerhalle, ein Fehlverhalten darstellt, son
dern die Tatsache, daß der Steuerpflichtige einen Versicherungsbetrug beabsich
tigt. Dies ist steuerlich unbeachtlich. A zerstört die zum Betriebsvermögen gehö
rende alte Lagerhalle. Der vermutlich geringe Buchwert kann abgesetzt werden. 

Im Falle des Apothekers B sind Unfallkosten in vollem Umfang als Betriebsausga
ben abzugsfähig. Falls das eigene Auto des B beschädigt wurde, sind die Repara
turkosten nur in einer dem betrieblichen Nutzungsanteil entsprechenden Höhe 
abzugsfähig. 
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Schweiz 

Eine Abschreibung der Lagerhalle im Ausmaß des durch Brand vernichteten Wer
tes ist nur zulässig bei geschäftsmäßiger Begründetheit des Aufwandes. Diese Vor
aussetzung ist nicht erfüllt, da eine Brandstiftung nicht im geschäftlichen Bereich 
liegt. Die Wertminderung ist somit als Privatentnahme auszugleichen. 

Im Falle des Apothekers B liegt zweifelsfrei eine Geschäftsfahrt vor. Die Unfall
kosten sind als Gewinnungskosten abzugsfähig nur dann, wenn kein grobes Ver
schulden vorliegt. Auch bei grober Fahrlässigkeit nimmt man in der Verwaltungs
praxis normalerweise eine nichtbetriebliche Ursache an, so daß der Betriebsausga
benabzug verneint wird. Im vorliegenden Fall ist das Verschulden nicht grob fahr
lässig, so daß die Unfallkosten abzugsfähig sein dürften. 

USA 

Bei der Zerstörung der Lagerhalle durch Brandstiftung scheitert die Geltendma
chung des Verlustes daran, daß eine Brandstiftung erstens kein betrieblicher Vor
fall ist und zweitens auf die vorsätzliche Tat des Steuerpflichtigen zurückzuführen 
ist. Letzteres ergibt sich aus den Einkommensteuerrichtlinien, die den Grundsatz 
aufstellen, daß niemand aus seinem eigenen Dolus Vorteil zu ziehen berechtigt ist. 

Der Fall des Apothekers B ist steuerlich ebenso zu beurteilen wie die im ersten 
Problemkreis geschilderte Geschäftsfahrt. Die Unfallkosten sind voll abzugsfä
hig, das schuldhafte Verhalten spielt keine Rolle. 

4. Einzelfälle 

Bei den folgenden fünf Gruppen von Aufwendungen bestehen im internationalen 
Vergleich hinsichtlich ihrer Schwerpunkte als Berufsaufwand einerseits oder als 
Privataufwand andererseits unterschiedliche Grundsätze: Geschäftsreisen, Be
rufskleidung, doppelte Haushaltsführung aus beruflichem Anlaß, Fahrten zwi
schen Wohnung und Arbeitsstätte sowie Kinderbetreuungskosten. Es gibt keinen 
Staat, in dem nicht die Kosten für Geschäfts- bzw. Berufsreisen und berufstypi
sche Kleidung berücksichtigt werden, wenn auch zum Teil sachlich oder durch 
Höchstbeträge beschränkt. Hingegen gibt es mehrere Staaten, in denen weder eine 
doppelte Haushaltführung noch Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
noch Kinderbetreuungskosten als Betriebsausgaben oder Werbungskosten in 
Frage kommen. 

4 .1 Geschäftsreisen 

In Belgien und Frankreich sind Kosten für Geschäftsreisen, sofern nicht unange
messen, grundsätzlich als Berufsausgaben abzugsfähig. Entsprechendes gilt in den 
Niederlanden. 
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Auch in Japan sind Kosten für Geschäftsreisen grundsätzlich in vollem Umfang, 
und auch bei der Verpflegung nicht auf den Mehraufwand beschränkt, abzugsfä
hig. Es wird hierzu festgestellt, daß die im Vergleich zum Alltagsleben während 
der Reise entstehenden Mehrkosten zu schwer abzugrenzen seien. 

In Schweden gelten besondere Richtlinien für die Behandlung der Dienstreisen 
von Arbeitnehmern, die auch für Geschäftsreisen der Selbständigen analog anzu
wenden sind. Die Entfernung vom Betriebs- bzw. Arbeitsort muß mindestens 
10 km betragen. Der Abzug ist auf die Mehrkosten der Lebenshaltung be
schränkt. 

In der Schweiz sind Kosten für Geschäftsreisen, beschränkt auf die Mehrkosten, 
als Gewinnungskosten abzugsfähig. 

In den USA sind Geschäftsreisekosten, soweit sie „normal und notwendig" sind, 
abzugsfähig. An den Einzelnachweis werden strenge Anforderungen gestellt. 

4.2 Berufskleidung 

Kosten für die Anschaffung und Instandhaltung von berufstypischer Kleidung 
werden im ·allgemeinen als Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten anerkannt, 
jedoch sind die Abgrenzungen dieses Aufwands unterschiedlich. 

In Schweden gibt es nur für Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ausdrückliche 
Vorschriften, die sich auf Schutzkleidung und Schutzausrüstung beschränken und 
Kosten für sonstige berufstypische Kleidung nur bis zu einem Höchstbetrag von 
300 skr jährlich zulassen. Ob bei selbständiger Erwerbstätigkeit eine Abzugsfä
higkeit besteht, ist umstritten. 

In Japan ist Berufskleidung, soweit im Privatleben nicht tragbar, abzugsfähig. 
Möglich ist im Einzelfall auch eine anteilsmäßige Aufteilung der Kosten in Berufs
und Privataufwand. 

In Belgien, Frankreich, der Schweiz und den USA ist der Abzug auf berufstypi
sche Kleidung beschränkt. Damit dürften Aufwendungen für bürgerliche Klei
dung, auch wenn deren erhöhter Aufwand berufsbedingt ist, nicht abzugsfähig 
sem. 

Etwas großzügiger sind die Grundsätze in denNiederlanden, wo auch die Kosten 
für bürgerliche Kleidung, die üblicherweise vom Steuerpflichtigen nicht getragen 
wird, abzugsfähig sind. 

4.3 Kosten für berufsbedingte doppelte Haushaltsführung 

Bei dem Problemkreis der Abzugsfähigkeit von Kosten für einen beruflich beding
ten zweiten Haushalt sind im internationalen Vergleich deutliche Unterschiede 
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festzustellen. In Großbritannien, Irland, Italien und Japan sind diese Mehrko
sten in der Lebenshaltung grundsätzlich nicht abzugsfähig. Dies gilt im allgemei
nen auch in der Schweiz und in den USA, wo nur bestimmte „excess cost of living 
expenses" abzugsfähig sind. InBelgien, Dänemark, Norwegen undSchweden be
stehen bestimmte einschränkende Vorschriften für den Abzug der Mehrkosten. 

4.4 Kosten für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 

Ähnlich wie bei den Kosten für eine berufsbedingte doppelte Haushaltsführung 
sind auch die berufsbedingten Heimfahrtkosten in einigen Staaten nicht als Ab
züge zugelassen: in Großbritannien, Irland, Italien, Kanada und den USA. In 
den nordischen Staaten und auch in der Schweiz sind, sofern nicht besondere Vor
aussetzungen vorliegen, nur die Kosten für öffentliche Verkehrsmittel abzugsfä
hig. In Japan gilt die Abzugsfähigkeit nur bei Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit. In Belgien gelten keine grundsätzlichen Einschränkungen, in Frankreich 
gibt es eine km-Pauschale für Kraftfahrzeuge. In den Niederlanden gilt eine reine 
Entfernungspauschale. 

4.5 Kosten für Kinderbetreuung 

In Belgien sind Kinderbetreuungskosten als Berufsausgaben abzugsfähig, aller
dings nur mit dem Anteil, der auf die Stunden und Tage der Erwerbstätigkeit der 
Eltern entfällt. In Frankreicb, Kanada, den Niederlanden, Norwegen, Schweden 
und den USA gibt es besondere Abzüge für die häusliche oder außerhäusliche 
Kinderbetreuung. Hierbei ist die Erwerbstätigkeit der Eltern Voraussetzung, je
doch sind die Abzüge nicht als Berufsausgaben, sondern als persönliche Freibe
träge oder Steuerabsetzbeträge geregelt. In Frankreich und den Niederlanden sind 
diese Pauschbeträge bzw. Freibeträge auf alleinstehende erwerbstätige Mütter und 
Väter beschränkt. 

5. Gemischt-genutzte Wirtschaftsgüter 

Soweit im Einkommensteuerrecht der einzelnen Staaten ein allgemeines Abzugs
verbot für Privatausgaben nicht mit einem Aufteilungsverbot verbunden ist, ist 
eine Aufteilung gemischt-genutzter Wirtschaftsgüter nach Privat- und Berufsauf
wand zulässig. Für Einkünfte aus Gewerbebetrieb ist dies in Italien ausdrücklich 
vorgeschrieben. 

In Belgien ist bei gemischt-genutzten Wirtschaftsgütern der gesamte Aufwand 
einschließlich der Festkosten anteilig aufzuteilen. Dies geschieht meist einver
nehmlich zwischen Steuerpflichtigen und Finanzbehörden. Richtlinien oder Be
schränkungen gibt es nicht. Ähnliches gilt auch in Frankreich. 
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In den Niederlanden hat die Rechtsprechung in größerem Umfang nach etwas an
dern Kriterien als in der Bundesrepublik Deutschland eine Aufteilung der Kosten 
einschließlich Festkosten für gemischt-genutzte Wirtschaftsgüter anerkannt. Für 
Autos gelten besondere Pauschalierungs-Richtlinien. 

Auch in Japan ist eine Aufteilung des gesamten Aufwands für gemischt-genutzte 
Wirtschaftsgüter einschließlich der Festkosten zulässig, sofern eine pauschalierte 
Teilung angemessen möglich ist. Die Rechtsprechung hierzu ist allerdings unein
heitlich. 

Für Schweden sind als Beispiele einer sehr restriktiven Aufteilungsmöglichkeit 
Fachliteratur und Arbeitszimmer zu nennen. Beim Auto erfolgt nach ins einzelne 
gehenden Richtlinien eine Aufteilung des gesamten Aufwands gemäß dem Ver
hältnis der beruflich und privat gefahrenen Strecken im Jahr. 

In der Schweiz erfolgt die Aufteilung des gesamten Aufwandes einschließlich der 
Festkosten anteilsmäßig. Bei Gegenständen des Geschäftsvermögens wird der pri
vate Nutzungsanteil-gewinnerhöhend als Entnahme behandelt. Bei Privatbesitz, 
aber z. B. auch bei der Privatwohnung mit Arbeitszimmer, wird der betrieblich 
genutzte Anteil als abzugsfähig anerkannt. 

In den USA ist grundsätzlich bei allen gemischt-genutzten Wirtschaftsgütern eine 
Aufteilung der Kosten, einschließlich der Festkosten, zulässig. Eine Sonderrege
lung besteht für häusliche Arbeitszimmer, deren Kosten nur dann abzugsfähig 
sind, wenn sie ausschließlich beruflich nutzbar sind. 

6. Teilnahme an Veranstaltungen 

In den USA finden Aufteilungen der Kosten für Fachtagungen und sonstige Ver
anstaltungen grundsätzlich nicht statt. Wenn die Veranstaltung vorzugsweise als 
beruflich zu qualifizieren ist, sind die Kosten voll abzugsfähig. Bei Auslandsta
gungen u. ä. gelten ins einzelne gehende Einschränkungen. 

In Belgien sind Aufwendungen für Fachtagungen, Messen, Kongresse u. ä. 
grundsätzlich voll abzugsfähig, wenn ein unmittelbarer und notwendiger Bezug 
zu der Ausübung des Berufes oder Gewerbes gegeben ist. Entsprechendes gilt 
auch für betriebliche Feiern, soweit sie angemessen und vom normalen Geschäfts
betrieb aus als gerechtfertigt anzusehen sind. 

In Japan wird nach ins einzelne gehenden Richtlinien insb. bei Fachtagungen eine 
Aufteilung zwischen den betrieblich notwendigen Kosten und den privaten Reise
und Aufenthaltsanteilen vorgenommen. 

In Frankreich werden strenge Anforderungen an den betrieblichen bzw. berufli
chen Charakter von Veranstaltungen, Tagungen usw. gestellt. Es sind nur die un
mittelbar mit der Berufs- bzw. Geschäftstätigkeit zusammenhängenden notwen
digen Ausgaben abzugsfähig. 
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In Schweden liegen eingehende Richtlinien und eine Rechtsprechung für Arbeit
nehmer-Reisen vor. Bei Selbständigen erfolgt eine Aufteilung in dem Verhältnis 
des unmittelbar Geschäftszwecken dienenden Teils der Kosten zu den sonstigen 
Kosten, z.B. dem Reiseprogramm. 

In der Schweiz erfolgt eine Kürzung der im einzelnen auszuweisenden Kosten je
weils um einen angemessenen Privatanteil. Dies gilt insbesondere für den Besuch 
von Fachtagungen. 

7. Geld~trafen und Geldbußen 

Bei diesem Problemkreis zeigt sich im internationalen Vergleich, daß es weniger 
um die Frage Berufssphäre oder Privatsphäre geht, sondern eher um eine Wertung 
von Schuld und Sühne im Hinblick auf die Einheit der Rechtsordnung. Dabei er
geben sich sehr gegensätzliche Standpunkte. In der Mehrzahl der Staaten herrscht 
der auch in der Bundesrepublik Deutschland geltende Grundsatz vor, daß die 
Wirkung von Geldstrafen und Geldbußen nicht durch eine eventuelle steuerliche 
Abzugsfähigkeit gemindert werden darf. Ganz im Gegensatz dazu geht man in 
den Niederlanden davon aus, daß bei der Verhängung von Geldstrafen und Geld
bußen die steuerliche Abzugsfähigkeit berücksichtigt werden könne. 

In Belgien sind Geldstrafen und Geldbußen grundsätzlich nicht abzugsfähig. Man 
geht davon aus, daß eine rechtswidrige Handlung, die zu einer Geldstrafe führt, 
für die Erzielung oder Erhaltung von Einkünften nicht erforderlich ist. 

In Frankreich sind berufstypische Geldstrafen und Geldbußen bei Verstößen ge
gen Preis-, Rationierungs- oder Versorgungsvorschriften sowie alle Geldabgaben 
bei Steuerdelikten ausdrücklich vom Abzug ausgenommen. Die Rechtsprechung 
verneint darüber hinaus grundsätzlich jede steuerliche Abzugsfähigkeit von Geld
strafen und Geldbußen. 

Auch in Japan gelten Geldstrafen und Geldbußen, welche die Bestrafung des 
Schuldigen bezwecken, als nicht abzugsfähige Privatausgaben. 

In Schweden wird die Abzugsfähigkeit von Geldstrafen in Rechtsprechung und 
Veranlagungspraxis heute grundsätzlich verneint. In vier Fällen wurde seit 1972 
ein ausdrückliches Abzugsverbot von Bußgeldern bei typischen Delikten gesetz
lich vorgeschrieben: Bei Überladung bestimmter Kraftfahrzeuge, bei unzulängli
chen Baumaßnahmen, bei falschem Parken und bei übermäßigem Verbrauch auf
grund des Rationierungsgesetzes. 

In der Schweiz spielt die Einordnung der rechtswidrigen Handlung als Übertre
tung oder Vergehen eine Rolle. Geldbußen aus Übertretungsdelikten und die da
mit zusammenhängenden Verfahrenskosten sind als Gewinnungskosten absetz
bar, sofern die Übertretungen mit der Berufstätigkeit eng zusammenhängen, z. B. 
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bei bestimmten gewerbepolizeilichen Zuwiderhandlungen. Dies gilt nicht für 
Vergehen und für nicht berufsbedingte Übertretungen. Geldstrafen z. B. für die 
von einem Apotheker durch Verwechslung einer Medizin, die von einem Arzt 
durch einen Kunstfehler oder auf einer Berufsfahrt durch einen Unfall verursachte 
Körperverletzung oder die von einem Kaufmann wegen Subventionsbetruges oder 
betrügerischen Konkurses zu zahlenden Geldstrafen sind somit nicht absetzbar, 
wohl aber z. B. die Geldbußen wegen unerlaubten Parkens beim Abladen von Wa
ren. 

In den USA sind Geldstrafen, Bußgelder und Strafzuschläge nicht abzugsfähig, 
soweit es sich um Leistungen an staatliche Stellen handelt. Andere Geldstrafen 
oder Bußgelder sind im allgemeinen abzugsfähig, soweit sie nicht der amerikani
schen „ordre publique" widersprechen. Geldstrafen wegen Körperverletzungen 
oder Brandstiftung sind somit nicht abzugsfähig. Abzugsfähig ist hingegen das 
Bußgeld (parking fine) beim Parken im Halteverbot, wenn es sich um Berufsfahr
ten handelt. 

In den Niederlanden hingegen sind Geldstrafen und Geldbußen, die mit der Be
triebs- oder Berufstätigkeit zusammenhängen, grundsätzlich abzugsfähig, gleich
gültig, ob es sich um Ordnungsstrafen oder Kriminalstrafen handelt. 

IV. Schlußbemerkungen 

Die vorstehenden Ausführungen haben, wenn auch nur lückenhaft und pauschal, 
einige Probleme der Abgrenzung zwischen Berufsausgaben und Privatausga~en in 
insgesamt dreizehn Staaten erfaßt, davon nur sieben, manchmal auch nur drei oder 
vier aufgrund der Länderberichte etwas eingehender. Nimmt man den deutschen 
Steuerrechtskreis, d. h. Luxemburg, Osterreich und die Bundesrepublik 
Deutschland hinzu, kann man für insgesamt sechzehn Staaten folgendes feststel
len: 

Eine allgemeine Vorschrift, daß die mit der Berufs- bzw. Einkommenssphäre zu
sammenhängenden Ausgaben bei der steuerlichen Einkommensermitt~ung ab
zugsfähig sind, gibt es in fünf Staaten, nicht im deutschen Steuerrechts~reis. 1~ der 
Mehrzahl der Staaten sind, unabhängig von dieser Generalklausel, die Betriebs
ausgaben- bzw. Werbungskostenbegriffe uneinheitlich definiert, teils mit kasui
stischen Abzugsverboten oder Abzugseinschränkungen, teils mit einer Enumera
tion der zulässigen Abzüge, insb. bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit. In 
der Mehrzahl der Staaten enthalten diese Vorschriften eine generelle Beschrän
kung auf Abzüge, die notwendig, normal, üblich und/oder zweckmäßig sind. 
Damit hat man zwar in der Regel auch für die üblichen Fälle gemischt-genutzter 
Wirtschaftsgüter und des berufsbedingten Mehraufwands eine brauchbare Norm 
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geschaffen, jedoch kaum für die Fälle von Ausgaben, die auf mehreren Ursachen 
beruhen. 

Eine allgemeine Vorschrift, daß di,e mit der privaten Lebensführung zusammen
hängenden Aufwendungen nicht abzugsfähig sind, gibt es in zehn der hier erfaßten 
sechzehn Staaten, darunter im deutschen Steuerrechtskreis und in den Niederlan
den mit einem wenn auch nicht prinzipiellen Aufteilungsverbot für gemischte 
Aufwendungen. 

Beide Generalklauseln, d. h. die allgemeine Abzugsfähigkeit der berufsbedingten 
Aufwendungen, und das allgemeine Abzugsverbot der privatbedingten Ausga
ben, gibt es in Norwegen, Schweden und der Schweiz. Keine der beiden General
klauseln gibt es in vier Staaten, nämlich in Großbritannien, Irland, Italien und 
Kanada. 

Ganz allgemein ist rechtsvergleichend festzustellen, daß Generalklauseln dieser 
Art zur Lösung des Problems einer Abgrenzung der Berufs- von der Privatsphäre 
und zur Klärung der„ Grauzone" gemischter Aufwendungen wenig beitragen, so 
daß man auch darauf verzichten könnte, wie z. B. in Großbritannien und in Ita
lien, zwei Staaten mit extrem unterschiedlichen Einkommensteuernormen und ei
ner extrem unterschiedlichen Besteuerungspraxis. 

lnsb. zum generellen Abzugsverbot für Privatausgaben sei aus dem amerikani
schen Bericht der Kommentar von Mertens zitiert: ,,Da Abzüge nicht statthaft 
sind, es sei denn sie beruhen auf einer gesetzlichen Vorschrift, ist die Beibehaltung 
der Vorschrift über den Ausschluß persönlicher Lebenshaltungs- und Familien
ausgaben mehr auf Denkfaulheit als auf Notwendigkeit zurückzuführen." 

Zumindest insoweit scheinen die ausländischen Einkommensteuergesetze, in de
nen die Kosten für die Lebensführung nicht vorkommen, einen Vorsprung an 
dogmatischer Klarheit gegenüber dem deutschen Steuerrechtskreis zu haben. Der 
Mensch hat außer der Berufs- und Privatsphäre noch andere Möglichkeiten, sich 
zu betätigen und Geld auszugeben, z.B. im politischen und karitativen Bereich. 
Gerade der Steuergesetzgeber sollte sich hüten, dies in einen Dualismus Berufs
sphäre-Privatsphäre, in ein Entweder-Oder zu zwängen. Bei der steuerlichen 
Einkommensermittlung kommt es nur darauf an, für die Zuordnung zur Berufs
sphäre bzw. allgemein zur Sphäre der Einkommenserzielung eine brauchbare 
Kausaltheorie und klare Abgrenzungen zu finden. Daß dies vielleicht auch im 
deutschen Einkommensteuerrecht ohne den § 12 Einkommensteuergesetz mög
lich und nützlich sein könnte, dürfte der internationale Vergleich zeigen 1• 

1 Vgl. zu § 12 Nr. 1 d EStG aber Ruppe, oben S. 120 ff. 
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I. Grundsätze 

Nach schweizerischem Steuerrecht ist abzugrenzen zwischen dem steuerrechtlich 
zulässigen Aufwand und dem Privataufwand. Zum steuerrechtlich zulässigen 
Aufwand zählen alle Aufwendungen, die weder zum Erwerb aktivierungspflichti
ger Wirtschaftsgüter noch zur Schuldenabzahlung bestimmt sind, noch Privatent
nahmen darstellen. Dazu kommen die als Abschreibungen verbuchten und ein
kommenssteuerrechtlich anzuerkennenden Wertminderungen sowie _die als Rück
stellungen anzuerkennenden Vermögenseinbußen 1 • 

Klammert man Abschreibungen und Rückstellungen aus, so verbleibt eine Kate
gorie von steuerrechtlich abzugsfähigen Aufwendungen, welche im allgemeinen 
im Begriff „Gewinnungskosten" zusammengefaßt werden. Der steuerrechtlich 
zulässige Aufwand bei Einkünften aus selbständiger Erwerbstätigkeit gliedert sich 
demnach in Gewinnungskosten, Abschreibungen und Rückstellungen. Außer 
acht gelassen sind hierbei besondere, den abzugsfähigen Aufwendungen gleichge
stellte Werteinbußen bzw. Auslagen, wie z.B. eingetretene und verbuchte Ge
schäftsverluste, Zuwendungen für öffentliche oder gemeinnützige Zwecke, Zu
wendungen an steuerbefreite Personalvorsorgeeinrichtungen usw. 

Die dargelegte Gliederung des abzugsfähigen Aufwandes kommt in den Steuerge
setzen zum Ausdruck. So lautet z.B. Art. 22 des Wehrsteuerbeschlusses (Steuer
gesetz für die direkte Bundessteuer, abgekürzt WStB): 

,,Art. 22. Vom rohen Einkommen werden abgezogen: 

a) die zur Erzielung des steuerbaren Einkommens erforderlichen Gewinnungsko
sten; 

b) die geschäftsmäßig begründeten Abschreibungen und Rückstellungen ge
schäftlicher Betriebe; ... " 

1 E. Höhn, Steuerrecht, 2. Auflage, Bern 1975, S. 129. 
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Als Beispiel für eine kantonale Steuerordnung sei auf Art. 25 des Steuergesetzes 
St. Gallen hingewiesen: 

,,Art. 25. Von den Einkünften aus selbständiger Erwerbstätigkeit können abge
rechnet werden: 

a) die Aufwendungen, die zur Erzielung des Erwerbseinkommens notwendig 
sind; 

b) die geschäftsmäßig begründeten Abschreibungen und Rückstellungen; ... " 

Das Musterrecht zum Bundesgesetz über die direkten Bundessteuern sowie zum 
Gesetz über die direkten Steuern der Kantone und Gemeinden lautet in Art. 25 in 
diesem Punkt: 

,,(1) Bei selbständiger Erwerbstätigkeit werden die geschäfts- oder berufsmäßig 
begründeten Unkosten abgezogen. 

(2) Dazu gehören insbesondere 

a) die Abschreibungen und Rückstellungen; ... " 

Das Problem der Abgrenzung der Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten von 
den Privatausgaben muß somit nach schweizerisc.hem Steuerrecht als Frage nach 
der Abgrenzung zwischen Gewinnungskosten und Privatausgaben (Privatauf
wand, Privatentnahmen) verstanden werden. 

II. Gewinnungskosten 

Die Gewinnungskosten sind als einheitlicher Begriff vergleichbar mit Betriebsaus
gaben und Werbungskosten nach deutschem Steuerrecht. Das ergibt sich aus den 
gebräuchlichen Umschreibungen. Im schweizerischen Rechtsverständnis gelten 
als Gewinnungskosten (im weiteren Sinn) die mit der Erzielung der steuerbaren 
Einkünfte verbundenen Auslagen. Zwischen den steuerbaren Einkünften und den 
Gewinnungskosten besteht <;in wirtschaftlicher Zusammenhang. Man spricht da
her steuerrechtlich von erforderlichen oder notwendigen Gewinnungskosten (im 
engeren Sinn). Das bedeutet jedoch nicht, daß nur diejenigen Aufwendungen als 
Gewinnungskosten angesprochen werden können, die im einzelnen Fall notwen
dig sind, um die steuerbaren Einkünfte zu erzielen. Es genügt zur Qualifikation als 
abzugsfähiger Gewinnungskostenaufwand, daß die fraglichen Ausgaben nach der 
Verkehrsauffassung mit der Erzielung der Einkünfte in Zusammenhang stehen. 
Von den Roheinkünften abziehbar sind alle Aufwendungen, die ein Steuerpflich
tiger nach seinem Ermessen als förderlich für den Betrieb bzw. Beruf erachtet, 
selbst an sich vermeidbare Ausgaben2

• Die Praxis verlangt jedoch, daß es sich bei 

2 E. Känzig, Die eidgenössische Wehrsteuer, Basel 1962, N. 4 zu Art. 22 WStB;E. Gygax, 
Schweizerisches Steuerlexikon, Band I, 9. Auflage, Zürich 1975, S. 131; A. Rei-
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abzugsfähigen Gewinnungskosten um solche Aufwendungen handelt, die dem 
Steuerpflichtigen unmittelbar durch seine Erwerbstätigkeit erwachsen3

• 

Bei der Abgrenzung der Gewinnungskosten von den nicht abzugsfähigen Ausga
ben ist zu beachten, daß grundsätzlich alle Ausgaben, welche Einkommensver
wendung darstellen, als Abzug außer Betracht fallen. Nicht abzugsfähig sind da
nach vorab die eigentlichen Haushaltsausgaben, die Kosten für die Anschaffung 
und für die Verbesserung von privaten Vermögensgegenständen, die Aufwendun
gen für die Tilgung von Schulden. So lautet z.B. für die Wehrsteuer (direkte Bun
dessteuer) die entsprechende Bestimmung (Art. 23): 

„Vom Einkommen können insbesondere nicht in Abzug gebracht werden die 
Aufwendungen für Anschaffung oder Verbesserung von Vermögensgegenständen 
und für Schuldentilgung, die kantonalen und kommunalen Einkommens- und 
Vermögenssteuern, die eidgenössische Krisenabgabe, das Wehropfer, die Wehr
steuer sowie die Kosten des Unterhaltes des Steuerpflichtigen und seiner Familie, 
mit Inbegriff der Wohnungsmiete." 

Für das kantonale Steuerrecht sei wiederum auf das Steuergesetz St. Gallen 
(Art. 28) verwiesen: 

,,Nicht zum Abzug zugelassen werden insbesondere: 

a) die Aufwendungen für die Anschaffung und Verbesserung von Vermögensge
genständen; 

b) die Aufwendungen, die der Tilgung von Schulden dienen; 

c) die Aufwendungen für den Unterhalt des Steuerpflichtigen und seiner Familie, 
mit Einschluß der Haushaltskosten aller Art." 

III. Privatausgaben 

Als Privatausgaben (Privataufwand) sind nach schweizerischem Steuerrecht alle 
jene Auslagen zu qualifizieren, die der Befriedigung privater Bedürfnisse dienen4

• 

Ii:n Verhältnis zum Geschäftsaufwand bzw. zu den Gewinnungskosten ist die Pri
vatentnahme von Bedeutung. Durch die Privatentnahme werden der Unterneh
mung durch den Unternehmer oder ihm nahestehende Personen zur Befriedigung 
privater Bedürfnisse ohne oder mit ungenügender Gegenleistung aktive Wirt
schaftsgüter entzogen bzw. vorenthalten oder Passiven aufgebürdet5

• Die Privat-

mann ! F. Zuppinger ! E. Schärrer, Kommentar zum Züricher Steuergesetz, Band II, Bern 
1963, N. 1 ZU§ 25. 

3 H. Masshardt, Kommentar zur eidgenössischen Wehrsteuer 1971-1982, Zürich 1972, 
S. 136. 

4 E. Höhn, aaO, S. 130. 
5 A. Reimann! F. Zuppinger ! E. Schärrer, aaO, Nr. 299 zu § 19 lit. b. 
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entnahme wird steuerrechtlich gleichbehandelt, wie wenn die betreffenden Lei
stungen nicht dem Unternehmer oder einer ihm nahestehenden Person, sondern 
durch einen gewöhnlichen Geschäftsvorfall einem unabhängigen Dritten zuge
kommen wären; namentlich wird in diesem Zusammenhang die Überführung von 
Geschäftsaktiven in das Privatvermögen der Veräußerung von Geschäftsvermö
gen gleichgestellt. 

Die Privatentnahme tritt am häufigsten in Form der reinen Barentnahme auf, die 
der Steuerpflichtige zur Befriedigung privater Bedürfnisse verwendet. 

Den Barentnahmen des Steuerpflichtigen gleichgestellt sind die Entnahmen seiner 
Ehefrau und seiner Kinder, soweit sie nicht angemessenes Entgelt für die der Un
ternehmung erbrachten Dienstleistungen darstellen. Zu den Barentnahmen gehö
ren auch die nicht verbuchten und der Unternehmung vorenthaltenen Einnahmen 
aus dem V er kauf von Wirtschaftsgütern, aus Dienstleistungen oder aus der Anlage 
von Sachen und Rechten (Zinsertrag, Miet- und Pachtertrag). 

Eine weitere Form der Privatentnahmen bilden die gemischten Barentnahmen. In 
der Praxis werden häufig Auslagen voll der Unternehmung belastet, die nur zum 
Teil den Charakter von Gewinnungskosten aufweisen. Diese Belastungen enthal
ten teilweise Privataufwand. Zur Ermittlung des steuerbaren Reingewinnes wird 
in solchen Fällen ein sogenannter Privatanteil ausgeschieden und zugunsten der 
betreffenden Aufwandskosten dem Privatkonto belastet. 

Die vom Geschäft zur Bezahlung übernommenen und passivierten Privatschulden 
werden wie die Barentnahmen behandelt. Bei Entnahme anderer Wirtschaftsgüter 
stehen die sog. Naturalbezüge im Vordergrund. Sie sind zum Anschaffungswert 
anzurechnen, in der Erkenntnis, daß der Steuerpflichtige beim„ Verkauf" solcher 
Verbrauchsgüter an sich selbst keinen Gewinn zu erzielen und zu versteuern 
braucht. Die übrigen Güter dagegen, die nicht zum Verbrauch, sondern zu ande
ren privaten Zwecken, insb. zur privaten Kapitalanlage, entnommen werden, sind 
zu dem Wert anzurechnen, den der Steuerpflichtige bei einer Veräußerung zurzeit 
der Entnahme erlösen würde6

• 

Bestimmte persönliche Aufwendungen, wie z. B. Privatversicherungsbeiträge 
und Spenden, sind bis zu bestimmten Höchstbeträgen, ebenso wie persönliche 
und familienbezogene Freibeträge, bei der Einkommensermittlung abzugsfähig. 
Die Begriffe Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen kennt das 
schweizerische Einkommensteuerrecht nicht. 

6 A. Reimann/ F. Zuppinger/ E. Schärrer, aaO, N. 301-307 zu§ 19 lit. b. 
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Das amerikanische1 Steuerrecht kennt die Unterscheidung zwischen Betriebsver
mögen (notwendig oder gewillkürt) ebensowenig wie die Begriffe des (notwendi
gen oder gewillkürten) Privatvermögens. Auch die Zweiteilung zwischen Ge
winn- und Überschußbesteuerung findet sich im amerikanischen Steuerrecht 
nicht. Der Grund dafür liegt in der prinzipiellen Verschiedenheit der Besteue
rungsbasis. 

Der Einkommensbegriff des amerikanischen Steuerrechts ist nicht auf einzelnen 
Einkunftsarten aufgebaut, sondern umfaßt „alles Einkommen, gleichgültig, aus 
welcher Quelle"2

• Der im Gesetz nur als Beispiel beigefügte Katalog von 15 Ein
kommensarten versucht, Einkünfte aus der Berufs- und Privatsphäre gleicherma
ßen zu erfassen; die Tatsache, daß auch die Gewinne aus Gewerbebetrieb selbst bei 
buchführenden Geschäftsleuten nicht durch Bilanzvergleich, sondern aus der 
Überschußrechnung auf der Basis einer Gewinn- und Verlustrechnung festgestellt 
werden3, beseitigt die Notwendigkeit, Firmenvermögen (notwendig oder gewill
kürt) vom Privatvermögen abzugrenzen. 

Dies b_edeutet nich_t, daß die Unterschiede zwischen der steuerlichen Behandlung 
beruflicher und privater Transaktionen im amerikanischen Steuerrecht nicht exi
stierten. Sie verschieben sich jedoch völlig auf das Gebiet der abzugsfähigen Be
träge4. 

1 Die Bezeichnung , ,Amerika" bedeutet in diesem Zusammenhang: Vereinigte Staaten von 
Amerika. · 

2 Se_c. 61 I~C (Interna! Revenue Code of 1954; Public Law 591, as amended). 
3 D_1e der ~mkommensteuererklärung von Kapital- und Personengesellschaften beigefügte 

Bilanz dient nur der ziffernmäßigen Abstimmung. 
4 Ob die Unterschiede zwischen Aufwand und Aufwendung, Ausgaben und Unkosten, 

Werbungskosten und Sonderausgaben mehr als semantische Bedeutung haben, kann da-
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II. Abzüge vom Bruttoeinkommen 

Die rechtliche Grundlage für die Abzüge vom Bruttoeinkommen findet sich in er
ster Linie in Part VI von Chapter I B des IRC, überschrieben „Besondere Abzüge 
für Personen und Kapitalgesellschaften" (,,ltemized Deductios for lndividuals 
and Corporations"), der Sec. 161 bis 170 IRC umfaßt. 

Der Einführungsparagraph (Sec. 161 IRC) zu diesem Unterabschnitt lautet wie 
folgt: 

„Bei Berechnung des steuerbaren Einkommens gemäß Sec. 63 sind die in diesem Abschnitt 
vorgesehenen Posten als Abzüge gestattet, beschränkt durch die Ausnahmen, die in Ab
~chnitt IX (Sec. 261 ff: nicht abzugsfähige Posten) vorgesehen sind." 

Die in den nachfolgenden 31 Sections aufgezählten Abzüge lassen eine sinnvolle 
Anordnung nicht erkennen. Insb. finden sich darunter sowohl berufliche wie auch 
Ausgaben rein persönlicher Natur. 

Der folgende Abschnitt des IRC (Part VII), dessen Einführungsparagraph 
(Sec. 211) wörtlich mit der oben zitierten Sec. 161 übereinstimmt, trägt die Über
schrift „Zusätzliche spezifizierte Abzüge für natürliche Personen". Er umfaßt 
Sec. 211 bis 221 1Rc5. 

Dieser Abschnitt enthält unter anderem die wichtige Sec. 212 (,,Ausgaben zur 
Schaffung von Einkommen"), die etwa dem Werbungskostenkonzept entspricht 
und wie folgt lautet: 

,,Im Falle einer natürlichen Person sind alle gewöhnlichen und notwendigen Aus
gaben als Abzug zuzulassen, die während des Steuerjahres bezahlt wurden oder 
angefallen sind 

(1) zur Schaffung oder Eintreibung von Einkommen; 

(2) zur Verwalmng, Bewahrung oder Instandhaltung von Eigentum, das der Schaffung von 
Einkommen dient oder 

(3) im Zusammenhang mit der Feststellung, Eintreibung oder Rückerstattung irgendwel
cher Steuern." 

III. Abgrenzungs- und Zuordnungsprobleme 

Der vorerwähnte, in Sec. 161 und 211 IRC zitierte Abschnitt IX enthält in 21 Sec
tions (von Sec. 261 bis 280 IRC) Ausnahmen von der Abzugsfähigkeit gewisser 

hingestellt bleiben; im amerikanischen Sprachgebrauch fließen alle in dem Begriff Ab
züge (deductions) zusammen. 

5 Die Sections des IRC sind nicht durchnumeriert, sondern weisen Lücken auf, um der 
,,gesetzgeberischen Fruchtbarkeit" keine Schranken zu setzen. 
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Ausgaben, die ohne ausdrückliche gesetzliche Einschränkung dem Steuerzahler 
zugutekämen. 

Die in diesem Rahmen besonders interessierende Vorschrift findet sich in Sec. 262 
IRC „Persönliche, Lebenshaltungs- und Familienausgaben", der lautet: 

,,Außer soweit ausdrücklich in diesem Kapitel vorgesehen, ist ein Abzug für persönliche, 
Lebenshaltungs- oder Familienausgaben nicht gestattet." 

Über die Frage, ob die letztere Bestimmung tatsächlich eine „Ausnahme" von den 
im Gesetz vorgesehenen Abzugsmöglichkeiten darstellt, oder ob es sich bei dem 
Ausschluß der Privatausgaben nur um eine Akzentuierung der anderwärts ge
schaffenen Voraussetzungen handelt, besteht Streit. 

Die Richtlinien (Reg. Sec. 1.262-1) betonen, daß persönliche Abzüge, soweit sie 
das Gesetz vorsieht (darunter insb. Sec. 163: Zinsen, Sec. 164: Steuern, Sec. 165: 
Verluste, Sec. 166: uneintreibbare Schulden, Sec. 170: gemeinnützige Ausgaben, 
Sec. 213: Gesundheitskosten, Sec. 215: Unterhaltszahlungen, Sec. 217: Umzugs
kosten) von der Bestimmung unberührt bleiben. Daraus könnte man schließen, 
daß die Steuerbehörde annimmt, daß Sec. 262 die Abzugsfähigkeit unter Sec. 162 
(geschäftliche Ausgaben) oder Sec. 212 (Ausgaben zur Schaffung bzw. Erhaltung 
von Einnahmen) einschränke. Mertens gibt in seinem Standardwerk der amerika
nischen Einkommensteuerliteratur6 die gegenteilige Meinung wie folgt wieder: 

,,Da Abzüge nicht statthaft sind, es sei denn, sie beruhen auf einer besonderen gesetzgeberi
schen Grundlage, ist die Beibehaltung der Vorschrift betreffend den Ausschluß persönli
cher, Lebenshaltungs- und Familienausgaben mehr auf Denkfaulheit als auf Notwendigkeit 
zurückzuführen." 

Der Widerstreit der Meinungen über die Bedeutung der Bestimmung geht auf die 
grundsätzliche Frage zurück, ob die Besteuerung des Bruttoeinkommens ohne 
Rücksicht auf die damit verbundenen Kosten überhaupt im Sinne der rechtsstaatli
che'n Einkommensbesteuerung zulässig ist, oder ob es sich bei Einkommensbe
steuerung über das Nettoeinkommen hinaus um einen Eingriff in verfassungsmä
ßig gewährleistete Rechtssphären handelt. 

Inwieweit der Wortlaut der 16. Novelle zur US-Bundes-Verfassung eine Besteue
rung des Bruttoeinkommens gestatten würde, ist in der Literatur umstritten. Fest 
steht, daß der Gesetzgeber seit dem Beginn einer modernen Einkommensbesteue
rung niemals den Versuch gemacht hat, Bruttoeinkommen .der Bürger und Ansäs
sigen ohne Einschränkung durch Abzüge mit Einkommensteuer zu erfassen 7 • Der 
Supreme Court8 hat sich in einem Fall, in dem die Steuerbehörde die Einkünfte ei
nes Glücksspielunternehmens unter dem „non olet"-Prinzip besteuern, aber die 

6 „Law of Federal Income Taxation", Loseblattausgabe, Callaghan Co. 1973 ff, Fußnote 
66 zu Sec. 25.17. 

7 Bei Nichtansässigen gelten andere Grundsätze. 
8 Oberstes Bundesgericht. 
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Abzüge aus „moralischen" Gründen nicht zulassen wollte, geweigert, dieser se
lektiven Rechtsanwendung zu folgen9

• Andererseits hat der Supreme Court in den 
Gründen einer früheren Entscheidung10 die folgenden bis heute nicht widerrufe
nen Grundsätze aufgestellt: 

,,(1) Die Macht des Gesetzgebers; Einkommen zu besteuern, erstreckt sich auf 
Bruttoeinkommen; 

(2) Die Frage, ob und inwieweit Abzüge vom Bruttoeinkommen bei der Feststel
lung des steuerbaren Einkommens zuzulassen sind, hängt von der Gnade des Ge-
setzgebers (legislative grace) ab; · 

(3) Nur soweit eine klare Vorschrift dafür vorliegt, kann irgendein besonderer 
Abzug vorgenommen werden." 

Das arrogante Klischee von der „legislative grace" verfiel nicht der verdienten 
Vergessenheit, sondern wurde zu einem Lieblingszitat der Steuerbürokratie11

• 

Es kann hier dahingestellt bleiben, ob die beiden Entscheidungen einander ergän
zen oder widersprechen; auf alle Fälle können beide zur Stütze der Auffassung zi
tiert werden, daß Sec. 262 eine überflüssige Vorschrift ist. Wenn geschäftliche Ab
züge (Sec. 162 IRC) und Abzüge für Gewinnzwecke (Sec. 212 IRC) nur im Rah
men ihres Wortlauts und nur in Grenzen der üblichkeit und Notwendigkeit ab
zugsfähig sind und wenn andererseits, wie auch die Richtlinien beweisen, andere 
vom Gesetz gestattete Abzüge, gleichgültig, ob persönlich oder nicht, zulässig 
sind, und wenn außer den gesetzlich ausdrücklich aufgeführten Abzügen keine 
weiteren zulässig sind, so bedarf es keiner zusätzlichen Vorschrift, daß gesetzlich 
nicht vorgesehene Abzüge unzulässig sind. 

Die Steuerbehörden sind anderer Ansicht: sie sehen in Sec. 262 eine Einschrän
kung von Sees. 161 und 212 IRC, in denen die Betriebsausgaben und We_rbungs
kosten verankert sind. 

IV. Einzelprobleme 

Auf vorstehend geschilderter Ebene spielt sich das Tauziehen zwischen Steuerbe
hörden und Steuerzahlern ab. Erstere sind aufgrund ständig steigenden Finanzbe
darfs bemüht, die Abzüge durch einschränkende Auslegung der Gesetzesbestim-

9 In Comm. v. Sullivan, 356 US 27,2 L ed 2 d 559 (1958). 
10 New Colonial Ice Company, Inc. v. Helvering 292 US 435, 78 L ed 1348 (1934). 
11 In den letzten Jahren erwuchs aus der semantischen Mißgeburt das demagogische Wort

gebilde „tax expenditures", womit nicht Ausgaben für Steuern gemeint sind, sondern 
Beträge, die von der Steuer nicht oder nicht voll erfaßt werden. 
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mungen und der dazu erlassenen Richtlinien sowie durch streng mechanische An
wendung der die Behörde begünstigenden Beweisregeln zu vermindern. Auf der 
anderen Seite fehlt es beim Steuerzahler nicht an phantasievollen Versuchen, Auf
wendungen, die unter keinen Abzugstatbestand fallen, als abzugsfähige Ausgaben 
darzustellen. Praktisch jede Betriebsprüfung befaßt sich mit derartigen Proble
men. Nicht nur das von Präsident Carter bejammerte „Three-martini-lunch", 
sondern Luxusreisen, Jagdhütten, Automobile und Flugzeuge erschienen vielen 
Steuerzahlern gewöhnlich und notwendig. Tennis- und Golfplätze wuchsen auf 
Firmengeländen, Besuche von Sportveranstaltungen an der Riviera und auf den 
griechischen oder karibischen Inseln sind notwendig, um die von der Firma dort 
angebrachten Reklameeinrichtungen zu besichtigen oder wichtige Gespräche zu 
führen 12

• 

Ein besonders sensitives Gebiet sind die Reise- und Bewirtungskosten. Auf die
sem Gebiet errang der in Amerika beliebte irische Bänkelsänger und Schauspieler 
Cohan vor Jahrzehnten vor einem Circuit Court of Appeals in New York13 einen 
Sieg über Commissioner und Board of Tax Appeals (Vorgänger des heutigen Tax 
Court). Der Court of Appeals hob in diesem Falle die vorinstanzliche Entschei
dung auf mit der Anweisung, , ,der Board solle eine so nah wie mögliche Schätzung 
erstellen, wobei er Unklarheiten, die der Steuerzahler selbst verursacht hat, ihm 
schwer anlasten könne". Andere Gerichte folgten dieser Entscheidung. 1962 
wurde auf dem Gebiet der Reise-, Bewirtungs- und Geschenkkosten die „Cohan 
Rule" inzwischen außer Kraft gesetzt und durch neue Beweis- und Aufzeich
nungsregeln ersetzt. Auf anderen Gebieten ist die „Cohan Rule" als Beweisnot
und Vernunftsregel weiterhin anwendbar. 

Der amerikanische Gesetzgeber versucht, die Probleme der Abgrenzung zulässi
ger (d. h. üblicher und notwendiger, ,,ordinary and necessary") beruflicher 
(Sec. 162 IRC) und nichtberuflicher (Sec. 212 IRC) Abzüge von den nicht zum 
Abzug zugelassenen Aufwendungen zum Teil in ähnlicher Weise zu lösen wie der 
deutsche Gesetzgeber. Auch das amerikanische Gesetz enthält (in Chapter I B, 
Part II und III, Sees. 71 bis 84 und 101 bis 124 IRC) eine den Paragraphen 4 ff 
EStG ähnliche Aufzählung, welche den Besteuerungsgrundsatz für gewisse Son
derumstände durchbricht. 

Die in Paragraph 4 Abs. 5 EStG enthaltenen Einschränkungen haben ihre Gegen
stücke in Sec. 274 und 262 IRC, z.B. für Geschenke, Bewirtung, Gästehäuser, 
Luxuseinrichtungen, Verpflegungsaufwand, Fahrtkosten und Lebensführungs
kosten. Damit soll nicht gesagt sein, daß die Lösungen identisch sind. Im allge
meinen sind die amerikanischen Regeln weniger mechanisch als die des deutschen 

12 Manche dieser Auswüchse wurden inzwischen durch die Gesetzgebung unterbunden 
(Sec. 274 (a) (1) IRC i. d. F. Revenue Act. 1978). 

13 Cohan v. Comm., 39 F 2 d 540 (CCA 2 d, 1930). 
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Einkommensteuergesetzes. Die Idee, die Unterschrift des Gaststätten„inhabers" 
(wie immer uminterpretiert) einzuholen, würde kaum in das amerikanische Welt
bild passen; die Nachweispflichten der Sec. 274 (d) IRC sind engmaschig genug. 
Auf der anderen Seite sind z.B. Fahrten zur und von der Arbeitsstätte nicht zum 
Abzug zugelassen. Diese unsoziale Praxis beruht auf einer Supreme Court Ent
scheidung aus 196714

; dabei handelte es sich nicht um Fahrten zur Arbeitsstätte, 
sondern um Reisekosten. Inzwischen wurde die Praxis durch Richtlinien15 noch 
weiter ausgedehnt. Allerdings wurde die Anwendung der neuen Richtlinien, daß 
nun auch Fahrten von der Wohnung des Steuerzahlers zum Kundennichtabzugs
fähig sein sollen, vorerst bis Ende 1979 suspendiert. 

Umfangreiche und detaillierte Vorschriften für Auslandskongresse wurden ab 
1977 eingeführt16

• Die neuen Regeln für Auslandsreisen mit teilweise nicht beruf
lichem Einschlag entsprechen weitgehend den im BFH-Beschluß vom 27. 10. 1978 
(BStBl. 1979 II, S. 213) niedergelegten Grundsätzen. 

Durch die Revenue Act 1978 wurden ab 1. 1. 1979 alle reinen „entertainmentfaci
lities" (z.B. Yachten, Jagdhütten, Fischwasser, Schwimmbassins, Tennisplätze, 
Kegelbahnen und andere „entertainment facilities", mit Ausnahme von Clubmit
gliedschaften), zu nichtabzugsfähigen Unkosten erklärt17

• 

14 U. S. v. Homer O.Correl et ux, 389 US 299, 19 L ed 2 d 537 (1967). 
15 s. auch Rev. Rul. 76-453, 1976--2 CB 86. 
16 Sec. 274 (h) IRC. 
17 Sec. 274. (a) IRC. 

Die Abgrenzung der Berufssphäre von der Privatsphäre 
im schwedischen Steuerreche=· 

Universitätslektor Dr. Hans-Heinrich Vogel, Lund/Schweden 

I. Grundsätze 

II. Generalklausel 

III. Spezialvorschriften 

I. Grundsätze 

Inhaltsübersicht 

IV. Das Verhältnis der Generalklausel zu 
den Spezialvorschriften und der Spe
zialvorschriften untereinander 

Die sachliche Regelung der rechtlichen Phänomene Betriebsausgaben und Wer
bungskosten und damit die einkommensteuerliche Abgrenzung der Betriebs- und 
Berufssphäre von der Privatsphäre geht im schwedischen Recht von ähnlichen 
rechtssystematischen Gegebenheiten aus, wie sie im deutschen und österreichi
schen Recht vorhanden sind. Zum einen kennt das schwedische Recht eine Auf
spaltung des Einkommens in Einkunftsarten und zum zweiten errechnet es die in 
das steuerbare Einkommen einfließenden Einkunftsbeträge als Nettoergebnisse 
der einzelnen Einkunftsarten. 

Diesen den Vergleich erleichternden systematischen Gegebenheiten stehen Ver
schiedenheiten der Gesetzestechnik und der Terminologie gegenüber, die den 
Vergleich erschweren. So kennt das schwedische Einkommensteuerrecht keine ge
setzestechnisch einheitliche Regelung der Werbungskosten und Betriebsausga
ben. Die Regelung geschieht vielmehr zweistufig. Zum einen werden - gleichsam 
vor die Klammer gezogen - in § 20 Kommunalsteuergesetz1 einige allgemeine 
Grundsätze formuliert. Zum zweiten werden für die sechs Einkunftsarten in den 
§§ 22, 25, 29, 33, 36 und 39 Kommunalsteuergesetz jeweils besondere Vorschrif
ten formuliert. 

'' Der volle Wortlaut des hier nur verkürzt wiedergegebenen Berichts ist abgedruckt in 
StuW 1980, Heft 2. 
Gemäß Verweisung in § 2 Abs. 1 Gesetz über die staatliche Einkommensteuer (1947 
Nr. 576) gelten die§§ 18-44 Kommunalsteuergesetz (1928 Nr. 370) mit gewissen - hier 
nicht aktuellen - Einschränkungen und Ergänzungen auch für die staatliche Einkommen
steuer. Das im Folgenden zur Rechtslage nach dem Kommunalsteuergesetz Gesagte gilt 
deshalb auch für die staatliche Einkommensteuer. 
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Terminologisch unterscheidet sich das schwedische Einkommensteuerrecht inso
weit vom deutschen, als es keine unmittelbaren Entsprechungen der Begriffe Wer
bungskosten und Betriebsausgaben kennt, sondern einheitlich von Abzügen 
(avdrag) spricht. Diese Begriffsbildung scheint auf den ersten Blick die Beantwor
tung der Frage nach einem für alle Einkunftsarten gemeinsamen Kern des Abzugs
begriffes zu erleichtern. Sie erschwert sie aber wohl eher, und das aus zwei 
Gründen: 
Zum einen wird der Vorteil der terminologischen Einheit durch die Vielfalt der unter den 
Abzugsbegriff fallenden Phänomene weitgehend aufgehoben; denn die Einkommensteuer 
erfaßt an so unterschiedliche Lebenssachverhalte anknüpfende Einkunftsarten wie Grund
stücks- und Gewerbeeinkünfte, Arbeits- und Kapitaleinkünfte, aber auch Kapitalgewinne 
aus der Veräußerung von z. B. Grundstücken und Gesellschaftsanteilen. Zum anderen wird 
eine einheitliche Begriffsbestimmung durch einen Dualismus der Einkunftsermittlungsme
thoden erschwert: Land- und Forstwirtschaftseinkünfte sowie Gewerbeeinkünfte sind 
durch Vermögensvergleich nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung zu be
rechnen, während Arbeits- und Kapitaleinkünfte sowie Einkünfte aus gelegentlicher Tätig
keit, insb. aus Veräußerungen von Grundstücken und Gesellschaftsanteilen, durch Einnah
men-Ausgaben-Vergleich ermittelt werden. Einkünfte aus nichtlandwirtschaftlichen 
Grundstücken können schließlich einmal nach der einen, ein anderes Mal nach der anderen 
Einkunftsermittlungsmethode berechnet werden. 

II. Generalklausel 

§ 20 Kommunalsteuergesetz formuliert in Absatz 1 Satz 1 den für alle Einkunfts
arten geltenden allgemeinen Grundsatz, daß bei der Berechnung der Einkünf
te aus den einzelnen Erwerbsquellen von den Bruttoeinnahmen alle Unkosten 
für den Erwerb und die Erhaltung der Einnahmen abzuziehen sind. § 20 Abs. 2 
Kommunalsteuergesetz begrenzt die Reichweite dieser Generalklausel und präzi
siert sie zugleich, indem einige ebenfalls für alle Einkunftsarten geltende Abzugs
verbote ausgesprochen werden. Nicht zulässig ist nach dieser Vorschrift u. a. der 
Abzug von Lebenshaltungskosten des Steuerpflichtigen und diesen Kosten zu
zuordnende Ausgaben wie beispielsweise Schenkungen und Unterhaltsleistungen 
an Personen im eigenen Haushalt, weiter der Abzug des Wertes von Arbeitslei
stungen, die im Rahmen der Erwerbstätigkeit des Steuerpflichtigen von ihm 
selbst, seinem Ehegatten oder seinen Kindern unter 16 Jahren erbracht werden, 
außerdem der Abzug von Zinsen auf das eigene Kapital des Steuerpflichtigen, das 
in seiner Erwerbstätigkeit gebunden ist, der Abzug von schwedischen allgemeinen 
Steuern (d. h. vornehmlich der Einkommensteuern und der Vermögensteuern), 
der Abzug von Rückzahlungen von Schulden und von bestimmten geldstrafen
ähnlichen Abgaben sowie schließlich- und besonders wichtig- von Verlusten, die 
als Kapitalverluste zu qualifizieren sind. 
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Als zentraler Begriff für die Grenzziehung zwischen Betriebsausgaben und Wer
bungskosten einerseits und Privatausgaben andererseits mag der Begriff Lebens
haltungskosten in§ 20 Abs. 2 Kommunalsteuergesetz erscheinen. Eine Exegese 
dieses Begriffs ist jedoch unergiebig. Die Anweisung 1 zu § 20 Kommunalsteuer
gesetz definiert als Lebenshaltungskosten „u. a. Prämien für eigene persönliche 
Versicherungen und Abgaben an Kassen, Vereine und andere Vereinigungen, in 
denen der Steuerpflichtige Mitglied ist". Über diese Aufzählung von Beispielen 
hinaus geben weder Gesetz noch Vorarbeiten hierzu eine Begriffsbestimmung. 
Auch in der Rechtsprechung ist keine generelle Definition der Lebenshaltungsko
sten entwickelt worden. Beziehen sich die Veranlagungsbehörden auf diesen Be
griff, dann geschieht das in Begründungen wie z.B., die geltend gemachten Ko
sten, etwa für die Anschaffung eines Taschenrechners, seien als Lebenshaltungs
kosten nicht abzugsfähig2

• Bei näherer Betrachtung ergibt sich meist, daß derar
tige Begründungen den eigentlichen Gang der Argumentation verkürzt wiederge
ben. Gemeint ist, daß die Anschaffung des Taschenrechners für nicht abzugsfähig 
erklärt wird, weil es sich nach Meinung der Veranlagungsbehörde nicht um ein für 
die Arbeitsleistung nötiges Instrument handele, deshalb die Abzugsvorschrift -
hier§ 33 Kommunalsteuergesetz - nicht anwendbar sei und es sich also um Kosten 
der Lebensführung handele, die ja in§ 20 Abs. 2 Kommunalsteuergesetz für nicht 
abzugsfähig erklärt worden seien3

• In dieser Gedankenkette liegt der eigentliche 
Schwerpunkt der Begründung bei der Feststellung, die Voraussetzungen der spe
ziellen Abzugsvorschrift - im Beispiel § 33 Kommunalsteuergesetz - lägen nicht 
vor. Der abschließend berührte Begriff der Lebenshaltungskosten ist in ihr durch 
die explizite oder implizite Prüfung der speziellen Abzugsvorschrift negativ be
stimmt: Lebenshaltungskosten sind die Kosten, deren Abzug nicht nach aus
drücklicher Vorschrift des Kommunalsteuergesetzes zugelassen ist. Oder kürzer: 
Lebenshaltungskosten sind die nicht abzugsfähigen Kosten. Setzt man diese Defi
nition in § 20 Abs. 2 Kommunalsteuergesetz ein, ergibt sich ein Zirkel: Nicht ab
zugsfähig sind Lebenshaltungskosten, d. h. Kosten, die nicht nach dem Kommu
nalsteuergesetz abzugsfähig sind. 

2 Soz. B. derVeranlagungsausschuß inRK(Rättsfallfrankammarrätterna) 19781: 18. Vgl. 
auch RK 1977 1: 22 (kammarrätten) und die Einleitung der Anweisungen des Reichs
steueramtes über den Abzug von Bewirtungskosten Meddelanden fran Riksskatteverket 
1971 I Nr. 5: 1 (Allmänna synpunkter) sowieFolke Nilsson/ Lennart Toftered! K. Olov 
Andersson, Deklarationshandboken, 3. Aufl, Boras 1977, S. 37. 

3 So in RK 1978 1: 18 die Prüfung des Kammergerichts, das aber zum entgegengesetzten 
Ergebnis kam und die Abzugsfähigkeit bejahte. Ähnliches kommt z. B. auch in Über
schriften der Register zu Regeringsrättens arsbok zum Ausdruck; siehe Register 
1951-1960 S. 208 {Übersicht f) und Register 1961-1970, S. 246 {Übersicht f). 
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III. Spezialvorschriften 

Die zweite Stufe der Abzugsregelung im schwedischen Kommunalsteuergesetz 
bilden für jede der sechs Einkunftsarten formulierte Spezialvorschriften (§§ 22, 
25, 29, 33, 36, 39 Kommunalsteuergesetz, alle mit Anweisungen). Diese Vor
schriften enthalten Einzelregelungen für eine Vielzahl von Abzugsposten, die 
mehr oder weniger typisch in der jeweiligen Einkunftsart vorkommen. Eine Auf
zählung ist wegen der Vielfalt der Abzugsposten hier nicht möglich. 

IV. Das Verhältnis der Generalklausel zu den Spezialvorschriften und der 
Spezialvorschriften untereinander 

Die grundsätzliche Frage nach dem Verhältnis zwischen der für alle Einkunftsarten gelten
den Generalklausel und den Spezialregeln für die einzelnen Einkunftsarten kann auf zweier
lei Weise beantwortet werden. Man kann die jeweilige Spezialregelung als echte !ex specialis 
auffassen, man kann sie aber auch als beispielhafte Konkretisierung ohne Ausschließlich
keitsanspruch verstehen. Die Wahl zwischen den beiden Gegenpositionen führt zu methodi
schen Konsequenzen in zwei Hinsichten. Zum einen entscheidet sie über die Möglichkeit des 
Rückgriffs von der Spezialregel auf die Generalklausel. Ist die Spezialregel eine echte !ex spe
cialis, derogiert sie die !ex generalis und versperrt den Weg zu ihr. Ist sie dagegen eine bei
spielhafte Konkretisierung ohne den Ausschließlichkeitsanspruch der !ex specialis, ist der 
Rückgriff gestattet. Zum zweiten entscheidet sie über die Relevanz der Spezialregel für be
nachbarte Einkunftsarten. Ist die Spezialregel eine !ex specialis mit Ausschließlichkeitsan
spruch, wird eine Anwendung der in ihr konkretisierten Gedanken des Gesetzgebers auf an
dere Einkunftsarten immer grundsätzlichen Bedenken ausgesetzt sein. Ist die Spezialrege
lung jedoch als Beispiel zu verstehen, steht ihrer Bercksichtigung außerhalb des heimischen 
Bereiches wegen des gemeinsamen Nenners in Gestalt der Generalklausel nichts Grundsätz
liches entgegen und die Untersuchung kann sich sofort den Ähnlichkeiten oder Unterschie
den der beantworteten und der zu beantwortenden Rechtsfragen widmen. 

Die Entscheidung für die eine oder andere Alternative wird zumindest teilweise 
durch die gesetzestechnische Ausgestaltung der Spezialregeln vorbestimmt und 
erleichtert. Insoweit kann man - etwas vereinfachend- im Kommunalsteuergesetz 
vier Regelungstypen unterscheiden. 

Zum ersten sind die Abzugsposten zu erwähnen, die in mehreren Einkunftsarten 
vorkommen können und identisch oder doch sehr ähnlich ausgestaltet sein kön
nen. Als Beispiel seien die Abzugsregelungen für eigene Sozialversicherungsabga
ben von Unternehmern bei Einkünften aus land- und forstwirtschaftlichen 
Grundstücken und bei Gewerbeeinkünften erwähnt. Hier wird der Abzug nur 
unter einer Einkunftsart ausdrücklich geregelt und bei der anderen Einkunftsart 
auf die ausdrückliche Regelung verwiesen (siehe Anweisung 2a zu§ 22 und An
weisung 9a zu§ 29 Kommunalsteuergesetz). 

Zu einer zweiten Regelungsgruppe können Abzugsregelungen zusammengefaßt 
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werden, die bei mehreren Einkunftsarten in den Grundzügen wiederkehren, aber 
doch wegen der verschiedenen Gegebenheiten oder wegen unterschiedlicher In
tentionen des Gesetzgebers in den Einzelheiten variieren. Als Beispiel wären hier 
die verschiedenen Regelkomplexe über die Gebäudeabschreibungen bei land- und 
forstwirtschaftlichen Gebäuden, bei Miethäusern und bei gewerblichen Gebäuden 
zu nennen (Anweisung 3 zu § 22, Anweisung 2 a zu § 25 und Anweisung 7 zu § 29 
Kommunalsteuergesetz). 

Eine dritte Regelungsgruppe umfaßt Abzugsfälle, die bei einer Abzugsart geregelt 
sind, weil sie dort überwiegend vorkommen, die aber durchaus bei anderen Ein
kunftsarten denkbar sind, ohne daß sie dort jedoch eine gesetzliche Regelung er
fahren haben. Beispiele bieten die bei den Einkünften aus unselbständiger Arbeit 
formulierten Regeln über Kosten für Geschäftsreisen, über Kosten eines zweiten 
Haushalts aus beruflichem Anlaß, über Kosten für die Fahrt von der Wohnung zur 
Arbeitsstelle und über Kosten für Schutz- und andere Arbeitskleidung (Anwei
sungen 3 Abs. 1 und 2, Anweisung 3 Abs. 3 und 4, Anweisung 4 und Anweisung 
5, alle zu § 33 Kommunalsteuergesetz). 

Einer vierten und letzten Regelungsgruppe sind schließlich Abzugsregeln zu
zuordnen, die sachlich nur für eine Einkunftsart gelten können und deshalb nur 
bei dieser Einkunftsart ohne Blick auf andere geregelt sind. Einschlägige Beispiele 
sind hier die Anschaffungskostenregelungen für die als Einkünfte aus gelegentli
cher Erwerbstätigkeit zu versteuernden Gewinne und Verluste aus der Veräuße
rung von Aktien und ähnlichen Anteilsrechten, von Grundstücken und von ande
ren Vermögensgegenständen (Anweisungen 1 bis 3 zu § 36 Kommunalsteuerge
setz). 

Bei Regelungen des ersten und des vierten Typs entstehen gewöhnlich keine der 
eingangs beschriebenen Wahlsituationen, beim ersten Typ wegen der klarstellen
den Verweisung, beim vierten Typ wegen der Spezialität der Regelung, die keine 
Parallelerscheinungen in anderen Einkunftsarten zuläßt. 
Bei Regelungen des zweiten und dritten Typs bildet eine bewußte Wahl zwischen 
den Alternativen jedoch die Grundvoraussetzung einer mit dem Blick auf das 
Ganze betriebenen Auslegung der Abzugsregeln des Kommunalsteuergesetzes. 
Daß über sie dennoch sichtbar weder in der Literatur noch in der Rechtsprechung 
zum schwedischen Steuerrecht nachgedacht zu werden pflegt, zeigt deutlich, wel
cher Nachholbedarf an theoretischer Durcharbeitung auf diesem Gebiet besteht. 

Als Beispiel sei hier der Abzug von Ausgaben für Fachliteratur von Einkünften aus 
nichtselbständiger Arbeit, aus Gewerbebetrieb, aus land- und forstwirtschaftli
chen Grundstücken und aus Mietgrundstücken erwähnt. Das Gesetz läßt den Ab
zug von notwendigen Literaturkosten ausdrücklich bei Arbeits- und Gewerbe
einkünften zu(§ 33 Nr. 1 Abs. 1 und§ 29 Nr. 1 Abs. 1 Kommunalsteuergesetz). 
Für den Fachliteraturabzug bei den Landwirtschafts- und Mietgrundstücksein-
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künften bestehen keine gesetzlichen Regelungen. Zum Abzug bei den Arbeitsein
künften ist eine Unzahl von Entscheidungen der Steuergerichte ergangen, die 
schon früh auf eine Vielzahl von Zweifelsfragen der Gesetzesanwendung und insb. 
auf die Frage eingehen, welche Fachliteratur im Sinne des Gesetzes notwendig ist. 
Ein Blick auf die ähnliche Problematik bei Gewerbeeinkünften oder sogar anderen 
Einkunftsarten wird jedoch, soweit ersichtlich, in keiner der veröffentlichten Ent
scheidungen versucht. In der Literatur bietetSandström die Andeutung einer ver
gleichenden Betrachtungsweise4

• Er meint, von Arbeitseinkünften könnten Fach
literaturabzüge nur sehr zurückhaltend, von Gewerbeeinkünften aber in größe
rem Umfang gewährt werden. Als Voraussetzung müsse jedoch gefordert werden, 
daß die Kosten für den Erwerb und die Erhaltung der Einkünfte wirklich nötig 
gewesen seien. Offenbar mit Blick auf die Gewerbeeinkünfte fährt er dann fort, 
eine entsprechende Vermutung sei selbstverständlich stärker, wenn es um wissen
schaftliche, literarische oder künstlerische Tätigkeiten gehe, als bei sonstigen 
freien Berufen, wie beispielsweise Rechtsanwälten, Ärzten, Zahnärzten usw. 
Sandströms kurze Bemerkung ist zuerst vor 36 Jahren gemacht und noch 1951 
wiederholt worden; seither ist nichts Wesentliches geschehen. Sie zeigt aber das 
ganze Dilemma, das sich aus dem Theoriedefizit in diesem Bereich des alltäglichen 
Steuerrechts ergibt. Weder sind die Verhältnisse unter den einzelnen Einkunftsar
ten hinreichend geklärt ( das von Sandström angeführte Beispiel der weniger der 
Fachliteratur bedürfenden Rechtsanwälte war sicher nicht einmal 1951 mehr zeit
gemäß), noch sind Gleichheiten und Ungleichheiten der Verhältnisse unter den 
einzelnen Einkunftsarten analysiert worden. 

4 K. G. A. Sandström, Om beskattning av inkomst av rörelse enligt svensk rätt, 3. Aufl., 
Stockholm 1951, S. 256. Ebenso schon in der 1. Auflage, Stockholm 1943, S. 259. 

Diskussion 

Diskussionsleiter: 

Rechtsanwalt Dr. Arndt Raupach, München 

Diskussionsleiter Dr. Rau p ach , München 

Meine Damen und Herren, hiermit eröffne ich die Diskussion und bitte um rege 
Beteiligung. Wir sollten uns vielleicht zuerst mit dem Beitrag von Herrn 
Dr. Streck beschäftigen. 

Prof. Ruppe, Graz 

Gegen Ihre Auffassung, Herr Dr. Streck, wäre einzuwenden, daß Sie m. E. eine 
Argumentation gegen die Rechtswissenschaft richten, die eigentlich den Gesetz
geber zum Adressaten hat. Wenn es Ihr Hauptanliegen ist, eine zu weitgehende 
Ursachenforschung abzublocken, so wäre das auf dem Wege des Gesetzgebers zu 
lösen. Man hätte dann freilich in Zukunft immer stärker in Richtung der indirek
ten Besteuerung zu gehen, man müßte die gesetzlichen Pauschalierungen verstär
ken; damit erspart man sich selbstverständlich das Eindringen in die Privatsphäre 
und damit auch die von Ihnen beanstandete Ursachenforschung. Das sind aber 
Gesichtspunkte, die m. E. in erster Linie den Gesetzgeber angehen. 

Zu Ihren Ausführungen über die Regelung im Zusammenhang mit den Ehegatten 
wäre noch aus österreichischer Sicht anzumerken, daß hier gewisse verfassungs
rechtliche Probleme auftauchen. Wir haben in Österreich eine gefestigte Judikatur 
des Verfassungsgerichtshofes, die besagt, daß die Möglichkeit, daß zwischen Fa
milienangehörigen Rechtsverhältnisse bloß vorgetäuscht werden, den Gesetzge
ber nicht berechtigt, solchen Rechtsverhältnissen generell die Anerkennung zu 
versagen. Das spielt, glaube ich, in Ihr Anliegen herein. Aus österreichischer Sicht 
(ich weiß nicht, ob es in der BRD ähnlich ist)würden sich bei solchen Regelungen 
bereits verfassungsrechtliche Probleme ergeben. 

Ich gebe Ihnen aber durchaus recht, daß es auch Aufgabe der Rechtswissenschaft 
ist, sich mit der von Ihnen geschilderten Praxis auseinanderzusetzen, daß diese 
Praxis als ein Phänomen zu betrachten ist, das man auch dogmatisch in den Griff 
bekommen muß. Ich glaube nur, daß dies zum Teil ohnehin geschieht. Die Aufga
be, die mir hier gestellt wurde, habe ich allerdings etwas anders gesehen. 

Richter am Finanzgericht von Groll , Kiel 

Nur kurz aus der Sicht des Richters zu Dr. Streck: Das war sehr anschaulich, was 
er da gesagt hat. Ich kann auch aus meiner Verwaltungszeit nur bestätigen, daß es 
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zu begrüßen ist, wenn das so in der Betriebsprüfung läuft. Der Richter aber kann 
so nicht arbeiten. Wir stehen allerdings auch oft vor Fällen, wo wir sagen möchten, 
wir würden gern die 4 7 DM zusammenlegen und die Herren nach Hause schicken. 
Wir können's aber nicht! Und damit ist eigentlich schon die Antwort aus unserer 
Sicht gegeben. Wir müssen darauf bauen, auch hier unsere Antworten als Juristen 
zu finden, d. h. auf der Grundlage des geltenden Rechts. Ich finde, wir haben kei
nen Anlaß, an dem Erfolg auch auf dem Gebiet unseres Tagungsthemas zu zwei
feln, also zu glauben, daß man sich, wenn man sich mit Methode an's Definieren 
macht, die Lösung des Einzelfalls praktisch erleichtern kann, auf diese Weise vom 
lästigen, wirklich unerträglichen „ABC" wegkommt und auf diese Weise dann 
letztlich auch den Inspektor instandsetzt zu sagen, was nun ist mit der Akten
mappe oder dem Pkw. 

Diskussionsleiter Dr. Rau p ach, München 

Ich meine, Herr Dr. Streck würde vielleicht sagen: Wenn wir hier über Theorien 
streiten, dann stört das den von ihm erstrebten , ,Steuerbefriedungseffekt", denn 
es handelt sich ja nur um streitaufwerfende Fragen. 

Prof. Tipke, Köln 

Es warm. E., um ein Gesamtbild zu erhalten, sehr wichtig, daß wir Herrn Dr. 
Streck gehört haben. Er ist freilich dafür bekannt, daß er sich sehr dezidiert zu äu
ßern pflegt. Hier ist er entschieden für Befriedigung durch Arrangement eingetre
ten. Die Entschiedenheit hat den Vorteil der Klarheit. 

Doch möchte ich Herrn Dr. Streck fragen dürfen, ob es richtig ist, daß die Praxis, 
der er angehört, dafür bekannt ist, daß sie besonders prozeßfreudig ist. Ist das 
richtig? 

Dr. Streck, Köln 

Das ist eindeutig falsch. 

Prof. Tipke, Köln 

Führen Sie nicht doch relativ viele - ich möchte nicht werten und sagen: übermäßig 
viele - Prozesse? 

Dr. Streck, Köln 

Herr Professor Tipke, wenn Sie zu uns kämen, um einen Steuerprozeß führen zu 
lassen - was natürlich der Person wegen irreal ist -, würden wir sicher zuerst prü
fen ob man nicht doch mit dem Finanzamt klarkommen kann. Solange es noch ei
ne~ Millimeter an Möglichkeiten der Einigung gibt, werden wir versuchen, sie zu 
nutzen. Steuerprozesse sind in der Regel wenig sinnvoll, denken Sie allein an die 
Dauer des Verfahrens. 
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Ich glaube im übrigen, daß uns das geltende Steuerrecht mehr Möglichkeiten der 
Streitvermeidung gibt, als wissenschaftlich erkannt ist. Die Praxis übt sie, unre
flektiert, aus. Das gilt auch für die §§ 12, 4 und 9 EStG. 

Prof. T i p k e , Köln 

Aber es ging Ihnen doch auch um Streitvermeidung durch Gerichte. Herr 
Dr. Streck, wenn Sie ein Urteil bekommen würden in Ihrer Praxis, in dem das 
Rechtsschutzbedürfnis mit der Begründung verneint würde, der Kläger habe sich 
nicht genügend um Arrangements bemüht, wären Sie dann nicht doch empört 
über das Gericht und würden Sie das Urteil dann nicht in der Steuerrechtskartei 
besprechen oder besprechen lassen? 

Oder wenn in dem Urteil z. B. stehen würde, der Kläger habe sich unrichtig oder 
ungeschickt verhalten. Er hätte statt nur einen Rasenmäher, nur eine Waschma
schine, nur ein Auto, zwei Rasenmäher, zwei Waschmaschinen, zwei Autos an
schaffen können oder sollen; dann hätte er Probleme vermieden und das Gericht 
nicht benötigt. Würden Sie das billigen? Es geht mir hier jetzt um die Richter. 
Welche Möglichkeiten haben die Richter? 

Dr. Streck, Köln 

Ich möchte noch einmal an die Aufgabe meines Referats erinnern. Ich hatte die Be
steuerungspraxis vor den Finanzämtern aufzuzeigen. Gegen den Bericht meldet 
sich Widerspruch nicht zu Wort. Insofern scheint meine Darstellung im wesentli
chen zutreffend zu sein. - Dem Richter stellt sich im übrigen die gleiche Aufgabe 
wie der Wissenschaft, vielleicht noch drängender: ein Recht zu finden, das an
wendbar und praktikabel ist, nicht aber Rechtssätze, die den Konfliktstoff ver
mehren. 

Prof. Tipke, Köln 

Wenn Sie sagen, die Praxis der Steuerberatung und der Finanzverwaltung neige 
zum Arrangement; sie kenne kein Aufteilungsverbot, wie kommt es dann zu den 
vielen Prozessen, die das Aufteilungsverbot betreffen? Offenbar schafft doch ge
rade das Aufteilungsverbot Konfliktsstoff. 

Dr. Streck, Köln 

Die Prozesse sind nur eine relativ schmale Fortsetzung der breiten Besteuerungs
wirklichkeit. Viele nicht beratene Arbeitnehmer klagen hier. Möglicherweise auch 
Berater, die erst auf dem Weg sind, Erfahrungen zu sammeln. Am Rande lassen Sie 
mich erwähnen, daß, so habe ich den Eindruck, in den Prozessen Betriebsprüfer 
überproportional vertreten sind. Sind sie selbst Steuerpflichtige- haben sie also die 
Rollen getauscht -, s~heinen sie die Einigungsmöglichkeiten zu vergessen, die ihr 
tagtägliches „Geschäft" sind (z. B. im Aktentaschenfall). 
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Diskussionsleiter Dr. Rau p ach , München 

Am schlimmsten sind also offenbar die steuerlich nicht beratenen Betriebsprü
fer. 

Prof. S ö h n, Passau 

Wenn ich Sie richtig verstanden habe Herr Streck, soll das Steuerrecht dazu die
nen, dam Staat Geld in die Kassen zu bringen. Damit lassen Sie einen maßgebli
chen Gesichtspunkt unberücksichtigt: Daß auch entschieden werden muß, wer 
diese Steuern zahlt. Falls man Ihre „Befriedungstheorie" übernimmt, zahlt derje
nige am wenigsten, der sich den besten Berater leistet, dessen Berater das vorteil
hafteste Arrangement mit dem Finanzamt durchsetzen kann. Damit wird die 
Höhe der Steuerzahlung zu einem reinen Lotteriespiel. Das scheint mir das genaue 
Gegenteil von Befriedung zu sein. 

Dr. Streck, Köln 

Herr Prof. Söhn, dem muß ich auch sofort widersprechen. Denken Sie an die 
1 %ige Regelung und denken Sie an die konkrete Ermittlung, die Herr Rönitz er
mittelt hat, von der Außergewöhnlichkeit des Austauschmotors. Denn bei der 
Außergewöhnlichkeit des Austauschmotors wurde konkret ermittelt. Ist das kein 
Lotteriespiel? Ist es heute, wenn ich zum Gericht gehe, kein Lotteriespiel, gerade 
in diesem Bereich der Abzugsfähigkeit von Betriebsausgaben oder nicht. 

Diskussionsleiter Dr. Rau p ach, München 

Vielleicht sollte man doch eine Einigung über die Theorien herbeiführen, damit 
die Gerichtsentscheidungen wieder etwas einheitlicher ausfallen. 

Prof. Kirchhof, Münster 

Ich glaube, wir haben zwei Fragen zu unterscheiden. Ein~al suchen wir ein Be
steuerungsverfahren, das zeitökonomisch ist und zudem möglichst schnell 
Rechtsfrieden schafft. Hier bietet sich ein herkömmliches Rechtsfindungsverfah
ren an, nämlich die Besteuerung nach dem Legalitätsprinzip. Sind alle Beteiligten 
denselben (vom Gesetz formulierten) Beurteilungsprämissen unterworfen, so 
brauchen sie die Gründe für diese Prämisse nicht mehr darzustellen, können viel
mehr die Begründung durch bloßen Hinweis auf einen Paragraphen ersetzen. 
Diese Gesetzesbindung ist das zeitökonomischste Regelungs- und Einigungsver
fahren schlechthin. Deshalb sollten wir primär darüber nachdenken, wie wir das 
Legalitätsprinzip in der konkreten Anwendung auf die Einzelfrage durchsichtig, 
verständlich, allgemein plausibel machen können. Davon zu unterscheiden ist die 
zweite Frage, wo Grenzen für die Einkorrimensbesteuerung und damit für das 
Nachfragen, Beobachten und Nachforschen im Privatbereich liegen. Diese Frage 
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möchte ich nicht grundsätzlich neu aufgreifen; ich möchte nur berichten, daß wir 
dazu interessante Rechtsprechung haben, die insb. sagt, daß das bloße Befragen 
über private Vorhaben wie Urlaubsreise, Reiseziel und Reisebegleitung durch 
staatliche Behörden ein grundrechtserheblicher Vorgang ist. Dieser grundrechts
erhebliche Vorgang wird natürlich nicht dadurch ausgeräumt, daß der Befragte be
reit ist zu antworten. Es geht nicht um die Frage, ob der Bürger antworten will, 
sondern es geht um das Problem, ob der Staat fragen darf. Wir haben ebenso 
Rechtsprechung zu dem Fall, in dem einem Arbeitnehmer Unterkunftsräume an
geboten werden, die seine Privatsphäre nicht hinreichend schützen. Die darin lie
gende Rechtsverletzung ist nicht dadurch ausräumbar, daß der Arbeitnehmer sich 
vertraglich verpflichtet, die Beeinträchtigung seiner elementaren Mindestrechte zu 
akzeptieren. Die Problematik der steuerrechtlichen Parallele wird offenkundig, 
wenn man sich vorstellt, ein Polizeibeamter würde einem Bürger Fragen stellen, 
die das Finanzamt bei der Einkommensteuer formularmäßig stellt, z. B. dem Bür
ger die Frage vorlegen, ob sein Kind ehelich oder außerehelich sei. Der Zusatz, der 
Bürger könne antworten oder die Antwort verweigern, mildert die Zudringlich
keit des Fragens nicht. Deshalb ist hier das rechtsstaatlich entscheidende Thema, 
wie weit der Staat fragen und beobachten d_arf. Der Rechtsgrundsatz , , volenti non 
fit injuria" ist lateinisch, ich meine, wir sollten ihn nicht ins deutsche Steuerrecht 
übersetzen. 

Präsident des FG R ö n i t z , Düsseldorf 

Nach meiner Ansicht ist es nicht richtig,- daß man hier meint, wir dürften diese 
Fragen nicht stellen. Da wird erst im zweiten Punkt angesetzt. Der Gesetzgeber 
dürfte sonst überhaupt keine Besteuerungsnormen schaffen, in denen derartige 
Abgrenzungsmerkmale eine Rolle spielen. Ich kann aber nicht diese Besteue
rungsmerkmale hinnehmen und dann hinterher den Rechtsanwender im Stich las
sen. Was man an Tatsachen kennen muß, um die Norm anwenden zu können, 
muß man auch ermitteln dürfen. 

Dr. Borg g räf e, Ludwigshafen 

Ich war 3½ Jahre in der Steuerabteilung einer großen deu'tschen Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft tätig. Ich möchte die Erfahrungen von Herrn Streck zur „Eini
gungstechnik" im Rahmen einer Betriebsprüfung voll unterstreichen. 

Ich meine andererseits, die Praxis, die Herr Streck hier beschrieben hat, ist nur 
dort möglich, wo das Gesetz, das er anstrebt, und die Theorie, die wir entwickeln 
möchten, noch nicht vorhanden sind. Das Arrangement ist erst erforderlich, wenn 
das Ergebnis, das wir hier mit unseren Bemühungen erreichen möchten, fehlt. In 
dem Augenblick, in dem ich darüber streiten muß, ob im Einzelfall Betriebsausga
ben oder Werbungskosten tatsächlich vorliegen, und ich keine praktisch brauch
baren rechtlichen, gesetzlichen oder theoretischen Kriterien dafür habe, in dem 
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Augenblick komme ich dann in der Praxis notwendigerweise zum Arrange
ment. 

Und eben nicht in alfen Fällen läßt sich aufklären, ob tatsächlich die Zielsetzungen, 
von denen wir am ersten Tag gehört haben, nämlich die Frage Nettoprinzip, die 
Frage gerechte Besteuerung im Einzelfall, praktisch umgesetzt werden können. 
Deshalb kann die Praxis auf das Arrangement im Rahmen einer Betriebsprüfung 
nicht verzichten. Ich meine nur, die Bemühungen gerade des Steuerjuristen sollten 
dahin zielen, mit einer in der Praxis handhabbaren Theorie dieses Arrangement 
weitgehend überflüssig ZU machen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt nur die Auf
gabe des Gesetzgebers ist. 

Diskussionsleiter Dr. Rau p ach , München 

Ich meine, daß wir damit in diesem Bereich eine befriedigende Lösung gefunden 
haben. Wir sollten jetzt vielleicht dieses Gebiet verlassen und uns der Aufforde
rung von Herrn Kirchhof stellen, eine leicht eingängige Lösung zu versuchen. 
Bisher scheinen wir davon noch etwas entfernt zu sein, wenn ich das recht sehe: 
Wir haben zwei Referenten hier am Tisch, die den V eranlassungsgrundsatz ableh
nen. Wir haben zwei weitere Referenten am Tisch, die dem Veranlassungsgrund
satz folgen oder ihn als tragendes Prinzip ansehen. Einer der Referenten am Tisch 
folgt der Aquivalenztheorie, korrigiert mit dem Zusatz, daß eine unwesentliche 
private Mitverursachung nicht berücksichtigt werden soll. Schließlich haben wir 
genügend Vertreter verschiedener Theorien oder Teiltheorien auch im Saal. Die 
Frage sei also noch einmal in den Raum gestellt: Wie halten wir es denn nun eigent
lich mit dem V eranlassungsgedanken? 

Von einer Seite des Tisches ist ja ganz klar gesagt worden, der V eranlassungs
grundsatz habe keine genügende gesetzliche Grundlage. 

Dazu findet sich keine Wortmeldung. Vielleicht herrscht noch eine gewisse Unsi
cherheit darüber, was man denn nun eigentlich von diesem Gedanken halten soll. 
Deswegen eine Vorfrage: Gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen der 
Kausalitätstheorie auf der einen Seite und dem V eranlassungsgedanken auf der an
deren Seite? Oder handelt es sich hier vielleicht um einen Streit, der von der prakti
schen Auswirkung her vernachlässigt werden kann? 

Dr. Pelka, Köln 

Ich meine, daß das Gesetz die ausreichende Rechtsgrundlage für die Veranlas
sungstheorie gibt, und ich schließe mich damit einem Teil der Referenten an. Ich 
glaube aber, daß V eranlassungserwägungen oder auch Aquivalenzerwägungen 
eine befriedigende Antwort nicht immer geben können. Sie gilt gerade für die Fäl
le, die uns heute immer wieder beschäftigt haben. Im Falle des Blitzes oder der Zi
garette haben wir alle schon Schwierigkeiten, di!! betriebliche Veranlassung zu fin-
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den. Lassen Sie mich zwei einfache Beispiele hinzufügen, nämlich die Fälle des 
Bankräubers und des erpreßten Privatbankiers. Der Bankräuber geht in die Bank 
und bittet den Kassenangestellten mit gezogener Pistole, ihm drei Millionen Mark 
auszuhändigen. Diesen so entstandenen Aufwand sehen wir wahrscheinlich alle 
ohne große Schwierigkeiten als Betriebsausgaben an. Wenn der gleiche Bankräu
ber seine Tat aber auf den Abend verlegt und dann nicht mehr den Angestellten, 
sondern den Privatbankier selbst auf seinem Weg nach Hause abfängt, zwei Tage 
in einem Versteck unterbringt und anschließend von der Bank die drei Millionen 
Mark erpreßt - diesen Fall hat das Finanzgericht Hamburg entschieden -, dann 
sehen wir keine Möglichkeit mehr, diese Ausgabe als Betriebsausgabe anzuerken
nen. Mit dem V eranlassungsprinzip kommt man da eigentlich auch nicht weiter. 
Ich meine, wir müssen dann das Veranlassungsprinzip, wie jede andere Theorie, 
letztlich doch wieder mit W ertungsgesichtspunkten ausfüllen. Wir müssen wer
tend fragen, ob die Ausgabe, die hier angefallen ist, in einer wertungsmäßigen 
Nähe zum Betrieb steht, oder ob das eine völlig private Angelegenheit ist, mit der 
Folge, daß wir sagen, solche Aufwendungen sind dem privaten Bereich zuzuord
nen. 

Ich habe jedenfalls in den Theorien, wie sie hier vorgetragen worden sind, keine 
Lösung gefunden, die auch nur einigermaßen befriedigend die unterschiedliche 
Behandlung des Bankräubers und des Erpressers rechtfertigen kann. Und wenn 
ich auf das Grundprinzip der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit rekuriere, 
wenn ich mich also frage, sind denn die verschiedenen Fälle unterschiedlich lei
stungsfähig, dann komme ich schon gar nicht zu einer Rechtfertigung verschiede
ner Lösungen. 

Diskussionsleiter Dr. Rau p ach , München 

Mir gibt Ihr Beispiel noch Anlaß, darauf hinzuweisen, daß es offenbar eine Reihe 
von Fällen gibt, in denen das Bestreben nach Einigung mit dem Finanzamt nicht 
recht zum Erfolg führen wird. Man kann sich ja in der Tat bei einem Erpressungs
fall schlecht mit dem Finanzamt über meinetwegen% betrieblichen Abzug einigen 
oder so etwas. 

Zu der Frage von Herrn Pelka vielleicht vorweg auch noch das eine: Daß derTheo
rienstreit, wenn ich das mal so sagen darf, für bestimmte Fragen keine rechte Rele
vanz hat, scheint mir an folgendem zu liegen. Man muß wohl immer unterscheiden 
zwischen zwei Beziehungen. Die erste Frage ist: Welche Ursache ist maßgebend, 
oder bei einer U rsachenkette, welches Glied in der U rsachenkette? Beim V eranlas
sungsgedanken laute die Frage: Was ist der Anlaß? Die zweite Frage, die es zu un
tersuchen gilt, ist: Wann ist eine Ursache oder ein Anlaß als betrieblich zu charak
terisieren? Das bedeutet, daß - gleichgültig, welcher Theorie man sich anschließt, 
- sich generell die zweite Frage anschließt. Ich habe fast den Eindruck, daß sie bei 
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unserer Tagung etwas zu kurz gekommen ist, die Frage nämlich, wann ist über
haupt eine Ursache oder ein Anlaß als betrieblich gekennzeichnet. Daß das in ganz 
simplen Fällen zweifelhaft sein kann, möchte ich an einem Beispiel zeigen, bei dem 
- so habe ich den Eindruck - immer mit einem gewissen Vorverständnis gearbeitet 
wird: Bei einem alkoholisierten Kraftfahrer wird die Frage überhaupt nicht ernst
haft aufgeworfen, ob ein Unfall privat oder betrieblich verursacht oder veranlaßt 
ist. Es wird sofort als privat behandelt. Es ist doch so etwas wie eine böse Betriebs
ausgabe. Wenn aber ein Unternehmer zu einer dringenden Besprechung fährt, 
eine Geschwindigkeitsbeschränkung nicht einhält und einen Unfall verursacht, 
soll dies offenbar als beruflich veranlaßt angesehen werden. 

Denkbar wäre aber auch eine ganz andere Lösung: Man könnte im „Alkohol
Fall" sagen, der Fahrer kam von einer Betriebsbesprechung, die besonders an
strengend war und sich in einer Bar vollzog, wie dies Herr Streck heute geschildert 
hat. Der Alkoholgenuß war daher betrieblich veranlaßt und damit der Unfall 
auch. Man könnte umgekehrt den Unfall des eiligen Fahrers durchaus als privat 
veranlaßt ansehen, indem man nämlich argumentiert, ein sehr zuverlässiger 
Mensch würde eher seinem Fahrer sagen: ,,Ich muß zu einer wichtigen Bespre
chung, fahren Sie bitte vorsichtig, damit ich wohlbehalten am Besprechungsort 
ankomme." Der Mensch in unserem Beispielfall war dagegen offenbar leichtfertig. 
Wenn man die Leichtfertigkeit als eine private Angelegenheit ansieht, dann könnte 
man den Unfall als privat verursacht oder veranlaßt ansehen. 

Ich will sagen, es braucht überhaupt nicht zu verwundern, wenn wir mit Kausali
tätstheorie oder Veranlassung allein nicht zur Lösung kommen, denn die zweite 
Frage nach dem Zusammenhang von Anlaß (oder Ursache) mit dem Betrieb oder 
der Privatsphäre stellt sich auf jeden Fall. 

Dr. Tanzer, Wien 

Ich glaube nicht unbedingt, daß man einen schroffen Gegensatz zwischen Veran
lassungsprinzip und Verursachungsprinzip sehen muß. Es wäre auch vorstellbar, 
daß das Verursachungsprinzip mehr in das Zentrum einer Aufwandskette und ei
ner Aufwandsbeurteilung zielt und insofern eine Vergegenständlichung des Ver
anlassungsprinzips abgibt. Vor allen Dingen die beiden Beispiele von Herrn 
Dr. Pelka mögen das verdeutlichen. Auf der einen Seite der Bankraub, auf der an
deren Seite die Entführung eines Betriebsinhabers. Die mit dem Bankraub zu
sammenhängende Vermögensminderung läßt sich zweifellos auf eine betriebliche 
Ursache, nämlich auf den Vorfall des Bankraubes als solchen zurückführen, wel
cher im Betriebsgeschehen zumindest seinen Ausgang genommen, im Betrieb sich 
ereignet hat. Im Gegensatz dazu ist die Entführung wesentlich auf die Person des 
Steuerpflichtigen selbst konzentriert, mag auch der Betrieb als solcher als Geld
quelle noch so sehr Bedingung oder auch Grund- aber nicht die logische Ursache 

Diskussion 401 

- dafür gewesen sein, daß die Entführungshandlung überhaupt stattgefunden hat, 
weil sich der Täter hier einen Geldvorteil von der Erpressung versprach. In diesem 
Sinne mag man auch erkennen, daß das Verursachungsprinzip im Rahmen eines 
V eranlassungsdenkens durchaus am Platz ist und hier zu gerechtfertigten Ergeb
nissen führt. 

Diskussionsleiter Dr. Rau p ach, München 

Zur Verdeutlichung des Beitrags von Herrn Tanzernoch das eine: Wenn man Ur
sachenketten untersucht, dann ergibt sich eben die Frage, welche der mehreren 
Ursachen maßgebend sein soll. Dabei wird verschiedentlich so verfahren, daß man 
aus einer U rsachenkette die wesentliche betriebliche Bedingung herausstellt oder 
die unwesentliche private Bedingung ausscheidet. Beim Veranlassungsgedanken 
geht man ähnlich vor, man sucht aber aus einer U rsachenkette nicht eine wesentli
che oder sonst eine Bedingung aus, sondern diejenige Ursache, in der man den An
laß für eine Ausgabe erkannt hat. 

In beiden Fällen werden also Ursachenketten nach bestimmten Gesichtspunkten 
untersucht, so daß sicherlich der Hinweis von Herrn Tanzer richtig ist: so diame
tral stehen sich die Theorien nicht gegenüber. 

Eine Frage ist in diesem Zusammenhang noch an Herrn Söhn gestellt worden: 
Wenn man der Äquivalenztheorie folgt, sind dann nicht Korrektive nötig, wie wir 
sie auch aus dem Strafrecht kennen. 

Prof. S ö h n, Passau 

In Anknüpfung an die Ausführungen von Herrn Tanzer darf ich zunächst folgen
des ergänzen: Die Unterschiede zwischen der V eranlassungs- und der V erursa
chungstheorie sind m. E. gering und liegen sicherlich nicht in der abweichenden 
Ausdrucksweise -Anlaß oder wesentliche Ursache -, sondern - wenn überhaupt 
- darin, daß die Veranlassungstheorie für das Vorliegen von Betriebsausgaben 
zwingend ein subjektives Merkmal verlangt, während Herr Ruppe und ich mei
nen, daß der subjektive Wille, BA zu tätigen, zwar regelmäßig vorhanden, aber 
kein notwendiges Element des Betriebsausgabenbegriffs ist. Ist das aber der Fall, 
sind die Unterschiede zwischen „veranlassen" und „verursachen" tatsächlich be
seitigt. Wenn Herr Raupach sagt, daß Anlaß das ist, was für die Entstehung einer 
Ausgabe ausschlaggebend ist, kann ich ebensogut die Formulierung „ausschlag
gegebene Ursache" verwenden. In beiden Fällen werden die für die Qualifikation 
einer Ausgabe als Betriebsausgabe oder Privatausgabe „ausschlaggebenden Fakto
ren" ausgewählt. 

Diskussionsleiter Dr. Rau p ach, München 

Dazu vielleicht eine kleine Korrektur: Ich glaube nicht, daß man generell sagen 
könnte, die wesentliche Bedingung und das auslösende Moment seien das gleiche. 
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Lassen Sie mich das an einem Beispiel zeigen, das für die „Erfindung" dieses Ver
anlassungsprinzips entscheidend war: Man spricht häufig von der Veranlassung 
eines Krieges; der Fenstersturz von Prag war die Veranlassung für den 30-jährigen, 
Krieg, ganz sicher aber nicht die wesentliche Bedingung. Und an einem solchen 
Beispiel kann man - wie ich meine - aber deutlich sehen, daß Anlaß und wesentli
che Bedingung nicht dasselbe sein müssen. Im Unterschied zur wesentlichen Be
dingung kann der Anlaß auch ein sehr äußerlicher Umstand sein. 

Dr. Was s er m e y er , Köln 

Für mich ist die wesentliche Bedingung ein objektives und das auslösende Moment 
ein subjektives Kriterium. Soweit deshalb das Gesetz nicht von der Bedingung, 
sondern von der Veranlassung im Sinne von auslösendem Moment spricht, gehe 
ich von einem subjektiv geprägten V eranlassungsbegriff aus. Zwar gibt es V orgän
ge, die nicht vom Willen des Steuerpflichtigen gesteuert sind oder gar gegen seinen 
Willen eintreten. Jedoch folgt daraus für mich nur die Fragestellung, ob wir solche 
Ereignisse zur Bestimmung des auslösenden Momentes überhaupt heranziehen 
dürfen. Soweit das Gesetz an einigen Stellen statt von der Veranlassung von dem 
Zweck (z.B.§§ 4 Abs. 1 Satz 2, 9 Abs. 1 Nr. 3 EStG) spricht oder die Formulie
rung „zur" (z.B. §§ 9 Abs. 1 Satz 1, 12 Nr. 1 Satz 1 und 2 EStG) wählt, ist die 
Frage zu beantworten, ob in diesen Fällen nicht ein vom Gesetzgeber bewußt ver
wendeter, engerer finaler Veranlassungsbegriff zum Zuge kommt. So spricht z. B. 
§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG von Aufwendungen „zur" Erwerbung, Sicherung und Er
haltung der Einnahmen. Wer diese Formulierung im Sinne von objektivem Zu
sammenhang oder von Veranlassung interpretiert, der muß zunächst rechtsme
thodisch darlegen, wie er den klaren Gesetzeswortlaut negieren und entgegen dem 
möglichen Wortsinn auslegen kann. 

Diskussionsleiter Dr. Rau p ach, München 

Vielleicht noch eine Ergänzung; Ich habe den Eindruck, daß alle, die das Veranlas
sungsprinzip vertreten, - mit Ausnahme des vorstehenden Beitrags von Herrn 
Wassermeyer - durchaus nicht behaupten, es sei immer subjektiv zu verstehen, 
sondern sie sagen nur, daß der Anlaß uU auch „nur" in der Vorstellung des Steu
erpflichtigen bestehen kann, nämlich in seiner Zielvorstellung. Der Steuerpflich
tige faßt einen Entschluß und dieser Entschluß ist dann das alleinige auslösende 
Moment. Zum Beispiel ist bei normalen Geschäften, die ein Unternehmer macht, 
der Anlaß eine ganz „normale" unternehmerische Planung. Deswegen kommen 
wir nach meiner Meinung ohne diese subjekte Seite gar nicht aus. Aber es behaup
tet soweit ich weiß keiner, daß der Anlaß immer subjektiv sein muß. 

Dr. P elk a, Köln 

Wie ich das Wort Veranlassen verstehe, und das entspricht ja auch dem Sprachge-
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brauch, ist der Anlaß auch eine Ursache, nur ist er die letzte Ursache. Ursache ist 
sozusagen der Oberbegriff, und der Anlaß ist die Ursache, die unmittelbar dem 
Ereignis vorausgeht. Es sollte doch aber nicht wesentlich sein, welcher Vorgang 
zeitlich der letzte ist. Jede Handlung, jede Ausgabe hat eine Summe von Ursachen 
und nun gerade willkürlich die allerletzte zum Maßstab zu nehmen, ist mir nicht 
einleuchtend. Dies kann zwar in einigen Fällen die wesentliche Ursache sein, so 
daß man an ihr die betriebliche Charakterisierung prüfen kann. Ich meine aber 
doch, daß wir nicht umhin können, uns die Fülle der Ursachen, die einer Ausgabe 
zugrunde liegen, erst einmal anzuschauen und dann zu versuchen, irgendwie eine 
wesentliche Art herauszuarbeiten. Daran ist anschließend die W ettung oder Prü
fung vorzunehmen, ob die Ausgabe betrieblich verursacht ist oder nicht. Allein 
die letzte Ursache zu betrachten, scheint mir eine zu formale Betrachtungswei
se. 

Diskussionsleiter Dr. Rau p ach, München 

Zur Entgegnung vielleicht nur so viel: Gestern war auch bei Gegnern des Veranlas
sungsgedankens zu hören, daß sie regelmäßig das Wort „auslösen" oder „veran
lassen" gebrauchten und zwar nicht unbedingt aus Hochachtung vor der gesetzli
chen Formulierung, deren Bedeutung insoweit ja als gering angesehen wird, son
dern weil man offenbar nicht umhin kommt, diese Worte zur Beschreibung zu be
nutzen. 

Prof. Kirchhof, Münster 

Zur Frage, ob§ 9 EStG notwendigerweise ein subjektives oder ein objektiv-finales 
Tatbestandsmerkmal hat, können wiederum Beispiele das Problem verdeutlichen: 
wenn ein juristischer Autor ein Buch schreibt und dieses Buch seiner Ehefrau 
widmet, dominiert bei ihm subjektiv sicher ein privates Motiv, während die objek
tive Zuordnung dieses Vorgangs zu der betrieblichen Sphäre auf der Einnahmen
seite und auf der Ausgabenseite vermutlich unproblematisch ist. Wenn ein Vater 
seinem Sohn, der zugleich sein Sozius ist, zu Weihnachten ein Lehrbuch schenkt, 
das er ihm ohne diesen festlich-familiären Anlaß nicht geschenkt hätte, dann wäre 
doch die Zugehörigkeit des Wertverzehrs zum Betrieb trotz des höchstpersönli
chen Motivs im Ergebnis unproblematisch. Schließlich könnte ein dritter Fall, der 
Motivwechsel, das Problem vielleicht am deutlichsten charakterisieren: ein Be
rufsmaler porträtiert seine Lebensgefährtin allein zu dem Zweck, das Bild jeden 
Morgen anzuschauen. Nach einem Jahr hat der Maler sich persönlich neu orien
tiert und er veräußert das Bild. Frage: Ist durch diesen Motivwechsel wirklich eine 
steuerrechtserhebliche Aussage mit steuererheblicher Rechtsfolge begründet? 
Meines Erachtens muß die Wertabgabe einmal und abschließend nach der wert
verzehrenden Handlung zugeordnet werden. Die spätere Veräußerung ist -
ebenso wie nach unseren gestrigen Überlegungen die Ausgabehandlung auf einem 
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für berufliche und private Nachfrage zugänglichen Markt - zuordnungsneutral. 
Deshalb kann auch der Gewerbetreibende und der Freiberufler Produkte privat 
verkaufen, die er üblicherweise beruflich produziert, im konkreten Fall aber privaf 
hergestellt hat. Dieser Sachverhalt wird zwar auf Feststellungs- und Beweis
schwierigkeiten stoßen. Gerade diese können aber durch subjektive Tatbestände 
keinesfalls gelöst werden. 

Dr. W a s s e r m e y e r , Köln 

Ich meine, wir müßten uns über den Ansatzpunkt klarer werden. Für mich ist der 
Ansatzpunkt das Gesetz. Dieses spricht in§ 4 Abs. 4 EStG von der Veranlassung. 
Ob das Gesetz insoweit ein gutes oder schlechtes ist, ist eine Frage, die mich allen
falls de lege ferenda interessiert. Bei einer Auslegung des Gesetzes nach dem mög
lichen Wortsinn können Veranlassung und Verursachung nicht ohne weiteres 
gleichgestellt werden. Es ist weiter zu berücksichtigen, daß das Gesetz an gewissen 
Stellen vom Zweck (§§ 4 Abs. 1 Satz 2, 9 Abs. 1 Nr. 3 EStG) bzw. vom Rahmen 
einer Einkunftsart (§ 8 Abs. 1 EStG) bzw. von dienen (§§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 18 
Abs. 3 EStG) spricht oder eine Formulierung mit den Wörtchen „zur" bzw. 
„für"(§§ 9 Abs. 1 Satz 1, 12 Nr. 1 Satz 1 und 2 EStG) gebraucht. Insoweit stellt 
sich die Frage, ob alle genannten Begriffe inhaltlich miteinander identisch sind, 
d. h. ob sie austauschbar sind, wie es Professor Tipke in Stu W 1979 S. 193, 195 
meint, oder ob der Gesetzgeber nicht zumindest an einzelnen Stellen mit gutem 
Grund z.B. vom Zweck statt von der Veranlassung spricht. Die Verwendung un
terschiedlicher Begriffe begründet jedenfalls zunächst einmal eine Vermutung da
für, daß etwas Unterschiedliches gemeint ist. Diese Vermutung kann sicherlich im 
Einzelfall durch Gesetzesauslegung widerlegt werden. Jedoch sind hierbei die 
Grenzen jeder Gesetzesauslegung zu beachten. Deshalb stellt sich z. B. im Ver
hältnis der§§ 4Abs. 4 und 9Abs. 1 Satz 1 EStGzueinanderfürmichdieFrage, ob 
die unterschiedliche Gesetzesformulierung nicht zu einer unterschiedlichen Ge
setzesinterpretation zwingt. Mag auch die einheitliche Beurteilung von Betriebs
ausgaben einerseits und Werbungskosten andererseits unter verfassungsrechtli
chen Aspekten wünschenswert sein, so sind doch die Gerichte an das Gesetz ge
bunden. Sie können und dürfen nicht den Gesetzgeber ersetzen. Deshalb muß 
man darüber diskutieren, ob nicht der Große Senat des BFH (Beschluß vom 
28. 11. 1977 GrS2-3/77BFHE 124, 43 = BStBl II 1978, 105)hättedasBundesver
fassungsgericht anrufen müssen, um durch dessen Spruch die Verfassungswidrig
keit - weil gegen Art. 3 GG verstoßend- des heute als zu eng gefaßt empfundenen 
§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG feststellen zu lassen. 

Prof. Tipke, Köln 

Ob ich sage, das Motiv oder der Anlaß für eine Handlung (die Aufwendungen 
verursacht) ist der Betrieb, oder ob ich sage: die Handlung (die Aufwendungen 
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verursacht) dient betrieblichen Zwecken, das enthält nach meiner Meinung prak
tisch keinen inhaltlichen Unterschied, nur einen Unterschied im Verbalen. Daß 
theoretisch zwischen Motiv und Zweck unterschieden werden kann, leugne ich 
nicht. Dieser Unterschied spielt für unsere steuerlichen Zwecke aber keine Rolle, 
wenn ich die Handlung in den Mittelpunkt stelle. 

Das wirkliche Problem scheint mir an einer anderen Stelle zu liegen: Herr von 
Bornhaupt hat einen Definitionsvorschlag gemacht. Danach sind Werbungsko
sten Ausgaben, die durch die Erzielung von Einkünften veranlaßt sind. Ich wende 
mich gegen die Abhängigkeit des Begriffs von der Erzielung von Einkünften. 
Auch Herr von Bornhaupt möchte die Begriffe „Werbungskosten" und „Be
triebsausgaben" inhaltlich gleichschalten, jedenfalls de lege ferenda. Der Betriebs
ausgabenbegriff müßte bei Hinordnung ebenfalls auf die Einkünfte aber nicht lau
ten: Betriebsausgaben sind Ausgaben, die durch den Betrieb veranlaßt sind, son
dern: Betriebsausgaben sind Ausgaben, die durch die Erzielung von Einkünften 
oder- wohl besser - von Betriebseinnahmen veranlaßt sind. Unter den Tagungs
teilnehmern sind zahlreiche Beamte, Richter und Professoren, mit anderen Wor
ten: Lohnempfänger. Sie haben, um in der Formulierung von Herrn Ruppe zu 
sprechen, Ausgaben, die in wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Tagung ste
hen. Aber ihre Einkünfte, ihr Gehalt ändert sich auf Grund der Tagung überhaupt 
nicht. Es besteht insoweit kein Zusammenhang zwischen der Erzielung von Ein
künften und den Ausgaben, die sie auf Grund der Tagung haben. Die Ausgaben 
sind-um mitlhnen, Herrv. Bornhaupt, zu sprechen-nicht „durch die Erzielung 
von Einkünften veranlaßt". Aber Kosten der Lebensführung sind es doch auch 
nicht. Die Damen und Herren sind hier nicht im Urlaub. 

Dr. von B o r n hau p t , München 

Es steht mir natürlich nicht an, den Begriff der Betriebsausgaben in § 4 Abs. 4 
EStG ändern zu wollen. Ich meine, daß eine solche Änderung auch gar nicht er
forderlich ist. Den in § 4 Abs. 4 EStG enthaltenen Begriff - ,,Betriebsausgaben 
sind Aufwendungen, die durch den Betrieb veranlaßt sind" - kann man auch dahin 
umformulieren, daß Betriebsausgaben alle Aufwendungen sind, die durch die Er
zielung von Betriebseinnahmen veranlaßt sind. Denn zwischen beiden Definitio
nen besteht m. E. kein sachlicher Unterschied, da das Wort „Betrieb" in § 4 
Abs. 4 EStG entsprechend der Erläuterung dieses Worts im§ 1 Abs. 1 GewStDV 
das Streben nach Gewinn und damit das Streben nach Einnahmen beinhaltet. 

Im übrigen muß ich noch einmal darauf hinweisen, daß ich bei meinem Vorschlag, 
den Begriff der Werbungskosten de lege ferenda als Aufwendungen zu definieren, 
die durch die Erzielung von Einkünften veranlaßt sind, dem -leider nicht zum Ge
setz gewordenen-§ 48 Abs. 1 des Entwurfs des Dritten Steuerreformgesetzes ge
folgt bin. Dort wurde allerdings nicht auf die Erzielung von „Einkünften", son
dern auf die Erzielung von „Einnahmen" abgestellt. Dieser Unterschied ist jedoch 
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von geringer Bedeutung. Wie ich in meinem Referat ausgeführt habe, steckt in die
ser Definition der Werbungskosten als den durch die Erzielung von Einkünften 
veranlaßten Aufwendungen sowohl das subjektive Element der Absicht der Ein,: 
kunftserzielung i. S. des§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG als auch das objektive Element des 
wirtschaftlichen Zusammenhangs der Aufwendungen mit den Einkünften. Wie 
ich in meinem Referat ausgeführt habe, ist bei den Werbungskosten allerdings 
teilweise nur auf das Verhältnis von Aufwendungen zu den Einnahmen oder Ein
künften abzustellen, so z. B. auch bei der Beurteilung der den Beamten und Rich
tern hier entstehenden Tagungskosten. 

Prof. Tipke, Köln 

Es ist doch nicht richtig, daß die Damen und Herren Lohnempfänger hierher 
kommen mit dem Motiv, Einnahmen zu erzielen. Sie wissen alle genau, daß sie auf 
Grund der Tagung keinen Lohn bekommen, keine Einnahmen erzielen können. 
Wenn man Werbungskosten- und Betriebsausgabenbegriff anpassen will, dann 
muß formuliert werden: Werbungskosten sind solche Ausgaben, die durch den 
Beruf veranlaßt sind. Durch den Beruf sind diese Ausgaben nämlich sehr wohl 
veranlaßt, sie sind nicht durch das Privatleben veranlaßt. Sobald Sie das eng zu
schneiden auf die Einkünfte- oder Einnahmenerzielung, kommen Sie in die 
Schwierigkeit, daß Sie die Fälle, die Sie heute morgen genannt haben als Beweis da
für, daß der Werbungskostenbegriff zu eng ist, von Ihrem neuen Begriff auch wie
der nicht erfassen können. In § 22 Nr. 4 Satz 2 EStG ist ja auch die Rede von dem 
durch das Mandat veranlaßten Aufwand. Und auch§ 9 Abs. 1 Nr. 1 EStG spricht 
vom wirtschaftlichen Zusammenhang mit einer Einkunftsart, nicht vom Zusam
menhang mit Einkünften.§ 9 Abs. 1 Nr. 2 EStG macht den Abzug der Beiträge zu 
„Berufsständen und sonstigen Berufsverbänden" auch nicht davon abhängig, daß 
die Zugehörigkeit zum Berufsverband zur Einkommenserzielung führt. Ent
scheidend ist, daß die Zugehörigkeit zum Berufsverband keine Angelegenheit der 
privaten Lebensführung ist. 

Dr. von B o r n hau p t, München 

Da muß ich Ihnen widersprechen. Wie ich heute morgen bereits gesagt habe, ist 
das von Ihnen verwendete Wort „Berufsausgaben" zu einer umfassenden Defini
tion der Werbungskosten ungeeignet. Sie sehen nämlich nur die Einnahmen aus 
nichtselbständiger Arbeit und lassen alle anderen Einkünfte des § 2 Abs. 1 Nr. 5 
bis 7 EStG außer Betracht. Sie werden z.B. bei der Erzielung von Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung nicht beruflich tätig. Das gilt erst recht für die Er
zielung von sonstigen Einkünften i. S. des§ 22 EStG. Tätige ich z.B. Einnahmen 
aus einer gelegentlichen Vermittlung i. S. des§ 22 Nr. 3 EStG, so tue ich dies nicht 
berufsmäßig. Das geht schon begrifflich nicht, da das Gesetz von einer „gelegent
lichen" .Handlung spricht. 
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Prof. Tipke, Köln 

Das hängt davon ab, ob man dem Berufsbegriff einen weiten oder engen Inhalt 
gibt. Der Berufsbegriff des Art. 12 GG ist sicher sehr weit. Wenn Vermieter, Ver
pächter oder Vermögensverwalter sich zu einem Verband zusammenschlie~en, 
dann ist das m. E. ein „Berufs"-Verband i. S. § 9 Abs. 1 Nr. 3 EStG. Aber diese 
Terminologie ist hier nicht mein Anliegen. Mir geht es um einen tauglichen in
haltsgleichen Betriebsausgaben-(W erbungskosten-)Begriff, nicht darum, ob das 
Wort „Beruf" besser durch ein anderes ersetzt würde. Schweden hat z. B. auch ei
nen Einheitsbegriff. Man kann auch sagen: durch die Vermietung veranlaßt, wenn 
man meint, ein Vermieter habe keinen Beruf. Aber: durch die Vermietung (bzw. 
durch die Einkunftsquelle) veranlaßt, nicht: durch die Einkünfteerzielung veran
laßt, das ist der Punkt. 

Dr. Wassermeyer, Köln 

Dem stimme ich zu. Auch ich sehe einen Unterschied zwischen den Einnahmen, 
die aus einer Einkunftsquelle fließen, und der Einkunftsquelle selbst. Bei der De
finition des Betriebsausgaben- und Werbungskostenbegriffes unter Veranlas
sungsgesichtspunkten muß auf die Einkunftsquelle und nicht auf die daraus erziel
ten Einnahmen abgestellt werden. Damit ist allerdings nichts über den Inhalt des 
Veranlassungsbegriffes gesagt. Um insoweit den Unterschied z.B. zwischen 
Zweck und Veranlassung deutlich zu machen, darf ich darauf hinweisen, daß die 
meisten Teilnehmer dieser Jahrestagung nicht zu dem Zweck hier sind, um eine 
selbständige oder nichtselbständige Tätigkeit auszuüben. Dennoch sind sie durch 
ihren Beruf zur Teilnahme veranlaßt. Ebenso wird in aller Regel ein Vermieter 
dem Haus- und Grundbesitzerverein nicht zu dem Zweck beitreten, um das Ziel 
, , Vermietung einer Wohnung" zu erreichen, sondern der Beitritt ist nur allgemein 
durch die Vermietungstätigkeit veranlaßt. 

Prof. Tipke, Köln 

Die Ausgaben sind durch Handlungen veranlaßt, die dem Beruf dienen. Zugleich 
l~ßt sich sagen: Die Ausgaben beruhen auf Handlungen, die beruflichen Zwecken 
dienen. Dies meine ich. 

Diskussionsleiter Dr. Rau p ach , München 

Ich würde zu diesem Problem gern einen Vermittlungsvorschlag machen. Ich 
meine daß durch die Einkunftserzielung veranlaßt" eine Kurzformel ist und daß 
der St;eit hi;r darum geht, was das Bindeglied zwischen Einkunftserzielung und 
Aufwendung ist. Dabei kommt man dann auf den Beruf, das paßt aber nur für ei
nige Einkunftsarten. Ich möchte einen Vorschlag machen: Der Oberbegriff, der 
für alle Einkunftsarten paßt, ist, wenn man sich den § 22 EStG anschaut, der der 
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Leistung, denn§ 22 EStG erfaßt „sonstige" Leistungen. Man kann sagen, daß an 
sich in allen Fällen Einkünfte auf Leistung beruhen. Das sind entweder Tätigkeiten 
oder ein Dulden oder Unterlassen. Man könnte also definieren, abzugsfähig sind 
Aufwendungen, die durch eine Leistung veranlaßt sind, die zur Erzielung von 
Einkünften einer bestimmten Einkunftsart dient. Jetzt stellt sich die Frage, wie 
sich der Rentner mit seinen Rentenbezügen in diese Definition einfügen läßt. Dies 
hängt davon ab, was eigentlich der Grund ist, weswegen die Renten von§ 22 EStG 
erfaßt sind. Man könnte im Rentenstammrecht eine Art Kapitalüberlassung sehen. 
Aber ich glaube, diese Spezialfrage können wir auf sich beruhen lassen. 

Wir haben jetzt sehr lange über die Frage, was Anlaß ist, diskutiert. Ich möchte 
daher vorschlagen, der Frage noch einmal nachzugehen, gilt das Veranlassungs
prinzip eigentlich im Bereich des § 9 EStG. Aber zuvor möchte Herr Wassermeyer 
noch einmal das Wort. 

Dr. Wassermeyer, Köln 

Als Vermittlungsvorschlag schwebt mir eine Formulierung dahin vor, daß man bei 
den Werbungskosten von Ausgaben spricht, die durch eine Einkunftsquelle im 
Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 4-7 EStG veranlaßt sind. 

Zwischen den Begriffen „Anlaß, Motiv und Zweck" sehe ich tatsächlich einen 
graduellen Unterschied bezüglich der subjektiven Willenssteuerung. Der Begriff 
,,Zweck" ist der engste; er ist zielgerichtet und damit final zu verstehen. Die Ver
anlassung setzt zwar ein vom Willen des Steuerpflichtigen getragenes Tun, jedoch 
keine bestimmte Zielrichtung oder Finalität voraus. Der Begriff „Motiv" liegt 
zwischen der Veranlassung und dem Zweck, wobei ich davon ausgehe, daß jedes 
menschliche Tun, das von einem Willen getragen wird, deshalb nicht immer ein 
Motiv erfordert. Wichtig für die Unterscheidung ist, daß die Veranlassung stets 
die Begriffe Motiv und Zweck mitumfaßt, jedoch im Einzelfall über diese Begriffe 
hinausgehen kann. Um dies an einem Beispiel deutlich zu machen, mag man an ei
nen Pkw denken, der zum Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen zählt und auf 
einer Privatfahrt zerstört wird. In einem solchen Fall sind die Anschaffung und das 
sich anschließende Halten des Pkws betrieblich veranlaßt. Diese betriebliche Ver
anlassung wird durch die gelegentlichen Privatfahrten nicht , ,aufgehoben". Ande
rerseits bedeutet die gelegentliche Privatnutzung jeweils eine Zuführung zu priva
ten Zwecken. Mit anderen Worten wird die fortbestehende Veranlassungskette 
jeweils durch Zweckzuführungen überlagert. Das dadurch auftretende Konkur
renzproblem, ob nämlich der Veranlassungskette oder der Zweckzuführung bei 
der steuerlichen Beurteilung der Vorrang zu geben ist, beantwortet § 4 Abs. 1 
Satz 2 EStG zwingend dahin, daß es nur auf die Zweckzuführung ankommt. Er
eignet sich der Unfall dagegen alkoholbedingt auf einer Betriebsfahrt, dann erfüllt 
das Fahren :unter Alkoholeinfluß eben nicht die Voraussetzungen einer Nut-
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zungszuführung des Pkws zu privaten Zwecken. Entsprechend findet § 4 Abs. 1 
Satz 2 EStG keine Anwendung. Die Unfallkosten sind damit Betriebsausgaben. 
Auch wenn ich damit in Widerspruch zu den Auffassungen der Professoren Ruppe 
und Söhn trete, so machen m. E. die Beispiele den Unterschied zwischen Veran
lassung und Zweck deutlich. 

Prof. S ö h n, Passau 

Ich sehe diesen Widerspruch nur teilweise. Wenn z. B. ein Arzt, der Alkohol ge
trunken hat, auf dem Rückweg von einem Patientenbesuch verunglückt, sind die 
Unfallkosten ausnahmsweise Betriebsausgaben, weil die alkoholbedingte F ahrun
tüchtigkeit für den Schadenseintritt (qualitativ) unwesentlich ist; darauf habe ich 
in meinem Vortrag ausdrücklich hingewiesen. Nur im „Normalfall" ist.die alko
holbedingte Fahruntüchtigkeit eine wesentliche private Unfallursache, sodaß die 
durch einen alkoholisierten Steuerpflichtigen auf einer Betriebsfahrt verursachten 
Unfallkosten keine Betriebsausgaben sein können, weil sie nicht nur unwesentlich 
privat mitveranlaßt sind. 

Diskussionsleiter Dr. Rau p ach, München 

Nach dieser Antwort ist also auch insoweitEinigkeit hergestellt. Ich hatte ja vor
hin schon darauf hingewiesen, daß es sich nicht um ein Problem der Verursachung 
oder der Veranlassung handelt, sondern daß zu entscheiden ist, ob der als Anlaß 
oder Ursache anerkannte Umstand sich als betrieblich charakterisieren läßt oder 
nicht. 

Dr. Borggräfe, Ludwigshafen 

Ich möchte zwei andere Begriffe in die Diskussion einbringen, auf die Herr Prof. 
Kirchhof hingewiesen hat. Herr Prof. Kirchhof sprach von „Bewirken" und von 
, , Wirkung". Wenn man einmal die Fälle überprüft, die bisher als Beispiel genannt 
wurden, zeigt sich folgendes: Es kann zwischen , , Tätigkeit" und , ,Erfolg" unter
schieden werden. Fahre ich einen zum Betriebsvermögen gehörenden Pkw auf 
„Umwegen", dann tue ich sicher etwas, das nicht dem betrieblichen Interesse 
dient: Ich bin nicht tätig, um Einnahmen zu erzielen. Trotzdem führt der Erfolg 
meiner Tätigkeit zu einem Niederschlag im betrieblichen Bereich(= Schaden am 
Pkw). Denke ich nur von der Entreicherung her, dann ist der Betrieb mit Eintritt 
des Schadens entreichert, obwohl ich „privat" etwas getan habe. 

Danach kann ich also privat tätig sein und trotzdem zu einem betrieblichen Erfolg 
kommen. Prüfe ich im zu beurteilenden Einzelfall die Kriterien „Tätigkeit" bzw. 
„Erfolg" für die Frage, ob Betriebsausgaben vorliegen oder nicht, müßte ich ggf. 
entscheiden: Was ist maßgeblicher, die private Tätigkeit oder der Erfolg im be
trieblichen Bereich? Setze ich den Schwerpunkt bei der Tätigkeit (= keine Be
triebsausgaben), oder setze ich bei dem Ergebnis an, das ich durch diese Tätigkeit 
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erreicht habe ( = Betriebsausgaben)? Bei den Fällen „ privater Umweg", ,,Alkohol 
auf Dienstfahrt" bzw. ,, Unfall wegen Zigarette" wäre zu fragen, ob die Tätigkeit 
oder der eingetretene Erfolg schwerer wiegt. 

Stelle ich dagegen fest, daß sowohl die Tätigkeit als auch der Erfolg privat sind, 
dürfte die Beurteilung ebensowenig problematisch sein, wie bei betrieblicher Tä
tigkeit und dadurch bewirktem betrieblichem Erfolg. 

Diskussionsleiter Dr. Rau p ach , München 

Die Frage ist, ob wir diesen Bereich jetzt abschließen können. Ich möchte kurz 
umreißen, was wir nach meiner Meinung noch diskutieren sollten: Die Frage an 
Herrn Söhn nach einer Korrektur der Äquivalenztheorie möchte ich noch etwas 
zurückstellen. Wir sollten zuvor noch einmal die Frage aufgreifen, ob denn über
haupt das Veranlassungsprinzip auch für § 9 EStG gilt. Dann meine ich, sollten 
wir einen weiteren großen Problembereich wenigstens kurz zur Diskussion stel
len, das sind die sog. gemischten Aufwendungen, dazu liegt auch noch eine Frage 
vor. Und schließlich schiene mir noch wichtig, über die Fragen im Zusammenhang 
mit dem Betriebsvermögen zu sprechen. Auch dazu liegen Fragen vor. 

Wenn sich kein Widerspruch meldet, möchte ich noch einmal Herrn Wassermeyer 
bitten, zu der von ihm aufgeworfenen Frage etwas zu sagen: Wie ist es mit der Ver
anlassung bei § 9 EStG? 

Dr. Wassermeyer, Köln 

Für mich besteht das Problem darin, den § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG entgegen seinem 
Wortlaut entsprechend dem§ 4 Abs. 4 EStG auszulegen. Dabei verkenne ich nicht 
das durchaus praktische und vernünftige Bedürfnis, an den Betriebsausgabenbe
griff einerseits und den W erbungskostenbegriff andererseits die gleichen Anforde
rungen zu stellen. Jedoch begründet dies allenfalls die Forderung an den Gesetz
geber, § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG an den§ 4 Abs. 4 EStG de lege ferenda anzupassen. 
Wenn die Finanzgerichte diesen Schritt unter Berufung auf Art. 3 GG vorweg
nehmen, so greifen sie möglicherweise in die Rechte des Bundesverfassungsge
richts ein. Ich komme jedenfalls nicht ohne weiteres am Wortlaut von§ 9 Abs. 1 
Satz 1 EStG vorbei, der eben final und nicht nach den Kriterien der Veranlassung 
abgefaßt ist. 

Prof. Ruppe, Graz 

Ich bewundere diese sehr rigorose und konsequente Auffassung von Herrn Was
sermeyer. Ich dachte nur immer, daß man doch schon einen Schritt weiter ist. Ich 
möchte darauf aufmerksam machen, daß natürlich auch Ihre Auslegung auf einem 
gewissen Vorverständnis beruht, denn bei unbefangener Betrachtung des Wort
lautes kann man den Werbungskostenbegriff ja ungeheuer weit verstehen und 
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dann vieles, was nach h. A. etwa bei einem Arbeitnehmer in die Privatsphäre ge
hört, als Werbungskosten ansehen (etwa Urlaub als Stärkung der Arbeitskraft 
usw.). Ich glaube, daß sich hier soviel spießt und daß solche Widersprüche beste
hen, daß eigentlich auch Ihre Bedenken ausgeräumt werden müßten, denn Sie sag
ten selbst, Sie könnten sich über den Wortlaut dann hinwegsetzen, wenn er zu un
befriedigenden und widersprüchlichen Ergebnissen führt. Dies scheint mir im 
Verhältnis betrieblicher und außerbetrieblicher Einkunftsarten der Fall zu sein. 

Nun bitte noch ein Wort zu dem wiederholt und in etwas emotioneller Weise an
gesprochenen Blick ins Lexikon. Ich glaube nicht, daß es darum geht, den Blick ins 
Lexikon zu verwehren, er kann außerordentlich wichtig sein für die Interpreta
tion. Ich meine nur, es besteht ein gewisser Widerspruch, wenn man sich auf der 
einen Seite über den Wo.rtlaut des § 9 EStG hinwegsetzt und hier eine gleiche Be
handlung aller Einkunftsarten haben will und auf der anderen Seite dann plötzlich 
ganz großen Wert auf das Wörtchen „Anlaß" legt, d. h. jetzt plötzlich auf die 
wörtliche Interpretation zurückkommt, die man zuerst vergessen hat. Das scheint 
mir ein gewisser Widerspruch zu sein. 

Ein Wort noch zu dem Beispiel von Herrn Pelka. Nach meiner Überlegung müßte 
man hier nach dem stärkeren wirtschaftlichen Zusammenhang suchen, und da 
würde ich doch einen wesentlichen Unterschied insofern sehen, als im einen Fall 
das Lösegeld gezahlt wird, um den Inhaber des Unternehmens, der über die Mittel 
dieses Unternehmens verfügen kann, freizubekommen, im anderen Fall hingegen 
einen Arbeitnehmer des Unternehmens, der keine solche Verfügungsbefugnis hat. 
Das scheint mir doch ein wesentlicher Gesichtspunkt zu sein, der bei der Abwä
gung eine Rolle spielen müßte. 

Diskussionsleiter Dr. Rau p ach, München 

Abschließend noch eine Bemerkung zu der Frage, warum man beim § 4 Abs. 4 
EStG beim Wortlaut bleibt und bei§ 9 EStG nicht. Ich glaube, der Grund ist der, 
daß man beim § 9 EStG nie, und zwar auch als er neu ins Gesetz kam, am Wort ge
klebt hat. Es war einhellige Rechtsprechung, daß man die drei Begriffe „Erwer
bung, Sicherung und Erhaltung" nicht wörtlich nehmen dürfe, sondern daß sie, 
heute würde man vielleicht sagen, ,,topisch" gemeint sind, daß sie bestimmte 
Punkte herausgreifen, weil man das Prinzip nicht recht formulieren konnte. Und 
wenn dann der Gesetzgeber gerade bei einer solchen Situation in einem Bereich 
Änderungen vornimmt, wie dies bei den Betriebsausgaben geschehen ist, bei den 
anderen Ausgaben aber nicht, ist die Frage allenfalls, ob dies den Umkehrschluß 
rechtfertigt, daß die Änderung auf Betriebsausgaben beschränkt ist. Aber wir ha
ben ja alle gesehen, welche Probleme sich ergeben, wenn wir den Werbungsko
stenbegriff ähnlich zu formulieren versuchen. Ich möchte also meinen, daraus, 
daß man beim § 4 Abs. 4 EStG einen neuen und diesmal abstrakten Begriff einge-
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führt hat, - im Gegensatz zu den drei ausgewählten Formen, die bei§ 9 EStG auf
gezählt sind -, läßt sich nicht schließen, daß der Betriebsausgabenbegriff einen 
wesentlich anderen Inhalt als der Werbungskostenbegriff erhalten sollte. Der 
Wortlaut beider Vorschriften hat unterschiedliches Gewicht, denn § 9 EStG ist 
eine uralte Vorschrift. Sie geht auf das preußische Einkommensteuergesetz zu
rück. Dagegen ist§ 4 Abs. 4 EStG eine später eingefügte, und zwar mit einer ab
strakten Begriffsdefinition eingefügte Bestimmung. 

Dr. von B o r n hau p t , München 

Lassen Sie mich das kurz mit ein paar Worten ergänzen, was Sie gerade sagten, 
Herr Raupach. Der Begriff Werbungskosten ist historisch gesehen uralt. Bereits 
Becker hat im Kommentar zum EStG 1925 angedeutet, daß der gesetzliche Begriff 
der Werbungskosten, der damals betriebliche und nichtbetriebliche Ausgaben 
umfaßte, nicht wörtlich zu lesen ist. Dann hat der RFH in Auslegung dieses Wer
bungskostenbegriffs bei betrieblichen Ausgaben das V eranlassungsprinzip gebo
ren. Dieses Prinzip ist später bei der Definition der Betriebsausgaben in das EStG 
1934 übernommen worden. Aus der Beibehaltung des bisherigen Werbungsko
stenbegriffs für die nichtbetrieblichen Aufwendungen im EStG 1934 kann man 
nicht den Umkehrschluß ziehen, daß das Veranlassungsprinzip bei den nichtbe
trieblichen Einkunftsarten nicht gelten soll. Es sei in diesem Zusammenhang ins
besondere daran erinnert, daß kurz nach Inkrafttreten des EStG 1934 die LStDV 
1934 geschaffen wurde, die in§ 20 Abs. 2 Satz 2 praktisch das Veranlassungsprin
zip bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit hineingenommen hat. 

Im übrigen hat auch das Bundesverfassungsgericht anerkannt, daß man sich aus 
rechtssystematischen Gründen auch vom Wortlaut des Gesetzes lösen kann. Ich 
kann hier auf eine in meinem Referat erwähnte Entscheidung des Bundesverfas
sungsgerichts vom 19. 6. 1973 verweisen, wo das Verfassungsgericht u. a. wörtlich 
sagt, daß gerade die systematische Stellung einer Vorschrift im Gesetz, ihr sachlich 
logischer Zusammenhang mit anderen Vorschriften den Sinn und Zweck der 
Norm, ihre wahre Bedeutung freilegen können, und daß man deshalb u. U. be
rechtigt ist, vom Wortlaut des Gesetzes abzuweichen. 
Ich habe versucht, Ihnen darzulegen, daß man § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG mit anderen 
Werbungskostenvorschriften im Zusammenhang sehen muß, die den Werbungs
kostenabzug bei speziellen Sachverhalten regeln und die teilweise ausdrücklich auf 
das Veranlassungsprinzip abstellen. Man kann und muß m. E. zu einer überge
ordneten rechtssystematischen Lösung im Sinne des Veranlassungsprinzips kom
men, der den§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG unverändert bestehen läßt. Die in dieser Vor
schrift enthaltene Definition der Werbungskosten ist dann ein Teil eines auf dem 
Veranlassungsprinzip beruhenden übergeordneten Werbungskostenbegriffs. 
Diese Definition stellt das subjektive Element dieses Begriffs dar. Die subjektive 
Seite ist zu ergänzen urri den von der „Professorenseite" zu Recht für wesentlich 
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erachteten wirtschaftlichen Zusammenhang der Aufwendungen mit den Einkünf
ten. Dieses objektive Element des Werbungskostenbegriffs läßt sich aus§ 9 Abs. 1 
Satz 1 und 2 EStG ebensowenig entnehmen wie das Veranlassungsprinzip. Es ist in 
gleicher Weise rechts systematisch aus den einzelnen Vorschriften über den Wer
bungskostenabzug abzuleiten. Das Veranlassungsprinzip is~ mithin eine Art 

Überbau" zur gesetzlichen Definition der Werbungskosten m § 9 Abs. 1 Satz 1 
EStG. Eine solche Gesetzesintetpretation ist m. E. zulässig. Sie muß den Richtern 
und damit auch dem Großen Senat des BFH erlaubt sein, ohne daß hierin ein V er
stoß gegen Art. 3 GG zu erblicken ist. 

Dr. Borggräfe, Ludwigshafen 

Darf ich noch einmal zu der unterschiedlichen Interpretation des§ 4 Abs. 4 EStG 
und des§ 9 Abs. 1 EStGdurchHerrn Wasserrneyer kommen. Nimmt man die~e
gelung des § 4 Abs. 4 EStG, dann heißt es in der Vorschrift „durch ~en Betn~b 
veranlaßt". Der Betrieb als solcher veranlaßt aber doch überhaupt mchts. Defi
niert man den „Betrieb" als „objektive Gesamtheit" aller Sach- und Rechtsgüter, 
dann ist durch den Betrieb selbst keine einzige Ausgabe bewirkt. Die Ausgaben 
werden durch den Steueipflichtigen veranlaßt, der den Betrieb betreibt. 

Ersetze ich „Betrieb" durch „Unternehmen", so würde ich sagen: Betriebsausga
ben sind diejenigen Ausgaben, die durch das Unternehmen bewirkt oder veranlaßt 
sind. Ich müßte jetzt fragen: Bewirkt das Unternehmen etwas? Auch das „Unter
nehmen" bewirkt in diesem Sinne nichts! 

Betrachte ich dann die Regelung des§ 2 Abs. 1 UStG und frage, wodurch ist denn 
dort eigentlich der sachliche Bereich eines Unternehmens begrenzt, so stelle ich 
fest, daß maßgeblich ist die Tätigkeit eines Unternehmers, der Einnahmen erzielen 
möchte. Es fragt sich unter diesem Aspekt, ob wir vielleicht nicht in unserem Ver
ständnis des Betriebsausgabenbegriffs dadurch behindert oder eingeengt sind, daß 
wir den § 4 Abs. 4 EStG rein kausal sehen und nicht auch das finale Element, das 
im Werbungskostenbegriff durch die Zwecksetzung „um zu" enthalten ist, mit in 
die Interpretation des Betriebsausgabenbegriffs hineinnehmen müssen. Wir wür
den dann wieder zu der Einheitlichkeit der Begriffsbildung, die wir ja gehabt ha
ben, hinfinden. 

Der Begriff, der bei der Gesetzesinterpretation durch Herrn Wasserrneyer prak
tisch unter den Tisch fällt, nämlich die Worte „durch den Betrieb", würde bei die
sem tätigkeitsorientierten Verständnis ausgelegt im Sinne von, ,durch die Tätigkeit 
des Steuetpflichtigen für betriebliche Zwecke". 

Diskussionsleiter Dr. Rau p ach, München 

Ihr Beitrag führt zurück auf die vorausgegangene Diskussion. Wir könnten uns 
vielleicht auf irgendeine Formulierung wie „betriebliche Tätigkeit im weitesten 
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Sinne" einigen. Dabei läßt sich der Betrieb ja durchaus umfassend als einen Orga
nismus mit sachlichen und persönlichen Betriebsmitteln verstehen. 

Die weitere Frage, die Sie gestellt hatten, zielte auf die subjektive Seite. Ich meine, 
das ist kein so sehr großes Problem, wenn man dem folgt, was Herr Wassermeyer 
und Herr von Bornhaupt gemeinsam sagen, daß nämlich der Veranlassungsge
danke eben Raum für subjektive Umstände, für Motive läßt. Es gibt soviel ich 
weiß niemanden, der den V eranlassungsgedanken rein objektiv und - wohl mit 
Ausnahme von Herrn Wassermeyer -niemanden, der ihn rein subjektiv versteht. 
Sondern man sagt immer, es ist denkbar, daß der Anlaß ein Motiv sein kann. 

Ich glaube, dann können wir diesen Bereich verlassen. Wir sollten uns noch dem 
Problem der .Äquivalenztheorie zuwenden, das Herr Korfmacher aufgeworfen 
hat. 

Prof. Söhn, Passau 

Die Frage von Herrn Korfmacher lautet: Ist eine Äquivalenztheorie im Steuer
recht brauchbar, die, wie z.B. im Strafrecht, kein Schuldkorrektiv hat? Gerade die 
Grenz- und Zweifelsfälle können nur durch eine gerechtfertigte Korrektur der 
Äquivalenztheorie erfaßt werden. Welches ist der Maßstab für diese Korrektur? 
Lassen sich bei Annahme der .Äquivalenztheorie überhaupt Grundsätze einer 
Rechtstheorie, d. h. allgemein gültige Anwendbarkeitsregeln aufstellen? 

Ich darf dazu zunächst feststellen, daß ich keineswegs für eine unbesehene Über
nahme der Äquivalenztheorie plädiere. Das Gegenteil ist der Fall. Ich verlange in
soweit für das Vorliegen von Betriebsausgaben lediglich, daß Aufwendungen 
durch einen Faktor, der dem betrieblichen Handeln zuzuordnen ist, tatsächlich 
verursacht sind. Ohne diesen (irgendeinen) Ursachenzusammenhang zwischen 
Aufwendungen und Betrieb kann es keine Betriebsausgaben geben; darin weiche 
ich in der Begründung von Herrn Ruppe ab. Wenn Herr Ruppe einen wirtschaftli
chen Zusammenhang fordert, ist das m. E. - nur und erst - das Kriterium für die 
Zuordnung einer - Ausgaben auslösenden - Ursache zur betrieblichen Sphäre; 
und daß diese Zuordnung von Ursachen einen wirtschaftlichen, nicht aber einen 
rechtlichen Zusammenhang voraussetzt, und daß ein zufälliger Zusammenhang 
nicht genügt, ist für das an wirtschaftliche Vorgänge anknüpfende Steuerrecht 
zwangsläufig. 

Die .Äquivalenztheorie soll zunächst nur die Frage beantworten, ob eine -Ausga
ben auslösende - Ursache der betrieblichen Sphäre überhaupt zuordnungsfähig 
ist; denn diese Zuordnung setzt irgendeinen Kausalzusammenhang voraus. Für 
eine Qualifikation von Mischausgaben reicht diese positive Feststellung eines Ur
sachenzusammenhangs zwischen Aufwendung und Betrieb aber keinesfalls aus. 
Die .Äquivalenztheorie ist insofern unbrauchbar; darin bin ich mir mit Herrn 
Ruppe einig. Da Aufwendungen nicht privat (mit)veranlaßt sein dürfen, wenn sie 
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Betriebsausgaben sein sollen, sind Mischausgaben, die sich quantitativ nicht in ei
nen nur betrieblich und einen nur privat veranlaßten Teil trennen lassen, weil 
sachgerechte objektive Aufteilungskriterien fehlen (Beispiel: Die Mitgliedsbeiträ
ge, die ein Steuerberater in einem Golfclub zahlt, falls er Golf spielen und geschäft
liche Kontakte mit anderen Vereinsmitgliedern anknüpfen möchte), keine Be
triebsausgaben, es sei denn, die private Mitverursachung (Mitveranlassung) ist 
qualitativ unwesentlich, d. h. eine rechtlich unerhebliche Mitveranlassung. Das ist 
eine Wertungsfrage. Sobald die private Mitveranlassung wesentlich ist - sie muß 
nicht überwiegen-, liegen dagegen untrennbare Mischausgaben, aber keine Be
triebsausgaben vor. Die Äquivalenztheorie ist folglich lediglich der Ausgangs
punkt für die Prüfung der betrieblichen Veranlassung; für eine Zuordnung von 
Mischausgaben zu den Betriebsausgaben ist diese Kausallehre ungeeignet. 

Dr. Tanzer, Wien 

Vielleicht sollte man in diesem Zusammenhang noch klärend ergänzen, daß die 
Äquivalenztheorie an sich überhaupt keine U rsachentheorie ist. - Und zwar inso
fern nicht, als keine Gewichtung innerhalb einer Ursachenkette und innerhalb 
möglicher Ursachen vorgenommen wird. Wo aber eine derartige Gewichtung 
fehlt, wie sie etwa bei der Theorie der wesentlichen Bedingung oder wesentlichen 
Ursache stattfindet, da fehlt es auch an einer Ursachentheorie. Solcherart bedeutet 
die .Äquivalenztheorie nichts anderes als die schlichte Bejahung eines Ursächlich
keitszusammenhangs. 

Diskussionsleiter Dr. Rau p ach, München 

In diesem Zusammenhang vielleicht eine Frage, die Herr Dr. Hauber stellt: 

, , Während der Tagung der Deutschen steuerjuristischen Gesellschaft rufe ich zu 
Hause an, um mitzuteilen, daß sich der Besuch der Tagung gelohnt hat. Stellen die 
Telefonkosten Betriebsausgaben oder Werbungskosten dar?" 

(Die Sache läge natürlich völlig anders, wenn er gesagt hätte, der Besuch hätte sich 
nicht gelohnt.) 

Die Frage ist wohl, wo liegt hier die entscheidende Mitverursachung? Ist das Ent
scheidende, daß er seine Frau anrufen und sie beruhigen will, oder ist es die Mittei
lung über die Tagung? Hält man die private Zielrichtung für nicht so ganz unwich
tig, so daß dieser Umstand nicht weggedacht werden kann und verneint eine 
Trennbarkeit, so müßte ein Abzug ausscheiden, scheint mir. Die Frage ist, würde 
sich unter Veranlassungsgesichtspunkten etwas anderes ergeben? Ich meine, nein. 
Man sieht, daß man den Theorienstreit auch nicht überschätzen sollte. Die Frage 
von Herrn Dr. Hauber geht aber noch weiter: 

,,Wie ist der Sachverhalt zu beurteilen, wenn das Gespräch besonders lange dau
ert, weil eine private Angelegenheit, z. B. ein Geburtstagsgeschenk für die 
Schwiegermutter besprochen werden muß?" 
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Das verstärkt m. E. noch den Eindruck, daß es hier um private Dinge geht. Anders 
läge die Sache wohl, wenn er nicht zu Hause, sondern seinen Partner im Büro an
ruft, um mitzuteilen, daß sich der Besuch der Tagung gelohnt hat. Dann wäre viel
leicht ein beruflicher oder betrieblicher Anlaß zu bejahen. 

Herr Dr. Hauber steht dagegen auf dem Standpunkt, die ganzen Mehraufwen
dungen seien durch die Geschäftsreise veranlaßt. Der Gedanke ist wohl, wäre er 
nicht auf dieser Tagung, brauchte er nicht anzurufen. Was ist von diesem Argu
ment zu halten? 

Prof. S ö h n, Passau 

Diese Beispiele zeigen, daß die , ,reine" Äquivalenztheorie zur Problemlösung un
zureichend ist. Daß die Teilnahme an einer Fachtagung beruflich veranlaßt ist, be
sagt nicht, daß alle während der Tagung anfallenden Ausgaben beruflich veranlaßt 
sind.Jede einzelne Aufwendung muß beruflich und darf nicht untrennbar wesent
lich privat mitveranlaßt sein; nur eine unwesentliche private Mitveranlassung darf 
unberücksichtigt bleiben (W ertungsfrage ). 

Dr. Hau ber 

Habe ich aber erhöhte private Bedürfnisse, und diese Erhöhung ist auf eine be
triebliche oder berufliche Veranlassung zurückzuführen, dann müssen die Ko
sten, die damit in Verbindung stehen, auch als Betriebsausgaben oder Werbungs
kosten anerkannt werden. Ich erinnere beispielsweise an die Mehrverpflegungsko
sten, die auch der Befriedigung privater Bedürfnisse dienen. Aber weil diese 
Mehrkosten betrieblich oder beruflich veranlaßt sind, handelt es sich um Betriebs
ausgaben oder Werbungskosten. Dies spielt m. E. eine Rolle bei den Fällen, die 
bereits in der Rechtsprechung behandelt worden sind, wie z.B. beim Wach
hund. 

Habe ich durch den Beruf oder durch die besonderen betrieblichen Verhältnisse 
die Notwendigkeit, einen Wachhund zu haben, dann sind die Aufwendungen für 
diese Sicherheitsmaßnahme m. E. durch den Betrieb oder den Beruf veranlaßt. 

Dr. S t r e c k , Köln 

Bei Telefongesprächen, die von einer Dienstreise aus geführt werden, handelt es 
sich um klassischen Mehraufwand der Dienstreise, auch wenn zuhause angerufen 
wird, um dieses oder jenes mitzuteilen. Hier kommt wohl kein Finanzamt, kein 
noch so strenger Prüfer auf die Idee, die Abzugsfähigkeit zu bestreiten. Das ist ein 
Faktum. Möglicherweise ist dies so, weil sie den Gesprächsinhalt nicht kennen. Sie 
erfragen ihn aber auch nicht; sie wollen ihn nicht wissen, sie sollen ihn nicht wis
sen. Meines Erachtens ist dies ein Bereich, dessen Erforschung das Steuerrecht 
nicht gebietet. 
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Diskussionsleiter Dr. Rau p ach, München 

Ich hätte allerdings Zweifel, glaube aber, wir sollten wohl diesen Fall verlassen. 

Wenn keine Wortmeldungen zur Frage der Trennbarkeit vorliegen, würde ich 
vorschlagen, daß wir jetzt zur Abrundung zwei Fragen nachgehen. Zum einen 
handelt es sich um eine Frage an Herrn Ruppe, in der darauf hingewiesen wird, 
daß wir das Problem ja nicht auf die Ausgabenseite beschränkt haben. Zum ande
ren hat Herr Pezzer eine Wortmeldung angekündigt, in der er darauf hinweisen 
möchte, welche Bedeutung dieses Tagungsthema etwa für die Frage „verdeckte 
Gewinnausschüttung" hat. Dies klang ja heute indirekt schon bei Herrn Streck an. 
Zunächst bitte Herr Ruppe: 

Prof. Ruppe, Graz 

Eine Frage von Herrn Dr. Hauber, die Einnahmenseite betreffend. Wirtschaftli
cher Zusammenhang auch auf der Einnahmenseite, und zwar bezugnehmend auf 
die Rechtsprechung des BFH, die ein Geschenk des Arbeitgebers an den Arbeit
nehmer aus Anlaß des Geburtstages als Arbeitslohn angesehen hat. Die Frage lau
tet, ob dies gerechtfertigt ist. Nach Auffassung von Herrn Dr. Hauber steht die 
private Veranlassung im Vordergrund, daher liege kein Arbeitslohn vor. 

Nun, ich würde sagen, man kann diese Frage nicht allgemein beantworten, son
dern man wird jeweils fragen müssen, aus welchem Grund das Geschenk gegeben 
wurde. Stand die Funktion des Arbeitnehmers im Vordergrund, wofür ein Indiz 
sein kann, daß alle Arbeitnehmer, zumindest solche, die schon eine gewisse Zeit 
beschäftigt sind, ein solches Geschenk erhalten, oder beruht das Geschenk auf zu
sätzlichen persönlichen Bindungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die 
eben nichts mit diesem Dienstverhältnis zu tun haben? Im ersten Fall würde ich ei
nen wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis annehmen, anson
sten nicht. 

Wenn ich ganz kurz noch einen Schritt weitergehen darf, und zwar im Zusam
menhang mit dem Referat von Herrn Kollegen Kirchhof. Wenn wir die Einnah
menseite betrachten, dann stellt sich ja wohl auch die Frage, wie aus dieser Sicht 
die Geschäftsfreundebewirtungen, die Gästehäuser u. dgl. zu beurteilen sind. Ist 
nicht auch das aus der Sicht der Destinatäre eine Einnahme, die betrieblich veran
laßt ist? Diese Vorteile erhält man ja nicht als Privatperson, sondern als Geschäfts
freund deswegen, weil man geschäftliche Verbindungen erwartet. Und ist dann 
nicht in gewissen Fällen sogar, wenn man de lege ferenda denkt, die systematisch 
elegantere Lösung die, daß man diese Vorteile auf der Einnahmenseite erfaßt und 
sich statt dessen das Abzugsverbot erspart? Derzeit wird der Abzug ja wohl auch 
deswegen versagt, weil man sich offenbar praktisch nicht in der Lage sieht, diese 
Vorteile bei den Empfängern zu erfassen. Rechtlich ist es aber derzeit wohl nicht 
ausgeschlossen, beim Empfänger solche Nachforschungen anzustellen und die 



418 Diskussion 

empfangenen Vorteile zur Steuer heranzuziehen. Eine generelle Steuerfreistellung 
ist aus dem Abzugsverbot sicher nicht herauszulesen. 

Prof. Kirchhof, Münster':• 

Ich stimme mit Herrn Kollege Ruppe darin überein, daß zwischen der Abziehbar
keit von Geschenken beim Schenker oder beim Bewirtenden und der Steuerpflich
tigkeit beim Empfänger irgendwie korrespondierend eine inhaltliche Abhängig
keit besteht. Diese Perspektive zeigt deutlich, daß die Zuordnung dieser Aufwen
dungshandlung zu einer Grundsatzproblematik führt. Nach meiner überzeugung 
gehören diese Fälle- Geschenke, Bewirten, Mit-auf-die-Jagd-Nehmen -systema
tisch in den§ 12 EStG, weil die Handlung, d. h. die die Aufwendungen verzeh
rende Handlung durch den Schenker eine private Sache ist. Eine Besonderheit liegt 
bei diesen positivrechtlich dem§ 4 Abs. 5 EStG zugeordneten Fällen in dem beruf
lichen Erfolg dieser Privathandlungen, der dann die Ausnahme einer Teilabzieh
barkeit rechtfertigt. Dieses Ergebnis folgt auch aus der Grundsatzüberlegung, daß 
steuerliche Tatbestände an der rechtlich geschützten Privatsphäre ihre Grenze fin
den. Dabei stimme ich voll mit Herrn Rönitz überein, daß dieses eine Frage primär 
des materiellen Rechts ist. Deshalb habe ich die Problematik im Zusammenhang 
mit materiellen Abzugsverboten vorgetragen. Das Schenken und Bewirten würde 
ich materiell dem privaten Bereich zuordnen, der noch für eine Besteuerung zu
gänglich ist. Die grundsätzliche Zuordnung des Schenkens und Bewirtens zum 
privaten Bereich folgt insb. aus dem Fehlen eines betrieblich faßbaren Gegenwer
tes. Ich lasse mich bei dem Ergebnis aber auch von dem Gedanken an die Be
schenkten leiten, damit dort die von Herrn Kollegen Ruppe erwähnten steuerli
chen Konsequenzen nicht auftreten. 

Diskussionsleiter Dr. Rau p ach, München 

Die Gesetzeslage geht wohl davon aus, daß es zunächst einmal Betriebsausgaben 
sind. 

Prof. Kirchhof, Münster 

Meine Rüge wendet sich an den Gesetzgeber, dem ein systematischer Fehler un
terlaufen ist; die gegenwärtige Verbindlichkeit des Gesetzes ist selbstverständ
lich. 

,:- Anmerkung des Herausgebers: Die drei nachfolgenden Diskussionsbeiträge von Prof. 
Kirchhof und Dr. Raupach werden hier aus Gründen des Sachzusammenhangs vorgezo
gen. 
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Diskussionsleiter Dr. Rau p ach, München 

Nun wieder zur Einnahmenseite: Der V eranlassungsgedanke findet sich in der Tat 
im Schrifttum auch für Einnahmen. Die Frage wäre noch, ob Sie meinen, daß Ein
nahmen- und Ausgabenseite jeweils nach den gleichen Grundsätzen zu behandeln 
sind. Das ist, glaube ich, noch wichtig. Auch insoweit scheinen hier keine unter
schiedlichen Auffassungen zu bestehen. 

Dr. P e 1 k a , Köln 

Gerade zur Einnahmenseite wollte ich noch eine Frage stellen, wenn wir das heute 
schon oft zitierte Betriebsfahrzeug nehmen, das auf der Privatfahrt zerstört wurde 
durch einen Blitz oder irgend etwas anderes. Falls wir jetzt mal unterstellen, es sei 
ein privater Vorgang, was geschieht nun mit der Versicherungsprämie, Versiche
rungssumme, die anschließend gezahlt wird. Wäre die jetzt auch keine Betriebs
einnahme, weil ja die Ausgabe nicht Betriebsausgabe ist oder werden da andere 
Gesichtspunkte, andere abgrenzende Kriterien gewählt. 

Diskussionsleiter Dr. Rau p ach, München 

Wenn ich darauf zunächst einmal antworten darf. Die Antwort hängt davon ab, ob 
man den Blitzschlag nun als ein außerbetriebliches Ereignis wertet, das den Abzug 
als Betriebsausgaben gefährdet. Die meisten Referenten würden wahrscheinlich 
sagen, man muß untersuchen, ob das Ereignis auf einer Privatfahrt oder einer Be
triebsfahrt eingetreten ist. 

Gut, ich würde trotzdem mit Herrmann/Heuer sagen, die Argumentation bei lau
fenden Betriebsausgaben ist überhaupt nicht übertragbar auf Abschreibungen und 
Absetzungen. Vielmehr handelt es sich, wenn Betriebsvermögen verloren geht, 
auf jeden Fall um Aufwand. Wenn ein Betriebsvermögensgegenstand durch einen 
Unfall oder ähnliches abhanden kommt, dann ist das ein betrieblicher Wertab
gang, und als solcher auf jeden Fall auch buchmäßig zu erfassen. Dieser buchmä
ßige Vorgang kann überhaupt nur dadurch aus dem Buchhaltungswerk „elimi
niert" werden, indem der Wertabgang über Kapitalkonto, also als Entnahme aus
gebucht wird. Meine Bedenken, um das konkret zu sagen, gehen dahin, daß wir 
jetzt plötzlich, welcher Theorie wir auch folgen, anfangen, vom Betriebsausga
benbegriff her die Entnahme zu definieren. Man nimmt also eine Entnahme an, 
begründet das aber nicht damit, daß ein Entnahmevorgang vorläge, sondern daß 
ein nicht betrieblich verursachter Aufwand anzunehmen sei. Das scheint mir pro
blematisch zu sein. Man muß ja auch sehen, daß es bei Annahme einer Enmahme 
zu einem ganz anderen Ansatz kommt: Nicht etwa die Reparaturkosten oder ab
geschriebene Buchwerte werden steuerlich nicht anerkannt, vielmehr müßte das 
Kfz zum Teilwert ausgebucht werden. Es müßte also u. U. noch Gewinn realisiert 
werden. Insofern ist - meine ich- das Problem etwas anders zu sehen als im Vor
trag von Herrn Söhn. 
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Dr. P e 1 k a , Köln 

Ich teile Ihre Auffassung zu dem Ausgabenteil. Was jetzt meine Frage war, was ge
schieht mit der Einnahme, die jetzt erfolgt. 

Diskussionsleiter Dr. Rau p a c h , München 

Wenn Sie sagen, die Ausgabe ist eine Entnahme, dann müssen Sie wohl gleichzeitig 
sagen, wenn der Betrag als Schadenersatz ins Betriebsvermögen gelangt, dann ist 
das eine Einlage. 

Dr. P e 1 k a , Köln 

Ist das allgemeine Meinung? Sind das die gleichen Kriterien? Es wäre doch sehr in
teressant, wenn die Versicherungseinnahme auch Privateinnahme und somit nicht 
steuerbar wäre. 

Dr. Wassermeyer, Köln 

Ja, ich bin tatsächlich anderer Meinung. Ich gehe von einem rein subjektiven Ver
anlassungsbegriff aus. Der im Einzelfall bestehende objektive Zusammenhang mit 
dem Betrieb ist für mich nur Kriterium der Beweiswürdigung, d. h. ein Indiz da
für, daß die vom Steuerpflichtigen behauptete Veranlassung zutrifft oder auch 
nicht zutrifft. Ereignisse, die nicht vom Willen des Steuerpflichtigen getragen 
werden (z.B. der Blitzschlag oder eine gegen den Steuerpflichtigen gerichtete 
Zwangsvollstreckung) müssen von vornherein aus der Prüfung der maßgeblichen 
Veranlassung ausscheiden. Für die steuerliche Beurteilung ist es also unmaßgeb
lich, daß der Pkw vom Blitz getroffen und zerstört wird. Statt dessen ist entschei
dend, ob der Pkw sich gerade auf einer betrieblichen Fahrt befand oder- sollte er 
z.B. in der Garage abgestellt sein- ob er betrieblich gehalten wird. Nur diese Tä
tigkeiten sind vom Willen des Steuerpflichtigen getragen und deshalb für die Be
stimmung der maßgeblichen Veranlassung heranzuziehen. Für die Einnahmeseite 
gilt grundsätzlich Entsprechendes. Zur Lösung des Versicherungsfalls ist deshalb 
weder auf den Blitzschlag als das eigentliche Schadensereignis noch auf den objek
tiven Zusammenhang mit einer betrieblich oder privaten Fahrt abzustellen. Viel
mehr wird die Zahlung der Versicherungssumme durch den Abschluß des Versi
cherungsvertrages ausgelöst. Die Zahlung ist nur durch dieses vom Willen des 
Steuerpflichtigen gesteuerte Ereignis veranlaßt. Diente deshalb der Versiche
rungsvertrag der Abdeckung eines betrieblichen Risikos, so liegen Betriebsein
nahmen selbst dann vor, wenn der Unfall sich auf einer Privatfahrt ereignete. 
Diente er dagegen der Abdeckung privater Risiken, so sind private Einnahmen an
zunehmen. De facto wird man deshalb darauf abstellen können, ob die Versiche
rungsprämie Betriebsausgabe ist oder nicht. 
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Diskussionsleiter Dr. Rau p ach , München 

Jetzt müssen wir wohl mit Befremden feststellen, daß wir verschiedener Auffas
sung darüber sind, yras Anlaß ist. Mir scheint doch klar zu sein, daß die Wertmin
derung durch den Blitzschlag veranlaßt ist. 

Dr. Borg g r ä f e , Ludwigshafen 

Um den Dissens vollkommen zu machen, also, ich teile diese Auffassung nicht. 
Wird die Versicherungssumme aufgrund eines Unfalls fällig, der auf einer Privat
fahrt geschieht - auch wenn der Blitzschlag die auslösende Ursache für diesen U n
fall ist -, so ist, wenn man die Privatfahrt als so wesentlich ansieht, daß sie nicht 
unter den Tisch fallen d;irf, auch die Versicherungssumme eine Einnahme, die 
eben wesentlich privat veranlaßt ist, und deshalb eine Privateinnahme und keine 
Betriebseinnahme. 

Diskussionsleiter Dr. Rau p ach, München 

Wir müßten vielleicht noch einmal über die Frage diskutieren, was der Anlaß 
ist. 

Prof. P h i 1 i p o w s k i , Bonn 

Herr Söhn hatte folgenden Fall gebracht: Der leitende Angestellte eines großen 
Unternehmens wird entführt. In der Gewalt der Entführer schreibt er einen Brief, 
das Unternehmen möge für ihn ein Lösegeld zahlen. Diese Bitte wird erfüllt und 
zwar, wie wir annehmen wollen, vor allem wegen der bisherigen und noch zu er
wartenden Arbeitsleistung des entführten Mitarbeiters. In einem solchen Fall 
kann das Unternehmen, wie Herr Söhn mit Recht sagte, den gezahlten Betrag als 
Betriebsausgabe abziehen. Aber hier beginnt erst das Problem. Denn nach Emp
fang des Lösegeldes sehen die Entführer davon ab, den Entführten zu töten. Er 
behält sein Leben und bekommt seine Freiheit wieder. Das ist für ihn ein Vorteil. 
Diesen Vorteil erhält er zwar-vordergründig gesehen - von den Entführern, aber 
wirtschaftlich von seinem Arbeitgeber, der ihn freigekauft hat. Hier entsteht die 
Frage, ob in der Leistung des Unternehmens eine lohnsteuerpflichtige Sachzu
wendung an den Angestellten liegt. Wird diese Frage bejaht, so entsteht die wei
tere Frage, ob beim Entführten in gleicher Höhe Werbungskosten vorliegen oder 
ob er (als außergewöhnliche Belastung) nur denjenigen Teilbetrag abziehen kann, 
der über die zumutbare Belastung hinausgeht. 

Diskussionsleiter Dr. Rau p ach, München 

Dogmatisch mag man das vielleicht so sehen, - obwohl ich Zweifel habe -, sicher
lich handelt es sich aber um einen Fall für eine Billigkeitsmaßnahme. 
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Dr. No rt h m an n , Hamburg 

Herr Kollege Raupach, an Sie nur noch gewandt, zu dem etwas Verwirrung stif
tenden Fall, den wir gehabt haben mit der Versicherungsprämie. Wenn Sie also die 
Versicherungssumme in Ihrem Fall dann als Betriebseinnahme zulassen wollen, 
dann müßten Sie eigentlich auch auf den Pkw eine Teilwertabschreibung zulassen. 
Sonst führt es zu unsinnigen Ergebnissen. 

Diskussionsleiter Dr. Rau p ach, München 

Sie haben mich mißverstanden. Ich meine nicht Einnahme, sondern Einlage. Die 
Zahlung wird in einem solchen Fall auf ein betriebliches Konto erfolgen. Wenn 
man nun den Standpunkt vertritt, daß der Blitzschlag zu einer Entnahme führt, 
dann müßte folgerichtig der Zufluß der Entschädigung eine Einlage sein. 

Richter am FG von G r o 11 , Kiel 

Nun ein Einwand zu der Frage, ob man mit dem Einlage- und Entnahmedenken 
hier auf der richtigen Fährte ist: Man kann doch wohl den Fall des Pkw-Schadens 
durch ein äußeres Ereignis nicht anders beurteilen, wenn er einen Unternehmer 
und wenn er einen Arbeitnehmer trifft, der täglich mit dem Auto zum Betrieb 
hin-und-herfährt. Infolgedessen ist das m. E. ein induktiver Beleg dafür, daß man 
mit dem Einlage-Entnahmedenken womöglich doch nicht auf der richtigen Spur 
ist. Meine Erwägungen gehen dahin, da stimme ich mit Herrn Wasseryneyer über
ein, hier den Bezugspunkt für das Veranlassungs- oder das korrigierpi Kausalitäts
denken anders zu sehen, und zwar im Nutzungsentzug. Wenn yir dies als An
knüpfungspunkt nehmen, dann sind wir tatsächlich in der Lagi' ~in fina~es od~r 
ein Veranlassungsmoment nicht nur im ~che~a, sond_e~n (etw/be1m '.,Bl~tzfall ) 
in der Realität zu erkennen; und dann smd Wir auch lil ~er vage, meme ich, den 
Schaden, der da eingetreten ist, richtig zu gewichten - ihi\~ter Umständen sogar 
aufzuteilen, nach dem Umfang nämlich, in dem das der Nutzung entzogene Mittel 
dem Betrieb bzw. der Erzielung von Einnahmen diente. 

Diskussionsleiter Dr. Rau p ach , München 

Ich möchte den Fall so lösen, daß die Abschreibung gewährt wird, weil der Ent
nahmebegriff nicht über eine Korrektur des Betriebsausgabenbegriffs bestimmt 
werden kann. Insofern käme ich bei meiner Lösung zu dem Ergebnis, das Kfz 
kann abgeschrieben werden, und dann müßte wohl auch die Entschädigung Be
triebseinnahme sein. Ich habe nur gesagt, wenn man das Ganze als Entnahme 
sieht, dann korrespondiert damit die Behandlung der Entschädigung als Einlage. 
Nun zur Frage, ob eine Nutzungsentnahme vorliegt. M. E. wäre dies eine Fiktion: 
Durch den Blitzschlag wird die künftige Nutzung unmöglich; das ist aber keine 
Nutzungsentnahme. 
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Dr. Borg g r ä f e, Ludwigshafen 

Das ist richtig, die Privatfahrt, nämlich die Verwendung des Gegenstandes für pri
vate Zwecke, führt zu einem außerbetrieblichen Geschehen. Dies führt jedoch 
nicht dazu, Herr Wassermeyer, daß damit der Pkw kein Betriebsvermögen mehr 
ist. 

Liegt aber Betriebsvermögen trotz „Nutzungsentnahme" vor, so führt der Blitz
schlag zu einem „betrieblichen" Schaden. Wenn Sie jetzt diesen betrieblichen 
Schaden der Nutzungsentnahme zurechnen, haben Sie die Ursachenkette für den 
eingetretenen Erfolg verschoben: Denn nicht die Nutzungsentnahme führt unmit
telbar zum Schaden, sondern der Blitz. Den Blitz können Sie nicht der privaten 
Tätigkeit hinzurechnen. 

Deshalb meine ich auch, die Frage mit der Zigarette bzw. des Unfalls durch die Zi
garette ist gleichzubehandeln. Der Pkw wird nicht dadurch, daß ich in dem Pkw 
eine Zigarette rauche, zum Privatvermögen. Ein Schaden führt in diesen Fällen 
immer zu einem Schaden im Betriebsvermögen. Ich komme immer zu einer Ab
schreibung, wenn ich nicht die Reparaturkosten als Erhaltungsaufwand geltend 
mache. 

Wiss. Ass. P e z z er , Köln 

Ich möchte zur Abrundung des Gesamtthemas kurz darauf hinweisen, daß die 
Grenzlinie, über die wir hier diskutieren, die Grenzlinie zwischen Privatsphäre 
und Betriebssphäre, nicht nur für die Einkommensteuer von Bedeutung ist, son
dern auch für die Körperschaftsteuer im Bereich der verdeckten Gewinnausschüt
tung. Bei der Einkommensteuer geht es uns darum, die Einkünfteerzielung von 
der Einkünfteverwendung zu scheiden: Ausgaben, die mit der Einkünfteerzielung 
zusammenhängen, sind Betriebsausgaben, die der privaten Einkünfteverwendung 
dienen, sind privat und nicht abzugsfähig. Bei Kapitalgesellschaften tritt das prin
zipiell gleiche Problem auf. Auch dort geht es um die Trennung zwischen Ein
künfteerzielung der Kapitalgesellschaft und, wie es das Gesetz in § 8 KStG richtig 
umschreibt, Einkünfteverteilung an die Anteilseigner. Man könnte daher die Kri
terien, die diese Tagung geliefert hat, benutzen, um einen neuen V ersuch zu wa
gen, die verdeckte Gewinnausschüttung zu definieren. Man könnte sagen: Eine 
verdeckte Gewinnausschüttung liegt vor, wenn ein Vorgang, der den Gewinn der 
Gesellschaft mindert und den Gesellschafter wirtschaftlich begünstigt, nicht be
trieblich veranlaßt ist. Das würde zwar einen Bruch mit der Rechtsprechungstra
dition bedeuten. Aber diese sehr alte Tradition ist auf unterschiedlichen Wurzeln 
aufgebaut, stützt sich letztlich auf sich selbst, so daß wir keine dogmatischen Be
denken haben sollten, uns davon zu lösen. Dafür spricht auch, daß die Rechtspre
chung unter ihre eigene Definition selten exakt subsumiert, sondern eine Fülle un
terschiedlicher Kriterien im Einzelfall heranzieht. So prüft die Rechtsprechung 
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zum Beispiel, ob Bezüge des Gesellschafter-Geschäftsführers überhöht sind, ob 

die Verbesserung der Altersversorgung des Gesellschafters aus sozialen Gründen 

gerechtfertigt ist oder etwa, ob der Gesellschafter zusammen mit seiner Ehefrau 

oder einem anderen Gesellschafter einen beherrschenden Einfluß auf die Gesell

schaft ausübt, um nur einige dieser Kriterien zu nennen. Die Kette ließe sich er

heblich verlängern. Diese oft willkürlich anmutenden Kriterien bekommen einen 

Sinn, eine Ordnung, wenn man sie - um an das Referat von Herrn Rönitz anzu

knüpfen - als Indizien ansieht, die jeweils im einzelnen Fall die betriebliche oder 

nicht betriebliche Veranlassung des betreffenden Vorganges verifizieren. Das 

führt zu der Konsequenz, daß im Einzelfall geprüft werden muß, ob tatsächlich 

das überhöhte Geschäftsführergehalt oder die Höhe der Altersbezüge den Schluß 

auf die betriebliche oder nichtbetriebliche Veranlassung zuläßt. Ich meine, daß wir 

uns bemühen sollten, hier für Körperschaftsteuer und Einkommensteuer zu min

destens ähnlichen Kriterien zu kommen, um insoweit eine einheitliche Rechtsan

wendung zu gewährleisten. 

Diskussionsleiter Dr. R au p ach , München 

Soweit ist diese Auffassung von der Rechtsprechung des BFH nicht entfernt, wenn 

Sie daran denken, daß der BFH ja unterscheidet, ob solche Zuwendungen an den 

Gesellschafter aufgrund des Gesellschaftsverhältnisses erfolgen oder wie zwischen 

Fremden. Im Grunde ist dies die Unterscheidung zwischen betrieblich und gesell

schaftsrechtlich. Dann ergibt sich weiter die Frage, ob man auf die Verursachung 

oder die Veranlassung abstellen soll. 

Wir sollten dann diesen Bereich verlassen und uns als letztes noch dem Problem 

des Betriebsvermögens zuwenden, da ja auch dazu Fragen vorliegen. Wobei ich 

vielleicht einleitend sagen darf, daß Herr Wassermeyer hier eine wahrscheinlich 

sehr unpopuläre These vertreten hat, wenn er sagt, gewillkürtes Betriebsvermögen 

gebe es nicht. Versuchen doch Steuerpflichtige immer wieder, gewillkürtes Be

triebsvermögen zu bilden, wenn es um verlustträchtige Wirtschaftsgüter geht. 

Ich muß andererseits aber doch sagen, daß ich die Argumentation auf den ersten 

Blick sehr einleuchtend finde. Ich frage mich, wie man, wenn man vom Gesetz aus 

argumentiert, ein gewillkürtes Betriebsvermögen begründen will. Mich würde in

teressieren, wie die Meinung des Plenums ist. 

Prof. Ti p k e , Köln 

Die Argumentation ist, wenn auch m. E. nicht in allen Einzelheiten, im Prinzip 

richtig, und wir können wirklich gespannt darauf warten, wie die Rechtsprechung 

darauf reagieren wird. Wir ich gestern morgen schon ausgeführt habe, geht auch 

nach meiner Meinung die Bezugnahme auf § 5 Abs. 1 EStG ins Leere, denn das 

Handelsrecht hält keine Antwort bereit. Gegenüber Freiberuflern, die aus-
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nahmsweise den Gewinn nach§ 4 Abs. 1 EStG ermitteln würde der Hinweis auf 

die_~~del~rechtlichen Grun~sätze ordnungsmäßiger Bu;hführung ohnehin nicht 
zulass1g sem. Ich möchte meme Auffassung-vgl. vorn S. 9 ff. - im übrigen nicht 
wiederholen. 

Prof. S ö h n , Passau 

~ine Fr_~ge an Herrn _Wassermeyer: Sie verneinen ein Wahlrecht des Steuerpflich

tigen, r_~umen_abe_r em, da~ auch eine Anwendung des Veranlassungsprinzips in 

<?renzfallen „m die Nähe emes Wahlrechts" rückt. Würden Sie das einmal präzi
sieren. 

Dr. Wassermeyer, Köln 

lc~ ha_be einerseits je~es :Wahlrecht und in diesem Sinne auch jede Entscheidungs

~re~e1t des Steuerpflichtigen abgelehnt. Andererseits gehe ich aber von einem sub

Jekt1ven Veranlassungsbegriff aus. Da sowohl das Wahlrecht als auch die Veranlas

s~~g auf subjektiven Kriteri_en. au~ auen, ergeben sich die von Ihnen richtig er
wahnten Abgrenzungsschw1engke1ten. Dennoch besteht zwischen Wahlrecht 

und ': eranlassung ein entscheidender Unterschied, der deutlich wird, wenn man 

auf die R~ch~sfolgen schaut. So sind Finanzämter und Finanzgerichte an das vom 

Steuerpflichtigen ausgeübte Wahlrecht gebunden. Sie haben keinerlei Recht die 

Ausübung des Wahlrechts z~ übe~p~fen. Dagegen löst die vom Steuerpflich:igen 
behauptete Veranlassung kemerle1 Bmdungswirkung aus. Sie ist eine sog. innere 

Tatsache des Steuerpflichtigen. Ihr Vorliegen kann von den Finanzämtern und Fi

nanzgerichten in vollem Umfang beweismäßig gewürdigt werden. Die beweismä

ßige "'Yürdigung geschieht i~ der ~ege~ an Hand objektiv in Erscheinung tretender 
Umsta~de, vo_n denen auf die subJekuve Veranlassung rückgeschlossen wird. Je

doch gibt es emen Bereich, für den solche objektiven Kriterien fehlen, ohne daß 

deshalb die vom Steuerpflichtigen behauptete Veranlassung als tatsächlich nicht 

gegeben angesehen werden kann. Für diesen Bereich bleibt einmal die Möglichkeit 

der An-:endung des§ 158 AO, d. h. des Abstellens auf die buchmäßige Behand

lung. Dies würde in der praktischen Auswirkung keinen Unterschied zu den bei 

einem Wahlrecht (auch nicht) bestehenden Prüfungsmöglichkeiten machen. Man 

k~nn allerdings auch die behauptete Veranlassung jeweils als nicht nachgewiesen 

mit -~er Folge ~eha~deln, daß im Zweifel der Bereich des Betriebsvermögens ge
genuber der b1shengen Praxis sehr viel enger gezogen werden müßte. Vor der 
letztgenannten Konsequenz schrecke ich bisher noch zurück. 

Prof. Tipke, Köln 

Ich würde der buchmäßigen Behandlung kein wesentliches Gewicht beimessen. 

P~pier i~t geduld~g. E~ k~mmt_ auf die Wirklichkeit an; sie muß die Buchführung 
w1dersp1egeln. Die Wirkl1chke1thängt aber nicht umgekehrt von der Buchführung 
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ab. Die Buchführung kann der Wirklichkeit entsprechen, aber auch widerspre
chen. Daher muß man m. E. - mindestens zusätzlich - andere Beweismittel ver
wenden. 

Dr. W a s s e r m e y e r , Köln 

Ich stimme Ihnen insoweit zu, als die von der buchmäßigen Behandlung gemäß 
§ 158 AO ausgehende Vermutung durch jeden objektiven Umstand widerlegt 
werden kann. Ich gehe sogar soweit, daß ich bei besonders außergewöhnlichen 
Gestaltungen der Lebenserfahrung und dem üblichen objektive Umstände ent
nehme, die die Vermutung des§ 158 AO zu widerlegen geeignet sind. Es besteht 
also auch nach meiner Meinung in keinem Fall eine automatische Bindungswir
kung an die buchmäßige Behandlung. 

Prof. Tip k e, Köln 

Wichtig wäre wohl noch, die Beweislastfrage zu beantworten. 

Dr. Wassermeyer, Köln 

Das hängt davon ab, welche steuerliche Folge sich im Einzelfall ergibt. Will der 
Steuerpflichtige eine für ihn positive Folge, d. h. letztlich also Aufwand geltend 
machen, dann trägt er die Beweislast. Will das Finanzamt einen Veräußerungsvor
gang beispielsweise versteuern, dann trägt es die Beweislast. Die Frage ist also, 
,, wer von dem Kuchen essen" will. 

Diskussionsleiter Dr. Rau p ach, München 

Ja das genau entspricht ja, glaube ich, der Rechtsprechung des BFH, was Sie jetzt 
gesagt haben. 

Dr. Kr ö g er, Maikammer 

Als Beispiel: Nehmen wir an, es geht darum, ob Wertpapiere, eine GmbH-Betei
ligung vielleicht, zum Betriebsvermögen gehört oder nicht. Was läßt sich da als 
Anlaß denken? Daß die Dividenden in das Betriebsvermögen fließen sollen, also 
die Kapitalkraft verstärken sollen, daß eine Kreditgrundlage geschaffen werden 
soll. Entweder kann der Unternehmer die Erträge seinem Betrieb zuordnen, sie 
können in den Betrieb fließen oder er kann sagen, das ist meine Privatschatulle. 
Bestimmt er nicht dadurch, wie er die Erträge zuordnet, ob die Wertpapiere Be
triebsvermögen sind oder nicht, und ist nicht das genau das Wahlrecht, was der 
BFH für diesen Fall zugrunde legt? 

Dr. W a s s e r m e y e r , Köln 

Ich gehe mit Ihnen davon aus, daß gerade bei Wirtschaftsgütern wie Geld und 
Wertpapieren die betriebliche Veranlassung an Hand objektiver Kriterien häufig 
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nicht nachweisbar sein wird. Deshalb stehen wir vor der Frage, ob wir in einem 
solchen Fall nicht bis zum Beweis des Gegenteils den Angaben des Steuerpflichti
gen, wie sie sich aus der Buchführung ergeben, Glauben schenken müssen. 
Rechtsgrundlage für ein solches Vorgehen wäre materiellrechtlich der subjektiv 
orientierte Veranlassungsbegriff und verfahrensrechtlich die Vermutungsregelung 
des§ 158 AO. Dies bedeutet in den praktischen Auswirkungen kaum noch einen 
Unterschied zu der Annahme eines Wahlrechts. Dies ist jedoch nur die Folge der 
bestehenden Beweisschwierigkeiten. Aus systematischen Gründen sehe ich jeden
falls zwischen dem subjektiven Veranlassungsbegriff und einem Wahlrecht einen 
Unterschied. Es geht eben bei der Veranlassung nicht darum, was der Steuer
pflichtige wählt, sondern von welchen Momenten er sich bei einer Entscheidung 
leiten läßt. 

Prof. Tip k e, Köln 

M. E. geht es nicht nur um Beweisschwierigkeiten, sondern auch um eine Antwort 
auf die Frage: Kann in der Tatsache (ihre Erwiesenheit unterstellt), daß Wertpa
piere als Kreditunterlage dienen, daß Dividenden die Kapitalkraft stärken sollen, 
überhaupt schon eine betriebliche Verwendung oder Nutzung, ein „Dem-Be
trieb-Dienen", gesehen werden? 

Dr. B orggräfe, Ludwigshafen 

Nochmals zur buchhalterischen Erfassung des Betriebsvermögens. Dieses ist i. S. 
der§§ 5 EStG, 40 HGB zunächst „objektiv"(= gegenständlich) als„ Wirtschafts
gut" bzw. ,,Vermögensgegenstand" zu erfassen. Argumentieren Sie nun, Herr 
Wassermeyer, nur „subjektiv", so kommen Sie zu dem Ergebnis, daß ein Vorgang 
allein im Inneren des Steuerpflichtigen zu einem Erfolg führt, der sich anschlie
ßend irgendwie objektiv(= nach außen hin) niederschlagen soll. Auch Sie müssen 
doch unterstellen, daß der Vorgang im Steuerpflichtigen, wenn er betrieblich ver
anlaßt ist, nur dann das Betriebsvermögen trifft, wenn er zu einem betrieblichen 
Erfolg führt, d. h. sich bei einem Wirtschaftsgut niederschlägt, das ich zu betrieb
lichen Zwecken einsetze. 

Nehmen Sie die Kapitalgesellschaft. Die kann überhaupt kein Privatvermögen ha
ben. Das Haus des Geschäftsführers ist, wenn es in der Bilanz erfaßt ist, GmbH
oder AG-Vermögen. Dies selbst dann, wenn dem Vorstandsvorsitzenden für 
seine privaten Intentionen die „Bombenvilla" dahingestellt wurde, weil er anders 
für die Gesellschaft nicht zu bekommen war. - Nun möchte das Einzelunterneh
men denselben Mann zu denselben Konditionen haben. Damit hat der Einzelun
ternehmer einen betrieblichen Grund, die Villa im Betriebsvermögen zu errichten. 
Ob aber dieser betriebliche Vorgang zu Betriebsvermögen führt, wenn z.B. der 
Gesellschafter-Geschäftsführer die Villa alleine privat nutzt, erscheint nach bishe
rigen Kriterien schon wieder zweifelhaft: Danach sind Vorgänge denkbar, die be-
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trieblich veranlaßt sind, die aber im konkreten Fall nicht zu einem „Erfolg" im Be
triebsvermögen führen. 

Der Grenzfall mit dem, ,Beitrag zum Golfclub" wird fast zu einer Glaubensfrage. 
Wenn Sie allerdings nach der Lebenserfahrung unterstellen, daß der einzelne Steu
erberater bzw. Investmentmakler seine besten Abschlüsse im Golfclub macht, 
warum soll dann der Beitrag zum Golfclub nicht betrieblich veranlaßt sein? Der 
Steuerpflichtige hat sich entschieden, durch eine normalerweise private Handlung 
eine betriebliche Investition zu tätigen, er ist bestrebt, durch diese Tätigkeit einen 
betrieblichen Erfolg zu erzielen. 

Dr. Wassermeyer, Köln 

Es geht nicht um das Betriebsvermögen als eine Art objektiver Zustand, sondern 
um seine Entstehung. Da Betriebsvermögen nur durch Anschaffung, Herstellung 
oder Einlage entstehen kann, ist immer ein vom Willen des Steuerpflichtigen ge
tragener Entschluß notwendig. Auch sagt das Gesetz nichts über irgendeinen Er
folg. Das Beispiel des Golfclubs ist für mich eine Frage, wie weit die Vermutung 
des§ 158 AO gegenüber anderen Kriterien geht, die gegen die behauptete betrieb
liche Veranlassung sprechen. Damit handelt es sich letztlich um ein Beweis
problem. Jedes Finanzgericht wird dem Steuerberater die Lebenserfahrung entge
genhalten, nach der die meisten Mitglieder in einen Golfclub (auch) eintreten, um 
Golf zu spielen. Die Lebenserfahrung konkurriert also mit der Vermutung des 
§ 158 AO in einer Weise, daß man ihr nach den Grundsätzen der freien Beweis
würdigung im Zweifel den Vorrang wird einräumen müssen. 

Dr. Borg g r ä f e, Ludwigshafen 

Vielleicht nur ganz kurz, weil Sie mich direkt angesprochen haben. Sie haben na
türlich recht, die gesetzlichen Grundlagen sind dürftig; dies aber m. E. nicht des
halb, weil der Gesetzgeber schlecht ist, sondern weil sich die ganze Rechtsmaterie, 
wenn man so will, aus den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung, aus der 
Übung des Kaufmanns entwickelt hat. Eine objektive, gesetzliche Abgrenzung 
haben Sie etwa in den Vorschriften über die Gewährung von Investitionszulagen. 
Sie erhalten nur dann die Investitionszulage, wenn Sie Ihre Investition „im Be
trieb" vornehmen. 

Dr. Wassermeyer, Köln 

Ja gut, das ist aber ein anderer Fall. 

Dr. Borg g r ä f e, Ludwigshafen 

Im Endeffekt zielen aber die Beispiele von Herrn Streck, der Teppich, der teure 
Pkw, in die gleiche Richtung, nämlich auf die Frage, ob ich von objektiven Krite-
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rien her, ,Betriebsvermögen" habe oder nicht. Dies betrifft nicht nur den Vorgang 
der Veranlassung, sondern die Veranlassung muß doch zu einem Ergebnis geführt 
haben, so daß ich von diesem Ergebnis her rein gegenständlich abgrenzen kann -
und damit objektiv abgrenzen kann-, liegt Betriebsvermögen, liegt Privatvermö
gen vor. 

Dr. Was s er m e y er , Köln 

Ich kann dem nicht zustimmen, weil auch in den von Herrn Streck genannten Bei
spielen lediglich aus gewissen objektiv erkennbaren Kriterien Zweifel an derbe
haupteten, betrieblichen Veranlassung abgeleitet werden. 
Ich möchte aber noch einmal auf das Betriebsvermögen bei Kapitalgesellschaften 
zurückkommen. Dieses Problem sehe ich schon deshalb anders, weil nach meiner 
Vorstellung eine Kapitalgesellschaft sehr wohl Privat- oder besser gesagt Nicht
Betriebsvermögen haben kann. Dies ist die logische Konsequenz aus meiner The
se, daß das Betriebsvermögen ein rein steuerlicher und vom Zivilrecht abweichen
der Begriff ist. 

Diskussionsleiter Dr. Rau p ach , München 

Zur Ergänzung: Auch der Bundesfinanzhof nimmt ja an, eine Kapitalgesellschaft 
könne eine „Privatsphäre" haben; er hat das glaube ich anläßlich eines Gestütsfal
les entschieden. Die Entscheidung wird übrigens allgemein kritisiert und- soweit 
ich sehe - im Schrifttum wohl herrschend abgelehnt. Man hat gesagt, man müsse 
das Problem eigentlich über die verdeckte Gewinnausschüttung lösen. Ich meine, 
eine „Privatsphäre einer Körperschaft" kann es auch geben, wenn man der er
wähnten Rechtsprechung des BFH nicht folgt, und zwar im Verhältnis einer Kör
perschaft des öffentlichen Rechts zu ihrem Eigenbetrieb, oder im Verhältnis zwi
schen einem Verein und seinem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. In diesen Be
reichen stehen dieselben Abgrenzungsfragen im Vordergrund wie zwischen Be
triebs- und Privatvermögen. 

Ich habe in diesem Zusammenhang noch eine Frage an Herrn Wassermeyer: Der 
Bundesfinanzhof hat ja mehrfach entschieden, daß bestimmte lose Verknüpfun
gen nicht ausreichen, um notwendiges Betriebsvermögen zu begründen, also 
etwa, daß ein Grundstück Kreditunterlage für einen Betriebskredit ist. Es soll 
wohl auch nicht darauf ankommen, ob Zinsen aus Wertpapieren im Betrieb ver
wandt werden. In Betracht kommt in diesen Fällen aber gewillkürtes Betriebsver
mögen. Da könnte natürlich die Aufgabe des gewillkürten Betriebsvermögens be
sondere Bedeutung erlangen, und zwar bei den Wirtschaftsgütern, die sowohl Be
triebsvermögen als auch Privatvermögen sein können. Dies ist besonders bei zwei 
Gruppen der Fall, bei Wertpapieren und Mietwohngrundstücken. Es könnte also 
sehr wohl eine Folge der Ablehnung gewillkürten Betriebsvermögens darin liegen, 
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daß man Wertpapiere und Mietwohngrundstücke so gut wie nicht mehr in das Be
triebsvermögen ziehen könnte. Sehe ich das richtig? 

Dr. Was s er m e y e r , Köln 

Ich möchte mich da sehr vorsichtig ausdrücken. Materiell-rechtlich muß der Steu
erpflichtige Gründe haben, die ihrer Natur nach dem betrieblichen Bereich zu
zuordnen sind. Dies folgt aus dem subjektiven Veranlassungsbegriff. Der Steuer
pflichtige kann also gegenüber dem Finanzamt nicht geltend machen, er habe sich 
im Sinne eines Wahlrechts entschieden und die Besteuerung müsse der getroffenen 
Entscheidung folgen. Das eigentliche Problem ist der Nachweis der behaupteten 
betrieblichen Veranlassung z. B. bei Wirtschaftsgütern, bei denen sich der betrieb
liche Zusam!11enhang nicht schon aus objektiven Kriterien ergibt. Gerade weil ich 
insoweit den Bereich des Betriebsvermögens nicht unnötig einschränken wollte, 
habe ich dafür plädiert, die Vermutungsregelung des§ 158 AO jedenfalls dann an
zuwenden, wenn sie nicht durch andere Umstände widerlegt wird. Ich möchte 
also zur Zeit jedenfalls den Bereich des Betriebsvermögens so weit, wie es irgend 
geht, erhalten. 

Dr. Frhr. von Schönberg, Meerbusch 

Ich hätte eine Frage an Herrn Dr. Wassermeyer: Wenn Sie die betriebliche Ent
scheidung noch einmal betont ansprechen, dann verstehe ich nicht, warum Sie 
kein Wahlrecht bejahen wollen. Der Unternehmer hat ja die Möglichkeit, ob er 
nun Briefmarken noch in sein Unternehmen hineinnimmt oder ob er Goldmünzen 
noch zusätzlich handeln will. Wenn er das macht, dann ist das doch seine freie Ent
scheidung. Und diese Entscheidungsfreiheit legt es m. E. jedenfalls nahe, von ei
nem Wahlrecht zu sprechen. Ob dann das mit dem Gedanken des§ 4 Abs. 4 EStG 
vereinbar ist, ist eine andere Frage. 

Dr. Was s er m e y er , Köln 

Das Gesetz sagt nichts von einem Wahlrecht, sondern spricht von Veranlassung. 
Die Tatbestandsmerkmale der Veranlassung einerseits und des Wahlrechts ande
rerseits sind verschiedene. Auch wenn es sich jeweils um subjektive Merkmale 
handelt, so geht es doch bei der Veranlassung um innere Tatsachen des Steuer
pflichtigen, die vorliegen oder nicht vorliegen, zwischen denen der Steuerpflich
tige jedoch nicht wählen kann. Das Wahlrecht stellt sich dagegen als Recht des 
Steuerpflichtigen dar. Auch die Rechtsfolgen sind andere. Die Veranlassung ist als 
Tatsache in vollem Umfang nachprüfbar; das ausgeübte Wahlrecht löst dagegen als 
Rechtsausübung Bindungswirkung aus. Lediglich in einem bestimmten Grenzbe
reich, in dem der Nachweis der Veranlassung in Ermangelung objektiver Indizien 
schwierig ist, können die Rechtsfolgen von Veranlassung und Wahlrecht sich de 
facto ähneln. 
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Diskussionsleiter Dr. Rau p ach, München 

Ich meine, man muß vielleicht zwei Fragen unterscheiden. Die eine ist, gibt es ge
willkürtes Betriebsvermögen, ja oder nein. Ich meine, die Frage ist offen, das hatte 
Herr Tipke ja schon gesagt. 

Die zweite Frage gilt dem Veranlassungsgedanken. Sie ist mit all den Fragen ver
knüpft, die wir hier vorher erörtert haben. In diesem Zusammenhang ist wohl 
nicht damit zu rechnen, daß der BFH das Erfordernis des betrieblichen Dienens 
und seine Gefolgschaft zu Woerner aufgibt. 

w_ enn man einerseits meint, es gibt kein gewillkürtes Betriebsvermögen, anderer
seits aber am Erfordernis des betrieblichen Dienens festhielte, dann ist es in der Tat 
so, daß Wertpapiere und Mietwohngrundstücke kaum noch in die betriebliche 
Sphäre kommen könnten. 

Dr. Pelka, Köln 

Ich darf vielleicht noch einen Einwand bringen. Ich meine nämlich, daß der Ge
danke des Vorredners von Herrn Dr. W assermeyer nicht richtig beantwortet 
worden ist. Das Wahlrecht, das nicht im Gesetz enthalten ist, ergibt sich vielleicht 
doch aus folgender Überlegung: Der Steuerpflichtige hat unzweifelhaft die Wahl, 
ob er ein Unternehmen errichtet oder nicht, ob er Briefmarken kauft, um sie zu 
veräußer~ oder ob er einen Grundstückshandel betreibt. Dieses Wahlrecht mag 
formell mcht als solches eingeführt sein, die Wahlmöglichkeit des Steuerpflichti
gen l_äßt sich aber nicht in Frage stellen. Und wenn wir die Frage des gewillkürten 
B_etnebsvermögens darauf zurückführen könnten, daß der Steuerpflichtige eben 
di~ Wahl hat, unternehmerisch oder einkommensteuerlich irrelevant, also privat, 
tätig zu werden, dann meine ich doch, müßten wir ihm doch die Möglichkeit ein
räumen, Betriebsvermögen zu bilden oder auch nicht. 

Dr. Was s er m e y er , Köln 

Für mich ist das kein Wahlrecht. Wenn jemand Grundstückshandel betreibt, ist 
dies für mich eine Tatsache. Der Grundstückshandel als Tatsache wird besteuert. 
Man sollte bedenken, daß der Begriff Wahlrecht den Wortteil „Recht" im Sinne 
von subjektivem Recht enthält. Dann dürfte die Abgrenzung des Begriffes zu fak
tisch bestehenden Verhaltensalternativen nicht schwer fallen. 

Prof. Tipke, Köln 

M. E. muß man differenzieren: Ein Steuerpflichtiger hat selbstverständlich Ent
scheidungsfreiheiten oder Wahlmöglichkeiten, wenn man so will: Er kann einen 
bestimmten Betrieb eröffnen oder nicht; er kann diesem Betrieb bestimmte Wirt
schaftsgüter zur Verwendung oder Nutzung zuführen oder nicht. Er kann aber 
nicht - und allein darum geht es hier m. E. - durch „Wahlrecht", etwa in der 
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Buchführung ausgeübt, bestimmen, daß Wirtschaftsgüter, die in Wirklichkeit 
dem Betrieb nicht dienen, dafür auch gar nicht geeignet sind, diesem Betrieb für 
Ertragsteuerzwecke doch dienten, oder umgekehrt. Die Höhe seiner Steuer sollte 
man möglichst nicht wählen können. 

Dr. Raupach, München 

Ich meine, wir sollten auch wegen der fortgeschrittenen Zeit die Diskussion zu 
diesem Punkt abbrechen und doch ganz kurz die noch vorliegenden beiden Fragen 
vortragen und wenn es geht, eine Antwort darauf finden. 

Wiss. Ass. Montag, Köln 

Nach§ 4 Abs. 1 Satz 2 EStG sind auch Nutzungen entnahmefähig. Folgt aus dieser 
Vorschrift nicht, daß bei gemischtgenutzten Wirtschaftsgütern die erforderliche 
Gewinnkorrektur über die Entnahmevorschrift zu erfolgen hat? Wenn nicht, wel
che Bedeutung hat die Vorschrift dann bei der quotalen Aufteilung von Wirt
schaftsgütern noch? 

Dr. Was s er m e y er , Köln 

Die Frage ist einfach zu beantworten. Bei der Definition des Betriebsvermögens 
habe ich bekanntlich auf den Anschaffungs-, Herstellungs- oder Einlagevorgang 
abgestellt. Daraus folgt, daß sich die Veranlassung auf einen bestimmten Zeit
punkt beziehen muß. Wenn ich jedoch einen Pkw in der Absicht anschaffe, ihn zu 
80 v. H. betrieblich und zu 20 v. H. privat zu nutzen, dann schließt das nicht aus, 
daß der Pkw in einzelnen Jahren nur zu 70 v. H. und in anderen zu 85 v. H. be
trieblich genutzt wird. Diese Abweichungen sind durch Nutzungsentnahmen und 
-einlagen aufzufangen. § 4 Abs. 1 Satz 2 EStG wird also bei einer quotalen Auftei
lung nicht überflüssig. Auch werden die Schwierigkeiten nicht geringer, weil sich 
bei einer dauerhaften Änderung des Nutzungsverhältnisses zusätzlich das Pro
blem einer quotalen Sachentnahme bzw. -einlage stellt. In jedem Fall widerspricht 
die Existenz des § 4 Abs. 1 Satz 2 EStG nicht meiner These von der quotalen Auf
teilung. 

Dr. N o r t h m an n , Hamburg 

Das strenge Veranlassungsprinzip im Sinne des Vortrags von Dr. Wassermeyer 
hätte u. a. auch für die Betriebsaufspaltung zu gelten. Müßte es dann nicht z.B. 
ernstlich zweifelhaft sein, ob die GmbH-Anteile einer Betriebs-GmbH in den 
Händen des beherrschenden Gesellschafters bei dem Besitzpersonenunterneh
men, das dieser ebenfalls beherrscht, noch wie bisher grundsätzlich als notwendi
ges Betriebsvermögen behandelt werden könnte. M. E. fehlt es an der betriebli
chen Veranlassung des Anteilserwerbs, jedenfalls dann, wenn die vom Besitzun
ternehmen der Betriebs-GmbH vermieteten Wirtschaftsgüter nicht ganz speziell 
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auf deren Betrieb zugeschnitten sind und daher ohne weiteres auch x-beliebig an 
Dritte vermietet werden können. Erfreuliche Folge des Veranlassungsprinzips 
oder wie sieht das der Referent? 

Dr. Wassermeyer, Köln 

Auch bei dieser Frage muß man sich auf den maßgebenden Zeitpunkt besinnen. 
Die GmbH-Anteile werden im Zeitpunkt der Betriebsaufspaltung „notwendiges 
Betriebsvermögen". Also muß das Veranlassungsprinzip auf diesen Zeitpunkt be
zogen werden. In einem solchen Augenblick besteht aber zwischen der Betriebs
GmbH und dem Besitzpersonenunternehmen ein objektiver Zusammenhang, der 
die subjektive Veranlassung indiziert. Die sich anschließende Tätigkeit des Besitz
unternehmens interessiert solange nicht, als nicht eine Entnahme der GmbH-An
teile zur Diskussion steht. Der eigentlich interessante Aspekt Ihrer Frage besteht 
deshalb darin, ob man nicht unter gewissen Voraussetzungen die GmbH-Anteile 
aus dem Besitzunternehmen entnehmen kann, weil die ursprünglich vorhandene 
betriebliche Veranlassung sich verflüchtigt hat. Eine solche Konsequenz kann ich 
mir durchaus vorstellen. Ich meine deshalb, daß es sich schon lohnen kann, die Be
triebsaufspaltung unter Veranlassungsgesichtspunkten erneut zu überdenken. 

Dr. Northmann, Hamburg 

Darf ich eine ganz kurze Bemerkung machen. Aus Ihrem Zögern habe ich doch 
entnommen, daß es vielleicht nicht ganz so eindeutig wäre, wenn man dem stren
gen Veranlassungsprinzip folgte. Nach den jetzigen Regeln ist es ja ziemlich ein
deutig, aber vielleicht dann nicht mehr, wenn man schärfer prüft. 

Diskussionsleiter Dr. Rau p ach, München 

Es ist jetzt fast ein Viertel nach 6. Ich glaube, wir sollten die Diskussion abschlie
ßen. Der Vorstand hat mich gebeten, noch die Schlußworte zu sprechen. Ich 
möchte Ihnen daher namens des Vorstandes sehr herzlich für Ihr langes Ausharren 
danken. Unser Dank gilt auch den Herren Referenten, besonders denen, die auch 
noch an der Diskussion teilgenommen haben. Bei dieser Gelegenheit darf ich 
daran erinnern, welche gewaltige Arbeit die Vorbereitung dieser Tagung gemacht 
hat und meinen Dank auf die Herren Vorstandsmitglieder ausdehnen, die die Ta
gung vorbereitet und geleitet haben. Meine Damen und Herren, ich hoffe, daß wir 
uns alle möglichst in Nürnberg beim Thema „Gewinnrealisation" wiedersehen. 
Die Tagung ist geschlossen. 
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Resümee 

Prof. Dr. Hartmut S ö h n, Passau 

I. 

Die Abgrenzung der Betriebs- oder Berufssphäre von der Privatsphäre ist ein Pro
blem, das jeden Steuerpflichtigen berührt; ein dogmatisches Konzept zur Pro
blemlösung fehlt. Dies und eine mehr zufällige und willkürliche Begriffsvielfalt im 
Einkommensteuerrecht (,, terminologische Konfusion" [ Tipke]) hat zu einer un
übersehbaren Kasuistik geführt. Das Steuerrecht braucht in dieser Abgrenzungs
frage „seine" Theorie. Die Lübecker Tagung versucht erstmals, die erforderliche 
Grundlagenarbeit zu leisten und die „innere Ordnung" des Ganzen aufzudek
ken. 

II. 

Jede Abgrenzung von Betriebsausgaben und Privatausgaben setzt Klarheit über 
den Betriebsausgabenbegriff, insbesondere über den Veranlassungsbegriff voraus. 
Die Lübecker Tagung offenbart insoweit gegensätzliche Position im Grundsätzli
chen: v. B ornhaupt 1 und Wassermeyer 2 schließen aus der steuergesetzlichen V er
wendung des Wortes „veranlassen", daß veranlassen nicht dasselbe wie verursa

chen, sondern i. S. von auslösendem Moment zu verstehen ist; nachv. Bornhaupt 

hat dieser Veranlassungsbegriff eine subjektive und eine objektive Komponente 
(Absicht der Einkunftserzielung - wirtschaftlicher Zusammenhang der Aufwen

dungen mit den Einkünften), Wassermeyer plädiert (in der Diskussion)3 für einen 
rein subjektiven Veranlassungsbegriff. Ruppe4 und Söhn 5 vertreten die Gegenpo

sition: Der Ausdruck veranlassen spricht nicht für eine gewollte steuergesetzliche 
Differenzierung zwischen veranlassen, verursachen und ähnlichen Formulierun
gen; die Begriffe sind vielmehr austauschbar6

• Eine Auslegung des§ 4 Abs. 4 EStG 
muß am Zweck dieser Vorschrift (teleologisch) ansetzen. Der Betriebsausgaben
begriff soll die mit dem Betrieb zusammenhängenden Aufwendungen (,,Ein
kommenserzielung") von den mit der Privatsphäre des Steuerpflichtigen zusam
menhängenden Aufwendungen (,,Einkommensverwendung") abgrenzen. Das 
entspricht dem Grundsatz der Besteuerung nach der objektiven Leistungsfähig-

1 S. 180. 
2 s. 323. 
3 S. 402, 420, 427, 430; teilweise anders im Vortrag (S. 323). 
4 s. 115. 
5 S. 23, 40. 
6 Vgl. ferner Tipke S. 6. 
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keit ( objektives Nettoprinzip).§ 12 Nr. 1 Satz 1 EStG ist eine „Interpretationshil
fe" zur näheren Bestimmung dieses Prinzips. Die Vorschrift wiederholt die nega
tive Seite des Grundsatzes der Besteuerung nach der objektiven Leistungsfähig
keit, wobei die jeweilige Zweckbestimmung einer Ausgabe, nicht die Art der 
Aufwendung maßgebend ist7. Aus dem objektiven Nettoprinzip folgt, daß eine 
subjektive Komponente für den Betriebsausgabenbegriff nicht zwingend sein 
kann. Auch Aufwendungen, die ohne Wissen und/oder ohne bzw. gegen den Wil
len des Steuerpflichtigen im Zusammenhang mit dem Betrieb entstehen (Zwangs
aufwendungen, Zufallsauforendungen u. ä.) müssen Betriebsausgaben sein8. 
In der Frage, wie die Zuordnung von Aufwendungen zur betrieblichen Sphäre 
oder zur privaten Sphäre durchzuführen ist, differieren Ruppe und Söhn (gering
fügig). Ruppe 9 verzichtet auf die „diskussionsbeladenen" Begriffe veranlassen 
und verursachen und stellt auf den neutraleren und dem Grundgedanken des EStG 
adäquateren wirtschaftlichen Zusammenhang zwischen Aufwendungen und Be
trieb ab; ein rechtlicher Zusammenhang ist nicht erforderlich, ein zufälliger nicht 
ausreichend. Die Aquivalenztheorie kann nach Ruppe „in der Fassung der condi
tio-sine-qua non-Formel" weder den wirtschaftlichen Zusammenhang aufdecken 
noch die Frage beantworten, ob Aufwendungen ausschließlich betrieblich verur
sacht sind und wie bei Vorliegen betrieblicher und privater Ursachen zu gewichten 
ist. Nach Söhn 10 setzt der Veranlassungsbegriff positiv eine tatsächliche Verursa
chung der Aufwendungen durch den Betrieb i. S. d. Äquivalenztheorie voraus 
(keine Ausgabe ohne Ursache, keine Betriebsausgabe ohne betriebliche Ursa
che )11

• Erst für die Zuordnung einer Aufwendungen verursachenden,, causa" zur 
betrieblichen Sphäre bzw. (und genauer) zum final gesteuerten betrieblichen 
Handeln des Steuerpflichtigen ist ein wirtschaftlicher Zusammenhang erforder
lich12 und ausreichend: Der wirtschaftliche Zusammenhang zum Betrieb indiziert 
eine Verursachung(= Veranlassung) durch den Betrieb, eine private Veranlassung 
schließt Betriebsausgaben begrifflich aus, sonstige außerbetriebliche Ursachen 
(höhere Gewalt, Einwirkungen außenstehender Dritter) sind begriffsneutral13

• 

Ob Aufwendungen durch den Betrieb oder durch den Steuerpflichtigen privat 
veranlaßt sind, ist unter Berücksichtigung aller rechtlichen und tatsächlichen, ob-

7 Ruppe, S. 121 f.; Söhn, S. 43 f. Aus dem Zusammenhang mit den Tarifvorschriften 
schließtRuppe, daß Aufwendungen, die durch die tarifliche Freistellung des Existenzmi
nimums bereits berücksichtigt sind, jedenfalls der Sphäre der Einkommensverwendung 
zugerechnet werden müssen (S. 122 ff.). 

8 Ruppe, S. 127; Söhn, S. 27 f. 
9 S. 128 ff. 
10 s. 21 ff. 
11 Ebenso Tipke, S. 6; vgl. ferner Tanzer, S. 400, 415. 
12 Ähnlich Tipke, S. 6. 
13 Söhn, S. 26, 32 f. Vgl. ferner Wassermeyer, S. 420. 
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jektiven und subjektiven Umstände zu entscheiden14 . Für Tipke 15 ist insoweit die 
„Motivation des Steuerpflichtigen" maßgeblich (der objektive Zusammenhang ist 
lediglich Beweisfrage )16 , für Söhn ist die subjektive Seite nur ein Indiz für den ob
jektiven Zusammenhang17 . Da die Finanzbehörden eine Vielzahl von Fällen bear
beiten müssen (Massenverfahren), ohne ihre Verpflichtung zur wahrheitsgemäßen 
Sachverhaltsermittlung verletzen zu dürfen, stützen sie sich - ebenso wie die Fi
nanzgerichte - zum Zwecke der Verfahrenserleichterung insbesondere auf die 
Lebenserfahrung und die typisierende Betrachtungsweise. Rönitz 18 hält dies we
der für richtig noch für nötig und fordert stattdessen eine stärkere Inanspruch
nahme des Anscheinsbeweises und des Indizienbeweises. Im übrigen müssen die 
Finanzbehörden im Rahmen des Zumutbaren ermitteln(§ 88 AO) und die Betrof
fenen mitwirken(§ 90 AO ). Ist nicht aufklärbar, ob ein Veranlassungszusammen
hang zwischen Aufwendung und Betrieb besteht, geht dies nach den Regeln über 
die objektive Beweislast zu Lasten des Steuerpflichtigen. Eine Schätzung „dem 
Grunde nach" ist nicht möglich19 . 
Wenn feststeht, daß Aufwendungen sowohl durch den Betrieb als auch durch den 
Steuerpflichtigen privat veranlaßt sind, schlagen Ruppe und Söhn unterschiedli
che Verfahrensweisen vor: Ruppe 20 fordert - in einer 2. Phase - die Aufdeckung 
des rechtserheblichen wirtschaftlichen Zusammenhangs, um Aufwendungen ge
gebenenfalls nur der betrieblichen oder ausschließlich der privaten Sphäre zuord
nen zu können21 . Diese Entscheidung trifft er je nach dem Vorliegen objektiver 
und/oder subjektiver Umstände und Merkmale „im Sinne eines beweglichen Sy
stems"22. Sind Aufwendungen in rechtserheblicher Weise betrieblich und privat 
veranlaßt (gemischte Aufwendungen i. e. S.), muß nach Ruppe23 eine schät
zungsweise Aufteilung vorgenommen werden24

, um dem objektiven Nettoprinzip 
möglichst nahe zu kommen (3. Phase). Söhn 25 unterteilt Aufwendungen, die be
trieblich und durch den Steuerpflichtigen privat veranlaßt sind, in aufteilbare und 
untrennbare Mischausgaben, je nachdem, ob sich die Aufwendungen in einen aus
schließlich betrieblich veranlaßten und einen ausschließlich privat veranlaßten Teil 
trennen lassen oder nicht. Eine Aufteilung setzt das Vorliegen (sachgerechter) ob
jektiver Merkmale für eine Quantifizierung der betrieblichen und privaten „An
lässe" voraus. Ist diese Voraussetzung erfüllt, muß aufgeteilt werden. Die Höhe 
des Betriebsausgaben- b;z:w. Privatausgabenanteils ist erforderlichenfalls zu schät-

14 Söhn, S. 27. 
15 s. 7. 
16 Ebenso Wassermeyer, S. 420, 425, 427, 428, 430. 
17 S. 27. 
18 s. 307 ff. 
19 Rönitz, S. 304; Söhn, S. 61. 

20 S. 135 ff. 
21 Ebenso Tipke, S. 7. 
22 s. 138 f. 
23 s. 140 ff. 
24 Ebenso Tipke, S. 9. 
25 s. 35 ff. 
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zen. Daß ein , , zuverlässiger, leicht feststellbarer und nachprüfbarer Maßstab" für 
die Aufteilung fehlt, schließt eine Schätzung nicht aus. Die gegenteilige Recht
sprechung des BFH unterläuft die Schätzungsvorschriften. § 12 Nr. 1 Satz 2 EStG 
regelt kein Aufteilungsverbot für aufteilbare Aufwendungen, sondern nur ein Ab
zugsverbot für nicht aufteilbare (Repräsentations )Aufwendungen26

• Mischausga
ben, für deren Aufteilung kein (sachgerechter) objektiver Aufteilungsmaßstab 
vorhanden ist, sind nach Söhn als „unteilbare Wertgröße" zwar keine Privataus
gaben, aber auch keine (abzugsfähigen) Betriebsausgaben (aliud). Für diese 
Mischausgaben i. e. S. deklariert§ 12 Nr. 1 Satz 2 EStG ein Abzugsverbot27

• Eine 
Ausnahme vom Abzugsverbot für untrennbare Mischausgaben macht Söhn in den 
Fällen, in denen solche Aufwendungen nur unwesentlich privat mitveranlaßt sind. 
Eine unwesentlich private Mitveranlassung ist rechtlich unerheblich. Sie darf ver
nachläßigt werden, weil sie das rigorose Abzugsverbot für untrennbar betrieblich 
und privat veranlaßte Mischausgaben mildert (Übermaßverbot). (Nur) Insoweit 
ist eine Gewichtung von Ursachen (Anlässen) steuerrechtlich gerechtfertigt 28

• Ob 
eine private Mitveranlassung wesentlich ist oder nicht, ist eine Wertungsfrage 29

• 

In den behandelten Einzelfällen kommen Ruppe und Söhn trotz ihrer unter
schiedlichen Vorgehensweise zu weitgehend gleichen Ergebnissen30

• 

III. 

Was für Aufwendungen gilt, muß nach Ansicht von Ruppe 31 und Söhn 32 ebenso 
für Aufwand gelten: Nur Aufwand, deri. S. d. § 4Abs. 4 EStG durch den Betrieb 
veranlaßt ist, darf den Gewinn schmälern, nicht aber eine durch den Steuerpflich
tigen privat veranlaßte Wertabgabe des Betriebs. Das ergibt sich aus dem Grund
satz der Besteuerung nach der objektiven Leistungsfähigkeit (teleologische Ausle
gung des Gewinnbegriffs) sowie aus der Entstehungsgeschichte der §§ 4 Abs. 1 
und 4, 12 EStG und ist Ausdruck eines umfassenden einkommensteuerrechtlichen 
Prinzips. Raupach 33 lehnt eine solche Übertragung der für laufende Betriebsaus
gaben geltenden Argumentation auf betrieblichen Aufwand ab. 

26 Söhn, S. 46 ff.; vgl. ferner Tipke, S. 8 f. 
27 S. 50 f. 
28 S. 73 f. 
29 S. 74 f.; vgl. ferner Pelka, S. 403. 
30 S. 80 ff.; S. 139 f. 
31 s. 118 ff. 
32 s. 34f., 93. 
33 S. 419, 422; ebenso Pelka, S. 420; im Ergebnis auch Borggräfe, S. 423. 

) 
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IV. 

Im Körperschaftssteuerrecht folgt nach Ruppe34 aus dem objektiven Nettoprin
zip, daß nur Aufwendungen, die durch die Einkünfteerzielung veranlaßt sind, aus 
dem steuerpflichtigen Einkommen auszuscheiden sind, weil sie die Leistungsfä
higkeit mindern, während Aufwendungen, die mit der Einkünfteverwendung zu
sammenhängen, die Bemessungsgrundlage nicht beeinflussen dürfen35

. Ähnlich 
schließt Wassermeyer aus der Übernahme des Veranlassungsprinzips für die Ab
grenzung von Betriebs- und Privatvermögen, daß auch Kapitalgesellschaften ein 
, ,Nicht-Betriebsvermögen" haben können36

• 

v. 
Die Diskussion zum Veranlassungsbegriff wiederholte die unterschiedlichen Posi
tionen, insbesondere zu der Frage, ob der Veranlassungsbegriff subjektiv 
und/oder objektiv ist37

• Dennoch ist „vorherrschende Meinung", daß die Unter
schiede zwischen Veranlassungs- und Kausalitätslehren bzw. zwischen „auslö
sendem Anlaß" und „wesentlicher Ursache" tatsächlich geringfügig sind38

, und 
eine Zuordnung von Aufwendungen zur betrieblichen oder zur privaten Sphäre 
jedenfalls in Mischfällen ohne eine Wertung nicht zu entscheiden ist39

• Im Mittel
punkt der Diskussion stand die Erprobung der , ,V eranlassungs- bzw. Kausalitäts
theorien" an Einzelbeispielen; die Ergebnisse bringen teilweise Übereinstim
mung, die Begründungen variieren: 

1. In den Entführungsfällen mit Lösegeldzahlungen vermißt Pelka 40 eine theore
tische Begründung für eine Qualifikation dieser Aufwendungen als Privataus
gaben, während Ruppe41 und Tanzer42 dies mit dem stärkeren wirtschaftlichen 
Zusammenhang bzw. mit der wesentlichen Verursachung durch die Person des 
Entführten rechtfertigen43

. 

34 S. 144 ff.; vgl. ferner Söhn, S. 33. 
35 Zur Verwendung des Veranlassungsbegriffs für eine Definition der verdeckten Gewinn

ausschüttung vgl. Pezzer, S. 423 f. 
36 S. 429. A. A.: Borggräfe, S. 427; differenzierend Raupach, S. 429. 
37 v. Bornhaupt, S. 406, 412;Kirchhof, S. 403f.;Pelka, S. 398f.;Raupach, S. 402,414; 

Söhn, S. 401; Tanzer, S. 400 f.; Wassermeyer, S. 402, 420, 425, 427, 430. 
38 Raupach, S. 401 f.; Söhn, S. 401; Tanzer, S. 400 f. 
39 Pelka, S. 402. 
40 s. 398 f. 
41 s. 411. 
42 s. 400 f. 
43 Vgl. ferner Söhn, S. 56 f.; sowie Phillipowski, S. 421. 
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2. Unfallkosten, die ein unter Alkohol stehender Steuerpflichtiger auf einer Be
triebsfahrt verursacht, zählt Wassermeyer44 zu den Betriebsausgaben, weil das 
Fahren unter Alkoholgenuß keine Nutzungszuführung des Pkw zu privaten 
Zwecken bedeutet. Ruppe45 und Söhn 46 beschränken das Vorliegen von Be
triebsausgaben auf Ausnahmefälle, da ein Unfall infolge alkoholbedingter 
Fahruntüchtigkeit regelmäßig durch den Steuerpflichtigen nicht nur unwesent
lich privat mitveranlaßt ist bzw. der Vorgang in die Privatsphäre fällt47 • 

3. Unfallkosten, die auf einer Privatfahrt des Steuerpflichtigen mit einem betrieb
lichen Pkw entstehen, sind nach Ruppe48

, Söhn 49 und Wassermeyer50 keine Be
triebsausgaben, weil ein Unfall auf einer Privatfahrt der Privatsphäre zuzuord
nen (Ruppe) bzw. nicht nur unwesentlich privat mitveranlaßt ist (Söhn), bzw. 
die betriebliche Veranlassung durch eine Zuführung zu privaten Zwecken über
lagert wird (Wassermeyer)5 1

• 

4. Aufwendungen, die durch eine Beschädigung eines betrieblichen Pkw's auf ei
ner Privatfahrt des Steuerpflichtigen infolge höherer Gewalt (Steinschlag, Blitz
schlag u.ä.) entstehen52

, sehen Borggräfe53 und Raupach 54 als Betriebsausga
ben an, da die höhere Gewalt nicht dem privaten Bereich zurechenbar ist und 
der Pkw zum Betriebsvermögen gehört (Borggräfe) bzw. die Beschädigung ei
nes betrieblichen Pkw' s zu Betriebsausgaben führt (Raupach). Wassermeyer55 , 

Ruppe56 und Söhn 57 verneinen das Vorliegen von Betriebsausgaben, da ein (je
der) Unfall des Steuerpflichtigen auf einer Privatfahrt seiner privaten Sphäre 
zuzuordnen ist (Ruppe), nicht nur unwesentlich privat mitveranlaßt wird 
(Söhn) bzw. eine Zuführung zu privaten Zwecken vorliegt (Wassermeyer). 
V. Groll58 sieht im Nutzungsentzug den Bezugspunkt für das „ Veranlassungs
oder das korrigierte Kausalitätsdenken", um den Schaden richtig zu gewichten 
und u. U. aufteilen zu können. 

44 S. 325 FN 34; S. 408 f. 
45 s. 139. 
46 s. 84 ff., 409. 
47 Ebenso Tipke, S. 7. Für eine differen

zierende Betrachtungsweise auch 
Raupach, S. 400. 

48 S. 139. 
49 S. 86 ff. 
50 S. 408. 
51 Vgl. aberauch Borggräfe, S. 409 f. 

52 Zur Zerstörung eines gemischt genütz
ten Pkw in der Betriebsgarage bzw. in 
der häuslichen Garage vgl. Söhn, S. 92 
und Wassermeyer, S. 324 f. 

53 S. 423. 
54 S. 419. 
55 S. 408, 420. 
56 S. 139 f. 
57 s. 91. 
58 s. 422. 
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5. In der Frage, wie eine Versicherungssumme zu qualifizieren ist, die dem Steu
erpflichtigen auf Grund eines Unfalls mit einem betrieblichen Pkw auf einer 
Privatfahrt des Steuerpflichtigen zufließt59, und der Unfall kein betrieblicher 
Vorgang ist, besteht ein offener Dissens: Borggräfe nimmt eine wesentlich pri
vat veranlaßte Privateinnahme an60

, Raupach 61 eine Einlage in den Betrieb 
(falls die Beschädigung des Pkw's zu einer Entnahme führt)62

, Wassermeyer63 

eine Betriebseinnahme (falls die Zahlung der Versicherungsprämie Betriebsaus
gabe war)64. 

Mennel65 ergänzt dieses „deutsche Bild" anhand einschlägiger- z. T. diskutier
ter - Beispiele durch einen knappen überblick über die verschiedenartigen , ,Lö
sungen und Begründungen" in dieser Abgrenzungsfrage in den wichtigsten west
lichen Industriestaaten. Kurzberichte von Cagianut (Schweiz )66

, Vogel (Schwe
den )67 und Walter (USA)68 vervollständigen die Übersicht. 

VI. 

Die ges~tzliche Nichtabzugsfähigkeit von Betriebsausgaben ist eine Ausnahme 
von der Regel. Der Tatbestand der Veranlassung regelt den Grundsatz abziehbarer 
Betriebsausgaben, der am Maßstab von Abzugsverboten nochmals überprüft und 
je nach den Besonderheiten des Einzelfalls gerechtfertigt oder widerlegt werden 
muß. Das Problem der gesetzlich nicht abziehbaren Betriebsausgaben liegt des
halb nach Kirchho/69 in einem Wertungsgegensatz zwischen tatbestandlicher 
Qualifikation und Rechtsfolge; die Tatbestände der beschränkt abziehbaren Be
triebsausgaben regeln teilweise auch - verdeutlichend und konkurrierend - Ein
zelfälle des V eranlassungsprinzips. Einen ersten Grund für eine Abzugsbeschrän
kung sieht Kirchhof in der Unterscheidung der eine Ausgabe „veranlassenden 
Handlung" und der „Wirkung dieser Ausgabe". Grundsätzlich wird das Veran
lassen und die Wirkung einer Ausgabe einheitlich entweder der Privat- oder der 
Betriebssphäre zugeordnet. Bei einzelnen Aufwendungshandlungen, insbeson
dere bei Ausgaben ohne konkrete Gegenleistung, ist dieses Junktim zwischen 

59 Zur Anwendung des Veranlassungs
prinzips auf der Einnahmeseite vgl. im 
übrigen Ruppe, S. 417 f. 

60 s. 421. 
61 s. 420. 
62 Hiergegen und für eine Abschreibung 

des Pkw Raupach, S. 419, 422. 
63 s. 420. 

64 Vgl. ferner Söhn, S. 86 f. (zur Unfall-
versicherung). 

65 s. 363 ff. 
66 S. 377 ff. 
67 S. 387 ff. 
68 S. 381 ff. 
69 s. 201 ff. 
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Handlung und Erfolg aber gelockert. Insoweit gilt: Betrieblich aufgewendete 
Ausgaben mit privater Wirkung sind grundsätzlich Betriebsausgaben, privat auf
gewendete Ausgaben mit betrieblicher Wirkung grundsätzlich Privatausgaben 70 • 

Abzugsbeschränkungen können ferner ihren Grund im Aufeinandertreffen ver
schiedener Rechtsprinzipien (Beispiele: Mischausgaben im Einkommensteuer
recht; Konkurrenz zwischen Einkommensteuer und Umsatzsteuer )7 1 und im V er
fahrensrecht (Beispiel: Ermittlungsverbot zum Schutze der Privatsphäre als „Ge
genprinzip zum Nettoprinzip")72 haben. 

VII. 

RFH und BFH verneinen in ständiger Rechtsprechung die Abzugsfähigkeit von 
Geldstrafen und Geldbußen als Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten. Die Be
gründung hierfür wechselt zumindest in ihren Schwerpunkten. Tanzer 73 liefert 
eine überzeugende Begründung für diese Judikatur (wobei die unterschiedlichen 
Formulierungen des Betriebsausgaben- und des Werbungskostenbegriffs unbe
rücksichtigt bleiben und von einem einheitlichen Ausgabentatbestand ausgegan
gen wird). Geldstrafen können ausschließlich betrieblich bzw. beruflich veranlaßt 
sein und sind in diesem Falle Betriebsausgaben/Werbungskosten. Wertungen, die 
auf das Verschulden, die Strafbarkeit oder das moralische V erhalten des Steuer
pflichtigen abstellen, stellen dies nicht (mehr) in Frage, einerlei, ob der Steuer
pflichtige fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat74

• Zweifelhaft ist lediglich, ob 
ein Abzugsverbot für Geldstrafen und Geldbußen, denen begrifflich Betriebsaus
gaben- bzw. Werbungskostencharakter zukommt, begründbar ist. Tanzer 75 

weist im Wege einer „induktiven Lückenfüllung" nach, daß der strafrechtliche 
Rechtsgrundsatz einer höchstpersönlichen- ausschließlich die individuell-subjek
tiven Gesichtspunkte des Verschuldens wertenden - Bestrafung eine Abzugsfä
higkeit von Geldstrafen als Betriebsausgaben oder Werbungskosten verbietet 
(Rechtsprinzip einer höchstpersönlichen Schuldindiziertheit der Geldstrafe). Das 
strafrechtliche Abzugsverbot ist eine !ex specialis gegenüber§§ 4 Abs. 4, 9 Abs. 1 
EStG, welches auf einer eigenständigen Wertung des(selben) Gesetzgebers in ei
nem anderen Rechtsgebiet zurückgeht. Wenn der betriebliche Täter trotz gleicher 
oder sogar höherer Schuld von Rechts wegen insgesamt milder belastet würde als 
der private Täter, läge darin eine eklatante Verletzung der Ordnungsaufgabe des 
Strafrechts. Zu den nicht abzugsfähigen Geldstrafen zählen allerdings nur die öf-

70 S. 209 ff. S. auch Kirchhof, S. 403 f.; ferner Borggräfe, S. 409 f. 
71 Kirchhof, S. 218 f. 
72 Kirchhof, S. 222 ff. 
73 S. 227 ff. 
74 Söhn, S. 82 f. 
75 S. 250 ff. Ebenso Tipke, S. 9. 
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fentlich-rechtlich begründeten Geldleistungen, welche nach Art und Höhe unmit
telbar an der Schuld des Täters ausgerichtet (täterindiziert) sind, die höchstper
sönlich treffen sollen, um vom Täter als Übel empfunden zu werden (kriminelle 
Geldstrafe), nicht dagegen alle sonstigen, aus dem Delikt folgenden strafrechtli
chen Sanktionen (,,Maßnahmen") gegen das Eigentum, wie Einziehung, Un
brauchbarmachung und Verfall. Auch Strafverteidigerkosten sind nach Ansicht 
von Tanz er abzugsfähig, wenn sie den steuerlichen Betriebsausgaben- bzw. Wer
bungskostenbegriff erfüllen76

• Für Geldbußen nach dem OWiG und dem österr. 
Verwaltungsstrafgesetz gilt folgendes 77

: Durch den Betrieb veranlaßte Geldbußen 
sind Betriebsausgaben. Soweit die Geldbuße für eine physische Person „echte 
Strafe" ist (Täterindiziertheit der Geldbuße), kann sie nicht abgezogen werden, 
dient sie erkennbar der Wertabschöpfung, ist sie „tatindiziert" und ggf. als Be
triebsausgabe/Werbungskosten voll absetzbar. Geldbußen gegenüber Verbands
personen sind allgemein „ tatindiziert" betriebsbezogen und deshalb stets und zur 
Gärize als Betriebsausgaben absetzbar. Zur Klarstellung dieser Ergebnisse schlägt 
Tanz er eine ausdrückliche gesetzliche Verankerung des Abzugsverbots für Geld
strafen und Geldbußen vor. 

VIII. 

Die finale Formulierung des Werbungskostenbegriffs in § 9 Abs. 1 qualifiziert 
v. Bornhaupt als eine „unvollkommene Definition"78

, weil z. B. Aufwendungen 
bei bereits gesicherten Einnahmen, nachträgliche Aufwendungen und unfreiwil
lige Aufwendungen sowie Abwehraufwendungen nicht erfaßt werden, obwohl sie· 
in einem engen wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Einkünfteerzielung ste
hen. Deshalb fordert er eine alle Arten von Werbungskosten umfassende Defini
tion, die die vom Gesetz vorausgesetzte Absicht des Steuerpflichtigen, mit Auf
wendungen Einkünfte zu erzielen, und das Kriterium des wirtschaftlichen Zu
sammenhangs zwischen Aufwendungen und Einkünfteerzielung enthält, und plä
diert für eine Übernahme des für Betriebsausgaben geltenden Veranlassungsprin
zips in den Werbungskostenbegriff79

• Zur Begründung stützt sich v. Bornhaupt 
auf allgemeine Auslegungsregeln: Aus dem in § 9 Abs. 1 Nr. 5 und § 22 Nr. 4 
EStG verwendeten Begriff der Veranlassung und dem in§ 9 Abs. 1 Satz 1 EStG 
nur unvollkommen definierten Begriff der Werbungskosten läßt sich „der allge
meine Grundsatz ableiten, daß das Prinzip der Veranlassung das Kriterium für das 
Vorliegen von Werbungskosten schlechthin ist und damit für alle Werbungskosten 

76 s. 258 f. 
77 s. 262 ff. 
78 S. 172 ff. 
79 s. 181 ff. 
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gültig sein muß" 80
• Für eine solche Gleichsetzung von Betriebsausgaben und 

Werbungskosten spricht überd~es die historische Entstehung des Betriebsausga
benbegriffs und das objektive Nettoprinzip. Die Grenze zur Privatsphäre ist für 
beide Bereiche prinzipiell gleichzuziehen81 . Die Rechtsprechung hat diesen 
Schritt z. T. bereits vollzogen. Als Definition eines vom Veranlassungsprinzip ge
prägten Werbungskostenbegriffs schlägt v. Bornhaupt vor: ,, Werbungskosten 
sind (alle) Aufwendungen, die durch die Erzielung von Einkünften veranlaßt 
sind"82. 

In den Diskussion stellte lediglich Wassermeyer83 die Übernahme des Veranlas
sungsprinzips in den Werbungskostenbegriff in Frage, weil der finale Wortlaut 
dieser Auslegung eine Grenze setze, während insbesondere Raupach 84 und Rup
pe85 diese Gleichsetzung auch deshalb befürworten, weil § 9 Abs. 1 EStG „nie 
wörtlich" praktiziert worden ist und nichts im Wege steht, sich über den Wortlaut 
einer Vorschrift hinwegzusetzen, wenn er zu unbefriedigenden und widersprüch
lichen Ergebnissen führt86 . Die Neudefinition des W erbungskostenbegriffs durch 
v. Bornhaupt wurde kontrovers diskutiert: Tipke 87 kritisierte die Abhängigkeit 
dieses Werbungskostenbegriffs von der, ,Erzielung von Einkünften". Sein Defini
tionsvorschlag-,, Werbungskosten sind Ausgaben, die durch den Beruf veranlaßt 
sind" - eignet sich nach Ansicht von v. Bornhaupt nichtfür eine umfassende Defi
nition der Werbungskosten, da der Ausdruck „Berufsausgaben" für Aufwendun
gen im Zusammenhang mit den Einkünften des§ 2 Abs. 1 Nr. 5-7 EStG nicht pas
se88. Die Kompromißvorschläge von Raupach 89 und Wassermeyer90 lauten: 
„Aufwendungen, die durch eine Leistung veranlaßt sind, die zu den Einkünften 
einer bestimmten Einkunftsart gehören" (Raupach), bzw. ,,Werbungskosten 
sind Ausgaben, die durch eine Einkunftsquelle i. S. d. § 2 Abs. 1 Nr. 4-7 EStG 
veranlaßt sind" (Wassermeyer). 

IX. 

Rechtsprechung und Schrifttum unterscheiden seit Jahrzehnten zwischen not
wendigem und gewillkürtem Betriebsvermögen. Diese Praxis lehnt Wassermeyer 

80 s. 188. 
81 Ruppe, S. 115 f. 
82 s. 198. 
83 s. 402, 404, 410. 
84 s. 411f. 
85 s. 410 f. 
86 Ebensov. Bornhaupt, S. 412; vgl. fer

ner Kirchhof, S. 403 f., aber auch 
Borggräfe, S. 412. 

87 s. 405, 406. 
88 s. 406. 
89 s. 407 f. 
90 s. 408. 
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ab:91 Das Steuerrecht kennt nur das Betriebsvermögen und das Privatvermögen; 
für die Annahme gewillkürten Betriebsvermögens fehlt eine steuergesetzliche 
Grundlage. Zur Abgrenzung des Betriebsvermögens vom Privatvermögen über
nimmt Wassermeyer das für Betriebsausgaben geltende, in§ 4 Abs. 4 EStG defi
nierte Veranlassungsprinzip92, da der Betriebsvermögensbegriff und der Betriebs
ausgabenbegriff identische Funktionen haben: Sie grenzen die Einkunftsquelle 
,,Betrieb" von anderen Einkunftsquellen und gegenüber der privaten Lebensfüh
rung ab. Unter den Begriff Betriebsvermögen fallen deshalb „alle Wirtschaftsgü
ter, die im wirtschaftlichen Eigentum des Betriebsinhabers stehen und von diesem 
,,betrieblich veranlaßt" angeschafft, hergestellt oder eingelegt werden" 93

• Be
triebliche Veranlassung ist nach Wassermeyer i. S. v. ,,auslösendem Moment" 
oder „innerem Anstoß'.' zu verstehen94 , - mit der zusätzlichen Besonderheit, daß 
der Anschaffungs-, Herstellungs- und Einlagevorgang stets einen Willensakt des 
Steuerpflichtigen voraussetzt95 . Der Steuerpflichtige muß die betriebliche Veran
lassung für die Anschaffung, Herstellung oder Zuführung eines Wirtschaftsgutes 
zum Betriebsvermögen schlüssig behaupten und erforderlichenfalls glaubhaft ma
chen. Die Veranlassung ist subjektiv; objektive Merkmale dienen lediglich zum 
Beweis der subjektiven Veranlassung. Die betriebliche Veranlassung ist eine-voll 
überprüfbare - Beweisfrage; ein Wahlrecht oder eine Entscheidungsfreiheit des 
Steuerpflichtigen besteht nicht. Das Finanzamt entscheidet über die Zuordnungs
frage, der Steuerpflichtige trägt die objektive Beweislast. 
Für Wirtschaftsgüter, die für gemischte Zwecke angeschafft oder hergestellt wer
den, lehnt Wassermeyer die von der h. M. vertretene Ganzheitsmethode ab und 
fordert eine quotale Aufteilung, da im Steuerrecht ein Rechtsatz fehlt, daß Wirt
schaftsgüter stets als einheitlicher Gegenstand dem Betriebsvermögen oder Privat
vermögen zuzuordnen sind, eine quotale Aufteilung z. T. anerkannt bzw. obliga
torisch ist und für die vermögensmäßige Behandlung gemischt genutzter Wirt
schaftsgüter keine anderen Grundsätze gelten können als bei der Aufteilung ge
mischt veranlaßter Aufwendungen96

• Spätere Abweichungen sind durch Nut
zungsentnahmen bzw. Nutzungseinlagen aufzufangen97 . 
In der Diskussion fand die Auffassung Wassermeyers, daß eine Unterscheidung 
zwischen notwendigem und gewillkürtem Betriebsvermögen ohne steuergesetzli
che Grundlage ist, Zustimmung98 . Kontrovers bleibt, ob ein rein subjektives Ver-

91 s. 317 ff. 
92 S. 321 ff.; ebenso Tipke, S. 10. 
93 s. 322. 
94 Ebenso v. Bornhaupt, S. 180; anders Ruppe, S. 115 und Söhn, S. 23, 40. 
95 S. 323. In der Diskussion plädiert Wassermeyer für einen „rein subjektiven Veranlas-

sungsbegriff" (S. 402, 420, 427, 430). 
96 S.331ff. 
97 S. 335 f., S. 432. Vgl. ferner Montag, S. 432. 
98 Tipke, S. 424; vgl. ferner Raupach, S. 424. 
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anlassungsprinzip nicht tatsächlich das - von Wassermeyer abgelehnte - Wahl
recht des Steuerpflichtigen z.B. bei der Frage, ob ein Unternehmer Betriebsver
mögen bildet oder nicht99 oder Wertpapiere dem Betrieb zuzuordnen sind oder 
nicht100

, wieder einführt101
, bzw. ob nicht überhaupt objektiv auf den betriebli

chen Erfolg abzustellen ist102
. In Grenzfällen, in denen sich eine subjektive Veran

lassung nicht durch objektive Indizien beweisen läßt, kann das rein subjektive 
Veranlassungsprinzip in seinen Rechtsfolgen-das räumt Wassermeyer ein - 103 de 
facto in die Nähe eines Wahlrechts führen. In der rechtlichen Konzeption ist die 
betriebliche Veranlassung eine reine Beweisfrage und eine durch die Finanzbehör
den voll überprüfbare innere Tatsache, für die die Vermutungsregel des § 158 AO 
Anwendung findet, wenn sie nicht durch andere Umstände widerlegt wird. Das 
schließt - begrifflich - ein Wahlrecht und eine Entscheidungsfreiheit des Steuer
pflichtigen über die betriebliche Veranlassung aus und vermeidet, daß der Steuer
pflichtige die Höhe seiner Steuer „wählen" kann104

• 

Böckli 105 ergänzt die Ausführungen Wasserml'yers zum Dualismus „Betriebs
vermögen - Privatvermögen" durch einen informativen Bericht über diese Zwei
teilung und ihre Rechtsfolgen in den USA, in Frankreich und in der Schweiz - in 
den USA ist ein Dualismus Geschäftsvermögen/Privatvermögen weder in der Ge
setzestechnik noch begrifflich bekannt, in Frankreich und in der Schweiz wird 
ebenso wie in Deutschland zwischen Privat- und Geschäftsbereich unterschie
den -, und würdigt den in diesen Ländern unterschiedlich gestalteten Dualismus 
im Rechtsvergleich. · 

X. 

Für den Steuerpflichtigen sind Ermittlungen, die aufklären sollen, ob Aufwen
dungen betrieblich/beruflich oder privat veranlaßt sind, mit einem unerwünschten 
Eindringen der Finanzbehörde in seinen privaten Lebensbereich verbunden. Das 
provoziert eine Abwehrhaltung. Dennoch ist dies nach den Erfahrungen von 
Streck 106 „als Finanzbeamter, Berater und Steuerbürger" für einen bestimmten 
Bereich der Besteuerungspraxis kein zentrales Problem, weil die Praxis „durch 
Selbsthilfe Wege gefunden (hat), um das dem Ärgernis entsprechende Problem zu 
lösen". Unter bestimmten von der Besteuerungspraxis entwickelten Einigungsbe
dingungen einigt man sich schlicht auf Zahlen. Zu den Einigungstechniken zählen 
die Pauschalierungen der Finanzverwaltung; daneben treten „Verfahrender indi
viduellen Verhandlung im Einzelfall". Die Abgrenzungsproblematik wird folg-

99 Pelka, S. 431. 
100 Kröger, S. 426. 
101 v. Schönberg, S. 430. 
102 Borggräfe; S. 427 f. 

103 s. 427. 
104 Tipke, S. 432. 
105 s. 339 ff. 
106 s. 273 ff. 
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lieh durch Arrangements des Steuerbürgers mit den Finanzbehörden „über
spielt". Streck fordert deshalb eine „rechtliche Erschließung des Arrangements", 
eine Orientierung der Normauslegung an dieser Praxis, insbesondere eine „Ver
objektivierung der Abgrenzung als Gebot der Rechtsverwirklichung". 

Der Vortrag von Streck provozierte eine ins Grundsätzliche gehende kontroverse 
Diskussion, obwohl niemand die geschilderten Fakten in Zweifel zieht107

• Die 
Stellungnahmen sind durchweg ablehnend: Eine zu weitgehende Ursachenfor
schung und ein zu starkes Eindringen in die Privatsphäre muß der Gesetzgeber ab
stellen 108, die Einigungstechnik ist der falsche „Ausweg", der Jurist muß eine 
Antwort auf der Grundlage des geltenden Rechts suchen109

, die Einigungstechnik 
hilft in zahlreichen Fällen nicht weiter110

, dem Richter überhaupt nicht, sie schafft 
neuen Konfliktstoff111 und führt zu Zufälligkeiten in der Besteuerung, je nach
dem, welches Arrangement der Steuerberater eines Steuerpflichtigen beim Fi
nanzamt durchsetzen kann 112

• Das „ zeitökonomischste Regelungs- und Eini
gungsverfahren" in der Besteuerung kann nur eine Besteuerung nach dem Legali
tätsprinzip sein, wenn sie in ihrer konkreten Anwendung „durchsichtig, ver
ständlich und allgemein plausibel" gemacht wird113

• Das Steuerrecht muß deshalb 
durch eine in der Praxis handhabbare Theorie das Arrangement überflüssig ma
chen 114. 

XI. 

Wie nicht anders zu erwarten war, liefert die erste grundsätzliche Beschäftigung 
mit der Frage, wie die Betriebs-/Berufssphäre von der Privatsphäre abzugrenzen 
ist, noch keine „unumstrittene Zuordnungsformel". Dennoch sind die Unter
schiede in der Auslegung des V eranlassungsbegriffs in § 4 Abs. 4 EStG tatsächlich 
gering, und die Entwicklung einer Veranlassungstheorie ist ebenso vorgezeichnet 
wie die Übernahme des (dieses) Veranlassungsgedankens in den Werbungsko
stenbegriff und seine Verwendung für eine Abgrenzung des Betriebsvermögens 
vom Privatvermögen. Das bedeutet Vereinheitlichung und Vereinfachung in der 
Terminologie und im Materiellen. Insoweit hat die Tagung überraschend viel 
Übereinstimmung und Klärung gebracht; für einzelne Teilprobleme, z. B. für die 
Nichtabzugsfähigkeit von Geldstrafen als Betriebsausgaben/Werbungskosten gilt 
dies ohnehin. Deshalb ist in „Lübeck" ein wichtiger Schritt auf dem Weg vom „lä
stigen, wirklich unerträglichen Betriebsausgaben/Werbungskosten-ABC" 
(v. Groll) zu einer einsichtigen und allgemein gültigen dogmatischen Konzeption 
für die Abgrenzung der Betriebs-/Berufssphäre von der Privatsphäre getan wor
den. 

107 vgl. Borggräfe, S. 397. 
108 Ruppe, S. 393 f. 
109 v. Groll, S. 394. 
110 Raupach, S. 399. 

111 Tipke, S. 395. 
112 Söhn, S. 396. 
113 Kirchhof, S. 396 f. 
114 Borggräfe, S. 398. 



Anhang: 

Deutsche Steuerjuristische Gesellschaft e. V.:~ 

Satzung (Auszug) 

§ 2 Vereinszweck 

Der Verein hat den Zweck, 

a) die steuerrechtliche Forschung und Lehre und die Umsetzung steuerrechtswis
senschaftlicher Erkenntnisse in der Praxis zu fördern; 

b) auf eine angemessene Berücksichtigung des Steuerrechts im Hochschulunter
richt und in staatlichen und akademischen Prüfungen hinzuwirken; 

c) Ausbildungsrichtlinien und Berufsbilder für die juristische Tätigkeit im Be
reich des Steuerwesens zu entwickeln; 

d) in wichtigen Fällen zu Fragen des Steuerrechts, insbesondere zu Gesetzge
bungsvorhaben, öffentlich oder durch Eingaben Stellung zu nehmen; 

e) das Gespräch zwischen den in der Gesetzgebung, in der Verwaltung, in der 
Gerichtsbarkeit, im freien Beruf und in Forschung und Lehre tätigen Steuerju
risten zu fördern; 

f) die Zusammenarbeit mit allen im Steuerwesen tätigen Personen und Institutio
nen zu pflegen. 

§ 3 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied kann jeder Jurist werden, der sich in Forschung, Lehre oder Praxis 
mit dem Steuerrecht befaßt. 

(2) Andere Personen, Vereinigungen und Körperschaften können fördernde Mit
glieder werden. Sie haben kein Stimm- und Wahlrecht. 

(3) Die Mitgliedschaft wird dadurch erworben, daß der Beitritt zur Gesellschaft 
schriftlich erklärt wird und der Vorstand die Aufnahme als Mitglied bestätigt. 

,,. Sitz der Gesellschaft ist Köln (§ 1 Abs. 2 der Satzung). Geschäftsstelle: Classen-Kappel
mann-Straße 24, 5000 Köln 41. 



450 Mitgliederverzeichnis 

Vorstand und Wissenschaftlicher Beirat 

Vorstand: (1979-1981): Prof. Dr.Klaus Tipke (Vorstandsvorsitzender); Rechts
anwalt und Notar Franz Josef Haas, Fachanwalt für Steuerrecht (stv. Vorsitzen
der); Prof. Dr. Heinrich Wilhelm Kruse; Präsident des Bundesfinanzhofs Prof. 
Dr. Heinrich List; Ministerialdirektor Dr. Karl Koch; Wiss. Ass. Dr. Joachim 
Lang (Schriftführer); Rechtsanwalt und Steuerberater Dr. Jürgen Pelka (Schatz
meister). 

Wissenschaftlicher Beirat: Prof. Dr. Hartmut Söhn (Vorsitzender); Prof. Dr. 
Karl Heinrich Friauf; Richter am Bundesfinanzhof Dr. Manfred Groh; Rechts
anwalt und Notar Franz Josef H aas; Ministerialdirektor Dr. Karl Koch; Prof. Dr. 
Brigitte Knobbe-Keuk; Prof. Dr. Heinrich Wilhelm Kruse; Rechtsanwalt Dr. 
Reinhold Kreile, MdB; Präsident des Bundesfinanzhofs Prof. Dr. Heinrich List; 
Ministerialdirigent Dr. Klaus M anke; Ministerialdirigent Felix Müller; Rechtsan
walt Dr. Arndt Raupach; Prof. DDr. Hans Georg Ruppe; Richter am Bundesfi
nanzhof Prof. Dr. Ludwig Schmidt; Prof. Dr. Klaus Tipke; Ministerialdirigent 
Dr. Adalbert Uelner; Prof. Dr. Klaus Vogel; Präsident des Bundesfinanzhofs 
a. D. Prof. Dr.Hugo von Wallis; Richter am Bundesfinanzhof Dr. Lothar Woer
ner. 

Mitglieder 

Allitsch, Gerold, Dr., Steuerberater, Graz 

Alpenländische Treuhand, Wirtschaftsprüfer- und Steuerberatungsgesellschaft, 

Wien 

Altehoefer, Klaus, Regierungsdirektor, Bonn-Holzlar 

Altheim, Michael, Dr., Rechtsanwalt und Steuerberater, Neu-Isenburg 

von Arnim, Hans Herbert, Dr., Universitätsprofessor, Wiesbaden 

Arnold, Wolf-Dieter, Dr., Rechtsanwalt, Wien 

ASU - Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer e. V., Bonn 

Ault, Hugh J., A. B., D. J., Professor of Law, Boston/USA 

Baade, Gerhard, Steuerberater, Berlin 

Babel, Helmut, Dr., Rechtsanwalt, Nürnberg 

Bartsch, Erika, Steuerberaterin, Schömberg 

Baumann, Norbert, Assessor, Germering 

Baur, Dieter, Dipl.-Kfm., Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, 

Frankfurt/M. 

Baur, Ulrich, Dr., Regierungsrat, Wiesbaden 

Mitgliederverzeichnis 

Becker, Helmut, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Düsseldorf 

Behrendt, Wolfgang, Rechtsanwalt, Hannover 
Beisel, Wilhelm, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Karlsruhe 
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Beisse, Heinrich, Honorarprofessor, Richter am Bundesfinanzhof, München 

Bellstedt, Christoph, Dr., Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Düsseldorf 

Bengestrate, Jörg Peter, Steuerberater, München 

Blaurock, Uwe, Universitätsprofessor, Freiburg 

Blumers, Wolfgang, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Stuttgart 

Bolik, Werner, Steuerberater, Hannover 

Ballhagen, Werner, Steuerbevollmächtigter, Ganderkesee 

Bopp, Gerhard, Dr., Rechtsanwalt und Steuerberater, Gräfelfing bei München 

Bordewin, Arno, Dr., Regierungsdirektor, Bonn-Holzlar 

Borggräfe, Joachim, Steuerjurist, Frankenthal 

von Bornhaupt, Kurt Joachim, Dr., Richter am Bundesfinanzhof, Ottobrunn bei 

München 
Brandmüller, Gerhard, Dr., Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Sök-

king 
Brinkmann, Berthold, Rechtsanwalt, Hamburg 

Bülow, Hans-Joachim, Dr., Regierungsrat, Neckargemünd 

Bund der Steuerzahler e. V., Wiesbaden 

Burchardi, Friedrich, Dr., Richter am Finanzgericht, Kummerfeld 

Busch, Roswitha, Dr., Dipl.-Volkswirt, Steuerberaterin, Köln 

Buss, Hans-Reinhard, Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt für Steuerrecht, 

Wiesmoor 

Cagianut, Francis, Dr., Universitätsprofessor, Präsident des Verwaltungsge-

richts, Mörschwil bei St. Gallen/Schweiz 

Chrysant-Piltz, Ingeborg, Dipl.-Volkswirt, Steuerberater, Köln 

Clausen, Uwe, Dr., Rechtsanwalt, München 
Clemm, Hermann, Dr., Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, 

München 
Caen, Max, Dipl.-Kaufmann, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Köln 

Conradi, Joachim, Dr., Nürnberg 
Conscience, Kurt, Dr., Rechtsanwalt und Steuerberater, Bochum 

Costede, Jürgen, Dr., Universitätsprofessor, Göttingen 

r Crezelius, (ieorg;br., Wiss. Assistent, Bielefeld_/ 
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Damerow, Max-Dieter, Rechtsanwalt, Rosdorf 

Daumke, Michael, Oberregierungsrat, Berlin 

Mitgliederverzeichnis 

Denk!, Hellmut Rainer, Dr., Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Düs-
1 

seldorf 

Deubner, Peter, Dr., Verleger, Köln 

Deuschle, Gudrun, Referendarin, Dautphetal-Wolfgruben 

Deuschle, Werner, Dipl.-Volkswirt, Steuerberater, Dautphetal-Wolfgruben 

Deutscher Bundestag, Fachbereich Haushalt und Finanzen, Bonn 
Deutsche Steuer-Gewerkschaft, Düsseldorf 

Deutscher Steuerberaterverband e. V., Bonn 

Dietz, Karl-Dieter, Richter am Finanzgericht, Neukirchen-Vluyn 

Doehlert, Helmut, Dr., Richter am Finanzgericht, Köln 

Dölemeyer, Hans-Joachim, Dr., Steuerberater, Bad Homburg v. d. H. 
V 
1\ Doralt, Werner, Dr., Univ.-Dozent, Steuerberater, Wien 

Dornfeld, Robert, Dr., Steuerberater, Köln 
Draxl, Otto, Steuerberater, Wien 

Drenseck, Walter, Dr., Richter am Finanzgericht, Gröbenzell 

Dressler, Herbert, Richter am Finanzgericht, Hamburg 

Ebeling, Jürgen, Dr., Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Hannover 

Eckert, Franz, Dr., Rechtsanwalt und Lehrbeauftragter der Universität Graz, Ba-
den bei Wien 

Eger, Othmar, Steuerberater, Oberndorf a. Neckar 

Eggesiecker, Fritz, Dr., Steuerberater, Erftstadt-Liblar 

Eichhorn, Franz-Ferdinand, Dr., Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, 
Düsseldorf 

Eickhoff, Friedrich-Wilhelm, Steuerberater, Wuppertal 

Eiseisberg, Maximilian, Dr., Rechtsanwalt, Wien 

Eliass, Werner, Dr., Steuerberater, Wedemark 

Engert, Eckart, Rechtsanwalt und Steuerberater, Memmingen 

Entringer, Fernand, Docteur en droit, Rechtsanwalt, Luxemburg 

Esch, Günter, Dr., Rechtsanwalt, Wuppertal 

Eulerich II, Michael, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Münster 

Everding, Karl F., Dr., Rechtsanwalt (Syndikus), Hannover 

Faut, Eberhard, Dr. Dr., Rechtsanwalt und Steuerberater, Stuttgart 

Feddersen, Dieter, Dr., Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Frankfurt/M. 
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Felix, Günther, Dr., Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Köln 

Finken, Jürgen, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Krefeld 

Fischer, Peter, Dr., Richter am Finanzgericht, Düsseldorf 

Fischer, Robert, Regierungsassessor, Eßlingen 

Flämig, Christian, Dr., Professor, Darmstadt 

Fleck, Heinrich, Rechtsanwalt, Karlsruhe 

Flick, Hans, Dr., Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Bonn-Bad Godes-

berg 

Flockermann, Paul Gerhard, Ministerialrat, Bad Honnef 

Förster, Martin, Regierungsdirektor, Bornheim-Roisdorf 

Forst, Christian, Regierungsdirektor, Niederkassel bei Bonn 

Freckmann, Heinz, Steuerberater, Coesfeld 

Freitag, Jens, Frankfurt/M. 

Friauf, Karl Heinrich, Dr., Universitätsprofessor, Bensberg-Frankenforst /\ 

b. Köln 

Fritsch, Werner, Dr., Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Wien 

Frotscher, Gerrit, Dr., Rechtsanwalt, Buchholz b. Hamburg 

Gänger, Hartmut, Dr., Richter am Finanzgericht, Neustadt a. d. W. 

Gaier, Richard, Mag. Mag. Dr., Steuerberater, Wien 

Gassner, Wolfgang, Dr., Universitätsdozent, Wien 

Gebe!, Dieter, Richter am Finanzgericht, Neustadt a. d. Weinstraße 

Geeb, Franz W., Dr., Finanzpräsident, Koblenz 
Gefäller, Wolfgang, Dr., Steuerreferent, Bonn-Bad Godesberg 

Geist, Günter, Dr., Richter am Bundesfinanzhof, Gauting bei München 

Gellner, Elmar, Hauptgeschäftsführer der Bundesrechtsanwaltskammer, Bonn 

Geppaart, Chris, Dr., Universitätsprofessor, Tilburg/Niederlande 

Gerger, Hans, Mag., Univ.-Assistent, Graz 

Gerlach, Karl-Heinz, Steuerbevollmächtigter, Münster 

Glauflügel, Bert, Oberregierungsrat, Schwaigern 

Glenk, Heinrich, Dipl.-Vw., Regierungsrat, Bad Kissingen 

Glotz, Herbert, Dr., Steuerberater, Wien 

Gneiting, Dietrich, Dr., Regierungsdirektor, Stuttgart 

Goegge, Harald, Berlin 

Göggerle, Werner, Dr., Regierungsassessor, Tübingen 

Görlich, Wolfgang, Dr., Berlin 
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Görs, Hartmut, Rechtsreferendar, Augsburg 
Gräser, Waldemar, Steuerberater, Bremen 
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Mitgliederverzeichnis 

Groh, Manfred, Dr., Richter am Bundesfinanzhof, Burgdorf-Ehlershausen b. 
Hannover 

von Groll, Rüdiger, Richter am Finanzgericht, Preetz bei Kiel 
Grube, G., Dr., Richter am Finanzgericht, München 

Haarmann, Hans, Ministerialrat, Bad Honnef 
Haas, Franz Josef, Rechtsanwalt und Notar, Bochum-Stiepel 
Hahn, Hans-Heinrich, Rechtsreferendar, Braunschweig 
Hammerstein, Rolf-H., Rechtsanwalt und Wirtschaftsprüfer, Hamburg 
Harrer, Hermann, Dr., Rechtsanwalt, Lörrach 
Heber, Hans-Joachim, Dr., Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Düssel-

dorf 
H eeser, Günther, Dr., Rechtsanwalt, Krefeld 
Helm!, Martin, Dr., Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Linz/Österreich 
Henninger, Michael-Peter, Dr., Fachanwalt für Steuerrecht, Frankfurt/M. 
H essler, K., Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht, Bochum 
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- bei Mischaufwendungen 57 f. 
Aufteilungsverbot 



472 
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- Dritter 7, 32 f., 89 
Einziehung 257 f. 
Entführung 
- mit Lösegelderpressung 58 f., 398 f., 

400 f., 410, 421 
Entnahme 5 ff., 87 ff., 93, 324 
- und Betriebsausgaben 116 ff., 419,422 
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- und Betriebsausgabenbegriff 116 ff., 

419, 422 
Entscheidungsspielraum 
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- als echte Strafe 264 
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- Rechtsnatur 263 f. 
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- als Betriebsausgaben/Werbungskosten 
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- öffentlich-rechtliche Natur 244 ff., 

257 ff. 
- Rechtfertigung des Abzugsverbots für 

242 ff. 
- Täterindiziertheit 257 
Gemischt genutzte Wirtschaftsgüter 
- s. Wirtschaftsgut 
Gerechtigkeit 

steuerliche 40, 55 f., 64, 73, 184 
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- s. Verpflegungsmehraufwendungen 
Gesundheit 
- Aufwendungen zur Erhaltung der 44 ff. 

Gewillkürtes Betriebsvermögen 
- s. Betriebsvermögen 
Gewinnbegriff 
- teleologische Auslegung 34 f., 93 
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- steuerliche 40, 55 f., 64, 73 
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ben/Werbungskosten von den Privat
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Grundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung 4, 317, 424, 428 

Grundstücksgewinnbesteuerung 353 f. 
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- berufliches 6 
- betriebliches 25, 27 f. 
- betrieblich motiviertes 6 
- dem Betrieb objektiv dienendes 6 
- dem Betrieb subjektiv dienliches 6 
- finales 6 
- privates 25, 27 
- wesentliches 8 
Handelsrechtliche Grundsätze 
- ordnungsmäßiger Buchführung 4, 317, 

424, 428 
Handlung 
- s. Handeln 
Handlungsmotiv·6 f. 
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Handlungstheorie 
- finale 7 
Handlungszweck 6 f. 
- s. auch Zweck 
Hausgehilfin 124, 221 
Haushaltsaufwendungen 123 
Haushaltsführung 
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Herstellung 
- s. Aufwendungen, Werbungskosten, 

Betriebsvermögen 
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- Beschädigung eines betrieblichen Pkw 

durch 32 f., 89 
- Beschädigung eines betrieblichen Pkw 

auf einer Privatfahrt durch 91, 419 ff. 
- Beschädigung eines gemischt genutzten 

Pkw in der häuslichen Garage durch 92, 

140, 324 f. 

Indizienbeweis 310 f. 
Insassenunfallversicherung 86 f. 
Irland 
- die Abgrenzung der Betriebsausga

ben/Werbungskosten von den Privat

ausgaben 364 ff. 
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- die Abgrenzung der Betriebsausga

ben/Werbungskosten von den Privat

ausgaben 364 ff. 

Kanada 
- die Abgrenzung der Betriebsausga

ben/Werbungskosten von den Privat

ausgaben 364 ff. 
Kapitalgesellschaft 
- Nicht-Betriebsvermögen 427, 429 

- Privatsphäre 429 
- verdeckte Gewinnausschüttung 6, 146, 

203, 423 f. 
Kapitalgewinnbesteuerung 342, 347 ff., 

354 ff. 
Kinderbetreuungskosten 
- s. Hausgehilfin 
Kausalität 
- alternative 36 
- juristische 20 
- kumulative 36 
- philosophisch-logisch-naturwissen-

schaftliche 19 f. 
- rechtserhebliche 20 
- und Veranlassung 19 ff. 
Kausalitätstheorie 398 
- s. auch Adäquanztheorie, Äquivalenz
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- einkommensteuerrechtliche 65 ff., 
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- von der wesentlichen Bedingung 16, 
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Körperschaft 
- und objektives Nettoprinzip 144 ff. 
Konkurrenz 
- einkommensteuerrechtlicher Prinzi-

pien 217 f. 
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- s. Aufwendungen, Betriebsausgaben, 

Werbungskosten 
Krankheitskosten 44 ff., 57 

Lebenserfahrung 
- allgemeine 276 ff., 305 ff. 
Lebensführungskosten 49, 51, 122 ff., 

184, 185 
- s. auch Privatausgaben 
Legalitätsprinzip 396 

Leistungsfähigkeit 399 
- objektive 17 f., 25, 34, 40, 55 f., 73, 

131, 221 
- subjektive 17 f., 221 

Lösegeldzahlung 58 f., 398 f.; 400 f., 
410, 421 

Luxemburg 
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ben/Werbungskosten von den Privat

ausgaben 364 ff. 

Mandat 
- s. Abgeordnetenmandat 

Maßgeblichkeitsgrundsatz 318 

Maßnahmen 
- strafrechtliche 258 
Mehraufwendungen 47 ff., 60, 122 f., 

416 
Mischaufwendungen 35 ff., 133 ff., 414 

- aufteilbare 35 ff., 49 
- Aufteilungsverbot für 54 ff. 
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- nichtabziehbare 40 ff., 50 ff. 
- untrennbare 35 ff. 
Mischausgaben 
- s. Mischaufwendungen 

Mißbrauchsabwehr 223 f. 
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Mittagessen 
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Mitveranlassung 
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- steuerlich relevante 67 ff. 
- unwesentliche betriebliche 76 f. 

- unwesentliche private 66 ff., 72 ff., 
74 ff., 85 f., 94, 96 f., 414 f., 416 

- wesentliche betriebliche 74 

- wesentliche private 80 f., 84 f., 86 ff., 
95 f. 

Mitverursachung 
- s. Mitveranlassung 
Mitwirkungspflicht 
- des Steuerpflichtigen 299, 304, 309 f., 

313 f. 
Motiv 6, 408 
moralisches Verhalten 
- und berufliche/betriebliche Veranlas

sung 81 ff., 235 ff. 

Natur der Sache 256 f. 
Naturereignisse 
- s. höhere Gewalt 
Nebenfolgen 
- s. Maßnahmen 
Nettoprinzip 5, 184, 209, 220, 229 

- Bestimmung des objektiven 121 

- Durchbrechung 18 
- einkommensteuerrechtliches 5, 9 

- objektives 18, 105, 115, 121, 128, 141, 

230, 232, 242, 256 
- ökonomischer Hintergrund des 105 ff. 
- rechtshistorische Entwicklung des ob-

jektiven 108 ff. 
- subjektives 105, 122 

- und Strafrecht 9, 230, 232, 242, 256 

Neutralität 
- außerbetrieblicher Anlässe/Ursachen 

32f. 
Nichtabzugsfähigkeit 
- von Betriebsausgaben/W erbungsko-

sten 201 ff. 
- von Geldbußen 262 ff. 
- von Geldstrafen 239 ff. 
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- von Mischaufwendungen 40 ff., 50 ff. 
Niederlande 
- die Abgrenzung der Betriebsausga

ben/Werbungskosten von den Privat

ausgaben 364 ff. 
N ormauslegung 
- Orientierung an der Besteuerungspraxis 

289 ff. 
Norwegen 
- die Abgrenzung von Betriebsausga

ben/Werbungskosten von den Privat

ausgaben 364 ff. 
Notwendiges Betriebsvermögen 

- s. Betriebsvermögen 

Nutzungseinlagen 335 f., 432 

Nutzungsentnahmen 335 f., 423, 432 

Nutzungsentzug 422 

Objektive Leistungsfähigkeit 

- s. Leistungsfähigkeit 
Objektives Nettoprinzip 
- s. Nettoprinzip 
Ordnungsgeld 259 
Ordnungswidrigkeit 
- s. Geldbuße 

Parkschäden 
- am Pkw 95 ff. 
Pauschalierung 225,284,286,300,312 f. 
Periodizitätsprinzip 218 
Pkw 
- Beschädigung eines betrieblichen -

- - in der Betriebsgarage durch höhere 

Gewalt 32 f., 420 

- - auf einer Privatfahrt 86 ff., 139, 408 

- - auf einer Privatfahrt durch höhere 

Gewalt 89, 420 
- Beschädigung eines privaten - auf einer 

Betriebs-/Berufsfahrt 94, 422 

- Beschädigung eines gemischtgenutzten 

-in der häuslichen Garage durch höhere 

Gewalt 92, 324 f. 
- Fixkosten eines gemischt genutzten 59, 

142 ff., 325 
- laufende Kosten eines gemischt genutz

ten 59 
- unbefugte Benutzung durch Arbeit

nehmer 91, 140 
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Prinzipienkonkurrenzen 216 ff. 
Privataufwand 
- s. Aufwand 
Privataufwendungen 
- s. auch Aufwendungen 
- abziehbare 211 ff. 

geborene 44 
- gekorene 44 
- mit betrieblicher/beruflicher Wirkung 

211 ff. 
Privatausgaben 
- s. Privataufwendungen 
Privatsphäre 
- s. auch Aufwendungen, Aufwand, Be-

triebsausgaben, Betriebsvermögen, 
Werbungskosten 

- Ermittlungen in der 222 f., 274 ff., 393, 

396 
Privatvermögen 
- Abgrenzung vom Betriebsvermögen 

321 ff. 

Rechtswidrigkeit 
- und betriebliche/berufliche Veranlas-

sung 81 ff., 235 ff. 
Reparaturkosten 
- s. Unfall 
Repräsentationsaufwendungen 8, 49 f., 

52, 54, 124 
Reineinkommen 105 
Reineinkünfte 17, 25 
Reisekosten 57, 66 f. 
Richtlinien 311 · 

Sachverhaltsermittlung 61 ff., 298, 301, 

303, 307 ff., 397 
Schadensersatz 

s. Versicherungssumme 
Schätzung 
- Aufteilung von Mischaufwendungen 

durch 140 ff. 
- keine - dem Grunde nach 61, 304 

- der Höhe nach 62 f., 304 
Schenkung 
- Zuordnung einer 417 f. 
Schweden 
- die Abgrenzung der Betriebsausga-

Stichwortverzeichnis 

ben/Werbungskosten von den Privat

ausgaben 364 ff., 387 ff. 
Schweiz 
- die Abgrenzung der Betriebsausga

ben/Werbungskosten von den Privat

ausgaben 364 ff., 377 ff. 
-· der Dualismus Betriebsvermögen-Pri-

vatvermögen 351 ff. 
Sonstige außerbetriebliche Ursachen 
- Einwirkungen Dritter 32, 68, 89 

- höhere Gewalt 7, 32, 68, 89 

- Neutralität der - für Betriebsausgaben-
begriff 32 f., 89 

Spezialität 
- von Berufsausgaben- und Lebensfüh-

rungstatbeständen 217 f. 
Steuerkonkurrenzen 218 f. 
Steuertechnische Konkurrenzen 218 

Strafbarkeit 
- und betriebliche/berufliche Veranlas-

sung 81 ff., 235 ff. 
Strafrecht 
- s. Geldstrafe 
Strafrechtliche Sanktion 
- gegen das Eigentum 257 ff. 
Strafverteidigungskosten 9, 216, 258 f. 

Tarifvorschriften 
- und Abzugsfähigkeit von Aufwendun

gen 122 ff., 143 
Teilwertabschreibungen 33 f., 117, 419, 

422 
Telefonkosten 415, 416 
- Gesprächsgebühren 33, 206 

- Grundgebühren 33 f., 206 

Testamentsvollstreckervergütung 67, 

98 
Trunkenheitsunfall 

s. Unfall 

Obermaßverbot 41, 73 
Uberschußrechnung 4, 328 

Umwegstrecke 
- s. Unfall 
Unangemessenheit 
- s. Aufwendungen 

Stichwortverzeichnis 

Unbrauchbarmachung 258 

Unfall 
- auf Betriebsfahrt/Berufsfahrt 81 ff., 

422 
- - auf einem privaten Umweg 80 f., 

139, 409 
- - infolge alkoholbedingter Fahrun

tüchtigkeit 7, 84 f., 139, 400, 408, 

409 
- - infolge eines schlechten Gesund

heitszustandes 36 f., 96 f., 139 

- - infolge einer herabfallenden Zigarette 
36, 85 f. 

- - mit einem privaten Pkw 37, 94 

- - privat mitveranlaßter 57, 80 ff. 
- auf einer Privatfahrt 
- - mit einem betrieblichen Pkw 86 ff., 

130, 139, 408, 419 ff. 
- - mit einem betrieblichen Pkw infolge 

höherer Gewalt 91, 419 ff., 423 

Unfallaufwand 93 f. 
- s. auch Aufwand 
Unfallaufwendungen 
- s. Unfall 
Unfallkosten 
- s. Unfallaufwand, Unfallaufwendun-

gen 
Ungeeignetheit 
- s. Aufwendungen 
Unmittelbarkeit 
- und Betriebsausgabenbegriff 111, 114, 

182 f. 
Unsinnigkeit 
- s. Aufwendungen 
Unterbrechung 
- des Veranlassungszusammenhangs 79, 

81, 408 
Unterhaltsausgaben 
- s. Lebensführungskosten, Privatausga-

ben 
Ursache 
- betriebliche 24 ff., 399 f. 
- letzte 77, 403 
- private 26 f. 
- rechtserhebliche 6, 69 ff. 
- rechtsunerhebliche 69 ff. 
- sonstige außerbetriebliche 32 f., 68 

- überwiegende 68 f. 
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- und Anlaß 23 f., 40, 400 f. 
- und wirtschaftlicher Zusammenhang 

26, 128 
- und Zweck 6 
- unwesentliche betriebliche 76 f. 

- unwesentliche private 69 ff., 401 

- wesentliche 7 f., 69 ff., 204,401 f., 403 

- Wertung von 74 ff., 399 f., 403 

- zeitliche Reihenfolge 77 f., 403 

- Zuordnung von 26 ff. 
Ursachenauswahl 67 
Ursachenforschung 393 

Ursachenkette 77 ff., 399 

USA 
- die Abgrenzung der Betriebsausga

ben/Werbungskosten yon den Privat

ausgaben 364 ff., 381 ff. 
- der Dualismus Betriebsvermögen - Pri

vatvermögen 329 ff. 

Veranlassung 
- s. auch Anlaß 
- als innere Tatsache 326, 425 

- betriebliche 413 
- - Anschaffung von Wirtschaftsgütern 

321 ff. 
- - Aufwand 34 f., 93, 119 f., 419 

- - Aufwendungen 38 ff. 
- - Herstellung von Wirtschaftsgütern 

321 ff. 
- - Nachweis 430 
- Glaubhaftmachung 326 

- private 38 ff., 67 ff. 
-· sonstige außerbetriebliche 32 

- steuerlich irrelevante 68, 72 ff. 
- steuerlich relevante 68, 72 ff. 
- überwiegende 39, 68 f. 
- und Verursachung 15 f., 23 f., 40, 180, 

401 f., 403, 404 
- und wirtschaftlicher Zusammenhang 26 

- und Zweck 324, 327, 402, 404 f., 407, 

408 
Veranlassungsbegriff 
- Entstehungsgeschichte 23 f. 
- finaler 402 
- objektive Merkmale des 25, 27 f., 181 

- subjektive Merkmale des 16, 27 f., 127, 
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181, 323, 402, 414 
- subjektiver 402, 420, 427, 430 
- teleologische Auslegung 24 ff. 
- und Verursachungsbegriff 40, 180, 

400 f., 404 
- verbale Auslegung 23 f., 180 
Veranlassungskette 408 
Veranlassungsprinzip 398 f. 
- Geltung des - für Aufwand 34 f., 93, 

119 f. 
- rm Betriebsausgabenbegriff 15 f., 

21 ff., 180 
- Übernahme des - in den W erbungsko

stenbegriff 179 ff., 410 ff. 
- und verdeckte Gewinnausschüttung 

423 f. 
- und Verursachungsprinzip 40, 69 ff., 

400 f. 
- Verwendung des - für den Betriebsver

mögensbegriff 10, 322 ff. 
- Verwendung des - für die Abgrenzung 

des Betriebsvermögens vom Privatver
mögen 321 ff. 

Veranlassungstheorie 
- s. Veranlassungsprinzip 
V eranlassungszusammenhang 
- Unterbrechung des 79, 408 
Verausgabung 156 f. 
Verbandsperson 
- s. Geldbuße 
Verdeckte Gewinnausschüttung 6, 146, 

203, 423 f. 
Verfall 258 
Verkehrsauffassung 212 f. 
Verkehrsvorschriften 
- Verstoß gegen 81 ff. 
Verlustverrechnung 341, 345 
Vermögensaufwendungen 169 f. 
Vermutungsregel 
- des§ 158 AO 332,425 f., 427,428,430 

Verpflegungsmehraufwendungen 
47 ff., 57, 133, 416 

Versicherungssumme 419 ff. 
- als Betriebseinnahme 420, 422 
- als Einlage 420, 422 
- als Privateinnahme 86 f., 421 
Verschulden 
- und betriebliche/berufliche Veranlas-

Stichwortverzeichnis 

sung 7, 81 ff., 235 ff. 
Verteidigerkosten 
- s. Strafverteidigungskosten 
Verursachung 
- betriebliche 21 
- objektive 27 
- private 26 f. 
- sonstige außerbetriebliche 33 
- tatsächliche 27 
- und Veranlassung 23 f., 40, 115, 180, 

401 f., 403, 404 
Verwaltungsanweisungen 311 ff. 
Verwaltungsvorschriften 311 ff. 
Verwarnung 
- gebührenpflichtige 9, 259 
Vorsatz 
- s. Geldstrafe 

Wahlrecht 
- und Veranlassungsprinzip 325 f., 425, 

426, 430, 431 f. 
Wahrscheinlichkeitstheorie 137 f. 
Werbungskosten 
- bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern 

162 ff. 
- bei bereits gesicherten Einnahmen 

176 f. 
- bei der Anschaffung von Wirtschaftsgü

tern 164 f. 
- bei der Herstellung von Wirtschaftsgü

tern 164 f. 
- bei der Veräußerung von Wirtschafts

gütern 165 f. 
- beim Untergang von Wirtschaftsgütern 

165 f. 
- bei Wertminderungen von Wirtschafts-

gütern 164 f. 
- gesetzlich nicht abzugsfähige 201 ff. 
- nachträgliche 177 
- rechtsunerhebliche 214 f. 
- und Betriebsausgaben 31, 112 ff., 

160 ff., 179 ff., 404, 407, 410 
- und Veranlassungsprinzip 189 ff., 405, 

410 ff. 
- unfreiwillige 177 f. 
- Vermögensaufwendungen als 169 f. 
- vorweggenommene 171 

Stichwortverzeichnis 

Werbungskostenbegriff 
- Bestimmung des - nach dem Veranlas-

sungsprinzip 179 ff., 410 ff. 
- Definition 109 ff., 196 ff., 405 ff. 
- einheitlicher 175 
- Einschränkungen des finalen 172 ff. 
- finaler 110 f., 167 ff. 
- gesetzlicher Wortlaut 167 ff., 410 f. 
- historische Entwicklung 108 ff., 

152 ff., 412 
- objektive Merkmale im 173 ff., 403, 

406, 412 
- subjektive Merkmale im 181 ff., 403, 

406, 412 f. 
- und Betriebsausgabenbegriff 31, 

112 ff., 160 ff., 179 ff., 404, 407, 410 

- und moralisches Verhalten 81 ff., 
235 ff. 

- und Strafbarkeit 81 ff., 235 ff. 
- und Veranlassungsprinzip 179 ff., 

410 ff. 
- und Verschulden 81 ff., 235 ff. 
- Unvollkommenheit des finalen 172 ff. 
Wertabgaben 
- außerbetrieblich veranlaßte 34 f., 93, 

119 f. 
- unbemerkte 127 
Wertung 399 
- von Anlässen 75 ff., 414 
- von Ursachen 75 ff., 204, 414 
- von wirtschaftlichen Zusammenhängen 

135 ff., 411, 417 
Wesentliche Bedingung 
- s. Ursache 
Wesentlicher Anlaß 
- s. Anlaß 
Wesentliche Ursache 
- s. Ursache 
Wirkung 
- einer Ausgabe 209 ff., 409 f. 
Wirtschaftliche Zuordnung 
- s. wirtschaftlicher Zusammenhang 
Wirtschaftlicher Zusammenhang 
- als Zuordnungskriterium 26, 126 ff., 

411, 414, 417 
- auf der Einnahmenseite 417 ff. 
- Ermittlung 134 ff. 
- Gewichtung 135 ff. 
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- maßgeblicher 138 ff. 
- und Verursachung/Veranlassung 26, 

406, 414 
- zwischen Aufwendungen und Betrieb 

26 
- zwischen Aufwendungen und Ein

kunftsart 406, 408 
- zwischen Aufwendungen und Einnah

men/Einkünften 131 ff., 173 ff., 181, 

406 
Wirtschaftsgut 
- Art 53, 122 
- Aufteilung emes gemischt genutzten 

331 f. 
- betrieblich veranlaßte Anschaf-

fung/Herstellung 323 ff., 426 f. 
- Beschädigung eines gemischtgenutzten 

32 f., 80 ff., 92, 140, 324 f., 419 ff. 
- des Betriebsvermögens 53, 321 ff. 
- des Privatvermögens 53, 321 ff. 
~ Fixkosten eines gemischt genutzten 9, 

142 f. 
- gemischtgenutztes 9, 331 ff. 
- laufende Kosten eines gemischt genutz-

ten 59 
- privat veranlaßte Anschaffung/Herstel

lung 324 ff. 
- quotale Zuordnung 334 f., 432 
- unwesentliche betriebliche Mitbenut-

zung 76 f. 
- unwesentliche private Mitbenutzung 

66 f. 
- Verwendungszweck 53, 122 
- Zerstörung eines 32, 80 ff., 140, 324 f., 

419 ff. 

Zufallsaufwendungen 127 
Zuführung 
- eines Wirtschaftsgutes zum Betrieb 

321 ff. 
Zuordnung 
- von Aufwand zur betrieblichen Sphäre 

34 f., 93, 119 f., 419 ff. 
- von Aufwand zur privaten Sphäre 34 f., 

93, 119 f., 419 ff. 
- von Aufwendungen zur betriebli-
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chen/beruflichen Sphäre 6, 19 f., 25 ff., 
126 ff., 154 ff. 

- von Aufwendungen zur privaten Sphäre 
6, 25 ff., 126 ff. 

- von Ursachen zur betrieblichen/priva
ten Sphäre 25 f. 

- von Wirtschaftsgütern zum Betriebs-
vermögen/Privatvermögen 321 ff. 

- wirtschaftliche 126 ff. 
Zuordnungsformel 
- allgemeine 12 
Zuordnungskriterien 
- s. Veranlassung, Verursachung, wirt-

schaftlicher Zusammenhang 
Zumutbarkeit 303 f. 
Zusammenhang 
- innerer 26, 132 
- kausaler 12, 26 
- objektiver 7, 138 ff., 172 f., 420 
- rechtlicher 26, 132 

Stichwortverzeichnis 

- rechtserheblicher 135 ff. 
- subjektiver 138 ff. 
- von Aufwendungen mit dem Betrieb 

12, 26 
- von Aufwendungen mit Einnah

men/Einkünften 131 ff., 167 ff., 172 f. 
- wirtschaftlicher 26, 131 ff., 173 ff., 

181, 411 
- zufälliger 26, 132 
Zwangsaufwendungen 127 
Zweck 
- beruflicher 6 ff. 
- betrieblicher 6 
- betriebsfremder 5 
- privater 325 
- und Motiv 6 

und Veranlassung 324,327,402,404 f., 
407, 408 

Zweckmäßigkeit 
- s. Aufwendungen 
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